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n o r r e d e .

Die zweite Abtheilung dieses Versuches einer

deutschen Staats - und Rechtsgeschichte ist im

Ganzen nach demselben Plane ausgearbeitet ,

über welchen ich mich bereits in der Vorrede

zum ersten Theile erklärt habe . Einige Abwei¬

chungen sind jedoch durch die Eigenthümlichkeit

und die Reichhaltigkeit des Stoffs sür die Ge¬

schichte der dritten Periode nothwendig geworden .

Die Schicksale des deutschen Rechts wah¬

rend derselben erfordern , daß man jenes von ei¬

nem zweifachen Standpunkte aus betrachte .

In den Rechtsbüchern findet man das gemeine

deutsche Recht so wie es sich bis gegen das

Ende des dreizehnten Jahrhunderts ausgebildet

hatte . Der Gebrauch des Römischen Rechts

war bis dahin in Deutschland in jeder Bezie¬

hung von geringer Bedeutung ; von diesem

Zeitpunkte an gewinnt es einen entschiedenen
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Einfluß auf die Fortbildung des deutschen ge¬
meinen und particularen Rechts , und - wird selbst
schon als ein Kaiserrecht zur unmittelbaren
Anwendung gebracht , wenn gleich dadurch die
Quellen , aus welchen man bis dahin das ge¬
meine Recht in Deutschland zu schöpfen ge¬
wohnt war , noch nicht verdrängt wurden . Der
Rechtszustand welcher durch diese Veränderun¬
gen gebildet wurde , läßt sich nur dann mit
Klarheit und Bestimmtheit auffassen , wenn man
sich zuvor eine vollständige Uebersicht des ge¬
meinen deutschen Rechts , so wie es vor dem
Eindringen des Römischen Rechts in Deutsch¬
land war , verschafft hat . Der Verfasser hat
daher den reichhaltigen Stoff der dritten Pe¬
riode in zwei Abschnitte vertheilt , deren erster ,
welcher den Rechtszustand in Deutschland zur

. Zeit der Rechtsbüchcr schildert , in diesem Theil
geliefert wird . Der zweite Abschnitt , welcher
den Rest der dritten Periode umfaßt , wird mit
der vierten Periode zugleich ausgegeben werden .
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xonum gestis , libri 5 , ( bis 937 ) ( bey Meiboni
Tom . I ) »
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Oddonüm panegyris ( 919 - 964 ) ( foci) Meibom '
Tom , I ) v

Bd . II . U
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( 876 - * 015 .) ( bey Leibniz scrippt . rer , Bruns -
vici Tom . I , am besten von 7 . A . Wagner
Norimb . 1807 , 4 . überfeztvon Ursinus . Dreöd .
1790 . in 8 .

Arnulphi Mediolanensis rerum sui temporis
libr , 5 . ( 936 - X083 ) ( bey Muratori Tom . IV ) .

Hermanni contracti Chronicon ( 1000 - 1054
als Quelle zu gebrauchen ) bey Pistorius und
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1797 * 8 ) .

Siegeberti Gemblacensis chronographia s . an¬
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rius Tom . 1 ) .
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der Fortsezung für daö irte Jahrhundert ) ( bey
Pistorius Tom , I ) ,

Bertholdi Constantiensis chronicon rerum ge¬
starum polt Hermanni contracti obitum ( 1055
- Iloo ) ( bey Urstisius Topi » 1 ) .

Ottonis Frisingensist 1 ) chronicon sive rer . ad
ipsius usque tempora gestarum libri 8 » mit
Ottonis de S , Biasi 'o contin . ( bis 1152 ) ,
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rer . Brunsvic , Tom . II ) .

Gottfriedi Yiterbienfis Chronicon ( für das
zwölfte Jahrhundert ) ( bey Tistorius und Struv .
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- Chronographus Saxo ( für das Zwölfte Jahrh ) ,
( bey Leibniz Access , hiltor . Vol . I ) .

Conradi de Lichtenau Abbat . Ursperg Chro -

- nicon ( bis 1229 ) ( Argentorati 1609 . fol . ) .

Alberi ci Monachi trium fontium Chronicon

( bis 1241 ) ( bey Leibniz Access , hist Tom . II ) .

Güntlreri Ligurinus , s . carmen heroicum de

rebus a Frid . I . gestis , ( bey Reuber von DÜMge »
IgIL . 8 ) .

Alberti Stadensis Chronicon ( bis 1256 mit des¬sen Contin . bis 1324 ) ( bey Kulpis ) ,

Ioannis Vitodurani chronicon ( 1212 - 1548 )
( bey Eccard Corp . hist . med , aevi Tom , I ) ,

Alberti Argentinensis Annales ( 1270 - 1378 )bey Urstilius ) ,
Bd . H . A 2

[/
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Hülfsmittel
zur politischen Geschichte .

Loltmannö Geschichte der sächsischen Kaiser.

J . J . Mascov Commentarii de reb , Imp . R . G .
a Conrado I . usque ad obitum Henrici III .

1741 . ed . 2 . 1767 . de HenricoIV et Y . 1748 .
de Lothario et Conrado III . 1753 . 4 ,

Für die Geschichte der Hohenstaufen
vergl . insonderheit :

Pfister Geschichte von Schweden . ( Oben § . 8 ) .
Geschichte K . Friedrichs II . Jüllichau , 1792 . 8 .
I Meermanns Freih . von Dalen Grsch . Wilh .

von Holland . Uebers . Leipz . 1787 , 83 . rThle . 8 .

Ueber den Gang der Verfassung
v ergl .

I . Mö se r 'ö Osnabrückische Geschichte Th . 2 .
NicolauS Kindlingers Münsterische Beitrage .

Th . i bis 3 > Münster 1737 - 1795 .
Spittlers Geschichte des Fürstenthumö Hannover .

Th » r .



I , Allgemeine Geschichte 888 * 1056 . 5

I . Allgemeine Geschichte .
Von 88 8 bis 1056 .

Reihe der Könige und Kaiser .

I . Arnulph 888 - 899 . \ Unechte
II . S h b tt >tg ( infans ) 900 < 911 . ) Carolinger .

III . Cvnrad I . 91a ? 91g . Fränkischen Stammes .
IV . Heinrichs , ( anceps ) 919 - 9ZÜ . I
V . Ottol . ( maZnns ) 956 » 974 » Sächsi -

VI . Otto II . 974 - 98z . \ schen
VII . Otto III . 983 - X002 . jStammes .

VIII . Heinrich II . ( sanctns ) 100s - 1024 .^
IX . C 0 n r a d II . ( 8alicns ) 1024 = 1039 . X Fränkischen

X . Heinrich III . 1039 - 1056 , ) Htammeö .

§ . 209 .

Die fränkische Monarchie zerfiel zu einer
Zeit , wo sich beinahe alle Elemente der biShc -
rigen gesellschaftlichen Einrichtungen in einer
Art von Gahrung befanden . Zwischen der
weltlichen und kirchlichen Obergewalt war der
Kampf um die Oberherrschaft über die Chri¬
stenheit bereits eröffnet ( § . 175 ) und die leztere
sezte ihn jezt unter sehr günstigen Umständen
fort . Das große Reich , das sich der Pabst
durch die carolingische Monarchie gebildet hatte ,
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blieb , und wurde im Norden und Osten immer

weiter ausgebreitet , während die größte weltliche

Macht in fünf Theile zersplittert und insbeson¬

dere die weltliche Obergewalt des Kaisers eben

darum ein leerer Titel . wurde , welchen der Pabst >

willkührlich einem kleinen burgundischen König !

oder einem italischen Magnaten verlieh ( § . 215 ) .

Dagegen mochte der Pabst diese Umstände leicht

benuzen , seinen Stuhl unabhängiger zu ma - ,

chen ; und , während die Meinungen Pseudoisi - ;

dors immer mehr gemeine Meinung wurden ,

ohne große Mühe die Welt überreden , daß die

kirchliche Gewalt zum Gegengewicht und zur -

Controlle der weltlichen bestimmt sey a ) ; und

dann war nur noch ein kleiner Schritt zum i

Oberhaupte der Christenheit . So wenig es

aber auch im Systeme der weltlichen Regenten

lag eine Obergewalt der Kirche über sich an¬

zuerkennen b s , so oft auch die von der Kirche

gegründete Herrschaft über die Gemüther der

rohen äußeren Gewalt unterlag , wie mochten

dennoch jene einen solchen Kampf bestehen ,

wenn sie zugleich in einen zweiten verwickelt

wurden ? Diesen bereitete der geistliche und

weltliche Adel , geschäftig seinem Systeme als ;

Fürsten der Kirche und des Staats ( § . 158 . ) 1

mehr Festigkeit zu geben , und die bereits erhal - >

tenen Privilegien zu erweitern . Wenn auch |

beide ohne eigentlichen festen Plan und ohne i

bestimmten Zweck in Ansehung des Verhältnis - !

ses das zwischen ihnen und König und Volk

eintreten sollte , nur unbestimmt nach Macht und

Unabhängigkeit rangen , so wurde es doch dar¬

um den Königen nicht leichter ihren wankenden
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Thron zu stüzen . Dem Pabst aber , von bei¬

den Theilen gesucht , als Vermittler oder Ver¬

bündeter , erwuchsen aus diesem Kampfe neue

Vortheile .

Das Volk zerfiel in zwei große Hälften ,

von welchen die eine kriegerische Ehre und durch

sie Reichthum , die andere Sicherheit für ihr

Gewerbe oder Schuz gegen den Druck oder die

Gefahr der Hörigkeit und Leibeigenschaft suchte .

Durch das Streben der hohen Geistlichkeit und

des Adels nach größerer Macht wurden noth¬

wendig allmählig alle grössere Verbindungen

des Volkes unter sich ( § . 83 . ) immer mehr auf¬

gelöst ; zugleich schloß sich jene erste Volksklasse

als Dienerschaft an die Fürsten immer enger

an und trennte sich von dem übrigen Volke im¬

mer mehr , je enger sie sich zugleich unter sich

zusammenschloß , und je bestimmtere Formen sie

ihrer Verbindung unter der mächtigen Einwür -

kung des Consociationsgeistes gab , welcher durch

die sich immer mehr ausbildenden Einrichtungen

desCanonical - und Mönchswesen erregt wurde ,

von denen sie selbst eben jene Formen großen -

theils entlehnte . Derselbe Consociationsgcist

durchdrang auch die zweite Volksklasse , wo er

nur andre Formen der Verbindung hervorbrachte .

Das Institut des Lchnwesens das ebenfalls die

allgemeinen Volsvcrbindungen immer mehr auf¬

löste , würkte denn zugleich recht kräftig mit ,

und je mehr endlich auch das Band erschlaffte ,

welches das Ganze zusammenhielt , desto sicht¬

barer löste sich die Narion in eine Menge grö¬

ßerer und kleinerer Gesellschaften auf .
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a ) Joannis VIII . P . ep . ad episc . Germ . bey
Labbe Conc . Tom . IX . p . 224 . Quid est
quaeso , quod Christi vice in ecclesia fungi¬
mur , si pro Christo contra principum inso¬
lentiam non luctamur ? Praesertim cum se¬
cundum Apostolum non sit nobis colluctatio
cum carne et sanguine , sed adversus princi¬
pes et potestates .

b ) Hincmari Ep , ad Hadriam II , P , in H incm ,
Opp . Tom . II , p . '■' 06 . Proinde — neces¬
sarium est vobis scribere , quod reges Fran¬
corum ex regio genere nati , non Episcopo¬
rum vicedomini sed terrae domini hactenus
fuimus computati , et ut Leo et Romana sy¬
nodus scribit , Reges et Imperatores , quos
terris divina potentia praecepit praeesse , jus
distringendorum negotiorum Episcopis iuxta
divalia constituta permiserunt , non autem
Episcoporum villici exstitervmt .

§ . 210 .

Db das neue Reich welches auf Ost fran¬
ken gegründet war a ) , den Stürmen wider¬
stehen werde , die sich gegen dasselbe von Nor¬
den und Osten her erhoben , wo zu Ausgange
des neunten Jahrhunderts die Völker in eben
der Bewegung waren , in welcher einst die ger¬
manischen Stämme das Römische Reich zer¬
trümmert hatten , mochte bis auf Heinrich ! ,
zweifelhaft scheinen . Erst unter ihm wurden
den jährlich wiederkehrenden Einfällen der Nor -
männer , Slaven und Ungarn Gränzen gesezt ;
aber von ihm an erhob sich nun auch das neue
Reich in weniger als hundert und fünfzig Jah¬
ren zu eben dem Glänze , welchen die Karolingi -
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sche Monarchie in ihren schönsten Zeiten gehabt
hatte . Der slavische Norden und Osten muß zu
dem Reiche schwören , Italien und Burgund
deutsche Herrschaft erkennen , die Kaiserkrone
wird Ostfrankcn wieder zugeeignet .

a ) Noch in einem Vertrage Heinrichs I . mit Karl
dem Einfältigen von 921 heißt jener Rex Franco¬
rum orientalium , und dieser 11 ex Francorum
occidentalium .

§ . 211 .
I . In der Geschichte der slavischen Völker

wird es seit der Mitte des roten Jahrhunderts
etwas heller . Die südlichsten derselben , die schon
seit dem Ende der vorigen Periode einen eigenen
deutschen Herzog ( vonKärnthen ) hatten « ) , wur¬
den eine ordentlich eingerichtete deutsche Provinz ,
zu welcher die Marken Krain und Steiermark ge¬
hörten . Die Wenden auf dem linken Elbufer
und in der heutigen Ober - und Niederlausiz ka¬
men in das nehmliche Verhältniß , seitdem Hein -
rill) I . hier die Markgrafschaft Nordsachsen befe¬
stigte und die in Meißen und der Lausiz einrichtete .
DeutscheColonistenseztensich hieran , durch Bur¬
gen geschüzt ; ein großer Theil der besiegten Ein¬
wohner wurde in dem langwierigen Kampfe ver¬
nichtet oder seines Eigenthums beraubt und in die
Fesseln der härtesten Leibeigenschaft geschlagen ,
nur wer seiner Nationalität entsagte und deutsch
wurde , mochte seine Freiheit retten und vielleicht
sogar auf Kosten seiner unterdrückten Landsleute
steigen b ) . In den übrigen slavischen Landern ,
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welche noch in Verbindung mit dem deutschen

Reich kamen , blieben die bisherigen erblichen ein¬

heimischen Fürsten c ) , welche nur genöthigt wur¬

den , dem deutschen König den Eid der Treue

zu schwören und ihre Herrscherwürde unter dem

Titel eines Bencsiciums zu besizcn wenn sie gleich

erblich blieb . Aber eben deßwegen war die dcut -

scheHerrschaft hier auch nur eine Scheinherrschaft ,

die gewöhnlich erst mit einem Heere geltend ge¬

macht werden mußte . Zu diesen Ländern gehörte :

1 ) Böhmen . Nach dem Verfalle eines

großen mährischen Reiches ( um 908 ) dessen

Entstehung in die lezte Hälfte der vorigen Pe¬

riode fällt , bildete sich in Böhmen , das schon

vorher einem Fürstengeschlechte gehorchte , ein

Staat , der nun auch das heutige Mähren ( oft

als untergeordnete Ncbenprovinz unter einem

Fürsten aus demregierendenHause ) umfaßte und

mit Polen , mit abwechselndem Glück um die

Gränzprovinzen ( Schlesien und - Kleinpolen -)

kämpfte . Die Hoheit des deutschen Königs

mußte der Herzog von Böhmen , schon seit der

Zeit Ludwigs des Deutschen freilich oft durch blu¬

tige Kriege ( besonders unter Otto I . und ' Hein¬

rich IH . ) gezwungen , in diesem Zeitraum immer !
erkennen .

2 ) Schon vor dem zehnten Jahrhundert !

waren die Länder zwischen der Oder , Warthe

und Weichsel unter einem Herzog ( seit 1025 Kö¬

nig ) von Polen ( Großpolcn ) vereinigt . Unter

beständigen Fehden wurden dazu die südlichen

und östlichen Länder an der Weichsel , ( Kleinpo - !
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len und Masovien ) erworben , und meist mit

glücklichem Erfolge die Gegenden zwischen Böh¬

men und der Oder ( Schlesien ) behauptet . Nur

weil diese Ländermaffe schon öfter unter die meh¬

reren Nachkommen eines Herzogs getheilt wurde ,

die dann einen unter sich als Oberregenten er¬

kannten , wollten die weiteren Eroberungen auf

dem linken Ufer der Oder , in Pommern ( das

sogenannte Pommerellen ausgenommen ) und in

Preußen nicht so wie die früheren gelingen . Zu

welcher Zejt der Herzog von Polen zuerst die

dcutscke Oberherrschaft erkannte , läßt sich nicht

angeben .

Z ) Die wendischen Völker zwischen der Ost¬

see , Elbe , Oder , Warthe und Weichsel , stan¬

den unter einzelnen erblichen Fürsten ohne nähere

-Verbindung unter einander , und wurden wäh¬

rend dieses Zeitraums theils dem deutschen Reiche

( in den Gegenden zunächst an der Elbe ) theils

den polnischen Herzogen ( in Hinterpommern und

Brandenburg bis an die Spree ) zinsbar .

Das Christenthum wurde in allen diesen

Ländern , nächst der Gewalt der Waffen , das

beste Mittel die angeknüpfte Verbindung mit

Deutschland zu erhalten . In die östlichen Ge¬

genden breitete es sich zuerst durch griechische Mis¬

sionen aus , die aber der abendländischen Geist¬

lichkeit eigentlich nur den Weg bahnten . In

den nördlichen Gegenden wurde es zuerst durch

Deutsche gepredigt , hier haftete es aber noch am

wenigsten , hier wollte daher auch , ohngeachtet

der Theilung des Landes unter so viele kleine
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Fürsten , die deutsche Oberherrschaft dennoch nicht
recht gedeihen , und um so gefährlicher mußte
daher unter Heinrich III . das slavische Reich wel¬
ches der Obotrite Gottschalk an den Ufern der
Ostsee gründete , der deutschen Herrschaft auf >
dem rechten Elbufer werden . Schon seit Otto I . i
indessen , entstand in den wendischen Provinzen
ein neues Erzbisthum zu Magdeburg , dem die
Bisthümer zu Brandenburg , Havelberg , Mei¬
ßen , Zeiz , ( nachher 1029 Naumburg ) Mersc -
imrg und Posen untergeben wurden , das Bis -
thum Altenburg ( feit 1163 Lübeck ) kam unter
Hamburg , Prag und Mainz ; die polnischen Her¬
zoge stifteten Colberg , Cracau und Breslau und
das Erzstist Gnesen ( ioco ) ; durch Gottschalks
Bekehrung entstanden Bisthümer zu Razeburg
und Meklenbnrg ( Schwerin ) .

a ) Biö auf die lezten Caroling rr. reichte die Gewalt
der Lombardischcn Herzoge von Friaul bis nach
Kärnthen . Die erste Einrichtung der im § . an¬
gegebenen Provinzialvcrwaltung gebort in die Re¬
gierung Ludwigs des Deutschen , ihre Vollendung
in die Zeit Ottos I .

b ) Das Schicksal daS die Ueberwundenen zum gro¬
ßen Theil traf , läßt sich aus dem Gleichniß ab¬
nehmen , dessen sich Dithmar von Merse -
burg , bey Erzählung der Suppression des Hoch -
stifts Merseburg und der Vertheilung seines Spren¬
gels unter die benachbarten Bischöfe , durch den
Erzbischof Gisiler von Magdeburg , bedient :
Tunc omnia , nostram prius ecclesiam respi¬
cientia , divisa sunt miserabiliter , Sclavonicae
ritu familiae , quae accusata venundando di¬
spergitur ,

<0 Der erbliche böhmische Fürstenstamm gieng erst
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1307 aus , der Plastische ( polnische ) blühte in
Schlesien bis 1675 , der Pommerische bis 1657 ,

Meklenburg wird noch jezt durch sein uraltes

Fürstenhaus regiert .

§ . 212 .

II . Das ungarische Reich ( seit 889 ) ,

so gefährlicher Nachbar von Deutschland es an¬

fangs zu werden schien , bildete , seitdem nur

erst das Christenthum auch dort Eingang ge¬

funden hatte ( seit 973 ) , die sicherste und na¬

türlichste Reichsgränze gegen Osten . Eine deut¬

sche Provinz wurde es nie , und selbst seine

Lehnsverbindung mit Deutschland ( unter Hein¬

rich III . ) war nur vorübergehend . III . Im

Norden wurde anfangs durch Heinrich I . die

Markgrafschast Schleswig zur Sicherung der

alten Reichsgränze angelegt , von Conrad II .

aber 1028 wieder aufgegeben ; und schwerlich

mochte dieß für einen großen Verlust gehalten

werden , da auch hier das Christenthum a ) schon

seine gewöhnlichen Wirkungen geäußert hatte .

a ) Schon Otto I . stiftete die Bisthümer Schleswig
Ripen und Aarhus , die unter Hamburg kamen .

§ . 213 .

IV . Kraft alter Ansprüche und Erbvertra -

ges ( von 1016 und ioi8 ) kamen die Königreiche

von Burgund 1032 an Deutschland . Der Be -

siz dieser Länder mochte inzwischen leichter gegen

äußere Feinde behauptet werden , als die Hoheit
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im damaligen Sinne des Wortes über die dorti¬
gen Großen a ) , die dem Kaiser außer dem Ber
siz dessen , was unter den vorigen Königen Do -
rnaine gewesen war , nur etwa eine Lehnsherr -
lichkeit einräumen wollten h ) . Doch erkannten
sie unweigerlich die Hoheit des Kaisers dem Na¬
men nach , und zur Aufrechterhaltung der kaiser¬
lichen Rechte wurde wahrscheinlich schon unter
Conrad II . ein besonderer Statthalter über Bur¬
gund gesezt c ) , der anfänglich . bett herzoglichen
Titel geführt zu haben scheint d ) .

a ) Darunter gehörten die Erzbischöfe von Lyon , vonBesancvn und Arles , der Bischof von Basel , die
Grafen von Provence , von Vienne ( Dauphins de
Yiennois ) von Savoycn , Burgund , Mömpeh -
gard u . a .

I ) Den Zustand des burgund ' ischen Reichs unter des¬sen leztem König , dessen Reckte auf Eonrad II .
übergiengen , beschreibt Dithmar von Merseburg
( Uib . VII . ) auf folgende Weise : Nullus enim ,
ut audio , Rex elt qui sic praesit in regno .
Nomen tantum et coronam habet , et Epis¬
copatus his dat qui a Principibus his eligun¬
tur , ad suam vero utilitatem pauca tenens ex
impensis antistitum vivit , et hos vel alios
in aliquo extrinsecus laborantes eripere ne¬
quit . Unde hi manibus complicatis cunctis
primatibus , vekjt regni suo serviunt , et sic
pace fruuntur . Ob hoc solum talis rector
inter eos dominatur , ut eo liberius maligno¬
rum furor invicem vagetur et ne lex nova
alterius regis ibi ,adveniat , quae inclitam
consuetudinem rumpat "Wilhelmus Comes ,
de quo praedixi , miles est regis in nomine ,
et dominus terrae re , et - in his partibus nul¬
lus vocatur Comes nisi is , qui ducis hono¬
rem possidet ; et ne illius potestas in hac re -
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gione paulo minus minueretur , consilio et
actu Imperatoriae maiestati sicut praedixi re¬
luctatur ,

c ) Es ist wenigstens nicht wahrscheinlich , daß Ru¬
dolf von Nheinfclden unter Heinrich IV , welchen
Otto Frising . de gest . Frid . I . L . 1 . Cap , 6 .
Dux Alemanniae etBurgundiae nennt , der erste

Statthalter von Burgund gewesen ist .

d ) Die nachhengcn Statthalter aus dem Zähringr -
schen Hause , nannten sich auch wohl Rectores
Burgundiae ,

§ , 214 .

V . Lothringen anfangs ein Bestandtheil

Deutschlands unter dem Namen eines König¬

reiches a ) wurde eine sehr . unsichere Gränzpro -

, vinz , so lange die dortigen Großen es ungestraft

wagen mochten , den Eingebungen ihres Ehrgei¬

zes zu folgen , und sich durch das Uebertretcn zu

Frankreich und von Frankreich wieder zu Deutsch¬

land b ) Vortheile zu verschaffen . Die Theilung

des Herzogthums in zwei Herzogthümer , Ober -

lothringen ( an der Mosel ) und Nicderlothringen

( an der Maas ) , seit 959 , wurde daher das

beste Mittel sich der Lothringer zu versichern , weil

I sie die enge Verbindung der lothringischen Gro¬

ßen aufhob , und ein mannichfacheres Interesse

unter ihnen erzeugte ; die Unruhen in Lothringen

; trugen von dieser Trennung an nur den Character

der gewöhnlichen Empörungen dieser Zeit .

a ) Unter Arnulfs Sohn Zwentobold .

L ) Unter Conrad I , Heinrich ! und Otto I . Erst

fctt ^ 980 gaben die Könige von Frankreich ihre An¬
sprüche auf Lothringen ganz auf .
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§ . 215 *

VI . Italien so weit es vormals den
Franken gehorcht hatte , war seit der Absezung
Karls des Dicken der Schauplaz wilder Factio -
neu gewesen , die abwechselnd ihr jedesmaliges
Oberhaupt zum Könige der Longobarden erhoben ,
und ihm wo möglich die Kaiserkrone verschafften .
Seit yZi wurde es . wieder ein Rebenland von
Deutschland , obwohl die Lombarden nur Otto ! ,
und seine Nachfolger zu ihren Königen gewählt
zu haben behaupteten a ) ; durch die Macht der
neuen Regenten erlangte es nun auf geraume
Zeit den Zustand welchen man damals Ruhe
nannte : denn Bevölkerung und Cultur nahm seit
der Regierung der Ottonen sichtbar zu . Die
Ursache lag in der Vernichtung der großen weltli¬
chen Familien , welche bisher um die Oberherr¬
schaft gekämpft hatten , Heinrich II . hatte den
leztcn Gegenkönig in dem Markgrafen Ardoin
von Uvrea ( 1002 bis 1015 ) zu bekämpfen , und
nur erst Markgraf Bonifaz von Tuscien wurde
wreder durch Conrad ll . der erste mächtige welt¬
liche Fürst der Lombardey . In die Spotten der
weltlichen Herren theilte sich die Geistlichkeit,
welche die Politik und die Frömmigkeit der Otto -
ncn hier so wie in Deutschland auf Kosten der
weltlichen Großen begünstigte . Ein Glück für
Italien und für Deutschland ! Unter dieser geist¬
lichen Aristokratie gedieh leichter und schneller
als in Deutschland selbst , die weitere Ausbildung
einer Einrichtung , durch welche der altdeutsche
Sinn für Nationalfreiheit bewahrt und ein freier
Bürgerstand geschaffen wurde , bestimmt die zur



L Allgemeine Geschichte 888 - 1056 . 17
Bildung einer neuen Gemeindeverfassung er¬
forderliche Grundlage zu werden , nachdem sich die
alte durch die Fortschritte des Feudalsystems
allmählig aufgelöst hatte L ) .

a ) Wippo vita Conr . Sal . bey Pistorius p , 430 .

b ) Vergl über die Geschichte von Italien in die¬
ser Periode besonders : Histoire des republiquesItaliennes du tnoyen age par I . C L . Si -
xnondeSismondi , Zürich , 1807 u . f»8Voll , 8 .

§ . 2l6 .
VII * Der Römischen Kaiserwürde gab Otto I .

zum Kaiser gekrönt 962 den Glanz wieder , den
sie seit einem Jahrhundert verloren hatte . Nur
zum Pabste kam er nicht ganz in das Verhältniß ,
in welchem dieser zu den Carolingischen Kaisern
gestanden hatte . Der Pabst hatte die Kaiser¬
krone so oft an Personen vergeben , die sie nur
ihm verdankten , daß das von ihm angesprochene
ius conferendi imperium immer mehr Anschein
erhielt , je mehr es zumal zu den publicistischen
Begriffen des Zeitalters paßte » ) ; nur so viel
wurde bald wieder ausgemachte Sache , daß der
Pabst dem König der Oftfranken die Kaiserkrone
verleihen müsse b ) . Verträge hierüber
zwischen dem Pabste und dem Kaiser sind inzwi¬
schen nicht vorhanden , wenngleich späterhin der
Rechtsgrund der Ansprüche der deutschen Könige
in Verträgen gesucht wurde c ) . Auch war ui den
weltlichen Verhältnissen des Pabstes in hundert
und fünfzig Jahren gar vieles anders geworden ,
so daß der Pabst sich mit ganz anderem Rechte

Bd . II . " B
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für einen weltlichen Fürsten halten mochte als
irgend ein italischer Prälat ; der Kaiser erkannte
ja selbst schon , daß seine Kaiserwürde mehr
eine Schirmherrschaft ('advoca tia ) als eine Ober¬
herrschaft ( inipeiium ) über das Patrimonium
des heiligen Petrus enthalte , und die Kristocra -
tie die sich im Laufe des yten Jahrhunderts
zu Rom gebildet hatte , unterstüztc den Pabst
kräftig genug zur Behauptung dieses Princi -
pats gegen den Kaiser , wenn sie gleich ihrer¬
seits wieder die Ztusübung der darin liegenden
Rechte vielfältig beschränkte ei ) . Und selbst die
Pabstwahl sollte wenigstens nach der Idee des
Pabstcs mehr unter dem Schuz des Kaisers
vorgenommen werden , als von seiner Geneh¬
migung abhängig feyn e ) , wiewohl sie im Lause
des zehnten Jahrhunderts und im eilften bis
auf Heinrich IV . in der Praxis ziemlich abhän - ,
gig vom Kaiser blieb / ) . - !

a ) „ Man konnte nicht glauben , daß der Kaiser
„ würklich das Oberhaupt Waller übrigen weit !»
„ chen Fürsten sey , ohne sich auch zu fragen ,
„ wer ihn dazu gemacht habe ? und welche Ant¬
wort - konnten sich die Pnblicisten des Zeitalters
„ darauf geben , als daß es Gott durch den
„ Pabst gethan habe ? " Plan ! a . a . O . Th .
3 - S . 273 . Nur freilich faßte man den Saz ,
daß Gott durch den Pabst die Kaiserkrone ver¬
liehen habe , in einem ganz andern Sinne kauf,
als einst bey der Krönung Karls des Großen .

V) Ottonis Frising . Chron , L , VI . Cap »
24 . Hic eil Otto qui — imperium Romano¬
rum virtute sua ad Francos Orientales

reduxit . Güntherus in Ligurino : — Quem¬
cunque sibi Germania regem praeficit , hunc

dives submisso vertice Roma suscipit ;
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c ) Denn die Stelle in Gratians Decret aus welcher
man einen im Jahre 964 geschlossenen Vertrag
hat herleiten wollen , ( D . 65 . Can . 23 ) . ist schwer¬

lich ächt , da hier dein Kaiser ein so wichtiges

Recht eingeräumt wird , das ihm in der Folge
bestritten wurde , das Jnvestlturrecht in Absicht

aller Bischöfe seines Reichs , und dennoch in dem

folgenden Juvestiturstreite nie auf ihn provocirt
wurde Ueberdieß spricht die Stelle nicht ein¬

mal von einem damals abgeschlossenen Vertrag ,
sondern von Rechren die dem Kaiser schon seit
Karls des Gr . Zeit zugestanden .

d ) Ottonis M , Constit . de regalibus b . Petro
concessis , a , 9G2 , bey Goldast . constit . tmp ,
Tom a . p . 44 . Nachdem die Römische Kirche
im Besiz der ihr bisher gemachten Schenkungen

und verliehenen Reckte welche namentlich aufge , .

zählt werden , bestätigt worden ist , heißt es g .
8 : Ut omnis clerus et universa populi Ro¬mani nobilitas propter diversas necessitates ,
Pontificum irrationabiles erga populum sibi
subiectum asperitates retundendas , sacra¬
mento se obligent , quatenus futura pontifi¬
cum electio canonice et iuste fiat , et ut ille
qui ad hoc sanctum atque Apoftolicum regi¬
men eligitur , nemine consentiente
consecratus fiat pontifex ; priusquam tamen
in praesentia missorum nostrorum , vel filii
nostri , seu universaegeneralitatis faciat pro - ,
missionem pro omnium satisfactione et
'futura conservatione , qualem Domnus Leo
sponte fecisse dignoscitur . — § . 12 . Illud
etiam confirmamus ut Domno Apostolico iu -
stam in omnibus servent obedientiam sive
Ducibus ac Iudicibus suis ad iustitiam
faciendam . Huic enim institutioni hoc ne¬
cessario annectendum esse perspeximus , ut
Missi Domini Apostolici seu nostri semper
sint constituti , qui annuatim nobis vel filio
nostro renunciare valeant , qualiter singuli

Vd . II . B 2
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Duces ac judices populo justitiam faciant .
Hanc Imperialem constitutionem quomodo
observent qui Missi , decernimus ut primum ,
cunctos clamores , qui per negligentiam Du¬
cum vel Judicum fuerint inventi , ad notitiam
Domni Apostolici deferant . Et ipse unum e
duobus eligat , aut statim per eosdem Missos
fiant ipsae necessitates emendatae , aut Misso
nostro nobis renunciante per Missos a nobis
directos emendentur . So sagt auch die Con -
firmation weiter oben : provincias etc / — con¬
firmamus ut in suo detineat jure , princi¬
patu atque ditione , — Im Ganzen ist die
Urkunde gewiß ächt , wenn gleich besonders bey
den einzelnen Bestzungen und Rechten manche
Verfälschung mit unterlaufen mag . Mit ihr muß
man denn zusammenhalten , was Otto I . Jo¬
hann XII . schon vor seiner Krönung schwur :
( Gratiani . D . 65 , C . 33 ) . In Romana urbe
nullum placitum aut ordinationem faciam de
illis qui ad Te aut Romanos perti¬
nent , sine tuo consilio .

*) Synod . Rom . a . 898 . ( bey Labbe Tom . IX .
p . 603 ) . Quia 8 . Romana ecclesia plurimas
patitur violentias pontifice obeunte , quae ob
hoc inferuntur , quia novi Pontificis conse¬
crationi non intersunt nuntii ab Imperatore
directi qui violentias et scandala — non per¬
mittunt fieri — ideo volumus ut novus Pon¬
tifex , convenientibus Episcopis et universo
Clero expetente Populo et Senatu electus —>
nonnisi praesentibus legatis Impe¬
ratoris consecretur .

/ ) Wie insbesondere alle Pabstwahlen unter Hein¬
rich III , beweisen .

§ . 217 .

Unt e r i t a l i en blieb anfangs noch in den
Händen der Griechen , und die Versuche der
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Ottoncn auch hier ' die deutsche Herrschaft zu

gründen mißlangen , weil jene ehe sie sie dulde¬

ten , lieber in Verbindung mit den Arabern in

Sicilicn traten . Doch gaben die deutschen Kö¬

nige eine Unternehmung nicht auf , welche den

Bcsiz von Ober - und Mittelitalien erst recht si¬

chern mußte . Seit Conrad II . sollten dieNor -

männer , welche 1029 unter Griechischer Ho¬

heit eine Colonie zu Aversa gegründet hatten , um

Neapel gegen den lombardischen Fürsten von Ca¬

pua zu schüzen , als deutsche Vasallen den Plan

ausführen helfen , und mit Heinrich III . ( 1046 )

traten diese Normänner in noch engere Verbin¬

dung . Aber Robert Guiscard hielt es sie¬

ben Jahre später doch für politischer , das eroberte

Apulien , sammt allem was er noch in Calabrien

und Sicilien erobern würde , vom Pabste zu Le¬

hen zu nehmen , und seitdem wurden freilich die

Normänner die große Stüze des Pabstcs in dem

Kampfe , den bald darauf Gregor VII . gegen

den Kaiser begann ,

218 .

Die Kriege des Reiches gegen äußereFeinde

und zur Verherrlichung desselben in Italien , ge¬

nügten während dieser Zeit dem kriegslustigen

Adel noch nicht ; sowohl unter sich als mit dem

König tummelte er sich noch außerdem unausge -

sezt in Fehden . Jede Handlung des Königs ,

durch welche der Herrenstand seine Ansprüche ver -

lezt glaubte , wurde das Signal die Waffen zu

ergreifen , und da die Gränzen der königlichen

Gewalt durch kein Gesez bestimmt waren , so
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mochte auch oft schwer zu bestimmen seyn , wer

das Recht auf seiner Seite habe . Wer aber nur

einmal die Waffen ergriffen hatte , um sich dem

König zu widersezen oder seine Macht zu vergrö¬

ßern , fand immer Bundesgenossen genug , und

in einer Fehde bildete sich gewöhnlich wieder der

Stoff zu einer andern Conrad I . vermochte

kaum die Würde des Reichs gegen seine Vasal¬

len zu behaupten , selbst der mächtige Heinrich 1 .

verdankte sein Ansehen eben so sehr glücklichen

Unterhandlungen als der Gewalt der Waffen ,

und Ottos I / Regierung die an auswärtigen Un¬

ternehmungen so reich ist , ' zählte doch noch mehr

innere Stürme , bey welchen gewöhnlich seine

nächsten Verwandten an der Spize der Unzufrie -

denen standen . Wenn unter Ottos II und III .

Regierungen die Empörungen seltener waren ,

so fehlte es wenigstens nicht an Fehden des Adels

unter sich , unter Heinrich il und Conrad II .

regte sich der slavische Norden und Osten , und

die gewaltigen Maaßregeln Heinrichs III . ( § . 221 ) ,

denen dör Adel nur geringen Widerstand entge -

gcnsezte , weil ihm die persönlichen Eigenschaf¬

ten Heinrichs imponirten , wurden für seinen Nach¬

folger um so gefährlicher .

§ . 219 .

Während der kurzen Zeit von kaum hun¬

dert Jahren ( 911 - 1024 ) mußte dreimal eine

neue Hcrrscherfamilie auf den deutschen Thron

erhoben werden . Mit Lu d wig erlosch 911 der

Mannsstamm Arnulfsz von den Westfränkischen

Prinzen aus dem " Hause Karls des Gr . schien
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der Geist ihrer Ahnen gewichen zu seyn , und

wer hätte auch einem fremden Herrscher huldi¬

gen mögen ? — die deutschen Stände erhoben

einen cdeln Franken zu ihrem König . Nur C 0 n -

r adl . regierte nicht lang und nicht glücklich genug

gegen innere und äußere Feinde , um eine neue

Dynastie zu gründen a ) ; schon nach feinem Tode

wählten die Stände aus einem hochgeachteten

sächsischen Hause b ) Heinrich l , von welchem

allein selbst der patriotische Conrad die Rettung

des Reiches aus seiner bedrängten Lage erwartete .

Im sächsischen Hause wurde die Krone wieder

erblich ^ denn auf Heinrichs I . glorreiche Regie¬

rung folgte die eben so ruhmvolle und lange Re¬

gierung Ottos 1 ; die höchsten geistlichen und

weltlichen Aemter waren fast immer mit Ver¬

wandten des Königs besezt , die Religiosität der

sächsischen Familie und ihre reichen Schenkungen

und Privilegien an die Geistlichkeit gewannen ihr

diese und das Volk , keine andere Familie war

so angesehen und mächtig als diese sächsische es

schon unter Ottol . wurde , — wem hätte es un¬

ter diesen Umständen in den Sinn kommen kön¬

nen , einen König aus einem anderen Hause zu

verlangen ? So gicng denn die Krone noch zwei¬

mal vom Vater auf den Sohn ( Otto H und lll . )

über , während der langen Minderjährigkeit

Ottos III . mochten sogar dessen Mutter und Groß¬

mutter als Vormünderinnen regieren , und Hein¬

rich II . wenn gleich nur ein Seitenvcrwandter

der Ottonen , trug selbst über zwei Nebenbuhler

um die Krone den Sieg davon . Nur die Bestä¬

tigung des künftigen Nachfolgers durch die Stände ,

die auch das sächsische Haus nie unterließ , wurde
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doch allmählig etwas mehr als die bloße Cere¬
monie welche sie bisher gewesen war , je öfter
die Stände auch zur Ausübung eines würkli -
chen Wahlrechts kamen , und schon der Umstand
daß nach Heinrichs i . Tode die Nation entschied ,
welcher von den mehreren Söhnen der Thron¬
erbe seyn solle , und daß nicht mehr getheilt
wurde , läßt vermuthen daß die Stände wohl
schon an ein Wahlrecht bey j e d e r T h r o n Ver¬
änderung dachten . Und die Umstände eigne¬
ten sich recht dazu , dieß nicht in Vergessenheit
gerathen zulassen ; schon nachHeinrichs U . Tode
mußte wieder recht feierlich o und förmlich ge¬
wählt werden d und Conrad 11 . fühlte schon
so sehr die Nothwendigkeit , seinen Sohn Hein¬
rich III . so bald als möglich als künftigen König
anerkennen zu lassen , daß er gleich von seinem
ersten Zuge nach Italien die Gelegenheit dazu
hernahm e ) . Es bedurfte nur noch eines Schrit¬
tes um Deutschland in ein Wahlreich zu verwan¬
deln , — der bestimmten öffentlichen Erklärung ,
daß es eines sey .

o ) Man darf aber freilich dabei auch nicht ausser
Ächt lassen , daß Conrad keine Descendenz hinter¬
ließ .

L ) Von diesem Zeitpunkt an datirt sich denn auch
wahrscheinlich das Princip , ein deutscher König
verliere durch seine Erhebung auf den Thron sein
angebornes Recht und gewinne fränkisches Recht .
Sachsensp . III . 54 . Schwab ensp . ( sä .
Senltenb . ) 24 , II »

<0 Die Beschreibung der Wahl s. bey Wipp0 . (bey
Pistorius Tom . 3 , p . 463 ) .



I . Allgemeine Geschichte 888 - 1056 . 25

d ) Gerade umgekehrt wurde um dieselbe Zeit in
Frankreich durch das Uebergeh «» der Krone cinmer
vom Baker auf den L >ohn und eine zweihunvert -
jahriqe Stetigkeit und Ordnung der Thronfolge ,
die Erblichkeit derselben entschieden .

e ) Wippo 1 . c . Chunradus Rex consilio et
petitione principmn regni , filium suum
Heinricum ( ioqü ) Regem post se designavit .
Wenn das consilium et petitio nicht bloßer Cu »
rialstyl ist , so darf man um so mehr schließen daß
die Bestimmung der Thronfolge durch Wahl schon
recht allgemein für nothwendig gehalten wurde ,
wenn jene nicht höchst precar bleiben sollte .

§ . 220 .

Die Nachtheile eines Wahlreichs mußten für

Deutschland um so gefährlicher werden , da die

Ausbildung der Constitution mit der Erweiterung

des nun aus so verschiedenartigen Bestandtheilen

zusammengesezten Reiches nicht gleichen Schritt

hielt . Bey dem häufigen Wechsel der Familien

auf dem Throne und dem Bestreben den äusseren

Glanz des Reiches besonders in Italien zu erhal¬

ten , dachte niemand an eine neue planmäßige

Organisation des Staats . Jeder König brachte

in den bisherigen Einrichtungen , nur die Verän¬

derungen an , die sich ohne großes Aufsehen ma¬

chen ließen , und die gerade zu seiner für den Au¬

genblick berechneten Politik paßten « ) . Desto

mächtiger würkte der Geist der Zeit auf die bis¬

herigen Einrichtungen und während die alten Na¬

men und Formen blieben , wurden die Verhältnisse

selbst etwas ganz anderes als jene andeuteten , aber
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eben darum auch etwas sehr unbestimmtes und

schwankendes .

I . Die Seele der ganzen bisherigen Regie¬

rungsform waren die grösseren und kleineren or¬

dentlichen Reichsversammlungen und die Ge¬

sandtschaften ( § . 137 . 161 ) gewesen . Diese wa¬

ren noch in der vorigen Periode eingegangen ,

und ihre Geschäfte in die Hände - anderer Perso¬

nen gekommen , jene wurden in dieser Periode

ebenfalls nicht mehr gehalten ; der König berief

sie jezt nach Gutdünken , sie wutden daher

auch nicht mehr so ordentlich von den Großen be¬

sucht , sondern arteten sehr oft in bloße Hof¬

tage aus , auf denen sonst nur minderwichtige

Sachen vorgenommen worden waren ( § . 161 ) .

So wie die Großen nicht mehr zur ordentlichen

Regulirung der Reichsgeschäfte gebraucht wur¬

den , verlor natürlich die Reichsregierung an Ener¬

gie , denn wo sie nicht mitgewürkt hatten zum

Beschluß , da wollten sie gar oft auch nicht mit

handeln zur Ausführung , und sie zu bloßen Die¬

nern herabzusezen war der König nicht stark ge¬

nug . Dazu kam noch , daß die ersten , Reichs¬

würden die den eigentlichen Rath des Königs

ausmachten ( H . 25 . 160 ) nicht wohl anders als

aus den ersten und mächtigsten Familien bcsezt

werden konnten , die zugleich im Besiz der höch¬

sten Reichsamter in den Provinzen waren . So

geschah es , daß auch der eigentliche königliche

Staatsrath seine Thätigkeit verlor , und die höch¬

sten Staatsämtcr Titel und Reichswürde der

vornehmsten Herzoge wurden , ihre würklicheAus -

übung aber nur ausscrord erttlicherwcise statt fand £ ) ;
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sogar das Amt eines Erzkaplans oder ( nach

dem nun gewöhnlicheren Ausdruck ) Erzkanzlers

wurde bloße Reichswürde der drei ostfränkischen

Erzbischöfe , anderen Stelle nun ordentlicherweise

ein Canzler die Ausfertigungen unterschrieb , r ) .

Seinen würklichen Staatsrath ' wählte jezt der

König nach Gutsinden aus den Bischöfen und

Reichsministerialen oder wohl gar seinen Privat -

ministerialen , und gegen jenen , dessen Privatin -.

tercsse mit dem der mächtigeren Reichsbeamten

gewöhnlich in Collision kam , bildete , sich dann

leicht unter diesen eine Art von Opposition d ) ,

0 ) Nach dieser Politik wurden Herzogthümer und
Grafschaften verlieben und Privilegien aller Art

ertheilt , ein festes Svstem in der Handlungsweise
der Kaiser aufzusuchen , ist durchaus vergebens .

Nur Heinrich III . scheint ein allgemeiner Plan
vorgeschwebt zu baden < § 221 , besonders da er

in Beziehung auf die Kirche ebenfalls planmäßi¬

ger handelte , als alle seine Vorgänger . Aber

freilich lag auch in dem Geiste dieser Zeit daS größte

Hinderniß einer neuen und planmäßigen Organi¬
sation ( g . 209 ) .

1 ) Das erste Beispiel der Verrichtung der höchsten
Rcichsämter durch Herzoge kommt bey Ottos I .

Krönung vor : Witichindus Corb . üb , 2 .Divina deinde laude dicta descendebat rex ad
palatium et accedens ad mensam marmoream
regio adparatu ornatam ' resedit cum pontifici¬
bus et omni populo . Duces vero mini¬
strabant , I -othariorum dux Giselbertus ad
cuius potestatem locus ille pertimebat , omnia
procurabat , Everhardus mensae praeerat , . He -
rimannus Franco pincernis , Avnulfus equestri ,
ordini et eligendis iocandisque castris praeerat .

i?) S - C . H . Eckhard introductio in rem di -
plomaticam Sect . III . Cap . 5 ,
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ä ) Unter so kraftvollen Regierungen als die Con -
rads II ■ und Heinrichs III . waren , zeigten sich

freilich die Folgen einer solchen Opposition nicht so
bestimmt , aber an den Stürmen die Heinrich IV .
bestehen mußte , hatte sie gewiß eben so viel An¬

theil als der Haß der Sachsen und Gregor VII .
Unter der Vormundschaft der Kaiserin Agnes reizte

das unumschränkte Ansehen des Bischofs Heinrich

von Augsburg im Cabinett , den Herzog vonBai -

ern und den Erzbischof von Eöln zu dem kühnen
Schritt , den jungen Heinrich seiner Vormünde -

rin zu entführen ( Ita res principes graviter of¬fendebat , videntes scilicet , quod propter unius
privatum amorem sua , quae potissi¬
mum in republica valere debuerat
auctoritas , paene oblitterata fuisset . Lam -
bertus Schaffn , ad a . rosis ) , und unter den Be¬
schwerden deren Abstellung dic Sächsischen Für¬
sten von Heinrich IV . verlangten , wurde ganz
vorzüglich ausgezeichnet : ut vilissimos homines ,quorum consilio seque remque publicam prae¬
cipitem dedisset , de palatio eiiceret , et reg¬
ni negotia regni principibus , quibus
ea competerent , curanda atque admini¬
stranda permitteret .

§ . 221 . ,

II . Die Umstände hatten die Bestellung vonHerzogen für jedes einzelne Volk nothwendig
gemacht ( § . 141 . 170 a ) , seitdem keine Missi
mehr angesezt wurden , mochten sie unentbehrlich
scheinen , und nahmen nun die erste Stelle unter
den Provincialbeamten ein . Die Militärgcwalt
des Missus , verbunden mit dem Rechte Land¬
tage (placita zu halten , und über den Land¬
frieden zu wachen , machte ihr Amt aus c ) , das
natürlich auf den in der Provinz ansässigen Adel
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und alle Staatsbeamte den entschiedensten Ein¬

fluß gab , und es besonders leicht machte eine

recht zahlreiche Dicnstmannschaft zu erhalten .

Die Justiz - und Cameralgeschäfte des Send -

grafen sielen hingegen an den Pfalzgrafen ,

der ohnehin mit jenem immer in den meisten

Fällen concurrirt hatte ; nur brachte man jezt

zur Erleichterung der Geschäfte die Verände¬

rung an , in jeder Provinz einen oder selbst

mehrere Pfalzgrafen anzusczen , eine Einrich¬

tung die unter Otto dem Großen schon voll¬

kommen ausgebildet , und daher wahrscheinlich

nicht erst unter ihm , sondern schon unter den

lezteren Earolingern zuerst entstanden ist <i ) .

Diese Art der Verwaltung der Geschäfte der ehe¬

maligen Sendgrafen hatte jedoch wichtige Nach¬

theile ; die Leitung der Geschäfte lief nicht mehr

in den Händen des Königs zusammen , und ver¬

lor ihre Einheit , und die beständige Macht der

Herzoge war zu groß . Der Oppositionsgeist

gegen die Krone , welcher die Großen belebte ,

machte zugleich das Mittel unzureichend , welches

die sächsische Familie dagegen ergriff , diese

großen Staatsämter mit Personen aus ' ihrer

Familie zu besezen ; Heinrich 111 , machte daher

einen Versuch , ob man der großen Herzoge nicht

ganz entbehren könne <? ) . Conseguent durchge¬

führt würde dieß System Deutschland in eine

ähnliche Lage wie Italien versezt haben , aber

dann hätten auch die großen Familien selbst ver¬

nichtet werden müssen , welche im Besiz dieser
Stellen waren .
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a ) Auch Franken erhielt in dieser - Periode seine ei¬
genen Herzoge ; ihre Reihe hat Pfeffnnger » n Vi -triar . illulir . Tom . II . p . 369 u . f . Außerdem

.-»parcn Herzoge in Sachsen ( in Thüringen seit Otto I .

nur Markgrafen ) - Schwaben ( wozu Elsaß gehörte ) ,
Baiern , Karnthen , Ober - und Niederlotbringen .

Zu diesen Herzogthümcrn gehörte » auch die wen¬
dischen Lander welche würklich deutsche Provinzen
waren , hingegen die wendischen Herzoge ( § . 2 , 1 )
können mit den deutschen nicht verglichen werden ,

und den Herzogen von Burgund ; § 213 ) fehlie das
Ansehen , welches die übrigen deutschen Herzoge in
ihren Amtr -sprengeln hatten .

b ) Scklw Sp . ( Ed . Senkenb . ) Art . 45 . Das söl -
lich Leyenfürsten die , das Recht habent daß sie bof

geb -etent für sich selb . Das redit habent sy von
den künigen . — Ist es - in herezog oder ein ley -

enfürst und siezend bischof in seinem fürstenampt .
die sbllcnt seinen Hot suchen . -- Das selbig recht

habent sn auch umb graffen umb freyen und umb
dicnstmaun , wann diesöllrch gut in ircm land habent

do bürg und stet seynd . habent sy ander gut in

irem land so seynd sy ledig mit recht das sy zu

recht ir hös nicht suchen sollend .

c ) D ^ ' tt Erzbischof von Coln verleiht - Friedrich I . in
der Belehnunqsurkunde von l >8 o über das Her -

zogthum Westphalen : Unam partem ( ducatus )— cum omni ime et iurisdictione , videlicet
cum .Comitatibus , cum Advocatiis , cum con¬
ductibus , cum mansis , cum curtibus , cumbe - '
neficiis , cum minilterialibus , cum mancipiis
et cum omnibus ad eundem ducatum perti¬
nentibus . ( b . . Luenig Corp . iur . feud , Tom , I .
pag * 595 ) *

d ) Die Theilung dcS Reiches unter mehrere Regen¬
ten , deren zedcr seinen Pfalzgrafen hatte , mag

dazu die Veranlassung gegeben haben , so wie

unter ähnlichen Umständen einst für jeden Haupt -

theil des wervvingisch - fränkischen Reichs ein Ma¬
jor Domus blieb .



1 . Allgemeine Geschichte 888 -' roz6 . zr

- ) Das ' Herzogthum Schwaben behielt er von seiner
Thronbesteigung bis 1045 selbst ; Franken war
schon seit mehr als einem Iah , hundert in den Hän¬

den seiner Familie , und wurde von ihm nicht ver¬
geben , worin auch seine Nachfolger seinem Bei¬
spiele folgten ; Baiern übertrug er 1053 seinem

dreijährigen Sohne Conrad , und nach dessen , Tode
gar seiner Gemahlin Agnes „ privato iure quoad
vellet possidendum“ ( Lambert . Schaffn , ad a .
1056 ) ; in Ober - und Niederlothringen legte er es

durch Entfernung der Familien , die bisher im
Best ; des Herzogthums gewesen waren , auf die

Einziehung auch dieser Herzogthümer an , und in
Sachsen controllirte er wenigstens den Herzog

. durch seine häufige persönliche Gegenwart genauer .

§ . 223 .

jl [ . Die alte Gauverfassung wurde allmählig
ganz aufgelöst . 1 . Die Geistlichkeit erhielt seit
den Ottonen immer größere Privilegien , zu deren
Ertheilung frommer Eifer ein Hauptbcweggrund ,
und die nothwendige' Hoheit der bischöflichen
Würde der gewöhnliche Borwand gewesen seyn
mag a ) ., die aber jene gewiß auch der Idee , daß
die Größe der geistlichen Fürsten Vortheilhaft für
das königliche Interesse werden müsse , wenig¬
stens ^ zum Theil zu verdanken hattet ) . Alle
Bischöfe und alle königliche ( oder Reichs - ) Aebte
erhielten nicht nur gräfliche Gerichtbarkcit , so
daß ihre Güter jezt immer ein geschlossenes Ter¬
ritorium ausmachten c ) , sondern es wurden ih¬
nen sogar ganze Grafschaften d . h . die sämmtli¬
chen gräflichen Amtsrechte in einem Gau sehr häu¬
fig verliehen d ) , und in solchen Gaue « wo sie
schon eine bedeutende Macht besaßen , rissen sie



ZL Dritte Perrode A .. 888 ^ 272 .
diese Rechte auch wohl mit Gewalt an sich ; dem
Bischof von Würzburg war es sogar gelungen
sich herzogliche Rechte über die seiner Kirche zu - >
stehenden Grafschaften zu » erschaffene ) , ein Bei¬
spiel das nicht ohne Folgen bleiben konnte / ).
2 . Die Grafen brachten immer häufiger mehr
als eine Grafschaft zusammen g ) , und die Her¬
zoge erlangten die Verwaltung von Grafschaften
die in ihrem Sprengel lagen h ) , und da bei bei¬
den das Amt , wenn nicht besondere Unfälle sich
ereigneten , immer vom Vater auf den Sohn
übergieng , ( weil schon jezt die Beneficien auf
die Descendenz vererbt wurden , s. unten das
Rechtssystcm ) , da die Grafschaft überhaupt Ei --
gcnthum werden konnte , ( indem sie ja Eigen¬
thum eines Stifts werden konnte ) , so mochte
sich bey manchen auch schon die Idee des blo¬
ßen Amtsrcchtes verlieren - ) ; ja , da der König
Beneficien häufig in Eigenthum verwandelte k ) ,
so mochte auch vielleicht schon manchem eine
Grafschaft zum Eigenthum überlassen werden .
Alle Staatsverhältnisse die auf der Gauverfas¬
sung beruhten , erhielten dadurch nothwendig
eine andere Gestalt .

« ) Dithmari Merseb . Chr . L , l . — Eo tem¬

pore ( Heinricil . ) fuit in Ba varia quidam dux

Arnulfus — qui omnes episcopatus in his
partibus constitutos sua distribuere manu sin¬
gularem habuit potestatem , sed cum hic —
vitam hanc finisset , ihccessorum suorum nulli

tantum reliquit honorem , quin potius reges
nostri et imperatores summi rectoris vice in

hac peregrinatione praepositi , hoc soli ordi¬

nant , meritoque prae ceteris pastoribus suis

praesunt , quia incongruum niiuis est , ut hi
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quos Christus sui memores huius terrae prin¬
cipes constituit , sub aliquo sint dominio . —
Audivi tamen nonnullos sub ducum , et quod ,
plus doleo , sub comitum potestate magnam
sustinere calumniam , quibus nihil licitum est '
nisi quod scilicet amatoribus seculi prodest

l ) Die Idee war gar zu natürlich ; be » den Biö -
thümern war auch keine precare Erblichkeit , sie
konnten mit weit geringerem Aufsehen an lauter
königlich Gesinnte gegeben werden , als die welt¬
lichen Aemter , und die weltlichen und geistlichen
Großen lebten noch in einer natürlichen Oppo¬
sition .

c ) Denn es wird selten mehr ein geistliches Gnt
als in einem Comitatus gelegen , erwähnt , viel¬
mehr kommen Stellen vor wie folgende : eandem
ecclesiam 8 . 8aturnini , in pago Wormaciensi
tum , in Episcopatu Moguntino sitam nunc ,
commisimus regendam ( Comm . Acad . Palat .
Tom . i . p . 97 ) . — „ Alter vero Comitatus
erat Udonis , qui per omnem parochiam Bre¬
mensern sparsim (weil alles geistliche Gut
eximirt war ) diffunditur maxime circa Al¬
biam ( Adamus B r em en s , L , 4 . Cap . 5 ) . “ —

d ) Als ein Beispiel unter vielen mag hier stehen
Henrici II . imp , dipl . a . 1007 . , bty Du Mont
corps dipl . Tom . 1 . p . 41 ) , qualiter nos —
Cameracensi ecclesiae — Comitatum Came -
racensern — in proprium donavimus . Prae¬
cipientes igitur ut praelibatae sedis venerabi¬
lis Evalwinus episcopus , suique successores ,
liberam dehinc habeant potestatem , eundem
comitatum in usum ecclesiae supra dictae te¬
nendi , comitem eligendi , bannos ha¬
bendi , seu quidquid sibi libeat , modis om¬
nibus faciendi . Bergl . v G >IN derrobe von
den Ursachen welche den Verfall der Gauen ver¬
anlaßt haben , in dessen sämmtl Werken heraus -
geg . von Posselt Th . 1 . S . 379 »>. f.

Bd . II . §
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. e) Adami Brem . hist . eccl » L . IV , Cap . 5 .

Potuit ecclesia nostra dives esse , potuit Ar -
chiepiscopus noster Coloniensi aut Moguntino
in omni rerum gloria non invidere . Solus
erat Wirceburgensis Episcopus , qui in Epis¬
copatu suo neminem dicitur habere consor¬
tem . Ipse enim cum teneat omnes comi¬
tatus suae parochiae , ducatum etiam
provinciae gubernat . — Was cs mit diesem
Ducatus Franciae orientalis , wie ihn die Bi¬
schöfe nachher zu nennen beliebten , für eine Be -
wandniß hatte , und daß er nicht ganz Franken
begriff , und also kein fränkisches Herzogthum
der fränkischen Kaiser ausschloß , wenn es gleich
richtig ist , daß diese ihr Herzogthum nie auf die
Hohcnstaufen übertragen haben , ( Historisches Ar -

' chiv für Franken von A . S . Stumpf 1304 . Heft
2 , 0 , 1 11 f . ) ergiebt sich aus der ältesten Ur¬
kunde , in welcher dieses Herzogthum überhaupt
vorkommt , bey Leuckfeld Antiq . Poelden -
l 'es App . 3 . § . 1 . p . 2Zl u . 252 . Sie ist von
Heinrich 11 . a . 1017 und enthält nichts als eine
Bestätigung der bisherigen Privilegten des Hoch -
stifts , wobey es beißt : nec quisque Comes ' vel
aliquis publicus judex , in ulla penitus re ,
praefatae ecclesiae homines vel res audeat
ullo unquam tempore aut loco distringere vel
inquietare , vel aliquam potestatem aut iuris -
dictionem , in toto Ducatu vel cometiis Ori¬
entalis Franciae ( nisi ) super parochos quos
Bargildon vocant , exercere . Daß ttistn hier
unter Ostfranken ganz Franken versteht , ist eine
Folge der unrichtigen Annahme , als habe es au¬
ßer Ostfranken , d . h . Franken im Gegensaze von
Lothringen , ein rheinisches Franken gegeben . Es
gab überhaupt nur ein Herzogthum Franken , wel¬
ches zu jener Zeit im Pesiz des nadtberigcn frän¬
kischen Kaiserhauses war , und seit dessen Erlö -
schung die Deute mehrerer fränkischen Großen
wurde . Von diesem wurden die Würzburgischen
Comeciae im östlichen Franken ( d . h . das Würz -
burgische Territorium nach dem nachhrrigen Sprach »
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gebrauch , welches freilich das östliche Franken
im Gcgensaz des übrigen Franken begriff ) durch

Heinrich II . epimirt , welcher das Hochstift , weil
dessen Bischof ihm endlich bey der Errichtung
seines cpemtem Bambergischen Biöthums gefällig

gewesen , überhaupt sehr beschenkte und privile -
girte . Auf diese Weise brachten im taten und
iZtcn Jahrhundert alle Rcichsstnnde welche die

vollständige Landeshoheit erwarben , das Herzog -
thum an sich , aber keiner unter den Bischöfen

nahm darum den herzoglichen Titel an , wozu
auch Würzburg erst durch besondere Umstände im
iZten Jahrhundert bewogen wurde , und die älte¬

ren Urkunden in einem anderen Sinn interpretirte

als der nach der Verfassung jener Zeit darin lag .

/ ) Den Erzbischof Adelbert von Bremen reizte schon
das Beispiel von Würzburg ähnliche Prärogativen

zu suchen , wozu ihm sein Einfluß auf Heinrich IV .
die schönste Gelegenheit darbot , und nur sein Sturz
auf dem Reichstag zu Tribur to66 . machte die

Ausführung seines Unternehmens scheitern , in
welcher er schon ziemlich weit gekommen war .

Adam von Bremen fährt in der Stelle Note e ) ,

welche , weil sie überhaupt ein großes Licht auf

die damaligen Verhältnisse wirft , beinahe ganz

hier stehen mag , fort : Cuius aemulatione prae¬
sul noster statuit omnes comitatus , qui in sua
dioecesi aliquam iurisdictionem habere vide¬
bantur , in potestatem ecclesiae redigere . Qua
propter ab initio quidem illum maximum
Fresiae comitatum a Caesare adeptus est
de Ecvelgove quem prius habuit
Dux Godefridus et nunc Ecbertus ; pen¬
sionem annuam dicunt esse mille librarum
argenti , quarum ducentas ille solvit ; atque
est miles ecclesiae , Alter vero comitatus
erat Udonis *— pro quo Archiepiscopus Udoni
tantum obtulit in precarie nomen de bonis
ecclesiae , quod aestimatur singulis annis red¬
dere mille libras argenti , cum utique tanta

Bd . II . C 2
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quantitate precii maior posset ecclesiae fru¬
ctus omni anno parari , nisi quod pro adi¬
piscenda mundi gloria sufficit nobis ideo pau¬
peres esse , ut divites multos in servitio ha¬
beamus . Tertius erat comitatus in Frefia ,
nostrae parochiae vicinus qui dicitur Emis -
gove pro quo noster pontifex regi pactus est
se mille libras argenti daturum . Desto voll¬

ständiger gelangen Adelbcrts Nacl ' folgern und an ,
dern Bischöfen in Sachsen am Ende des zwölf¬
ten Jahrhunderts ähnliche Entwürfe .

g ) Wenn bey Dithmar Merseb . Eib . 4 . ( beyEeibniz p , 554 . ) nicht ein Schreibfehler statt

findet , so hatte unter Otto III . der niederlothrin¬

gische Graf Ansfricd 15 Grafschaften zusammen¬

gebracht gehabt .

Jt ) Dithm . Merseb . E . 5 . bey Leibniz p . 3G9 .Gerhardus comes Alfatiae accepto a rege
quodam comitatu praefati Ducis ( Aleman -
niae ) — Vergl . Note / ) .

r ) Besonders wenn eine Zeitlang eine Eonnivenz statt
gefunden hatte , wie die in Flandern wo „ in co¬
mitatu ßalduini eiusque familia , id multis
iam feculis servabatur , quasi sancitum lege
perpetua , ut ulrus filiorum qui patri potissi¬
mum placuisset nomen patris acciperet , et
totius Flandriae principatum solus heredita¬
ria successione obtineret . “ Lambertus
Scaffnab . ad a . 107z .

A ) Dithmar Merseb . L . 5 . bey Leibniz p .
366 . spricht davon wie von einer ganz gewöhnli¬
chen Belohnung guter Dienste . Huius vitae cur -

' sum quam probabiliter egit ( Eckihardus mar -
chio ) , hoc etiam testificatur , quod apud do¬
minum sühnet beneficii maximam partem ac -
quisivit in proprietatem .

/
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§ . 223 .

IV . Der Adel kam allmahlig in ein ganz
neues Verhältniß zu dem Volke , das in seinem
Amtssprcngel saß , indem der größte Theil des¬
selben in die Sch uzpflicht gericth . Seit
dem zehnten Jahrhundert wurde der ordentliche
Dienst im Heerbann immer mehr Reuterdienst
« ) , die Bewaffnung immer schwerer ; er erfor¬
derte mithin ein geübteres Heer , und dieses
konnte nur unter einem Theile b ) , der Freien
und der Dienstmannschast gefunden werden .
Der Adel mußse daher jezt ordentlicher -
weise den ganzen Reichseienstvon seinem Amts¬
sprengel übernehmen , und leistete ihn mit sei¬
nen Dienstleuten und den Freien welche von
ihrem echten Eigenthum persönlich den or¬
dentlichen Kriegsdienst zu leisten , nach dem al¬
ten Maaßstabe ( § . 166 ) pflichtig waren c ) ;
dafür war der Dienstherr von dem in seinem
Amtssprengel gesessenen zur Heerfolge Pflichti¬
gen Volke welches die neue Einrichtung mit
dem persönlichen Hcrrndienst verschonte , schon
nach den älteren Grundsäzen ( § , 166 . ) eine
Entschädigung zu fordern berechtigt die jezt ,
da die neue Einrichtung jenes für immer mit
dem persönlichen Heerdicnst verschonte , in eine
ordentliche Last übcrgieng d ) . An manchen Or¬
ten mag über diese ein förmlicher Vergleich
statt gefunden haben , an den meisten aber legte
der Adel dem Volke wohl willkührlich die La¬
sten auf welche andere Schuzpflichtige trugen .
Nur in sehr wenigen Gegenden blieb die alte
Verfassung e) . Der Kaiser schwieg zu den
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mancherlei Ungerechtigkeiten die bey der neuen

Ordnung der Dinge nothwendig vorgehen muß¬

ten , weil er bey seinen auswärtigen Unterneh¬

mungen eine zahlreiche Dienstmannschaft nicht

entbehren konnte . Für den Adel war die neue

Einrichtung sehr vortheilhaft , die Anzahl sei¬

ner Dienstleute nahm ungemein zu , weil er nun

mehrere unterhalten konnte ; der Unbegüterte

drängte sich in die Dienstmannschaft um seinen

Unterhalt in ihr zu finden , und der Begüterte

trat in die Reihe der Dienstleute um seine krie¬

gerische Ehre zu retten . Der Heerbannsherr

mochte daher auch ohne Schwierigkeit das Band

das den Freien an ihn fesselte , fester anziehen ,

wie es sein Vortheil mit sich brachte ; wer

Ritterdienst zu leisten hatte mußte ihm H u l d e

' thun wie sein Dienstmann , und manches freie

Eigenthum wurde auch wohl in Lehen verwan¬

delt . Die neue Einrichtung war von den wich¬

tigsten Folgen für das System des Adels , sie

machte ihn von dem König und dem Volke erst

unabhängig ; von jenem weil Lehnstreue schon

über Unterthanenpflicht geachtet wurde g ) , von

diesem weil es entwaffnet wurde . -

Dieses verlor am meisten , so vortheilhaft

es anfangs scheinen mochte , daß jeder nun sein

Erbe in Ruhe bauen könne , und nur bey ge -

meinerLand esnothzur Landfolge ( Reise )

h ) Dienst zu leisten und die Waffen zu ergrei¬

fen genöthigt sey . Denn mit dem Verluste sei¬

ner kriegerischen Ehre wurde der gemeine Freie

der Hintersasse seines Schuzhcrrn , dem er

zum Reichsdienste steuerte r ) , nur der Heerbann -
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Pflichtige und der Dienstmann führte fortan den
Ehrennamen Mües , oder von der Weise des
Heerdienstes , Ritter , und als sich erst das
neue System der Verfassung im Laufe von drei
Jahrhunderten völlig ausgebildet hatte , war es
der schuzpflichtigc Land säße nebst dem Leib¬
eigenen und andern unfreien Hintersassen al¬
lein , auf den man die Lasten der bürgerlichen
Gesellschaft wälzte .

« ) Der beständige Krieg mit den Ungarn und den
slavischen Völkern , insonderheit den Pohlen ,
führte die Deutschen nothwendig von selbst auf
das neue Kriegssystem , an welches Karl der Gr .
wie dessen damit unvercinbarte Einrichtungen zei¬
gen , noch nicht gedacht hatte . Heinrich I , der
sich durch seine ganze Regierung als ein militä¬
risches Genie zeigte , fühlte zuerst , daß bey der
damaligen Bewaffnung und Taktik der Sieg
nothwendig immer an die Fahnen einer geübten
und kühnen Rcuterei gefesselt seyn müsse Diese
bildete er sich und schlug nun mit ihr die Un¬
garn ( cum iam militem haberet equestri proe¬
lio probatum , contra antiquos hostes videli¬
cet Ungaros inire praesumsit certamen . Wit -

techindus Corbei , L . i . bey Meibom p . 640 ) ;seine Nachfolger verfolgten daS neue System ,
und innerhalb eines Jahrhunderts war das ganze
Heer bis auf einen unbedeutend kleinen Theil in
Reuterei verwandelt .

b ) Schon in den Capitularien hieß es nur : om¬
nis homo de 12 Mansis bruniam habeat , Cap .
4 . a . 304 , Cap . 7 ,

«9 Das älteste Doeument des neu eingerichteten
Reichsdienstes würde Karls des Dicken Consti -
tution vom Römerzuge ( bey Luenig Corp . jur ,
feud . Tom . I . pag . 15 . ) seyn , wenn sie nachallen innern Kennzeichen wirklich von Karl dem
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Dicken seyn könnte . Sie spricht aber schon von
feodum , ein Ausdruck der erst im eilften Jahr¬hundert vorkommt , sie unterscheidet dieß und
die Wichten deö Vasallen so bestimmt von dem
beneficio der Ministerialen , „ vel quorumcun -
que principum clientela qui quotidie ad ser¬

viendum parati esse debent“ und deren Pflich¬
ten , daß der Unterschied zwischen Lehen und
Hofrecht zur Zeit der Abfassung dieses GesezeS
schon sehr bestimmt entwickelt seyn mußte . Die
ganze Urkunde aber darum für nnächt zu halten ,
ist kein Grund vorhanden ; sie ist wahrscheinlich
eine späterbin bestätigte und theilweise verbesserte
Konstitution Karls deö D . und gehört nur in die¬
ser Gestalt in ein späteres Zeitalter , etwa in
die erste Hälfte des eilften Jahrhunderts unter
Cvnrad den Salier . Sie spricht den Reichsstän ,
den das Recht zu , von ihren Vasallen und Dienst -
leuten den Lehndienst zu fordern , ( dessen Maaßstab
sie zugleich näher bestimmt , wenn sie den deut¬
schen König auf seinem Römerzuge begleiten , und
jener Maßstab hat ungemein viel ähnliches mit
dem Kölnischen Dienstrecht das wahrscheinlich
nicht viel jünger ist (bey Kindlinger Münsteri -
sche Beitr . Th . l . S . 68 n . s ) ; die Reichsgesez -
liehe Bestimmung wurde natürlich das Muster

cher besondern Dienstrechte , die ihr dann aber be -
rogirten .

d ) Anfangs war sie nur eine außerordentliche . Ca -
roli crassi constit . cit . Ut autem nostrum

imperium ab omnibus habeat supplementum ,

hoc conltituimvis et firmiter praecipimus , ut
singuli buringi decem cum duodecim funi - '

bus de canapo solidos Dominis luis impen¬

dant et insuper fumarium cum capistro con¬
cedant , quem si domini voluerint , ipsi ad

primam navalem aquam usque perducant .

Mansionarius quinque solidos , Absariüs tri¬
ginta denarios , Bunaiarius quindecim , quo¬

rumlibet larium possessores fex suppleant . —Die Heersteuer wurde aber bald eine ordentliche
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Steuer ; in dem Verzeichniß der Einkünfte deSHo »

fes zn Seim und Verne aus einem Copiario desI2ten Jahrhunderts , bey ' Kindlingcr am a . O .
Th . s . S . 2ZZ . findet sich schon eine eigene ordent¬

liche Abgabe von 3 de .nai ' ii5 pro Ileriscilling ..

e ) Zum Beispiel in den Gebürgen von Helvctien ,
'wo sich zu Anfang des igten Jahrhunderts noch

die Reste der alten Verfassung zeigten , und die

Versuche des Oesterreichischen Hauses die ReichS -
vogtci zu dem zu machen , was sie an andern Or ,

ten geworden w ar , der Schweizer Eidgenossenschaft
ihre Entstehung gaben .

/ ) Darum nahm sich der Kaiser in der Constitutio
de expeditione Romana der Dienstherr » so eif¬

rig an ; daß sich niemand der Heerbannsordnung

die auf der Lchnspflicht beruhte , entzöge , war
ihm eben so wichtig , als daß nach der Unterthans¬

pflicht , die der alten Heerbannsordnung zum Grunde
lag , jeder Freie der es vermöchte , Kriegsdienste
leiste .

g ) In der Fehde Heinrichs II , gegen den Markgra¬
fen Heinrich von Schweinfurth , erklärten deö lez -
teren Dienstleute welche unter Graf Binco seinem
Bruder die Veste Creußen , in welcher sich des

Markgrafen Familie befand , vertheidigten , nach ,

dem ihrem Diensthcrrn der Entsaz mißlungen war :

ola fidem seniori suimet promissam , ac igna¬
viam perpetuo eis imputandam , mori malle ,

quam urbem cum tali pignore regi unquam
dare ; und nicht die Erinnerung an ihre Unter¬
thanspflicht sondern die Betrachtung : torrenti et
homini potenti arduum esse resistere , bewog

die unter ihnen weiche weniger die Lehnspflickt und

ihren Muth als die Pflicht der Selbstcrhaltung zu

Rathe zogen , die Vesie gegen freien Abzug zu

übergeben , denauchder Kaiser verstattete . Üitb -

mar L , 5 , pag . Z72 . bey Leibniz .

h ) Wenn das Waffengeschrei 0 weh , o Wapen er¬

tönte , späterhin auf das Zeichen der Sturmglocke .
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S . Mösers Osabr . Gesch . Th . r . Abschn . z . § .
iz . Note e ,

i ) Ohne den veränderten Reichsdienst hätte die Lan¬
deshoheit nie entstehen können , wenn auch Hcr -

zogthü -ner und Grafschaften erblich geworden wa¬
ren ; der Landesunterthan in Deutschland ist nichts
als der veredelte Hintersasse , und um ihn zu die¬
sem zu machen , bedurfte es der Schirmherrschaft ,

zu deren Erlangung nicht die Jurisdictio » wohl
aber die Heerfolge die Gelegenheit geben konnte .

H . 224 . a .

V . Zum Glück für die Erhaltung der alten
angestammten Freiheit war die Entstehung der !
Städte a im inneren Deutschland mit die - j
ser Revolution ganz gleichzeitig . Die Privile - j
gien der Bischöfe erhoben im zehnten Jahr - J
hundert nach und nach alle Bischofssize zu Im - s
mvnitäten in welchen die Grafengewalt auf bi - j
schöfliche Vögte übergegangen war b ) , und da
die Kaiser um dieselbe Zeit große Districte in
welchen Kaiserliche Herrschaften lagen zu beson - !
deren Rcichsvogteien ( § . 234 b . ) machten , so be - ;
kamen auch viele andere Orte welche bisher ,
civitates oder villae publicae gewesen wa - 1
ren , in so fern die Verfassung einer geistlichen j
Immunität , als auch hier die Grafengewalt i
auf einen besonderen kaiserlichen Vogt übergieng . i
Eben daher bezeichnete man auch die Verfas¬
sung dieser lczteren Orte eben sowohl mit dem
Ausdruck W e i ch b i l d r e ch t , ob er gleich seinem f
Ursprünge nach c ) nur auf bischöfliche Bc - j
sizungcn paßte . Ihrer inneren Beschaffenheit
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nach , war zwar die Verfassung dieser Orte . gar
sehr verschieden ( § . 243 ) 5 darin kamen aber
doch alle überein , daß sie entweder schon befe¬
stigt waren als sie Weichbildrecht erhielten d ) ,
oder doch bald nachher befestigt wurden . Die
Streifereien der wilden Völker während des
neunten Jahrhunderts , und die beständigen in¬
neren Unruhen hatten Kaiser und Adel die Wich¬
tigkeit von Burgen schäzen gelehrt , und ein
ganzer befestigter Ort ( eine civätus ) war mit
Hülfe der Einwohner noch leichter als eine Burg
zu vertheidigen , die bloß mit Dienstmannen be -
sezt war . Von der Burg ( castrum ) muß daher
auch wesentlich die befestigte Stadt ( civitas )
unterschieden werden , wenn gleich in den mei¬
sten Städten sich beide neben einander fanden ,
weil in den meisten Städten entweder noch ehe
sie Weichbildrecht erhielten die Kaiser , Bischöfe
oder andere Geistliche Immunitäten schon Bur¬
gen hatten , oder ihre Pfalzen und Höfe in der
Folge befestigten e ) . Die Burgen waren mit
Dienstleuten besezt / ) welche Burgman -
nett ( Burgenses , Castrenses ) hießen , und für
ihre Verpflichtung dazu Burglehen ( feuda
castrensia ) erhielten ; die Bewahrung der Stadt
gebührte hingegen den Einwohnern selbst ^ ) welche
aber freilich , weil ihr Ort durch Befestigung auch
eine Burg war , ebenfalls Burgenses , Bürger
hießen , weßhalb man denn den lateinischen Aus¬
druck cives durch Bürger übersezte . Die Bür¬
ger obwohl sie durch das Weichbildrecht aus der
Gemeindeverbindung mit den Heerbannspflichtigen
( rittermäßigen ) Freien heraustraten , blieben von
den schuzpflichtigen Freien unterschieden , und zu -
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gleich zum Dienste des Herrn g ew äffn et , von
welchem ihr Vogt bestellt wurde ; das Weich¬
bildrecht würkte dahin ihre Gemeinde selftständig
zu erhalten oder wenn sie ursprünglich es wenig¬
stens nicht in Ansehung aller Einwohner war,
sieallmahlig selbstständig zu machen ; die Befesti¬
gung der Stadt machte es möglich wohlerwor¬
bene Rechte gegen den Herrn der Stadt zu
behaupten , und da die Einwohner aller Städte
die vor dem i2ten Jahrhundert gegründet sind ,
immer eine große Anzahl rittermäßiger Bürger ,
enthielten , welche die eigentliche Gemeinde allein
bildeten ( § . 243 ) , so war die Genossenschaft die¬
ser mit Weichbildrecht begnadigten Gemeinden
so ehrenvoll als die der Hecrbannspflichtigen in
den Reichsamtssprengeln und Herrschaften .

0 ) Vergl . überhaupt meinen Aufsaz .über den Ur¬
sprung der städtischen Verfassung , in der Zeit -
schr . für gesch . Rechtsw . B . l . H . 2 . (8 . 220
u . f. und B . 2 . H . L . S . 165 u . f.

b ) Daß dieß schon gegen Ende des loten Jahrhun¬
derts in allen BischofSsizcn der Fall war , sieht
man aus Adam , Brem . hist . Eccl . L . 2 .
Cap . I . Adaldagus — Bremam longo prius
tempore potestatibus et iudiciaria manu op¬
pressam , praecepto regis absolvi et instar
reliquarum urbium immunitate ,
simulque libertate fecit donari .

e) Weich ist sanctus , die Gränzen der Immunität
wurden mit dem Bilde des Stiftsheiligen besezt ,
Weichbild ist also ursprünglich nur ein durch die
geistliche Immunität von der Grafengewalt ex -
imirter Distrikt .

d ) Weil dieß bey den älteren Städten insgesammt
der Fall war , so wurde auch Wcichbildrecht und
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ius civitatis gleichbedeutend , ob gleich in dem
Worte civitas vor dem loten Jahrhundert bloß
der Begriff eines auf Römische Weise befestigten
Ortes liegt , und von dieser Zeit auch die Römi¬
schen Orte kein Weichöbildrecht besaßen .

- ) Das Leztere um bey der steigenden Selbstständig »
keit der Städte ( § . 243 ) ihre Herrschaft über die
Stadt selbst zu sichern .

/ ) Die von Heinrich I . angelegten Burgen , beschreibt
Witichindus Corbe i . L . I . ( bey Meibom
p . 639 ) folgendergestalt : Ex agrariis militi¬
bus nonum quemque eligens in urbibus ha¬
bitare fecit , ut ceteris confamiliaribus suis
octo habitacula exstrueret , frugum omnium
tertiam partem exciperet servaretque . Ceteri
vero octo seminarent et meterent frugesque
colligerent nono , et suis eas locis reconderent .
Concilia et omnes conventus atque convivia in
urbibus voluit celebrari , in quibus exstruendis
die noctuque operam dabat , quatenus in pace
discerent , quid contra hostes in necessitate
facere 'debuissent ,

g) Sie mußte dem Herrn der Stadt nur schwören
daß sie dieselbe in Treue gegen ihn bewahren wolle ,
wie z . B . die Bürgerschaft zu Cöln bey Lamb ,
S cliaffnaburg , ad a , 1074 , Quod deinceps
Archiepiscopo civitatem , contra omnium ho¬
minum violentiam quantum consilio et armis
possent vindicaturi essent .

§ . 2245 .

Den Antheil welchen an der Entstehung der
Städte oder mit Weichbildrecht begnadigten Orte
a ) die Anlegung von Burgen gehabt haben soll ,
besonders der Burgen durch welche Heinrich I .
die Thüringischen und andere Marken gegen die
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»

Ungarn Normänner und Slaven zu bewahren

suchte , darf man schwerlich so hoch anschlagen

als die meisten neueren Schriftsteller zu thun ge¬

wohnt sind , welchen Heinrich für den Urheber

des Stadtrechts zu gelten pflegt . Die ältesten

Orte mit Weichbildrecht sind die ursprünglich j

Römischen civitates am Rhein und an der Do¬

nau und diese waren schon vor Heinrichs Zeit be¬

festigt ; Burgen gab es vor ihm schon allenthal¬

ben in Deutschland und die Einrichtung die er sei¬

nen Burgen gab , war nicht die welche mit Weich¬

bildrecht begnadigten Orte hatten , sondern die

gewöhnliche Burgverfassung der Dienstleute ; ein

großer Theil der von Witechind von Corvcy ( § .

224 a ) beschriebenen Einrichtung war überdieß

nur für den damals bevorstehenden Krieg berech¬

net , und mithin nur vorübergehend . / ») . Das

nur ist gewiß , daß der Schuz den eine bey einer

villa angelegte Burg den Bewohnern der lezte - j

rcn für den Nothfall darbot , häufig die Veran¬

lassung gegeben hat , daß Gewerbe und Handel

in einer solchen villa blühender wurde als ander¬

wärts , daß Freie die Genossenschaft einer solchen

Gemeinde suchten , und diese dann leicht ein Pri¬

vilegium erlangte , durch welches ihr die Befesti¬

gung des Orts , Weichbildrecht und die in alteren

Städten mit diesem gewöhnlich verbundenen

Einrichtungen (.§ , 243 ) verliehen wurden .

ä ) Obgleich der Ausdruck Stadt sehr frühe technisch

für einen mit Weichbildrecht begnadigren Ort ge¬

braucht worden zu seyn scheint , so ist doch der

Ausdruck Stadtrecht nicht so gewöhnlich wie

Weichbildtecht .
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i ) Vergl . Spittler Comm . de origine et in¬
crementis urbium Germaniae , in den Com¬
ment . Soc . Reg . Scient . Gotting . Vol . IX .
Clal 's . hist . p . 82 . — Ueber den wahren Ursprung
der inneren Verfassung der Städte giebt jedoch
dieser Aufsaz keinen Aufschluß , so richtig das
was von Heinrich 1 . geschah hier beurtheilt wird »

§ . 225 .

VI . In welchem Verhältnisse eigentlich die

geistlichen und weltlichen Großen zum König und

jene wieder zum Volk standen , mochte jezt schwer

anzugeben seyn . Jenes Verhältniß war kein

reines Amtsverhältniß mehr , bloße Lehnsverbin -

dung war es aber auch nicht . In den verschie¬

denen Provinzen war das Ansehen des Königs

sehr ungleich , in Lothringen und Burgund galt

er weniger als in Deutschland aber mehr als in

Böhmen und Pohlen ; in Italien waren seine

Rechte weniger bestritten als ihre Ausübung

Schwierigkeiten unterworfen . Auch die Verbin¬

dung der Provinzen unter sich war ungleichartig .

Deutschland und zwar eigentlich Franken ( im

damaligen Sinne des Wortes ) wurde als das

Reich , gewissermaßen als die Hauptsache ange¬

sehen , von der alle übrige Länder nur Pertinen -

zen wären . Doch bildeten weder die slavischen

noch die burgundischen Provinzen eigentliche Nc -

benländer mit besonderer Verfassung , wenngleich

die entfernteren burgundischen Großen die deut¬

schen Reichstage seltener besuchten und die slavi¬

schen Fürsten meist nur dann erschienen , wenn sie

etwa dem König huldigen mußten oder dessen

Gunst zu suchen genöthigt waren , beide daher
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auch sich wenig um die inneren Angelegenheiten
Deutschlands bekümmerten . Hingegen Italien
wurde als eigentliches Nebenland angesehen , das
dem Reiche , gehöre a ) , und nie haben die Itali¬
schen Großen Antheil an der Regierung des Rei¬
ches gehabt . Doch begehrten auch die deutschen
Fürsten nicht der Freiheit der Italiener Eintrag
zu thun , und überließen es ihnen allein mit den
Königen ihre Angelegenheiten auf den Reichsta¬
gen , die in Italien gehalten wurden , zu über «
legen . Uebrigens mochte es freilich ziemlich gleich¬
gültig seyn , in welchem rechtlichen Verhält¬
nisse eigentlich jede Provinz zum deutschen oder
ostfrankischcn Reiche stehe , da ja das Factische
der Abhängigkeit von demselben entschieden ge¬
nug war und das Römische Reich auf dem
Deutschen haftete , mithin die Römische Kai¬
ser würde , der alle christliche Völker und Für¬
sten Unterthan seyn sollten b ) rechtlich leicht
alles zu einem Ganzen verband , wenn nur der
Kaiser im eigentlichen Deutschland stark genug
war , um mit Hülfe desselben die Nebenländer in
Abhängigkeit zu erhalten . Um so folgenreicher
für die weitere Entwickelung der deutschen Ver¬
fassung mußten dann aber die Ereignisse seyn ,
durch welche jene Macht geschwächt , und das
Verhältniß des Kaisers zum Römischen Stuhle ,
mit welchem die Rechte und das Ansehen des
Kaisers in der engsten Verbindung standen , gar
sehr verändert wurde . Und diese Ereignisse tra¬
ten seit dem Tode Heinrichs III . ein .

ä ) W i ppo ( Vita Conr . Sal , bey Pistorius

pag . 462 . ) sagt zwar von der Wahl Conradö II :
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Italiam transeo , cuius principes in brevi
convenire ad regiam electionem nequi¬
vere , Aber Murato « schließt wohl mit Un¬

recht aus dieser Stelle , daß den Lombarde » ein

besonderes Wahlrecht zugestanden habe ; daß sie

bey den Feierlichkeiten der Wahl zugegen seyn
konnten , bewiese ja kein Recht mit zu wählen .
Aber freilich behaupteten die Lombarden ein

besonderes Wahlrecht zu haben , das ihnen jedoch

die deutschen Könige nie zugestanden , wie Wip -

pos eigene Erzählung von dem ersten Zuge Con -
radö nach Italien beweist . Und eben dieses be¬

sondere Wahlrecht , das die Lombarden in An¬

spruchnahmen , zeigt am deutlichsten , daß Deutsch¬

land und Italien als zwei ihrer Verfassung nach ,

ganz von einander getrennte Länder angesehen
werden mußten .

ö ) Diese Idee war jezt durchaus allgemein . Auch
Wippo nennt in der Zueignung seines Lebens
Conrads II . an Heinrich III . diesen : Orbis do¬
minum dominantium . Mehrere Stellen die

hieher einschlagen , hat Pfeffinger Vitr . il -
lusir . Tom , I . pag . 375 u . f .

Bd . ii D
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II . Allgemeine Geschichte .

Bon i o 56 — 127z .

Reihe der Könige und Kaiser .

Fränkischen Stammeö :
XI . Heinrich IV . 1056 biö 1106 .

Gegenkönige :
Rubolph von Rheinseiden 1077 * 10R0 .
Hermann von Luxemburg io8l - 1087 .
Conrad ( in Italien ) ioyz - 1101 .
Heinrich V . 1105 - 1106 .

XII . Heinrich V . 1106 » 1125 .

Sächsischen Stammeö :
XIII . Lothar ( II ) von Supplinburg , Herzog von

Sachsen , 1125 - 1137 .

Schwäbischen Stammeö :
XIV . Conrad III . 1137 , 1153 .

XV . Friedrich I . 1152 - Ilyo .
XVI . Heinrich VI . ngo r 1197 .
XVII . Philipp von Schwaben und ) Gegenkönige

Otto von Braunschweig ) 1197 , 1208 .
XVIII . Otto allein 1203 - 1212 .

Otto und 1 m .

Friedrich ! ! . ) ^ enkomge I312 , , 218 .



u . Allgemeine Geschichte 1056 « 1373 . 51

XIX . Friedrich II . allein 1218 - 1246 ,

ir . it den Gegen königen :

Heinrich Raspe von Thüringen 1248 »
1247 .

Wilhelm von Holland 1247 - 1250 .

Wilhelm von Holland ) 1252 - 1254 .

XXI . W ilhclm allein 1254 - 1256 .

Auswärtige Prinzen :

XXII . Richard von Cornivallis

XXIIl . AlfonS Von Castilien

Unter Kaiser Heinrich III . war der Rö¬
mische Stuhl immer nach seiner Willkühr , und
seit 1047 bloß mit deutschen Bischöfen besezt
gewesen , durch welche Heinrich eine um jene
Zeit höchst nothwendige Reformation der Kirche
durchzusezen hoffte . Unterstüzt durch das An¬
sehen des Kaisers arbeiteten mit unverdrosse¬
nem Eifer Clemens II . ( vorher Bischof von
Bambergi , D .rmasus II . ( Bischof von Brixen ) ,
Leo IX . ( Bischof von Toul ) und Victor II .
( Bischof von Eichstädt ) an der Abstellung der
Simonie und des sittenlosen Lebens der Geist¬
lichkeit Auf den Synoden , welche sie inner »

XX . E on r a d IV . und Gegenkvmge

viMtjti . iuimjW >

§ . 226

D 2
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und außerhalb Italien , selbst oder durch ihre
Legaten a ) hielten , handelten sie daher auch
mit einer Gewalt , welche ihnen selbst die pseu -
doisidorischen Decretalen nicht beilegten b ) . Doch
hatte bey dem frühzeitigen Tode Heinrichs III »
diese Reform noch zu wenig innere Festigkeit er¬
halten , um ohne kräftige und planmäßige Unter -
stüzung der Staatsgewalt ferneren glücklichen
Fortgang zu haben . Ob aber auf diese auch
bey Heinrichs Nachfolgern zu hoffen seyn würde ,
mochte sehr ungewiß scheinen c ) . In einem Manne
Wie Hildebrand von Siena , der seit Leo
IX . die Schritte der Päbste als Rathgeber lei¬
tete , und 1073 selbst den päbstlichen Stuhl be¬
stieg , mußte daher nothwendig der Entwurf ent¬
stehen , dem Pabste die Mittel zu verschaffen ,
auch ohne die Mitwürkung des Kaisers seine
Pflichten als Oberhaupt der Kirche und überhaupt
als Stellvertreter Christi auf Erden , zu erfüllen .

« ) Ueber die von dieser Zeit an üblich gewordene
Ausübung der päbstlichen Rechte durch Legaten ,
s. unten das System .

I ) S . die Darstellung der Verhältnisse zwischen dem
Kaiser und diesen Päbsten bey Plan ! a . a . O .
Th . 4 . Abth . 1 . © . 3 u . f .

0 Was Gregor VII . von den Fürsten seiner Zeit
hielt , ist in seinen Briefen , besonders L . II . Ep .
49 und L . VIII . £p , ai . deutlich ausgesprochen .

§ . 227 .

Als ein Mann , der mit der innigsten reli¬
giösen Ueberzeugung von der Nothwendigkeit der
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Unabhängigkeit des Pabstes und der Kirche von
aller weltlichen Gewalt a) , und der Befugniß des
Stellvertreters Christi dem Uebermuthe und der
Ungerechtigkeit der Fürsten zu steuern b ) , die be¬
sonnenste Klugheit und einen unerschütterlichen
Muth verband , wählte er auf das glücklichste die
Mittel , jenen großen Zweck zu erreichen , und
verband sie mit der Ausführung der Kirchenreform ,
an welcher bisher gearbeitet worden war . Da¬
mit der Pabst zuerst zu Rom unabhängig würde
und eine Hülfe hätte gegen die Factionen der Römi -
schenBaronen , mußte 1059 RobertGuiscard , Her¬
zog von Apulien und Calabrien , diese Länder
nebst Sicilien , das er den Saracenen entreißen
würde , von dem Stuhle des h . Petrus zu Le¬
hen nehmen , mit der Verpflichtung , diesem jähr¬
lich einen Tribut zu bezahlen , und ihn gegen alle
seine Feinde auf die jedesmalige Aufforderung des
Pabstes zu vertheidigen . In demselben Jahre
mußte Nicolaus durch die Römische Synode die
Freiheit der Pabstwahlen sichern . In Zukunft
sollte weder der Adel noch das Volk sich einen
Antheil an den Pabstwahlen anmaaßcn , sondern
das Recht der eigentlichen Wahl dem Clerus über¬
lassen , welcher eö durch seine Repräsentanten ,
die Card in ä l e , ausüben werde c ) . Zu dieser
Wahl hätten dann der übrige Clerus und das
Volk ihre Einwilligung zu geben , alles mit Vor¬
behalt der schuldigen Ehre und Ehrerbietung ge¬
gen König Heinrich ( IV . ) künftigen Kaiser und
seine Nachfolger , welche dieß Recht für ihre Per¬
son von dem heiligen Stuhle erlangt haben wür¬
den d ) . Das neue Wahlregulativ wurde nach
Nicolaus Tode 1061 mit Alexanders II . Wahl
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gegen die Römer und den Widerspruch der Kaise¬
rin Agnes , Vormunden « Heinrichs IV , durch -
gesezt , und in Gefolge desselben bestieg 107g Hil¬
debrand selbst als Gregor Vli '. den päbstlichen
Stuhl , von Heinrich , >vie es die Kirchcnsazun -
gen erscrd. ertcn , bestätigt .

a ) ES ist freilich eine sehr gewöhnliche Ansicht , Gre¬

gor VI ! . alß einen Mann von gränzenloser Herrsch¬
sucht und als einen Heuchler zu betrachten ( beson¬
ders , wenn man einigen Ebronisien über seine

Verhältnisse mit der Markgrafin Mathilde glaubt ) ,
aber in seinen Briefen spricht sich seine innige reli¬
giöse Ueberzeugung so deutlich aus , daß man sich
beinahe nur auf diese zu berufen braucht , um das
Gegentheil darzuthun . Eben so urtheilt von Gre¬

gor VII . Otto von Freysingcn . Chvon , L . VI .
Gap . 52 , 55 , 54 , l.ple ( Greg . VII . ) aurem qui
per multum temporis ad libertatem Ecclesiae
obtinendam privatus laboraverat , iam ad sa¬
cerdotalem dignitatem provectus , a coepto
desistere indignum ducens , tam ob hoc quam
pro Simonia exstirpanda , ac incontinentia
clericorum reprimenda , plurimum desudabat .
Denique non solum Regem pro eius modi ad
lynodalia responsa crebro vocavit , sed et da¬
tis decretis , clericorum a subdiaconatu et su¬
pra , connubiain toto orbe Romano cohibuit ,
formaque gregis factus , quod verbo docuit
exemplo demonstravit , ac foriis per omnia
athleta , murum se pro domo domini ponere
non timuit .

I ) In keinem von Gregors Briefen läßt sich dieß

deutlicher abnehmen , alS in I . . VIII . Ep . st . n .
>0S1 . an den Bischof Hermann von Mez , in wel¬
chem er die Nechtmäßigkeik der Abseziing Hein¬
richs IV . zu beweisen sucht . Unter andern heißt
es hier : Sed quia nostri est officii unicuique
secundum ordinem vel dignitatem , qua vide¬
tur vigere , exhortationem distribuere , impe -
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ratoribus ac regibus , ceterisque principibus ,
ut elationes maris atque superbiae fluctus com¬
primere valeant , arma humilitatis , Deo au¬
ctore , providere curamus . Scimus enim quia
mundana gloria , et secularis cura , eos per¬
maxime qui praesunt ad elationem trahere so¬
let , qua semper neglecta humilitate , propriam
quaerendo gloriam , fratribus cupiant pr a emi¬
nere . Proinde videtur utile maxime impera¬
toribus et regibus , ut cum mens illorum se ad
alta erigere , et pro singulari vult gloria ob¬
lectare , inveniat quibus se modis humiliet , at¬
que unde gaudeat , sentiat plus timendum etc ,

r ) Ueber den Begriff Cardinal und die Abweichung
der verschiedenen Abschriften , welche man von

diesem Decrete bat , s . S ch r b ck h s christliche Kir -

chcngcschichte Th . 22 . S . 363 u . f .

ä) Das Decret steht unter andern in GratianS De ,
cret C . t . D . 23 , — statuimus ut obeunte hu¬
ius Romanae Ecclesiae pontifice , imprimis
Cardinales episcopi diligentissime simul de
electione tractantes , mox Christi Clericos car¬
dinales adhibeant , sicque reliquus clerus ac
populus ad consensum novae electionis acce¬
dant , nimirum praecaventes ne venalitatis '
morbus aliqua occasione surrepat , — Eliga¬
tur autem de ipsius ecclesiae gremio si reperi -
tur idoneus , vel fi !de ipsa non invenitur ex
alia sumatur etc ,

§ . 228 a .

Den Reformationsplan seiner Borganger
verfolgte Gregor als Pabst mit verdoppeltem Ei¬
fer . Durch Erneuerung der Coelibatgescze , auf
welche zuvörderst gehalten werden mußte , wenn
der Elerus nur überhaupt canonifch leben sollte
( § . iLo ) verfolgte er nur denselben Weg , dc »
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auch seine Vorgänger eingeschlagen hatten ; nur
das Mittel war neu , durch welches er endlich
jene Gefeze practisch zu machen suchte . Er ver¬
ordnete 1074 auf einer römischen Synode , daß
alle verheirathete Geistliche und alle Layen , welche
bey ihnen beichten , Messe hören oder andern got-
tesdienstlichen Verrichtungen beiwohnen würden ,
excommunicirt seyn sollten . Hingegen zur Abstel¬
lung der Simonie ergriff er Maaßregeln , an die
noch keiner seiner Vorgänger gedacht hatte . Im
Jahre 1075 wurde auf einer römischen Synode
das Gesezgemacht : kein Geistlicher soll bey Strafe
des Verlustes seines Amtes und des Bannes ,
die Investitur über ein Bisthum , eine Abtey
oder sonst ein Kirchenamt , von irgend einem
Layen empfangen , und dieser gleichfalls dem
Banne unterworfen seyn , wenn er sie ertheilt .
Zugleich mit diesem Decret erfolgte die Suspen¬
sion vier deutscher Bischöfe , weil sie ihre Aem¬
ter von dem Kaiser erkauft , und fünf Räthe Kö¬
nigs Heinrichs IV . wurden excommunicirt , weil
sie diesen schnöden Handel getrieben a ) .

a ) Lambertus Schaffn , ad a . 1074 . Ber -

toldi Conft . ad Hermannum Conti -, adp .
ad a . 1075 . Der erstere hat insbesondere eine
merkwürdige Schilderung der Bewegungen , welche
das erste Decret Gregors VII . bey dem Clerus
selbst hervorgebracht . Von beiden Synoden hat
man leider keine Acten , sondern kennt ihren In¬
halt hauptsächlich bloß aus einem Apologet i -
cus super Decr et aGr eg . VII . ( bc ^ Labbe

Conc . Tom . X . p . 3l5 ) und dem Chroni -
con Verdunense ad a , I075 .
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§ . 228 b .

Der Simonie mochte durch die neue Maas -
regel in vielen Fällen vorgebeugt und die Praxis
der Besezung der Kirchenamter mit den Kirchen -
gesezen wieder in Uebereinstimmung gebracht
werden . Aber die Ausführung des Decrcts
führte außerdem zu weit größeren Resultaten ,
von welchen man nicht bezweifeln darf , daß sie
Gregor selbst eben durch jenes Gefez zugleich be¬
absichtigte . Zunächst mußte sie den persönli¬
chen Einfluß der weltlichen Regenten auf die
geistlichen Fürsten vernichten . Und in welches
Verhältniß wären nun eigentlich diese als welt¬
liche Große zu ihrem weltlichen Oberhaupt gekom¬
men , wenn sie ihr weltliches Amt und ihre Gü¬
ter ( § . 222 ) nicht mehr wie die weltlichen Für¬
sten aus dessen Händen empsiengen ? Mit der
Verzichtleistung auf die Investitur schienen nach
der damaligen Staatsverfassung die Regenten
auch der Hoheit über die geistlichen Fürsten zu
entsagen , und sie für unabhängig von aller welt¬
lichen Gewalt zu erklären . Die , weitere Folge
davon würde gewesen seyn , daß die bisherigen
Rechte der weltlichen Regenten in die Hände des
Pabstes gekommen wären , welcher als kirchliches
Oberhaupt Mittel genug hatte , sie an sich zu
bringen « ) . So wäre geschehen , was Gregors
VII . leztcs Ziel gewesen zu seyn scheint , daß wer
die geistliche Gewalt des Pabstes nicht hätte eh¬
ren wollen , doch die weltliche Macht der Kirche
hatte scheuen müssen ö ) . Schon die erste gleich
in die Augen fallende Folge des Gesezes mußte
indessen dem Pabste zuvor den hartnäckigsten
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Kampf mit allen Fürsten bereiten , welchen Gre¬
gor VII . jedoch nur gegen Heinrich IV . als seinen
Hauptgegner mit aller Entschlossenheit und Ener¬
gie seines Charactcrs führte .

a ) Ob Greger VII . diese Folge schon mit Klarheit
aufgefaßt habe , kann freilich bezweifelt werden ;
dennoch mochte man es vermuthen , wenn man
den Eid ließt , den alle Metropoliten nach seiner
Verordnung schwören sollten , da sie dieser würk -
lich zu seinen wadren Vasallen machte . Und nach
der Ansicht des Zeitalters lag hierin eigentlich auch
gar nichts unnatürliches .

I ) Darauf zweckten wenigstens alle seine Operatione »
in Italien ab .

§ . 228 e .

Heinrich IV . gab diesem Kampfe durch die
Umstände , unter welchen er ihn unternahm , selbst
eine für ihn höchst nachthcilige Richtung . Er
hatte , seitdem er 1065 die Regierung selbst über¬
nommen a ) , mit zu unvorsichtigem Eifer und zu
auffallender Gewaltthätigkeit den Plan seines
Vaters verfolgt , die großen Fürstenhäuser zu
schwächen b ) . Sein System , zuerst seine ganze
Macht zu gebrauchen , um das Herzogthum Sach¬
sen aufzulösen und in, Sachsen eine Hausmacht
zu gründen c ) , dann aber im südlichen Deutsch¬
land , nachdem es ihm zu diesem Zweck gedient ,
das nehmliche auszuführen , welches um so leich¬
ter war , als er hier durch den Besiz des Fränki¬
schen Hcrzogthums , durch seine Hausgüter und
großes Kammergut , ohnehin schon die Ueber -
macht hatte , lag klar am Tage , seitdem er nach
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zweijährigem anfangs unglücklich geführtem Kriege
die Sachsen unterjocht , und 1075 sich mit ihnen
verglichen , ihre Unterwerfung aber auf eine fast
unwürdige Weise gemißbraucht hatte d ) . Die Un¬
terdrückten erwarteten nur eine günstige Gelegen¬
heit , das aufgelegte Joch wieder abzuschütteln ,
und die , welche Heinrich bisher , zum Theil nicht
einmal aufrichtig , gedient , suchten sie gleichfalls ,
um , eigener Sicherheit wegen , von ihm abzu¬
fallen . Roch in demselben Jahre bildete sich
eine neue furchtbarere Parthei gegen Heinriche ) ;
die Gelegenheit den offenen Kampf mit ihm zu
beginnen , gab er ihr selbst gleich darauf mit zu
viel Selbstvertrauen auf seine Macht .

a ) Von 1056 bis 1062 führte die Kaiserin Agnes
die Regierung ; die Eifersucht der Großen ent¬

führte ihr aber 1062 den jungen Heinrich , der
nun zuerst unter die Leitung des Erzblschvfs Hanno

von Eöln und nachher des Erzblschvfs Adclbtrt
von Bremen kam .

i ) 1070 bediente er sich der ersten nicht ganz schicklichen

Gelegenheit , den müchtigenH erzog von Baiern , Otto
von Nordheim , zu entsczen ; das Kricgsglück führte
diesen als er die Waffen ergriffen , nebst seinem Bun -

desgcnoffen . Herzog Magnus von Sachsen , in Hein¬

richs Hände Dieser ließ zwar Otto gegen Ab¬

tretung beträchtlicher Erbgüter ( in Sachsen ) nach
einem Jahre frei , ! Otto - gratiam regis recepit ,

data vel regi vel his , qui regi pro eo Ingesse¬
rant , non modica portione praediorum suo¬

rum . Lambertus Schaffn , ad a . 1072 ) ,
für Magnus hingegen verweigerte er Lbsegeld und

Bürgschaft zu nehmen , nur mit Entsagung dcö

Herzoqthnms und andern Opfern sollte er die Frei¬
heit erkanfen dürfen ( Huic veniam admissi non

alias impetrare poterant , nisi ducatu et aliis ,
quae libi ex defunctis parentibus her edita -
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rio iure competebant , in perpetuum se ab¬
dicaret , Quod ille nulla ratione se facturum
protestabatur etc . Lambertus ad a . 1073 ) . Der
König besezte indessen seine Güter , und legte al¬
lenthalben in Sachsen Burgen an , die er mit sei -

. ucn Diensileuten besezte . Zu derselben Zeit verlor

Herzog Bertold von Kärnthcn wenigstens ohne Be¬
obachtung der Form Rechtens sein Herzogthum ,
( fine legitima discussione , absenti abstulit ) und
des Königs eigener Schwager , Rudolph von Rhein -
fclden . Herzog von Schwaben ( und wahrscheinlich
von Burgund ) , lebte in stetem Mißtrauen gegen

den König , den kaum seine Mutter von gewaltsa¬
men Maasregeln so wie beide gegenseitige Furcht

von offenbaren Feindseligkeiten zurückhielt ( discur¬
rentes utrinque frequentes legati , et illum ,
ne praecipitanter in arma prorueret , et regem
ne cunctantem obstinate importunitate lacesse¬
ret , salubri moderamine retinebant Lamb .
ad a . 1072 . 1073 ) .

c ) Der beständige Aufenthalt Heinrichs in Sachsen ,
die Burgen , deren Besazung das Land brand -
schazte , die häufigen Confiscationen , die Haft
des Herzogs Magnus , endlich die Zusammenbe -
rufung eines Heeres unter dem Vorwande eines

Zuges gegen die Pohlen , wahrscheinlich aber um

den lezten entscheidenden Schlag gegen die vornehm¬

sten sächsischen Großen zu thun , ließ keinen Zwei¬
fel übrig ; die Sachsen rüsteten sich daher 10 - 3

endlich lieber zum offenen Kriege und verlangten :ut expeditio quam in Polenos instituerat sibi
remitteretur ; se adversum acerrimos hostes ,
Luticios die ac nocte in procinctu atque in
acie stare , et si paululum manus remittant ,
illico finibus suis insultantes adversarios , et
omnia caede atque incendio depopulantes a -
spicere : ad horum vim arcendam vix sibi la¬
tis copiarum esse ; proinde stultum fore ut ex¬
teris ac longe positis gentibus arma inserant ,
qui domesticis ac pene intestinis fine intermis¬
sione bellis quatiantur . Dieß war inzwischen
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nur der Vorwand , die Hauptsache war : ut ca¬
stella quae ad eversionem Saxoniae per sin¬
gulos montes colliculosque exstruxerat dirui
iuberet ; ut principibus Saxoniae quibus fine
legitima discussione bona sua ademerat , se¬
cundum principum suorum iurisdictionem
satisfaceret ; ut relicta interdum Saxonia —
et iam alias regni sui partes inviseret ; — Po¬
stremo per Deum rogant , ut iusta postulanti¬
bus sponte annueret , nec sibi magni cuius¬
dam atque inusitati facinoris necessitatem im¬
poneret etc . Lambertus Schaffn , ad a .
1073 .

d ) Rex eos ( die Fürsten der Sachsen , welchen die
Namens des Königs vermittelnden Fürsten ver¬
sprochen hatten , daß sie , wenn sie sich unter¬

werfen würden , weder an Leib , Leben und Frei¬
heit , noch an ihren Gütern geschädigt , sondern
alsbald nach ihrer Unterwerfung wieder freige¬

lassen werden sollten ) , principibus suis singu¬lis singulos , donec de eis communi consilio
deliberaretur , servandos commisit , et paulo post ,
rupto fqedere , conterritis omnibus quibus se
obligaverat iurisiurandi vinculis , eos per Gal¬
liam , Sueviam et Lai variam , per Italiam et
Burgundiain deportari fecit : beneficia quo¬
que eorum militibus suis , quorum praecipue
opera in bello Saxonico usus fuerat , distri¬
buit etc . Lambe rtus S chaf fn , ada . 1073 .
Wie ungern ihm die Fürsten gegen die Sachsen
gedient , und wie nur der Zwiespalt zwischen den
Großen selbst , ihn gerettet und ihm den Sieg
verschafft , s . bey Lambertus Schaffn , ad
a . 1074 . ,

e ) Vita HenricilV . Imp , ( be ^ UrstifiusTom .
1 . pag . 3g2 ) . De quo exilio alii ( Saxonum )
fuga elapsi , alii propter pecuniam a custodi¬
bus dimissi , dum ad patriam et domum
suam repedassent , recenti coniuratione se invi¬
cem obligabant , ut parati essent ante mori
quam denuo deditione subiici » Sed et vali -
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dior eorum coniuratio facta est , quia non¬
nulli Langobardorum , Francorum , Bavaro -
rum , Suevorum data et accepta fide , illis
conglutinati sunt , qui Regem bellis undique
pulsarent .

§ . 229 ,

Durch Heinrich selbst wurde Gregor VII .
gereizt , der Parthei seiner Gegner durch das
Ansehen der Kirche Festigkeit , und ihren Unter¬
nehmungen durch seinen Beitritt den Vormund
eines rechtmäßigen Widerstandes zu geben . Da
er noch 1075 mehrere Prälaten ernannt und
investirt hatte , und seine cxcommunicirten Räthe
behielt , lud ihn Gregor , um dieselbe Zeit auch
von den Sachsen und ihren Verbündeten auf¬
gefordert , kraft seines apostolischen Amtes ge¬
gen den König , als der des Thrones unwür¬
dig sey , zu verfahrene ) , 1075 ( im December )
nach Rom , sich wegen der angeschuldigten Ver - z
brechen zu verantworten . Der König antwor¬
tete durch den Beschluß einer Synode zu Worms
1076 , der Gregor Vli . als einen lasterhaften
und unrechtmäßigen Pabst seiner Würde ent -
sezte ö ) ; Gregor dagegen cxcommunicirte den
König , erklärte ihn der Regierung verlustig und
seine Unterthanen des Eides und Gehorsams
ledig . Darauf faßten die Reichsstände ( im Octo¬
ber 1076 ) zu Tribur den Beschluß : über alle 5
Beschwerden gegen den König soll der Pabst
auf einer Reichsversammlung c) entscheiden ,
immittelst jener suspendirt und wenn er binnen
Jahresfrist von Zeit der Excommunication , von
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dieser durch eigene Schuld nicht losgesprochen
wäre , der Regierung verlustig seyn d) .

« ) Die Vita Henrici IV . fährt in der Stelle § .
£ 28 - Note e ) fort : Videntes autem regem
bellis tangi polle , non deiici , vexari , non
superari , quippe cuius robur adhuc erat in¬
expugnabile : ut vires eius extenuarent , con¬
fictis coni 'criptisque super eo criminibus ,
quae pessima et immundissima potuit odium
et livor excogitare , et quae mihi scribenti
et tibi legenti nauseam pararent , si ea po¬
nerem , vera falsis miscentes , apud Roma¬
num pontificem Gregorium VII . eum defe¬
rebant : non decere tam flagitiosum , plus no¬
tum crimine quam nomine regnare ; ma¬
xime cum sibi Regiam dignitatem
Roma non contulerit , oportere Romae
suum ius in constituendis regibus
reddi , providerent Apoitolicus et
Roma ex conlilio principnm , cuius
vita et sapientia tanto congrueret
honori .

i ) Der König begleitete diesen Beschluß mit einem
sehr heftigen Schreiben , welches Urstisius Tom .
I . p . 394 hat .

« ) Sie sollte zu Lichtmeß 1077 gehalten werden .
d ) Die dem Beschluß vorausgegangenen Unterband ,

langen s. bey Lambertus Schaffn , ad a ,
1076 .

§ . 230 .

Die Schwierigkeiten , welche die Gegner
Heinrichs seiner Aussöhnung nüt dem Pabste in
den Weg legten , überwand zwar jener , aber da
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der Pabst auch nachdem er den König nach über¬
nommener Kirchenbuße vom Banne losgesprochen
hatte , doch in der Hauptsache , nach seinen frü¬
her aufgestellten Grundsäzen , eine Untersuchung
anstellen und entscheiden wollte a ) , so unterwarf
Heinrich sein Schicksal lieber der Entscheidung der
Waffen . Seine Regierung wurde von nun an
ein fortwährender Kampf , den er sowohl gegen
die geistlichen Waffen des Pabstes , als gegen die
Gegenkönige zu bestehen hatte , welche ihm
dieser und seine deutschen Feinde , zulezt sogar in
seinen Söhnen entgegen stellten . Er bestand
diesen Kampf mit ausdauerndem Muthe , aber
nur mit abwechselndem Glück ; 1084 sezte ihm
ein von ihm bestellter Gegenpabst die Kaiserkrone
auf , und 1085 starb Gregor VII . , im Exil , fast
noch bewundernswürdiger im Unglück , als in der
Zeit seiner Erfolge ; seine beiden Gegenkönige
und seinen ältesten Sohn Conrad der ihm Italien
1093 entriß und bis 1097 behauptete , überlebte
er ; aber 1105 verlor doch der alte Kaiser noch
die Krone durch seinen Sohn Heinrich V , und
starb no6 im Kirchenbann . Indessen gelang
keinem seiner Gegner die vollständige Ausführung
ihrer Plane . Der Pabst vermochte keine Entsa¬
gung des Jnvestiturrechtes zu erzwingen ; die deut¬
schen Großen vereitelten zwar Heinrichs Dergrö -
ßerungsplane , aber sie vermochten weder die
Macht seines Hauses zu brechen , noch wenigstens
seine Descendenz vom Throne zu verdrängen .
Dennoch war auch dieser Ausgang des Kam¬
pfes Folgenreich genug .

a ) Lamber 'tus Schaffn , ad a . 1077 » Venit
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ille ut iussum fuerat , ( Canosfam ) et cum ca¬
stellum illud triplici muro septum esset , in¬
tra secundum murorum ambitum receptus ,
foris derelicto omni comitatu , suo deposito
cultu regio , nihil praeferens regium , nihil
ostentans pompaticum , nudis pedibus , jeiu -
nus a mane usque ad vesperam perstabat ,
Romani pontificis sententiam praestolando .
Hoc secundo , hoc tertio die fecit . Quarto
demum die in conspectum eius admissus , post
multas hinc inde dictas sententias , his po¬
stremo conditionibus excommunicatione
absolutus est , ut die et loco quemcunque pa¬
pa designasset , evocatis ad generale concilium
teutonicis principibus praesto esset , et accu¬
sationibus quae intenderentur responderet ,
ipso Papa , si ita expedire videretur , cogni¬
tore causarum assidente , et ad eius senten¬
tiam vel reticeret regnum , si obiecta purgas -
set , vel aequo animo amitteret , fi probatis
criminibus regio deinceps honore indignus
iuxta ecclesiasticas leges decerneretur :
nullam , sive retento sive amisso imperio , hu¬
ius iniuriae vindictam a quopiam hominum
in perpetuum exacturus . Usque ad eam au¬
tem diem , qua causa eius legitime discussa
terminaretur , nulla regii cultus ornamenta ,
nulla regiae dignitatis insignia sibi adhiberet ,
nihil circa rerum publicarum administrationem
iuxta consuetudinem suo iure ageret , nihil
quod ratum fore oporteat decerneret : postremo
praeter regalium servitiorum exactionem qui¬
bus necessario ipse et sui sustentandi essent ,
nihil regium nihil publicum usurparet , omnes
etiam qui ei sub iureiurando fidem dixissent ,
ab huius iuramenti vinculo et conservandae
erga eum fidei debito apud deum et apud ho¬
mines interim liberi expeditique manerent .
Rutbertum — et ceteros quorum consiliis se
remque publicam prodidisset , a sua in perpe¬
tuum familiaritate amoveret . Quo dii puraa -

Bd . II . a
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tis quae obiiceventur potens confortatusque in
regno perstitisset , subditus Romano pontifici
seinper dictoque obtemperans foret , et ad cor .
rigenda quaecunque in regno eius contra ec¬
clesiasticas leges prava consuetudine inolevissent ,
consentiens ei et pro virili poriione coopera¬
tor exilieret . Ad ultimum , fi quid horum
praevaricaretur , irritam fore hanc , quae nunc
tantopere expedita fit , anathematis absolutio¬
nem . Quin irnmo iam pro confesso et con¬
victo habendum esse , nec ultra pro asserenda
innocentia sua audientiam impetraturum , prin¬
cipesque regni omni deinceps quaestione , cun¬
cta iurisiurandi religione liberatos , regem
alium in quem communis electio consensisset
creaturos esse .

f
•V »

I

tis;

§• 231 .

Ein so langwieriger und offener Kampf
zwischen den obersten Gewalten erschütterte noth¬
wendig das ganze . Gebäude der bisherigen Ber -
faffung . Das Ansehen des Kaisers litt dabei
ungemein , denn die öffentliche Meinung war
im Ganzen gegen ihn , weil in der öffentlichen
Meinung die Kirche niemals Unrecht haben konnte .
Der Pabst gewann dagegen was der Kaiser
verlor , besonders weil der eigentliche Gegen¬
stand des Streites noch unentschieden blieb , und
der Kampf also fortdauern mußte . Hätte sich
dieser gleich so endigen können , wie er sich im
izten Jahrhundert über andere Veranlassungen
erhob und endigte , so würde der Pabst statt des
Kaisers einen gefährlicheren Gegner , die Fürsten ,
erhalten haben ; so wurden diese von nun an seine
entschiedene Verbündete . Sie hatten in dem Augen -
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blick der größten Gefahr ihr System durch den

Pabst gerettet gesehen , und erkannt , wozu das

Oberhaupt der Kirche gebraucht werden könne ;

ihr Ziel war möglichste Unabhängigkeit vom Kö¬

nig , das des Pabstes Unabhängigkeit der Kirche

vom Staat , und wo möglich Herrschaft , nicht

sowohl der Kirche als des Pabstes , über die

Staatsgewalt . Um insgesammt dieß Ziel zu

erreichen , hatten sie einen Theil des Weges zu¬

sammen zu machen , erst nach der Schwächung

der königlichen Gewalt schied sich ihr Interesse .

Es war also wohl sehr natürlich , daß die Be¬

hauptung , der Pabst sey über dem Kaiser , bey

den Fürsten leicht Eingang finden mußte , welche

von Gregor Vll . ganz deutlich ausgesprochen

wurde a ) . Fürs erste zogen übrigens die Für¬

sten aus ihrer Berbindung mit dem Pabste den

Bortbeil , daß Deutschland schon bey der Wahl

Herzog Rudolfs von Schwaben für ein Wahl -,

reich erklärt wurde b ) . Der Pabst gewann da¬

gegen eine indirecte Anerkennung einer ihm zuste¬

henden höheren Gewalt , durch eine ausdrückliche

Anerkennung seiner Befugniß über die Kaiser¬

krone zu disponiren oder doch bey ihrer Vergebung

zu concurriren , wie er sie bisher noch nie erhal¬

ten hatte . Es wurde ihm ein A ufsichtsrecht

über die Besezung des kaiserlichen Thrones ein¬

geräumt , wie er es nur über kirchliche Aemter

zeithcr ausgeübt hatte . War er nicht von den

Deutschen selbst aufgefordert worden , über die

Würdigkeit ihres Königs zu urtheilen ? war ' es

nicht zu seiner Amtspflicht gemacht worden , die

Krone nicht auf dem Haupte eines Unwürdigen
Bd .n . E 2
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zu lassen ? und hatte nicht der Pabst nach Ru -
dolfs Wahlr ) noch bestimmter aber bey der Wahl
Hermanns von Luxemburg erklärt d) , ohne daß
ihm König oder Nation widersprochen hätte , daß
der König ihm die Krone verdanke oder er doch
der Wahl zu widersprechen befugt sey ?

a ) Gregor VII . baute diese Obergewalt auf dieberühmte Stelle im Evangelio , welche auch für
den kirchlichen Supremat als eine Hauptbeweiö -
stelle angeführt wurde . Ep . L . VIII . Ep . 21 .
sagt er , um die Abseznng Heinrichs IV . zn recht¬
fertigen , in einem Schreiben an den Bischof Her¬
mann von Mez : Quod autem postulasti te
quasi nostris scriptis juvari ac praemuniri
contra illorum insaniam qui nefando ore
garriunt , auctoritatem 8 . et apost . Sedis non
potuisse regem Hernicum , hominem Chri¬
stianae legis colrtemtorem , ecclesiarum vide¬
licet et imperii destructorem , atque heretico -
rum auctorem et consentaneum , excommu¬
nicare , nec quemquam a sacramento fideli¬
tatis eius absolvere -, non adeo necessarium
nobis videtur , cum huius rei tam multa ac
certissima documenta in sacrarum scriptura¬
rum paginis reperiantur . — Nam , ut de
multis pauca dicamus , quis ignorat vocem
domini ac salvatoris nostri Jesu Christi dicen¬
tis ia Evangelio : Tu es Petrus etc . — Num -
quid sunt hic reges excepti ? aut non sunt
de ovibus quas Filius Dei B . Petro commisit ?
Quis rogo in hac universali concessione li¬
gandi atque solvendi a potestate 8 . Petri se
exclusum esse existimat , nisi forte infelix ille ,
qui iugum domini portare nolens diaboli
sese subiicit oneri , et in numero Christi ovium
esse recusat ? cui tamen hoc ad miseram liber¬
tatem minifn e proficit , quod potestatem Petri
divinitus sibi concessam a superba cervice ex¬
cutit , quoniam quanto eam quisque pexe -
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lanionem ferre abnegat , tanto durius ad dam¬
nationem luam in indicio portat . Die Behau¬
ptung , daß der Pabst Könige absezen könne , wirk»
dann historisch , durch Aussprüche älterer Pabste ,
und unter andern auch durch das Beispiel desPab -
stes Zachariaö erwiesen .

b ) Brunoais bist - belli Saxonici ( bey
Freher Tom . i ) . Hoc etiam ibi , consensu
communi comprobatum , Romani Pontificis
auctoritate est corroboratum , ut Regia potestas
nulli per hereditatem , sicut ante fuit consue¬
tudo , cederet , sed filius Regis , etiamsi valde
dignus esset , per electionem spontaneam ,
quam per successionis lineam Rex proveniret :
fi vero non esset dignus Regis filius , vel si
nollet eum populus , quem Regem facere vel¬
let , haberet in potestate populus .

<?) Durch die Uebersendung einer Krone mit der
Inschrift : Petra dedit Petro , Petrus diadema
Rudolfe .

d ) Wegen der Wahl eines neuen Königs nach Ru¬
dolfs Tode schrieb Gregor seinem Legaten : nisi
enim ita obediens et sanctae ecclesiae humi¬
liter devotus ac utilis , quemadmodum Chri ¬
stianum Regem oportet , fuerit , procul du¬
bio ei non modo sancta ecclesia non favebit ,
sed etiam contradicet ( Greg . VII . Epist . L . y .
ep . 5 ) . Der Eid den ihm Hermann leisten
mußte , konnte daher auch wohl dahin lauten :
fidelis ero ab hac hora ß . Petro eius que Vica¬
rio — per veram obedientiam . — et eo die ,
quo illum primitus videro , fideliter per manus
meas miles S . Petri et eius efficiar . ( Concil .
Tom . IO . p . 279 ) .

§• 232 .

Indessen nahm der Kampf zwischen Pabst
und den Fürsten auf der einen und dem Kaiser
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auf der anderen Seite unter Heinrich V . eine
unerwartete Wendung . Es gelang dem Kaiser ,
ungeachtet der stürme , die auch er gegen seine
beiden Gegner zu bestehen hatte , den Jnvesti -
turstreit durch einen Vergleich , geschlossen zu
Worms 1122 mit Pabst Calixt II , ( Concor¬

datum Calixtimmi ) auf eine für ihn sehr vor -
theilhafte Weise zu endigen er ) . Nach diesem
sollte : 1 ) der Kaiser die canonische Freiheit
( § . 101 ) der Bischofs - und Abtswahlen , hin -
füro durch keine eigenmächtige Ernennung stören ,
auch keinen Neugewahlten mit Ring und Stab
( § . 190 ) investiren ; dagegen aber 2 ) jede Wahl
im deutschen Reich in Gegenwart des Kaisers
oder seiner Abgeordneten , jedoch ohne Simonie
vorgenommen werden , und wo sie zwiespältig
wäre , der Kaiser dem beistehen , für den sich
Metropolit und Bischöfe der Provinz erklären
würden . Der Gewählte sollte von dem
Kaiser die Regalien durch den Scepter em¬
pfangen , und was ihm vermöge derselben obliege
erfüllen , jedoch bey Stiftern außerhalb Deutsch¬
land der Consecrirte dazu eine Frist von
6 Monaten haben b ) . So blieben also die geist¬
lichen Fürsten wenigstens Vasallen des Kaisers
und diesem der Einfluß auf ihre Wahl .

a ) Die Unterhandlungen über das Jnvestiturrecht
während der Regierung Heinrichs V . und die Ur¬

sachen warum das Concordat so günstig für den

Koiser ausfiel , s . bey Plank a . a . £ >. Th . 4 .
Abth . i . S . 259 u . f .
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b ) Die Urkunde selbst besizen wir nirgends vollstän¬
dig ach einem Original . Am wenigsten verfälscht
hat sie , wie eS scheint , das Chrom Ursperg .ad a . 1122 . Die erste Hälfte derselben bat am
besten Baronius Arm . ad a . l 22 ; auS " ibm ,
Goldast und anderen ergänzt hat das Ganze
Schmaus « Corp . iur . publ . Nr . 2 . Die

Hauptstcüen sind diese : Ego Heinricus — di¬mitto Deo et S . Dei Apostolis , Petro et Paulo ,
Sanctaeque Catholicae Ecclesiae omnem In¬
vestituram per annulum et baculurn , et con¬
cedo in omnibus ecclesiis ( quae in Regno vel
Imperio meo sunt ) fieri electionem et liberam
consecrationem . — Ego Callistus — Henrico
— Romanorum Imperatori Augusto , concedo ,
Electiones Episcoporum , et Abbatum Teuto¬
nici Regni , quae ad Regnum pertinent , in
praesentia Tua fieri , absque Simonia et ali¬
qua violentia ; ut fi qua inter Partes discor¬
dia emerserit , Metropolitani et Provincialium
consilio , vel judicio , saniori parti assensum
et auxilium praebens . Electus autem Rega¬
lia per sceptrum a Te recipiat , exceptis om¬
nibus , quae ad Romanam Ecclesiam perti¬
nere noscuntur ; et quae ex his iure Tibi de¬
bet , faciat . Ex aliis vero partibus imperii
consecratus , infra fex menses Regalia per
sceptrum a Te recipiat . Durch diesen Vergleich
gab also der Pabst eigentlich den ganzen Plan
Gregors VII . auf , denn das Lebnvcrbaltniß blieb ,

welches dieser hatte sprengen wollen . Um die Ce¬

remonie war es ihm nie zu thun gewesen .

§ . 233 .

Unter diesen Umständen bekam das neue
System der Verfassung , das sich allmadlig bil -
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dete , doch eine andere Gestalt als es nach dem
Plane Gregors VIl . erhalten sollte . Und eine
für den Kaiser noch weit vortheilhaftere würde
es erhalten haben , wenn die Fortsezung seines
Kampfes gegen den Pabst und die Fürsten nicht
gerade in die Zeit der Kreuzzüge a ) gefallen
Ware . Schon das war in dem Umstände , daß der
ritterliche religiöse Sinn des Zeitalters gerade diese ,
freilich längst vorbereitete Richtung erhielt , für
den Kaiser höchst nachtheilig , daß der Pabst
an der Spize dieser Unternehmungen stand , die
unter seiner Autorität , auf sein Gebot , unter
seiner vielfachen Leitung und Mitwürkung begon¬
nen und vollführt wurden . Die Kaiser selbst ,
welche an diesen Expeditionen Theil nahmen b ) ,
erschienen dabei weit weniger in der Eigenschaft
eines weltlichen Oberhauptes der Christenheit ,
als in der einer dem Römischen Stuhle unterge¬
ordneten Macht . Der Pabst hingegen übte bey
dieser Gelegenheit so viele Acte seiner Autorität
aus , daß niemand zweifeln konnte , er sey in
jeder Hinsicht das sichtbare Oberhaupt der
christlichen Welt . Aber der Kaiser verlor durch
diese Kreuzzügc auch außerdem die Unterstüzung
der Classe von Menschen , die gerade am feste¬
sten an seinem Interesse hieng . Der außeror¬
dentlich zahlreiche , zum großen Theil vermöge
der vielfältigen Zersplitterung des Familiengutes ,
wenig begüterte Adel , und ein großer Theil der
Ritterschaft ( $ . 241 ) , hatte bisher hauptsächlich
in seinem Dienst Ehre und Unterhalt gefunden ;
jezt bezeichnete er sich mit dem Kreuze und zog
in den Orient , eben so sehr von der Heiligkeit
und Gottgesälligkeit seiner Handlung überzeuzt ,
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als durch die Aussicht auf den Erwerb großer Be -

sizungen , die er den Ungläubigen entreißen würde ,

gereizt . Das Gut , das er in seinem Vaterlande

zurückließ , kam durch Kauf , , Verpfändung , Con -

solidation oder Erbgang , meist in die Hände der

geistlichen und weltlichen Fürsten , die , wenn sie

auch ein Opfer der Kreuzzüge wurden , ihren Plaz

doch nur verließen , um ihn anderen eben so mäch¬

tigen einzuräumen . Zugleich wurde durch den

Verlust der großen Menschenmasse aus den nie¬

dern Ständen , welche die Kreuzzüge wegrafften

c ) , die Ausbildung des dritten Standes in den

Städten aufgehalten , besonders in Deutschland ,

wo er sich langsamer entwickelt hat , als in ande¬

ren Ländern . Erst die Theilnahme dieses Stan¬

des an dem neuen Systeme , konnte aber dem¬

selben eine feste dem fortschreitenden Zeitgeistc

angemessene Grundlage geben . Dagegen gewan¬

nen die Fürsten durch eben diese Umstände desto

mehr . Von einer Menge unruhiger Vasallen

und adclicher Einsaffen ihres ehemaligen Amts¬

sprengels befreit , konnten sie ungestörter an der

Befestigung ihres Systems einer untergeord¬

neten Hoheit arbeiten , zu welchem sie die

Ereignisse von selbst hinführten .

« ) S . Jac , Bongarsii Gesta Dei per Fran '

cos , Han . 1611 . 2 Tom . sol . ( S . and ) Mer

sei bibl . hist , T , 2 . p . 288 ) . Mailly l ’ e ~
l 'pvit des croisades . Amst . 178O . 4 Voll . 12 *

F r . Willen Geschichte der Kreuzzüge z Thle -

Leipzig >307 u . f . 8 . 21 . H . L - Heeren Ver¬

such einer Entwickelung der Folgen der Kreuz -
züge für Europa . ( Dessen kleine Schriften Tb . 3 ) .
Göttingen 1803 - 8 .

/
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- ) An dem ersten Kreuzznge 1096 nahmen außer
den Lothringern wenige Deutsche Antheil . Bey
der zweiten Hauptuntrnehmung 1147 war dage¬
gen K Conrad 1IL , und bey der dritten 1189 K .

Friedrich I . mit einem sehr großen deutschen Heere .
Den vierten Haiiptzug unternahm 1228 Kaiser

Friedrich II . allein . Unter den unzählbare » Schna¬
rrn von Wallfahrern und Kriegern , die zwischen

den fünf Hauptzügen , welche man gewöhnlich un¬
terscheidet , nach dem Orient strömten , waren

aber auch eben so viel Deutsche alö Kreuzfahrer
aus andern Nationen , namentlich viele deutsche

Fürsten , die den Jug mit größeren Heerhaufen
unternahmen . So war Conrad II ! . schon früher

in Palästina gewesen , einen solchen Zug that 1219
Graf Wilhelm von Holland u . a . m .

e ) S . H e cren a . a . O > S . 68 u . f .

§• 2 34

Zuerst verdient hier von jenem System der
neuen Verfassung das veränderte Verhältniß der
weltlichen Herren zur Krone in Betracht gezogen
zu werden , weil es der Politik der Kaiser , welche
auf die Fränkischen Könige folgten , nothwendig
eine andere Richtung geben mußte . Herzogthü -
mer und Grafschaften waren im Laufe des legten
Jahrhunderts nun ganz entschieden erbliches
Eigenthum jedes Geschlechts geworden , das
während dieser Zeit in Besiz derselben gekommen
oder geblieben war . Dadurch veränderte sich

I . der ganze ehemalige Begriff einer
Grafschaft , die sonst ein Amt und kein Lan .
dcsdistrict gewesen war , jezt aber einen gewis¬
sen Bezirk , dessen Besizer gewisse Rechte
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zustanden , ( ein territorium ) bezeichnete . Der
erste Schritt dazu war die Auflösung der Gau -
verfassung gewesen , jene Erblichkeit der Aemter
vollendete das Ganze , und verwandelte den Be¬
amten in einen Regenten . Die Erblichkeit der
Benesicien überhaupt a ) veranlaßte zuerst , daß
Allodium und Beneficium des Besizers als ein
Ganzes betrachtet wurde ; wenn dieser nun zu¬
gleich gewisse Amtsrechte erblich auf die über¬
trug / die ihm als Erben in jenen Gütern folgten ,
so war es sehr natürlich , daß man sich allmäh -
lig diese Rechte als auf dem Gute haftend ,
und eben darum auch die , über welche diese Rechte
ausgeübt wurden , als z u d e m Gute g e h ö -
rig dachte . Bey weitem nicht alle Personen , welche
seitdem uten Jahrhundert unter der Benennung
Grafen vorkommen , besaßen aber eine in ihrem
Geschlecht erblich gewordene Gaugrafschaft über
den ganzen ehemaligen Gau so weit er nicht durch
Exemtion des geistlichen Guts und der Reichs -
vogteien ( § . 234 by aufgehört hatte einen Amts¬
sprengel zu bilden ; die größere Anzahl der Gra¬
fen besaß bloß Herrschaften und einzelne Stücke
des ehemaligen Amtssprengels mit Grafengewalt .
Dieß Verhältniß entstand theils 1 ) dadurch , daß
die Bischöfe in den ihnen überlassenen Gauen
oder deren Ueberbleibscln , die Grafschaft nach
Willkühr vergeben konnten b ) und sich daher leicht
bewegen ließen , die Grafenrechte über einen Theil
des Amtssprengcls , und namentlich über die eige¬
nen Herrschaften eines Herrn diesem zu Lehen zu
geben , wenn er dagegen sich dazu verstand seine
Herrschaft oder auch nur einzelne Stücke dersel¬
ben dem Stifte zu Lehen aufzutragen ; sie ent -
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schloffen sich wohl noch etwas beträchtliches von
Stifsgütern als Lehen dazu zu legen ( § 222 Note / )
wenn es ihnen darum zu thun war einen solchen
mächtigen Dienstmann zu gewinnen c ) . 2 ) Glei¬
ches Verhältniß trat bey den weltlichen Rcichs -
beamtciK in Ansehung des Herrenstandes ihres
Amtssprengels ein ct ) ; endlich Z ) konnte der Kai¬
ser einzelne Herrschaften eximiren und ihnen den
Grafenbann leihen , wobei nicht einmal immer die
Herrschaft dem Reiche zu Lehen aufgetragen wur¬
de . Im Gegensaz der Grafen die eine solche
lchenbare Grafschaft besaßen , wird von denen
welche die würkliche Gaugrafschaft , wenn auch
noch so sehr durch Eremtionen geschmälert , als
ursprüngliches Reichsamt verwalteten , der .
Ausdruck comes provincialis , Landgraf , 1
seit dem i2ten Jahrhundert gebraucht , und als !
sie späterhin von der Gewalt der Herzoge frei !
wurden zählte man ihre Grafschaften zu den Fah in
lehen , weil sie als Reichsbeamte wie die Her¬
zoge den Heerbann hatten , und sie selbst zum
Fürstenstande ( § . 290 ) . Die Grafschaften
im Gegensaz jener wahren Reichsämter waren
vermöge jener Entstehung immer ein Aggregat
einzelner Herrschaften und Stücke von Herrschaf¬
ten und einem ehemaligen Amtssprengel,
zum Theil Allode , zum Theil Lehne ver¬
schiedener geistlicher und weltlicher Herrn , und
wurden nur dadurch zu einem Ganzen ver¬
bunden , daß sie von einem Herrn erblich besessen |
wurden . Hieraus erklärt sich , warum es von j
nun an bey den Grafen üblich wurde , sich nicht
mehr nach dem Gau zu nennen im welchem ihnen
die Grafschaft zustand , sondern nach dem Haupt -
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gute ( mochte es Allodium oder Lehen seyn ) auf
welchem nach der jezigen Vorstcllungsweise die
Grafschaft haftete . Und eben darum nannten
sich viele edle Herren , seit Jahrhunderten im
Besize von Grafschaften , nicht einmal Grafen ,
sondern bezeichneten bloß ihren Stand durch
den Beifaz nobiles , oder liberi domini und
das Gut , auf welchem die Grafschaft haftete ,
welches sie daher schon hinreichend als Grafen
bezeichnete g ) . Daher heißen in einem gewissen
Zeitraume h ) , Dynasten oder liberi domini
die Ahnherrn von beinahe allen den Häusern
die späterhin wieder als gräfliche erscheinen .

H . Das Herzogthum blieb zwar ein Amt ,
auch nachdem es erblich geworden war , weil es
in keiner so engen Verbindung mit gewissen
Gütern stand , als die Grafschaft , aber das
Recht zum Reichsdienste aufzubieten , nahm in
Absicht der kleineren Herren und Vasallen all -
mahlig die Gestalt einer Lehnshcrrlichkeit an i ) .
Bey den größeren , den Pfalzgrafen , Mark¬
grafen und Landgrafen , konnte es nicht wohl
dahin kommen , denn sie standen in zu vielfa¬
cher unmittelbarer Berührung mit Kaiser und
Reich , als daß die Ansicht natürlich gewesen
wäre , sie als Vasallen des Herzogs zu betrach¬
ten , wenn sie ihm gleich wie jene im Reichs -
dien ,. e folgten . Desto eifriger arbeiteten aber
auch die weltlichen Herren nun mit den Geist¬
lichen das Herzogthum zu sprengen , und sich
selbst die Beute davon zuzueignen . Man darf
nur die Geschichte des Herzogs Magnus von
Sachsen unter Heinrich IV . mit der Geschichte
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der Welsen vergleichen , um sich zu überzeugen ,
daß jezt nicht mehr die Könige allein , sondern
auch die Magnaten , die Vernichtung der Her -
zogthümer wollten .

« ) S . hierüber unten , das Rechtssystem .

b ) S . oben § . 222 . Note d .

<•) Der Ursprung dieser Verhältnisse des Grafcn -
standes reicht so hoch hinauf , daß es selten mög¬
lich ist , ihren Anfang urkundlich darzuthun .
Ab r der sicherste Beweis liegt in den zahlreichen
Vasallen des Herrenstandeö welche die Stifter
hatten , und in späteren Lchensreversen . S . z . B .
den Lehnörevcrs des Grafen Jvhann von Sayn
über seine Tcierische Lehen bey Lünig Corg .
iur . teud 1 ' oirl . I . Igzi .

d ~) Ein Beispiel kann der Herrenstand in Thürin¬
gen und in dem Theil des Braunschweig - Lüne -
burgischeitLandes geben , der das jezig ? Calenber -
gische ausmacht . Mit dem urkundlichen Anfang .
dieser Verhältnisse ist es freilich wie bey dem
geistlichen Fnrstenstande . S . auch $ . 238 . Note
« . Nro . 4 .

e) Vergl . unten § . 300 .

/ ' ) S . von G und erode , von den vorzüglichsten Ur¬
sachen , welche den Verfall der Eintheilnng Deutsch¬
lands in Gauen ver anlaßt haben , ( in dessen Wer¬
ken Th . t . ) § . 7 . ( S . 372 u - 5 ) ..

g ) Eben diese liberi domini heißen dagegen häufig
in anderen Urkunden Comites , zum Zeichen ,
daß sie die Grafschaft würklich besaßen , und auch
die Voreltern derjenigen , deren Stamm man in
frühere Zeiten hinauf verfolgen kann , kommen
als Grafen vor . Von dem Hohenlohischen Hause ,
dessen Geschichte für die Verhältnisse der Grafen
im Mittelalter überhaupt eine der lehrreichsten lst ,
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beweist dieß H a n s e lm a n n in seinem Diploma¬
tischen Beweis , daß dem Hanse Hohenlohe
die Landeshoheit nicht in dem sogenannten großen

Interregno zu Theil geworden , sondern demsel¬
ben schon lange vorher zngcstanden . Nürnberg
» 751 . fol . S . 15 11. f . Es ist daher auch eine
ganz unrichtige Vorstellung , wenn man die zahl¬
reichen Dynasten Deutschlands für einen Adel hält ,
der keine Leben besessen habe , und die Rechte der
Grafen ohne kaiserliche Con cc ssion in eigenem
Namen ausgeübt habe . Schon der Sachsenspie¬
gel ( s unten das Nechtssystem ) widerlegt diese
Meinung , und man darf nur wissen , daß unsere
jezigen deutschen Fürstenhäuser größtentheils von
solchen Dynasten abstannncn , um sich vom Ge¬
gentheile völlig zu überzeugen . Auch ist nur so
viel wichtig , daß diese Dynasten ihren Namen meist
von großen Alkodjalgütcrn hernahmen , hingegen
ist es falsch , wenn man glaubt , daß sie mit Kai .
scr und Reich in keiner Lehnsverbindung gestanden
hätten S z . B . die Urkunden von K . Friedrich II .
über die Reichslehen , die Gottfried von Hohenlohe
zu seiner Entschädigung cedirt erhielt bey Hansel -
mann a . a . O . S , 398 ' u . f . Der Name liber

cloininn !; konnte -daher auch von einer Person ge¬
führt werden , die gar kein bedeutendes Allode be¬
saß , wenn gleich dieser Fall selten vorkommen
mochte , und es ist überhaupt ganz irrig , wenn
man diesen Ausdruck auf die Freiheit der Bcsizung
zieht , da er bloß von der Freiheit des Standes
gebraucht wird , und nur den Gcqensaz des Adels ,
der mit einem Fürstenamte versehen ist , und des
niedern Adels ausdrückt , wie die Theorie der
Rechtsbücher von den Hcerfchilden beweist . S .
unten das Nechtssystem /

h ) Dieser Zeitraum geht etwa vom Uten bis zum
Ausgang des izten Jahrhunderts Der Grund ,
warum die Dvnastenfamilicu seitdem den gräfli¬
chen Titel wieder annahmen , lag in der Nothwen¬
digkeit , sich von dem niedern Adel durch einen an¬

dern Titel zu unterscheiden , seitdem dieser das
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Prädicat des Adels gleichfalls erhielt , das sonst
nur dem hohen Adel eigen gewesen war .

r) Als Bernhard von Anhalt das Herzogkhum Sach¬
sen erhalten hatte , war das erste , was er in
dieser Eigenschaft that : nobiliores terr .; e adesse
praecepit , ut receptis ab eo benefi¬
ciis luis , hominium ei facerent , et fideli ,
tatem ei per sacramenta facerent , Arnold i
Lubec , Chron . Slav . I ,. II . Cap . i . Daher
heißt es auch in dem Gnadcnbriefe Friedrichs I ,
für die zum Herzogthum erhobene Markgraf -
schaft Oesterreich : Dux Auftriae resignavit no¬
bis ducatum Bavariae et dictam Marchiam
( Auftriaej quos tenebat . Qua refignatione
facta , mox eundem ducatum Bavariae in be¬
neficium contulimus duci Saxoniae ; praedi¬
ctus vero dux Saxoniae cessit et renunciavit
omni juri et actionj quas habeat ad di¬
ctam Marchiam cum omnibus suis iuri -
bus et beneficiis . Für Passivlehen kann
man diese Beneficien nicht halten , denn die
konnte Heinrich als Herzog von Baiern mit der
Markgrnfschaft Oesterreich nicht verbunden ha¬
ben oder ansprechen , denn weder er selbst noch
sein Vater , von dem er seine Ansprüche herlei¬
tete , waren jemals Markgrafen von Oesterreich
gewesen .

§ . 234 k

Gleichzeitig mit der Exemtion der geistli¬
chen Immunitäten von der Gewalt der Gra¬
fen , war die Befreiung königlicher Herrschaf¬
ten und einzelner Gemeinheiten von der Gewalt
jener ordentlichen öffentlichen Beamten , welche
hier an einen Reichsvogt , advocatus imperii ,
übergieng . Das Daseyn dieser Reichsvogteien
beweisen die Reichsstädte zur Zeit der Ot -
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tonen a ) , den großen Umfang derselben Docu -
mente der späteren Zeit , in welchen man nur
noch die Bruchstücke des ursprünglichen Ganzen

' benannt findet b ) . Der Kern einer solchen
Reichsvogtei wurde durch eine kaiserliche Burg
gebildet , auf welcher der Siz des Reichsvogts
war , und zu welcher nicht bloß königliche Herr¬
schaften sondern auch Gemeinden freier Leute
gezogen wurden . Seit der Entstehung solcher
Vogteien ergaben sich auch wohl freie Ge¬
meinden freiwillig in eben dem Sinn an das
Reiche ) , in welchem sie sich sonst einen Schuz -
hcrrn gewählt hatten , weil es seit der Auflö¬
sung der Gaugemeinden ( § . 234 ) einen Vor¬
theil gewahrte in engerer Verbindung mit dem
Reiche zu bleiben . Der Reichsvogt blieb ein
Beamter , wahrend der Graf seine Amtsge¬
walt zum Eigenthum machte ; aus den Reichs -
vogrcien bezog der König fortwährend die her¬
gebrachten Einkünfte , während sie in den erb¬
lich gewordenen Amtsbezirken großentheils an
den Reichsbeamten übergiengen ; auf dem Da¬
seyn dieser Reichsvogteien beruhte daher fortan
ganz vorzüglich die Selbstständigkeit der Könige .

a ) In Ottonis II . dipl . a . 974 . bey Zyllesiusdefensio Abbat , 8 . Maximini ( 1633 ) P - 2b .
und in zwei andern Urkunden Ottos III . und

Heinrichs II . a . a . O . S . 27 ,«. 59 werden ci¬vitates imperiales und praefectoriae unterschie¬
den , welches sich auf die Besezunq der Äoatei

durch Reichsvögte und bischöfliche Vögte zu be¬

ziehen scheint . © ; Z e itschr . für geschichtl .Rechtsw . B . I . S . 227 .

Bd . H . F
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F ) S . das Saalbuch der Burg zu Nürnberg inder Historia Norimb , dipl . S . 3 u . f.
c) In diesem Sinn bemerkt Friedrich II . in ei¬

ner U künde von 12 /4.0 von der Gemeinde in

Scvwvz : Llioirio nosiruin ei inrporii domi -

riiuM eleKiliis . S , I . v . Müllers Gesch . der
Schweiz . Eidgen . Th . 1 . S . 42z .

§ . 2ZZ .

Bey dieser Lage der Dinge bedurfte es
nur einer klugen Benuzung der Umstände , um
denselben Zweck , den Heinrich III und IV durch
Erwerbung der herzoglichen Gewalt für sich
selbst , hatten erreichen wollen , durch ein an¬
deres Mittel zu erlangen . Der Kaiser , wenn
er eine so große Hausmacht besaß als die Frän¬
kischen Kaiser , durste nur die Herzoge den Bi¬
schöfen und Grafen vollends aufopfern , um
eines Uebergewichts ' über diese gewiß zu seyn ,
das den Maaßregeln seiner Regierung , die
durch die Macht der Herzoge zu sehr gefährdet
wurde , die für sein Wohl und das des Staats
und der gemeinen Freiheit gleich nothwendige
Kraft gäbe . Und daß die Krone in den Hän¬
den eines solchen Hauses bleiben werde , war
auch nach demErlöschen des Fränkischen Manns¬
stammes mit Heinrich V gewiß , denn es gab
nur drei ohngefähr gleich mächtige Familien ,
aus denen man den neuen König nehmen konnte ;
der Grundsaz der Wahlfreiheit der Fürsten war
aber noch zu neu und unbefestigt , um nicht
durch eine Reihe langer und glücklicher Regie¬
rungen wieder umgestoßen zu werden , wenn es
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nur dem neuen Königöhause gelang , sich auf
dem Throne eine Zeit lang durch Wahl zu er¬
halten . Jene Häuser waren das Hohenstau -
fische a ) , das Supplinburgische b ) , und das
Welfischec ) . Dem ersteren d ) aber gelang es ,
ob gleich bey der ersten Wahl ausgeschlossen ,
dennoch von der folgenden an , sich über ein
Jahrhundert auf dem deutschen Throne zu be¬
haupten , und sowohl die Art wie es zuerst zum
Throne gelangte als die Mittel , zu welchen es
nothwendig greifen mußte , um nicht Krone und
Ansehen ganz zu verlieren , führten gerade von
selbst auf jene Politik hin .

a ) GrafFriedrich ( von Stauffen ) aus einem schwä¬

bischen edlen Geschlechte ( Otto Frising de
gestis Frider , I . Imp . L . I , Gap . 8 . Cornes
Fridericus — ex nobilissimis Sueviae Comi¬
tibus originem trahens , in castro Stoyphe di¬
cto coloniam posuerat ) legte den Grund zu der
Macht seines Hauses . Von Heinrich IV erhielt

er 1079 daö Herzogthum Schwaben und besten
Tochter Agnes zur Gemahlin . Nach seinem Tode

lio -; blieb das Herzogthum seinem Sohne Frie¬
drich , welchem Heinrich V in den stürmischen

Zeiten seiner Regierung die Erhaltung seiner Erb¬

güter und seines Ansehens alö König und Her¬

zog in Franken verdankte . « Otto Frising .
1 . c . Cap . 12 - 14 . Ipse enim ( Fridericus ) —
totam provinciam a Basilea usque Mogun -
tiam — ad suam inclinavit voluntatem ; nam
fern per secundum alveum Rheni descendens ,
nunc castrum in aliquo apto loco aedificans ,
vicina quoque coegit ; nunc iterum procedens
relicto priore aliud munivit , ut de ipso in
proverbio diceretur ; Dux Fridericus in cauda
equi fui femper trahit castrum ) . Diese wob !

Bd . n - F 2
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befestigte E rbmacht in Franken gienq nach
dem Erlöschen des Fränkischen Köniqöbauses auf
Friedrich und seinen Bruder Conrad über , ob¬
wohl beide nie Herzoge von Franken gewesen
sind . ( S . oben § . 222 und unten § . 240 ) .

L ) Das Herzogtlmm Sachsen war seit Otto dem
Großen bey dein Billungischen Hause gewesen ,
welches mit Herzog Magnus noö anostarb .
Heinrich V verlieh es dem Grafen Lothar von
Supplinburg , der durch seine Gemahlin Ri -
chenza , Erbin der nordheimischen und braun -
schweigischen Erbgüter , der mächtigste Fürst im
nördlichen Deutschland war .

c ) Die Altorfische Linie des Welfischcn MannS -
stamms erlosch 1055 mit Wels III Herzog von
Kärnthen ; seine großen , hauptsächlich in Schwa¬
ben gelegenen Erbgüter , kamen durch Kuniqunde ,
Weif III Schwester , vermählt mit Markgraf
Azo II von Llgurien ( nach allen Umständen aus
einer in Italien seit Karls des Gr . Zeit seßhaf¬
ten Lutte des Welfischen Hauseö ; s. I G . Eich¬
horn Urgesch . der Welsen S . 59 . u . f . ) an
dessen Sohn Wels IV , seit 10 ; o Herzog von
Baicrn , Stammvater des jüngeren Welfischen
Hauses , so wie eS sein Bruder Fnlco von dem
Hause Este wurde . Heinrich der Schwarze ,
zweiter Sohn Weiss IV , nach dem Tode seines
Bruders Weiss V 1120 auch Herzog von Bai -
ern , vermählte sich mit Wulfhiid Tochter Her¬
zogs Magnus von Sachsen , und erwarb dadurch
seinem Hause die Hälfte der Billungischen Erb¬
güter ( die andere Hälfte kam durch Magnus
zweite Tochter Eilike , vermählt mit Otto , Gra¬
fen von Ballenstädt , an das Anhaltische Haus ) ;
das Herzogthum Baicrn gieng von ihm auf sei¬
nen Sohn , Heinrich den Stolzen , über ;
das Erbgut theilte dieser mit seinem Bruder
Wels VI .

d ) Das Hohenstaufische Haus war ohnstreitig auch
vor allen andern geeignet den deutschen Thron
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zu besizen . An Adel des Geschlechts war eS un¬
ter keinem andern und nal >e verwandt mit dem
ausgestorbenen Fränkischen Hause ; durch seine
Hausmacht im Herzen von Deutschland war es
im Stande der Krone das nöthige Ansehen zu
verschaffe » , und gegen einen König aus jedem
anderen Hause zu übermächtig , um bloß in der
Reihe der Fürsten seinen Plaz zu behalten . Wäre
schon H2Z Herzog Friedrich zum Besiz der Krone
gelangt , oder hatte auch nur Heinrich VI länger
gelebt , so wurden wir wahrscheinlich eine ganz
ändere Geschichte von Deutschland haben .

§ . 236 .

Der Ausschuß von Fürsten , welchen nach

Heinrichs Tode die Wahl übertragen ward a ) ,

wurde durch die Anmaaßung , mit der sich Her¬

zog Friedrich von Schwaben um die Krone

bewarb , die Besorgniß seiner durch das Erb¬

gut des ausgestorbenen königlichen Hauses ver¬

mehrten Macht , dieAbneigung gegen esneu Ver¬

wandten jenes den meisten verhaßt gewesenen

Hauses , endlich die Leitung eines bey der Wahl ge¬

genwärtigen päbstlichen Legaten und des Dirigenten

derselben , Erzbischofs Adelberts von Mainz , be¬

wogen , die Krone dem Herzog Lothar von

Sachsen fast aufzudringen . Ihm hatten nun die

Hohenstaufen das Reichsgut herauszugeben , das

sie in der Erbschaft des ausgestorbenen königli¬

chen Hauses besaßen b ) . So ( eid ) t die Grund -

saze der Trennung jenes von dieser zu bestim¬

men waren c ) , so schwer war nach einer hundertjäh¬

rigen Vereinigung beider unter einer noch durch

keine Gcseze beschränkten Administration die ,

würkliche Trennung . Ihre Ausführung brachte

daher bey des Königs Besorgniß der Macht der
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Hohenstaufcn und dem Unwillen dieser über
wirkliche und vermeinte Bedrückung d ) , schon
1125 die Hohenstaufischen Brüdcr Friedrich und
Conrad in des Reiches Acht . Nach einem zehn¬
jährigen in Deutschland und Italien zugleich ge¬
führten Kampfe unterlagen endlich die Hohen -
staufen , aber ihre Demüthigung g ) wurde der
Keim ihrer Größe . An wirklicher Macht verlo¬
ren sie nichts , nachdem sie des Kaisers Gnade
angefleht , und zu derselben Zeit wurde ihnen
durch die Mittel , deren sich Lothar zu ihrer Unter¬
werfung bedient hatte , der Weg zum Throne er¬
öffnet .

« ) Incerti auctoris narratio de electi¬

one Lothar ii . ( Bey Olcnschlager Erläute¬

rung der G . B . im Anhange Nro . VIII ) . —

Decem ex singulis , Bavariae , Sueviae , Fran -

coniae , Saxoniae provinciis Principes consi¬
lio utiliores proposuerunt , quorum electioni

ceteri omnes assensum praebere promiserunt .

b ) Nach dem Erlöschen des Sächsischen Manns -

stammeö war von einer solchen Trennung des

ReichSgutö nicht die Rede gewesen , wahrschein¬
lich , weil Conrad II auch die Erbschaft Hein¬
richs II als lediges Gut einzog , oder auch , weil
man bey der damals noch feststehenden Erblich¬

keit des ThronS , königliches und Reichögut nicht
unterschied .

<0 Schon 1125 wurde auf einem Hoftage zu Re -
gensbnrg entschieden : was durch Confiscation an

den Fiscus gekommen , oder gegen fiskalisches

Gut eingetauscht worden , gehört zum Fiscus

und nicht zum Erbe .

d ) S . Otto Frising Chrom VIL 16 . und de

gestis Friderici I . Jmp . I . 16 .
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e) Sie unterwarfen sich dem Kaiser uz ; . Die

Umstände ihrer Unterwerfung s. bey dem Lu¬
nat . Saxo ad a . 1x54 UNd HZ 5 .

§ * 237 .

Lothar hatte obgesiegt durch Hülfe des Pab -
ftes und Herzogs Heinrichs von Baicrn ; jener
hatte sie ihm geleistet ( und ihm in Italien durch
das Ansetzn seines Beistandes mehr gennzt als
durch Gewalt der Waffen ) , weil dcrtKaiser ge¬
gen die Descendenz eines dem päbstlichen Stuhle
verhaßten Hauses stritt , dieser in der Hoffnung
des Erwerbs der Kaiserkrone und einer in Deutsch¬
land noch nicht gesehenen Macht . Im Jahre
1126 vermählte ihm der Kaiser seine Tochter
Gertrud , Erbin des Supplinburgischen Erbgu¬
tes , iiZZ verschaffte er ihm die Anwartschaft
auf das Erbgut , das die Gräfin Mathilde von
Tuscien 1077 und 1 , 02 dem Römischen Stuhle
geschenkt hatte , vom Pabst Jnnoccnz II a ) , bald
darauf ö ) übertrug er ihm das Herzogthum Sach¬
sen mit allen Lehen , die er von Bischöfen und
Aebtengetragen . Ein Welse , dem dieseHaus -
macht zuwuchs , mochte sich wie Heinrich rühmen ,
daß sich seine Macht von einem Meere zum an¬
deren erstrecke c ) . In der Furcht vor dieser er¬
starb der Haß des Pabstes und der deutschen
Fürstengegen das Hohenstaufiscbe Haus , durch
ihre Demüthigung versöhnt ; gleich nach Lothars
Tode wurde der Hohenstaufe Conrad HI auf den
deutschen Thron erhoben . Fast der erste Act sei¬
ner Regierunng war , nach dem allgemeinen
Wunsche der Fürsten , gegen das Welsischc Haus
gerichtet .
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a ) WaS es eigentlich mit dieser Schenkung f ,', r

eine Vewandtniß gehabt habe , ist schwerlich

mehr auszumitteln ? Nach der Schenkungöur - ;
künde von Ii02 ( bey Leibnitz scv . rer . Bnras -

vic . Tom , 1 . pag . 687 ) hatte sie Gregor VII

übertragen : , , omnia bona mea jure proprie¬

tario , tum quae tunc habueram quam ea ,

quae in antea acquisitura eram , sive iure suc¬
cessionis , sive alio quocunque iure ad me
pertinent . “ Daß darunter kein Rcichslebeu

tvar , braucht nicht erst erwiesen zu werden - aber
auch welches Erbgut darunter verstanden wurde ,

bleibt zweifelhaft . Ohne allen Zweifel besaß
Matbilde von ihrem Vater und ihrer Mutter

Erbgüter in Obcritalien und Lothringen , die
leicht eben so beträchtlich seyn mochten , alö das ,
was sie in Mittelitalieu hatte . Dennoch haben i

die Päbste nie auf andere Güter Anspruch ge¬
macht als auf das Leztcre . Und auch in den

Besiz von diesen kam der Römische Stuhl erst

ico Jahre spater ( s. unten § . 250 ) . Heinrich V

nahm als nächster Erbe nach Mathildcnö Tode

1115 die Erbschaft in Besiz . Nach Heinrichs |
Tode hatte zwar Honorius II wenigstens einen

Theil derselben mit dem Erbgut des h . Petrus
vereinigt , aber er mußte diesen dem Kaiser Lo¬

thar 1133 gegen einen jährlichen Zins von ioo
Mark Silber als päbstlichcs Lehn überlassen ,
und versprechen , daß er unter denselben Bedin¬

gungen nach des Kaisers Tode an Herzog Hein¬
rich von Baiern fallen solle ( Baronius ad a .

H33 ) . Die Bestandtheile dieses Lehens sind
aber eben so zweifelhaft alö das Schicksal der

übrigen Erbmasse . Die Reichölehen scheinen

sämmtlich an das Welfische Haus gekommen

zu seyn . Chron . Weingart . ( bey Leib¬
nitz scr . rer . Brunsv . Tom 1 . p . 798 ) Fri -
dericus avunculo ' suo Wels Marchiam Tus¬

ciae , Ducatum Spoleti , Principatum Sardi¬
niae , Domum Comitissae Mathildis in bene¬

ficio tradidit , Radevicus de gestis Frid . I

Imp . II . 10 , Reditus quoque . Imperiales ,
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quae dicuntur domus Mathildis a DuceGuel -
sone vel ab aliis distractos et dispersos con¬
gregavit ; quos postmodum eidern nobilissimo
Principi adunatos et melioratos , liberali re -

" stitutione noscitur reddidisse . Quorum prae -
diorjnn magnitudinem , eius que terrae copio¬
sam opulentiam , qui ripas Eridani pervagati

, sunt non ignorant .

b ) Das Jahr ist unbekannt ; Plelmold Chron .
Sia vor I . 54 . ftzt daS Factum in daöJahritzö ,

aber wahrscheinlich unrichtig .

c ) Princeps potentissimus , cuius auctoritas , ut
ipse gloriabatur a mari usque ad mare , id
est a Dania usque in Siciliam extendebatur .

§ * 2Z8 .

Bis ii 8 » blieb es zweifelhaft , ob der

Weife Heinrich der Löwe den Hohenstaufen

( Waiblingern oder Gibellinen ) Conrad

III und Friedrich I unterliegen werde . Einst¬

weilen benuztcn beide die günstigen Gelegenhei¬

ten , welche die Umstände darboten , die Welsi¬

sche Macht wenigstens zu verringern . Heinrich

der Stolze vertheidigte noch seine beiden Her -

zogthümer , von welchen er eines , weil es die

Verfassung erfordere , abtreten sollte , gegenCon ^

rad III . Nach seinem Tode ( lizy ) aber mußte

der minderjährige Heinrich ( der Löwe ) geschehen

lassen , daß ihm durch den Vergleich von Frank -

furth ( 1142 ) Bayern genommen , und seinem

Stiefvater , Markgraf Heinrich von Oesterreich ,

gegeben wurde ; Sachsen erhielt er zwar zurück ,

aber es wurde davon zuvor die Markgrafschaft

Nordsachsen ( Brandenburg ) als Erzfür -
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st e nthu m getrennt . Als Friedrich I , weil
er die mächtigen Welsen in seinen italischen Un¬
ternehmungen nöthig hatte , sich 11 .56 entschlie¬
ßen mußte , Heinrich den Löwen Bayern zurück¬
zugeben , wurde davon wenigstens die Markgraf¬
schaft Oesterreich zur Schadloshaltung des
Markgrafen , ebenfalls als Erzfü rst en t hu m
( unter ganz besonderen Privilegien ) a) eximirt .
Als ii68 Heinrich der Löwe ausunzeitigerKarg¬
heit sich die Succession in das Erbgut seines kin¬
derlosen Oheims WelfVr durch eine mäßige Geld¬
summe zu sichern säumte , erlangte Friedrich I
die Abtretung desselben mit Vorbehalt der Nuzung
auf Lebenszeit , unter den nehmlichen Bedingun¬
gen , und entzog dadurch dem Welsischen Hause
einen beträchtlichen Theil seiner Macht b ) . Und
selbst die Entschädigung für so manchen Verlust ,
welche sich Heinrich durch Unterwerfung der wen¬
dischen Länder zwischen der Peene und Eider ,
durch seine Waffen verschaffte , würde er wenig¬
stens nicht so haben nuzen dürfen c ) , wie er sie
nuzte , wenn Friedrich I um dieselbe Zeit nicht
mehr als je alles hatte aufbieten müssen , um
die Hülfe des Herzogs in Italien zu erhalten .

ä ) Das Privilegium ist am besten abgedruckt in

Senkenbergs lebhaftem Gebrauch des uralten

deutschen bürgerlichen und StaatsrechtS S 12 )
n . f . und hieraus in Olenschlagers Erlaute «

rung der G - B > im Anhang Nro . 9 . Die wich¬

tigsten Stellen daraus mögen hier stehen : Mar -chionatum Austriae et difctam marchiam su¬
per Anesum commutavimus in Ducalum ,
eundemque Ducatum cum subscriptis iuri -
bus , privilegiis , et graciis omnibus — con¬
tulimus — Heimico >— suae uxori Theo -
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dorae etliberis eorundem ob singularem
favorem etc .

1 ) Quod Dux Austriae quibus suis subsidiis seu
serviciis tenetur , nec esse debet obnoxius s.
Romano Imperio nec cuiquam alteri nisi ea
de sui arbitrii fecerit libertate , eo excepto
duntaxat quod imperio servire tenebitur in
Ungariam duodecim viris armatis per men¬
sem unum sub expensis propriis in eius
rei evidentiam .

2 ) Ut princeps imperii dignoscatur , nec
pro conducendis feodis requirere seu
accedere debet imperium extra metas Austriae ,
verum in terra ' Austriae sibi debent sua feoda ,
conferri per imperium et locari , quod si sibi
denegaretur , ab imperio requirat et exigat
litteratorie trina vice , quo facto iuste sua,
possidebit feoda sine offensa imperii ac si ea
corporaliter conduxisset . Dux etiam Austriae
non tenetur aliquam curiam accedere edi¬
ctam per Imperium seu quemvis alium nisi
ultro et de sua fecerit voluntate , Imperium
quoque nullum feodum habere debet Austriae
in ducatu .

5 ) Si vero princeps aliquis vel alterius status
persona , nobilis vel ignobilis , cuiuscunque
conditionis exiftat , haberet in dicto ducatu
possessiones ab ipso iure feodali dependentes ,
has nulli locet seu conserat nisi eas prius
conduxerit a duce Austriae memorato , cuius
contrarium fi fecerit eadem feoda ad Ducem
Austriae devoluta libere sibi extunc iure pro¬
prietatis et directi dominii pertinebunt , prin¬
cipibus exclefiasticis et Monasteriis exceptis
duntaxat in hoc casu .

4 ) Cunctabannum
feine et
bent jure
der e.

etiam se cularia judicis ,
silvestre et fe rinarum , pi -
nemora in ducatu Austriae de -
feodali a duce Austriae depeu -
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5 ) Eliam debet dux Austrine de nullis oppositio¬

nibus vel obieciis quibuscunque nec coram
Imperio nec aliis quibuslibet , cuiquam re¬
spondere nisi id sua propria et spontanea fa¬
cere voluerit voluntate , sed si id voluerit
( noluerit ) ? unum locare poterit de luis va -
sallis seu homolegiis et coram illo secundum
terminos praefixos parere potest et debet
justitiae complemento . Insuper potest idem
dux Lustria e , quando impugnatus fuerit ab
aliquo de duello , per unum idoneum non in
enormitatis macula retentum vices suas pror¬
sus supplere , et illum , ipsa eadem die seu
princeps vel alius quisquam pro alicuius nota
infamiae non potest impetere nec debet im¬
pugnare .

6 ) Praeterea quidquid Dux Austriae in terris
suis Jeu districtibus suis fecerit vel statuerit ,
lioc imperator neque alia potentia modis seu
viis quibuscunque non debet in aliud quoquo
modo in posterum commentare ,

7 ) Et si , quod deus ävertat , Dux Austriae sine
herede filio decederet , idem ducatus ad senio¬
rem filiam quam reliquerit devolvatur ; inter
duces Austriae qui senior fuerit dominium ha¬
beat dictae terrae ad cuius etiam seniorem fi¬
lium dominium jure hereditario deducatur ,
ita tamen quod ab eiusdem sanguinis stipite
non recedat , nec ducatus Austriae ullo un¬
quam tempore divisionis alicuius recipiat se¬
ctionem ,

'S ) Si quis in dicto ducatu residens vel ibi posses¬siones habens fecerit contra ducem Austriae
occulte vel publice , est dicto duci in rebus
et corpore fine gratia condemnatus Imperium
dicto duci contra omnes suos iniuriatores et
coniuratores -debet auxiliari et succurrere quod
justitiam assequatur .
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g ) Dux Austriae principali amictus veste , super¬
posito ducali pileo circumdato serto pinnito ,
baculum habens in manibus equo assidens et
insuper more aliorum principum conducere ab
imperio feoda sua debet .

10 ) Dicti ducis institutionibus et destitutionibus
in ducatu suo Austriae est parendum , et pot¬
est in terris suis omnibus tenere Iudaeos et usu¬
rarios publicos quos vulgus vocat Gawert -
schin sine imperii molestia et offensa .

11 ) Si quibusvis Curiis publicis imperii dux Au¬
striae praesens fuerit unus de palatinis archi -
ducibus est censendus , et nihilofninus in con¬
sessu , et concessu ad latus dextrum imperii post
electores principes obtineat primum locuin .

12 ) Dux Austriae donandi et deputandi terras
suas cuicunque voluerit habere debet potesta¬
tem liberam , si quod absit sine heredibus libe¬
ris deceret neque in hoc per imperium debet
aliqualiter impediri .

13 ) Praefatus quoque Dux Austriae habere debet
omnia et singula iura privilegia et indulta quae
obtinere reliqui principatus imperii dino -
1'cuntur .

14 ) Volumus etiam ut fi districtus et ditiones
dicti ducatus ampliati fuerint — praefata iura
privilegia et indulta ad augmentum dicti do¬
minii Austriae plenarie referantur .

£>) Ottonis de S . Blasio ad OttonisFrising ,
Chron . adpendix . Cap . 21 . Es gehörten bar *
unter sowohl Lehen als Erbgüter : Weif — Impe¬
ratori — recepta ab eo prius pro lubitu suo
pecunia , primo beneficiis , scilicet ducatu Spo -
leti , Marchia Tusciae , principatu Sardiniae
ipsi resignatis , omnia praedia sua ipsi condi¬
dit , eaque usque ad terminum vitae pluribus
aliis abditis recepit . Daß auch das Wklfische
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Erbgut in Schwaben darunter war , sieht man

aus der Theilung des Hohenstaufischen Erbgutes

unter Friedrichs 1 Söhne , bey welcher der zweite
Sohn Friedrich den ducatus Sueviae cum h eie -ditate Welfonis erhielt . Otto de 8 ßlafio
ibid . Das Mathildische Erbgut scheint Wels
ebenfalls besessen und mit den Italischen Reichö¬
lehen übertragen zu haben .

c ) In hac enim terra , sagt Helmold , ( Lbrou .
8lav . I . 7Z ) von ihm , lola ducis auctoritas at¬
tenditur . Er übte daher auch von jeher hier das

Nechr aus , die Bischöfe zu investiren ( ibid . 70 )

und der Kaiser mußte ihn in demselben bestätigen
( ibid . 87 ) .

§ . 2 ZY .

Durch die Eifersucht der sächsischen Großen
siel endlich die Welfische Macht . Von den säch - ,
fischen Bischöfen als Bedrücker ihrer Kirchen an¬
geklagt , als Ungehorsamer geachtet , und zulezt
von dem größten Theile seiner Vasallen verlas¬
sen , verlor Heinrich der Löwe nach dem Urtheile
der Fürsten ( zu Goslar 1179 , zu Würzburg und
zu Gelnhausen iiZo ) alles was er vom Reiche
besessene ) . Das Herzogthum in Sachsen wurde
dem Grafen Bernhard von Anhalt , und das in
Baiern dem Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach
verliehen b ) . Aber beide erhielten es . icht in
dem alten Umfange , sondern auch hier wurden ,
wie in andern Provinzen schon früher die sämmt¬
lichen Bischöfe , und ein großer Theil der weltli¬
chen Herren ezimirt , das heißt selbst mit dem
Herzogthum über ihre Befizungen versehen .
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a ) Die Geschickte Heinrichs des Löwen und seiner
Söhne , die sich sehr speciell und mit vielen inter¬

essanten Zügen erzählt , in Helmoldi Chron .
Siavorum (von L . 1 . Gap . 69 an ) und dessenFort -
seznng durch Arnoldus Lubeccensk findet , giebt
die wichtigsten Aufschlüsse über den Gang der gro¬

ßen Revolution im raten Jahrhundert , die endlich
im rzten zur Entstehung der Landeshoheit im

Sinne des Mittelalters fübrte . Nirgends laßt
sich die Handlungsweise der Bischöfe und Herren ,

um das Hcrzogthum zu schwachen , und zulezt an

sich zubringen , deutlicher wahrnehmen , als ge¬

rade in diesem Kampfe gegen einen der mächtig¬

sten und durch seine persönliche Eigenschaften vor¬
züglich ausgezeichneten Fürsten .

L ) Das eigentliche Hcrzogthum erhielt nie¬
mand anders , weder in Westphalen noch

in Baiern ; Otto de S . ßlasio Gap . 24 . Ar¬no 1 du s Lubecc , L . 2 . Gap .24 . das Gbron .
Urspt - rg . ( in ed , Argontor . 1609 . p . 217 ) .
AI b er tus S t a d e n sis ad a . ngo . nennen alle

bloß diese beiden als die , welchen das Hcrzogthum
verliehen sey . Alle Chronisten erwähnen also we¬

der deö Hcrzogtlmmö Meran , noch des dem Erz¬
stift Cöln verliehenen Herzogthumö oder einer
Theilung der Herzogthümer .

§ . 240 ,

I . In Franken war das Herzogthum
schon mit dem Fränkischen Königsstamme erlo¬
schen , und unter die geistlichen und weltlichen
Herren getheilt worden a ) . Unter den lczteren
zeichnete sich außer dem mächtigsten Hause unter
allen , dem Hohenstaufischen ^ besonders die zu¬
gleich in Thüringen und Franken ( Hessen ) be¬
güterte altfränkische Grafenfamilre aus , welche
wahrscheinlich schon seit 1089 die Landgraf -
schaft in Thüringen besaß L ) . Das Hohen -
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stausische Haus aber befestigte seine Macht i »

Franken durch die Vereinigung der verschiede¬

nen Pfalzgrafschaftcn in Franken , welche Co n -

rad von Stauffen durch Vergünstigung seines

Bruders Kaiser Friedrich I 1156 zusam¬

menbrachte c ) . Diese beiden Häuser gewannen

daher durch das Erlöschen des Herzogthums wohl

vor andern , und mochten manchen Grafen mit¬

telst des Lehnsverhaltnisses in derselben Unter¬

würfigkeit unter sich erhalten , in welcher er vor¬

mals znm Herzogthum gestanden hatte . li . In

Burgund schränkte Friedrich 1 das Herzog¬

thum ( der Herzoge aus dem Hause Zahringen )

auf Burgund diesseits des Jura ein ; die

Grafschaft Burgund wurde dadurch nun

auch dem Namen nach eine freie Grafschaft ( fran -

ehe Comte ) und kam mit der Pfalzgrafschast

in Burgund an Friedrichs Sohn Otto ai ) ; die

Grafen von Provence , Savoycn und Vienne

( der Delphinat . seit 115 .5 ) und die Bischöfe

mochten dadurch , und die leztern auch außerdem

noch durch die Privilegien , welche ihnen der

Kaiser verlieh e ) , wenig mehr gewinnen , als

sie schon vorher hatten / ) . III . In Ni ed er¬

töt hr in gen war das Herzogthum durch Hein¬

rich V von Graf Heinrich von Limburg an Graf

Gottfried von Löwen gekommen . Seine De¬

scendenz mußte sich aber mit dem Herzogthum

über seine Grafschaften begnügen , daher es auch

den Namen des Herzogthums zu Brabant er¬

hielt ; in eben diesem Umfange behaupteten die

Grafen von L im bürg ihr Herzogthum , und selbst

dessen Titel , und von der Unterwürfigkeit der

mächtigen Grafen aus dem Teisterbandischen Gc -
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schlechte , von Jülich , von Geldern , Zütphen ,

Holland , Seeland , Namur , Luxemburg u . s . w . ,

unter das Herzogthum , ist weiter keine SpurZ ) .

IV . In Sachsen gieng das ächte Herzogthum

seit dem Sturze Heinrichs des Löwen ein . Wir

wissen es zwar nicht von allen Bisthümern , son¬

dern nur von dem zu Cöln aus Urkunden , daß

ihm in einem Theile von Engern und Westpha -

lcn das Herzogthum verliehen wurde h ) , aber

die Chronisten bezeugen die Unfähigkeit Herzog

Bernhards von Anhalt , das herzogliche Ansehen

zu behaupten i ) , und die Geschichte von Sach¬

sen zeigt uns die Bischöfe , Markgrafen und Gra¬

fen in ganz Sachsen und Westphalen , mit weni¬

gen Ausnahmen k ) seitdem in völliger Unabhän¬

gigkeit . Die Welsen behaupteten sogar in den

alten Erbgütern ihrer Familie und den damit

verbundenen Grafschaften das Herzogthum und

dessen Titel , bis sie 1235 Kaiser Friedrich II die

Stadt Braunsch w e i g und das Schloß Lü -

neburg zu Lehen auftrugen und das Herzog -,

thum hierauf gründen ließen l ) . V . In Thü¬

ringen , wo seit geraumer Zeit m ) die Land¬

graf sch a st ( comitatus provincialis ) unab¬

hängig von einer höheren herzoglichen Gewalt ,

verwaltet wurde , erhielt sich unter diesem Na¬

men in der That ein wahres Herzogthum ,

weil neben den Landgrafen kein anderer mächti¬

ger Herr da stand . Allein ihr Sprengel war

von so geringem Umfange , daß man Thüringen

meistens nicht einmal als eine eigene Provinz be¬

trachtete , sondern zu Sachsen rechnete , wo jezt

ohnehin auch die Landgrafen die Pfalzgrafschaft

besaßen » ) . VI . In Baiern behauptete zwar
Bd . 11 . G
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Otto von Wittelöbach o ) die welsische herzogliche
Gewalt mrt mehr Nachdruck , als Bernhard in j!
Sachsen , dennoch aber entzogen sich die Bischöfe i
seiner Hoheit , und im südlichen Baiern dehnte
Graf Berthold iV von Andechö , den Titel sei¬
nes Herzogthums , das sich ursprünglich über »
ganz andere Gegenden erstrecken mochte , auch £
über seine Grafschaften in Baiern als Herzog jj
von M c r a n aus p ) . VII . Das Herzogthum r
Karnthcn wurde ebenfalls geschwächt . In j
früheren Zeiten scheint es sich über die sämmtli - t
chen ursprünglich slavischen Länder in diesen Ge - !
genden ausgedehnt zu haben , welche zu Deutsch¬
land gehörten y ) ; seit 1168 kommt aber ein
Herzog von Stcycrmark zum Vorschein , und
der Titel des Herzogs von Meran scheint sich
auf Länder zu beziehen , die sonst zu Kärnthcn
gehörten ; die Markgrafen zu Krain , die Grafen 7
zu Görz , und der Erzbischof ( Patriarch ) von '] •
Aquileja mochten die Zeitumstande eben so nuzen i
wie sie unter ähnlichen Verhältnissen in andern ]

Provinzen genuzt wurden r ) . — So war also ] '
zu Ende des i2ten Jahrhunderts würklich er - !
reicht , was den Fränkischen Königen 100 Jahre j
früher mißlungen war . Nur in Schwaben und :
in Elsaß bestand noch das Herzogthum in » n -
geschwächter Macht in den Händen der Hohen - !
staufen , die dasselbe unter Friedrich I durch neue
Erbgüter noch mehr befestigten / ) , das könig - »
liche Haus , seit einem Jahrhundert durch eine
Reihe großer Männer ausgezeichnet ^ war in !
Deutschland jezt an Macht über allen und in Ita¬
lien sicher das mächtigste zu werden ( § . 249 ) . Der
Ausgang des i2ten Jahrhunderts wurde daher
in der deutschen Geschichte ein großer Moment .
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Von der Bcnuzung jener Macht hieng eS ab ,
welche Verfassung Deutschland und Italien auf
Jahrhunderte hinaus erhalten sollte . Sie bot
auf der einen Seite die Mittel dar , die Fürsten
an dem Mißbrauche der ihnen anvertrauten Ge¬
walt zu hindern , und wurde auf der andern durch
den Pabst und dieFürsten zu eifersüchtig bewacht ,
um selbst in willkürlichen Regicrungsdespotismus
ausarten zu können . Es kam nur darauf an ,
eine Mittelmacht im Reiche zu finden , in deren
Hände die Garantie der ' Verfassung niedergelegt
werden könnte , und diese hatte sich in der Rit¬
terschaft und den Städten schon von selbst
so gebildet , daß sie nur zu jenem Zwecke benuzt
werden durfte .

a ) Im ganzen zwölften Jahrhundert kommt keinOux Francorum mehr vor , alle die Hohenstau »
fen , welche man dafür hat ausgeben wollen ,

sind es nie gewesen . S . Stumpf historisches
Archiv für Franken . Heft 2 . 1 ,804 , S . 5 » . f .
Der Grund ist auch leicht einzusehen . Die Bi¬

schöfe hatten ohne Zweifel nach dem Beispiele

von Würzburg sichrem Herzogthum meistens
entzogen , gegen sie und die Hohenstaufen hätte

sich kein Herzog erhalten können , Lothar hatte
also die lezteren zum Herzogthum befördern müs¬
sen , was er aus sehr natürlichen Gründen nicht

that ; als aber die Hohenstaufen selbst zur Krone
gelangten , machten sie auS der Pfalzgrafschaft

das Herzogthum so weit es sich noch behaupten
ließ .

b ) Adpend . Martini Poloni ad a . 1130 *Videns Imperator Ludovicum —>militem stre¬
nuum et pratentem in Thuringia et Hasfia de
consilio principum ipsum cum vexillorum fe¬
stiva exhibitione ut moris est , imperatoria

Bd . II . G 2
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largitione solenniter extulit et cum magno
praeconio ei nomen principis imposuit , et
Landgravium Tlmringiae ab omnibus nomi¬
nari fecit .

e) S . v . Senkenberg lebhafter Gebrauch deS
uralten deutschen bürgerlichen und Staatsrechts .
Bd . 3 . § . 67 - 7Z .

d ) Bey der Theilung der Besi'zungen Friedrichs I
Untre seine Söhne bey Otto de S . BlalioCap ,
fit . Friderico qui fecundus nätu erat filio¬
rum du 'catu Sueviae cum hereditate Welfonis
et praediis Rudolfi de Pfullendorf , concesso :
Conrado vero dignitatibus , beneficiis et prae¬
diis Friderici Ducis de Rotenburch ditato ,
Ottone archisolio Arelatensi cum
Burgundia , Reinaldi avi fui terra , subli¬
mato , Heinricum qui prior natu erat , regem
post se designavit . Philippo adhuc infantulo
praeter haec omnia res Ecclesiarum ab Epi¬
scopis vel Abbatibus sibi concessas vendicans
sub iure hominii .

e) Der Erzbischvf von Bienne erhielt das Erzkanzs
leramt in Burgund , die Bischöfe von Apt , Gap
und Avignon Privilegien .

f ) Otto de S , Blasio Cap . 21 : ( FridericusI )
Burgundiam ingressus , terram soceri sui Re -
ginaldi comitis , qui iam obierat , in ditionem
luam redegit , ac terram Burgundiae cum Ar¬
chisolio Arelatensi quod duces de Zeringen
quamvis fine fructu , tantum honore
nominis iure beneficii , ab Imperio iam tenu¬
erant a Bertolfo Duce extorsit , praestitis sibi
trium Episcopatum advocatia cum investitura
regalium , scilicet Lausannensis , Genevensis ,
Sedunensis . — Daß die Herzoge von Zarin -
gen wenigstens in der Grafschaft Burgund ihre
Rechte geltend zu machen suchten , sieht man aus
Otto Frising de gestis Frid , I . Lib , II .
Cap , 29 .
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g ) S . G e b h a rdi Geschichte der erblichen Neichö -
stände , Lh 1 . S . 187 .

ä ) S . die Urkunde den Ölen schlaget Erlaut .
der G . B . im Anh . Nro . 24 der Erzbischof er¬
hielt : partem ( Ducatus ) quae in Episcopatum
Coloniensem et per totum Patheburnensem
Episcopatum protendebatur . Den ganzen West -
phälischen Amtssprcugel umfaßte er also auch
diese » Worten nach nicht .

r ) Arnoldus Lubecc . Lib , II . Cap . 1 . Ber -
nardus Dux , qui principatum obtinere vide¬
batur , segniter agebat : et cum prius in Co -
metia positus strenuisfimus fratrum suorum
suisset , ad ducatum promotus non ut verus
princeps proficiebat , sed ut superpositus de¬
generabat , et quasi pacificum se exhibens in
omnibus tardus et discinctus erat . Undo nec
ab Imperio iuxta statum prioris est honora¬
tus , nec a Principibus vel terrae nobiliori¬
bus est reputatus .

A) Vergl H . Geis 1 er de coniunctione Comi¬tum Holsatiae cum Ducibus Saxoniae . Diis ,
I et 2 . Lips . 1770 . 4 .

/ ) S . die Urkunde in den Origg . Guelfic .
Tom . IV , p . 49 .

tu ) Der Titel Landgraf kommt zuerst unter Lothar
II vor , das Landgrafrnamt war ohne Zweifel
bis 1089 mit der Markgrastich Süd - Thürin¬
gischen Würde verbunden . Der Siz des Land¬
gerichts für diese Landgrafschaft war bey Wei¬

ßensee ( Urk . iZoy i . d . Thuringia . sacra pag ,
59 ) wahrend der Siz der Markgraflichen Pla¬
citi in der Sndthüringischen Mark zu Schkö -
len war .

ii ) In dem Lehnbrief über das Herzogthum in En¬
gern und Westphalen für das Erzstift Cöln , steht
unter den Zeugen Uudovicus Palatinus Saxo¬
niae et Landgraviua Thuringiae ,
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o ) Dadurch fiel die Pfalzgrafschaft in Baiern und
das Herzogthuin zusammen . Sie wurden zwar
gleich darauf wieder getrennt , aber nur um nach
dem Tode des Pfalzgraftn Ottos von Mittels -
dach 1208 wieder auf immer vereinigt zu wer¬
den .

p ) Man findet den Titel Herzog von Meran schon
UZ8 und 1175 w zwei Urkunden . Von wel¬
chen Landern er ursprünglich herrühren mochte ,
laßt sich leicht darauö abnehmen , daß der an¬

gebliche erste Herzog von Meran , Graf Bert¬
holt , IV von Ändechs , auch nach n8o bald
Marchio Jstriae , bald Marchio de Andechs ,
Dux Meraniae , Dux Dalmatiae de Meran
heißt . S . G e bh a rdi Geschichte der erbl . Ncichs -
stände . Th . i . S . 194 . Note x .

q ) Selbst die Mark Verona gehörte noch 1131 zu
Kärnthen , wurde aber bald darauf zu Italien ge¬

schlagen .

r ) S . G e b h a r d i a . a . O . S . 212 .

s ) Otto de S . Blasio Cap . 21 . zahlt die Gu¬
ter auf , welche Friedrich I außer dem Mode und
Lehn Weiss VI erwarb . Es befand sich unter

andern daS sämmtliche Erbe des Grafen RudolphS

von Pfulleuborf darunter . Nur die Jahriugi -
fchcn Besizungen in Alemaunien scheinen von die¬

sem Herzogthuin eximirt gewesen zu seyn . 3>
Wölfischen in Schwaben wurden es ohne Zweifel
in Gefolge des Widerstandes der Weifen gegen

Heinrich IV , aber die Erwerbung des Wclfischcn
Erbes , das mit dem Herzogthuin wieder verbunden

wurde ( Note d ) , hob die Herzogliche Gewalt desto
höher .

§ . 241 .
I . Die Vercinigung aller zur Ritterschaft

( § . 22z ) gehörigen Personen in eine eigene gc -
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schlossene G enossenschaft , das Schildcsamt ,
orclo militaris , militia , entstand so unmerk -
lich , daß sich keine bestimmte Zeit ihres Ursprungs
angeben läßt 0 ) . Im i2tcn Jahrhundert hat
das Institut schon eine feste Gestalt erhalten :
die sämmtlichen frei e n Männer , welche eine
bloß kriegerische Lebensart führen ,
und die höchste Krieg s w ü r d e erlangt haben ,
bilden unter jenem Namen eine or den s ähn¬
lich c Innung .

Seitdem das ganze Kriegswesen ( miliiia )
auf den Adel und die zum Ritterdienst von chrem
Gut verpflichteten Freien nebst den Vasallen und
Ministerialen von jenem allein gegründet war b ) ,
bildeten sie schon einen eigenen Stand . Aber
Adel und Dienstmannschaft , während ihrer gan¬
zen Lebenszeit nur mit Krieg beschäftigt und ge¬
nöthigt ihn kunstgemuß zu erlernen , verbanden
sich auch überdies nach dem Geiste der Zeit , wel¬
cher immer auch eine äußere geordnete V er -
bi n d un g zwischen Personen von gleicher Lebens¬
art und Beschäftigung schuf , bald zu einer In¬
nung ( Einigung ) , welche den geistlichen Innun¬
gen nachgebildet wurde . So wie sich die Mit¬
glieder von diesen , die sich einem religiösen
Leben widmeten , durch feierliche Gelübde
zu Beobachtung einer gewissen Regel verpflichten
mußten , so beschwor auch jeder , der sich dem
bloß kriegerischen Leben ( vita militaris ) ^ ingab ,
eine R e g e l des Ritterordens , wie sie
durch die Sitte jenes Standes begründet war ;
und so wie der Geistliche nur durch die niederen
Weihen zu den höheren aufsteigen konnte , so
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wurde auch nur dem die höchste Würde die¬
ses Ordens , die Ritterwürde , ertheilt , der
zuvor die unteren Stufen desselben als Bube
( Page , Edelknabe , junior ) und Knappe ( famu¬
lus . armiger ) durchlaufen hatte , eine Laufbahn ,
die freilich wohl seit uralter Zeit jeder durchlau¬
fen mußte , der sich den Weg zur Erwerbung von
Benesicien bahnen , oder in adeliger Sitte aus¬
bilden wollte . Aber vordem bezeichnete die Ver¬
leihung eines Lehens oder Amts , oder die selbst -
ständige Verwaltung eines Guts , auf welchem
Ritterdienst haftete , das Ende jener Laufbahn ;
jezt gab man die höchste Würde jener Genossen¬
schaft als eine eigene selbststandige Würde unter
religiösen und militärischen Feierlichkeiten , von
welchen jene von den geistlichen Innungen ent¬
lehnt waren , diese aber in den Gebräuchen bey
der Entlassung aus strengerer . Dienstpflicht am
Hofe eines Dicnstherrn ihren Ursprung hattenr ) .

0 ) S . d a s Ritterwesen des Mittelalters
nach seiner yolinschen und militärischen Verfassung ,

aus dem Franrösnchen des Herrn dc la Curve

de Sainte Palaye , mit Anmerkungen , Aa -
sazen und Vorrede von I . L . Klüver . Nürn¬

berg 1786 - I 7 YI 3 Bde . 8 .

1 ) Es versteht sich von selbst , dafl bey jeder Unter¬

nehmung auch Fußvolk gebraucht wurde , welches

aber nicht zum ordentlichen Kriegsdienste verpflich¬
tet war , sondern entweder als Landsturm oder

gegen Sold diente . Erst der steigende Flor der

Städte verschaffte wieder ein wohlgerüstctes streit¬

lustiges Fußvolk zum ordentlichen Reichsdienst .
Wie es im Uten und isten Jahrhundert beschaf¬

fen war , sieht man aus der Beschreibung , die
Lambertus Schaffnab , all a . 1075 von
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dem Sächsischen Heere und der Schlacht macht ,

welche Heinrich IV gegen jenes bey Kloster Hohen -
burg gewann , und aus der Geschichte der itali¬

schen Kriege Friedrichs 1 bey Otto Frising
und Rade vi cus ,

c) S . Magnum Chronicon Belgicum ad
a . 124 ; . über den Ritterschlag der dem zum Kö¬
nig gewählten Wilhelm von Holland ertbeilt wurde :§ed quoniam , idem Adolescens , electionis
suae tempore , fuit Armiger , cum festina¬
tione praeparata sunt omnia quaecunque fue¬
runt necessaria , ut secundum ritum Christi -
colarum Imperatorum miles fieret , ante¬
quam Aquisgrani diadema regni susciperet —
Itaque praeparatis in Ecclesia Colonienfi om¬
nibus , post Evangelium solemnis missae ,
praedictus Wilhelmus , Armiger , coram Car¬
dinale productus est per regem Bohemiae ,
dice .ntern in hunc modum : Vestrae Reveren¬
tiae , Pater almiflue , praesentamus hunc ele¬
ctum Armigerum , ut vestra paternitas voti¬
vam eius professionem suscipiat ,
quo militari nostro Collegio digne adscribi
possit . Dominus autem Cardinalis , in Pon¬
tificalibus assistens ornamentis eidem Armi¬
gero dixit , secundum etymologiam eiusdem
nominis quod est miles ; Oportet unumquem¬
que , militare volentem , esse Magnanimum ,
Ingenuum , Largifluum , Egregium et Stre¬
nuum . Magnanimum quidem in adversitate ;
Ingenuum in Consanguinitate , Largissimum
in Honestate ; Egregium in Curialitate ; et
Strenuum in virili probitate . Sed , antequam
votum tuae professionis facias , cum
matura deliberatione , jugum Regulae
prius audias . Ista itaque regula est Milita¬
ris ordinis ( 1) in primis cum devota recor¬
datione Dominicae passionis , Missam quoti¬
die audire ; ( 2 ) pro fide Catholica corpus au¬
dacter exponere ; ( 3 ) Sanctam Ecclesiam cum
Ministris eius , .a quibuslibet grassatoribus li -
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berare ; ( \ ) Viduas , Pupillos , ac orphanos ,
in eorum necessitate , protegere ; ( 5 ) Iniusta
bella vitare ; ( 6 ) Iniqua stipendia renuere ;
( 7 ) pro liberatione cuiuslibet innocentis du¬
ellum inire ; ( 8 ) Tyrocinia , non nisi causa
Militaris exercitii , frequentare ; ( g ) Impera¬
tori Romanorum , seu eius Patricio reveren¬
ter in temporalibus obedire ; ( 10 ) Rempubli -
cam illibatam in vigore suo permittere ; ( Ii )
Bona feudalia Regni , vel Imperii , nequa¬
quam alienare ; ( 12 ) ac irreprehensibiliter
apud Deum et homines , in hoc mundo vi¬
vere . Haec statuta militaris Regulae fi de¬
vote custodieris , et pro virili diligenter ad¬
impleveris , scias , temporalem te honorem
in terris , et post hanc vitam , requiem ae¬
ternam in coelis mereri , Quibus expletis ,
Dominus Cardinalis coniunctas manus eius¬
dem Tyronis clausit in Missals , supra lectum
Evangelium , ita dicens : Vis ergo Militarem
Ordinem in nomine Domini devote susci¬
pere , et Regulam Tibi verbotenes explica¬
tam quantum potes , perficere ? Cui respon¬
dit Armiger , Volo . Et tunc Dominus Car¬
dinalis subsequentem professionem Armigero
dedit , quam idem Armiger palam omnibus in
hunc modum legit : Ego Wilhelmus Comes
Hollandiae , Militiae Princeps , Sacrique Ro¬
mani Imperii Vasallus liber , inrando profi¬
teor Regulae militaris observantiam , in prae¬
sentia Domini mei , Petri ad Velum aureum ,
Diaconi Cardinalis , et Apostolici sedis Regati ,
per hoc 83 . Evangelium , quod manu tango .
Cui Cardinalis : Haec devota professio , pecca¬
torum tuorum sit vera remissio . Istis itaque
dictis , Rex Bobemiae ictum impegit in col¬
lum tyronis ita dicens : Ad honorem Dei om¬
nipotentis , te Militem ordino , ac in nostrum
Collegium gratanter accipio , sed memento ,
quoniam Salvator mundi , coram Anna Ponti¬
fice , pro te colaphisatus , et illusas coram Pi¬
lato praeside , et flagellis caesus , ac spinis co -
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ronatus , coram Herode Rege chlamyde vesti¬
tus atque derisus , et coram omni populo , nu¬
dus et vulneratus cruce suspensus est , cuius
opprobria meminisse et suadeo , cuius crucem
acceptare te consulo , cuius etiam mortem ul¬
cisci te moneo . Quibus ita solemniter adim¬
pletis , novus tyro , cum stridentibus buccinis , -
prostrepentibus tympanis , et tinnientibus cym¬
balis , contra filium regis Bohemiae tribus vi¬
cibus , concurrit in hastiludio , et exinde cum
gladiis enitentibus dimicationis tyrociuium
fecit , celebravitque magnificis expensis tri¬
duanam Curiam etc ,

§ . 242 .

Freie eheliche Geburt und Wahl einer
bloß kriegerischen Lebensart wurden natürlich
beide wesentlich erfordert , um in diese Verbin¬
dung aufgenommen zu werden ; wer also bey ei¬
ner andern Lebensart verharren wollte , konnte
ohngeachtet seiner freien Geburt, die Rittcrwürde
( cingulum militare ) nicht erlangen sl ) . So¬
mit erhielten denn freilich nur Edle , Vasallen
und Dienstleute oder sonst reiche Grundbesizer
diese Würde , welche , wenn sie mit den erblich
gewordenen Beneficien viele Generationen hin¬
durch in ihren Geschlechtern geblieben war ,
diesen das Prädicat eines ritterlichen Ge¬
schlechts verschaffte . Daß dieser Umstand sehr
bald auf den Grundsaz führte , man müsse über¬
haupt ex genere militari ( r i t t e r b ü r ti g )
seyn , um die Ritterwürde erlangen zu können ,
war denn eben so natürlich , als daß dem Kaiser
die Bcfugniß blieb , von dieser RegelAusnahmen
zu machen b ) , Jener Grundsaz galt schon im
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raten Jahrhunderte ) , und so war also schon
um diese Zeit zwischen die freien und adelichen
Geschlechter ein dritter Stand , der der Rit -
terbürtigen mit erblichen Vorzügen eingescho -
ben , die nicht auf den Güterbesiz sondern auf
der Person hafteten .

o ) Daher wollte der tapfre Mann , von welchem
Otto Frising . de G . F . I . II . 18 . erzählt ,
die Rittcrwürde nicht annehmen ; er hätte , sonst
seine bisherige Lebensart aufgeben müssen : ille
cum se plebeium diceret , in eodemque or¬
dine velle remanere , sufficere sibi
conditionem suam etc ,

b ) Conradi IV dipl . ap . Goldast . Constit ,
Imp . Toni . 3 . pag . Zgg . Notum facimus uni¬
versis , quod A . de N . Maiesiaii nostrae humi¬
liter supplicavit , ut curo fieri velit miles -, et
pater suus Miles non esset , sibi ex¬
inde largiri licentiam dignaremur . Nos autem
Ut fidei suae meritum , et suorum , per Impe¬
rialis gratiae meritum imperialiter compense¬
mus , supplicationibus pius benignius inclinati ,
de potestatis nostrae plenitudine , sibi conce¬
dimus potestatem , quod quamquam Pater
suus miles non fuerit et nostris constitutioni¬
bus caveatur , quod milites fieri nequeant ,
qui de genere militum non nascuntur , ipse
tamen , de culminis nostri licentia decorari
valeat cingulo militari .

c ) Schon das Gesez Friedrichs I über den Landfrie »
den pon H87 sagt ; De filiis quoque sacerdo¬tum , diaconorum , rusticorum statuimus , ne
cingulum militare assumant ; et qui iam as¬
sumpserunt , per iudicem provinciae a mili¬
tia pellantur . Chron . Ursp . ad a . 1137 .
Die filii rusticorum sind keine andere als die

Bauern ( freie , nicht ritterbürtige Landbewohner ) ,

welche nach dem Sächsischen Lehnrechts Lehens
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darben sollen und im siebenten Heerschild stehen ;
die Kaufleute ( d . h . alle nicht ritterbürtige Städter ) ,
welche in jener Stelle des Lehnrechts den „ Dör -

fexen " ( ruitici ) gleichgesczt werden , sind in der

Constitution Friedrichs I nicht genannt , aber baß
von ihnen baß nehmliche galt , erhellt aus OttoFrising , de Gestis Frid . I . II . 13 , S . § . ? 44 »
Note b .

§ . 243 .

11 . Die Städte wurden im i2tcn Jahr¬
hundert ganz etwas anderes als sie ursprünglich
vorstellen sollten , aus bloßen Immunitäten
( tz . 224 ) . selbstständige , d . h . nach eigenem
unbeschränkten Gemeinwillen regierte Corpo¬
ratio n e n a ) .

Da das Wcichbildrecht in bischöflichen
Städten , mithin in solchen Orten entstand , die
ursprünglich Römische Verfassung gehabt hatten ,
von welcher sich in der einen oder andern Form
Spuren erhalten hatten ( § . 25 ä) , so nahm es
in diesen Städten sehr bald eine Eigenthümlich¬
keit an , welche in der Folge mit zu dem Wesen
des Weichbildrechts gerechnet wurde . 1 . Die
Städte mit erhaltener Römischer Verfassung hat¬
ten in dem erhaltenen Decurionenstande eine Ge¬
meinde ( cives ) , der von ihrer alten Würde we¬
nigstens die Verwaltung des Gcmeindeguts , die
Policeigewalt , und besonders die den Römischen
Einrichtungen eigenthümliche Aufsicht bey der
Markt - und Handwerkspolizei ( tz . 312 ) geblie¬
ben war , welche sie durch einen Gemeinde¬
rath , vor dem i2tcn Jahrhundert gewöhnlich
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cives Cim vorzüglicheren Sinn ) , seitdem nach
dem Beispiel der Lombardischen Städte ordent -
licherweise Consules genannt , ausübte . Aus
diesem Rath und den Schöffen der freien deut¬
schen Gemeinde bildete seine Schöffen der Vogt ,
welcher an die Stelle des Grasen trat , ( § . 224a ) ,
und der Schultheiß der die Stelle des ordent¬
lichen öffentlichen Localbeamten einnahm und ge¬
wöhnlich in allen Sachen richtete , die nicht ihrer
Natur nach vor das Gaugericht gehört hatten .
Diese Verbindung übertrug die Römischen Gc -
mcindeeinrichtungen auch auf die deutsche Ge¬
meinde , und ein aus beiden zusammcngesezter
Rath war mächtig genug , die unabhängige Ver¬
waltung des Gemeindeguts und der Polizei all -
mählig zu einer selbstständigen Verwaltung aller
öffentlichen Angelegenheit der Stadt in ihrem
inneren und äußeren Verhältniß auszudehnen ,
bei welcher die Vorsteher jenes Gemeinderaths ,
magistri civium , magiltri consulum , B ü r -
germeister , dem herrschaftlichen Vogt oder
Schultheißen wenig Mitwürkung ließen . Die
durch die Römischen Polizeieinrichtungen in Ge -
» offenschaften vereinigten Handwerker , obwohl
sie zu der Gemeinde der Bürger nicht gehör¬
ten und an der Verwaltung des Raths keinen
Theil hatten , schloffen sich doch an diese Obrig¬
keit auf das engste an , da die Herrschaft gar zu
sehr geneigt war auf sie und auf die Bürger -
schaft überhaupt das Hofrecht auszudehnen , dem
etwa vor der Entstehung des Weichbildrechts ein¬
zelne unter ihnen unterworfen waren ; und mit
ihrer Hülfe konnte die befestigte Stadt ihrer Herr¬
schaft nöthigenfalls einen Widerstand entgegen -
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sezen , dem die Burgmannschaft innerhalb der
Stadt nicht gewachsen war , wenn auch die
Bürger innerhalb ihrer Ringmauern eine Burg
dulden mußten . Dieselben Einrichtungen gien -
gen 2 ) auf solche Städte über , in welchen der
Dccurionenstand sich in eine Dienstmannschaft ,
Familia , verwandelt hatte ; in diesen war zwar
nach urkundlichen Zeugnissen , statt eines Gemein¬
deraths nur eine Reihe herrschaftlicher Beamter ,
welche die Rechte verwalteten , die anderwärts
den Rathmannen zustanden ; aber die Dienst » .
Mannschaft , aus welcher diese zufolge des Hof -
rechts genommen wurden , erzwäng b ) hier die
Bildung eines Gemeinderaths mit Hülfe der
freien Bürger , die das Weichbildsrecht zu einer
Gemeinde mit ihr verband , und die ohnehin
von einer Theilnahme an ihren Geschäften nicht
wohl ausgeschlossen werden konnten , seitdem sie
ihre Gerichtsgcnossen geworden waren . Die

; in solchen Städten immer der Hörigkeit unter¬
worfenen Handwerker und andern Schuzgenos -
sen zogen davon den Vortheil einer viel gün¬
stigeren Lage als ihnen bisher das Hofrecht ge¬
währt hatte , denn die Dienstmannschaft suchte
von dem Herrn der Stadt die Aufhebung der
Lasten des Hofrechts zu ihrem eigenen Vortheil
zu erlangen , und was bey dieser nicht zu er¬
reichen war , gewährte bei günstiger Gelegenheit

I der Kaiser als oberster Vogt c ) . Z ) In Städten ,
, welche durch das einer deutschen Villa ertheilte
| Weichbildrecht entstanden waren , nahmen die
l Schössen von selbst die Gestalt eines Gemein¬
es deraths an , sobald das Emporkommen des Ge -
t werbes die Römischen Polirei - und Marktein -
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richtungcn und mithin eine Vereinigung der
freien Handwerker und anderer Gewerbetrei¬
benden in Innungen nothwendig zu machen
schien , und sie erlangten leicht , daß ihnen die
Gewalt , welche in änderen Städten der Rath
über jene Personen hatte , auch über die einem
herrschaftlichen Schuzrecht unterworfenen höri¬
gen Handwerker und andere Schuzgcnossen über¬
lassen wurde d ) . War ihre Stadt nicht gleich
bey Ertheilung des Wcichbildrechts befestigt
worden e ) , so folgte dieses wichtige Ereigniß
doch wenigstens bald darauf ohne Schwierig¬
keit , weil die Herrschaft selbst in ihren Fehden
dadurch an Sicherheit gewann und die Bürger
wenigstens nicht hinderte .

Alle Städte sobald sie ihre Kräfte fühlten ,
suchten demnächst auch außerhalb ihrer Ring¬
mauern durch Erwerbung von Grundeigenthum
und besonders durch Aufnahme von Ausbür¬
gern oder Pfalbürgcrn f ) ihre Macht fester zu
gründen . Freie Leute sezten häufig einen Meier auf
ihr Gut und zogen in die Städte , die ihnen einen
sichern Aufenthalt und so lange die wenig geachte¬
ten Handwerker noch nichtzurGemeinde gehörten ,
und mithin niemand den Freien Rittcrmäßigen
Ursprung auch in dem Bürger verkennen konnte ,
eine ehrenvolle Gemeindeverbindung darboten g ) ;
bald schien es auch thnnlich gegen Uebernahme
der Bürgerpflichten besonders in Absicht der Ver¬
theidigung der Stadt , das Bürgerrecht ohne
Veränderung des Wohnorts zu gewinnen ; wenn
es denn auch noch gelang den persönlichen Schuz ,
welchen das Weichbildrecht dem Bürger gewährte
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auf seinen Grundbesiz auszudehnen , wie einst

das Jmmunitälsrecht der Geistlichkeit nach und

nach ausgedehnt worden war , so konnte sich

auf diese Weise eine neue Gattung freier Ge¬

meinden bilden , die wieder in die Reihe der

unabhängigen Reichsglieder einzutreten

fähig waren ; aus welcher der veränderte Be¬

griff der Grafschaft die Gaugemeinden heraus¬

gerissen hatte . Denn gegen eine solche Ge¬

meinde vermochte die Herrschaft schwerlich von

der Gewalt welche die Vogtei gab mehr als die

bloße Gerichtbarkeit zu retten , und selbst diese

bey günstiger Gelegenheit an sich zu bringen

fehlte es den Gemeinderäthen nicht an Mitteln .

a ) Die Beweise für die in diesem § . enthaltene ,
nach neueren Untersuchungen abweichend von der

vorigen Ausgabe dargestellte Entwicklungsge¬
schichte der städtischen Berfassung , lassen sich im

Einzelnen nicht wohl so zusammengedrängt ange¬
ben wie « ö der Plan dieses Handbuchs erfordert .
Statt der Angabe einzelner Stellen aus Urkun¬

den und anderen Quellen kann daher hier nur
auf die umständlichere Entwicklung in meinem

Aufsaz über den Ursprung der städtischen Ver ,

fassung inder Zeitschr . für gesch . Rechtöw .
B . 2 . H . 2 . S . 165 u > f . verwiesen werden .

b ) Wenigstens in sehr vielen Fällen . Freilich fehlt
es auch nicht an freiwillig ertheilten Privilegien ,
und namentlich ist die sogenannte libertas Ro¬
mana , welche die Kaiserin Adelheid , Großmutter

Ottos HI der Stadt Selz durch ein Privilegium
dieses Kaisers verschaffte , nichts Anderes als die

Römischen Marktpoliceieinrichtungrn , verbunden

ohne Zweifel mit der Verwaltung der Marktpvli -

cei durch einen Gemeinderath . S . Zeitschrift
Bd . 11 .
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a . a . O . S . 206 u . f . Daß hingegen das Weich¬
bildrecht ohne diese Einrichtungen libertas fran -
cica tm Mittelalter geheißen chabe , ist ganz irrig .
S - ebcnd as . S . 2 ^ 7 .

c) Daß durch Befreiungen der Städte vom Mor -
tuarium und anderen Lasten des Hofrechts , die
seit der Zeit der fränkischen Kaiser , in welche der
Anfang des allmahligen Emporsteigens der Macht
der Städte fällt , so häufig vorkommen , neuere
Historiker sich haben verführen lassen sich alle
Stadtebewohner solchen Lasten unterworfen zu den » 1
ken , ist weniger auffallend , als daß sie die Bedeu¬
tung ganz übersehen , welche nach eben diesen Be - j
frciungen diese Städte schon damals haben muß - |
ten und in eben dieser Zeit zugleich den Anfang
der städtischen Verfassungen suchen .

d ) Wie z . B . vom Kaiser Lothar in Quedlinburg , i
S . Z e i t s chr . a . a . O . S . 214 .

- ) Die Erbauung der Städte ist meist nichts an¬
deres als diese Befestigung , und eben darum ist es
ganz falsch sich die vorher gemeiniglich urkundlich
längst vorhanden gewesenen Villen , als Dörfer von
Hörigen bewohnt zu denken »

/ ) Beyde Ausdrücke sind ohne Zweifel gleichbedeu¬
tend , und eö ist eine spätere Bedeutung dcö Wer¬
tes Pfalbürger ', darunter die zu verstehen , welche
ihr Bürgerrecht zum Nachtheile der Landesherr¬
schaft mißbrauchten Die Beschreibung , welche
die Goldene Bulle Cap . 16 . von den Pfalbürgern
macht , paßt auf alle Ausbürqer . und nach die¬
ser Stelle selbst , war der Ausdruck vorzüglich nur
im südlicher . Deutschland üblich .

g ) Daher besizen in den Städten im Mittelalter die
Bürger so häufig gutsherrliche Rechte in benach¬
barten Dörfern über einzelne darin belegene Höfe .
S . z . B . das Land buch der Mark Branden¬
burg ( Berlin 1781 , 4 ) . S . 79 , ,



II . Allgemeine Geschichte 1056 - 1272 . uz
§ . 244 .

Wie leicht die Städte dieß und unter gün¬
stigen Umständen sogar noch mehr werden konn¬
ten , bewies die Lage in welche die Italischen
Städte schon um die Mitte des i2tcn Jahr¬
hunderts gekommen waren , weil sich hieb bey
der minderen Macht des weltlichen Adels und
der früheren Blüthe des Handels und der Ge¬
werbe a ) , derselbe Keim schneller entwickelte als
in Deutschland .

Schon um jene Zeit hatten die Consules
und Senatores in den italischen Städten , sich
nicht bloß die Grafschaft über ihre Bürger,
sondern selbst über den größten Theil der um¬
liegenden Gegenden , mit den gewöhnlichen
gräflichen und bischöflichen Rechten , errungen ,
und regierten mit unbeschränkter Macht , nie¬
manden Unterthan als dem Kaiser , dessen Ge¬
rechtsame aber auch nicht immer geschont wur¬
den . Der geistliche und weltliche Adel , wollte
er seine Rechte wenigstens da erhalten , wo die
Städte sie ihm noch zu lassen für gut fanden ,
mußte ( mit wenigen Ausnahmen ) in die Stadt
als Bürger ziehen , und eines jeden andern Bür¬
gers Pflichten übernehmen . Zugleich lebten
nirgends so viel Personen ritterlicher Lebens¬
art in den Städten als in Italien , und zwei
Stände , der der Freien und Ritterbürtigen ,
flössen dadurch so zusammen , daß Italien bey
geschwächter Macht des Adels , nothwendig ein ,
Aggregat von aristocratisch - democratisch oraa -

Bd . ii . H2
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nisirten Republiken werden mußte , deren Ober¬
haupt jedoch der Kaiser blieb .

a ) Wie bedeutend schon die Seemacht und der Han¬
del von Pisa und Genua im loten Jahrhundert

seyn mußte , ergiedt sich unter andern auch aus
Otto ' Frising . de gesti « Frid . l . L . 2 C. ap ,
12 und 20 . Durch die Macht des Markgrafen
von Tuscien , wurde nur im mittleren Italien der

Fortgang derselben Veränderungen , die sich hier
wie im oberen ereignet hatten ^ gar sehr aufge¬
halten . S . hierüber und überhaupt über die Ent¬

wicklung der Verfassung von Ober - und Mittel -
italien , die meisterhafte Darstellung in Spitt -

lers Entwurf der Geschichte der Europäischen

Staaten Th . 2 . S . 74 u . f . und S - 19 u . f .
( der - tcn Ausg . ) .

■ b ) Dieß Gemählde ist nach Otto Frising . de
gestis Frid . I . Lib . II , Gap . 15 und 14 ent¬
worfen : In civitatum quoque dispositione , ac
11 eipublicae conservatione , antiquorum ad¬
huc Romanorum imitantur solertiam . Deni¬
que libertatem tantopere affectant , ut pote¬
statis insolentiam fugiendo , Consulum po¬
tius quam imperantium regantur arbitrio »
Cumque tres inter eos ordines , id est Capi -
taneorum , Valvafforum et plebis esse noscan¬
tur , ad reprimendam superbiam , non de uno ,
sed de singulis praedicti Consules eliguntur ,
neve ad dominandi libidinem prorumpant ,
singulis paene annis variantur . Ex quo fit ,
ut tota illa terra infra civitates ferme divisa ,
singulae ad commanendum fecum dioecefa -
nos compulerint , vixque aliquis Nobilis , vel
vir magnus , tam magno ambitu inveniri
queat , qui civitatis suae non sequatur impe¬
rium . Consuerunt autem singuli , singula

' territoria , ex hac comminandi potestate . Co¬
mitatus suos adpellare . Ut etiam ad com¬
primendos vicinos materia non careant , infe _
rioris conditionis iuvenes , vel quoslibet con
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temtibilium etiam mechanicarum artium opi¬
fices , quos ceterae gentes ab honestioribus ac
liberioribus studiis , tanquam pestem propel¬
lunt , ad militiae cingulum , vel dignitatum
gradus assumere non dedignantur . Ex quo
factum est , ut caeteris orbis civitatibus , di¬
vitiis et potentia praeemineant . — Als beson¬
dere Ausnahme wird erwähnt : Guilhelmus rn ar¬
chio de monte ferrato , vir nobilis et magnus ,
qui paene solus ex Italiae Baronibus civitatum
effugere potuit imperium , und Cap . i /j., No -
varia civitas , comitem in se habens in sua Di¬
oecesi Gujdonem Blanderalensem , qui praeter
morem Italicum , totum ipsius civitatis impe - .
rium , vix ipsa civitate excepta , Medio -
Dnensium possidet auctoritate .

§ 245 .

An bm Kaiser knüpfte aber die Städte
das gemeinschaftliche Interesse , dem Systeme
der Hoheit entgegenzuwürken , welches der Adel
einzuführen suchte , und eine gleiche Richtung
mochte leicht der Ritterschaft gegeben werden ,
die ihre Ritterpflicht ohnehin schon an den Kai¬
ser anschloß a ) . Weder Städte noch Ritter¬
schaft konnten dagegen nach ihrer natürlichen
Lage jemals ihr System der Unabhängig¬
keit , das durch Begünstigung ihrer Unterneh¬
mungen gegen den Adel begründet worden
wäre b ) , zu einer Auflösung des Reiches in
ein Aggregat einzelner Herrschaften mißbrau¬
chen , weil sie immer des Schuzes des Kaisers
bedurften , um es gegen den Adel zu behau¬
pten . Auf der anderen Seite waren sie so
gut als der Adel eine natürliche Opposition
gegen den willkührlichen Regierungsdespotismus ,
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in den etwa die von ihnen begünstigte kaiser¬
liche Gewalt hatte ausarten können , und taug¬
ten daher am besten zu einer Mittelmacht ,
welche die Garantie der Verfassung übernähme .
Sie zu dieser zu bcnuzen , war sehr leicht ; es
durfte nur der Ritterschaft und den Bürger¬
schaften Antheil an der Reichsregierung durch
die Re ich s standschaft gegeben werden .

a ) S . eben g 241 . Note c . Nro . 9 .

b ) M -in stellt leicht , daß , wenn der Kaiser die Rit¬
terschaft begünstigte , und ihr eine engere Local -
verbindung gab wte sie sich später im »4ten Jahr¬
hundert zu geben suchte , ein ähnliches Verhältniß
entstehen mußre , wie das Verhältniß des niederen
Adels in andern germanischen Sraaten wurde , das
in der nachhertgen Reichsritterschaft sich nickt mebr
bilden konnte , weil der günstige Augenblick vorü¬
ber war .

§ . 246 .

Allein die Politik der Hohenstanfischen
Kaiser hatte einen andern Gegenstand , als den ,
eine neue Grundlage der Staatsverfassung zu
erschaffen . Friedrichs I unablässiges Bestreben
während seiner langen Regierung war darauf
gerichtet , seinem Hause in Italien das
Ue berge wicht zu verschaffen , und da¬
durch der ' deutschen Herrschaft Festigkeit , und
der Kaiserwürde den alten Glanz zu verschaf¬
fen . Durch den lombardischen Adel wurde er
überredet , daß die Ausführung jenes Planes
mit der Demüthigung der italischen Republiken
beginnen müsse . Er mischte sich daher in die



I ! . Allgemeine Geschichte 1056 - 1373 . 119
Fehden dieser Städte unter einander , besonders
in die große Fehde zwischen Mailand und
Pavia , ' minder als Reichsoberhaupt , denn
als Parthei . So unterlag denn freilich ( 1158 )
Mailand , da - es noch allein stand , seiner Macht ,
uno die Lombardei mußte noch in demselben
Jahre das Gesez anne.hmen , das i ^ r der Kai¬
ser über sein Verhältniß zu ihr zu geben , für
gut fand « ) . Aber seinen Hauptzweck verfehlte
der Kaiser eben damit ganz . Die gemeine Ge¬
fahr vereinigte schon mehrere der oberitalischcn
Städte gegen ihn ,' seitdem er das stürmische
Mailand 1162 zerstört hatte , und der abwech¬
selnde Erfolg , mit welchem er sie bekämpfte ,
ließ endlich einen großen , immer mehr anwach¬
senden Bund 1167 entstehen , der von dem .
Kaiser H 8 Z die Anerkennung der Unabhän¬
gigkeit der einzelnen Republiken und ihrer bis¬
herigen Verfassung , der Unterwürfigkeit unter
das Reich und der Lehnspflichten vorbehaltlich ,
erzwäng b ) . So schuf sich der Kaiser selbst
eine Opposition stn Italien , und dem Pabste ,
mit dem er in einen ähnlichen Kampf wie einst
Heinrich IV gerieth , einen noch wichtigeren na¬
türlichen Bundesgenossen als bisher der König
von Sicilien gewesen war .

a ) Die berühmte Constitution über die Regalien : '
Radeyieus de G e .ft , Frid . I . Imp . L . 2 .
C a p . 5 . Sequentibus diebus plena atque so - .
lenni curia , judicio et justitiae a mane us¬
que ad vesperam intentus , querimonias et
proclamationes tam divitum , quam paupe -

-* rum diligenter audiebat . Habensque quatuor
iudices , videlicet Bulgarum , Martinum , 3a -
pobum , Hugonem , viros disertos , religiosos .
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et in lege doctissimos , legumquc in civitate
' Bononiensi Doctores , et multorum auditorum
praeceptores , cum his aliisque legis peritis ,
qui diversi ex diversis civitatibus aderant , au¬
diebat , discutiebat et terminabat negotia . —
Deinde super justitia regni , et de regalibus ,
quae longo iam tempore seu temeritate per¬
vadentium , seu neglectu regum ' regno depe¬
rierant , studiose disserens , cum nullam pos¬
sent invenire defensionem excusationis , tam
Episcopi quam primates et civitates uno ore ,
uno assensu , in manum principis regalia red¬
didere , primique resignantium Mediolanen¬
ses exstitere . Requisitique de hoc iure 'quid
esset , adiudicaverunt Ducatus , Marchias , Co -
mitatus , Consulatus , Monetas , Telonea , Fo -
drrm , .Vectigalia , Portus , Pedatica , Molen¬
dina , Piscarias , omnemque utilitatem ex de¬
cursu fluminum provenientem , nec de terra
tantum , verum etiam de suis propriis capiti¬
bus census annui redditionem . Hisque omni¬
bus in fiscum adnumeratis , tanta circa pri .
stinos possessores usus est liberalitate , ut qui¬
cunque donatione regum aliquid horum se
possidere instrumentis legitimis edocere pos¬
set , is etiam nunc imperiali beneficio , et
regni nomine id ipsum perpetuo possideret »
Ex his tarn en qui nullo iure , sed sola prae -
sumtione de regalibus se intromiserant , 30
millia talentorum plus minus ve reditibus pu¬
blicis per singulos annos accessere . Cap . 6 .
Praeterea et hoc sibi ab omnibus iudicatum
atque recognitum eh , in singulis civitatibus
potestates , consules ceterosque magistratus
assensu populi per ipsum creari debere etc ,
Vergl . 2 . F . 56.

b ) C 0 stnizer Friede von ir 83 . ( In allen ge¬wöhnlichen Ausgaben des Corp . iur . civ . be¬
findlich ) . Die wichtigsten Stellen sind diese :
Nos Romanorum Imp . Fridericus et filius
noster Henricus , Romanorum Rex , concedi -
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mus vobis civitatibus , locis et personis socie¬
tatis regalia et consuetudines nostras , tam in
civitate quam extra civitatem , videlicet Ve¬
ronae et castro eius , suburbiis etiam et aliis
civitatibus et suburbiis , locis et personis so¬
cietatis in perpetuum , videlicet ut in ipsa
civitate omnia habeatis , sicut hactenus ha¬
buistis , vel habetis . Extra vero , omnes con¬
suetudines fine contradictione nostra exerce¬
atis , quas ab antiquo exercuistis vel exerce¬
tis tam in foro , vel in nemoribus et pascuis ,
et pontibus aquis et molendinis ', sicut ab
antiquo habere consuevistis , vel habetis in
exercitu , in munitionibus civitatum , in iu -
risdictione , tam in causis criminalibus , quam
in causis pecuniariis , intus et -extra et in
caeteris quae ad commoditatem spectant ci¬
vitatum . Volumus , ut regalia , quae vobis
non condesfimus , in hunc modum cogno¬
scantur per Episcopum loci , et homines tam
de Episcopatu , quam de civitate eligantur
viri bonae opinionis , et qui ad hoc ' idonei
esse credantur ; tales qui nec contra civita¬
tem nec nostram Maiestatem privato vel spe¬
ciali odio teneantur ; qui iurent quod bona
fide et sine fraude perquirent et inquisita
consignabunt ea , quae specialiter ad nostram
Excellentiam spectant . Si autem huic inqui¬
sitioni supersedendum putaverint , censum
duorum millium marcharum argenti per sin¬
gulos annos petimus . Attamen competenti
moderatione moderabimur etiam quantitatem
istam fi enormis visa fuerit .

Hoc quod nos vel noster antecessor — Epi¬
scopis , Ecclesiis , vel civitatibus , vel aliis
quibuscunque personis , Clericis vel laicis
ante tempus guerrae dedit , vel quolibet con¬
cessionis titulo concessit , firmum et ralum
habemus , salvis superioribus concessionibus ,
ut pro ea solita nobis servitia exhibeantur ,
sed census non praestetur .
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Commoditates quas pro bono pacis civita¬

tibus concessimus in • civitatibus , vel extra ,
eorum illorum regalium nemine non intelli -
gimus pro quibus census debeat praestari , —
In civitate illa in qua Episcopus per privile¬
gium Imperatoris . — Comitatum habet , fi
consules per ipsum Episcopum consulatum
recipere solent , ab ipso recipiant , sicut con -

' sueverant recipere : alioquin unaquaeque ci¬
vitas a nobis consulatum recipiat . Conse¬
quenter vero in singulis civitatibus Consules
constituentur a Nuncio nostro , qui sit in ci¬
vitate - vel in Episcopatu , et investituram re¬
cipient : et hoc usque ad quinquennium ; fi¬
nito quinquennio unaquaeque civitas a nobis
recipiat . — Et omnes investiturae gratis
fiant . —

In causis appellationum fi quantitas 25 li¬
brarum imperialium summam excesserit , ap¬
pellatio ad nos fiat salvo iure et more Bri -
xiensis ecclesiae — ita tamen ', ut hon co¬
gantur in Alemanniam ire , sed has habebi¬
mus proprium nuncium in civitatibus , vel
Episcopatu , qui de ipsa appellatione cognoscat ,
et iuret , quod bona fide et sine fraude cau¬
sas exarrinqbit et definiet fecundum leges , et
mores ipsius civitatis , intra duos menses a
contestatione litis vel a tempore appellatio¬
nis receptae : nisi iusto impedjmento vel con - .
sensu utqusque partis remanserit . Consules
qui in civitatibus constituentur tales sint ,
qui fidelitatem . fecerint nobis , vel faciant ,
antequam Consulatum recipiant ,

Yasalli nostrianobis Investituram recipiant ,
et fidelitatem faciant , sicut Vasalli , ceteri
omnes sicut cives a sedecim annis usque ad
septuaginta , nisi tales porsonae sint quibus
debeant et possint sine fraude sacramenta re¬
mitti . Civitates murare , vel extra civitates
munitiones facere eis liceat . — fsobis autem
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intrantibus Lombardiam ’ foclrum consuetum
et regale praestabunt — vias et pontes refi¬
cient — mercatum sufficiens praestabunt .

. § * 247 .

Dieser Ausgang des Kampfes gab der
Politik der Hohenstausischen Kaiser eine der
weiteren Entwickelung der städtischen Verfassung
in Deutschland uachtheiligc Richtung . Die deut¬
schen Städte fühlten wie die italischen , die
Nothwendigkeit , ihrem Systeme durch eine en¬
gere Verbindung unter einander Festigkeit , und
ihrem Gewerbe , das jezt die Grundlage ihrer
Macht geworden war , Sicherheit zu geben ß ) .
Dahin zweckte das Bündniß ab , das 1241 die
Städte Hamburg und Lübeck abschlössen , die
Grundlage der großen deutschen Hanse
( Hansa Teutonica ) b ) , eben dahin der R h c i -
nische Städtebund 1247 von mehr als
60 Städten errichtet . Der Geist , der sich in
diesen Verbindungen offenbarte , und allen deut¬
schen Städten gemein war , drohte nicht dem
kaiserlichen Ansehen , sondern nur dem Systeme
der Fürstenhohcit nachtheilig zu werden , und
diese ersten bedeutenderen Bewegungen sielen
gerade unter die Regierung eines Kaisers , der
durch seine persönlichen Eigenschaften recht dazu
gemacht war , allen politischen Verhältnissen
Deutschlands eine andere Gestalt zu geben . Aber
die Lombardischen Städte hatten die Hohen -
staufcn einmal daran gewöhnt , die städtischen
Freiheiten als Usurpationen , und der kaiserli¬
chen Macht nachtheilig zu betrachten . So nur
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erklärt cö sich , wie ein Kaiser , wie Friedrich II
zu derselben Zeit , wo er den deutschen geistli¬
chen und weltlichen Fürsten die Privilegien durch
allgemeine Gnadenbriefc bestätigte , welche sie
allmählig erworben hatten c ) , , in den Städten
die Pfalbürger d ) , die ohne Genehmigung der

^ Herrschaft errichteten Gemeinrathe die mehr als
eine Policeiobrigkeir seyn wollten e) , und die
Bündnisse der Städte unter sich / ) , verbieten
konnte oder verbieten ließ , und warum wäh¬
rend des ganzen dreizehnten Jahrhunderts auch
nicht ein deutscher König den Versuch machte ,
das Aufstreben der Städte zu seinem Vortheile
zu bcuuzen .

« ) Das iste Jahrhundert war insonderheit die Zeit
des EinporkommeiiS des Handels im nördlichen
Deutschland . Am besten - gt dicst dar Bci picl
der erst 1140 erbauten (;? ■.- i>r Lübeck . Ihr Hon «

bcl gedieh so schnell , daß schon zchen Jabre spä¬
ter bkelrnnlll ( Chron . Slav . I . 71 ) von ihr sagtt
torum Hudiceul « crcseebät fn 1' ingnlos
dies et augebantur naves institorum eins .

5 ) S . I . P . W i l l e b r a n d Hansische Chronik Lübek
r74 ^ . sol . I . M v fers patriotische Phantasien , Th .

i . Nro . 43 . 4Z . Th 5 . Nro . gy . G . Sa rtv r i » S Ge¬

schichte deö Hanseatischen Bundes . Göttingen
Igea u . f . Z Bde 8 - Der erste Ursprung der

Hanse ist ohne Zweifel in , den Handelsprivile -
gicn zu suchen , welche eine große Handelscvni -

pagnie dcr Kanflcute , die in die Hafen der Nord¬
see und Ostsee handelten , in verschiedenen Landern

zu erhalten wußte . Die urkundlichen Spuren
dieser Privilegien reichen bis in den Anfang des

iZten Jahrhunderts hinauf , die Mitglieder der
Compagnie mochten durch die Einwohner sehr

verschiedener norddeutscher Städte gebildet wer¬

den , und der Ursprung ihrer Vereinigung in
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viel frühere Zeiten zu sezen seyn . Die Städte
selbst , als Eorporationen , machten aber erst im izten

Jahrhundert das Interesse jener Gesellschaft zu
dem ihrigen , und hiervon findet man die erste

Spur in dem Bündniß zwischen Hamburg und
Lüdet von rsgr . Dieses gieng dahin : i ) durch

Kriegsschiffe und Mannschaft die Landstraße zwi¬

schen der Elbe und ^ rave , und die erstere von

Hamburg bis zu ihrer Mündung von Räubern
zu reinigen ; 2 ) gemeinschaftlich zu beider Städte

Aufnahme , Sicherheit und Beförderung ihres

Handels zu würken ; z ) . mit gemeinsamen Kräften
ihre Freiheiten und Gerechtsame zu vertheidigen .

Zunächst mochte das Bündniß gegen Dänemark
gerichtet seyn , dessen Herrschaft die Hansen da¬
mals noch nicht längst abgeschüttelt hatten ( s . § .

254 ) . Und im Kampfe für ihre Freiheit gegen
Dänemark , übten sie auch zuerst ihre Kräfte ( 1248

schlug der Lübeker , Alexander von Soltwedel , die

dänische Flotte , welche die Trave bloquirte , 1247
zerstörte er Kopenhagen , 1249 und 1255 büßte
Stralsund für seine Verbindung mit dem dänischen
Reiche ) ; gar bald aber gieng die gemeinsame Be¬

mühung der Hansen vorzüglich auf Erweiterung
ihres Handels und die Erwerbung von Handels -

nnd Zollfreiheiten . 1250 erhielten sie dergleichen

in England und Dänemark 1252 in Flandern ,
1285 in Pommern ; 1260 berathschlagten sie , wie

solche in Norwegen und Moscau zu erlangen seyn
möchten ; 126g erwarben sie Handelsbegünstigun¬
gen in Holland , 12 ^ 6 in Liefiand . Der Bund

selbst vergrößerte sich nicht so schnell ; gewiß schon vvr

1268 , nach Willebrand 1247 trat zwar Braun¬
schweig bey ; aber erst 1275 suchte Bremen um

Aufnahme in den Bund nach . Erst die Feind¬
seligkeiten , die Norwegen x 2 * 4 gegen die deutschen

Seestädte ausübte , wurden die Veranlassung zur
Aufnahme der meisten deutschen Seestädte in die

deutsche Hanse . - Der rheinische Städtebund ,
seinem Ursprünge nach , und wegen des weit blü¬

henderen Handels der rheinischen Städte , anfäng¬
lich weit mächtiger als die Hanse , zu demselben
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Zweck , wie diese errichtet , und 1255 von König
Wilhelm bestätigt , war nur von kurzer Dauer ,

weit er sich keine so feste innere - Einrichtung gab ,
alS in der Folge die Hanse erhielt .

c ) Friderici II . Imp , Constitutio de iu -ribus principum ecclesiasticorum
a . 1220 . bey Schmaust Corp . iur . publ .
p . 4 . 1 . ) ( quod nunquam deinceps in morte
cuiusdam principis ecclesiastici relitpiias suas
fisco vendicabimus , inhibentes etiam , ne
laicus quisquam alio praetextu sibi eas vin¬
dicet , sed cedant successori , si ajitecessor in¬
testatus decesserit , cuius testamentum fi quod
inde fecerit , volumus esse ratum , — 2 ) Nova
telonea et novas monetas in ipsorum territo¬
riis sive iurisdictionibus eis inconsultis seu
nolentibus non statuemus — sed antiqua —
eorum ecclesiis concessa inconvulsa — tuebi¬
mur . — 3 ) Homines quocunque genere ser¬
vitutis ipsis attinentes — in nostris civitati¬
bus non recipiemus in eorum praejudicium ,
et idem ab ipsis inter se , eisque a laicis om¬
nibus volumus observari . 4 ) Ne quis Eccle - '
fiam aliquam in bonis suis damnificet occa¬
sione advocatiae . — 5 ) Si aliquis eorum va -
sallum suum qui eum sorte offendit , jure
feudali convenerit , et sic feodum evicerit ,
illud suis usibus tuebimur , et fi ipse feodum
>— nobis conferre voluerit recipiemus , amore
vel odib non obstante , 6 ) Quocunque autem
modo — Principi Ecclesiastico feudum ali¬
quod vacare contigerit , illud autoritate pro¬
pria — nullatenus invademus , nisi concessio¬
ne sua poterimus obtinere , 7 ) Excommuni¬
cat os eorum — vitabimus , et nisi prius ab¬
solvantur , non concedemus eis personam

' standi in judicio , sic distinguentes , quod ex¬
communicatio eos non eximat a respondendo
impetentibus , sed sine advocato , perimat au¬
tem auctoritas in eis ius et potestatem fe¬
rendi sententias , et testimonia et alios impe -
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trandi . Et quia gladius materialis constitu¬
tus est in subsidium gladii spiritualis , excom¬
municationem , fi excommunicatos in ea ultra
6 septimanas perstitisse — contigerit , proscri¬
ptis nostra subsequatur , non revocanda nisi
prius excommunicatio revocetur . Sic ipsi —
vice versa promiserant — quod nobis — assi¬
stant . 8 ) Ut nulla aedificia , castra videlicet
seu civitates in fundis Ecclesiarum vel occasi¬
one advocatiae vel alio quoquam praetextu ex¬
struantur , etsi qua sunt constructa contra vo¬
luntatem eorum , — diruantur regia potestate ,
9 ) Inhibemus — ne quis officialium nostrorum
in civitatibus eorundem principum , jurisdi¬
ctionem aliquam sive in teloneis sive in mo¬
netis sive in aliis officiis quibuscunque sibi
vindicet , nisi per octo dies ante curiam no¬
stram ibi publice indictam , et per octo dies
post eandum finitam , nec etiam per eosdem
dies in aliquo excedere praesumant jurisdi¬
ctionem principis et consuetudines Civitatis :
quotiescuiique autem ad aliquam civitatum
eorum tantum accesserimus sine nomine pu¬
blicae curiae , nihil in ca iuris habeant , sed
princeps et dominus eius plena in ea gaudeant
potestate . Eiusd , Constit , de j utribus
Principum fetui arium a 1232 . tn tt>eU
cher die wichtigsten Stellen sind : Quod nova fora
non possint antiquaaliquatenus impedire ; nemo
cogatur ad aliquod forum ire invitus ; stratae
antiquae non declinentur nisi de transeuntium
voluntate ; in civitatibus nostris novis bannum
milliare deponatur ; Unusquisque prine i -
pum , libertatibus , Jurisdictionibus ,
Comitatibus , Gentis , sive liberis '
sive infeodatismtatur quiete , fecun¬
dum terrae suae consuetudinem ap¬
probatam ; Centum gravii recipiant
centas a Domino terrae , vel ab eo
qui ' per dominum terrae fuerit in -
feodatus ; Locum Centae nemo mutabit
siüe consensu domini — terrae ; ad centas ne -
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mo fynodalis vocetur ; Cives qui Falburger
dicuntur , peni '.us eiiciantur ; Census vini , pe¬
cuniae , frumenti vel alii quos rustici consti¬
tuerunt se soluturos , relaxentur et ulterius
non recipiantur . Principibus , Nobilibus , Mi¬
nisterialibus et Ecclesiis proprietates et feoda
per civitates nostras occupata restituantur ,
nec ulterius occupentur ; ConductumPrin -
cipum per terram eorum , quam de
manu nostra tenent in leo do , vel per
nos , vel per nostros non impedie¬
mur , vel infringi patiemur ; Non com¬
pellantur aliqui per 8cultetos nostros ad resti¬
tutionem eorum quae a longinquo tempore
ab hominibus receperant , priusquam se in Ci¬
vitatibus ' nostris collocarent , nisi homines ipsi
fuerint immediate subiecti ; in civitatibus no¬
stris nullus terrae damnosus , vel a iudice dam¬
natus vel proscriptus recipiatur scienter , re¬
cepti convicti eiiciantur ; Nullam novam mo¬
netam in terra alicuius principis cudi facie¬
mus , per quam moneta eiusdem principis de¬
terioretur ; civitates nostraö iurisdictionem
luam , ultra civitatis ambitum non extendant
nisi ad nos specialis iurisdictio pertineat ; in.
civitatibus nostris actor forum rei sequatur ,
nisi reus vel debitor principalis ibidem fuerit
inventus , quo casu ibi tenebitur respondere ;
Nemo recipiat in pignora bona , quibus quis
infeodatus fit , fine consensu et manu do¬
mini principalis ; Homines in civitatibus
nostris residentes consueta et debita iura , de
bonis extra civitatem suis dominis et advoca¬
tis . persolvant , neque indebitis exactionibus
molestentur ; Homines proprii , advocatitii , feu¬
dales qui ad dominos suos transire volunt , ad
manendum per officiales nostros arctentur ,

d ) S . die vorhergehende Note , die besondere Con -ftitution Königs Heinrich von 1232 wegen
Abstellung der Pfalbürger ( in der vollständi¬
gen Sammlung der Reichöabschiede
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Th . 1 . S . 17 . ) und Friedrichs II R . A . VM
12Z5 . Uap . y . ( Edendas . S . 22 ) .

e ) Fr i d . II . Varia decreta in Comitiis Ra -
vennatenfibus edita ( bey S channat historia
Episc . Wonnatiens , in Cod . prob . Nro . 120 ) ,
— hac nostra edictali sanctione revocamus in
irritum et cassamus in omni civitate et oppido
Alemanniae communia consilia , Magistros ci¬
vium seu Rectores vel alios quoslibet officia¬
les qui ab Universitate sine Archiepiscoporum
sive Episcoporum beneplacito statuuntur , quo¬
cumque pro diversitate locorum nomine cen¬
seantur . Irritamus nihilominus et cassamus
cuiuslibet artificii confraternitates seu societa¬
tes quocunque nomine vulgariter appellentur .

Dieser leztere Zusaz laßt insonderheit nicht zwei¬
feln , daß es hierbey auf die Unterdrückung des

Frei !, eitSgeistcs und deö mit demselben in der innig¬
sten Verbindung stehenden Cvnsociativnsgeistes m
den Städten überhaupt abgesehen war . Vcrgl .

§ . 24z und Z e i tsch r . für geschl . Rechtsw . B . 2 .S - i 7 ' *

/ ) S . Königs Heinrich Reichs schlaß we¬
gen der Bündnisse der Städte von 1231 . Quod
nulla civitas seu oppidum communiones , con¬
stitutiones , colligationes , confoederationes ,
vel coniurationes ( Eidgenossenschaften ) aliquas
quocunque nomine censeantur facere possit etc ,
( in der Samml . der Reichs - A b sch . Th . l ,
S . 13 ) .

8 . 248 .

Doch die Politik des Hohenstausischen
Hauses wurde für Deutschland und für dieses
edle Haus selbst , noch in einer andern Hinsicht
verderblich ; sie hinderte die dauerhafte Wieder -

Bd . n . I
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Herstellung der Einigkeit zwischen Staat und !
Kirche durch , die fortwährende Opposition , in
welcher sie den Pabst und den Kaiser erhielt .

Friedrichs I Plane verriethen sich in sei¬
nem Benehmen gegen die Longobarden gleich 1
auf seinem ersten Zuge nach Italien a ) zu sehr ,
um nicht den Pabst , ohnerachtet er selbst noch
nicht bedroht wurde , mißtrauisch zu machen ,
da er gegen einen in Italien übermächtigen
Kaiser seine Unabhängigkeit als weltlicher Fürst ,
mit welcher sein Ansehen als Obcrkiaupt der
allgemeinen Kirche in der engsten Verbindung
stand , nicht behaupten konnte . Mit Pabst Ha -
drian IV ( von 1154 = 1159 ) zerfiel daher Frie¬
drich I bey jeder Gelegenheit zu einer Collision
zwischen ihnen b ) , und die Art , wie Friedrich !
in dem Wahne , die Lombarden 1158 gede -
müthigt zu haben , sich seitdem nun auch gegen
den Pabst benähme ) , hätte ihn mit dem hef¬
tigen Alexander III nothwendig in eine of¬
fene Fehde verwickelt , wenn er diesen auch nicht
durch Opposition gegen seine Wahl zu jener
gezwungen hätte ei) . Von diesem Augenblicke
an begann ein Kampf zwischen dem Pabste und
dem Hohenstausischen Hause , der , nachdem er -
ein Jahrhundert mit kurzen Zwischenräumcn
des scheinbaren Friedens gedauert , mit dem Un¬
tergänge des Hohenstausischen Hauses endigte .
Der Gegenstand des Streits war dießmal nicht
wie einst unter den Fränkischen Königen , die
Collision Kaiserlicher und PäbstlichcrRegiernngs -
rcchte ^ sondern immer das politische Ueberge -
wicht in Italien , der Vorwand wurde aber bey



II . Allgemeine Geschichte 1056 ? 1372 . 131
den vielfachen Collisionen , in welche Pabst und
Kaiser kommen mußten , in gar verschiedenen
Verhältnissen gefunden .

a ) Er that deren sechs : I . 1154 - 1155 . II . 1158 -
n6a . 111 . 1165 : 1164 . IV . 1166 - 1168 . V . 1174 ?
1178 . VI . 1184 - 1186 .

I ) S . unter andern hierüber : Helmold Chron .
L . 1 . Cap . 8 . Baronius ad a . IIZZ . und

Otto de S , B Iasio Cap . 8 .

c ) Nach der Constitution über die Regalien ( g . 246 )
machten die kaiserlichen Commissarien zur Ausfüh¬

rung derselben , auch aus gar manche Pertinenzen
deö Erbguts des h . Petrus , als auf Reichölehen

Anspruch , und reizten übcrdicß den Pabst durch

die Forderungen , welche sie an die Bischöfe und
Aebte als kaiserliche Vasallen machten .

d ) Die Pabstwahl war nach Hadrians Tobe zwie¬
spältig . Ein Theil der Cardinäle wählte Victor

IV . ein anderer Alexander III . Für den ersteren
erklärte sich , hauptsächlich auf des Kaisers An¬

trieb , eine Synode , die Friedrich 1160 in Pavia
halten ließ .

§ . 249 .

Alexander III behauptete sich auf dem Pabst -
lichen Stuhle da der Kaiser selbst ( § . 246 )
ihm in dem Lombardischcn Städtebund einen
mächtigen Verbündeten schuf ; Friedrich mußte
1177 den Frieden durch Anerkennung des Pab -
stes in seiner Würde « ) und das Versprechen
das Mathildische Erbgut ( § . 237 . 238 ) , als
eigentlich dem Römischen Stuhle zugehörig ,

Bd . n . I 2
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nach iZ Jahren herauszugeben , erkaufen . Nach¬

dem aber der Kostnizcr Vertrag ( § . 246 ) den

Kaiser wenigstens für den Auge - blick mit den

Lombarden versöhnt , und dieHohenstaufen 1136

durch Vermahlung Heinrichs VI mit der Erbin

von Sicilien und Neapel sich den künftigen Be -

siz dieser Länder und damit die Ausführung

ihrer Plane gesichert hatten , würde der Pabst

genöthigt gewesen seyn , noch mit Friedrich l

einen zweiten Kampf zu beginnen , wenn nicht

der Kreuzzug , zu dem sich dieser n8y bewe¬

gen ließ , den Pabst auf einen Augenblick von

der drohenden Gefahr befreit hatte . Freilich

wurde unter seinem Nachfolger Heinrich VI die¬

ser Kampf um so unvermeidlicher , weil dieser

nun Neapel und Sicilien würklich in Besiz

nahm , und wahrscheinlich würde er bey der

furchtbaren Macht des Kaisers und seinem per¬

sönlichen Character sehr nachtheilig für den Pabst

ausgefallen seyn , wenn nicht Heinrich schon

ny7 gestorben wäre . Der Pabst kam nun

plözlich in eine sehr vortheilhafte Lage , die ein

Mann wie Jnnocenz m vortrefflich zu benuzen

wußte .

a ) Er hatte ihm nach Victors IV Tode nach einan¬

der zwei andere Päbste durch seine Parthei entge -
gensezen lasten .

§ . 2ZO .

Die Krone von Neapel und Sicilien kam

auf ' den zweijährigen Friedrich I ! und dieser ,

um ihm einen mächtigen Beschüzer zu verschaf -
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fcn , unter die Vormundschaft -, Pabsts Jnno -

cenz III a ) . In Deutschland , wo Heinrich VI

der Plan mißlungen war , seinem Hause durch

ein Constitutionsgesez die Krone erblich zu

verschaffen b ) , hielten sich die Stände nicht an

die Wahl des jungen Friedrichs gebunden , weil

er , als sie ihn auf Antrag seines Vaters ge¬

wählt , noch ungetauft gewesen , und die neue

Wahl selbst wurde zwiespältig ; ein Theil der

Fürsten wählte den Welsen Otto IV , die übri¬

gen den Hohenstaufen , Philipp Herzog von

Schwaben , zwischen welchen erst die Waffen

entscheiden mußten . Unter diesen Umständen

mochte Jnnocenz ohne Widerstand endlich den

größten Theil des Mathildischen Erbguts dem

des h . Petrus einverleiben , die Mark Ancona

und das Herzogthum Spoleto unter beliebigem

Vorwande bcsezen , und die Toscanischcn Städte ,

die er sich zu unterwerfen nicht vermochte , zu ei¬

nem Bündniß unter seinem Schuze bewegen . Zu

Rom machte er den kaiserlichen Prafecten ( § . 215 )

zu seinem Beamten . In Deutschland nährte er¬

ben inneren Zwiespalt . Nachdem er ( 1201 )

Kraft seines apostolischen Amtes für Otto ent¬

schieden und diesen gegen Philipp untcrstüzt hatte
c ) , spielte er eine Zeit lang den Vermittler , und

neigte sich dann auf die Seite Philipps , weil

ihm dessen Versprechungen mehr Vortheile ver¬

hießen d ) , als bey der damaligen politischen

Lage Italiens der gänzliche Sturz der Hohenstau¬

fen gewährt haben würde e ) . Da Philipps Er¬

mordung ( 1208 ) / ) diesen Plan vereitelte ,

krönte er zwar OttolV zum Kaiser ( 1209 ) , aber

erst nachdem dieser durch eine beschworene Capi -
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tulation die geistlichen Rechte des Pabstes und

die Rechte der Kirche , die noch als streitig be¬

trachtet werden konnten , so wie die neuen welt¬

lichen Erwerbungen des Pabstes anerkannt hatte

g ) . Der Kaiser hielt die Capitulation nicht ;

nun sprach er den Bann über ihn aus , und gab

ihm in König Friedrich von Sicilien wieder einen

Gcgenkönig . Wenn es dabei zweifelhaft wurde ,

ob Jnnocenz so ganz konsequent gehandelt habe ,

da Honorius III nun , nachdem Friedrich II sich

auf dem Kaiserthrone befestigt hatte , wieder in

eben die Lage kam , in welcher sich dcr Pabst un¬

ter Heinrich VI befunden hatte , so mußte man

um so mehr den Muth bewundern , - mit welchem

Gregor IX unter den ungünstigsten Umständen

einen neuen Krieg mit dem Kaiser begann , und

ihn gegen einen Mann , wie Friedrich II wenig¬

stens so führte , daß es seinem Nachfolger Jnno -

cenz IV möglich wurde endlich den entscheidend¬

sten Sieg zu erringen . Friedrich starb 1250 im

Ban ^ , in Deutschland durch die Gegenkönige

bekämpft , welche der Pabst nach einander auf¬

stellte . In der Lombardei gab es eine antikaiser ?

liche Parthei unter dem alten Factionsnamen der

Welsen , welche der kaiserlichen ( den Gibellinen )

entgegen arbeitete , in Sicilicn und Neapel hatte

Friedrich in seinen lezten Jahren kaum den Auf¬

ruhr unterdrückt , den des Pabstes Anhänger ge¬

gen einen deutschen Oberherrn leicht erregten .

Mit gleichem Erfolge seztc Jnnocenz IV diesen

Krieg gegen Co n ra d IV fort , und erreichte nach

dessen Tode ( 1254 ) selbst den lezten Zweck sei¬

ner bisherigen Politik ^ das Königreich Neapel
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und Sicilien als Lehnsherr mit dem Patrimonium

des h . Petrus zu consolidiren .

« ) Durch ein Testament seiner Mutter Constantia .

b ) S . hierüber Heinrichs deutsche Reichögeschichte
Th . Z - S . 208 u . f.

0 ) Die berühmte Deliberatio Domini Papae su¬
per facto Imperii de tribus electis , oder das
Rechtsguracktcn , welches Jnnocenz zuerst nach
Deutschland schickte , steht .in der von Baluze ver¬
anstalteten Sammlung seiner Briefe l om . i paZ .
607 . Seit 1204 verwandte er sich noch kräftigerfür Otto , für den eigentlich schon jenes Gutach¬
ten , wenn gleich -nicht entscheidend sich erklärte»
Die Antwort der Partbei Philipps aus jenes Gut¬
achten , und die Replik des Pabstes hierauf ste¬
hen in Olenschlagers Erlaut . der G . B . im
Anh . Nro . 10 u . 11 .

d ) S . Plan ! a . a . O . Th . 4 . Abth . 1 . S . 471 u . f .

e) Denn Sicilien und die Kaiserkrone blieben ja ge¬
trennt .

/ ) Durch Otto von Wittelöbach .

$ ) S . Plan ! a . a . O . S . 478 u . f .

§ < 251 .

Alle Rechte und Hoffnungen des Hohen ,

staufischen Hauses beruhten nun auf dem un¬

mündigen Enkel Friedrichs I ! , Herzog Conra -

din von Schwaben . Aber in Deutschland wurde

er seinem Vater nicht zum Nachfolger gegeben
ä) , und in Italien führte seine Sache , sein
unächter Oheim Fürst Manfred von Tarent
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zwar mit Erfolg , aber für sich . Diesem hatte

Carl v0 n Anj 0u b ) , Krone und , Leben ( 1266 )

entrissen , als sich Conradin selbst 12657 mit

dem Muthe seiner Ahnherrn erhob , um das

väterliche Erbe sich zu erkämpfen . Die unglück¬

liche Schlacht bey Tagliacozzo hätte noch nicht

gegen einen Fürsten entschieden , der fast in sei¬

nen persönlichen Eigenschaften allein die Mittel

zum Krieg gefunden hatte , aber der Verrath

lieferte ihn in die Hände seines Gegners . Der

lczte Sprößling des schwäbischen Kaiserhauses

wurde nun unter der Form Rechtens ( 29 Oct .

1263 ) gemordet , und dadurch das Schicksal

Italiens und Deutschlands auf geraume Zeit

hinaus entschieden .

0 ) Wilhelm von Holland , der schon Friedrich II .
seit 1247 als Gcgenkönig cntgegengcsezt wurde ,

erhielt sich nun allein bis zu seinem Tode 1256 ,
dann aber siel eine zwiespältige Wahl auf Richard

„ von Cornwalliö und Alphonö von Castilien .

b ) Urban IV . hatte schon die Ucbcrtraqung von Ne¬
apel und Licilien auf ihn , als päbstliches Lehen

vorbereitet , die nachher Clemens IV ausführte .

§ . 252 .

Was das Hohcnstausischc Haus noch in

Deutschland besaß , wurde zerstückelt . Schon

König Philipp , hatte die meisten fränkischen und

schwäbischen Erbgüter verpfändet , um die Kriegs¬

kosten gegen Otto IV aufzubringen a ) , Conra ,

din folgte diesem Beispiele bey seiner Rüstung

zum Zuge nach Italien ; was nach seinem Tode
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noch vorhanden war , nahm wer es behaupten
mochte b ) . Das Herzogthum in Schwaben und
Elsaß kam an die Bischöfe und Grafen . In Ita¬
lien wurden nach einer kurzen selbst für denPabst
bedenklichen Uebermacht des Hauses Anjou c ) ,
der Pabst selbst der mächtigste Fürst , aber die
Römer hatten zu viel von dem Geiste der lombar -
Lischen Republiken als daß er seine Macht gehö¬
rig hätte nüzen können , und es mochte schon als
ein wesentlicher Vortheil angesehen werden , . daß
er sich ( 1278 ) wenigstens dagegen gesichert hatte ,
daß nicht die Römer gegen ihn verfuhren , wie
die oberitalischen Städte mit ihren Bischöfen d ) .
Die oberitalischen und tuscischen Republiken sahen
seit Conrad IV keinen deutschen König , und hät¬
ten sich nun ganz unabhängig machen können ,
wenn sie den Namen der Unabhängigkeit gewünscht
hätten und während des steten Partheikampfs ,
in welchen sie nun verfielen , im Stande gewesen
wären , sich eine feste und unabhängige Verfas¬
sung zu geben . Doch dazu fehlte es den Dema¬
gogen , die sich in ihnen auswarfen , und unter
den Partheinamen der Welsen und Gibellinen
um die Dictatur kämpften , nachdem es keine Wel¬
sen und Gibellinen im ursprünglichen Sinne mehr
geben konnte , selbst an einem festen Plane ; ei¬
nem künftigen deutschen Könige blieb es also vor¬
behalten , die Rechte , die ihm nach dem Costni -
zer Frieden geblieben waren , wieder in Ausü¬
bung zu bringen .

0 ) C hron . Ursp erg . pag . 237 . Hic ( Philip¬
pus ) cura non haberet pecunias , quibus sala¬
ria sive solda praeberet militibus , primus coe¬
pit distrahere praedia , quae pater eius Fride -
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ricus imperator late acquisierat in Alemamiia ;
ita ut cuilibet Baroni sive ministeriali villas
seu praedia rusticana , vel Ecclesias sibi conti¬
guas obligaret , Sicqee lactum est ut nihil sibi
remaneret praeter inane nomen dominii ter¬
rae , et civitates seu villas , in quibus fora ha¬
bentur , et pauca castella terrae .

5 ) . Vergl , Jägers Geschickte Konrads II Königs

beider Stecken und Herzogs in Schwaben . Nürn - ■
bcrg 1787 . 8 .

c ) S . Plank a . a . O . S . 606 u . f .

d ) Durch die Verordnung , daß man die Römische

Senatorwürde , nur ein Jahr lang beklei¬

den könne , und um sie zu erhalten , ein Römer
jcyn müsse .

§ . 2JZ .

Die auswärtigen Prinzen , denen nach dem
Tode Wilhelms von Holland ( 1256 ) die Krone
durch zwiespältige Wahl übertragen wurde , wuß¬
ten die Würde derselben weder gegen den Pabst
a ) noch in Deutschland zu behaupten . Alsons
von Caftilien kam gar nicht nach Deutschland ,
Richard von Cornwallis war während seiner
Regierung über ein Jahr lang in England gefan «
gen . Daß unter diesen Umständen das Reich
nicht in ein Aggregat einzelner Herrschaften auf¬
gelöst wurde , zumal nun in Deutschland kein
Fürst mehr war , der durch seine Hausmacht stark
genug gewesen wäre , den übrigen zu imponiren ,
und die Würde der Krone herzustellen , verdankte
Deutschland nur dem Nationalsinn , der aller
Anarchie yhngeachtet seine Fürsten doch noch be -
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lebte , und dem Grafen Rudolf von Habs¬

burg .

« ) Ueber die Verhandlungen der beiden GegenkLnige
mit dem Römischen Hofe , um dessen Bestätigung
ihrer Wahl zu erhalten , und das Benehmen der
Päbste dabei , vergl . Plank a . a . O . S . 588 » . f .

6 .

§ * 254 .

In den wendischen Ländern auf dem rech¬

ten Elbufer wurde während der Regierung des

fränkischen und schwäbischen Kaiserstammes die

deutsche Herrschaft immer mehr ausgebreitet . Nur

blieb es während dieses Zeitraums eine Zeit lang

zweifelhaft , ob die Deutschen diese Herrschaft

nicht mit den Dänen würden theilen müssen . Das

wendische Königreich , das aller fremden Herr¬

schaft den Untergang drohte ( § . 218 ) , erhielt

sich nur bis 1126 , und siel dann an den Herzog

Kanut von Schleswig , nach dessen Ermordung
( nZi ) der alte Zustand der Vertheilung der

wendischen Macht unter einzelne Fürsten wieder

eintrat . Diese vermochten dem Vordringen der

Deutschen nicht mehr zu wehren ; von Heinrich

dem Löwen wurde seit 1156 die Grafschaft Schwe¬

rin gegründet und die Wendischen Fürsten im heu¬

tigen Meklenburg , dem Herzogthum unterworfen ,
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ein Theil von Pommern » . Rügen aberlehen -

bar gemacht ; Markgraf Albrecht von Nordsach¬

sen eroberte von 1147 - 1162 die Mark Bran¬

de n b u r g . Nach dem Sturze Heinrich des Lö -

wen breitete sich die dänische Herrschaft über die

ihm unterworfen gewesenen Fürsten und selbst

über ursprünglich deutsche Länder , bis an die

Elbe und die Mark Brandenburg aus , so daß

König Kanut von Dänemark 1196 mit Recht den

Titel eines Königs der Slaven und Wenden an¬

nehmen mochte . Doch schon 1223 - 1227 wurde

die dänische Macht gebrochen ; König Walde -

mar II wurde durch die Grafen von Schwerin

genöthigt , feine deutschen Eroberungen zurück¬

zugeben , die Meklenburgisch en undPom -

merischen Fürsten wurden freie Fürsten des

Reiches , und blieben nur in dänischer Lchnspflicht

а ) . Ueber Pommern , das schon seit Heinrich

des Löwen Zeit als deutsches Reichsland betrach¬

tet wurde , erhielt vielleicht schon Markgraf Al¬

brecht von Brandenburg die Hoheit durch kaiser¬

liche Verleihung , die sich aber während des igten

Jahrhunderts in eine bloße Lchnspflicht auflöste

б ) . Doch vergrößerte sich die Mark Branden¬

burg i2Zi durch die Ukermark und 1220 - 1267

durch die Ncnmark .

- Das Christenthum hatte sich in allen diesen

Gegenden schon durch Hülfe der Wendischen Für¬

sten selbst weiter ausgebreitet ; durch die deutsche

Herrschaft wurde es allgemein , und diese wurde

eben so wie in den älteren Eroberungen durch

deutsche Colonisten befestigt c ) , also auch eben so

wie in jenen auf Kosten der Freiheit des größten

Theiles der unterworfenen Nation .

/
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0 ) Diese Lehnspflicht erhielt sich in Absicht der mek -

lcnburgischen Fürsten bis zum Ausgangs des vier¬

zehnten Jahrhunderts . Rügen , kam nach dem Ab¬
gänge der besonderen Fürsten von Rügen , an eine

Linie der Herzoge von Pommern , weichen die dä¬
nische LehnSpflicht 1338 erlassen wurde .

1 ) Schon Markgraf Otto von Brandenburg versuchte

cS , nyz eine ihm zustehende Hoheit über Pom¬
mern geltend zu machen , und in den Lehnbriefen
über Brandenburg steht auch Pommern alsBran -

denburgisch Erblehn schon 1331 » ( g . Dr e g e r Cod .
Dinl . Fom : raniae Tom . I . p . 150 ) . Das Ver¬

hältniß zwischen Pommern und Brandenburg blieb

indessen immer streitig , bis die 1472 reckt bestimmt
anerkannte Brandenburgische Lehensherrlichkeit ,

1529 in eine Erbverbrüberung verwandelt wurde .

c ) Heimol d Chron . Slavorum , L . I . Cap . 57 .
88 * L . II . Cap . 2 . erzählt diest von Graf Adolf

von Holstein , Markgraf Albrecht dem Bären von
Brandenburg und Herzog Heinrich dem Löwen .

Daß diese Colonisten der Slaven nicht mehr schon¬
ten als bey Anlegung der alteren sächsischen Colo ,

nien geschehen war , sieht man aus den lezteren
Stellen , wo sich die Slaven beklagen : Notum
est omnibus vobis quantae calamitates et pres -
lurae apprehenderint gentem nostram , pro¬
pter violentam ducis potentiam , quam exer¬
cuit in nos , et tulit nobis hereditatem patrum
nostrorum , et collocavit in omnibus terminis
eius advenas , scilicet Flamingos etHollandos ,
8axones et Westphalos atque nationes diversas .

8 ' 255 .

Selbst über die Weichsel hinaus trugen

die deutschen Ordensritter und die Schwerdt -

brüder den Ruhm und die Herrschaft der deut¬

schen Waffen .
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Die Unterwerfung und Bekehrung Preus¬

sens , die den getheilten Kräften Polens nicht
gelingen wollte , wurde 1228 vonConrad , Her¬
zog von Masovien und den Bischöfen Christian
( von Preussen ) und von Plczk unter kaiserlicher '
und pabstlicher Autorität dem deutschen Or¬
den anvertraut . Mit Hülfe deutscher Fürsten ■
und deutscher Ritter , die hier das verdienstliche
Werk eines Kreuzzuges mit geringerer Gefahr
als im Orient vollbrachten , wurden die Preussen
nach einem ZZjährigcm Kampfe ( 1230 - 1283 )
mehr ausgerottet oder vertrieben als unterwor¬
fen , und das Land zwischen der Weichsel und
Memel ein dem deutschen Orden gehöriges Reichs¬
land , das aber erst durch deutsche und polnische
Colonisten wieder bevölkert werden mußte .

In Liefland und Esthland war seit nZ8
durch die Handelsetablissements bremischer Kauf¬
leute das Christenthum aufgekeimt , dessen weitere
Ausbreitung und zugleich die Unterwerfung des
Landes Bischof Albrecht von Liefland dem von
ihm 1204 gestifteten Orden der Ritterschaft Christi §
oder der Schwerdtbrüder übertrug . Zu dersel¬
ben Zeit verfolgte König Waldemar von Däne -
Mark den nehmlichen Plan in diesen Gegenden ; ;
die Bischöfe aber und die durch einen sehr vor -
theilhaften Haddel schnell aufblühenden Städte j
kämpften mit beiden um die Herrschaft . Diebes
Christenthums wurde indessen im Laufe des izten
Jahrhunderts durch die vereinigten Kräfte aller
und des deutschen Ordens , mit dem seit 12Z8
die Schwerdtbrüder verbunden wurden , auch über
Curland und Semgallen ausgebreitet , und die
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Unterjochten nach eben den Grundsäzen wie die

Wenden und Preußen behandelt . Ein Theil des

sämmtlichen dem Orden ( der seit 1238 durch ei -

nen eigenen dem Hochmeister in Preussen unter¬

worfenen Heermeister regiert wurde ) den Bischö¬

fen und Städten unterworfenen Landes mußte

die Hoheit oder Lehnsherrschaft von Dänemark

erkennen , die erst im iZten Jahrhundert ganz

aufhörte , das übrige wurde deutsches Reichsland .

§ . 256 .

Die Abhängigkeit der verschiedenen Plasti¬

schen Fürsten , unter welche Polen getheilt war

« ) , von Deutschland , währte bis auf Friedrich II

ohngefahr in dem alten Verhältniß fort ; aber

unter Königen wie die Nachfolger Friedrichs wa¬

ren , mußte freilich dieHohcit des Reichs ein ganz

leerer Titel werden . Zum Glück blieb Polen

während dieser Zeit noch ferner getheilt , sonst

würde ein polnischer König im nördlichen Deutsch¬

land leicht mit eben so viel Glück die Rolle eines

Eroberers gespielt haben , als König Ottocar

von Böhmen nach dem Aüsgangc des Hohen -

stausischen Hauses im östlichen . 1251 bemächtigte

ersich der HerzogthümerOesterreichund 1261 der

steyrischen Mark , welche nach dem Aussterben des

Oestcrreichischen Mannsstammcs ( 1246 ) Kaiser

Friedrich ll zum Reiche eingezogen hatte , und

erhielt darüber 1262 von König Richard die

Reichsbelehnung ; 1269 erbte er vermöge Ecb -

verbrüderung mit Herzog Ulrich von Kärnthen ,

Kärnthen und Krain , und zwang den Bruder
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des verstorbenen Herzogs , sich mit einem Jahr¬

gelde zu begnügen . Von seiner Mäßigung oder

von seiner Erhebung auf den deutschen Thron ,

^schien es allein abzuhängen , ob diese Provinzen

' beydem Reiche bleiben würden : denn wer mochte

den mächtigsten Fürsten in Deutschland hindern ,

besonders in Provinzen deren Abhängigkeit vom

Reiche immer precair gewesen war , einen unab¬

hängigen Staat zu gründen ?

0 ) Vergl . über die Geschichte von Polen in diesem Zeit¬
räume , und überhaupt über die Geschichte der

überelbischen neuerworbenen deutschen Provinzen :
Reite meierö Geschichte der Preußischen Staa¬

ten Th . 1 . S . üz u . s .
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III . Quellen des Rechts .

§• 257 .

A . I n Deutschland verloren während

des zehnten und eilften Jahrhunderts die Ge -

seze welche in der vorigen Periode aufgezeichnet

worden waren , so weit sie nicht auf der gesez -

gebenden Gewalt der Kirche beruhten , ihre Kraft

als geschriebene Geseze . Die C api t u l a ri c n ,

deren Inhalt großentheils auf Staatscinrich -

tungcn berechnet war , die schon im roten Jahr¬

hundert verfallen waren a ) , geriethsn zuerst in

Vergessenheit . Mehr Spuren finden sich zwar

von der fortwährenden Anwendung - der Gcsez -

bücher der einzelnen Völkerstämme , jedoch we¬

niger im eigentlichen Deutschland , als in den

Provinzen , in welchen die Romanische Sprache

geredet wurde b ') , Ihr Gebrauch als geschrie¬

bene Geseze mußte bey den meisten schon um

deßwillen allmihlig aufhören , weil ihre

Sprache unverständlich wurde . Das bisherige

geschriebene Recht , so weit es überhaupt an¬

wendbar blieb , verwandelte sich nun in unge¬

schriebenes , und wurde meist auch nur durch

neue ungeschriebene Normen ergänzt und weiter

ausgebildet . Diese aber sowohl , als die weni¬

gen geschriebenen Normen , welche das zchente

eilfte und zwölfte Jahrhundert auszuweisen hat ,

sind weit vielfacher als das altere geschriebene

und ungeschriebene Recht . Die Art und Weise
Bd . n . K
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der Bildung derselben , muß zuerst im allgemei¬
nen geschildert werden , um hiernächst zeigen zu >
können , wie sie seit dem dreizehnten Jahrhun - ,
dert im Gefolge einer von Italien ausgehenden . a
Revolution des Rechtsstudiums , die Gestalt
erhalten haben in welcher sie auf uns gekom - .
men sind .

a ) Wie die Missi , die Gauverfassung , die alte
Beneficialverfastung , der ordentliche gemeine f
Heerdicnst u . s. w . 5

i ) Otto Frising » Chron . IY . 32 . sagt zwarvon der Lex Salica allgemein : Hac lege nobi - 11
lissimi Francorum , qui Salici dicuntur , ad - [
huc utuntur . Dennoch gehören die Falle , in 1
welchen von der Anwendung des salischen Ge - ' !
sczes die Rede ist , meist nach Italien oder Bur , 1
gund . S - Z. B . Heineceins bist . iur . ed . t
Silberrad . Argentor . 1765 . päg . 801 ; hin - f
gegen im Deutschen Franken , selbst in Lothrin - (
gen , kommt von dem Gebrauche der Fex Sa -
lica oder der Lex Hipuariovum selten etwas vor .
Einzelne Beispiele hat Heineccius 1. c . p .
670 . 772 . Uebrigcns darf man , wenn von ei¬
ner Fex Alemannorum , Baiuvariorum , Saxo - fl
num die Rede ist , bey weitem nicht immer an
die in der ersten und zweiten Periode angefnhr - s
ten Gcsezbücher denken , man muß diesen Aus - j ; .
druck vielmehr meistens von dem Schwäbischen , j
Baltischen , Sächsischen Recht überhaupt ver - i
stehen So z . B . Yita Flenrici 8 . bey Leib - !
niz . Ser . 11 er . Brunsv . Tom , 1 . p . 453 . Dith -
mari Merleb . Chron . Lib , V . ( bey Leib -
niz 1 . c . ) wo Heinrich II zu den Sachsen sagt :
Legern igitur vestram non in aliquo corrum¬
pere , sed vita comite malo clementer in om¬
nibus adimplere , et vestrae rationabili , in ;
quantum valeo , ubique animum adhibere . f
Bom Privatrecht , das in der alten Fex Saxo - '
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riuin allein vorkommt , ist hier offenbar nicht
die Rede , sondern von den Rechten und Privi «
legten der Sächsischen Nation überhaupt . Eike
von Nepgow , so bekannt er mit dem Sächsi¬
schen Rechte ist , kennt das alte geschriebene
sächsische Gesezbuch nicht einmal mehr . Wenn

. man übrigens eine bestimmte Zeit angeben
will , in welcher die alten Geseze ihren Gebrauch
als geschriebene Geseze verloren haben , so mag
die gewöhnliche Angabe , im zwölften Jahr -
hundes , ziemlich die richtige seyn , denn die
meisten spuren ihrer Anwendung fallen noch in
das Ute . Ucberdcm wurde auch seit dem i ten
Jahrbnndert die schriftliche Bearbeitung des
Rechts wieder üblicher ; wir würden daher diese
alten Gesezbücher nicht ohne Veränderungen und
ZWze neuerer Zeit erhalten haben , wenn man
sie damals noch als geschriebene Geseze gekannt
hätte .

§ - 258 .

1 . Alle Theile des Rechts bildeten sich
( mit Ausnahme des Geistlichen ') mehr durch
Autonomie als durch geschriebene von einer
höheren Gewalt gegebene Geseze fort . Die
Autonomie lag l ) hauptsächlich in den Hän -
den des Richters und seiner Schöffen . Die äl¬
teren geschriebenen Geseze , selbst meist aus au -
tonomischen Rechtsnormen entstanden , wurden
gewiß schon in der Zeit , wo sie noch als ge¬
schriebenes Recht im Gebrauche waren , doch
mehr durch das Gedächtniß der Richter und
Schöffen , als durch die Schrift dem späteren
Zeitalter aufbehalten . Die nächste Folge da¬
von war , daß sie von diesen im Laufe der Zeit
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ergänzt , den veränderten Verhältnissen ange¬
paßt , und so allmählig umgeschmolzen wurden .
Dieß gehörte nach der Meinung des Deutschen
im Mittelalter , recht wesentlich zum richterli¬
chen Amte a ) . Es konnte diesem aber freilich
auch um so unbedenklicher überlassen werden , als
der Richter nur die Meinung anderer ehrbarer
Männer aussprach , die mit den Partheien in
gleichen Verhältnissen lebten , und deren Meinung
daher gewiß die Meinung aller war , ja der , wenn
sie es nicht gewesen wäre , in den meisten Fallen
die schöffenbaren Leute , welche außer den Par¬
theien in dem Gerichte zugegen waren , wider¬
sprochen haben würden b ) . Die Art und Weise ,
wie der Richter als Repräsentant der Interessen¬
ten , durch Autonomie das Recht bildete , bekam
auch schon sehr früh eine , festere Form . Er
sprach nach den ihm und seinen Schöffen bekann¬
ten Rechtsnormen , die sich durch ältere geschrie¬
bene Geseze oder durch Gewohnheiten gebildet
hatten . Wo diese nicht ausreichten , und die
Schöffen auch keine ihnen analoge Bestimmung
zu finden wußten , hatten sie von dem höheren
Richter Belehrung zu suchen c ) . Das Recht ,
welches dieser mit seinen Schöffen wies , wurde
dann Rechtsnorm für alle ihm unterworfene Rich¬
ter , und erst , wenn auch er keine Auskunft zu
geben wußte , pder sie zu geben sich nicht getraute ,
mußte freilich die freie Willkühr der Interessenten
eine Rechtsnorm aufstellen , oder die gesezgebende
Gewalt durchgreifen ci ) . So hatte die gesezge¬
bende Gewalt selten besondere Veranlassung ,
Bestimmungen über das E i v i l r e ch t aufzu¬
stellen , das sich auf diese Weise ganz unabhan -
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gig von ihr fortbildete , und da zugleich die Rich¬

tung , welche die Verfassung erhielt ( •§ . 220 u . f . ) ,

und die Trennung der kirchlichen Gesezgebung

von der SLaatsgesezgebung , eine Folge des neuen

Systems der Hierarchie , die Triebfedern lahmte ,

die sonst die Staatsgesezgebung in mehrerer Thä¬

tigkeit erhalten hatten , so fehlte 'es auch an ei¬

ner allgemeinen Veranlassung , selbst nur so viel

für das Privatrecht zu thun , als in den Capitu¬

larie » dafür gethan worden war ( § . 142 ) . Man

dachte nicht einmaldaran , das Gewohnheitsrecht ,

so wie in früheren Zeiten schriftlich abzufassen ,

sondern begnügte sich , einzelne wichtige Rechts¬

sprüche , in denen ein zweifelhaftes oder ein neues

Recht gewiesen oder das bestehende gesam¬

melt war ( daher aus W e i s t h ü m e r e ) genannt ) ,

aufzuzeichnen , besonders wenn sie von einem hö¬

heren Richter , wohl gar dem Kaiser und den

I Fürsten oder Rcichsministerialen als seinen Schöf -

I fen , gefunden waren .

a ) Die Meinung , der Richter müsse das Recht er¬
gänzen und der Zeit anpassen , spricht sich beson¬
ders in dem Institut der Aus träge aus , das
gerade in der Zeit aufkam , wo die alte Gewalt
des Richters allmablig aufhörte , und er mehr
an die geschriebenen Geseze gebunden wurde .
Damit er dennoch nach der alten Art Recht
sprechen könne , wurde von den streitenden Thei¬
len ein Richter gewählt , der aus ihrer Voll¬
macht spräche , und ihm diese Vollmacht zuwei¬
len ausdrücklich in einem weiteren Umfange ge¬
geben . Ein sehr lehrreiches Beispiel hierzu hat
Möser in seinen Patriotischen Phantasten Tb . I
9ico . 51 . wo die Schiedsleute die ausdrückliche
Vollmacht erhalten , daß sie , wenn sie sich nicht
eines Spruchs Rechtens vereinigen können , von
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Amtswegen einen Vergleich treffen sollen

und sogar treffen müssen .

b ) Alle Deutsche Gerickste wurden noch während
dieses ganzen Zeitraums öffentlich gehalten ; das

versammelte Volk , das nicht zu den Schöffen

gehörte , bezeichnen die Urkunden mit dem Aus¬
druck der Umstand ; der Richter » nd die Schöf¬
fen durften sich mit diesem noch immer berathen ,

und in sehr vielen Rechtssprüchen wird ausdrück¬

lich gesagt , daß sie auf den Rath oder mit dem

Beifalle desselben gegeben worden seyen . H en -
rici R . dipl , a . 1230 . ( bey Kettner Antiqq ,
Quedlinb . p . 219 , ) quod ad requisitionem
talis a nobis lata fuit lententia et ab omni¬
bus astantibus approbata etc . Ru¬

do lfi R . dipl . a . 1281 . in Raym . Duel¬
li i Excerpt . Geneal . p , 4 . Nobis pro tribu¬
nali sedentibus in Vienna etc . qua quaestione
perhibita s en t en tia t um exstitit om¬
nium a st an t i um a p p lau d en t e caterva .
— Dipl . a , 1521 . benSche i d Nachrichten vom

hohen und niederen Adel , in der Mantissa Docum p .
320 . Recognoscimus — quod — Johannes Co¬
mes in VVunstorp sedit et instauravit — ju¬
dicium , quod in vulgo ein geheget Richte
dicitur , ubi idem Comes illi iudicio presi -
dons per inquisicionem sententiarum quae
Ordele dicuntur , et earum per astan -
cium invencionem , ac communem
ap pr oba cio n em etc . S . Halt aus in
gloss , voce Umstand .

<r ) Fast in allen Statuten sinken sich daher Stellen

wie folgende tAuszug aus dem Salbuch dcrStadt
Wizenbauscn bey Kopp Nachricht von der Ver¬

fassung der geistl . und Civilgcrichte in Hessen ) :
Urtheil zu erlernen . — Item da sie zwey -

sprü ch ig ( vergl . § . 381 ) in den Urtheilen , oder

dieselbige nicht verstünden , ' haben sie ihren

Obrrhof Urtheil zu erlernen zu Casscl .
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d ) Das erläuterndste Beispiel zu dieser ganzen Dar¬
stellung , das zugleich zeigt , daß dies Verfahren

schon im loten Jahrhundert stattfand , Itaf Wit¬te ch in d Annal . Corbei . L . z . ( bey Mei -
bom Tom . I . pag , 644 ) . De legum quo¬
que varietate facta est contentio ,
fuereque qui dicerent , quia filii filiorum non
deberent computari inter filios , hereditatem¬
que legitime cum filiis sortiri , si forte patres
eorem obiiffent patribus superstitibus . Unde
exiit edictum a rege , ut universalis po¬
puli conventio fieret apud villam quae
dicitur Stela , factumque est , ut causa
inter arbitros i udicaretur debere
examinari . Ilex autem meliori consilio
usus , noiuit viros nobiles ac senes populi in¬
honeste tractari , sed rem inter gladiatores
discerni iussit . Vicit igitur pars qui filios
filiorum computabant inter filios , et firma¬
tum est ut aequaliter cum patruis heredita¬
tem dividerent pacto sempiterno . Man
sieht leicht , der Richter erster Instanz wußte
kein Red ) t darüber zu weisen , ob Enkel mit ih¬

ren Onkels den Großvater beerben könnten , und

da der Streit inter viros nobiles ac senes po¬
puli war , so suchte er von dem Fürstengerichte
Belehrung . Dieß aber wußte sich ebenfalls eines

Spruchs nicht zu vereinigen , also mußte entwe¬
der ein Obmann gewählt werden , oder der Kaiser

durchgreifen . Das leztere wollte dieser nicht , statt
des ersteren hielt er ein Kampfgericht für anstän¬

diger , und nach dem Auögange . desselben wurde

dann der Rechtssaz als freie Willksihre aus¬

gesprochen .

o ) S . Halt aus Glossar , Voce SB ci fett und
W e isthum . Nichts anderes als eine Samm¬

lung solcher Weiöthümer sind auch die in das erste
Viertel dcS ilten Jahrhunderts gehörige : 11 no¬
ch ardi Episcopi Wormatiensis Leges et sta¬
tuta familiae S . Petri praescripta ( beb S ch a n -
nat Historia Epifcop . Worin , im Cod . Pro -
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bat . pag 4 Z u . f ) in deren Eingang daher auch
ausdrücklich gesagt wird , daß sie oum co ir li¬
lio Cii eri et militum et totius familiae ge¬
macht seyen .

/ ) Eine Reibe solcher kaiserlicher Rechtssprücheoder
Bestätigungen der Sprüche von Untergerichtcn hat
8 e n k e n b e r g Corpus iuris l 'eudalis pag . 5lZ
n . f . der ersten Ausg . Die wichtigsten Rechts -
saze des öffentlichen Rechtes beruhten oft auf blo¬
ßen Wcisthümern der Fürstcngenebte . Als Con -
rad III dem Welsen Heinrich die Rechtmäßigkeit
des Bcsizcs zweier Hrrzogthümer bcsirciten wollte ,
forderte er hierüber ein Weiöthnm und die Für -
sien sprachen den Rechtssaz aus , niemand könne
zwei Hcrzogthümer besizen . llelrnolll Cbron .
81 avor 1 . 34 . ( bey Ceibniz fer . rer . Brunsv .
Tom 2 . pagl 585 . vcrgl mitChron . Wein¬
gatt . C , 13 . ( bey Leibniz 1 . c . Tom , 1 .
pag * 789 ) .

§ . 259 .

2 . Andere autonomischc Normen entstan¬
den durch Vertrags weise Ueber einkunft
der Interessenten . Dahin gehören A . bte
D i e n st r e cht e d . h . Vertragsweise Bestim¬
mungen -zwischen Lehens - oder Dienstherr » und
ihren Vasallen oder Dienstleuten über ihre ge¬
genseitigen Rechte und Verbindlichkeiten . Das
ganze Verhältniß zwischen ihnen beruhte ur¬
sprünglich auf Observanzen , Privilegien und
Vertragen , die nur immer zwischen den Nach¬
folgern der ersten Pacisccnten , wenn gleich meist
bloß stillschweigend , erneuert wurden . Die
neuen Bestimmungen deren , man nach wenigen
Generationen bedurfte , weil sich das ursprüng -
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liche Verhältniß im Laufe der Zeit verdunkelte

oder die festgesezten Bestimmungen durch die

veränderten Verhältnisse unbillig wurden a ) ,

wurden vertragswcise festgcsezt . Dabei mach¬

ten allenthalben die Vasallen und Dienstleute

gemeine Sache gegen ihren Herrn , weil sie da¬

durch die neuen Ansprüche , welche sie meistens

erhoben b ) , leichter durchsezen konnten . Die

Willkühren deren sie sich mit ihm verglichen ,

erhielten dadurch oft das Ansehen eines eigent¬

lichen Gesezcö , daß sie als ein für alle In¬

teressenten vom Herrn festgeleztes Recht aus¬

gesprochen wurden . Der Zeitpunkt , in welchem

fast überall dergleichen Vertrage geschlossen

worden sind , die aber bey weitem nicht alle

aufgezeichnet wurden , ist das Ende des roten ,

und die erste Hälfte des uten Jahrhunderts * ) ♦

B . die Verträge der Gemeinheiten

freier und unfreier Leute über Ge m e i n h eits -

r echte . Seitdem sich in den Städten die Ver¬

fassung der freien Communen weiter ausbildete ,

Handel und Gewerbe a fblühcen , durch kluge

Benuzung der Umstände manches Gemeingut

und manche Gerechtsame erworben wurde , reichte

das alte Herkommen zur Beurtheilung dieser

verwickelter « ! Verhältnisse nicht mehr aus . Um

eigentliche Gcmeinheitsangelegenheitcn hatte die

gesezgebende Gewalt sich nie bekümmert , , auch

die neuen Normen , die sie reguliren sollten ,

wurden also jezt durch freie Willkühr der Ge¬

meinheit bestimmt . Der Ausschuß der Ge¬

meinde ( Bürgermeister und Rath ) ordnete mit

Rath oder doch ohne Widerspruch der Gemeinde ,

wie es mit der Nuzung des Gemeindeguts , der
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Ausübung der Gerechtsame , gehalten werden ,

wie zur Aufrechterhaltung guter Ordnung über¬

haupt sich jeder halten , insbesondere Handel

und Gewerbe treiben solle , was endlich von je¬

dem Gemeindcglied zu gemeinen Unkosten bei¬

getragen werden sollet ) . Ein gleiches Recht übte

jedcCorporation , selbst unvollkommen freierLeutee ) ,

in ihren gesellschaftlichen Angelegenheiten / ) . So

entstand eine Reihe unaufgeschriebener Willküh -

ren , die indessen , da sie von Männern festgc -

sezt wurden , die unter gleichen Verhältnissen

lebten , und außer ihrem schlichten geraden Sinne

der leicht das zweckmäßigste herausfand , nur

etwa das Beispiel ihrer Nachbarn und Stan¬

desgenossen zur Richtschnur hatten , meist sehr

übereinstimmend ausfielen .

a ) Vor allem deßhalb , weil die Diensileute den Reichs -
heerdienst fast allein bestreike » mußten , seitdem
ihn ihre Dienstherrn für sich übernommen hatten .

Daher entstanden gewiß schon sehr früh Klagen der

Dienstlcute über unbillige Forderungen ihrer Dienst¬
herrn , die unter Conra d II so laut wurden , daß

sie die Veranlassung zu der berühmten Constitu .
tio de expeditione Romana gaben ». — Con¬
tigit , principes cum militibus de expeditione
Romana quae turic instabat acerbe contendere ,
constringentes eos multo plures lialspergas de
beneficiis suis debere ducere , quam illi fate¬
rentur se posse vel iure debere . Daß diese Kla¬

gen nicht früher zu gesezlichen Bestimmungen

über die Verbindlichkeit zum Reichsheerdicnst führ¬
ten , darf nicht befremden , wenn man bedenkt ,

daß der Kaiser in so wichtige vertragsmäßige Ver¬
hältnisse gewiß nicht ohne die höchste Noth eingriff ;

ober um so weniger mag es darum auch auf der
andern Seite zweifelhaft seyn , daß die vertrags¬

mäßige Bestimmung zwischen sehr vielen Dienst -
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Herrn und ihren Mannen schon vorausgegangen
war , wenn er jezl durchzugreifen wagte .

b ) Diese Ansprüche giengcn meistens auf die Erb¬lichkeit , wenigstens auf eine ausgedehntere Erb ,
lichkeit der Bei : csicien , • als bisher statt gefunden
hatte . Den ganzen Hergang , wie er überall frü¬
her oder spater statt fand , wissen wir freilich nur
von Italien mit Bestimmtheit anzugeben , woCon -
rad >! der Vermittler ( wenn gleich seine Con ,
stitution über die Erblichkeit der Lehen im Tone
eines Gesezes spricht ) , zwischen den Vasallen und
Lehnsherren wurde . Wip po Vita Conradi Sa¬
liti >, bey Stvuv . Tom . 3 . pag . 480 ) . Coniu -
raverant omnes valvasores Italiae et gregarii
milites adversus dominos suos , et omnes mi¬
nores contra maiores , dicentes , fi imperator
eorum nollet venire , ipsi per se legein fibi -
met facerent . Hoc cum nuntiatum esset im¬
peratori fertur dixisse : Si Italia modo esurit
legem , concedente Deo bene legibus hanc sa¬
tiabo , — In ipsa die ( nescimus cuius con¬
silio ) pene gravis tumultus factus est populi
Mediolanensis , quaerentis ab Imperatore , fi
vellet favere coniurationi eorum . Unde com¬
motus Imperator praecepit , ut omnes in ur¬
bem Papiensem ad generale colloquium ve¬
nirent . Quod dum factum esset , cunctis re¬
clamantibus , legem fecit Imperator . — I . F .
I . § . 1 . Antiquissimo enim temnore sic erat
in Dominorum potestate connexum , ut , quan¬
do vellent , possent aufferre rem in feudtun
a se datain . Postea vero eo ventum est , ut
per annum tantum firmitatem haberent . De¬
inde statutum « st ut usque ad vitam fidelis
produceretur . Sed cum hoc jure successionis
ad filios non pertineret , sic progressum est ,
ut ad filios deveniret ; in quem scilicet Do¬
minus hoc vellet confirmare . Quod hodie
ita stabilitum est , ut . ad omnes aequaliter ve -

. niat . § . 2 . Cum vero Conradus Romam pro¬
ficisceretur , petitum est a fidelibus , qui ia
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eius evant servitio ut lege ab eo promulgata
hoc etiam ad . nepotes ex filio producere dig¬
naretur .etc ,

<0 Daß itt Deutschland die Vasallen und Dienstleute
um dieselbe Zeit auf eben die Weise sich bessere
Bedingungen zu erzwingen suchten , sehen wir
nicht nur aus dem Note a angeführten Eingang
zur Constit . de exped . Rom , , sondern auch aus
der politischen Maxime Conra dö II , die Ansprüche ,
welche die Vasallen und Dienstleute erhoben , zu
begünstigen . Wippo ( 1 . c , pag . 469 ) . Mi¬
litum vero animos in hoc multum attraxit ,
quod antiqua beneficia parentum nemini po¬
sterorum auferri sustinuit . Diese Stelle von
einem besonderen Geseze zu verstehen , das
Conrad über die Erblichkeit der Lehen auch für
Deutschland gegeben habe , wie einige wollen ,
oder sie auf die Constitutivn von tozx für Italien
( Note b . V . F . t . ) zu ziehen wie andre wollen ,
halte ich für gleich unrichtig . Wippo spricht in
der angeführten Stelle von keiner einzelnen That¬
sache , sondern schildert Conrads ll Character und
Politik allgemein , auch zeigt der Ausdruck su¬
stinuit deutlich genug auf eine wahrend seiner gan¬
zen Regierung beobachtete Handlungsweise hin .
lind gewiß hatte der Kaiser Gelegenheit genug zu
mittelbarem Einfluß auf die vertragsmäßigen Ver¬
hältnisse zwischen Diensiherrn und Dienlrlenten ,
um in Gefolge jener Maxime auch ohne unmittel¬
bares Eingreifen durch ein Eesez ( wie in Italien ,
wo seine Vermittlung aufgerufen wurde ) den
Dienstleuten zur Erfüllung ihrer Wünsche zu ver¬
helfen .

d ) Daher heißt es auch in dem Soester Stadtrechte
( im neueren Sinne dieses Wortes ) : Audiat uni -

- versitas antiquam et e 1 e Ct a m Susatensis op¬
pidi justiciam ; und in dem der Stadt Hamburg
von dem Grafen von Holstein 1202 ertheilten Pri¬
vilegium ( in Lambe cii Rer . Hamburg . L . 2 .
P - 23g ) . Concedimus etiam et donamus eis -
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dem jus tale , quod vulgo Koehre dicitur ;
st a tju t a m a n d a r e et edictaproraulgare
secundum placitum eorum pro uti - '
litate et necessitate civitatis prae¬
dictae ac eorundem , et revocare ea¬
dem , quotiesc utique et quandocun¬
que ipsis visum fuerit expedire , —
Donamus etiam praeterea plenam et perse¬
ctam potestatem super causis emergen¬
tibus , de quibus non est , sente ntio -
natumin libro praedicto , novum jus
creandi et statuendi de communi consen¬
su consulum et potestate pro suo 1 Li¬
bitu et voluntate . ' Einen sehr merkwürdi¬
gen Beleg hierzu enthält die Vorrede zu einem in
deutscher Sprache verfaßten Skadtrechte von Lü -
bek 31 . 1240 . ( bep W estp halen Monumenta
inedita Tom . 5 . pag . 6g i ) . Sicut edicta im¬
perialis dignitatis ab omnibus personis laica -
libus firmiter et inviolabiliter sunt obser¬
vanda , ita recte persimile , quidquid civitatis
discretorum et ordinat consilium secundum
iurisiurandum civitatis debet a suis concivi¬
bus firmiter observari .

<?) Unvollkommen frei nehmlich im Sinne dieser Pe¬
riode , wo die Entstehung der Landeshoheit , und

der städtischen Verfassung eine ganz neue Gat¬

tung von unvollkommener Freiheit hervorbrachte .

/ ) So entstanden die Bauerköhren , die Znnststa -
tuten , die Statuten der Domcapitel und ähn¬
liche Rechtsnormen .

, § . 260 .

C . ,Die Verträge des Kaisers und der
Stände , über ihre gegenseitigen Rechte . Die
Selbstständigkeit , welche die Reichsstände in
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ihren Verhältnissen als Landesherr » allmählig
erlangten , führte von selbst zu einem ganz
neuen Verhältniß zwischen ihnen und dem Kai¬
ser . Sie wurden zu einer Corporation ,
die sich als ein selbstständigcs Ganzes im Ge -
gensaze zum Kaiser betrachtete , die sich als
solche gewisse Rechte zuschrieb , und nicht mehr
bloß als seine Gehülfen a ) bey der Reichsre¬
gierung betrachtete . Man unterschied nun also
Rechte des Kaisers und Rechte der Stände in
Beziehung auf die Reichsregierung ; die ersten
beruhten auf der dem Kaiser zustehenden Staats¬
gewalt ( iura iinperii ) und bey ihrer Zsusü -
bung würkten die Reichsstände in ihrer alten
Eigenschaft als bloße Rathgeber des Kai¬
sers mit b ) , die lezteren bestanden in Gerecht¬
samen , welche die Stände in ihren Herrschaf¬
ten , Grafschaften und Herzogthümern ausübten ,
und beruhten auf neuerem Herkommen und Pri¬
vilegien . Die Beschlüsse , welche der Kaiser
mit den Reichsständen faßte , hatten daher
nicht mehr bloß die Eigenschaft eigentlicher Gc -
scze , sondern zugleich in so fern sie etwas über
die lcztere Gattung von Gerechtsamen bestimm¬
ten , die rechtliche Natur wahrer Verträge , weil
der Kaiser über diese Kraft seiner Staatsge¬
walt , ohne die Einwilligung der Stände als
Interessenten nichts bestimmen konnte c ) .
Der Form nach unterschieden sich aber freilich
solche Vertragsweise Bestimmungen von den ei¬
gentlichen Neichsgesezen ( § , 263 ) gewöhnlich
eben so wenig d ) ', als man bey dem Reichs -
h er kommen ( Reichsobscrvanz ", e ) d . y . den
Rechtsnormen welche sich auf die gleichförmige
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Handlungsweise des Kaisers und der Reichs¬
stande in Reichsangelegenheiten gründeten , daran
dachte zu unterscheiden , auf welchen Befugnis¬
sen das Recht der stillschweigenden Einwilli¬
gung des Kaisers und der Stande in diese
Normen beruhe .

a ) Adiutores et cooperatores , §

l ) S . hierüber unten das öffentliche Recht .

c ) Man darf sich nur fragen , ob wohl dieReichs -
stände bey Gesezen wie die verschiedenen Consti -
tutionen über den Landfrieden , und über solche

wie Friedrichs I Constitution über die Reqalien ,

( die nichts weiter als ein Lombardischeö Reichö -

gesez ist ) , oder Friedrichs II Privilegien für die geist¬

lichen und weltlichen Fürsten , auf gleiche Weise
mitgewürkt haben .

d ) Friedrichs II Privilegien für die geistlichen und

weltlichen Fürsten , von denen ich " glaube , daß
sie als wahre Vergleiche angesehen werden müs¬

sen ( wie der Eingang zu beiden auch deutlich
genug anzeigt ) , haben sogar die Form von Gna -

denbriefen ; der Costnizer Friede hat freilich mehr
die Form eines Vertrags .

e ) Das Reichöhcrkommen nennen die deutschen Bi¬

schöfe in einem Schreiben an Pabst Hadrian IV
( bep . R a d e vi cus de gestis Frid . 1 . L . C »

16 . ) ausdrücklich als eine Hauptquelle des deut¬
schen Staatsrechts : Duo i 'unt quibus nostrum
regi oportet Imperium , leges sanctae Iinpe .
ratorum et usus bonus praedecessorum et pa¬
trum nostrorum »
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§ . 261 .

D . Die Vertrage zwischen der Kirche
und dem Staat . Durch die völlige Ent¬
wicklung des Systems Gregors VII in der Ge¬
stalt welche es in den Händen seiner Nachfol¬
ger erhielt , wurde dem Staat alle eigentliche
Gesezgebung in Kirchcnsachen nothwendig ge¬
nommen . Aber so unabhängig konnte doch auch
das neue System die Kirche vom Staate nicht
machen , daß diesem alle Einmischung in die
Rechte der Kirche als äußere Gesellschaft
entzogen worden wäre , da sie in ihren Ver¬
hältnissen als äußere Gesellschaft so vielfach
mit den Staatseinrichtungen verschlungen war ,
und eine unbedingte Unterordnung des
Staats unter die Kirche nicht anerkannt
wurde , kraft deren diese sonst freilich auch über
alle Verhältnisse hätte Bestimmungen machen
können , in welchen sie -mit dem Staate selbst
stand « ) . In solchen Verhältnissen konnte also
nichts als fr ei ejU cb ere i n ku n ft d e r In¬
teressenten , d . h . der Staats - und Kirchen -
gcwalt entscheiden , und diese kamen dadurch in
gewissen Beziehungen in das sonderbare und dem
Princip des Feudalsystems widerstreitende Ver¬
hältniß zweier einander cntgegengesezter und von
einander unabhängiger Gewalten b ) . Und eben
darum konnte auch die Gränze , wo die gesezge -
bende Gewalt der Kirche aufhöre , niemals genau
angegeben werden ; das augenblickliche Interesse
und die augenblickliche Möglichkeit , dieß geltend
zu machen , entschied wie weit der Staat in sei¬
ner Einmischung in die Anordnungen der Kirche
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gehen möge . Die Vertragsweise Bestimmung
über dergleichen Gegenstände fand übrigens
theils zwischen dem Pabstc als dem Oberhaupte
der allgemeinen Kirche c ) , theils - zwischen der
Nationalkirche und dem Kaiser d ) statt .

a ) Daß man die Kirche nicht in einem selchen
Verhältnisse zum Staate betrachtete , beweist am
sprechendsten der § . afto . Note e erwähnte Brief
der deutschen Bischöfe , wo sie nach der dort
eingerückten Stelle binznsezen : IN05 limites
Ecclesiae ( die geschriebenen und ungeschrie »
denen weltlichen Geseze ) nec volumus praete¬
rire , nec poHumus ; quicquid ab his discor¬
dat , non recipimus - oder wie der Sachsen »
spiegel den nehmlichen Saz ausdrückt : Ob nun
wohl der Bapst erlaubet hat , sich mit einander
zu verhcirathen in dem fünften Grad , so mag
er doch kein Recht sczen , da er unser Land -
oder Lehen - Recht mit andern oder
kränken möge . Hiernach bedarf es weiter
keiner Ausführung , wie man über die Gcsezge -
bung der Kirche in Verhältnissen , welche man
als einen Theil der Staatsverfaffuug betrachtete ,
dachte .

b ) S . hierüber unten das öffentliche Recht .

c ) Dahin gehört der Vergleich zwischen Heinrich V
und Pabst Ealixt II von 1122 . ( oben sti 232 ) .

d ) Als ein Beispiel eines solchen Vertrages kann
dienen : Friderici II Imp . Aurea Bulla de li¬
bertate ecclesiastica a . » 2lz bep Goldast
Constitt . Imp . Tom , I . pag . rgg ; von der we¬
nigstens einzelne Punkte nur das Resultat eines
Vertrags mit den Bischöfen sind , wie schon dar¬
aus leicht abzunehmen ist , daß dieß Privilegium
kurz nach Friedrichs Ankunft in Deutschland und
auf einem Reichstage ertheilt ist , auf welchem

Bd . n . L
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sich eine große Anzahl von geistlichen und weltli¬
chen Fürsten für ihn gegen Otto IV erklärte .

§ . 262 .

II . Die von einer höheren Gewalt
gegebenen Geseze bestanden 1 ) in den vom
Kaiser vermöge der g esezg e benden Ge¬
walt gegebenen R e ich s g e sez en . Diese
wurden nach Art der alten Capitularicn nach
dem Rathe der Reichsständc auf Reichstagen
abgefaßt ; es waren deren aber ( wenn wir auch
annehmen , daß ein großer Theil derselben nicht
auf unsere Zeiten gekommen ist ) so wenige und
ihr Inhalt auf einen so engen Kreis von Ge¬
genständen eingeschränkt , daß sie bey weitem
nicht als ein Ersaz für die außer Gebrauch ge¬
kommenen Capitularien dienen konnten . Nicht
alle auf dem Reichstage gefaßten Schlüsse wur¬
den niedergeschrieben , weil die meisten nur Be¬
schlüsse über auswärtige und einheimische ge¬
meine Unternehmungen waren « ) , die kein dau¬
erndes Interesse hatten , und daher nur in den
Jahrbüchern der Geschichte ihren Plaz fanden
ö ) . Was man niederschrieb , wurde noch
während dieses ganzen Zeitraums in lateinischer
Sprache abgefaßt , und nur in der Landessprache
publicirt c ) . Die auf deutschen Reichstagen er¬
richteten und schriftlich abgefaßten eigentli¬
chen Geseze , betreffen in der Regel nur zwei
Arten von Gegenständen , beide solche , in Ab¬
sicht deren die gesezgebcnde Gewalt thätig seyn
mußte , weil sie nicht durch Autonomie , sondern
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nur kraft höherer Gewalt rechtlich bestimmt
werden könn ten , nehmlich : « . Privilegien ,
welche einzelnen Reichsständen oder ganzen
Classen von Reichsbürgern ertheilt wurden , b )
den Landfrieden und die Strafen , welche
den Friedebrechcrtreffen sollten . — Ueber andere
Gegenstände erstreckte sich die gesezgebende Ge¬
walt des Kaisers ausnahmsweise nur dann ,
wenn dieser sich besonders veranlaßt sah , ge¬
gen den gewöhnlichen Gang der Dinge aus
kaiserlicher Machtvollkommenheit dur ch z u g r e i -
fen d ) . Es versteht sich , daß man die sehr
häufig auf Reichs - oder Hoftagen gefunde¬
nen Urtheile nicht , wie zuweilen geschieht
e ) , mit wahren Reichsgcsezen verwechseln darf / ) .

a ) Wie der Beschluß eines Römerznges , die Voll¬
ziehung einer Achtserklärung u si w .

i ) Ein Verzeiwniß der sämmtlichen deutschen Reicks -
versammlunaen und Hoftage aus den Chronisten

bis zum Jchre izoo mit Angabe der Huuptge -
gcnstande der Perathschlagung hat Pseliin -
ger im Vitriarius illustr . Tom . I . pag , 87 -

169 .

c) Dieß und weiter nichts folgt aus der Stelle in
Ootttridi Mon 8 . Tantal eonis . Chrom

( bey Freher Tom . 1 ) , in welcher man die äl¬
teste Nachricht vorn Gebrauche der deutschen

Sprache bey Abfassung der Reichsgeseze hat
sinden wollen : a . IQ55 curia celeberrima apud
Moguntiam indicitur ubi — pax iuratur , ve¬
tera iura stabiliuntur , nova statuuntur et Teu¬
tonico sermone in membranea scripta omni¬
bus publicantur . Das Original dieses Land «

friedenö ( S . Dreyers Nebenstunden 1768 . 4 .
Bd . 11 . L 2
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S . 435 ) ist gewiß lateinisch gewesen , da -alle
deutsche Abschriften , die wir von dieser Urkunde
haben , augenscheinlich bloße Uebcrsezungen sind ,
von denen der Mönch auch eine vor sich haben
mochte . S . Schönemannö Versuch eines
vollständigen Lehrbuchs der Diplomatik B . l .
S . 320 .

d ~) Wie Eonrad II in der Constitutio cie expedi¬
tione Romana ,

e) Ww Senkenberg in seinem Corpus iuris keu -
dalis in Ansehung vieler der oben $ . 2Zg . Note
/ ) angeführten Urkunden .

/ ) Die deutschen Reichsgcftze , welche in diesen
Zeitraum gehören , sind meist nur bey Coldast
Collectio Constitutionum imperialium Fran -
cofurti 1613 . 4 Tom . fol . seil . 2 . 1713 ) abge¬
druckt . Mehr aber als die Hälfte von dem was
er aufgenommen hat , besteht aus unachten Stü¬
cken ; manche sind sogar nichts als Stellen aus
Chronisten , denen er selbst nur die Form von
Gesezen gegeben hat . I . B . Henricil , R . Con -
Jtitutio de urbibus Tom . 1 . pag . srr . ( der
2ten Ausg . ) Vergl » Conring de origine iu¬
ris Germanici Cap . 18 . Ein Verzeichniß der
Reichsgeseze dieses Zeitraums hat Tkessinger
Vier . illnstr . Tom . 1 . pag . 6r U . f . S . auch
Diener Comment . Tom . 1 . § , 1 - 5 .
AIs die wichtigsten unter diesen Gesezen , verdie¬
nen vorzüglich folgende ausgezeichnet zu werden :
I ) Conradi II ( § , 223 ) Constitutio de ex¬
peditione Romana . Daß dieß Gescz , welches
aus einer von Marcus Weiser dem bekannten
Rittershausen ( Conr . RiUersbusius -f- 1613 )
mitgetheilten Urkunde lange allein bekannt war ,
Carl dem Dicken zugeschrieben und inö Jahr8yo
gesezt wird , hat viele veranlaßt , eS für unächt
zu halten , ( f, Heineccius bist . iur . ed . Sil -
beriad pag . 777 und 802 . Vergl . Senken¬
berg Corp . iur . feud . in der Vorrede pag . 46
u . f . Gebauer Institutiones iuris feudalis
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I . Scliil - teri in der Vorrede und Gudii
Yita Jo . Wilh , Hoslmanni pag . 61 ; und
oben § . 223 und 259 ) . 2 ) Ooncordatum Ca -
lixtinuma . 1122 oben § . 232 . 3 ) K . Frie¬
drichs I itcr und » ter Landfriede von ungewissen

Jahren , und dessen Zter Landfriede von a . 1187 .
4 ) K . Friedrich II Aurea Rulla de libertate
ecclesiastica a . 1213 . ( § . 261 Note d ) . 5 ) Kör
nig Heinrichs Neichsschlnsse wegen der Bünd¬
nisse der Städte und der Pfalbürgcr a , 1231 und
1232 . ( oben § . 247 ) . 6 ) König Fr i e d r i chsII
Privilegien für die weltlichen und geistlichen Für¬

sten a . i2Lo und 1232 ( oben g . 247 ) . 7 ) König
Friedrichs II Reichsabschied von 1235 . — Alle

diese Geseze ( mit Ausnahme von Nr . 4 ) stehen
auch in : Neue Sammlung der Reichs -
a bschiede in 4 Theilen . Frankfurt 1747 . 2 Bde .
fol . ( ein Werk welches von hier an vorzüglich zu
gebrauchen ist ) Tom . I . Nro . 1 11. f . Wenn man

übrigens von den hier angegebenen Gesezcn dieConstitutio de exped . Rom , und die welche keine
eigentliche Geseze sind ( vergl . ü . 260 ) , abrechnet ,
so sieht man leicht , daß der Abt Eonrad vonLich -

tenau ( Chron . Ursperg , ad a . 118 ) mit Recht
bey Gelegenheit des Landfriedens Friedrichs I sa¬
gen konnte : quas litteras Alemanni usque in
praesens Friedebrief , id est litteras pacis vo¬
cant , nec aliis legibus utuntur tanquam gens

’ agrestis indomita . Die Landfrieden waren ge¬
wiß das einzige Reichögesez , das in aller

Händen war . Daß übrigens in den Worten :
nec aliis legibus nicht gerade von dem einzelnen
Landfrieden von 1187 , sondern von den Landfrie¬

den überhaupt , im Gegensaze zu andern Reichs -
gesezen , die Rede ist , und unter legibus hier bloß
Reichsgefeze verstanden werden , bedarf ja wohl
nicht erst eines Beweises . Doch wäre die Bemer¬

kung auch richtig , wenn man unter leges über¬

haupt g e sch r i e b e n e g e m e i n e Rechte verstünde .
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§ . 263 .

2 . In den Bewilligungen und Vor¬

schriften , welche von den Landesherr » ( im

Sinne dieses Zeitalters ) ihren Landsassen

ertheilt wurden a . Die ältesten Städte in wel¬

chen das Weichbildrecht entstand , hatten gemei¬

niglich gar keine geschriebene Quellen für ihre

-Verfassung und ihr Recht ; denn die Urkunden

durch welche sie Weichbildrecht erhielten , wa¬

ren Privilegien für ihre Vogteiherrn § . 224 « ) .

Da diese immer bemüht waren das Hofrccht

welchem ein Theil der Einwohner unterworfen

war , über deren Gesammtheit auszudehnen a ) ,

so ergriffen die Bürger natürlich die erste gün¬

stige Gelegenheit , ihre hergebrachten Rechte zu

sichern und die Stadtvcrfassung auf ei¬

nen festen Fuß zu sezen , indem sie von der

Herrschaft ein Privilegium auswürkten , in wel¬

chem die Rechte jeder Klasse von Bürgern ,

der herrschaftlichen Beamten und der Herrschaft

selbst , dem Herkommen gemäß aufgezeichnet wur¬

den . Von dieser Art ist das älteste Stadt¬

recht von Straßburg , über welches wohl kein

anderes schriftliches Document über städtische

Verfassung hinaufreicht b ) „ Als die städtische

Verfassung durch das stille Würken der Zeitum -

stände eine festere Gestalt erhalten hatte , wur¬

den nun auch durst / die Fürsten planmäßig

neue Städte gegründet . Die Veranlassung

dazu gab bald eine langwierige Fehde , wäh¬

rend welcher viele Orte befestigt wurdenc ) ,

bald eine bloße Finanzfpeculation , weil das

städtische Gewerbe die Einkünfte des Landes -
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Herrn vermehrte d ) , bald die Vorliebe dessel¬

ben für irgend eine Domäne , ein Stift oder

Kloster , bald endlich die Bemühung der Ein¬

wohner um das ihnen in jeder Rücksicht vor -

theilhafte Weichbildrecht . Zur Gründung der

neuen Stadt geschah gewöhnlich nichts , als

daß eine schon beisammen lebende Gemeinde

für eine Stadtgemeinde erklärt wurde , und die

Rechte erhielt , die man jezt als städtische

Rechte ansah ( § . 224 . 243 ) e ) , bey welcher

Gelegenheit öfter bloß das , was sich an einem

solchen Orte im stillen Laufe der Zeit schon ge¬

bildet hatte , durch die Sanction des Landes -

hcrrn nur eine festere Form erhielt / ) ; zuwei¬

len wurde aber auch die neue Stadt erst auf

dem Grund und Boden eines Herrn erbaut ,

und jeder , der sich hier niederzulassen gemeint

sey , durch mancherlei Freiheiten dazu eingela¬

den g ) . Natürlich erhielt d ,ie neue Stadt die

städtischen Rechte die ihr beigelegt wurden durch

ein ausdrückliches Privilegium zugesichert , und

weiter mochte manches Stadtprivilcgium oder so¬

genanntes Stadtrecht nichts enthalten / r ) ;

da es aber auch zu den Eigenheiten der städtischen

Verfassung gerechnet werden mußte , daß jede

Stadt eine besondere Justiz - und Policeiverfas -

sung , ja eine wenigstens der Form nach beson¬

dere Gesezgebung i ) habe , weil sie jede alte

Stadt in den Weisthümern ihres Gerichts und

in den Willkühren ihres Raths ( § . 258 . 259 )

nothwendig besaß , so war es natürlich , daß in

das sogenannte Stadtrecht der neuen Stadt auch

sehr häufig etwas über diese Gegenstände einge¬

rückt wurde , weil man hier planmäßig alles
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gleich so einrichten wollte , wie es an andern Or¬
ten schon würklich war . So erhielt also die neue
Stadt oft gleich ein eigentliches Stadtrecht
( >ni > mnnicrpale , Justitia civitatis A ) Weich¬
bildrecht , Handfeste u . s. w . ) , welches fast im¬
mer von einer andern Stadt hergenommen wurde
l) , in welches aber der Landesherr auch wohl von
ihm herrührende Bestimmungen aufnahm , ohne
jedoch dabei an dieAusübung einer wahren gesez -
gebenden Gewalt zu denken m ) . Die Folge die¬
ser seit der Mitte des zwölften Jahrhunderts sehr
häufig vorkommenden Bewilligung der Stadt¬
rechte war , daß sich » un auch ältere Städte , bey
denen sich dieß alles längst von selbst gebildet
hatte , über das hergebrachte ein Privilegium er¬
theilen , oder ihre althergebrachten Gerechtsame
bestätigen ließen , und zwar um ihnen ein recht
großes Ansehen zu verschaffen , wo es irgend ge¬
schehen konnte vom Kaiser « ) .

a ) S . meinen Anfsaz über den Ursprung der städti¬
schen Verfassung in der Ieitschr . f . g . R . 2 ß .
B . 1 . H . 2 - S 232 u . f .

b ) Am besten bey Grandidier bistoire de l ’e -
glise de Strasbourg Th . 3 Diss , 6 . S . q2 u . f.
auch bey Schiltcr in dessen Anmerkungen zu der

Chronik Jaeobö von Königshoven S . 715 u . f .

e) Am deutlichsten zeigt sich dieß in der Geschichte
der Weifischcn Erblande , wo die Entstehung der
meisten Städte in die Zeit der durch die Achtser -

klarnng Heinrichs des Löwen entstandenen Fehden
oder kurz nach denselben fällt . S . SptttlerS
Geschichte des Fürstcnthnms Hannover Th . 1 . S .
32 u . f . Die Städte , die in Helvetien durch die

Zäbringischen Fürsten - angelegt wurden , verdank¬

te » ihre Entstehung ähnlichen Begebenheiten . Vergl .
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I0h . v . M ü llersGe sch . Schweizer . Eid¬

gen . Th . i . Cap . 14 .

<7) Durch den Aoll , den sie sich vorbehielten , den ,
Grundzins , den diejenigen geben mußten , welche
sich auf ihrem Grund und Boden anbauten , die
erblosen Güter , die ihnen wenigstens zum Theil

zusielcn u . s . w . Vcrgl das Stadtrecht für Frei -
turg im Breiögau von uz » bey S 'choepslin
Historia Zaringo - Badenfis . Tom . g , pag . 50 -
60 .

t ) Ein Beispiel dazu hat Kind linger Münsteri -

schc Beiträge Tb - 5 . Nro . 5 . 37 , ( pag , 104 ) in
Bischof Herrmanns von Münster Privilegium der
neuen Stadt Koesfeld a . 1197 . auch nach dem

Stadtrechte von Halteren a . ragg . ebend as . Th .

i . Nro . i . scheint in Halteren schon vorher eine
freie Gemeinde gewesen zu seyn .

/ ) Darauf deuten die Worte , die sich so oft in den
Stadtprivilegien finden , daß die hier ertheilten
Reckte eigentlich nur iura ab antiquo habita
scven . Diese Bewandtniß hatte es mit der Stadt

Medebach , als ibr Erzbischvf Reinold zu Köln
n6g ein ausdrückliches Stadtprivilegium ( bey

Kindlinger a . a . O . Th . 3 . Nro . 5 . 19 . pag .

54 ) ertheilte : Moti pietate super multiplici op¬
pressione quam oppidani nostri de Medebach
diutissime sustinuerunt , iura cuncta quae

usque ad nos sub gratia no st rorum
Antecessorum obtinuerant , clementer
eis confirmanda et — in hunc modum duxi¬
mus roboranda .

g ) Dieß war z . B . der Fall bey Freiburg im Breis -
gau nach dessen Stadtrecht ( Note b ) . Eine der

wichtigsten Freiheiten , die , fast in allen Stadt¬

rechten auch wenn sie sehr kurz sind , ( wie z . B .
das Note c angeführte Privilegium von Halteren )
nament . ich angeführt wirb , ist daß niemand der

ein Jahr lang in der Stadt gewohnt hat ohne von

einem Lribherrn der Leibeigenschaft wegen in An -
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spruch genommen zu werden , dieserhalb überall
nicht weiter angefochten werden soll . Den Ur¬

sprung dieses Privilegii findet man leicht in einer
<s uralten germanischen Gewohnheit ( § . 84 d) ,

ä ) Weiter scheint z . B . das Stadtrecht nichts ent¬
halten zu haben , welches Heinrich der Löwe der
Stadt Lübek 1158 ertheilte ; wenigstens steht in
dem Anhang zu dem Lübischen Stadtrechte , wel¬

ches Lübek 1255 für die Stadt Oldenburg , „ to -
l ' ammende schriven“ ließ , unter der Rubrik

„ Hertoghen Hinricks Ordninge“ welche die

Form einer vollständigen Urkunde voin Jahre 1158

hat , weiter nichts , als die Bestimmung wie der
Rath zu Lübek organisirt werden soll . ( ü . West -

phalen monum . ined , Tom . 3 . pag . 652 ) .

Dieß läßt sich auch sehr gut mit dem vereinigen

was Arnoldus Lubec . L „ 1 . Cap . 35 sagt :
Verum priusquam ( cives Lubeccenses ) ei ( Im¬

peratori Friderico I ) civitatem aperuissent ,

exierunt ad eum , rogantes ut libertatem ci¬

vitatis , quam a Duce prius traditam habue¬

rant , obtinerent , et iuftitias , quas in privi¬

legiis scriptis habebant , secundum iura So -
satiae , et titulos quos in pascuis , sylvis ; flu¬

viis possiderent , ipsius auctoritate et munifi¬

centia possiderent , Daß die iustitiae ( worun¬
ter nach den 3 Lodicibus derselben , die Lübekim igten Jahrhundert andern Städten mittheilte
bey Most phalen a . a . O . S . 6rp . das Indi¬
sche Civilrecht verstanden wird ) von Heinrich dem
Löwen in dem ältesten Stadtrecht bewilligt worden

seyen , behaupten hier offenbar die Lübeker nicht ,

nur daß sie diese Rechte in privilegiis scriptis
hätten , worunter am natürlichsten eine spätere

Bestätigung lübischer Weisthümer und Willkühren ,
denen das Soester Recht zum Grunde liegen mochte ,
verstanden wird . Auch die Codices bey Well -

phalen , welche Heinrichs des Löwen ebenfalls
erwähnen , sagen nicht , daß ihnen diese Rechte in

dem ersten Privilegio Heinrichs verwilligt

seyen . Und endlich die Worte die slelmold
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Chron . Slav . L . I . Cap . 85 . bey der Erzählung
von der Gründung oder eigentlich Wiederherstel¬

lung Lübeks braucht , können beinahe bloß von
dem Inhalte jener Ordnung Heinrichs des Löwen
verstanden werden . Statuit illic monetam et
teloneum et iura civitatis honestissima . Jura

civitatis heißt in der Sprache dieses Zeitalters ge -

wödnlich nicht das particuläre Civilrecht , sondern

die Verfassung einer Stadt , und auf diese Be¬
deutung weist auch das Pradicat honestissima

hin , das auf das Eivilrrcht nicht wohl paßt .

r ) Denn dem Inhalte nach waren diese particulären
Normen von dem gemeine » Rechte oder doch der

Verfassung anderer Städte aus den oben $ . 253 .
25g angegebenen Gründen gewiß selten abwei¬

chend . Das eigenthümliche einzelner städtischer

Rechte oder Verfassungen ist überall augenschein¬

lich spätern Ursprungs .

k ) Wie z B . das Lübische Civilrecht im izten Jahr¬

hundert heißt . ' Note f ) .

l ) So heißt es in dem Privilegium für Freyburg
Note d ) x quod Bertholdus D . Z . in loco pro¬
prii fundi fui Friburc videlicet , fecundum ,
iura Coloniae liberam constituit fieri ci¬

vitatem . Daher auch , wie in solchen Fällen im¬
mer geschah , nach diesem Stadtrecht Freyburg
sich zu Cöln des Rechts belehren lassen soll . Eben

so wird Halteten ( oben Note e ) auf das Recht von
Borken und Koeöfeld ; das leztcre aber auf das

Recht von Münster fundirt . Die Städte eines

Fürstcnthumö erhielten gewöhnlich eine das Recht

der andern : vcrgl . Spittler in der Note <7 an¬
geführten Stelle . Auch Lübek hat zur Grundlage

seines Rechts nach der Note h angeführten Stelle
das Soester erhalten , wovon ich mich ohngcachtct

der in neueren Zeiten dagegen ( besonders von

Dreyer ) gemachten Einwendungen , überzeugt
halte . Soest ist eine der älteste » Städte in

Sachsen , und bekanntlich eine von denen , dere »
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Particularrecht sich sehr früh ausgebildet hat .
In dem Berzeichniß der Rathmänner LübekS ,
die nach Anordnung Heinrichs des Löwen seit
ii 58 angesezt wurden , und welches in dem
Note h angeführten Oldenburgischen Codex gleich
auf die Ordnung selbst folgt , kommen bis 1172
lauter Fremde als Rathmannen vor , bey die¬
sem Jahre heißt es sogar ausdrücklich : „ Werne ,
rus Borghere ut Lübeck is dat erste Kind ut
Lübcke to Rade gekesct " . Gleich unter den er¬
sten Rathmännern , die von den von Heinrich
selbst gesezten 4 „ Wisesten Lüden " gewählt wur¬
den , steht ein Volckwin van Soest . Hiernach ist
eö wohl eben nicht auffastcnd , wenn man zu Lü¬
det , wo man damals gewiß noch kein Partien »
larrecht hatte , da man sonst im Rathe keine
Fremde hätte brauchen können , das berühmteste
sächsische Stadtrecht freiwillig annahm oder ( spä¬
terhin ) von Heinrich dem Löwen erhielt oder er¬
bat ; wenigstens ist gewiß kein Grund vorhan¬
den tM Amoldus Lubeccensis statt Sol 'atiae .

Holsatiae zu lesen , wenn gleich diese Lesart auf
eine in slavischen Ländern angelegte Stadt auch
paßt .

m ) Das ganze Stadtrecht wurde von den neuen
Bürgern , ja doch eigentlich nur vcrtragsweise
angenommen .

n ) Von Lübek oben Note h .

§ . 264 .

b . Nicht mit so vieler Bestimmtheit läßt

sich entwickeln , wie in dieser Zeit von den Lan¬

desherrn die gesezgebende Gewalt über ihre

Landsaffen überhaupt ausgeübt wurde . Un¬

zweifelhaft freilich ist es , daß die Gewalt ,

welche sie als Landesherr » vom Reiche hatten
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ä ) , auch , die Befugniß in sich schloß , zum Be¬

hufe der A usü b ung der darin liegenden Rechte

Anordnungen zu treffen , also , nach den

Bestandtheilen der Landeshoheit in dieser Pe¬

riode , Geseze zu geben , welche die Ausübung

der Gerichtbarkeit , das gerichtliche Verfahren /

die Heerfolge , Zoll und Münzgerechtigkeit und

andere ihnen überlassenen Regalien zum Ge¬

genstände hatten b ) . Gewiß ist auch , daß das

eigentliche Privatrecht fast ganz außerhalb deS

Wirkungskreises dieser Gewalt lag e ) , und daß

sie über die Gegenstände , welche sie umfaßte ,

nicht willkührlich d ) ausgeübt werden

konnte . Aber um zu beurtheilen , in wie weit

sie beschränkt wurde , sowohl durch die

Rechte der Reichsregierung als durch das Recht

der Autonomie der Landsaffcn , die in keiner

Beziehung eine willkührliche Gewalt über sich

erkannten , dazu müßten wir mehr Rechtsmonu¬

mente aus dem zwölften und dreizehnten Jahr¬

hundert haben , als bis jezt bekannt geworden

sind . Das lehrreichste Beispiel einer Gesezge -

bung dieser Art enthält das O österreichische

Landrecht aus dem iZtcn Jahrhundert s ) .

a ) . Vermöge des Herzogthums , der Grafschaft ,
und einzelner Rechte , welche die Landesherrn an
sich gebracht hatten .

b ) Auch die Ertheilung der Stadtgcrechtigkeit war
nur ein Ausfluß dieser Befugniß ; sie ist aber selbst
vom Fürstcustande vor dem listen Jahrhundert

nickt ausgeübt worden , weil sie , ehe die Verhält¬

nisse der Landeshoheit eine festere Gestalt erhalten

hatten , in den Rechten selbst eines erblichen

Reichsbeamten nicht lag . In allen Städten welche
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vor dem raten Jahrhundert gegründet sind , war
die Vogtei eine Reichsvogtei . wenn sie gleich
den Bischöfen zustehen konnte . Vergl . Ieitschr ,
für gesch . Rechköw . B . i . H . i . S . 226 .

c ) S . oben § . 258 .

d ) In dein Archiv zu Würzburg findet sich eine
Urkunde welche zuerst von Schult es Coburgi -
sche Landesgeschichre des Mittelalters ( Cob . i8is .
4 . pag . 135 . Notemitgetheilt worden ist , und
jenen Grundsaz wörtlich auöspricht :

Hernicus dei gratia Romanorum Rex et
semper Augustus . Universis irnperii fidelibus
gratiam suam et omne bonum . Notum esse
cupimus universis , quod nobis apud Vuqr -
maciam curiam folenmem celebrantibus , in
nostra praesentia petitum fuit diffiniri : Si
aliquis dominorum terre aliquas consti¬
tutiones vel nova iura facere possit me¬
lioribus et maioribus terre minime
requisitis . Super qua re , requisito consensu
principum fuit taliter diffinitum . Ut neque
Princip es neque aliiquilibetconsti -
tutiones vel nova iura facere pos¬
sint , nisi meliorum et maiorum terre
consensus primitus habeatur , (In )
Huius igitur fententie robur perpetue vali¬
turum presentem literam conscribi et sigillo
nostro fecimus communiri . Data apud Vuor -
maciam Anno domini MCC QXXX 0 primo Ca¬
lendis Maii Ind , IV .

e ) Bey Ludewig Reliq . MSC . Tom . 4 . p . x
u . f. Besser und vollständiger bey Senken -
berg Visiones diversas de Coli . LL , Germ ,
pag . 2X3 U . f.
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C . In Italien erhielt sich das Longo -
bardische Recht in seiner völligen Anwend¬
barkeit a ) , weil es seinem Ursprünge nach weit
ausgebildeter war , und darum auch weit ver¬
ständlicher und anwendbarer blieb , als alle
übrige Nationalrechte . Die deutschen Beherrscher
der Lombardei fanden daher hier auch weit
mehr Veranlassung , dieß Recht als ein geschrie¬
benes Recht in allen seinen Zweigen fortzubil¬
den , als in Deutschland ; den Beweis davon
geben die auf den Lombardischen Reichstagen
abgefaßten Geseze , die sehr häufig das Pri¬
vatrecht , besonders das Lehnrecht betreffen ö ) .
Neben den besonderen Normen die sich durch
Autonomie in Italien eben so wie in Deutsch¬
land ( § . 253 - 262 ) bildeten c ) , behielt da¬
her der Lombarde immer ein geschriebenes
gemeines Recht , zu dessen genauerer Kennt¬
niß eine Art von wissenschaftlicher Bildung ger
hörte , durch welches also gewiß auch immer
einiges wissenschaftliches Studium des Rechts
erhalten wurde , wahrend in Deutschland , wo
fast alles Recht auf ungeschriebenen Gewohn¬
heiten und Willkühren beruhte , nur practische
Kenntniß desselben möglich war . Für dieß wis¬
senschaftliche Studium mochte es auch sehr vor -
theilhast seyn , daß neben dem Longobardischen
Rechte auch immer das Römische in Gebrauch
blieb ä ) , bey dem es seiner Natur nach nie
zur bloß practischen Kenntniß kommen konnte ,
und dessen Studium besonders von der Geist¬
lichkeit , wenn gleich nur aus dem Codex sund
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Julians Auszug aus den Novellen e ) ( derbiS
zum iLten Jahrhundert in Italien allein im
Gebrauche war ^ / ) , wissenschaftlich getrieben
wurde g ) . Unter diesen Umstanden darf es
nicht befremden , daß das Longobardische Recht
fron allen übrigen germanischen Nationalrechten
allein , noch im i2tcn Jahrhundert von neuem
schriftlich bearbeitet wurde . Es wurde durch die
neueren Geseze ergänzt , in systematische Ord¬
nung gebracht , und durch Formeln , Commenta¬
rien und Glossen erläutert h ) . Und eben die¬
sen Umständen ist es gewiß wenigstens zuzu¬
schreiben , daß das römische Recht schon im i2tcn
Jahrhundert in Italien zu einem ganz neuen Le¬
ben hervorgerufen werden konnte , da es ohne
sie gewiß nicht die günstige Aufnahme gefunden
hätte , die es fand als es damals zum Ge¬
genstände des Unterrichts auf den um diese Zeit
entstandenen Universitäten wurde .

a ) Der beste Beweis liegt darin , daß das Longo -
bardische Gescz noch in den Longobardische »

Lehnsgewohnhctten alö geschriebenes Gesez vor «
kommt , wo es besonders II . F . , . von dem Gewohn¬

heitsrechte genau unterschieden wird . S . Note c ,

Vergl . Biener 1. c . Tom . I . p . l 37 U f .

b ) Sie stehen bey Gold äst Coll , Const . Imp ,
Tom III . und zum Theil bey Canciani Barb .

LL . antiq . Tom . I . pag . 298 - 259 . Vergl . Bie -
11er 1. c . Tom . 2 . Vol I . pag . 22 . 52 gl . Ein

großer Theil derselben ist in das Longobardische
Gesezbuch Note h , eingetragen , andre sind bloß

in den Authentikcn ( § 269 . Note i ) , andre bloß

in den Longobardischen Lehnsgewohnheiten aufbe¬
halten .
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») II .F , 1 . Causarum , quarum cognitio frequenter

nobis committitur , al .iae dirimuntur jureßo -
mano , aliae vero Legibus Longobardorum ,
aliae autem fecundum Regni consuetudinem ,
quae quamquam sint variae , et quamquam
secundum diversorum locorum , aut Curiarum
mores lint diversae etc .

d ) Urkunde bey Murat ori ( Antiq . Ital , Tom . i .
p . 387 ) a . 1018 . Professa sum ex natione
mea legem vivere Longobardorum , sed nunc
pro ipso viro legem vivere videor Romanam .

e ) Iv 0 Carnot ensis ( vor III4 ) ep . 280 . In¬stituta legum Novellarum , quae commendat
et servat Ecclesia Romana . - Daher schreibt auch
der h . Bernhard ( von Clairvaiqr ) an Pabst En¬

gen III : Quotidie perstrepunt in tuo palatio
leges ; sed lustiniani non Domini etc , ( Ep ,
ad Eugeniuin pap . L . 2 ) ,

f ) S . unten g . 267 . Note d ,
g ) S . Note e . Von dem berühmten Lanfrank ( f

1089 ) hat man sogar die Tradition , daß er das

Römische Recht schon öffentlich vorgetragen habe :
R o b e r t i de Monte appendix ad Sigeber -
tuin Gembl . : Lansrancus Papienfis et Garne -
rius socius eius , repertis apud Bononiam Le¬
gibus Romanis quas Iustinianus Imperator Ro¬
manorum a . ab inc . Dom . DXXX . abbreviatas
emendaverat . Itis , inquam , repertis operam
dederunt eas legere et aliis exponere ; sed Gar -
nerius in lioc perseveravit , Lansrancus vero
disciplinas liberales et literas divinas in Gal -
liis multis edocens , tandem Beccum venit ,
et ibi monachus factus est sicut in sequentibus
potest inveniri . Ab er man darfals den Ort , wo
Lanfranc unterrichtete , doch wobl nickt wie ge¬
wöhnlich die von ihm erst zu Kloster Vec gestif¬
tete Schule , sondern Italien und zwar wahrschein¬

lich Pavia annehmen , da von jenem Robert aus «

Bd . n , M
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drücklich das Gegentheil sagt . Man sieht auch

leicht wie Lanfranc z » dem juristischen Studium
kam , und in welcher Beziehung er das Recht leh¬

ren mochte , wenn man weiß , daß Lanfrancs Va¬

ter Papiensis Senator et ex ordine tilorum erat
qui iura et leges civitatis asservabant , wie Milo
Crispinus Lanfrancs Biograph sagt . Ucbrigcns
darf das offenbar unrichtige Zusammenstellen Lan¬
francs und Jrneriuö nicht befremden ; Lanfrancs

Aufenthalt in Italien und die Lehrzeit von Jrne -

rius müssen wenigstens 60 Jahre auseinander seyn ,
aber weil Jrnecius zu Roberts Zeit allgemein als
der Gründer des Juristischen Studiums betrachtet

wurde und Robert doch die Nachricht hatte , daß

Lanfranc ebenfalls Rechtsunterricht ertheilt habe ,
so machte er beide zu Zeitgenossen , und zu sociis ,
und erklärt wie es gekommen sey , daß man den
Jrneriuö allein als den Wiederhersteller des Stu¬

diums des Römischen Rechts betrachte . Daß der
Unterricht , den Lanfranc gab , aber mehr ein

practischer als ein eigentlich gelehrter war , kann
man nicht allein aus der Bestimmung schließen ,
die er damals noch hatte , daö Amt seines Vaters

zu übernehmen , sondern auch auö dem Umstände ,

daß Odofredus , der doch ex professo von den
vor Jrneriuö geschehenen Versuchen das Römische
Recht zu lehren , spricht , von Lanfrane nichts
weiß « — Odofredus ad L . Ius civile D . de
justitia et iure ( Fr . 6 . D , I . i ) . Dominus Irne -
rius fuit apud nos lucerna juris , id est primus
qui docuit in civitate ista in artibus ; et cum
studium esset destructum Romae , libri legales
fuerunt deportati ad Civitatem Ravennae et
de Ravenna ad civitatem istam . Quidam do¬
minus Pepo coepit auctoritate sua legere
in legibus . Tamen quicquid suerit de scien¬
tia sua nullius nominis fuit . Sed D . Irnerius
duin doceret in artibus in civitate ista , cum
fuerunt deportati libri legales , coepit per se
studere in libris nostris et studendo coepit do¬
cere in legibus . Et ipse suit maximi nomjnis ,
et fuit primus illuminator scientiae nostrae et
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quia primus fuit qui fecit glossas in libris no¬
stris vocamus eum lucernam iuris .

h ) Für den Verfasser dieser systematischen Samm¬

lung , wird nach der Aufschrift welche Goldast
( Collectio legum et coni 'uetud . imperial . Frco -
iurti , 1613 , sol . Tom . 3 . p 11 . ) dem von ihm
herausgegebenen Code - : giebt , gewöhnlich Petrus
Diaconus gehalten . Hier heißt die Aufschrift :
Lombarda , sive Leges Longobardorum per
Imperatores ac Reges - Romanos latae et
sancitae atque in unum corpus conge¬
stae a Petro Diacono Cafsinensi , S . R . I .

fier Italiam Logolbeta , Excerptario et Capel -ano . Allein dieß beruht bloß auf einer leeren
' Vermuthung G 0 l d a st ' s . Vergl . v . S a v i g n y

Gesch . des N . R . im Mittclalter . 53 . 2 . S 200 ;

der Verfasser war schon dem Glossator dieser Lom »
barda Carl de Tocco ( um 1200 ) unbekannt .

Die Geseze gehen in dieser Sammlung bis auf Lo¬
thar II herab ; über ihre Commentatoren s . Lin -

dcnbrog in der Vorrede zu der oben § . 29 .
Note « . angeführten Sammlung . Ausgaben :
Leges Longobardorum seu Capitulare divi ac
sacratissimi Caroli M . Imperatoris et francie
regis ac novelle constitutiones dni Justiniani im¬
peratoris cum praefatiuncula et annotationibus
in ipsas LL . et constitutiones novellas per
clarissimum et spectabilem virum Dom . Nico¬
laum B o her ii IZ12 . zu Lyon iit 8 - Leges Lon¬
gobardorum cum auctissimis glossis D . Caroli de
ToccoSicculi multis marginalibusPostillis deco¬
rate . Una cumCapitulari Car . M . Addita luere in¬
super in easdem leges luculentissima Commen¬
taria Eminentissimi Doctoris D . And ree de
Barulo nec non annotationes Cl . Jur . utr , in¬
terpretis Nie olai B o er ii . Venetiis 1537 . 8 >
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§ . 266 .

Auf mehreren italischen und französischen

Schulen , die nach der alten Art mit Stiftern

oder Klöstern verbunden waren , wurde eö schon

im Uten Jahrhundert sehr gewöhnlich , daß ne¬

ben den ordentlichen Lehrern auch unabhängige

Männer aus Eifer für die Wissenschaften freiwil¬

lig als Lehrer auftraten . Der Ruf solcher Män¬

ner versammelte bald eine beträchtliche Anzahl

fremder Schüler um sie her , die den gemeinen

Schulunterricht längst erhalten hatten , und sich

unter solchen ausgezeichneten Lehrern eine höhere

Ausbildung zu verschaffen suchten a ) . So ent¬

standen freie Gesellschaften Lehrender

und Lernender , in denen schon zufolge ihrer

Zusammensezung ein ganz anderer Geist lebte als

in den gewöhnlichen Schulen b ) , die sich daher

auch bald von der Stifts - oder Klosterschule ,

welche die erste Gelegenheit zu ihrer Entstehung

gegeben haben mochten , völlig trennten c ) , und

sich ( anfangs sogar ohne alles Zuthun der weltli¬

chen oder geistlichen Ortsobrigkeit ) , zu einer ei¬

genen wissenschaftlichen Innung ( Uni -versitas Dö &torum et Scholarium , Univer -

iilas liueraria bildeten ti ) . Anfangs erstreckte

sich der Unterricht , der hier ertheilt wurde , zwar

auch nur auf die gewöhnlichen Schulstudien ,

Sprachen , Mathematik und aristotelische ( schola - .

stische ) Philosophie ; schon im i iten Jahrhundert

wurde er aber - zuerst auf die mit dieser in Ver¬

bindung stehende scholastische Theologie , und

dann im i2ten auch auf die Medicin und Juris -
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prudcnz ausgedehnt e ) Die lezterc wurde der
Gegenstand des öffentlichen Unterrichts nicht über¬
haupt , sondern anfangs nur in dem einzelnen
Zweige des Römischen Rechts .

a ) Vergl . über diese ganze Materie C . MeinerS
Geschichte der Entstellung und Entwicklung der ho¬
hen Schulen unsers Erdtbeils . 2 Thle . Göttingen

1802 . i8oz . 8 . über die Beschaffenheit der ersten

Lehrer nnd Studierenden insbes . Th . 1 . S . 7 u . f .

I ) Durch solche berühmte Männer , die unabhängig
, von den Schulen auftraten , wurde auch selbst in

der Zeit , wo nur noch die gewöhnlichen Schulstu -

dicn der Gegenstand ihres Unterrichts waren ,

diese wenigstens immer gelehrter behandelt als in
den -gewöhnlichen Schulen . Man denke nur an

Abglards Unterricht in der Philosophie und Theo¬

logie im Gcgensaze besten , der etwa in einer ge¬

wöhnlichen Dom - oder Klosterschule ertheilt wurde .

e ) Nin deutlichsten sieht man dieß allmäblige Frei¬

werden in der Gesckichte der Universität Paris ,
wo schon im i2ten Jahrhundert nur noch das an

die ursprüngliche Entstehung derselben erinnerte ,
dasi man die Erlaubniß öffentlich zu lehren , ent¬

weder von dem Kanzler der bischöflichen Kirche ,
oder der Abtei der h . Genovefa erlangen mußte .

S . SchröckhS christliche Kirchcngcschichte . Th .
24 S . 295 u . f .

ä ) Im 1 aten Jahrhundert wurde diese innungsma -

fligc Einrichtung schon zu Paris , Bologna und
andern vorzüglich berühmten hohen Schulen sicht¬
bar » Noch Bartolus ( geb . rgcn + I35 6 )

gründet aber die Defugniß öffentlich zu lehren oder
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ein studium generale ( Note e ) Jit haben nicht

ausschließlich auf einPrivilegium ( das gemeinhin erst
lange nach Entstehung einer solchen Universi¬
tas litteraria von dem geistlichen und weltlichen
Oberen erworben wurde ) sondern auch auf diellon -luetudc ). Habere studium vel licentiam do¬
cendi procedit ex Privilegio tantum vel ex
consuetudine longissima , sicut Paduae , ubi
est studium generale ex consuetudine , et sic
eadem privilegia sunt ibi , quae Bononiae , ubi
est studium ex consuetudine et privilegio Lo -
tharii imp . ut dicunt quidam . Vergl . M C U
nersa . a . O . Th . i . S . 9 u . f .

« ) Bald nach der Entstehung der Universitäten wurde
der Ausdruck studium gewöhnlich um sie von den

übrigen Lehranstalten zu unterscheiden . Er kommt
zuerst in dem bckannten Privilegio Philipp Au¬

gusts für die Universität Paris , vom Jahre 1200

vor . Späterhin fügte man noch das Beiwortgenerale hinzu , um die weitere Ausdehnung des
Unterrichts anzudeuten .

§ . 267 .

Ein grammatischer Streit über das Wort
As soll in dem ersten Viertel des zwölften Jahr¬
hunderts Jr n e ri » s ( Guarnerius , Werner f
vor 1140 ) Lehrer ( der Logik ) a ) zu Bologna ,
auf diePandecten aufmerksam gemacht ha¬
ben , und aufgemuntert durch die Gräfin Ma¬
thilde ( ch urz ) sieng er an über diese und an¬
dere Theile der Justinianischcn Gesezgebung Vor¬
lesungen zu halten b ) . Das Interesse , das
man gleich anfangs an diesem Studium nahm e ) ,
wurde bald noch dadurch verstärkt , daß Jrnerius
so glücklich war , sich zu dem Theil derPandecten ,
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den er anfangs allein hatte , auch das übrige ,
und zu dem Auszug der Novellen von Julian
auch die Original - Novellen ( Authenticas ) zu
verschaffen d ) , und man also das Römische Recht
in seinem ganzen Umfange kennen lernte . Wie
viel oder wie wenig auch die ? suffindung des ( nach¬
her seit 1406 sogenannten Florcntinischen ) Ma -
nuscriptes der Pandectcn zu Pi sa , die mannach
der Tradition in die Regierung Kaiser Lothars
sezt e ) , zur Aufnahme des Studiums beitrug ,
läßt sich nicht bestimmen ; doch hatte ' Jrncrius
gewiß längst zu Bologna gelehrt / ehe man das
Pisanische Manuskript entdeckte , von dem also
nicht alle Manuscripte der Pandectcn abstammen
können § ) .

a ) Odofredus ad L , ult . C , de in integr . restit .

J ) Henrici Cardin alis Hostiens . Com¬
ment . in Cap , i . X . de testam , n , 2 . As , id
est duodecim unciae : As ergo quandoque po¬
nitur pro obulo , propter quod verbum venit
JSononiam studium civil te sicut audivi a Do¬
mino meo ( Azone ) , Abbatis Ursperg .
Cliron . Eisdem quoque temporibus Domi¬
nus Varnerius libros legum , qui dudum ne¬
glecti fuerant , nec quisquam in eis studuerat ,
ad petitionem Mathildae Comitissae renova ,
vit ; et secundum quod olim a divae recorda¬
tionis Imperatorelustiniano compilati suerant ,
paucis forte verbis alicubi interpo¬
sitis , eos distinxit , in quibus continentur
instituta praefati Imperatoris Iustiniani , quasi
principium et introductio juris civilis . Edi¬
cta quoque Praelorum et aedilium curulium ,
quae rationem et firmitatem praestant iuri ci¬
vili , haec in libro Pandectarum , videlicet in
Digestis continentur . Additur quoque his ii -
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her Codicis , in quo Imperatorum statuta de¬
scribuntur , Quartus quoque liber elt Authen¬
ticarum , quam praefatus Iustinianus ad sup¬
pletionem et correctionem legum imperia¬
lium fu 1>era d didit . Vergi . § . 265 . Note p die

Stelle aus Odofredus ( ebenfalls Schüler von Azo ) .

c ) Irn e rius erscheint in Urkunden auch als pra¬
ktischer Jurist , und wenn er daher würklich durch

einen Streit über das Wort As veranlaßt worden
ist , das Römische Recht zu lehren , so hat dieß
doch schwerlich ihn -erst auf das Studium des Rö¬

mischen Rechts geführt . Einen großen Antheil an

dem Beifall , den das Römische Recht gleich an¬
fangs fand , mochte auch die Individualität von

Jrnerius haben , dessen Vorzüge des Vertrags
zum Sprüchworte wurden . S . Sartius inlr -
nerio Prooem § . 23 . bey Zepernick Biga
libellorum Authenticas Codicis r . p , earum -
que historiam illustrantium , Hal . 1783 . 8 .
pag , 89 .

d ) Odofredus ( in Comm . ad D . ) ad L . 82 ,
D . ad L . Falcidiam . Legum studio Raven¬
nae cadente , Bononiam fuit translatum cum
corpore legum non uno eodemque tempore ,
sed primo Codex , Digestum novum et vetus
atque Institutiones ; postea fuit inventum In -
fortiatum fine tribus partibus ; postea suerunt
portati tres libri et ultimo liber Authentica¬
rum inventus est . — Julians Auszug aus
den Justinianischen Novellen ( ums I . 570 . ver¬

faßt ) , wird von den Gloffatoren gewöhnlich un¬
ter dem Namen Novellen allein verstanden ( aber

nicht ausschließlich , s. Hugo ' ö Civilistischrs Ma¬
gazin Bd Z . St . 2 . S . 141 . ) . Authenticae hei¬

ßen bey ihnen meist die Novellen selbst , — Ueber

die Entstehung der Eintheiluug der Pandeeten inDigestum vetus , in 'fortiatum und novum s.

Note f und p . und eine andere Meinung bey

Hugo Civ . Magaz . V . 5 . H - t . Nro . 1 ,
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« ) Vergl . hierüber überhaupt Henr . Brencmanni

historia Pand ectarum seu fatum Exemplaris flo -
rentini . Accedit gemina dissertatio deAmal -
plii . Trai . ad Rhenum , 722 . 4 . und dessen
Epistola ad Franciscum Hesseliuni qua . exa¬
minantur praecipua Capita epistolae Guido -
nis Grandi de Pandectis , nec non diff , simi¬
lis argumenti auctore C > G . Sthwarzio . Traj ,
ad Rh , 1735 . 4 . Nach der gewöhnlichen Mei¬
nung soll daS Florentinische Mscpt . 1155 .von
den Pisanern bey der Einnahme von Amalphi
erbeutet , dorthin aber etwa durch einen dorti¬

gen Adclichen von Constantinopel gebracht seyn .
Erst seit 1135 seitdem das Manuseript in Pisa

bekannt geworden , habe denn JrneriuS das

Rechtsstudium in Aufnahme gebracht . Andere

Meinungen haben Grupen , Grandi , Schwarz
rind Guadagni aufgestellt . S . die Litteratur
über diesen Streit und die verschiedenen Mei¬

nungen bey C . H . Eckhard Hermeneu 'tica lu¬
ris recensuit C . F . Walcli . Lips . 177g . 8 . § .
69 u f . Es fehlt indessen ganz an historischer
Gewißheit über die früheren Schicksale des Ma - ,

nufcripts , erst Raynerius de Graneis , ein

Schriftsteller des iglen Jahrhunderts , erwähnt

jenes Umstandes , und seine Erzählung ist um so
verdächtiger , da Odofredus in den Stellen , wo

er ex professo von dem Auffinden der Panbe -

ctcn spricht , weder Pisa noch Amalphi sondern
nur Ravenna erwähnt .

/ ) Die Florentinischen Pandecten ( eine Beschrei¬

bung ihrer äußeren Beschaffenheit s . in dcrIeit -
sch r . für gesch . Rechtsw . B . 2 , S . 271 . ) be¬

stehen bekanntlich aus s auf Pergament geschrie¬

benen sehr kostbar eingebundenen Bänden inFol . ,
von denen der erste bis zum zoten Buche ( excl . )

reicht , und der andre das übrige umfaßt . Die

Schrift ist zwar vielleicht nicht von einer Hand ,
aber die Schriftzüge sind sich durchaus gleich ,

und lassen keinen Zweifel über den griechischen

Ursprung des Manuscripts . Daß von ihnen je -



i8ö Dritte Periode A . 888 * 1272 .
IN als etwas verloren gewesen Ware , davon ist

nicht die geringste Spur , Bartolns sagt viel¬
mehr ausdrücklich davon das Gegentheil . Ad

Rubr . Soluto matrimonio . Antequam ad ru¬

bricam descendam , quaero , quare hoc volu¬

men Infortiatum appelletur . Quinque sunt

responsiones in glossa . Prima cum studium
esset antiquitus destructum Romae , istud Vo¬

lumen fuit amissum ; postea studium incepit
Bononiae esse , sicut adhuc , hodie est , et istud

volumen suit recuperatum Ravennae , Pro¬

pter quod multa juri nostro fuerunt addita ,
tjuae ante deerant , unde jus nostrum factum

est magis sorte ; unde dictum Infortiatum ,

id est valde sortiatum etc . Hoc puto falsum ,
nam hoc Volumen nunquam suit amissum ;
semper enim fuit totum Volumen

Pandectarum . Pisis , et adhuc est . Prae¬
terea si hoc esset verum , iste liber diceretur
Inlortians et non infortiatum . — Wenn matt

nun die Tradition der Glossatoren ( bey Odo -

fredus oben Note e ) von der allmaligen Auffin¬
dung der Pandeeten und die hierauf sich bezie¬

hende Abtheilung derselben in Digestum vetus ,
infortiatum und novum , die durch Abschriften

aus dein Florentinischen Manuseripte gar nicht
entstehen konnte , in Erwägung zieht , so kann

man ohnmöglich zugeben , daß das Auffinden

des Florentinischen Manuseripts erst die Ber -
anlassnnq zu dem Rechtsstudium 'gegeben

habe . Daß das Florentinische Manuseript aber
sehr bald bekannt geworden ist , und daß auf die

Lesarten desselben ( Litera Pisana ) ein großer
Werth gelegt wurde , besonders seitdem durch die

vielen Abschriften die man von den gewöhnlichen
Manuseripten nahm , manche Lesart zweifelhaft
wurde , und man also auf die Pisanische als die

eines unqezweifelt sehr alten Manuseripts am

natürlichsten zurückgieng , ist demohngeachtet

leicht begreiflich . Schon die Aeeursische Glosse

legt einen großen Werth auf die Litera Pisana

z . B . ad L . § . D . de peculio ; noch mehr der



II ! Nechtsq . Iil Röm . Recht . 187
spatere Bartolus , ad L . 7 . § . fin . de distr . pign »
( wo er die Frage auswirft , ob nullam effe con¬ventionem oder nullam esse venditionem ge¬
lesen werden müsse ) . Dico quod ’ cum semelhaberemus de facto hanc quaestionem , mi¬
simus usque Pisas ad librum Pande¬

ctarum , et reperta est vera ilia liter a ,
nullam esse venditionem .

g ) Die Gründe für und wider diese Vehauptung s.
bey E ckhard a . sl » £ ) • — Nach Verqlcichnng
aller historisch gewissen Thatsachen und der Erzäh¬

lung des Odosredus scheint mir das wahrschein¬
lichste dieß : Die Mannscriptc der Pandecten , die
aus Griechenland nach Italien gekommen waren ,

konnten von zweierlei Beschaffenheit seyn . Entwe¬
der sie bestanden wie das Florentinische Manu -

script aus zwei Theilen , oder sie waren nach Ju -
siinians Abtheilung in der Conltit , Omnem s. ad
Antecessores ( § . 2 bis L ) abgetheilt , so daß Buch
1 - 5 ( die Prota Pandectarum ) , Buch 5 s tl
incl » ( de iudiciis ) , und Buch 13 biS 19 incl .
( de rebus ) als die drei ersten Theile , zusammen
ein Ganzes ausmachten , ( oder etwa auch die
Prota weil sie mit den Institutionen im ersten
Jahre zusammen gelesen wurden , mit diesen , und
dann wieder Buch 5 - 19 zusammen abgeschrie¬

ben waren ) ; dann wieder Buch 20 - 27 Incl . und
Buch 2g - 36 Incl . als der vierte und fünfte
Theil ein besonderes Volumen ; und dann endlich

Buch 37 - 45 und Buch 46 - 50 , als der sechste
und siebente Theil , den dritten und legten Band

formirten . Die leztere Abtheilung mochte vielleicht

gewöhnlicher seyn , weil sie sich zu dem juristischen
Cursus , - den Justinian vorschrieb , am besten

paßte . Wenn man nun annimmt , daß Jrnerius

zuerst ein Manuscript , das aus einem desccten

Exemplare nach der Florentinischcn Abtheilung be¬
stand , ( nach Odosredus ) aus Ravenna erhielt ,
und daß dieß nachher auS einem Exemplare der

zweiten Art zum Theil , und zulczt aus der Flo¬

rentina völlig ergänzt wurde , so erklärt sich sehr
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leicht theils wie die Abtheilung in Digestum vetus ,
inl 'ortiatum und novum entstehen konnte , theils
aber auch warum alle Manuscriptc ohne Unter¬
schied in gewissen Stellen mit der Florentina so
übereinstimmen können , daß diese Stellen
durchaus aus ihr genommen seyn müssen , ohne
daß doch alle Manuscriptc von der Florentina ab¬
stammen . Nämlich wenn Jrncrius 2 Theile er¬
hielt , wovon der erste bis zum 24sten Buch Lit .
2 incl . , deratGvom Zysten bis zum zosien Buche ,
etwa bis zur Mitte des Titels de regulis iuris ,
gicng , so entstand dadurch die Abtheilung in Di¬
gestum Vetus und novum , welche nach Odo -
fredus anfangs allein vorhanden waren , und
nach dem damaligen Sprachgebrauche so viel als
den ' ersten und zweiten Theil bezeichnete . ( Vergl .
Heyne Notatio Gorporis iuris glossatiMspti .
Biblioth . G . A . in dessen Opusculis academ .
Yol . II . Nr . 17 . Giitting . 1787 . 8 ) . Der feh¬
lende mittlere Theil wurde dann aus einem Ma -
nuscripte der zweiten Gattung ergänzt , welches das
Buch 20 bis - zb enthielt , in welchem aber von den
2 leztcn Büchern auch einige Blätter fehlten , so
daß das Mscpt . in der Mitte der L . 82 . D . ad
Legem Falcidiam ( Zg . 5 . ) aufhörte . Dieser
Theil erhielt in der Folge als man auch das nun
noch Fehlende ( btö zum Zysten Buche ) hatte , den
Namen des erganztenTHeils ( Digestum in -
i 'ortiaturst vergl . H u g 0 ' s Civilistischcs Magazin
Th . z . St . 2 . 'S . 135 ) und das Complemeut selbst
den Namen Iresgoaries , von den Anfangöworten
der Fortsezung der L . 8S . D . ad L . Falcidiam .
Dieß Eomplcmcnt selbst und die lezten Fragmente
des Titels de regulis iuris nahm man aus dein
Bisanischcn Manuscript . Daraus erklärt sich denn
sehr leicht , warum i ) in allen Manuscripten ohne
Unterschied , die Titel de dotis collatione , de
coniüngendis cum emancipato liberis , und
de Venire in possessionem mittendo ( XXXVII ,
7 , 8 , 9 ) , in eben der falschen Ordnung stehen , in
welcher sie das Florentinischc Manuscript hab,
warum a ) eben so , eine falsche Ordnung im Titel
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ds regulis iuris , vom Iihten Fragmente an ,
herrscht , und dennoch z ) in andern Stellen des

Florcntinischen Manuskripts ganze Paragraphen
und ganze Saze fehlen , die einstimmig in den

übrigen Manuscripten stehen , und diese überhaupt
sehr oft übereinstimmend bessere oder schlechtere

Lesarten als das ' Florentimschc Mscpt . haben ,
ohne daß man sie für kritische Emcndationcn
oder bloße Abschreibefehler halten kann . - Et¬

was ähnliches wie hier ausgeführt ist behauptet

schon Comius in der Borrede zu seinen Ausga¬
ben der Pandecken , nähmlich daß die litera Vul¬

gata von den Tres partes an bloße Copie der
Litera Pisana sey , welches aber freilich nicht

möglich ist , weil das Digestum novum ch / r be¬
kannt war als die tres partes . — Was in der

aufgestellten Hypothese beim ersten Anblick ge¬

zwungen scheinen kann , nähmlich die Vorausse -
zung des Aufsindcns aus lauter dcfecten Manu¬
skripten , wird niemanden so sehr befremden , der

die Schicksale und die Beschaffenheit der Hand¬
schriften kennt , und we : ß , wie wenig vollstän¬

dige Codices , besonders ältere , es giebt . Auch

erklärt es sich unter diesen Boraussezungen leicht ,
warum kein einziges Manuscript eine reine Ab¬

schrift der iit . -ra Fifa na ist , sondern alle , be¬

sonders späterhin , aus derselben nur ergänzt oder

verbessert wurden . Ueber den wahren Ursprung
der litera Vulgata s . A . W , Cramer ad tit ,

de verbor . Signif , Kilon . iSli . 4 .

§ . 268 .

Jrnerius und seine Schule a ) behandelte
das Römische Recht etwa aus eben die Weise ,
wie zu jener Zeit das Studium der heiligen
Schrift getrieben wurde . Der Text der Justi -
nianischen Compilation wurde hauptsächlich gram¬
matisch und durch die Vergleichung der Paral -
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lelstellen erläutert ö ) . Die griechischen Stel¬
len in den Pandccten und dem Codex erhielten
bey dieser Gelegenheit schon sehr früh eine la¬
teinische Version c ) . Die kurzen Anmerkungen
zum Texte ( glossae ) die der Lehrer sich auf¬
schrieb und seinen Schülern mittheilte , wurden
durch d-as Ansehen der ersten Lehrer ein stehen¬
der Zusaz zum Texte selbst , der von ihren Nach¬
folgern wieder eben so wie der Text selbst er¬
läutert wurde . Solche Glossen trug , man auch
wohl aus mehreren Heften zusammen ( catenae
glossarum ) , und von ihnen lieferte zu Anfang
des iZten Jahrhunderts Accursius gewisser¬
maßen eine vollendete Ausgabe , bey welcher es
nachher im Ganzen blieb d ) . Die sogenannte
glossa interlineai 'is die sich in den Handschrif¬
ten findet , ist meist von Jrnerius selbst ,?) . Ne¬
ben den Glossen lieferte seine Schule aber auch
schon Zusammenstellungen des Inhalts der Ge -
seze in kurzen Säzen ( Summa ? ) und fortlau¬
fende Commentarien über alle Theile der Ju -
stinianischcn Compilation . In den Codex rückte
schon Jrnerius zur leichteren Uebersicht dcrAbän -
derungen , die einzelne Constitutionen durch Ju -
stinians spätere Gesezgebung erlitten hatten , Aus -
züge aus den Novellen ( Authenticas ) in den
Text selbst ein / ) ; ob aber auch die Authenti -
ken , die in den Handschriften der Institutionen
sich finden , von ihm herrühren g ) , ist um so
zweifelhafter , als sich selbst noch bezweifeln läßt,
ob wir die Authentiken in unsern Handschriften
des Codex in der Form haben die er ihnen gege¬
ben hat h ) . Von Justinians Originalnovellen
kannte man in dieser Zeit wahrscheinlich nZ , von
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denen einige vielleicht lateinisches Original , die
übrigen schon damals in einer lateinischen Uebcr -
sezung ( Versio vulgata ) vorhanden waren ; aber
nur 97 ( oder streng genommen nur 90 oder 91 )
wurden durch die Glossa ordinaria erläutert ,
weil die übrigen theils nicht in allen Handschrif¬
ten standen , theils wegen ihres Inhalts kein all¬
gemeines Interesse hatten i ) . Die , welche in
den gewöhnlichen Handschriften standen ( Cor -
pus Authenticarum , liber Authenticus ) ttmr*
den schon früh in Z und nachmals in 9 Bücher
( Collationes ) getheilt , die in Titel zerfielen
von welchen jede Novelle einen ausmachte A) .

« ) Ueber das Studium der Jurisprudenz in dieser
Zeit findet sich sehr vieles in : Werners histo¬
rische Vergleichung des Mittclalters . 33 , s . S .

526 u . f . — Von der Schule Jrneriuö mögen
hier wenigstens die berühmtesten nach ihren Ster¬

bejahren stehen : II ugo de Porta Ravennate
■j- 1168 . Jacobus ( antiquus ) f 117g , Bur -
gundio f 1194 . Bulgarus f 1166 . Mar -
tinus Gosia f 1167 . Joannes Baffia -
nus bl . um II90 . Azo -s i23o . Hugoli -
nus Presbyteri f nach 1253 . Accursius
f 1260 . Mit ihm , wie einige thun , eine neue

Schule anzufangen , ist gar kein Grund vorhan¬

den « Odofredus -j- 1265 . Rieh ardus
Malumbrae f 1534 . Albericus Rofata
f 1354 - vergl . über sie und ihre Schriften C . G .Haubold Institutiones jur , Rom . litterariae
Tom . 1 . Fase . 1 . pag . 31 - 44 .

h ) Vergl . H » g0 ' s Civil . Magazin Bd . s .
Nro . iz . S . 276 .

e ) Die Odofredus ( ad L . 2 . in fin . D , de legib . )dem Burgundio zuschreibt .
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d ) Denn sgan ; grundlos ist die Behauptung , daß
die Glosse nach Accnrsins gar keine Veränderung
erlitten habe . <5 - gramer über die Zahl der

glossirten Novellen , in Hugo ' S Civ . Mag . Bd .
Z . H . i . S . 44 diö 46 .

i>) Lartius ( oben § . 267 . Note c ) § . 5 .

Odofredus ad Auth . Sed novo iure C . de
fervis fugit . ( VI , 1 . ) Textus fed hodie — haec
verba non sunt in Corpore Authenticarum
fed sunt verba Irnerii qui extraxit omnes Au¬
thenticas signatas super leges Codicis de cor¬
pore Authenticarum et signavit hic hanc Au¬
thenticam .

g ) Vergl . v . S a v i gny , Authenticae in den In¬
stitutionen in Hngo ' ö Civ . Mag . Bd . Z . H . 3 .
S . 282 H . f . Biener Disf . Historia Authen¬

ticarum Codici repetitae praelectionis inserta¬
rum . Lips . 1807 . 4 *

h ) Odofredus erwähnt ausdrücklich daß auch Aro
und Hugolinus Authentiken verfaßt haben , de¬
nen er jedoch die des Imerius vorzieht , s . seinen
Commentar ad Auth . fed novo jure C . fi cer¬
tum petatur ( IV . 2 . ) und ad Auth . nisi rogati
C . ad SCtum Trebell . ( VI . 49 } ; jttib ob die

Glosse die gewiß auf die Gestalt , welche die Au¬
thentiken erhielten , bedeutenden Einfluß gehabt
hat , die Jrnerianischen Authentiken so ganz un¬

verändert gelassen habe , mag doch bezweifelt wer¬

den , wenn man weiß , daß Accurfius bey der
dem Codex untergelegten Glosse meist dem Azo

folgt , ( © . gramer a . a . O . H . 2 . S . 145 ) »
besonders wenn man hinzunimmt , daß sich würk -

lich Authentiken in Handschriften sinden die be¬

stimmt nicht von Jrnerius herrühren . S . gra¬
mer ebd . S . 152 u . f .

i) Den Beweis s. bey gra m er in der angeführten
Abhandlung B . 3 . H . 2 u » 3 . des Civ . Mag .
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ä ) Nur die Novelle 8 ist in 2 Titel II . Nie .
2 , „ nd 3 . „ ach der Ordnung der Gnßofredischen

Ausgaben ) getheilt , daher die gewöhnliche un¬
richtige Behauptung , 98 Novellen seyen glossnt .

§ * 269 .

Etwa §o Jahre nach Erweckung des Stu¬
diums des Römischen Rechts durch Jrnerius ,
zog es die Aufmerksamkeit Kaiser Friedrichs I
auf sich a ) . Seinem politischen Scharfblick
entgieng nicht , wie allgemein unter den Lom¬
barden , besonders in den Städten , theils durch
die Schüler Jrnerius , theils durch das Anden¬
ken altrömischer Sitten und Freiheiten das An¬
sehen des Römischen Rechts sey b ) , und nach¬
dem er sich selbst mit dem Geiste desselben be¬
kannt gemacht , wie es seinen Absichten dienen '
könne «7) . Vey seinem zweiten Aufenthalt in
Italien war er stets mit Römischen Rechtsge¬
lehrten als seinen vornehmsten Rathgebern um¬
geben ; seine Geseze aus dieser Zeit beweisen ,
wie nüzlich ihm die Anwendung des Römi¬
schen Rechts geworden d ) , und das Privile¬
gium , welches jene für ihre Universitas litte¬
raria erhielten , wie dankbar er ihre geleisteten
Dienste erkannt e ) . Von dieser Zeit an wuchs
das Ansehen des Römischen Rechts zusehends .
In den Schulen der Rechtsgelehrten schien es
nun ausgemacht , daß das Römische Recht nicht
wie es bisher betrachtet worden , ein bloßes Na¬
tionalrecht / ) , oder nur wissenschaftlich nüzlich ,

Bd - n . N
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sondern ein gemeines kai serli ches Recht j

sey , das die ganze Christenheit befolgen j
müsse , weil sie dem Kaiser nach göttlichen Ge - i

sezen Unterthan sey § ) . Der Kaiser erklärte

sich ja selbst für den Nachfolger Justinians und

sein Reich für eine Fortseznng des alten Rö¬

mischen / - ) , und die Friedriche verlangten sogar

ausdrücklich daß ihre Constitutionen dem Cor¬

pus Authenticarum glcichgehalten werden soll¬

ten i ) . Nur freilich um diesen Lehrsazen auch

außerhalb Italien und seinen gelehrten Schu¬

len Eingang zu verschaffen , mußte erst mehr

als eine Generation in diesen Schulen gebildet

seyn / t ) , um jene allenthalben zu verbreiten

und dem Römischen Recht da , wo man auf

das kaiserliche Ansehen weniger gab , allenfalls

unter dem Borwande der inneren Wahrheit

desselben ( ratio scripta , raison e' crile ) Ein¬

gang zu verschaffen l ) . Selbst in Deutschland ,

so zahlreich auch die deutsche Jugend seyn

mochte , die in den lombardischen gelehrten

Schulen mit dem Römischen Rechte bekannt

wurde m ) , erhielt das Römische Recht in die¬

sem Zeitraum noch nicht das Ansehen eines ge¬

schriebenen Rechts . Desto größer war aber der

Einfluß , den es schon allenthalben auf die Be¬

arbeitung der übrigen Theile des Rechts äu¬

ßerte .

a ) Die Unrichtigkeit der Behauptung , daß das

Römische Recht schon Lothars Aufmerksamkeit

erregt , oder gar von ihm ausdrücklich für ein

gemeines Recht erklärt worden sey , zeigt schon
Conrinp de orig . jur Germ . Gap . , 21 . Die 1

Glosse erwähnt auch keines frühere » Kaisers alS
Friedrichs I .
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l ) Wie lebendig um jene Zeit die Erinnerung des

Alterthums in Italien wurde , beweist am tref¬
fendste » die Revolution , durch welche die Römer
114z ihre vormalige Regierungsform herstellen
wollten . Das schreiben durch welches sie Con -
rad >>I 1145 einluden den Siz der Casarn und
ihre Rechte wieder einzunehmen , hat OttoFri -
I' ing . De gelt . Frid . I . I . 28 . Auf die Be¬
kanntschaft der Lombarden mit dem Römischen
Rechte bezieht sich der Vorwurf , den Radevi -
cus II . 5 . Friedrich I in den Mund legt : Minui
se prudentiam Latinorum , qui cum praeci¬
pue de legum scientia glorientur , maximi
legum invenirentur transgressores etc .

c ) R ad e vi ens de Gest , Frid I . II . 4 . erzählt
von dem Reichstag 1158 , daß der Erzbischof
von Mailand im Namen aller Neichsstände dem
Kaiser erklärt habe : 8 cias itaque omne ius
populi in condendis legibus tibi concessum .
Tua voluntas jus est sicut dicitur : quod Prin¬
cipi placuit , legis habet vigorem , cum po¬
pulus ei , et in eum omne suum imperium
et potestatem concesserit . Quodcunque enim
Imperator per epistolam constituerit , vel cog¬
noscens decreverit , vel edicto praeceperit ,
legem esse constat . Der Ursprung dieser Grund -
säze ( vergl . 0 . 6 . I . de iure N . G . et C . ) läßt
sich so wenig verkennen als der Eindruck , den sie
auf einen Mann wie Friedrich I machen muß¬
ten . Wenn der Kaiser von dem Umstände , daß
die Meinungen der Gelehrten zu seinen Gunsten
waren , — die nicht allein , wie überall , zulezt
die herrschenden Meinungen des Zeitalters wer¬
den mußten , sondern es in Italien damals würk -
lich schon waren , — nicht die Vortheile zog ,
die er davon ziehen konnte und ohustrcitig selbst
zu ziehen hoffte , so lag die Ursache lediglich in
den falschen Ansichten , die er von dem Verhält¬
nisse des Adels zu den Gemeinheiten hatte ( s.
oben 246 ) . Und in diesen Ideen lag allein
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die Ursache warum der Kaiser in dem Kampfe
zwischen ihm und dem lombardischen Städtebund ,
der freilich ganz andere Ansichten aufregte und

aufregen mußte , nicht noch weit mehr verlor als
er durch den Costnizer Frieden einbüßte .

d ) S . die Constitution über die Regalien a . 1158 ^
oben § . 246 . Note a .

e) Auth . Habita C . ne silius pro patre . Ha¬
bita quidem super hoc diligenti inquisidone ,
Episcoporum , Abbatum , Ducum , omnium
Judicum , et aliorum Procerum sacri nostri
Palatii examinatione , omnibus , qui studio¬
rum causa peregrinantur , Scholaribus , et
maxime divinarum atque sacrarum legum
Professoribus , hoc nostrae pietatis beneficium
indulgemus , ut ad illa loca in quibus litera -
rum exercentur studia , tam ipsi quam eorum
nuntii veniant , et in eis secure habitent .
Dignum namque existimamus , ut cum omnes
bona facientes , nostram laudem et protectio¬
nem omnimodo mereantur , quorum scientia
totus illuminatur mundus , et ad obediendum
Deo et nobis eius ministris , vita subiectorum
informatur , quadam speciali dilectione eos
ab omni iniurda defendamus . Quis enim
eorum non misereatur , qui amore scientiae
exules , facti de divitibus pauperes , semetip -
sos exinaniunt , vitam suam multis periculis
exponunt , et a vilissimis saepe hominibus
( quod graviter ferendum est ) corporales iniu -
rias fine causa perferunt ! Hac igitur gene¬
rali et in perpetuum valitura lege decerni¬
mus , ut nullus de cetero tam audax inveni¬
atur , qui aliquam scholaribus iniuriam in¬
ferre praesumat , nec ob alterius cuiuscun¬
que provinciae delictum sive debitum , ( quod
aliquando ex perversa consuetudine factum
audivimus ) aliquod damnum eis inferat : sci¬
turis huiusmodi sacrae constitutionis temera¬
toribus , et etiam ipsis locorum rectoribus ,
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qui hoc vindicare neglexerint , restitutionem
rerum ablatarum ab omnibus exigendam in
quadruplum : notaque infamiae eis ipso iure
irroganda , dignitate sua se carituros in perpe¬
tuum . Verumtamen fi litem eis quispiam su¬
per aliquo negotio movere voluerit : huius rei
optione data scholaribus , eos coram domino
vel magistro suo , vel ipsius civitatis episcopo ,
quibus hanc iurisdictionem dedimus , conve¬
niat . Qui vero ad alium judicem eos trahere
tentaverit , etiam fi causa justissima fuerit , a
tali conamine cadat . Hanc autem legem in¬
ter imperiales constitutiones scilicet sub titu¬
lo ne filius pro patre etc . inferi jussimus , Dat ,
ap , Roncalias a , d , 1158 . mense Novembri ,

./ ) Wofür eS aber die Pabstc noch angesehen wisse »
wollten , damit eß dem Ansehen des canonischen

Rechtes nicht z » nachtheilig werde . Gap . 26 . X .
tle privilegiis ( V . 35 ) Honorius III 1J . a . 1220 .
Sane licet sancta , ecclesia legum secularium
non respuat famulatum , quae aequitatis et
justitiae vestigia imitantur ; quia tamen in
Francia et nonnullis provinciis , laici Impera¬
torum Romanorum legibus non utuntur , et
occurrunt raro ecclesiasticae causaetales , quae
non possint statutis canonicis expediri — firmi¬
ter interdicimus , et districtius inhibemus , ne
Parisiis , vel in civitatibus , seu aliis locis vici¬
nis , quisquam docere vel audire ius civile
praesumat . Et qui contra fecerit etc .

g ) Otto Frising . Chron . Lib . 3 . Prol . Hoc
iam — solvendum puto : quare unius urbis
imperio totum orbem fubiici unius urbis
legibus totum orbem informari , dominus
orbis voluerit . — Scilicet ut his modis uni¬
tis , unitas commendaretur fidei etc ,

h ) R a de vicus de G . Frid . I . II . 54 , - Frideri -

cus — Auctoritatem autem congregandi con -
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cilii , exemplo antiquorum Imperatorum , v . c .
Iustiniani , - Theodosii , Caroli sibi congruere
putans etc .

i ) Odofredus ad Auth . Cassa C . de 88 . eccle¬
siis ( I . 2 . ) . Ut unum sciatis Authenticum quod
fuit compositum a Justiniano habet novem col¬
lationes . Postremo cum venit Imperator Fri -
dericus junior misit has Constitutiones ad ci¬
vitatem istam Doctoribus legum , ut aptarent
eam ( eas ) singulis legibus sub congruentibus
titulis . Et ita fecerunt Doctores dum conve¬
nerant in 8 . Petro : qui istam constitutionem
( Auth . Cassa ) aptaverunt ad legem istam .

k ) Wie fleissig die französischen und italischen Uni¬
versitäten von den Deutschen schon im raten und
rzten Jahrhundert besucht wurden , kann man aus
dem schließen was Arnold . Lubecc , Chron .
III . 5 . von Dänemark erzählt .

l ) Nur unter diesem Vorwande gelang es den Ge¬
lehrten z . B . in Frankreich dem Römischen Rechte
in den provincesde coutnrne Eingang zu verschaf¬
fen . I Im Privilegium für die Universität Orle -
ans a . 1312 befiehlt daher noch Philipp der Schöne
ausdrücklich , daß man dem Römischen Rechte ,
die provinces de droit ecrit ausgenommen wo
das Römische Recht von Alters her gegolten habe ,
in keiner andern Hinsicht als in jener , gesezliche
Kraft beilegen solle . S . F . HotomanniAn -
titribonianus ( auch hinter Floffmann historia iu -
ris abgedruckt ) Cap . 17 .

m ) In den Quellen des deutschen Rechts verräth sich
diese Bekanntschaft im rzten Jahrhundert schon
sehr häufig , ob sie gleich auf die Abänderung der
Grundsäze des Deutschen Rechts noch wenig oder
gar keinen Einfluß hat . So kommen z . B indem
oben § . 259 . Note ^ angeführten Lübischen Stadt¬
rechte ( aus den Institutionen I . » . $ . 3 . ) die tria
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praecepta iuris , honeste vivere , alterum non
laedere , suum cuique tribuere Vor .

§ . 270 .

2sm frühesten zeigte sich dieser in dem

Studium des canon ischen Rechts , das

seit der Mitte des zwölften Jahrhunderts durch

eine Compilation aus den bisherigen Ge -

sezsammlungen , und den öffentlichen Unterricht

der über diese ertheilt wurde , eine ganz neue

Gestalt erhielt . Doch war zu dieser Verände¬

rung durch die bisherige Bearbeitung des ca »

nonischen Rechts freilich auch schon vieles vor¬

gearbeitet . Schon seit dem zehnten Jahrhun¬

dert hatte man die bis dahin gewöhnliche Art

die Kirchengeseze in chronologischer Ordnung

zu sammeln und aus diesen Quellen selbst zu

studiren , verlassen , und sich darauf beschränkt

a ) , Handbücher des geistlichen Rechts in sy¬

stematischer Ordnung aus ihnen zusammenzu¬

tragen b ) . Von dieser Art waren die libri
duo de eccleliafticis disciplinis , et religione
christiana , welche Regino Abt zu Prüm zu

Anfang des loten c ) , das Magnum Decre¬
torum Volumen , welches Burchard Bi¬

schof zu Wcrms zu Anfang des uten Jahr¬

hunderts d ) , die beiden Werke endlich , welche

Jv o Bischof von Chartrcs um das Jahr 1100 ,

nach den bisherigen Sammlungen ausarbeite¬

ten e ) . In diese Handbücher kamen zwar die

Excerpte aus den Gesezen selbst meist wörtlich ,

aber aus dem Zusammenhange gerissen und

zuweilen verstümmelt ; von neueren Concilien -
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schlüffen enthielten sie verhaltnißmaßig weniger
als von neueren Decretalen , weil die particu -
lären Synoden , welche einen so reichlichen Stoss
für die älteren chronologischen Sammlungen
hergegeben hatten , gar sehr an Interesse ver¬
loren , wenn nicht etwa ein Pabst selbst , oder I
durch seinen Legaten sie hielt , und es bis zmn i
I2fcn Jahrhundert keine allgemeine Concilien ?
im Occident gab . Das systematische Zusam¬
menstellen der Geseze hatte die Folge , daß es
nun nicht nur weit schwerer wurde die Pseu -
doisidorischen Decretalen , gegen die noch im¬
mer mancher einigen Verdacht hatte f ) , zu er¬
kennen , da sie so sehr mit echten Stücken ver¬
mischt wurden , sondern auch das Ansehen der
Decretalen noch mehr dadurch gehoben wurde ,
daß sie mit den Canonen ganz gleich behandelt
wurden , von welchen sie in den altern Samm¬
lungen doch meist noch getrennt waren . Dieß
war wenigstens eben so Vortheilhast für das
aus vielfachen Ursachen immer höher steigende
Ansehen des Pabstes als die gewissermaßen
polemischen Sammlungen welche auf Veranlas¬
sung des Jnvestiturstreites von Anselm von
Lucca , dem Cardinal Theodat und andern
verfaßt wurden , um die Rechte des Pabstes
und der Kirche aus den Kirchengesezcn zu de -
duciren g ) .

a ) Auch in der griechischen Kirche war dieß und zwar
noch weit früher der Fall ; der um das Jahr 883
von Photius verfaßte Nomocanon war hier das
gangbare Handbuch desKirchenrechts , und wurde
zu Ende des zwölften Jahrhunderts durch einen
weitläustigen Commentar von Theod orusBal -
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s a m pn erläutert . S . Henr . Just e 11 i Bibli¬

otheca juris canonici veteris Tom . 2 . p . 785

l 'qq . Das griechische Kirche ,trecht unterschied sich
von dem der römisch - occidentalischen Kirche nur
durch den Mangel der Decretalen .

I ) Doch waren diese Versuche systematischer Zusam¬
menstellungen nicht die ersten , selbst in der occi¬

dentalischen Kirche . S . Schröckhs Kirchenge -

schichte Th . 17 . S . Zyg n . f .

0 ) Regino ch 915 . In seinem Kirchenrecht sind
außer den gewöhnlichen Sammlungen , auch das
Breviarium Alarici , die Kirchenvater und neuere

Theologen bis auf Babunus Maurus ( -j- 856 ) als

auctoritas canonica benuzt . Sein Werk ist zuerst
von Jacob Hilbebrand ( Helinstadt tüzy )

und dann von Valnze ( Paris 1671 . 8 . ) herausge¬
geben worden .

d ) Durch arb ( f 1026 ) schöpft ciüä Reginos Quel¬
len und folgt in dem waö dieser hat , meist dessen

Auszug . Seine Quellen zeigt er selbst an , und
unter ihnen steht namentlich ( Pseudo ) Jsidor . Ge¬

druckt sind von seinem Werke nur 20 Bücher .
Cöln 1548 . fol .

e ) I v 0 ( -j- 1116 ) . ©eine Exceptiones ecclesiasti¬

carum regularum und sein Auszug daraus ( wenn
gleich in veränderter Ordnung ) Pannormia ( oder
Pannomia ) jene von Du Mvnlin Löwen 1561 .
sol . , diese von Melchior v 0 n D 0 s m e b i a n

Löwen 1557 . 8 . herausgegeben , sind aus den ge¬

wöhnlichen Sammlungen , besonders aus Psen -
doisidor , Regino und Burchard zusammengetra¬

gen . Ueber diese und die vorhergehenden Samm¬
lungen und deren Einrichtung vergl . überhaupt
.1 0 Doujat Praenotationes canonicae ( ed .

Schott ir : 6 - 79 . 3 Bd . g . ) Tom . II . und
Schröckhs Kirchengeschichte Th . 2 . S . 410 u ,
f . und Th . 27 . S . , z u . f .
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f ) Vergl . © d; t 0 cf t> a . a . O . Th . 22 . S . zs .

g ) .( A nselmiLuccen sis ) Authentica et compen¬
diosa Collectio regülarum et sententiarum SS .
Patrum et autorabilium Conciliorum und des¬
sen Corpus canonicarum sententiarum , jene

ungedriickt , diese in Canisii Lection . antiq .Tom . III . Part . I , ; Theodati ( Deusdedit )
Collectio canonum utib dessen : de rebus eccle¬
siasticis Libri IV , beide ungedntckt . Eine ahn -
licite Sammlung von einem bekannten Anhänger
Gregors VII . Bonizo führt LambeciusComment , de biblioth . Caes . Vindebon . L . 2 .
C .g . Tom . 2 . p . 797 . an . Vergl . Sch rvckh a . a . O .
Th - 27 S . lo . und I . H * 13 o eh m er de varia
Decr . Grat . fort , ( oben 10 , Note a . ) § n .

§ . 271 .

Von diesen Sammlungen unterschied sich
die , welche der BenedictinerGratian ( vonEhiusi )
11 .51 im Kloster St . Felix zu Bologna vollen¬
dete d ) , wesentlich durch die compendiari -
sche Form die er ihr in der Absicht gab , der
Schule , nicht bloß eine nach Materien geord¬
nete Sammlung von Fragmenten der Quellen ,
sondern ein systematisches Werk über das Kir -
chenrecht zu liefern , nach welchem dieses vor¬
getragen werden könnte . Seine Concordia
discordantium canonum ( nachher gewöhn¬
licher Decretum oder Corpus decretorum )
b ) sollte durch Bergleichung der Kirchenge -
seze und Entwicklung der in ihnen enthal¬
tenen Grundsaze nicht nur zeigen , daß der Wi¬
derspruch den man häufig c ) in jenen zu fin¬
den glaubte ci ) , meist nur scheinbar sey , oder durch
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das Vorziehen der gewichtigeren Meinung ge¬
hoben werden könne , sondern auch das unmit¬
telbar practische in einem leicht faßlichen Vor¬
trage enthalten . Er gieng also die Gegenstände
des canonischen Rechts nach einer selbstgewahl -
ten e ) Ordnung durch , und schickte bey jedem
Rechtsprincipien voraus die er durch Stellen
aus den Quellen bewiest , und theils aus die¬
sen , theils durch eigene Zusäze f ) weiter ent¬
wickelte , wobei zugleich die Stellen welche mit
einander zu streiten schienen entweder vereinigt
oder einer vor der andern der Vorzug gegeben
wurde . Als Quellen benuzte Gratian mehr
seine Vorgänger als die Sammlungen woraus
diese geschöpft hatten ; das Römische Recht
nahm er meist aus Iustinians Compilation , die
Entwicklung und Erläuterung der Quellen aus
den Kirchcnvätern und Kirchenscribenten g ) .
Das Ganze theilt er in drei Theile ; im ersten
h ) schickt er einen allgemeinen Theil über die
Geseze , insbesondere die Kirchengeseze voraus
i ) und handelt dann von den kirchlichen Perso¬
nen , ihren Eigenschaften , Rechten , Pflichten ,
ihrer Weihe h ) und dem ihnen zustehenden An¬
theil am Kirchenregimente i ) ; im zweiten m )
folgt die Lehre von der Kirchengewalt , haupt -
sächlich von der kirchlichen Gerichtbarkeit und
dem gerichtlichen Verfahren n ) ; im dritten end¬
lich die Lehre von den Religionshandlun¬
gen und deren Liturgie , insbesondere den Sa¬
kramenten o ) . Daß übrigens Gratian ein we¬
nig zu frei in der Behandlung seiner Materia¬
lien verfahre , und das was er selbst gab , eben
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von keinem sonderlichen Werth sey , bemerkten
schon seine Glossatoren .

« ) Nach der Ueberschrift des Vaticanischen Manu -
scripts welches die Gorrectores Uornani ( in der

auch bey Vohmer im Corp . jur . can . pag . LI .

abgedruckten Vorrede zum Dccrct ) beschreiben ,

und nach dem Epitaphium Gratians zu Bologna ,
bey Mabillon ( Ir . Ital p . 197 . ) *

I ) Weil Decretum oder Decretale in dem Latein

dieses Zeitalters überhaupt jedes Kirchengesez
hieß , und insbesondere Gratians Sammlung
viele Decreta lcn enthielt .

e ) Schon Ivo bemerkt , daß sich in seiner Samm¬
lung freilich Widersprüche fanden , welches aber

daher komme , daß nur die göttlichen Gescze un¬
veränderlich seyen , die menschlichen aber eine

Milderung zuließen .
ä ') Und auf die man freilich überall stoßen mußte ,

wenn man das alte und neue ( Pseudoisidorische )

Kirchenreckt verglich , die also ein Haupthiudcr -
niß des Studiums deS KirchcnrechtS ausmachten .

e ) Daß seine Ordnung einige Aehnlichkeit mit der
Ordnung der Institutionen Justinians habe , ist

ganz ungegründet . Freilich steht bey ihm die
Lehre von den kirchlichen Personen voran , wie

in den Institutionen das Personcnrecht vor dem
Sachenrecht abgehandelt wird , aber diese Ueber¬

einstimmung ist offenbar bloß zufällig .

J ) Was von Gratian selbst ist , besonders die vor -
angeschickten Principien , nennt man gewöhnlich
dicta Gratiani . Ueber seine Methode vergl .
Bö hm er a . a . O . § . 12 . Note d .

g ) Besonders benuzt er den h . Jsidor der den Haupt -
stoff zur Erläuterung der Kirchengescze im ersten
Theile hergiebt .
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h ) Abgetheilt in toi Distinctionen , von denenjedeinCanones zerfällt , die aber freüich bey weitem

nicht alle würklich Stellen aus Concilienschlüssen

sind .

i ) OiK . I - 14 . von den Geiezen überhaupt , dem
natürlichen , positiven , göttlichen und menschli .

chen . Römischen , Gewohnheits - und Kirchen -
rechte , und deren Collision . D >st . iL - 2 -) . von
den Quellen des kanonischen Rechts , Concilien «

schlüssen , Dccretalen , Kirchenvatern und deren

Ansehen .

L ) Dist . 31 - 79 .

l ) Dist . 80 - ior ,

m ) Abgetheilt in 36 Causo * ( Rechtsfalle ) von wel¬
chen jede in Quaestione -; ( Rechtsfragen ' aufge¬
löst wird , die dann durch (Janones beantwortet

werden . Nur . C . 33 . Qu . I . macht einen eigenen
Tractat äe poenitentia aus , und ist in Distin «
ctionen und diese in Canons ; abgetheilt .

11) DaS meiste von der gestzgebenden und oberauf -
sehendcn Gewalt , kommt schon im ersten Tbeile

vor . Doch stehen auch hier einzelne dahin ein¬
schlagende Materien .

0 ) Abgetheilt in 5 Distinctionen , deren jede in Ca¬

nones zerfällt . Dist . i handelt von der Conse -

cration der Kirchen ( daher die Bezeichnung dieses
ganzen Theils zum Unterschied vom ersten durch
den Zusaz cle conl 'erratione ) und der Messe . Dist .
s . Vom Abendmahl . Dist . 3 Aon den kirchlichen

Fasten . Dist . 4 . Bon der Taufe . Dist . 5 . Von
der Firmelung und den Fasten .
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§ . 272 .

Dennoch machte die neue Sammlung sehr
schnell ihr Glück ; innerhalb eineö Jahrzehends
nach ihrem Erscheinen hatte das canonische
Recht nicht nur zu Bologna a ) sondern auch zu Pa¬
ris seinen eigenen Lehrer der es nach ihr
vortrug , und in kurzem verdrängte sie auch
als Handbuch die älteren chronologischen und
systematischen Sammlungen . Dieß war nun
freilich sehr erklärbar , denn nach einem solchen
Systeme ließ sich viel bequemer cxegesircn und
studiren als nach jedem anderen Handbuche .
Auffallender hingegen ist es , daß Gratians De -
cret in sehr kurzer Zeit auch das Ansehen ei¬
nes wahren Gesczbuches erhielt ; doch auch
dieß läßt sich erklären ohne daß man sich auf die ,
nach den neueren Untersuchungen über die Aecht -
heit des Calendarii Archigymnasii Bononien¬
sis h ) , sehr zweifelhaft gewordene unmittel¬
bare Mitwürkung der Päbste zu berufen braucht .
Was Gratian hatte , bestand ja meistens aus
wahren Gcsezen oder aus Meinungen , die man
schon lange wie wahres Gesez zu achten gewohnt
war , und was er selbst sagte , gewissermaßen die
Glosse zu jenen Gesezen , galt nach der Sitte des
Zeitalters eben so viel nachdem man sich an sein
Buch als Lehrbuch gewöhnt hatte Dazu kam
daß das Römische Recht zugleich Lehrbuch und
Gesczbuch war , daß das Decret eben so eine
Sammlung von Fragmenten der Geseze enthielt ,
wie jenes seinen Hauptbestandtheilen nach , daß
also nachdem nur erst Gratians Werk eben so
gangbares Lehrbuch geworden war als Justini -
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ans Compilation , niemand etwas auffallendes
darin finden konnte , es wie diese auch als Gcsez -
buch zu citiren , ohne weiter darauf zu sehen , ob
das was Gratian seine Quellen sagen ließ , auch
würklich so in diesen gesagt werde , und ob alles
was er als Quelle anführe , auch lautere Quelle
sey . Und welcher critische Zweifler mußte sich
nicht wenigstens dann beruhigen , wenn er be¬
merkte , daß selbst die Päbste die älteren Kirchen -
geseze aus dieser Sammlung citirten und nach
ihr entschieden c ) , ja sie ganz wie eine authen¬
tische Sammlung des gemeinen Rechts behandel¬
ten d) \ zumal in einem Zeitalter wo man bey
dem Mangel an Hülfsmitteln sich überhaupt leicht
begnügte , die Geseze daher zu nehmen wo man
sie irgend fand , ohne sich große Scrupel zu ma¬
chen , ob die Sammlung aus der man sie nahm
auch d er F 0 r m nach öffentliche Autorität habe .

a ) Wo Gratian selbst , aber nur wahrend weniger

Jahre , der erste Lehrer des kanonischen Rechts ge¬
wesen seyn soll .

i ) In C . Sigonius Werken ( Mediolani 17 ^ 5 .curavit Phil . Argel 'atus ) findet sich bey dessen
Geschichte von Bologna CPona . IIl . .) ein vonAlcr -
an der Macht avelli hier zuerst bekannt gemach¬

tes sogenanntes v etu i 't is s im u m calenda¬
rium Archigymnasii Bononiensis ,
in welchem bey jedem Monatstage die auf densel¬

ben Bezug habenden merkwürdigsten Begebenhei¬
ten der Universität erzählt werden . Naw diesem
hätte Eugenius PI . das Decret auf Gratians

Bitten ausdrücklich confirmirt und über dasselbe

Vorlesungen zu halten erlaubt , auch die drei aka¬
demischen Grade für das canonische Recht ange¬

ordnet . Vergl . Boehmer diss . de var . l ) ecr .

Grat . fort , pag , u , s . Allein die Unächthcit
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dieses Calendarii ist schon von Svkttler ( Ma¬

gazin für Kirchcnrccht und Kirckengeschichtc Stück

1 l 78 . , <2 . 23 : 37 . ) sehr wahrscheinlich gemacht ,
. und laßt sich » ach dem Urtheil , welches auch Ma -

chiavelliS gelehrter Landsiuann Fantuzzi über
seine Arbeit auösprlcht ( Xotirie degli scrittori

Bolognesi Tom . I - IX . Bologna 1781 - 94 .
4 . Vol , V . p . 95 . ) nicht mehr bezweifeln .

c ) GratianS Decret wird schon von Clemens III .
Cap . 5 . X . d . - eo qui cluxit ( 4 . 7 . ) citirt . Jn -
nocentius III . entschied fast immer nach dem¬

selben ohne sich anderer Sammlungen zu bedienen
z . B Cap . 6 . X . eod . Noch mehrere Beispiele

hat B ö h m e r a . a . O . S . ig . Note c und d ge¬
sammelt .

d ) Dieß geschieht namentlich von Jnnocenz III .
im Cap . 8 . X . de fide instrumentorum ( 2 . 22 . )
wo er den Bischof von Ely anweist , bey vorkom¬
menden Zweifeln über die Aechtheit einer Decre¬

tale , sie mit dem gemeinen Recht zu vergleichen ,

und wo sie mit demselben übereinstimme zu befol¬
gen , sonst aber anzufragen . Daß unter dem ge¬
meinen Rechte hier Gratians Decret zu verstehen
sey , zeigt B ö h m e r in seiner Diss . de collect .

decretal . pag . 21 . Note 78 .

§ . 273 ,

Gratians ! Decret wurde gerade so wie das

Justinianische Recht durch Glossen erläutert ; doch

waren unter den Decretisten nicht so viele be¬

rühmte Männer als unter den Legisten dieser

Zeit . Die glossa ordinaria entstand im iZten

Jahrhundert hauptsächlich aus den Glossen Jo¬

hannes Semec a ' s ( Magister Teutonicus ) ,

der als Propositus zu Halberstadt 1245 starb ;

die lezte Bearbeitung erhielt sie durch Bartho »
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lomäus von Brixen ( - -̂ 1258 ) . An Berichtigung
des Textes und seiner Ueberschristen durch Ber -
gleichung tnit den Quellen dachte von den Glossa -
toren keiner , doch giengen manche unter ihnen
weiter als die gewöhnliche Methode des Gloffi -
rens mit sich brachte . Sie fügten am Rande
des Textes oder auch wohl i » diesem selbst an
passenden Stellen , Zusäze aus dem Römischen
Rechte öder aus andern Sammlungen bey , von
denen viele späterhin wie der übrige Text durch
Glossen erläutert , aber denn doch meistens durch
die Ueberschrift Palea von diesem unterschieden
wurden , um anzuzeigen , daß sie mit demselben
nicht gleiches Ansehen hätten . Begreiflich ist in
den älteren Handschriften die Anzahl dieser In¬
terpolationen sehr ungleich ; je alter dieselben
sind , desto weniger Paleae sind aufgenommen ;
das älteste Manuscript welches man verglichen
hat , hat gar keine , in den gewöhnlichen Ausga¬
ben des Decrets , nach dem Texte , welchen die
Corrertores Romani geliefert haben , stehenderen 85 n ) .

a ) Nach der Vergleichung , welche G r a n b i ( D i o m e -
desBr a vaj nach einem sebr alten Manuscript ohne
Glossen , außer welchem er noch 19 andere Codi¬
ces einsab , angestellt hat . S . dessen Disqui -
litio crhica de interpolatione Gratiani . Bonon
1694 abgedruckt hinter Bvhmers diss. de var .
decr . Grat . fort . im isten Tb - des Gorp . iur .
can . Vergi . B ohmer a . a O . S . 57 u . f . und
die daselbst ebenfalls abgedruckte Admonitio Cor -
rect . Roman .

OBd , II .
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§ . 274 .

Noch mehr Stoff zu Ergänzungen zu Gra -
tians Dccrct als eine Nachlese aus dem älteren
Kirchcnrecht und dem Römischen Recht , lieferten
die allqemeinen Concilien a ) und die Decretalen
der Pabste seit Eugenius IN . Die lezteren moch¬
ten anfangs einzeln wie jeder ihrer habhaft wer¬
den konnte , als Anhang zum Decretnachgetragen
werdend ) , aber seit Alexander III . wuchs ihre
Anzahl so sehr an c ) , daß man sich bald genö¬
thigt sah , aus ihnen und den neueren allgemei¬
nen Concilien eigene für sich bestehende Samm¬
lungen zusammenzutragen , die indessen immer
nur Supplement zu Gratian blieben , weil nach
seiner berühmten Arbeit niemand mehr wagte
oder für nüzlich hielt , auch das ältere Kirchen -
recht von neuem zu bearbeiten . Von diesen
Sammlungen sind folgende vollständig auf uns
gekommen : r ) Die Sammlung eines Ungenann¬
ten in 65 Titeln d ) , kurz nach Urban III .
( f 1187 ) gemacht ; die ersten 12 Titel beste¬
hen in den Schlüssen der dritten Lateranischen
Synode v . I . 1179 s ) , in die übrigen , deren
Rubriken willkührlich ohne Ordnung gewählt
sind , sind Auszüge ( Capita , Capitula ) / )
aus den Decretalen der Päbste von Eugen in .
an bis auf Urban IN . ( einschl .) vertheilt § ) .
2 ) . Eben diese Stücke ( mit Ausschluß einiger
wenigen ) h ) stehen , nur in einer andern Rei¬
hefolge , in einer zweiten Sammlung , deren
Verfasser gleichfalls unbekannt ist i ) , und die
auch noch Decretalen von Clemens Nt . ( ch
1191 ) hat , also wahrscheinlich unter ihm oder
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seinem Nachfolger Coelestin III . ( ch uy8 )

gemacht ist ; sie zerfällt in 50 Partes von wel¬

chen Pars 1 die Laterani chen Schlüsse enthalt
h ) . 3 ) . Aus diesen Sammlungen scheint Bern¬
hard Circa Prapositus von Pavia und nach¬

her Bischof von Faenza seine vor andern be .

rühmt gewordene Sammlung hauptsächlich ge¬

schöpft zu haben , deren Ordnung von allen

folgenden Sammlern beibehalten wurde . Er

hat in fünf Büchern , die in Titel getheilt sind ,

die Concilienschlnsse und Decretalen welche den

Inhalt jener Sammlungen ausmachen , außer¬

dem aber auch eine Nachlese von älteren Ca -

nonen , Decretalen und andern Ercerpten zu

Gratians Decret l ) ; seine Arbeit fällt in das

Pontificat Coelestins IIP 4 . In den ersten

Jahren Jnnocenz III . trug dann Johann

von Valla noch die Decretalen der Pabste

zwischen Eugen III und Clemens IIP nach , die

in den bisherigen Sammlungen fehlten , und

fügte die Decretalen Coelestins III . hinzu m ) .

Seine Sammlung wurde schon gloffirt n , also

wahrscheinlich schon bey Vorlesungen zum Grunde

gelegt , aber ohne allgemein Lehrbuch zu Wer¬

den . Z ) . Zu diesen berühmtern Sammlungen

ließ Jnnocenz IIP 1210 . durch Peter von

Benevent ein Supplement verfassen , in welches

bloß seine Decretalen kamen 0 ) , welches dann

wieder 6 ) durch eine neue Sammlung ergänzt

wurde , die bloß die Schlüsse des vierten Late¬

ranischen Concils vom Jahre 1215 und die übri¬

gen Decretalen Jnnocenz III . enthielt p ) .

Eine neue Sammlung der älteren Decretalen

Bd . n . O 2

*
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schien nach den Arbeiten Bernhard Circas und
Johanns von Valla so unnöthig , daß auch 7 )
Honorius 111 . ( f 1227 ; in die Sammlung
seiner Deeretalen , die er durch Tancred Archi -
diaconus zu Bologna zusammentragen ließ q ) , '■
weiter nichts als diese aufnehmen ließ r ) .

0 ) Die Schlüsse der beiden ersten allgemeinen Con¬
cilien des Occidents Conc . Lateran . I . a , H22 .

unter Calixt n und Lateran . II . a IIZY . unter

Jnnocenz II hatte schon Gratian benuzt .

1 ) Daher kam es eben , daß bey vielen Decreta -
len , auf welche man sich in den Gerichten be¬

rief , Zweifel über die Aechtheit derselben ent¬

standen , welches zu dem bittern Unmuthe , mit

welchem sich Bischof Stephan von Tournay ge¬

gen Coeiestin III . über die inextricabilis sylva
Decretalium epistolarum beklagt , die Haupt -
Veranlassung seyn mochte . Stephans Brief ist
bey B öhm er in seiner Dill . de decretorum P .

II . variis coilection . p . so . Noteg2 . abgedruckt . !

Und eben dieß veranlaßte dann Jnnocenz III , i
die Merkmale der Aechlheit der päbstlichen De - !

cretalen und Vorsichtsmaaßregeln bey dem Ge¬

brauche derselben anzugeben . S . Lax . g . X .
de Hole inürurn . ( II . 22 ) .

e ) Weil man bey der immer sichtbarer werdenden
Verschiedenheit des altern und neueren Kirchen -

rechtS häufiger genöthigt war , in zweifelhaften

Fällen zu Rom anzufragen , und des Pabsteö

Entscheidung von Rechtsfragen einzuholen .

d ) Abgedruckt aus einem Codex der Caßler Bibli¬
othek bey II oe Imter Corp . iur . can . Tom , II .

Adp . Nro . 2 . ( p , 183 leg . ) .

e ) Daher auch die Sammlung selbst die Aufschrift
führt : Leere tales Alexandri III in concilio

*
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Lateranensi tertio generali a . 1179 celebrato
editae »

/ ) Capita ober Capitula , vielleicht auch deswegen
genannt , weil sie nicht die ganze Decretale , son¬
dern nur das hauptsächlichste aus derselben
enthielten . Doch fehlt in den ältern Sammlun¬
gen meistens nur sehr wenig , etwa der Eingang
oder Schluß , der Hauptinhalt selbst , ist mei¬
stens wörtlich wiedergegeben .

§ ) Der Päbste - Eugen III , Anastasius IV ,
H a d r i a n IV , Alexander III , Lucius III ,
Urb a n III . . Bey weitem die meisten Decreta¬
le » sind aber von Alexander III .

h) S . Böhm e r in der angef . Diss. p . 24 . Note 87 -

r) Doch vermuthet Bö hm er a . a . O . S . 26 .
nicht ohne Grund , daß die eine dieser Samm¬
lungen von Gilbertus und die andre von Alanns
( welchem auch Angustin Note A) die zweite zu¬
schreibt ) verfaßt seyn möge , da beide als be¬
rühmte Sammler genannt werden .

A) Sie ist abgedruckt in Ha .rduini Concil ,
Tom , VI . P . 2 . pag . 1694 sog - und führt etwa
aus gleicher Veranlassung wie die erste ihren Ti¬
tel ; Adpendix ad Conc . Lateran . III .

I ) Sie wird gewöhnlich unter den älteren Samm ,
lungen die erste genannt , ist es aber nur im
Gegensaze der folgenden und unter den berühm¬
ter gewordenen . Sie steht nebst den drei fol¬
genden ( Nro . 4 . 5 . 6 . ) in folgendem Werke :
.Antiquae collectiones Decretalium cum An¬
tonii A u gu stini notis et emendationibus .
Ilerdae 1Z76 . fol . cum praes . Ar . Lab -
baei et notis Jac . Cuiacii . Paris . 1609 »
fol . Bernhard Circa starb im Jahre 1213 . Schon
diese Sammlung heißt übrigens in einigen Hand¬
schriften Opus sententiarum extravagan -
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im ) Gewöhnlich die zweite Sammlung genannt .

/ i) Durch Bischof Hugo von Ferrara und Bern¬

hard ( den älteren ) von Eomposiell .

o ) Gewöhnlich die dritte genannt . Sie ist auch
gewöhnlich mit der folgenden und der Samm¬

lung Nro . 3 oder 4 abgeschrieben . Jnnvcenz

selbst schickte sie der Universität zu Bologna zu .

p } Gewöhnlich die vierte genannt ; ihr Berfasser
ist unbekannt .

q ) Gewöhnlich die fünfte genannt und unter die¬
sem Titel herausgegeben : Quinta compilatio
epistolarum decretalium Honorii tertii P . M ,
nunc recens e tribus vett . Mff , in lucem edita
et notis illustrata , studio et industria Innoc ,
Cironii . Tolosae 1643 . f .

r ) Zwei weniger berühmt gewordene Sammlungen ,
die zwischen die vierte lund fünfte fallen , die
eine von Bernhard von Compostell ( Collectio
Romana ) die andere von Raineriuö beschreibt

Böhmer a . a . £ >. p . c6 .

§• 275 .

8 ) Erst Gregor dem neunten ( ch1241 )
schien es der Würde und dem Nuzen der Kirche
angemessen , alle bisherigen Sammlungen einer
neuen Bearbeitung zu unterwerfen . Die Samm¬
lung von Decretalen , die er durch den Domi¬
nicaner Raymund von Pennaforte ( ch
1275 ) Auditor der Rota und PoenitenLiarius
verfassen ließ , sollte ein Werk wie Justinians
Pandecken werden , das mit Weglaffung
aller Wiederholungen den ganzen wesent¬
lichen Inhalt , der seit Gratian bekannt ge -
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wordenen Decrctalen umfaßte , damit nun

die Zweifel über Aechtheit und Widersprüche

einzelner Stücke wegfielen , und das neuere

Kirchcnrecht ein geordnetes Lehrbuch erhielte ,

das Gratians Werk über das ältere völlig an

die Seite gcsezt zu werden verdiente a ) . In

Vollmacht des Pabstes mochte daher Raymund

die einzelnen Excerpte nicht nur beliebig bis

auf den Hauptinhalt abkürzen ö ) , sondern auch

die Verfasser zuweilen etwas anderes oder we¬

nigstens in anderer Beziehung sagen lassen ,

als sie eigentlich gesagt hatten , damit alles in

Uebereinstimmung gebracht , und der jezigen

Verfassung völlig angepaßt würde . Seine Ma¬

terialien nahm er aus den fünf leztercn Samm¬

lungen , nur die Decrctalen Gregors IX .

kamen noch hinzu , und gaben dem ganzen

Werke billig den Namen . Die Sammlung

wurde wie die von Bernhard Circa in fünf Bü¬

cher getheilt . Da die einzelnen Fragme te nicht

alle Gegenstände des Kirchcnrechts b - rüh ten ,

und nicht durch eigene Zusäze in Zuiammen -

hang gebracht wurden , so konnte das Ganze

kein System werden , wie Gratians Decret ,

aber die Folge der Materien wurde wenigstens

ganz nach der sclbstgewählten Oronung der

früheren Sammlungen bestimmt , welche , mit

wenigen Abweichungen , die nämliche wie bey

Gratian ist c ) . Nach dieser authentischen

Sammlung , welche 1234 vollendet und den

Universitäten zu Bologna und Paris zugeschickt

wurde , sollte nun keine Sammlung von Pri¬

vatpersonen ohne besondere päbstliche Erlaubniß

'weiter veranstaltet und keine andere in Schu -
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len und Gerichten gebraucht werden . Die
Glossa oräiirgris erhielt sie durch Bernhard
von Parma ( -j- 1266 ) d) .

a ) Gregorii IX Refcr . Decretal . praemiss . —
diversas constitutiones et decretales epistolas
praedecessorum nostrorum in diversa disper¬
sas volumina , quarum aliquae propter ni¬
miam similitudinem , et quaedam propter con -
trarietatem , nonnullae etiam propter sui
prolixitatem confusionem inducere videban¬
tur , aliquae vero vagabantur extra volumina
supra dicta , quae tanquam incertae frequen¬
ter in iudiciis vacillabant . Ad communem
et maxime studentium utilitatem per dile¬
ctum filium et fratrem Raymundum — illas
in unum volumen ( resecatis superfluis ) pro¬
vidimus redigendas , adiicientes constitutiones
nostras et decretales epistolas , per quas non¬
nulla quae in prioribus erant dubia decla¬
rantur . Volentes igitur ut hac tantum com¬
pilatione universi utantur in iudiciis et in
scholis , districtius prohibemus , ne quis prae¬
sumat aliam facere absque auctoritate sedis
apoftolicae speciali .

b ) Besonders das Factum , auf welches die Ent¬scheidung erfolgt war , welches in den meisten Dc -
cretalen voranstand , wurde sehr abgekürzt oder
beinahe ganz weggelassen . Manche Decretalen
wurden dadurch fast unverständlich .

e ) Daß die Ordnung der des Codex Juftinianeusähnlich sey , ist durchaus ungeqründet . Don Gra -
tian weicht die Ordnung hauptsächlich darin ab ,
daß die Lehre vom Gottesdienst und den Sacra -
menren , die jener im dritten Theile hat , hier schon
am Ende des dritten Buches steht . Die Ordnung
ist diese : Buche . Tit . i - 4 . Vom Glauben und
den Kirchengesezen . Tit . 5 - y . Von Erwerbung
und Verlust dcö bischöflichen Amtes und der damit
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verbundenen Rechte . Tit . 10 - 22 . Von der Aus¬
übung der Pontificalien , besonders der Ordina¬
tiori / Tit . 2z - 32 . Von kirchlichen Untetbcam -
ten . Tit . Zz - 43 . Prvlegomena zum Proceß .
B u ch 2 . Vom gerichtlichen Verfahren , von des¬
sen erstem Anfang bis zur Beendigung einer Sache
in höchster Instanz . Buch 3 . Tit . r » 12 . Von
dtr Disciplin der Geistlichen und den Kirchenpfrüns
den . Tit . 13 - 29 . Von den Kirchengütern , der hier
einschlagenden Lehr « von den Contracten und dem
Eigenthums - und Disposi' tivnsrrchte der Geistli¬
chen über ihr Vermögen . Tit . 29 - 50 . Von den
Parochialrechten . Tit . zi - 37 . Von den Regu¬
lärem Tit . 38 . Vom Patronatrcchte . Tit . 39 .
Von den kirchlichen . Abgaben . Tit . 40 - 50 . Von
dem Gottesdienst , den Sacramentcn und gottes -
dicnstlichen Handlungen . Buch 4 . Von der Ehe .
Buch 5 . Von den Kirchenverbrechen . Tit . 40 .
De verborum significatione , Tit , 4l « De re¬
gulis iuris ,

d ) Einer der früheren Glossatoren war Sinibald
von Fiesko , nachher Pabst Innocenz IV ( -J- 1254 ) .
Einen Commentar über die Dectetalen lieferte
Heinrich von Srgusia Cardinal von Ostia ( -f 1271 ) .

§ . 276 .

Ein Supplement erhielt diese Sammlung

noch in diesem Zeiträume 9 ) , durch die Schlüsse

der ersten Lyoner Synode unter Jnnocenz IV

vom Jahre 1245 a ) und 10 ) die der zweiten

Lyoner Synode unter Gregor X vom Jahre 1275 ,

welche noch auf der Synode selbst nach der Ord¬

nung der Decretalen zusammengestellt wurden ö ) .

Beide wurden an die Universität Bologna über -

sandt , und sollten eigentlich in die Decretalen

Gregors IX an den passenden Stellen eingerückt
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werden ; sie ' wurden aber fürs erste besonders
abgeschrieben und glossirt , und stehen in den Ma -
nuscripten gewöhnlich beisammen .

ä ) Zuerst von Bö hin er aus einem Code - ! der Ber¬liner Bibliothek im Corp . iur . can . Tom . 2 . Adp .
Nro . z . pag . 349 . herausgegeben , in welchem siehinter den Decretalen Gregors IX steht .

b ) Sie steht in den Conciliensammlungen , beyIHzo
Tom . XI . P . 1 . pag . 974 seq .

§• 277 .

Bey diesem Schwünge , den das Studium
des Rechts in zwei ganz verschiedenen Zweigen
erhielt , darf man nun nicht erst fragen , woher
seit dem Ende des zwölften Jahrhunderts die Ver¬
anlassung kam , auch daö germanische Recht wis¬
senschaftlich oder doch schriftlich zu bearbeiten .
Ueberdem wuchsen auch die Materialien dazu im¬
mer mehr an , denn seit dem zwölften Jahrhun¬
dert wurden immer mehr Weisthümer schrift¬
lich aufgezeichnet « ) , und manche Willkü hr eb )
und manches Dienstrechtc ) von den Paci¬
scente » selbst , oder wem sonst ihr Andenken für
kommende Zeiten wichtig schien , der Nachwelt
aufbehalten . Die ersten Bearbeitungen
geschahen ganz im Geiste des germanischen Rechts .
Weder einer höheren Gewalt kam es in den Sinn ,
eine umfassende Gesezgcbung aufzustellen , und
darin die Materialien , welche geschriebene Ge -
seze und gute Gewohnheiten darboten , zu ver¬
arbeiten , noch einzelnen Männern , an eine Samm¬
lung oder Verarbeitung der für ein bestimmtes
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Gericht formell gültigen Normen Hand zu le¬
gen . Der Richter hatte das Recht zu fin¬
den das für sein Gericht paßte , das heißt , das
den für dasselbe verbindlichen Normen nicht wi¬
dersprach , es kam nur darauf an , ihm dieß
Geschäft zu erleichtern , durch Zusammen¬
stellung der Gewohnheiten und Geseze , ohne
Rücksicht , ob sie für ein bestimmtes Gericht an¬
wendbar wären oder nicht ,- dieß zu beurtheilen ,
mußte jenem überlassen bleibend ) , im Ganzen
war das meiste anwendbar was in andern Ge¬
richten galt , da ja das Recht allenthalben im
Wesentlichen gleiche Grundlage hatte , nämlich
die alten Volksrechte und die Capitularien . In
dieser Absicht wurden seit dem Ende des zwölf¬
ten Jahrhunderts Rechtsbücher geschrieben ,
d . h . die Rechtssaze zusammengestellt , welche dem
Verfasser aus eigener Erfahrung bekannt wa¬
ren , oder von ihm aus schriftlichen Materialien
geschöpft wurden , zur RechtSbelehrung anderer ,
welche des Rechtes , das sie weisen sollten , un¬
kundig wären e ) . Die Arbeit erstreckte sich bald
auf das gesammte öffentliche und Privatrecht ,
bald auf einzelne Theile desselben .

a ) In manchen Gerichten wurden die merkwürdi¬
geren Wciöthümer wohl in ein eigenes Buch ein¬

getragen ; ein solches Buch , welches bey dem Kie¬

ler Stadtgericht seit 1264 geführt wurde , erwähntWeftphalen morram , ined , Tom . 2 . p . ^ 56 .
Wo man schon geschriebene Willkühr .-n hatte ,

schrieb man die einzelnen Welöthümer zu diesen ,
so wie in der Folge zu den eigentlichen Statuten
hinzu . Ein Beispiel davon können die Erfurter
und die Goölarischen Stadtrechte abgeben ; vergl ,

E . F . W a l ch vermischte Beiträge zu dem deut -
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scken Recht Th . i . S . y5 u . f . und P . I . B r u n s
Beitrage zu den deutschen Rechten des Mittelal -
terö . Heimst . 1799 . 8 . S . 178 u . s .

ö ) Die älteste geschriebene Willkühre die man bis
jezt kennt , sind die Soester Statuten bey 15 ae -
fee iTin analecta medii aevi Tom . 1 . ( Nürnb .
I " 6g . 8 . ) p . 507 leg . Indessen wenn sie sichgleich als Willkühre ankündigt , so ist sie es doch
nicht ihrem ganzen Inhalt nach .

c ) Ein Beispiel eines solchen vertragsmäßig errichte »ten vollständigen Dienstrechtes , welches , wie es
scheint , im zwölften Jahrhundert sein - jezige Ge¬
stalt erhielt und von denPaciscenten ( da es dieUr -
kundenform hat . schriftlich aufgesezt wurde , kann
das Kölnische Dienstrecht ( bey Kindlinger
Münsterische Bcitr . Th . 2 . S . 6g . der Urkunden -
Samml . ) abgeben .

£ ) Der Verfasser des Sachsenspiegels sagt dießausdrücklich in der Vorrede :
„ Darum ob in diesem Buche
Jemandö viel Fragende suche
Ob ihm dann ichtö mißehage
Des thue er zu Hand keine Klage ,
Und wege in seinem Sinne
Nach dem End und Anbeginne
Und erfrag sich bey weisen Leuten ,
So die Wahrheit recht könne » deu »

ten
Und haben auch an sich die Sitte
Daß sie gerecht seyen damitte
Ob erbey ihnen denne
Das Recht erfahren könne
Fürwahr ich rath ihm alöbalde
Daß er sich an dasselbe halte .
Wenn das viel weiser Leute Lehren
Meinende alles zum Besten zu keren
Mag leicht besser denn mein eines

seyn . "
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e ) Daß der Sachsenspiegel nichts als ein Buch znr
Rechtsbelehrnng seyn sollte und keine Samm¬

lung formell gültiger Geseze , folgt aus der vor¬
stehenden Stelle mit der noch folgende eben¬

falls aus der Vorrede in Verbindung stehen :

Große Angst gehet mich an

Weil ich fürchten muß daß mancher Mann
Dies Buch wirb wollen mehren

Und beginnen das Recht zu verkehren
Und z i e h n si ch a I s d a nn a u f m ich . —

, , Des heiligen Geistes Minne stärke meine Sinne ,
daß ich Recht und Unrecht der Sachsen bescheide nach

Gottes Hulden und nach der Welt Frommen . Wel¬
ches weil ich allein nicht zu thun vermag , bitte

ich zu Hülfe alle gute Leute die da Rechtens
begehren , ob ihnen eine Rede begegnete , die
mein dummer Sinn vermiede , und davon dieß

Buch nichts meldete , daß sie dasselbe gleichwohl
nach Recht entscheiden , nach ihrem Sinn , als

ste es am rechtesten wissen . " — Und daß man
dieses Rechtöbuch auch aus diesem Gesichtspun¬

cte wörtlich ansah , und sich zu demselben
zog , wie man sich zu einem anderen Gerichte

zog , um des Rechts belehrt zu werden , zeigt
unwidersprechlich folgende Stelle der berühmten

Oldenburgischen Handschrift des Sachsenspiegels
nach Hermann Hemmelmanns Oldenburgischer

Chronik P . 1 . C . 29 . , , Und daß solcher Graf
eine Herzogin von Vraunsckwrig zur §be gehabt ,

solches bezeuget auch ein Rastader Mönch Hen -
ricus Gloistein , der ihme das Sachsenspiegel

. abgeschrieben und dediciret hat , mit diesen Wor¬

ten so am Ende deö Buches stehen : quem
librum Joannes comes in Oldenburg scribi
fecit , non pro quod vellet suis militaribus
nova introducere iura multa , vel statuta , sed
pro eO tantummodo , quia suis temporibus
iere omnes milites et militares fui dominii
seniores moriebantur , ita quod per ab -
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sentiam eorum iura parentum suo¬
rum fuerunt viventibus militari¬
bus tunc exist en t -i bu s multum in¬
cognita , et im ipsis iuribus saepe
claudicabant . Item pro eo , ut si
aliqui militares , super quacunque
re fierent discordantes , ita quod
sibi ius Saxon um eligerent propter
praesentiam i s t i u .s - 1 i b r i huiusmodi
rei et causae , pro quibus fuerunt
discordantes , parete possunt , suis
laboribus et exp .ensis . “

§ . 278 .

I . Die ältesten Rechtsbücher finden sich in
Italien für den Theil des Rechts , der weder
aus dem Lombardischen noch aus dem Römi¬
schen geschriebenen Recht beurtheilt werden
konnte , und sind uns durch das longob ar¬
di sch e Lehen recht ( Liber oder Libri feti¬
dorum , consuetudines feudorum ) aufbehal¬
ten worden « ) . Die Sammlung , welche wir
jezt mit diesem Namen bezeichnen , ist nicht von
einem Verfasser und aus einer Zeit , sondern
aus mehreren Rechtsbüchern und deren Sup¬
plementen nach und nach entstanden , und hat
ihre jczige Gestalt durch den Gloffator Hugo -
linus Presbyteri ( f nach I2ZA ) erhalten , der
daher den Namen des Feudrften am ersten
verdient , wenn er überhaupt einer bestimm¬
ten Person zukommt . Den Grundstoff bildet :
1 ) ein Aufsaz über das Lehnrecht und seine
Abweichungen vom Römischen Recht , der ei¬
nen gelehrt gebildeten Lombardischen Juristen
zum Bersasstt hatte b ) , in der jezigen Gestalt
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der Sammlung die 18 ersten Titel des ersten
Buchs umfaßt , und schon vor der Mitte des
zwölften Jahrh ndertö vollendet gewesen seyn
muß c ) . Durch Gerardus ( niger ) Bürgermei¬
ster von Mailand ci ) , wurden Tit . 19 - 28 hin¬
zugefügt . 2 ) Zwei Aufsäze von Obertus ab
Orto Bürgermeister von Mailand , der erste
( Buch 2 Tit . 1 - 8 ) von Lehen und dessen recht¬
licher Natur überhaupt , besonders dessen Er¬
werbung , der zweite ( Tit . 23 und 24 ) vom
Verluste des Lebens handelnd , beide an Obcrts
( gleichfalls nicht unberühmten ) Sohn Anselm
gerichtet . Z ) Den ersteren Aufsaz bereicherte
ein späterer Besizer durch einzelne Bemerkun¬
gen , Excerpte aus Gesezen und Weisthümcr
verschiedener Gerichtshöfe , besonders des Mai -
ländischen , ( Tit 9 - 22 ) bald nach der Mitte
des zwölften Jahrhunderts . 4 ) Von einem An¬
deren der sich ebenfalls zu Mailand befand ,
wurde wahrscheinlich erst der zweite Aufsaz / )
und eine Reihe von Erfahrungen , Bemerkun¬
gen , Excerpten aus Gesezen und vollständigen
Gesezen ( Tit 25 = 51 ) zu dem erstern Aufsaze
hinzugefügt ; in der Handschrift welche dieser be¬
saß , stand aber außerdem wahrscheinlich auch
schon die Sammlung Nro . 1 . die damals unter
dem Namen Gerhards circuliren mochte , denn
diese und die Sammlung Nro . 2 . oder Dberts
Sammlung werden Tit . 51 mit einander vergli¬
cht - 5 ) DieAufsaze Gerhards und Oberts zu¬
sammen oder allein , mit mehr oher weniger Zu -
säzen d : c sie auf die angegebene Weise oder eine
ähnliche bis gegen das Ende des zwölften Jahr¬
hunderts erhielten , waren im Umlaufe unter dem

,
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Namen des L e hnr e chtsbuch e s liber Feucko -
rum , und eine solche Sammlung mit einigen
vollständigen Gesezen Friedrichs I und Heinrichs
VI war schon , des practifthen Nu ; ens wegen ,
von einem Legisten in seiner Handschrift der No¬
vellen hinter diese eingetragen worden , und so
in andere Handschriften übergegangen , als zu
Anfang des dreizehnten Jahrhunderts Hugoli -
mis Presbyteri Lehrer zu Bologna , eine sehr
vollständige Sammlung erhielt , in welcher die
Stücke Nro . r - 4 standen , die er nun nach der
bisherigen Gewohnheit in seine Handschrift der
Novellen eintrug , und durch eine Reihe kaiserli¬
cher Conftitutionen ( Tit . 52 - 57 ) bereichertes ) .
Da in jener Sammlung neuere kaiserliche Consti -
tutionen , welche man mit dem Römischen Rechte
ganz gleich zu behandeln gewohnt war , in so
großer Anzahl enthalten waren , so darf es eben
so wenig befremden , daß man die Beschaffenheit
des übrigen Theiles des Textes vergaß und ein
Rcchtsbuch wie eine Sammlung eigentlicher
Gescze behandelte , als daß man es nun auch wie
diese in Vorlesungen erklärte und gloffirte , wo¬
mit wahrscheinlich Hugolinus selbst den Anfang
machte . Eben darum wurde aber auch nun das
Rcchtsbuch in der Gestalt , die er ihm gegeben
hatte , ein geschlossenes Ganzes und die
spateren Zusäze , die auf dieselbe Weise wie die
früheren in einigen Handschriften hinzugefügt
wurden , nicht als Leges betrachtet ü ) , sondern
von Jacob von A rdizone in seiner Summa
feudorum nur als capitula extravagantia al¬
terius cuiusdam compilationis gesammelt l } >-
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a ) SBevgl . G . L . Boehmer de aetate vetustae

consuetudinum l'eudalium Longobardicanmi
collectionis , quam vulgo libros seudorum vo¬
cant ; in dessen Observat , iur . seud . ( Goett .
I764 . 8 . Nro . I . ) Biener primae lineae
lrermeneutices juris feudalis Lips . 1780 . Gap . 1 .
C . W . Paetz de vera librorum iuris feuda¬
lis Longobardici origine . Goett . 1805 . 4 .
Der lezteren Schrift bin ich hier mit wenigen Ab¬
weichungen gefolgt .

L ) Die ganze Darstellungswelse , die immer die

Kenntniß des Römischen Rechts voranssezt , läßt
keinen Zweifel über diesen Umstand übrig .

c) Der Beweis liegt hauvksächlich in den Grundsä -
zen , die bier über das Erb - und Veräußerungs¬

recht aufgestellt werden . S . Paetz 1. c , p . u
U . 12 .

ä ) Otto Frising de gestis Frid . I . L . 2 .
Gap . 13 *

e ) Gerhard und Obert werden 2 F . 51 nach ihren
Meinungen über verschiedene Gegenstände so ver¬

glichen , daß man nicht bezweifeln kann , es sey
von einer bestimmten Schrift auch des ersteren

die Rede , besonders da bey Anführung verschie¬

dener Meinungen der Red tsgclcbrten , die nur
aus der Erfahrung citirt werden , sonst nie Na¬

men genannt werden . Die Meinung , welche Gerhard

L F . z 1. § . 6 zugeschrieben wird , steht nun aber
a F . 27 ; hiernach wird es mindestens sehr wahr¬
scheinlich , daß die Zusaze zu den 18 ersten Titeln

von ihm sind , und die ganze Sammlung unter

seinem Namen in Umlauf war , wenn gleich die
18 ersten Titel nicht von ihm seyn können , weil

sie , wie Patz zeigt , überhaupt nicht in Mailand

geschrieben seyn können .
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/ ) Denn nach alten Handschriften macht Titel 22 .
den Schluß des zweiten Buchs , eS scheint also
hier eine eigene früher für sich bestehende Samm¬
lung zu Ende gegangen zu seyn .

g ) Denn die Behauptung , die Sammlung sey zwi¬
schen 1158 und 1163 verfaßt und glvffirt worden ,
welche sich auf die Autorität Machiavellis ( oben
H . 272 . Note b ) gründet , bedarf , so viel dieses
Schlußjahr betrifft , jezt wohl keiner Widerlegung
>nehr .

ii ) Odofredus Comment , ad Cod , lustin . adAutli . Cassa C , de SS . Eccl . ( 1 . 2 . ) . Utunum
sciatis , Authenticum quod fuit compositum a
Iustiniano , habet novem collationes . Postea
cum venit Imperator Federicus Iunior misit
has constitutiones ad civitatem istam doctori -
bus legum , ut aptarent eas singulis legibus
sub congruentibus titulis : et ita fecerunt Do -
ctores dum convenerunt in S . Petro cum istam
aptaverunt ad legem istam . Postea quid fece¬
runt ! Dominus Hugolinus polt nonam colla¬
tionem posuit librum .feudalem , et
omnes constitutiones Fed .erici et
antiqui et aliquas leges Co 11 radi
Imp . et vocatur decima collatio . Sed pauci
sunt , qui habeant ita ordinate in
libris suis , — Joannis ( Bossiani ) le¬
ctura in Authenticas ( hinter A zonis Summa
in Codicem Venet . 16 Io . p , 1210 seq . ) in
prooem , Ultimo autem loco , quia utile visum
est , leges novas Federici et Plenrici
et consuetudines in scriptis redactas , circa
feuda legitime approbatas , placuit legiti¬
me copulari et sub idoneis titulis
collocari , ut omnia per ordinem eviden -
tiorem praestent intellectum ; quae decima
poterit collatio s. compilatio non irrationabi¬
liter nuncupari . — Diese beiden Stellen lasse »
sich wie mich dünkt , sehr wohl vereinigen , ohne
daß man gerade mit Pütz anzunehmen braucht.
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Joannes sey hier intcxpolirt , weil er vor Hugo -
linns und Friedrich II gestorben ist . Nämlich
dem Hugolinus wird von Odofredus nicht die
erste Verbindung eines Lehnrechtsbuchö und kai -
serlichcr Geleze über Gegenstände dcS Lehnrechts ,
mit den Novellen , sondern die Anordnung
dieser Sammlung in der Gestalt wie wir
sie ; ezt haben , d . h . in einer vollkommeneren
Gestalt , zugeschrieben , worauf sich auch die Worte
1'ed pauci nun qui habeant ita ordinate
in libris i 'uis und omnes constitutiones Fe -
derici antiqui et junioris u . s. w > bezie¬
hen . Hingegen irgend eine minder vollständige
Sammlung und einzelne kaiserliche Geseze moch¬
ten auch schon früher in vielen Handschriften hin¬
ter den Novellen stehen , und eine solche meint
Joannes ,

i) Wie man die Sache ansah , zeigt am besten das
«Schicksal des Textes 2 F . 57 . Da in manchen Hand¬
schriften Tit . 57 . nicht stand , so wurde in der
Glosie gezweifelt fit ne lex nec ne , ohngeachtet
dieser Titel ( ein Gesez Heinrich VI ) nach der
Stelle bey Joannes schon sehr frühe in Hand¬
schriften gestanden haben muß . Der Grund lag
ohne Zweifel darin , dasi ihn Hugolinus nicht in
seiner Handschrift hatte , da Odolredus keines
Gefezes von Heinrich erwähnt ; sobald nun Hugo¬
linus Text der gewöhnliche wurde , bezweifelten
die welche jenen Titel in ihren Handschriften nicht
hatten , und den etwa einige aus der älteren An¬
ordnung noch hinzufügten , ob er auch ächt sey .

h ) Jacobi de Ardizonö summa seudorüm ( Colon .
1569 . 8 . ) Als die berühmtesten Comittcntatoren
der Sammlung , verdienen nächst Hugolinns ,
Jaxob Columbinus von Reqgio und Ja¬
cob von Ardizone von Verona genannt zu
werden , beide auö der lezten Hälfte des dreizehn¬
ten Jahrhunderts . Schon A c c u r si u s umfaßte

Bb . n . P 2
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aber in seiner Glossa ordinaria auch diese Samm¬
lung , die von ihm oder schon von Hugolinus i»
zwei Bücher und in Titel getheilt wurde .

§ . 279 .

II . Zu Anfang des dreizehnten Jahrhun¬
derts ( etwa zwischen I2IZ und 121g ) a ) , ver¬
faßte ein sächsischer Ritter Eike oder Ekkard
von Repgow , ein Ncchtsbüch über das ge -
sammte öffentliche und Privatrecht , abgetheilt in
Land - und Lehnrecht b ) . Nach der Natur
eines Rechtsbuches ( § . 277 ) konnte seine Absicht
weder auf sächsisches , noch überhaupt ein be¬
stimmtes particuläres Recht , sondern nur auf
deutsches Recht und gute Gewohnheit überhaupt
gerichtet seyn ; seine Erfahrungen und seine Quel¬
len , wo sie nicht in kaiserlichen Constitutionen
und dem Reichsherkommenbestehen , bezogen sich
aber freilich meistens auf Sachsen . Für Sach¬
sen war also seine Arbeit zunächst am brauchbar¬
sten , sie paßte aber , bey der großen materiel¬
len Einheit des unter gleichen Veranlassungen
und auf gleiche Weise gebildeten deutschen Rechts ,
auch für andere Provinzen , und sie wurde in die¬
sen auch eben so häufig als in Sachsen selbst ge¬
braucht . Welche Gestalt sie ursprünglich hatte ,
läßt sich nicht beurtheilen , so lange nicht etwa
noch Handschriften aufgefunden werden , die bis
in die Mitte des iZtcn Jahrhunderts hinaufrei¬
chen . Bey den bis ; ezt aufgefundenen ist dieß
aber keineswegs der Fall . Wir haben nämlich
A ) Handschriften dieses Rechtsbuchs , welche
weil sie in Sachsen im Umlaufe waren , mit ei -
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ner hierauf Bezug habenden Vorrede versehen
wurden , in welcher das Buch Sachsenspic -
gel genannt wird c ) . B ) Handschriften in
denen diese Vorrede fehlt , und die sich
übrigens in mancherlei Beziehungen von einan¬
der unterscheiden ( § . 282 ) . Welche dieser bei¬
den Classen dem ursprünglichen Text
am nächsten kommen möge , läßt sich überall
nicht bestimmen , weil auch die in welchen das
Buch der Sachsenspiegel heißt , gar nicht über¬
einstimmend sind ; einzelne Recensionen , von
denen es wahrscheinlich ist daß sie von dem Ur¬
text wenig abweichen mögen , finden sich in bei¬
den Classen . Der Urtext des Landrechts war
nach den Vorreden des Sachsenspiegels , die
freilich so wie wir sie jezt haben , nicht mehr
unterscheiden lassen , was in ihnen von Eike
selbst herrührt d ) , lateinisch , er selbst über -
sezte ihn ins Deutsche ; wenn dieß so zu ver¬
stehen ist , daß Eike von Rcpzow selbst zuerst
einen lateinischen Text verfaßt habe , und
nicht , was auch gemeint seyn könnte , auf die
Bearbeitung der in lateinischer Sprache vorhan¬
denen alten Rcchtsquellen geht , so ist wenig¬
stens der Urtext des Landrechts verloren gegan¬
gen . Denn die Handschriften des Sachsen¬
spiegels , sind so viel jenes betrifft e ) , theils
in alter obersächsischer , theils in nicdersächsischcr
Mundart , daher es sogar zweifelhaft ist , in
welcher der deutsche Urtext geschrieben war ;
im fünfzehnten und scchszehnren Jahrhundert
wurde das Landrecht in den neueren obersächsi¬
schen oder meißnischen Dialect übertragen / ) ;
einen lateinischen Text haben wir bloß in Ab -
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faffungen , die eine Uebersezung jener deutschen
Originaltexte und in Polen gemacht sind § ) .
Der Urtext des Lehnrechts ist hingegen viel¬
leicht noch unverändert vorhanden , wenn es über¬
haupt einen lateinischen Urtext gab ; nemlich dann
muß er in dem Lehnrcchtsbuche , welches in den ge¬
wöhnlichen Sammlungen unter dem Namen des
Vetus auctor de beneficiis abgedruckt ist h )
gesucht werden ; im entgegengesehen Fall ist
dieß Buch wenigstens eine ins iZte Jahrhun¬
dert gehörige Uebersezung eines deutschen Ur¬
textes . Die neueren deutschen Ueberarbeitun -
gen des Lehenrechts des Sachsenspiegels , sind
ebenfalls theils in obersächsischer theils in platt¬
deutscher Mundart i ) , und im sechszehnten Jahr¬
hundert ins neuere hochdeutsche übertragen wor¬
den ä ) ; der lateinische Text , den wir jezt un¬
ter dem Namen des sächsischen Lehnrechts
kennen , ist ebenfalls eine in Polen gemachte
Uebersezung / ) . Da das Landrecht und das
Lehnrecht auch öfter besonders abgeschrieben
sind , so hat man wohl bezweifelt , ab auch das
Lehnrecht von Elke sey , aber daß beides einem
Verfasser angehöre , beweist nicht ' nur die ganz
gleiche Behandlung des Stoffs , sondern auch
der Umstand , daß beide in den Handschriften
gewöhnlich als ein Ganzes , das Lehnrecht oft
als viertes Buch , stehen m ) , und in dem Lehn -
rccht auf das Landrecht als einen zu jenem ge¬
hörigen Theil Bezug genommen wird n ) .

a ) In Buch r . Art . 5 . sagt Elke , der Pabst habe
erlaubt , im fünften Grade der Verwandschast
zu hcirathen , welches sich auf die Verordnung
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Jnnocenz III von irrz ( cap . 8 . X . de consan¬
guinitate ) bezieht . Doch könnte freilich diese
Stelle eine Interpolation seyn , da sie in der
sehr alten Qncdlinburgischen Handschrift nicht
sieht . Die Glosse , ferner , erklärt Buch z . Art .
62 . den Umstand , daß hier daö Herzogthum
Wraunschwrig und Lüneburg nicht als Fahnlehen
aufgeführt wird , nach „ Einiger Meinung " da¬
mit : „ da dieß Recht gegeben worden , da haben
die von Braunschweig daö Kaiserreich gehabt ,
und ihre Herrschaft vor eigen gehalten " . Hier -

' nach müßte daö Landrecht vor 1218 unter Otto IV
geschrieben seyn . Gewiß ist aber diesem Um¬
stände zufolge der Sachsenspiegel vor 1235 ver¬
faßt . Auf die Abfassung desselben in dem ersten
Viertel des dreizehnten Jahrhunderts , läßt auch
der Umstand schließen , daß Eike von Repgow in
einer Urkunde von s 233 ( bey B run S Bcitr . zu
alten Drucken St . i . S . 117 u . f . ) als Land -
grrichtSschöffe , und eben so der Graf Hoyer vvn
Falkrnstein , auf dessen Bitte Eike nach der Vor¬
rede sein Werk ins Deutsche nbcrsezt hat , zwi¬
schen den Jahren 1220 und 1235 in Urkunden
vorkommt . S . Erath , Cod . Quedliub , dipl .
p . II 3 » f .

I ) Alle Handschriften sondern wenigstens das Land¬
recht als ein besonderes Buch ab .

c ) Das Buch heißt in allen alten Handschriften
nicht sächsisches Landrecht , sondernLandrechtö -
buch schlechthin , vcrgl . Biener Comment .
P . 2 . Vol . 1 . p . 260 und 274 . , und die Ueber -
arbeitungen desselben , die nicht in Sachsen
selbst im Umlauf waren , führen gleichfalls bloß
den Titel Landrecht . Wrrgl . $ . 282 .

Den Ursprung des Ausdrucks Spiegel er¬
klärt die Vorrede -
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Ein Spiegel der Sachsen

Soll dieß Buch seyn genannt
Darin der Sachsen Recht ist bekannt .
Gleich als in einem Spiegel die Frauen
Jbr klares Angesicht pflegen zu schauen
Alle Leut vermahne ich dazu
Daß sie dieß Buch nüzen so .

ä ') Der Borreden sind nicht nur mehrere ganz ver¬
schiedene , sondern die einzelnen Vorreden selbst
sind auch bald länger bald kürzer . Von Eike
selbst rübrt wahrscheinlich wenigstens die her ,
welche beginnt : des heiligen Geistes Minne u .
s. w . Vergl . Brunö Beitr . S 126 u . f .

e) Nachrichten über die verschiedenen Codices , die
man vom Sachsenspiegel hat , finden sich bey :
Dreyer Beiträge zur Litteratur und Geschichte
des deutschen RcchtS h . 16 - 24 . Bruns a . a »

O . S . 124 U . f . Biener Comment . P . 2 ,

Vol , 1 . p . 287 Bon den berühmtesten und be¬
sten sind eine Leipziger und O. uedlinburgische
Handschrift von Gärtner benuzt ( § . 281 Note
x ) Den Gebrauch einer Oldenburgischcn hatte
G rnpen vorbereitet ; eine Ausgabe der sie zum
Grunde liegen sollte , ist aber so wenig alö sein
Werk von sächsischen Rcchtsbüchern vollendet
worden . Der von lhm gesammelte Apparat zu
einer Ausgabe , und die bereits gedruckten Bo¬
gen des lcztern Werks befinden sich auf der Bi¬
bliothek des Oberappcllationsgerichts in Celke .
Eine in Gorliz befindliche Handschrift verdiente ,
besonders der Glosse wegen , benuzt zu werden .

/ ) Acltere Ausgaben : zuerst zu Gouda 1472 ; dann zn
Basek mit der Glosse des Theodor vonBock -
storf ( -j- alsBischofzuNaumb .irg 1466 ) 1474 . Im
löten Jahrhundert wurden die gangbarsten Aus¬
gaben die von D . Christoph Zobel , und

. Wolf Löß ( Leipzig 1545 ) Erst die späteren

Zobclischen ( von ihm nicht mehr selbst besorgten )

Ausgaben seit 1561 ( die erste ist von 1535 ) haben
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aber durchaus hochdeutschen Text . . Die lezte Leip¬
zig lölch toi . Vergl . lleineccii Antiq , Germ ,
Tom . I . p , 4 !? -). u . f . Biener Comment . P . 2 .
Yol . l . p . 285 und die Ausgaben des Sachsen¬
spiegels von Ludovici und Gärtner ( g . 281 .
Note h ) in den Vorreden .

g ) Vergl . Biener Comment , P . z . Vol , i . pag ,
278 . Note iy .

h ) Die Gründe für die Behauptung , daß der Ve¬
tus Auctor de beneficiis und das sogenannte
sächsische Lebnrecht ein und dasselbe Rechtsbuch
seyen , sind folgende : i . Ordnung und Darstel¬
lungsweise sind in beiden ganz die nämlichen , nur
die Sprache in dem Vetus auctor und dem uns
bekannten lateinischen Texte des sächsischen Lehn -
rechts sind verschieden , weil jenes Urtext und die¬
ser Ucbersezung einer deutschen Ueberarbeitung ist .
2 . Es ist kein historisches Zeugniß dafür vvrhan -
den , daß vor Eikes Lehnreckt ein anderes Lchn -
rechtsbuch existirt habe ; die 'Glosse , die auch das
Landrecht nur eine neue Bearbeitung des Privilegii
Carls des Großen nennt , schreibt freilich daö
Lehnrecht dem Kaiser Friedrich zu , weil in der
spätern Zeit , wo die alte Gewalt des Richters all -
malig eingeschränkt wurde , alleö was für Recht
gelten sollte , einem bestimmten Gcsezgeber zuge¬
schrieben werden mußte . Z . Es ist keine innere
Spur vorhanden , daß der Vetus Auctor de be¬
neficiis älter se » als Eikes Arbeit . Die Gründe ,
welche man dafür anführt , beweisen genau genom¬
men gar nichts . Man rechnet dahin hauptsächlich :
a ) den steten Gebrauch des Wortes beneficium
statt feudum ; beide Worte werden aber selbst in
Italien , wo das Wort feudum früher gewöhnlich
geworden ist als in Deutschland , bis zum Ende
deö zwölften Jahrhunderts noch immer abwechselnd
und gleich oft gebraucht , wie sich aus dem longo -
bardlschen Lehrbuch ergiebt ; es darf also nicht so
sehr befremden , wenn das Wort beneficium in
Deutschland im Anfange des dreizehnte » Jahr -
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Hunderts noch ausschließlich für feudum gebraucht
wird . b ) Der Verfasser kenne das Concorda¬
tum Calixtinum nicht ; dieß aus dem Umstände
zu schließen , daß er desselben nicht erwähnt , ist
aber doch wohl zu rasch geschlossen , denn seine Ab¬

handlung führte ihn ja nicht nothwendig darauf .
4 . Die Stelle § . 12 . aus der die meisten das Al¬

ter des Buchs beurtheilen wollen , paßt auf keine

Zeit besser , als auf den Anfang des dreizehnten

Jahrhunderts : Rcx quem eligunt Teutonici ,cum Romam vadit ordinari , fecum ibunt de
iure sex principes , qui primi sunt in eius ele¬
ctione , ut pateat Apostoiico Regis iusta electio .
Daß hiem it die Kurfürsten gemeint sind , zeigt
wohl der Ausdruck prirni in eius electione

zu deutlich an , und es scheint etwas willkührlich ,

wenn Biener ( Comment . P . 3 . Vol , 2 . pag .
263 ) nur die vornehmeren Fürsten unter den Wäh¬
lern verstanden wissen will . Da nun bekanntlich

erst unter Friedrich s das Herkommen sich zu fixi -

ren ansieng , nach welchem einige Fürsten allein
als principes electores betrachtet wurden , indem

dieser Ausdruck zuerst in der Urkunde für Oester¬

reich ( § . 2zZ . Note a . Nro . 11 ) vorkommt , so
kann der Vetus , auctor nicht vor dem Ausgangs
des zwölften oder dem Anfang des dreizehnten
Jahrhunderts geschrieben haben . Und sollte er

bey den Worten ut pateat Apostoiico Pi.egisiusta
electio nicht an die Grnndsäze gedacht haben , die
erst Jnnocenz III bey Gelegenheit der Beurthei¬
lung der Wahl Ottos IV und Philipps aufstellte ?

5 . Die Bemerkung von Anton und Zacharia

( Chursächf . Lehnr . S . 18 . ) daß der Vetus auctor

in lateinischen Versen geschrieben sey , beweist eher
für , als gegen dessen Alter .

i ) Vcrgl . Zepernik gesammelte Nachrichten von

den mchresten bekannt gewordenen Handschriften

des Sächsischen Lchnrechts 1794 . in den Miscel¬
lanee » zum Lchnrecht . Bd . 4 . Nr . 12 .

A) Zuerst in mehreren zu Augsburg 1495 , 1499

und 1508 hcrqusgekommcnen Ausgaben , dann durch
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Zobel , dessen erste Ausgabe mit dem Weichbilde
zu Leipzig 1557 herauskam , und dessen Text bey
den folgenden Leipziger Ausgaben von >547 und
1589 zum Grunde liegt . Bcrgl . Biener 1 . c .
P , 2 . Vol . 2 . p . 284 .

I ) Er ist zuerst von Goldast ( Coll . consuetucl . et
leg . imper . p » 192 ) und dann von Lndovlci und
Senkenberg in den unten anzuführenden Ausgaben
und Sammlungen geliefert worden . Vergl . Bie -
nei 1. c . p . aSö »

7» ) Wie in dem Oldenburgischen , Dreödenschen und
Wolfenbürtelftden Codex . S . Zepernik a . a .
O . V . 377 : 380 . 38 j..

.« ) Gleich der erste Artikel des LchnrechtS von den
Heerschilden -nimmt offenbar darauf Rücksicht ,
daß diese Lehre schon im Landrecht B . 1 . Art . 3 .
vollständig vorgetragen worden ist , weil er sonst
ganz unverständlich seyn würde . Im Art . 74 .
wird das Lehnrecht ausdrücklich citirt : „ als hie -
vor gesprochen ist in dem Landrechtsbuche " .

§ . 280 .

Das Landrccht ist gewöhnlich in drei Bü¬

cher , und diese in Artikel getheilt , die Anord¬

nung der Materialien aber fast ganz willkühr -

lich und meistens ohne inneren Zusammenhang -

so daß selbst die verwandten Materien nicht

vollständig beisammen stehen a ) . Eben dieß

gilt vom Lehenrechte , welches gewöhnlich nur

aus einem Buche besteht . Die ganze Schreib¬

art Eikcs verrath übrigens , daß er aus der

Fülle eigener . Erfahrungen und den Belehrun¬

gen rechtskundiger Männer zum Unterricht für

Andere schreibt , und nicht bloß eines Andere »
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Arbeit überarbeitet und gloffirt oder bloß eine

Reihe gesammelter Materialien zusammenstellt ^ ) .

Die Sammlungen der Capitularicn und die al¬

ten Geseze , auf die sich freilich sehr viele

seiner Rechtssäze zurückführen lassen , kann er

nicht gekannt haben c ) , die Reichsgeseze , de¬

ren Sanctionen in seinem Rechtsbuche vorkom¬

men , hat er wenigstens nicht schriftlich vor sich

gehabt d ) , das Wenige , was er vom römischen

und kanonischen Rechte weiß , hat er schwerlich

aus eigener Kenntniß der Quellen e \ Wie weit

er seine Kenntnisse aus schriftlichen Weisthü -

mern gesammelt habe , läßt sich natürlich nicht

bestimmen , keiner seiner Rechtssäze hat aber

die Form eines Weisthums , wie so viele im

longobardischen Lehenrecht ; vollständige geschrie¬

bene Schöffenrechte , insbesondere das Magde¬

burgische Weichbild kann er nicht gebraucht ha¬

ben , weil kein geschriebenes Magdeburgi -

sches Schöffcnrccht , das vollendet genug wäre ,

um als Quelle gebraucht zu werden , bis in das

erste Viertel des dreizehnten Jahrhunderts hin¬

aufreichte / ) .

a ) In dem Hallischen Codex , welchen Zepernick

a . a . O . S . 431 . beschreibt , beißt es zwar : „ Du

schalt w c t en , dat erfteBuc is van erve ;
dat andere vanVredebroke , dat dritte

van ghericht " , allein man kann höchstens zu¬
geben , daß .die Anordnung im Ganzen diese sey ,
weil der g röß t e T h e il , des Civilrechts im ersten ,

des Criminalrechtö im zweiten , und des Prozesses
im dritten Buche vorkommt .

I ) Er giebt dieß auch selbst in den Vorreden , die

wenigstens tyeilöweise von ihm selbst sind , zu ver¬
stehen :
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Dieses Recht hab ich selber nicht erdacht '

Es Habens von Alters auf uns bracht
Unser gute Vorfahren ;

Mag ich auch ich wills bewaren
Daß mein Schatz unter dieErde
Mit niir nicht begraben werde .
Von Gottes halben die Gnade mein

Soll allerWelt gemeine seyn .

c) Es giebt keine einzige Stelle im Sachsenspiegel ,
die man ( wie so viele im Schwabenspiegel s. § . 2g2 )

für ein Excerpt aus den Capitularien oder einem

alten Gesczbuche halten könnte . Man mag es auch
schon daraus schließen , daß Eike diese Sammlun¬

gen nicht gekannt habe , baß er Buch l . Art . i8 .

erwähnt , die Sachsen hätten wider Karls d . Gr .
Willen dreierlei Recht behalrea , ohne der Gejeze

zu gedenken , die sie durch diesen erhielten . Die

Glosse zur Vorrede sagt freilich , Eike habe das
Privilegium Karls d . Gr . ( die LexSaxonum )
ins Deutsche übersezt , und dieß soll nach dersel¬

ben bis zum hasten Artikel des zten Buchs gehn .
Die Glossatoren kennen aber die Lex Saxonum

eben so wenig als Eike selbst aus eigener Ansicht .

d ) Um sich hiervon zu überzeugen , darf man nur
die Artikel des Sachsenspiegels , welche die Gegen -

stayde der Constitutionen Friedrichs I über den
Landfrieden abhandeln , mit diesen selbst verglei¬

chen . Z . B . in dem ersten Landfrieden K . Frie¬

drichs § 8 . ( neue Sammlung der Reichsabfch , S .
7 ) mit Buch 2 . Art 72 . Eikes Worte haben we¬

der die Gestalt eines Excerpts noch einer Uederar -
beitung , sondern sind eine ganz freie Bearbeitung .

e ) Da sich so 'sehr wenige Spuren aus ihnen ent¬
lehnter Rechlösäze finden . Unrer das Wenige , das
aus dem römischen Rechte genommen ist , gehört
Buch 2 Art . und Ich möchte aber das

Römische in bejdeu fast für ein bloßes Glossem

halten , denn in beiden könnte es wegbleiben , und
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der Artikel hätte dennoch seinen völligen Zusam¬
menhang »

/ ) S . unten § . 284 .

§♦ 281 .

Die Arbeit CikeS fand sehr schnell außer¬
ordentlichen Beifall , wie der ausgebreitete Ge¬
brauch des Sachsenspiegels in wenig veränderter « )
Gestalt zeigt b ) . Rechtskundige Männer , be¬
sonders erfahrene Schöffen , deren Namen uns
zum Theil aufbehalten worden sind c ) , erläuterten
ihn durch Glossen , die nach und nach d ) gesam¬
melt wurden , und in den verschiedenen Hand¬
schriften sehr verschieden lauten . In manchen
Handschriften wird auch der Inhalt des Textes
durch Randzeichnungenerläutert e) . Die Glosse ,
welche sich in den gedruckten Ausgaben ( nament¬
lich den Zobclischcn ) findet , ist theils deutsch ,
theils lateinisch , die erstere zum Theil , die leztcre ,
wo sie nicht bloß Nebersezung ist , fast ausschließ¬
lich aus dem römischen Rechte genommen ; sie ' ist
offenbar zum größten Theil erst im fünfzehnten
Jahrhundert entstanden , das meiste mag den
Brudern Theodor und Tammo von Bockstorf ge¬
hören . Eine solche , nur besonders gesammelte ,
Glosse , in welcher die Anwendung der im Sach¬
senspiegel enthaltenem Grundsäze vor Gericht , ge¬
zeigt werden sollte , ist auch der so genannte
R i ch t st e i g des Land - und Lehnrechts
( Cautela , Premiß , Prems oder Brems ' / )
selbst dem Titel ( S ch e v en cl 0et oder Sche -
dencloet, 'Schöffenglosse ) nach ; dieGestalt,
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in welcher wir sie aus den bis jezt abgedruckten
Handschriften kennen , hat sie im vierzehnten
Jahrhundert erhalten , und da sie dieselbe nicht
von Einem , sondern nach und nach erhielt , so
wird sie natürlich säst in jeder Handschrift einem
andern Verfasser zugeschrieben g ) , je nachdem
dieser oder jener die lezte Hand an diese Bear¬
beitung gelegt hatte /<) * Nur bey der Geistlich¬
keit fand das Rechtsbuch , in dem so mancher Saz
stand , der mit dem canonischcn Rechte nicht zu
vereinigen war , keinen sonderlichen Beifall . Jo¬
hann Klenke Provinzial der Augustiner in
Sachsen und Thüringen , schrieb im vierzehnten
Jahrhundert ein eigenes Buch gegen die Irrthü¬
mer Eikes 1) , und veranlaßte sogar Pabst Gre¬
gor XI , in einer Bulle von 1374 , diese irrigen
Saze namentlich auszuzeichnen und zu verdam¬
men /i ) .

a ) Denn daß auch das Rechtsbuch in der Gestalt ,
in welcher wir ihm den Namen des Sachsen¬
spiegels beizulegen gewohnt sind , Zusäze und In¬
terpolationen erhalten habe , ergeben die Hand¬
schriften . Die ältere Glosse bort mit Buch 3 .
Art . g2 auf , wo auch das Privilegium Carls
d . Gr . oder der eigentliche Sachsenspiegel zu
Ende gehn soll , die übrigen Artikel sollen nach
der neueren Glosse einzelne Geseze der sächsischen
und schwäbischen Kaiser seyn . Vermuthlich sind
daher alle folgende Artikel nur spätere Zusäze ,
die jedoch gewiß schon im vierzehnten Jahrhun¬
dert vorhanden waren .

h ) Der Gebrauch des Sachsenspiegels in seiner un¬
veränderten Gestalt erstreckte sich auf der einen
Seite bis nach Holland , auf der andern bis in
die äußersten mit deutschen Colonisien besezten
Länder an der Ostsee , und nach Polen , und
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überhaupt über alle wendisch - deutsche Länder ;

südlich scheint er sich innerhalb der Gränzen des
alten Herzogtums Sachsen ( tritt Einschluß von
Thüringen ) gehalten zu haben In den hollän¬

dischen Dialect wurde er bc >onders übersezt , her -

anögeg . von Grupen Hannov . 17 ^ 3 ) .

c ) Die Glosse selbst nennt namentlich folgende :
Erzbischos Bnrchard von Magdeburg , Graf Otto

von Falkenstein , Vollrad von Druleven sDun -
leben ) Conrad von Roslau , Heinrich von Ber «
tcnsleve , Gcrke von Kertau , Burchard von Man -

gclfeld , Johann und Nicolaus von Buch , die
Brüder von Dockstvrf . Vergl . Dia in er . eil
^ ntig . Germ . Tom . 1 . p . 42g . Je neuer die
Glosse ist desto abgeschmackter ist sse in allen histo¬
rischen Erläuterungen . Die alte Glosse hingegen

ist nicht ohne Nuzen .

d) Der Oldenbnrgische Codex hat noch sehr wenige
und sehr kurze Gioffen , manche Handschri >ten ha¬
ben gar keine .

e ) Ein solcher Codex picturatus ist z . B . der Ol¬
denburgische , ein Dresdner , Wolfenbüttler u . s. w .

/ ) Diesen Titel erklärt das Buch selbst : „ Nu wil
„ ick Orienus dy leren , wo du bei valscben lüde

* „ in bedingen fälst bcdwingcn , als men eyn part
„ mit cyme premmisse cff muclholt twinget " .

Vergl . Bruns Beitr . S . 152 .

L ) In einigen Handschriften wird Herrmann
von Oeöfeld , in anderen Johann von
Buch , in anderen Brand von Tzerstede

oder Sarstct alö der Verfasser angegeben ; s .

S enkenbe r g in der Vorrede zum Corp . iu 'r .
Germ . p . 78 und dessen Visiones de col -
lect . iur Germ . p . 72 . Grupen in der
Vorrede zum Holland . Sachsensp . und Bruns
Beitr . a . a . O . Nach der Glosse zum Magde -
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burgischen Weichbilds Art . ro . wären B urchard
von Mangelfeld und Gerte von Kertau die
Verfasser des Richtsteigö .

K) Man hat die verschiedenen Handschriften des
Nichtsteigs noch sehr wenig verglichen , und selbst
bezweifelt , ob die unter dem Namen Cautela
oder Premiß bekannten , meist nur beschriebenen
Handschriften mit dem Richtsteig eines und das¬
selbe Buch seyen . Nach Bruns a . a . O . wel¬
cher einen zu Eöln 1430 ( die erste gedruckte sehr
seltene Ausgabe ) herausgekommenen Richtsteig
beschreibt , der auch diesen Namen führt , ist es
jedoch der Fall ; der Richtsteig ist übrigens in
mehreren alteren Ausgaben des Sachsenspiegels
mit . abgedruckt , z . 31 AugSb . 1516 . nach wel¬
cher ihn Ludovici als Anhang zu seinem Lehnö -
Proceß herausgegeben hat . Am vollständigsten
steht er in dem gleich anzuführenden Senkender «
Zischen Corp , iui ', Geiin . Tom , I * aus 4 Hand »
schriften .

Die neueren Ausgaben des r . Sächsischen
Landrechtö sind folgende : Sachsenspiegel
oder das sächsische Landrecbt in der altdeutschen ,
lateinischen und jezo gebräuchlichen hochdeutschen
Sprache nebst nöthigen Auszügen aus der Glosse
Und Gegeneinanderbaltung der Zobelischen und
Loßischen hochteutschcn Edition , wie auch einer
Vorrede , darinnen die Historie , wie und wann
das deutsche Recht zuerst in Schriften verfaßt
worden . wie auch derer verschiedenen Auöleger
und Glossatorum desselben enthalten ist, heraus¬
gegeben von Jac . Fried . Ludovici . Halle
1720 . 4 . Eykens von Repgow Sachsen¬
spiegel oder das sächsische Landrecht , in drei
Büchern , wie solches mit denen ältesten Coilici -
bus Ms . zusammengehalten , daraus nach dessen
wahrem Verstände hergestellet , und von denen
bisherigen vielfältigen Corruptionen gesäubert wor¬
den ; nebst zweien noch nie gedruckten Texten der
alten Obersachsischen ursprünglichen Sprache dir «

Vd . n . D .
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ses Rechts , auch dessen lateinischer Version und

einer neueren Uebersezung ; imgleichen denen in

verschiedenen Manuskripten und Editionen bemerk¬
ten lectionibus variantibus und Auslegung der

unverständlichen Worte ; ferner die vollständige

teutsche Glosse des LandrechtS , ebenfalls aus Ma¬
nuskripten restituiret und von denen neuen Jusss

zen befreiet ; mit nöthigem Register und einem
Vorbericht vvm auctore , Alter , codicibus und

Editionen dieses Rechts , versehen und ausgeferti¬
get von I ) . Carl Wilh . Gärtnern . Leipz .
173 - . toi .

2 . Des sächsischenLehnrechts . Der Ve -
lixs auctor de beneficiis ist zuerst von J o h . H a -
v i ch 0 r st hinter Franc . I ) u a r e n i Commen¬tarii ad Consuetudines feudales , Ed . II . Co¬
lon . 1569 . ( p . 596 - 460 . ) herausgegeben . Bes¬
ser Von Clrr . Tliömasius in dessen Selectis
feudal . T . I . p . 71 . und in Senkenberg
Corpus iuris feudalis 1740 . 8 - Ed . 2 . 1772 ;
am besten in folgendem Werke : Corpus iurisGermanici publici ac privati hactenus in¬
editum , e Bibliotheca Senkenber -
giana emissum et praefamine ipsius splen¬
didissimi possessoris ornatum curavit , edidit
atque indices commodos adiecit Guft . Georg .
Koenig de Koenigsthal Tom . i . Frcof .
1760 . Tom . 2 . 1766 . sol . ( Tom . 2 . Sect . 2 ) .
Das gewöhnlich allein das sächsische Lehnrecht

genannte Rechtsbuch , ist ebenfalls in Senken -
hergs Corp , iur , feud , in Luenig Corpus iuris
feudalis ( 1727 . 2 Tom . fol . Tom . 1 . ) und hin¬
ter Schillers von Scherz besorgter Ausgabe
( § . 282 . Note 0 . ) des schwäbischen Lehnrecbts ab¬
gedruckt , außerdem aber auch besonders heraus¬

gegeben unter folgendem Titel : Das sächsische

Lehen reicht in der altdeutschen , lateinischen und
jezo gebräuchlichen hochdeutschen Sprache nebst

Auszügen aus der Glosse und Vergleichung der Zo -

belischen und Romanischen Edition , herausgege¬

ben vvnJae . Friedr . Ludovici . Hallei ^ i . ch.
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i ) Decadicon Magistri Johannis Klenkock

contra ei errores I'pecuK Saxonmn , aas einer
> Hannbyerischen Handschrift herausgegeben von

Scheidt in der bibliotlreLa Mstorica 6onin -
gensis , p . 63 seq ,

Ä) Die Bulle selbst hat Scheidt a . a . O - S . icre .
3) ingegeu ist eö unrichtig , baß Gregor den ganr
zen Sachsenspiegel als kczcrii' ch verdammt habe ,
oder daß dies auf der Baöler Synode geschehen
sey . S . Chr . Lud w . Scheidt - Untersuchung :
ob das allgemeine Vorgeben , daß der Sachsen¬
spiegel auf der allgemeine » Kirchenversgmmlung
zu Basel als kezerifch verdammt worden sey ,
Grund habe oder nicht ; in den Hannoveri¬
schen gelehrten Anzeigen , Jahrg . >753 - S . » 277
li . f . Üebrigens bezieht sich auf jene Bulle Gre¬
gors XL dir Stelle in einer der Vorreden des
Sachsenspiegels : „ ich stehe zu Rom wie cinWild
das die Hunde bellen an " u . s. w .

§ . 282 .

III . Schon sehr frühe wurde aber auch
der Text selbst von Elkes Arbeit durch be¬
deutendere Zusaze als sie in Sachsen erhielt,
commcntirt und gloffirt . Diese Zusätze bestan¬
den theils in der weiteren Entwickelung der
von Elke aufgestellten Grundsäze 0 ) theils in
Auszügen aus den Quellen , aus welchen diese
zum Theil ( wenn gleich nicht unmittelbar ) ge¬
nommen waren , nämlich aus den alten Gesez -
büchern ö ) , den Capitularien c } und neueren
Reichsgesezen d ) , theils endlich in Bemerkun¬
gen die aus dem Römischen e ) und cauonischen
f ) Rechte , auch wohl aus der Bibel g ) ent »

Bd . n . . Q ' 2
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lehnt waren . Sehr viele Handschriften dieser
Art , die sämmtlich den einfachen Titel Land -
rechts b u ch und L e h nr e chts b uch oder K a i -
serrecht führen , sind freilich im südlichen
Deutschland in Umlauf gewesen h ) , und'
werden daher seit es Goldastr ) gefallen hat ,
sie mit diesem Namen zu stempeln , unter dem
Namen des S ch w a b en spi eg e ls ( ius pro -
vinciale et feudale Alemannicum ) verstanden .
Aber sie sind im nördlichen Deutschland eben
so häufig gebraucht worden , und hier gewöhn¬
lich mit dem Sachsenspiegel und Richtsteig als
ein Rechtsbuch von ganz gleicher Art zusam¬
men abgeschrieben * ) . Wenn sich daher auch
allenfalls vertheidigen läßt , daß aus dem er¬
steren Grunde der Name Schwabenspiegel noch
immer beibehalten wird , so sollte man sich dadurch
doch wenigstens nicht verleiten lassen dieß Buch .
nun auch für ein von dem Sachsenspiegel ganz
verschiedenes Rechtsbuch zu erklären und ei¬
nem besonderen Verfasser zuzuschrei¬
ben , den es als Rechtsbuch nicht hat und nicht
haben kann , weil die in den Text selbst auf¬
genommene Glosse eben so wie die von dem
Text abgesonderte Glosse des sogenannten Sach¬
senspiegels nicht von einem Verfasser und nicht
aus einer Zeit herrührt und wo keine Glossen
eingeschoben sind , die Grundsäze entweder ganz
die nämlichen sind , oder wenigstens gar keine
Spur abweichender süddeutscher Rechte ent¬
halten . Vielmehr hat eigentlich jede eigenthüm¬
liche Recension des Schwabenspiegels einen eigenen
Verfasser . Schon der Umstand , daß keine Spur
eines einzelnen Verfassers aufzufinden gewesen
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ist k ) , leitet hierauf , man sieht es aber auch
daraus , daß die meisten bisher bekannt gewor¬
denen Handschriften / ) des Schwabenspiegels in
Inhalt und Anordnung von einander verschie¬
den sind . Von dem Sachsenspiegel unterschei -
den sie sich in der Stellung der Artikel gemei¬
niglich mehr oder weniger ; in Bücher sind die
bisher bekannt gewordenen Handschriften ge¬
wöhnlich nicht getheilt , sondern bloß das Land¬
recht vom Lehnrecht abgesondert . Die meisten
Handschriften sind im oberdeutschen Dialect ge¬
schrieben , es giebt aber auch plattdeutsche m ) ;
glossirte sind bis jezt nicht aufgefunden worden .
Eine bestimmte Zeit in welche die Abfassung
des Schwabenspicgels gehört , laßt sich natür¬
lich nicht überhaupt , sondern nur von jeder
einzelnen Bearbeitung angeben ; einige derselben
gehören noch in die lezte Hälfte des dreizehnten
Jahrhunderts n ) ; die welche in den gedruckten
Ausgaben zum Grunde gelegt sind gehören aber
gerade meistens in eine sehr spate Zeit 0 ) . Die
lateinischen Uebersezungen sind erst in neueren
Zeiten von den Herausgebern der Handschrif¬
ten verfertigt worden p ) .

c ) So ist z . B . die Vorrede § . g und io und der
zweite Artikel nach der Senkenbergischen Ausgabe
( in anderen der erste Artikel ) nur eine weitere Aus¬

führung des Sachsensp . B . i . Art . i . In eben

diesem Verhältniß stehen Sachsensp . B . i . Art .

44 - und S ch w a b e n sp . Art . isz .

t ) I . B . Art . 62 die Senkend . Ausg . welcher auS
der Lex Alemannorum und Baiuvariorum ge¬
nommen ist .
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e ) Wie Art . io . 12 : 15 . 17 . 187 u . f . 212 11. s . w .

ä ) So ist Art . 153 . fast wörtlich aus dem Neichö -
abschiede von 1736 . Cap . 21 . 22 . genommen .

e ) Wie Art . 6 . 16 . 20g . 223 . 24Z - 246 . 2Z7 .

/ ) Z . B . Art . zzr .

g ) Wie Art . 257 . 383 . zyz .

h ) Der Gebrauch des Schwabcnspicgelö erstreckt
sich besonders über Franken , Schwaben , Lothrin¬
gen , Baiern und Oesterreich .

i ) In der Vorrche zu den von ihm herausgegebenen

Teutschen Rcichssazungen . Tom . 1 . 1609 . Tom .
a . 1613 . sol .

In den aus Rom zurückgekommenen Handschrif¬
ten der Heidelberger Bibliothek , soll sich selbst
eine Handschrift finden , in welcher der Sachsen -

und sogenannte Lochwabenspiegel wie Text und
Commentar verbunden finden .

h ) Goldast giebt dafür zwar den Freihcrrn Vcr -
tbold von Erimmcnstein auö , aber ohne allen
Beweis . S - ITreron ^ rn . von der Lahr in der

Vorrede zu dem zweiten Theil des Senkendergi -
schen Gorp . inr . Germ . § . 2 .

k) Vergl . hierüber insonderheit : SenkenbergVisiones div . de collect . LL . Germ . Cap . 4 .
§ . Zl . seq . pag . 78 Top . und die Vorreden zum
zweiten Theile seines Corp . im -, Germ .

' m ) S . Rnnd e ' s Grundsaze des gemein , deutsch .
Privatr . § . zr . Note c .

» ) In zwei Handschriften welche Senkcnberg ( Vi¬
sion div . pag . 83 u . yg . beschreibt , finden sich
die Worte : „ Nach Christes gepurdt ist die gc -
„ wis Aal tauscnt jar , zwai hundert Jar und

„ zwai und achtzig Jar . da diez puch geschriben

„ ward . " Auch in einer Basier Handschrift heißt
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es : „ Diö Buch is dorumb gemacht und geschrien

„ den wer sich nüt wol verrichten kan von mani -

„ ger Sach . Das der dis Buch gern höre lesen .

„ Band es bewert alle fache der man bedarf ze
„ weltlichem Gericht und wart es gemacht und
„ vollenbracht zu Nüremberg in eym berufnem
„ Hofe da man zalt von Gottes Geburt zweyhun -
„ dcrt und aht und ahzig Jar . 1288 . " ( S . Sen -
kenberg in den Vorreden zum Corp . iur . Germ .

zum Tom , 1 . P . 1 . pag . 7 . und zu Tom . I .
P . 2 . p . 5 . Note -/ ) . Kaiser Friedrich II . kommt

übrigens Art . 351 . als bereits verstorben vor .

s ) Ausgaben des Schwabenspiegelö : Land - und
Lehnrechtsbuch Anno 148a gedruckt und

vollendet durch Antoni Sorgen in der K .
Stadt Augspurg fol . Kaiserlich und Königlich
Land - und Lehnrechtsbuch durch Sebastian

’ M e i chs ner der R . D . Frankfurt a . M 1566
auch 1576 . fol . bey Goldast Reichssazungen .
Tom . 1 . p . Z 2 feg . Jus provinciale
Alemannicum , alias sub nomine speculi

' Suevici comprehensum ; ex insigni Godice
Membranaceo perill . Domini Raym . Krafftii
de Delmensingen , reip . Ulmensis Consulis ,
postquam laudatum modo Codicem MSC .
cum codicibus VI . MS . ut et IX . impressis
summa cura contulit ; lectiones variantes
praecipuas excerpsit , et latina versione iuxta
textum Codicis Krafftiani donavit ; notis plu¬
rimis , quibus et aliquae b . Schilt eri ac¬
cedunt , illustratum , orbi erudito offert I o .
Ge . Scherzius in Schifte r Thesaurus an -
tiq . teuton . Toni 2 . Ulm . 1727 . fol . Col¬
latio Codicis iur is Alemannici tam
provincialis quam feudalis , eius que
antiquissimi de a . 1454 . cum MS . Argento -

, ratensi a . 1505 . impresso ad cuius exemplar
illam adornavit Io . Meichsnerus editionem ,
quae prodiit Frcos . 1566 . accurante Io . Aug .
N . D . de Berger Tips . 1736 . 4 . Landrecht
bey S ch a n n at Sainml . aller historischer Schrif -



24S Dritte Periode A , 888 - 1272 .

ten ( l ? 3 A . 4 - ) Th . I . pag . 163 U . f . Speculi
Alemann ici ius provinciale et feu¬
dale ; Auctor Vetus . de Beneficiiscum Com¬
mentario perpetuo itemque glossario et in¬
dice amplissimo Hieronymi von der
Laii r I . U . L . accedit Codex imis provin¬
cialis et feudalis Alemannici e bibliotheca
Caesarea ; ini Scnkenbergiscdcn Cmp . iur . feucl .
Tom . 2 . Vergi . Scherz in der von ihm be¬

sorgten Ausgabe in der Vorrede .

p ) Bey keinem Rechtsbuch ist für die Kritik noch
so viel zu thun übrig als bey diesem . Die Aus¬
gabe im Senkenbergschen C i . C . ist nach ei¬

nem ganz sinnlosen Plane gemacht , indem sie

aus Handschriften und Ausgaben ohne Unter¬
scheidung ihres Alters einen Text zusammensezt .

Viele sehr gute Handschriften sind noch ganz
unbenuzt .

§ . 28Z .

IV . Eine nur kürzere und freiere Bearbei¬

tung des Schwabenspiegels , ist das von Sen¬

ken berg unter dem Namen des Kaiser¬

rechts zuerst herausgegebene Rechtsbuch . Es

nimmt , wie sich auch schon aus dem fast in

jedem Artikel vorkommenden Ausdrucke : „ es

steht geschrieben , " oder „ wie geschrieben stehet , "

erzieht , auf ein bereits vorhandenes Rechtsbuch

Rücksicht , dessen einzelne Artikel bald unter der

Voraussezung der Kenntniß ihres Inhaltes

rornmentirt und glyssirt « ) , bald nur in einem

kurzen freien Auszuge vorgetragen werden b ) ;

Manches gehört natürlich auch dem Verfasser

als von anderer Arbeit unabhängigem Schrift .

Wer zu , Das Rechtsbuch , welches er vor
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sich fyattc , war nicht eine Sammlung kaiserli¬
cher Geseze , sondern Eikcs Arbeit , aber nicht
in ihrer ursprünglichen Gestalt , sondern in der ,
in welcher sie unter dem Namen des Kaiserrechts
im Umlaufe war , wie man leicht aus der Ver «
gleichung einzelner Artikel sieht c ) . Dieses von
Senkcnberg herausgegebene Kaiserrecht heißt da¬
her auch selbst in Handschriften das lütteke
( kleine ) Kaiserrecht , um es von dem größe¬
ren , von dem es Auszug und Bearbeitung seyn
sollte , zu unterscheiden d ) . Zum Schwabenspie¬
gel steht es daher in einem ähnlichen Verhältniß
wie der Richtsteig des Land - und Lehnrechts zum
Sachsenspiegel . Die Zeit seiner Abfassung mag
der Ausgang des dreizehnten oder der Anfang
des vierzehnten Jahrhunderts seyn . Es ist in
vier Bücher getheilt ; im ersten wird vom gericht¬
lichen Verfahren gehandelt , im zweiten folgt die
Lehre von den Rechten selbst , mit Ausschluß des
Lehnrechts das im dritten Buche abgehandelt wird ;
das vierte Buch hat das Stadt - und Bürgerrecht
zum Gegenstände . Der Name Kaiser recht
gebührt übrigens diesem Rechtsbuche nicht allein ,
wie es ihn denn auch nicht allein führt , sondern
mit den übrigen Rechtsbüchern gemein hate ) ; er .
bezeichnet auch in der Sprache des Mittelaltcrs
nicht blos kaiserliche Geseze , sondern jedes ge¬
meine d . h . g e m e i n a n w e n d b a r e ( § . 277 )
Recht , im Gegensaze der für ein bestimmtes Ge¬
richt formell gültigen Normen , wiewohl freilich
der Ausdruck davon entlehnt daß die kaiserli¬
chen Geseze vor allen andern , und vor der Aus¬
arbeitung der Rechtsbücher unter allen geschrie -
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denen Normen allein , diese Eigenschaft der allge¬

meinen Zsnwcndbarkeit an sich trugen / ) .

a ) So z . D . heißt es im Schwabcnspiegel
Art . rui - § 8 . „ Die Gäbe heyßet stät die vor
„ dem richter gesckicht oder mit geschrifft die ist die
„ allerstättcst die mit gcwer geftbicht . Art . 312 .
„ On des Vogts Ding mag nyeman sein eygen hin «
„ geben , daß es Kraft müg haben . — Es ant -
„ wurtct auch keyn Mann umd sein eygen ob man
„ in verklaget Vorgericht ee in Vogts Dinge ob erS
„ in seiner gewer hat . " — Man vergleiche nun
hiermit Kais . R . Th . 2 . Art . 56 » „ Der eyme
, ,syme frunde wel gebin sin farnde gut , der mag
„ ez weht thun met rechte , her sal ez ouch » s der
„ Haut gebin wcl her daz her veste sieze . Behel¬
fet he cz in syner haut nun syczet dynnc , so enhat
„ he e ; nymande gegabin wanne he hob eine cyne
„ schcinede gemacht nnn ist sicherlich betrogen . —
Ar t . 37 . „ Wer syn gud ymande gebin wel noch
„ syne tobe , daz he feste sycze dem he ez gibet . So
„ sal he ez mne gebin med dez kaysers hant daz is
„ solche Festennnge dy nicht gewandelt mag werdin ,
„ das ist mit dcö Gerichtes wissende . Wann my
„ Hers eine anders gebit , so ist he ungewert .
„ Wanne Hers eyme manne sicherlich gebin wel met
„ wortin noch syme tobe daz he sychcr sy , und be «
„ hcldet ez doch in syner hant , wel he cz wandeln
„ so thu he ez met dez Keysers hant . Da ; fint sol -
„ ticke Festennnge dy vor dem Kcyser mögen bec -
„ zugen wanne weme he daz gut hob gegabin also ,
„ dem hob he ez gelobet . Unnd gyöet er cz noch der^
„ gyfft eyme andere , noch der hantfcsten der hob eß
„ med rechte , blibet ez aber mivorwandclt unn
„ an den .worte » stede dy der frunt dem frunde hab
„ gethan , cz nemet der frunt met rechte nach des
„ frundes tobe der ez in synes frundes hant hat ge -
„ qabin . Sint in dez richeö rechte stet geschrebin :
„ Unstcdeist ein ielich Ding daz me wandelen mag . "

b ) Z . B . Schwabensp . Art . 135 . „ Und ist
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„ eines anderen mannes dank . denn in deS dem

„ er gelten soll das heißt Flncktsale , das ist nicht
, , reckt . Gibt ein man dem andern sein gut mit
„ nucz und mit gewcr unnd verzeihet sich daran
„ seines rechtens der hat recht czn dem gut . Unnd
„ sprcchent ihn die gelter an er hab es czn Flucht -
„ sale empfangen , des soll er schweren das des nit

, , enscy . Mag aber er in überkommen selb dritt
„ die das wißcn das es änderst sey . des sol er ge -
, , nicßcn . Und hat er das gut verkaufet und sol er

„ ihm darvvn icht das so ! er den gestern geben .
„ Kaiserrecht . Tb . 2 . Art . r >n . Ey » iclich man

, , sa ! wchin da ; nyman siii gute verftuchte mag gc -

„ gcbin in keynes mannis haut . Wan her ist schul -
, . dig unn hat by lade vorsaczt , her muß gestin nun
„ muß die lade lasjin dy de davor hat vorsaczt .

„ Wanne in weßHant cz der Kcyser findet cr rich -

„ tct doch deine es vorsaht ist . Sind grschriben

„ steht mct vorfluchte enmag sich nymant entschul -
„ digen . "

e ) Da z . 25 . gleich der in der Note b angeführte Ar¬
tikel im Sachsenspiegel nicht steht .

d ) Z . 25 . in einer auf der ehemaligen Helmstadtcr
Bibliothek befindlichen Handschrift .

- ) S klaltaws Glostar . unter dem Worte Kai -
scrrecht .

/ ) Wie man aus dem Richtsteig sieht wo es
Th . 2 . Art . ist heißt : „ welches denn das Kaiser -
„ recht will das müssen alle Landt lyden , und
„ müßen es halten wenne der Kcyser ist Vater des
, . rechtes . " Das Römische Recht verdankt den

Namen Kayserrecht , den es in dieser Zeit ebenfalls

schon erhielt und immer gewöhnlicher erhielt , eben
so gut seiner astgcmeinen Anwendbarkeit als den

oben entwickelten Ansichten ( § . 269 . ) — Die ein¬
zige vollständige Auögabe des Kaiserrechtö , die

man bis lczt hat , befindet sich im Senkenbergischen

Corpus iur . Germ . Tom . I . Das Lehnrecht
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( oder das zte Buch ) ist auch in dessen Corp . iur .
feudal , abgedruckt . Die hohe Meinung aber ,
welche Senkenberg in den Vorreden zu beyden von
dem Alter und dem Werthe dieses Rechtsbuches
hat , ist zum Theil schon von G tu p e n ( S .
Schott ' s Samml . zu den deutschen Land - und
Stadtrechtcn Th . 2 . S Lol und Grupen Ob¬
servationes Pier . et Antiq , German . Tora . I .
pag . 483 seq . ) widerlegt worden . Auch zeigt sich
bey einem genaueren und aufmerksamen Lesen des
Kaiserrechts bald , daß es für die Kenntniß der
deutschen Rechte des Mittelalters bey weitem nicht
den Werth des Sachsen - und Schwabenspicgels
hat . Der Verfasser ist kein der Rechte so kundiger
Mann , als Ecke von Repgow ; was er von dem
Seinigen hinzuthut , ist daher auch meistens nur
von geringem Werthe .

§ . 284 .

Durch die Rechtsbücher und ihren häufigeren
Gebrauch wurde man sehr bald daraufgeführta )
die für b e st j :n m t e Gerichte formell
gültigen Normen schriftlich aufzufezen oder
wo dieß wenigstens zum Theil schon geschehen
war , zu sammeln und zu einem Ganzen zu ord¬
nen b ) 1 . Zuerst geschah dieses in den Städ¬
ten , wo man unter dem Namen von Stadt¬
rechten oder Statuten ( Jura municipalia ,
Weichbild c ) u . s. w . ) die schon schriftlich vor¬
handenen einzelnenWillkühren , Privilegien , Weis -
thümer ( § . 258 . 259 . 263 ) und Bauersprachen d )
zusammentrug , die wichtigsten Gewohnheiten aus
dem Munde der Schöffen aufzeichnete e ) , und
diese Materialien entweder durch Auszüge . aus ei¬
nem Rechtsbuche zu einem vollständigeren Ganzen
verband , oder wenigstens das Stadtrecht mit ei -
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nem Rechtsbuche zusammenschrieb , um den Schöf¬
fen zugleich eine subsidiarische Norm zur Ergän¬
zung , wo das Stadtrecht oder eigene Kunde sie
verließe , in die Hände zu geben / ) , Ja man
legte wohl gar ein Rechtsbuch zum Grunde , und
bearbeitete dieß nur durch Zusaze aus Willkühren
und Gewohnheiten u . s. w . als Stadtrccht g ) .
Da die unter dem Namen Stadtrechte bisher be¬
kannten Privilegien und Willkühren , welche ei¬
nen großen Theil des Stosses für die Stadtrechte
im neueren Sinne des Wortes hergeben mußten ,
von den Landesherrn oder Kaisern gewöhnlich
bestätigt waren , so ließ man auch diese neuen
Stadtrechte die das ganze öffentliche und Privat -
recht der Stadt umfaßten , gelegentlich h ) auf
dieselbe Weise confirmiren , ohne dabey an mehr
als bey jenen Consirmationen ( § . 263 ) zu denken .
Man darf sich übrigens nicht vorstellen , daß die
Stadtrechte eine so vollkommene Gestalt auf ein¬
mal erhielten ; bey den meisten geschah die Ver -
befferung nach nnd nach , und selbst nachdem sie
schon ein vollständigeres und geordnetes Ganzes
geworden waren , trug man hinter denselben im¬
mer noch die wichtigeren Weisthümer ein , aus
welchen sie denn gelegentlich ergänzt und vervoll¬
ständigt wurden r ) .

a ) Die Abfassung der Stadtrechte in dem Sinne ,
wie hier das Wort genommen wird , für eine
vollständigere Sammlung des öffentlichen undPri -
vatrechts einer Stadt , gehört zwar größtentheils
erst in den folgenden Zeitraum , aber da sich die
Beschreibung derselben nicht wohl von der Geschichte
der Rechtsbücher trennen laßt , hat sie schon hier
vorgetragen werden müssen .
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b ) Daß man meistens erst durch die Nechtsbüchek

darauf geführt wurde , Stadt - und Landrechte
( im neueren Sinne dcS Wortes ) abzufassen , ist
in der That nicht zu bezweifeln , wenn man nur
unter demselben Namen nicht etwas anderes ver¬
steht , als hier verstanden wird , und folgende
Momente erwägt , i ) Kein einziges Land - oder
Stadtrecht ( selbst das berühmte magdcburgische
Weichbild Note f ) nicht ausgenommen ) in der Ge¬
stalt in der es schriftlich bekannt geworden ist ,
ist älter als das zweite Viertel des i ^ ten Jahr¬
hunderts . 2 ) Die unvvllkommncie Gestalt , in
welcher wir die ältesten Sladtrechte erblicken , die
größere Vollkommenheit , die sie im Laufe der Zeit
erhalten , rührt davon her , daß jene ohne Rück¬
sicht auf die Rechtsbncher abgefaßt sind , und diese
ans den Rechtöbncher » schöpfen . Man vergleiche

B nur das Lübische Recht aus dc » i zweiten
Viertel des izten Jahrhunderts ( S . oben g . 26z
die Werke in welchen es zu finde » ist ) mit dein
Straßburger Stadtrecht , und das Magdeburgische
Weichbild wie es 1304 war mit dein von 1235 .
3 . Die Stadtrechte und die Rechtsbüchcr stehen
fast immer in einer Handschrift zusammen , ein
Umstand , der doch wohl darauf schließen läßt ,
daß sie in einer nicht bloß zufälligen Verbindung
stehen . Wenn man also glaubt , daß die Verfas¬
ser der Rechtsbncher aus geschriebenen Schöffcn -
rechten gesammelt haben , so ist man gewiß auf
dem unrechten Wege . Die , welche von den Ver¬
fassern der Rechtöbncher benuzt werden konnten ,
waren in einer so unvollkommenen Gestalt vor¬
handen , daß aus ihnen wenig Trost zu holen
war .

e ) Von allen verschiedenen etymologischen Erklä¬
rungen des Wortes Weichbild ( s. Haltaus im

Glossar . ) ist die unwahrscheinlichste , daß es von
Vicus und Bild herkomme , da das erste Wort
offenbar auch ein deutsches Wort seyn muß , wie
der Ausaz Bild zeigt , indem man wohl lateini¬
sche Worte zu deutschen gestempelt , aber nicht
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leicht deutsche und lateinische so zusammengesetzt
findet . Eher konnte man es mit Kindlinger
besser von Weichen herleiten , und bieg auf daS
Weichen , sich scheiden der Gränzen beziehen , die
mit Heiligenbildern besezt waren . Allein da der
Ursprung des Rechts selbst , welches mit diesem
Ausdruck bezeichnet wurde doch wohl für dessen
Etymologie entscheidend seyn muß , so kann nur
die oben § . 224 angegebene Ableitung vertheidigt
werden . Es ist übrigens bekannt , daß das Wort
Weichbild außer dem Territorium der Stadt auch
das in demselben geltende Recht bezeichnet .

d ) Es ist eine uralte Sitte der deutschen Gerichte ,
die wichtigsten Stücke der durch einen Herrn oder
durch Autonomie bestimmten öffentlichen Verfas¬
sung nur der Gerechtsame der Gerichtseingesessc -
nen , durch eine Banersprache ( Dursprake ) b . h .
dadurch im Andenken zu erhalten , daß sse in
Fragen und Antworten gefaßt und in denunge -
botencn Gcricbten jährlich hergelesen werden . An¬
fangs mögen sie bloß im Gedächtniß aufbehalten
worden seyn . Beyspiele solcher Banersprachen in
der Gestalt , wie sie in neueren Zeiten besonders
aufgezeichnet worden sind , finden sich bey Puf -
fend orf Observat , iur . univ . Tom . 2 . ( tut
Anhang Nro . 3 ( von Bremen ) und Nro . 8 u . 9 .
( von Lüneburg ) .

* ) Die Schöffen gaben gewissermaßen ein großes
Weisthnm über das , was ibnen von Verfassung
und Rechten bekannt sey . Daher heißt es z . B .
in den Statuten der Stadt Erfurt vom Jahre
130h ( bey C . F . Walch vermischte Beitr . ' zum
deutschen Recht Th . I . S . 95 ) . „ In demeselbin
„ Jare wurden der stat rechte gerichttt risse
„ den eit mit alle der rete willen also die recht
„ an diesen Buchin beschriben sten .

/ ) Wenn man in allen neueren Statuten entweder
deutliche Spuren des Gebrauchs der Rechtsbü¬
cher oder diese selbst angehängt findet , so ist es
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doch wohl nicht zu viel geschloffen , wenn matt
vermuthet , daß bey den älteren , die je¬

doch biö zur Abfassung der Rechts -
bücher bey weitem nicht hinaufrei¬

chen , die mit den Rechtöbüchern übereinstim¬
menden Stellen , die sich in ihnen finden , auch

auö den Rechtöbüchern genommen und nicht aus
den Stadtrechten in einer prasumtiven uralten

Gestalt , von der sich weder historische Zeugnisse

noch innere Spuren finden , in die Rechtsbücher

gekommen seyn mochten . Und so kann man in
der That nicht begreifen , warum ein Magdebur -

gischeö uraltes geschriebenes Schöffenrecht , des¬
sen Existenz noch niemand dargethan hat ,

die Quelle des Saclffenspiegels seyn soll , wie

Lauhn ( s . Schott ' s Sammt Th . i . S . 19

U. f . ) und Biener Comment . Part . 2 . Völ , I .
pag . 252 behaupten . . Man kennt kein älteres
Magdeburgischeö Stadt - oder Schöf¬

fen recht als das welches die ' Schöffen zu Halle
1235 für die Stadt Neumarkt in Schlesien mit¬
theilten , gedruckt bey C . G . Stöcke ! , Abhand¬

lung von einem uralten Brief der Schöffen zu

Halle von 1235 , mittelst dessen auf Berlangen
des Schlesischen Herzogs Heinrichs des Bärtigen
der Stadt Neumarkt ihr Stadtrecht mitgetheilt

und auf welche die Dtadt Brieg von Herzog

Heinrich III . ausgesetzt worden . Breslau 1771 . 4 .

und bey M a t t h i s J » r . Monatsschr . für die
Preuß . Staaten , B . XI . H . 1 . ( als Anhang
eines Aufsazes über die Brandenbnrgischen Stadt¬
rechte von Kampz ) . In dieser Urkunde hat

daS Magdeburgische Stadtrecht noch ganz den
oben § . 26z . angegebenen Character der ältesten
Stadtrechte ., Schon etwas vermehrter erscheint
es in einer Urkunde , in welcher es die Stadt

Breslau , die ebenfalls Magdeburgisch Recht

hatte , 1327 der Stadt Brieg mittheilte , bey
Böhme diplomat . Beitr . zur Schles . Gesch .

Th . 1 . S . 20 . Noch vollständiger ist die Ur¬

kunde welche die Magdeburgischen Schöffen selbst

im Jahre 130p der Stadt Görliz mitgetheilt ha »
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fccrt ( l' Ci) © c!) 011 . a . a . O . S . 53 u . f . ) . Des¬

sen aus dem Sachsenspiegel entlehnte Stellen für
Quelle » des leztereu anzunehmen , können weder

das , wag die Glvssatorcn van dem Alter undAn -

sehn Magdeburgs fabeln , noch das Alter des
Schöffenstuhls , noch die Privilegien durch die der

Erzbischof Wichmann ( im , 2ten Jahrhundert )
Magdeburgischcs Recht ertheilte , einen Grund

abgeben . Bergl . v . Selchow Gcsch . der in
Deutsch ! , qelc Rechte . § . 292 . DaS Magde -

burgi sche - tsta d trrcht cder Weichbild ge¬
hört aber gewiß unter die ältesten deutschen Stadt -

rechte , und hat nach jenen Thatsachen die voll -
kvmmncre Gestalt , in der wir es jezt kennen ,
wahrscheinlich schon bald nach der Mitte des - zten
Jahrhunderts erhalten - Es hat einen sehr ausge¬
breiteten Gebrauch erhalten , weil sehr viele Städte

mit Magdeburgischcm Recht bcwidmet waren , und
wegen dieses allgemeineren Gebrauchs , vorzüglich

in den südsächsifthen , polnischen , schlesischcn , böh¬
mischen und preußischen Städten , auch die Ehre

aus dem Sachsenspiegel ergänzt , glossirt und in ' S

lateinische übersetzt zu werden In dieser Gestalt

führt eS den allgemeineren Namen des sächsi¬

schen Weichbilds , unter welchem eS sehr

oft ( meist als Anhang des Sachsenspiegels ) her¬

ausgegeben worden ist . Diese Bearbeitung ^ mag
dem I4teu Jahrhundert angeboren . Die älteste

Ausgabe ist : S a ch s i scd e ö W c i ch b i ld , Lehn -
recdt und Remiiforium gedruckt und vollendet

in der R . Stadt Augspurg von Antonio Sorg
1482 . Bon -Zobel ist es 1537 mit dem säch¬

sischen Lchnrecht herausgegeben ( s . oben (j . zjq .
Note i ) . Die - neueste und beste Ausgabe ist :
Sächsisches Weichbild in lateinischer und

hochdeutscher Sprache auö alten Codicibus mit

Auszügen aus der Glosse und einer Vorrede von
der Historia des Weimbildeö , herausgegeben von
Jac . Friedr , Lndovici . Halle , 72t . v 4 *

Aergl . v . Selchow Gcsch . der in Deutschl .

gelt . Rechte § . 313 . Senk e 11 borg Vif . cliv .

Vd . ii .
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p . 50 seq . Biener Comment . P . 2 . Vol . I *
p . 259 . Note 8 - p . 261 . Note 12 .

g ) Dos von Iepeniik ( Miscellaneen zum Lehenrecht
Th . 1 . S . 1 - 82 ) aus dem Rathsarchiv zu Görliz
herausgegebene sogenannte alteLehenrccht , welches
Anton ( Erweis daß das Lehnrecht , welches
HerrI ) . Zepernik herausgegeben altes Sachsenrecht
sey . Leip ; . 178g . 8 . ) für die Quelle des Sachsen¬
spiegels und des Magdeburgischen Weichbildes ge¬
halten wissen will , ist nichts anders als eine solche
Bearbeitung des Sächsischen Land - und Lehiwechts .
Vergl . Biener Comment . P , 2 . Vol , I . p ,

307 UNd Vol , 2 . pag , 300 seq ,

ä ) In den meisten Statuten wird nur bemerkt ,
daß Rath und Bürgerschaft übereingekommen sey ,
das nachstehende zu sezen und zu halten .

i ) Man sieht dieß aus der Beschaffenheit aller Sta¬
tuten ohne Unterschied , in denen sich die einzelnen
Stücke , aus welchen sie nach und nach entstanden
sind , meistens noch unterscheiden lassen . Man
vergleiche z . B . die Göttingischen Statu¬
ten bey Puffendorf Obs . iur . univ , Tom . 3
im Anh . Nro . z .

§ . 285 > a .

2 ) Auf ähnliche Weise verfuhr man in den

Landgerichten , Lehnshöfen und anderen Gerich¬

ten . Die geschriebenen particulären Rechtsnor¬

men , die man durch die Sammlung der Rechts -

gewohnheiten entweder unter öffentlicher Auto¬

rität oder durch Privatpersonen erhielt , führen

nach der Verschiedenheit der Gerichte , für wel¬

che jene gesammelt wurden , den Namen von

Land rechten , Stifts rechten , Lehn -

rechten u . s . w . Ihrer inneren Beschaffen -



III Rechtsq . VII Vermehrte Landtechte . 259
hcit nach sind sie sehr verschieden . Bald beste¬
hen sie aus einer Sammlung bloß einheimischer
Rechtsgewohnheitcn , wie das im iZten Jahr¬
hundert abgefaßte und rZ iZ revidirte L st fri e-
si s d) c L a ndrechtn ) bald liegt ein Rechtsbuch
zum Grunde , welches nur für eine bestimmtePro -
vinz bearbeitet ist , wie bey dem Bayrischen
Landrechte von 1346 b ) , bald endlich sind sie
nur Auszug oder freye Bearbeitung eines oder
mehrerer Rechtsbücher wie das S ch l e si s ch e
Landrechtr ) oder der sogenannte vermehrte
Sachsenspiegel d ) . Manche jener ersten Art
von Sammlungen sind äußerst kurz , und haben
dann gewöhnlich die Gestalt von Privilegien e ) .
Spuren des Römischen und canonischen Rechtes
finden sich in ihnen , den vermehrten Sachsenspie¬
gel ausgenommen , im Ganzen nur wenige . Bey
den kürzeren Sammlungen ist in den Handschrif¬
ten meistens noch ein Rechtsbuch , das vorzüglich
in Gebrauch war mit denselben abgeschrieben / ) .

<r ) Das vstsriesische Landrecht ( von 1515 )
nebst dem Deich - und Siehlrechte , mit historisch -
critischen Anmerkungen und einem Vorberichte von

dem Ursprünge und Verfassung dieser Rechte aus¬

gefertiget von Matth . von Wicht . Anrieh

1746 . 4 . Vcrgl . B i en er Comment . P , %. Vol . i .
pag . 337 »

£ ) Bey I . Heustiannn Opuscula iuris Germa¬

nici ( Norimb . 1747 . 4 . ) pag , 54 . seq . Der
Schwabenspiegel liegt zum Grunde , ist aber für

den Gebrauch von Bayern bearbeitet . Vergl .

Biener Comment . Part , 2 . V « l . I . pag .236 .

R 2Bd . 11 .
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c ) Bey Böhm diplomatische Beytrage zur Unter¬

suchung der schlesischen Rechte und Geschichte
( Th . 1 . L . Vresiau 1771 . 1772 . 4 ) B . i . Th . 4 .
S . 1 - >04 . Th . 5 . S . i - 61 . Ueber die Quelle »

dieser Privatarbeit giebt der Verfasser selbst Auf¬
schluß : Diö Buch ist ein Buch des Rechten zu
Wichbilde in Sächsischer Art . Nun haben die
von Meideburg und die Sachsen mit wiczegesen
Rathe ir Landrecht , Wichbildrecht und Lenrecht

mit der Kaiser Köre und Willen insaczt dct wir hie
im Lande u s. w . oder wie cö in einer andere »

Handschrift heißt : Nu wiße ein iczlich wyse kluge
man daz bis Buch ist gezogen und gesichert uz

keyserlichen Büchern , uz dein Landrechte , Spigels
der Sachsen , und Wicbilde Büchern und uz geist¬
lichen Büchern , und lehnrcchtig Büchern . Die

Zeit der Abfassung dieses Rechtsbuches ist in das
I4te Jahrhundert zu sezen . Vergl . Liewsr Lom -rnsm . P . 2 . Vol . 1 , p , 312 .

d ) Mit diesem Namen bezeichnet man diese Rechts¬
bücher in der That am passendsten , denn der Sach¬

senspiegel ist shre Grundlage . Eine mit dem soge¬
nannten Schlesischen Landrecht auf einerlei Quelle

beruhende Abfassung dieses Nechtsbuchs findet sich
unter folgendem Titel gedruckt : Handbuch dar¬
innen zu finden , wcö sich fest teglichen bey Ge¬

richte zütreget und was die Vepstische , Keyserliche
und Sechsische Rechte dazu sagen . Durch — AI -
bertumPolman , Notarium publicum . Magdcb .
1603 . 4 .

e ) AIs Beyspiele können das Stifts recht von

Hildesheim bey Zepernik Misccll . Th . 4 .
Nro . 14 . auch bey Brunö Beitr . S . 160 . und

die Teklenburgischen Lehnsgewohnhei -

ten bey Puäewig Iteliq . Lllipr . Tom . 2 . p ,
297 seq dienen .

/ ) So z B . ist das Stiftörecht von Hildesheim dem
Sachsenspiegel beygefügt .
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§ . 28Z . b .

Einen Rechtszustand , wesentlich verschieden

von dem welchen die bisher beschriebene Fortbil¬

dung des Rechts im übrigen Deutschland hervor¬

brachte , nimmt man in Fries land wahr . Mit

Äusnahmc der Besizungcn welche die Franken

schon vor Carls des Gr . Zeit hier gehabt hatten ,

in welchen sich allerdings die Landeshoheit gleich¬

zeitig mit ihrer Entstehung im übrigen Deutsch¬

land bildete a ) , und mit Ausnahme eines Thei¬

les vom nördlichen Friesland , entstand hier die

Landeshoheit in dieser Periode noch nicht . Zu

den ursprünglich Frisischcn Distrikten , wo eine

wahre Landeshoheit bereits entstanden war , ge¬

hört : 1 ) Seeland und Holland , wo man

bereits im roten Jahrhundert ein erbliches Gra¬

fengeschlecht findet ; 2 ) Gelderland , das aus

Herrschaften und Reichsvogteien zusammenge¬

bracht war und schon seitdem 1 itenJahrhundert

mit der Grafschaft Z ü t p h e n immer einen Herrn

hatte ; Z ) das Stift Utrecht , sowohl in Anse¬

hung seiner ältesten Immunität ( des eigentlichen

Stifts Utrecht , Niederstift ) , als der schon . im

Uten Jahrhundert dazu erworbenen Landschaft

Overyssel ( Obcrstift ) . 4 ) Im nördlichen

Friesland das StistBr e m en das schon im i iten

Jahrhundert außer seiner Immunität die Graf -

schaft Stade erwarb b ) , sie aber bis ins iZte

Jahrhundert durch lehenbare Grafen verwalten

lassen mußte . Kaiserliche Verleihungen übertru¬

gen zwar den Grafen von Holland und dem Stift

Utrecht im ntcnJahrhundert die Grafschaft über

Friesland zwischen dem Fly nnd Leubach , die sie
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nach einem 1165 durch Kaiser Friedrich I . getrost

fenen Vergleich durch einen gemeinschaftlich be¬

stellten Grasen ausüben sollten , gleichergestalt

wurde im nten Jahrhundert die Grafschaft zwi¬

schen dem Laubach und der Ems dem Utrechter

Stift , und die zwischen derEms und Weser den

Bremischen Bischöfen überlassen c ) ; allein die

Grafen - von Holland vermochten nur Friesland

auf der linken Seite des Fly ( West - Friesland )

ihrer Landeshoheit zu unterwerfen ; dem Utrechter

Stift gelang es nur in einem kleinen Theil jenes

großen Landstrichs ein Territorium zu bilden d ) ,

die übrigen Gemeinden nahmen höchstens von

ihm belehnteGrafen oder Vögte , die im echte

Ding den Vorsiz führten e ) 5 das nehmliche Ver¬

hältniß , aber nichts mehr , waren die Frisischen

Gemeinden der Dithmarsen die zu der Grafschaft

Stade gehörten , ihren Grafen geständig , und

das ganzeFrisische Land zwischen Weser und Ems

fügte sich nicht einmal dieser Gewalt . Kaum

verwandelten die Grafen von Oldenburg zu

Anfang des izten Jahrhunderts selbst in den an

Friesland angränzenden Districten , den Grafen¬

bann über die St cd in g er in eine Landeshoheit

im Sinn der damaligen Zeit , obwohl diese Ge¬

gend schon seit uralter Zeit zu den Sächsischen

Eroberungen gehört haben muß / ) . Jenen von

der Landeshoheit frei gebliebenen Frisen blieb

daher während dieser ganzen Periode noch die

alte auf Volksgemeinden gegründete Verfassung .

Diese bildeten sieben größere Provinzen oder See -

lande , die jedes in mehrere , den gewöhnlichen

Gauen zu vergleichende , Districte abgetheilt wa¬

ren , in welchen Adel und Freie eine Gemeinde
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bildeten . Eine solche hatte mehrere Vorsteher
unter dem Namen von Richtern , weil sich jede
einzelne Landesgemeinde , die zum Gau gehörte ,
ihren Richter mit Gewalt auf ein Jahr sezte .
Unter Leitung dieser Richter wurden die Gauge¬
meinden gehalten , bei welchen die gesezgebende
und die richterliche Gewalt des gewöhnlichen Gow -
dings war ; aus allen Seelanden aber treten Rich¬
ter und ein Ausschuß aus den Gowgemeiuden je¬
des Seelands zu Upstallesboom ( unweit Au -
rich ) in eine große Frisische Landesgcmeinde zu¬
sammen . Die Vereinigung- aller Seelande gieng
auf gemeinsame Vertheidigung gegen unrechtmä¬
ßige Gewalt eines Ungenossen ; von jener großen
Gemeinde wurden also ohne Zweifel alleAngelegen -
heitcn berathen und geordnet die sich auf dieLan -
desvcrtheidigung bezogen . Ferner übte sie die
gesezgebende Gewalt in öffentlichen und Privat-
sachen über ganz Friesland , und eine richterliche
Gewalt deren Hauptgcgenstände die Erhaltung
des gemeinen Landfriedens , und in so fern auch
die Angelegenheiten einzelner Personen und die
Streitigkeiten zwischen verschiedenen Seelanden
oder einzelnen Gemeinden gewesen zu seyn schei¬
nen . Für die Zeit , wo diese Gemeinde nicht ver¬
sammelt war , wählte sie einen Ausschuß von ge¬
schworenen Richtern , welcher für die Zeit seiner
Amtsgewalt ihre Stelle vertrat , und also in der
That während dieser Zeit Fricsland regierte , nur
freilich mit sehr beschränkter Gewalt , da er nur
die Beschlüsse der Gemeinde auszuführen und für
den Landfrieden und die Erhaltung der Verfas¬
sung zu sorgen hatte . Der Adel hatte kein Ue -
brrgewicht in der Landesgcmeinde ; aber Adel ,
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Geistlichkeit und Volk beriethen sich in der Ver¬
sammlung zuerst jeder als drei verschiedene Stände
besonders und vereinigten sich dann eines gemein¬
schaftlichen Beschlusses g ) .

a ) So gewiß es nach der L . Frisionum Tit . i .

Gap , 10 ist , daß Friesland noch in der Carolin -
gischen Zeit bis an die Wcstcrscheide ( Sincfala )
reichte , so zweifelhaft ist dagegen wie weit es sich
zunächst des Rheins nach Suden erstreckte . Die

Franken haben schwerlich zu irgend einer Zeit ihre

alten Besizungen zwischen der Assel und dem Rhein
ganz verloren und ein Stück von Gclderland und

Zütpheu ist also wohl immer Fränkisch gewesen .
Wurde aber nicht vielleicht überhaupt der ganze

Strich bis zur ^Südersee durch die Eroberungen
Pipin ' s und Carl Martelkö zum Frankenlande ge¬

zogen ? Die Stelle Note d . welche weder Holland
und Seeland , noch Geldern , Zütphen und Utrecht ,

Oberyssel mit eingeschlossen , zu Friesland rech¬
net , läßt dieß wenigstens vermuthen ; ent¬

scheidend aber ist sie freilich nicht , denn im izten

Jahrhundert , in welches sie gehört , ssonnte das

Andenken der früheren Berbindung durch die ganz
veränderte Verfassung jener abgerissenen Theile

erloschen seyn , und man konnte sie nicht mehr zu
Friesland zählen , auch wenn sie niemals zum ei¬
gentlichen Frankenlande gehört hatten »

ö ) S . oben $ . 222 . Note c .

0 ) S . oben § . 222 . Note s ,

d ) Eine Hanptstelle für die in diesem § . ausgefüht -

tcn Thatsachen , auö der bei dem Frisischcn Land -

recht § . 285 - c . Note k ) befindlichen Beschreibung
der Frisifchen Seelande , mag wenigstens hier voll¬
ständig in derUcbersezung stehen , welche Wiarda

von den Landtagen der Frisen in den mittleren

Zeiten bey Upsialsboom ( Brem . 1777 . 8 . ) S . 54 .

liefert . Eine kleine Abhandlung von den sieben
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Scelanden des ganzen Landes von Friesland ) mit
dem waö dazu arhöretund den Inseln . Das erste
Seeland ist Mest - Friesland , bey der andern « eile
des See ' ö , als Hoorn , Enkhuisen , Medenblick

u . s . w . welches der Graf von Holland bezwungen
hat . Das andere Seeland erstreckt sich von

Stavern nach Leuwarden , Westergo und Dagcge ,
Warfstal , Wegenbrede und waö dazu gehöret . Das

dritte heißt Osterqo mit allen Schwellingenlande ,

Borendeel , Feerd Meer , Handmar , ' Hasker -
wolde , die niedrigsten Melden , Rauwerdar , acht

Kirchspiele und Kolmer Land . Diese zwei >, See¬
landen , als das 2te und dritte , stehen unter kei¬

nem Herrn als dem Kaiser des Römischen Reichs .
Aber diese Seelande haben unzählbaren Schaden

und viele Anfechtungen ausgestanden , ihre Frei¬
heit zu beschirmen , welche ihnen der große König

Karl gegeben hat ; überdem haben sie schwere Kriege
geführt , gegen die Grafen von Holland , ihr Land

zu beschüzen . Das vi erte Seeland ist Stelling -
werf , Schotcrwerf , Kunnersyhl , Grenthorn , Fül -

lenho , Steenwyck und ganz Drenthe . Dieses See¬
land als Drenthe , Steenwyck , Fullcnho , Gren¬
thorn und Kunnersyhl , hat der Bischof von Utrecht

bezwungen , aber Stellingwerf und Schvterland
sind frei . Diese haben von dem Stift zu Utrecht

große Anfechtung gehabt , und große Kriege ge¬

bühret . ( Das zweite und dritte Seeland uvd der

Theil des vierten der noch als frei angegeben wikd ,
bildet in der spateren Niederländischen Provincial -

Eintheilung Frieöland , während die als unterwor¬

fen angegebenen Theile zu Overyffel und Drenthe
gerechnet werden ) . Das fünfte Seeland ist

Langwold , Frcdwold , Hummers , Middach , Hu -

singa , Fivelinga , Groningen , das alte Amt , Me -

sicrwold mit allen den Melden die zwischen der
Emse und Mestphalen liegen . ( In der spätern Ein -
theilung Gröningerland ) . Der mehreste Theil von

diesem Seelande ist auch frei . Einige davon sind

dem Junker Keno ( was erst der folgenden Periode
angehört ) und einige den Grbningern Unterthan .

Das sechste Seeland ist Emden mit ganz Em -
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siger Land , Vrokmerland mit ganz Auricherland ,
Dstringerland , Harlinqerland und Doln , Nvrder -
land und wao daz » gehört . Dieß Seeland ist das
reichste und fruchtbarste und steht unter Keno von
Vrokmerland . der seinem Vater und Brudern in
der Boüheir nachgcfolgct . Mit Bosheit hat er dieß
Land bezwungen , und mit den Seeräubern hat er
es arm gemacht , Er scheute weder des Geistlichen
,noch des Weltlichen ; er war dose in allen seinen
Dingen , und aus den Kirchen nahm er das Gold
und die Kleinodien mit welchen er den Krieg führte .
( Auch dicte Unterwerfung , die nicht einmal dauernd
war , gebort erst der folgenden Periode an ) . Das
siebente Seeland ist Rüstringen , Wan¬
ge r l a n d und Butjadingerland , ( jezt , aber
erst seit dem r6 !en Jahrhundert Oldenburgischcs
Territorium ) welches Sicbold Eden Sohn , Jun¬
ker Keno ' s Schwager besizt . Jnglerchen Uberle -
dingerland , Moormerland und Langen ( jezt Tbcile
von Ostfricstland ) . Das sind die Theile dieses
Scelandes welches Junker Keno auch bezwungen
und damit Focke Uekcn belehnet hat ; und kein Lan¬
desherr mochte diese Scelande bezwingen als der
acdacbte Focke . Sagelterland ist auch ein
Theil dieser Seelande und giebt Schazung und Tri¬
but an den Bischof zu Münster . S t a d t I a n d ,
H adeln , und Wrn der land über der We¬
ser , sind auch Theile dieser sieben Seelan¬
den . Diese hat der Bischof von Bremen
bezwungen , aber DitMarschen ist noch
frei ,

e ) Wie der Graf besten das altfrisische Landrecht
Art . i . ( bey Schotanus § . '- 85 c . Note k .
S 41 . ) als Richters über das zweite Seeland er¬
wähnt , und über seine Gewali folgende Auskunft
giebt , die als Probe der Sprache hier nach dem
Frisischcn Text stehen mag ;

It is landrincht der Free .' na : di grevva
deer an Freslande grcwa v/viTa schil , dy schel
wellfi fulra bertha boren ende syn riucht
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onforloren . Hi schil to suder muda in com¬
ma ende comma to fraenker in dat deel

( Gericht ) mit wird er were , mit des kohing -
hes jefta ( Bestätigung ) ende myt breve ende
myt insigel . Deeragen ( müssen ) bim da fre -
sen to onll 'aen ende to riucht to Itaen . Deer
aegh bim di aesga een ferd ( Frieden ) to
delen . Ende hi liim selsf to bannen dat bim
nimmen aet . onriuchtes due . Soe aghen dae
lyoed dyne ferd toe sterkiane , deer aegh dy
grewa , aller manlikum syn leen toe geuvane ,
als hyt aen fynre wer hede sonder i’ya .

f ) Die Stelle Note d , welche so sorgfältig von je¬

dem auch nur ehedem zu Frieöland gehörigen Lande
spricht , und ausdrücklich nicht nur Dithmarschen

sondern auch die abhängig gewordenen , jenseits der

Weser belegenen , Frisischen Gemeinden auszählt ,
ohnerachtet sie in keiner Verbindung mit den sieben

Seelanden standen , erwähnt des Stedinger Lan¬
des nicht . Auch die Grasschaft Dclmenhorst ist

ein sächsisch - westphälischer Gau ( der alte pagusLeri ) .

g ) S . Wiarda in dem Note d angeführten Werke .

§ . 285 c .

Durch jene Volksverfassung blieb nicht nur
das alte Frisische Volksrecht fortwährend als
geschriebenes Recht gültig , sondern es wurde
auch als solches fortgebildet a ) , theils durch
allgemeine für alle Frisen der sieben Seelande
verbindende Willkühren und Sazungen , welche
auf den allgemeinen Frisischen Landtagen auf¬
gezeichnet oder doch bestätigt sind , theils durch
Geseze welche sich die einzelnen Frisischen Gemein¬
den gaben . Die ersteren finden sich . in allen
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Sammlungen der besonderen Frisischen Ge -
seze neben den leztercn , so fern diese Samm¬
lungen nicht selbst alter sind als jene .

A . Allgemeine Fristsehe Geseze sind : i ) die
sogenannten 17 Willkühren und 24 Land¬
rechte , welche , da sie noch in Altfrisischcr
Sprache vorhanden sind , diese sich aber seit
dem i2ten Jahrhundert auf der einen Seite in
den Flamlandischcn ( Holländischen ) auf der
andercn - Scite in den plattdeutschen ( sächsischen )
Dialcct allmahlig verlor , vor dem i2ten Jahr¬
hundert verfaßt seyn müssen b ) . Die Willküh¬
ren sind älter als die Landrcchte , da sie in
den leztercn erläutert werden . 2 ) Die Over¬
küren ( neuen Küren ) welche vor 12Z2 gesezt
werden müssen , da sie sich schon bei dem Hun -
singoer Landrc .cht befinden c ) . 3 ) Die sogenann¬
ten ytüenbcn d . h . Beschränkungen des
ReiNigungseioes gegen seine ursprüngliche Aus¬
dehnung . 5 ) Die Leges Upstalbonücae V0M
Jahre 1323 , die in - einem lateinischen und
deutschen Text bekannt sind ci ) ; der erstere
scheint der altere zu seyn e ) .

B . Von den besondern Frisischen Gesezen
sind nicht alle gedruckt welche auf unsere Zeit
gekommen sind / ) . Die wichtigsten derselben
sind folgende : i . das sogenannte Altfrisisch e
Landrecht , in welchem sich außer den allgemei¬
nen Frisischen Gesezen , die Rechte und Will¬
kühren des zweiten und dritten Seelands ( des
heutigen Frieslands ) befinden . Die leztercn be¬
stehen aus « ) dem Sch e l t e n a r e cht ( Schul¬
zenrecht ) , so benannt , weil es das Rcchtsvcr -
hältniß zwischen dem von dem Grafen von Hol ?
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land und dem Bischof von Utrecht bestellten
Grafen , dessen Stellvertreter dem Schclta g )
und dem von der Volks gemeinde bestellten
Richter , dem Asega ( Aesga ) , bestimmt . Da
Liese Verfassung dem löten oder iitcn Jahr¬
hundert eben so wohl angehören kann als dem
i2ten h ) , so ist dessen Alter ungewiß , ß ) Den
acht D 0 m e n ( W e i s t h ü m e r i ) von der Erb¬
folge . 7 ) Den Willkühren der fünf Deelen
( Gerichte ) von Westergo A ) . 2 . Das Landrecht
der Rüstringer , welches mit den allgemei¬
nen Frisischen Gcsezen im iZten Jahrhundert
in ein Ganzes unter dem Namen des Asega -
Buches ( Richterbuchs ) verbunden , und sowohl
in Altfrisischer / ) als plattdeutscher m ) Sprache
vorhanden ist . 3 . Das oben § . 28Z a . erwähnte
Ostfrisische Landrecht , dessen Grundlage
freilich auch die allgemeinen Frisischen Geseze
und die besondern Rechte der Frisischen Districte
ausmachen , welcke das Geschlecht der Cirrsena
zu Grethsyl im iZten Jahrhundert unter kaiserli¬
cher Begünstigung zu einem Territorio verband
und seiner Landeshoheit allmählig zu unterwer¬
fen wußte ; allein da jene Quellen erst im iZten
Jahrhundert zu einem Ganzen verbunden ^wor¬
den sind , und dieses die Gestalt in welcher es
gedruckt ist , erst durch Graf Edzard I . von
Ostfriesland im Jahre 1515 erhalten hat , so
weicht es freilich von den übrigen Frisischen
Rechten wesentlich ab . Von geschriebenen Rech¬
ten der Frisen nordwärts der Weser ist aus
dieser Periode wenigstens nichts auf unsere Zeit
gekommen .
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a ) Ueber die Geschichte der Frisischen Nechtsguel -
len s. Wiarda in dem Note 1. und v . Wicht

in dem § . 282 a . angeführten Werke in der
Borrede .

£ ) Wiarda fc .jt sie in die Carolingische Zeit ,

wozu aber in der That kein bestimmter Grund
vorhanden ist .

e ) Wiarda a . a . O .

ä ) Lakeinisch zuerst in der Ausgabe der L . Frisio -

nmn von Siscama , und Gärtner ( obenK . » gg .
Noten . ) Frisisch , nach einem früheren Abdruck

. bei Scho Linus in dem Note K . angeführten Werk

S . t8 , bey Wiarda von den Landtagen der
Frisen . S . 19 » u . f . Der deutsche Text hat nur

24 , der lateinische 32 Artikel die in Ordnung und
Inhalt abweichend sind .

e ) S . Wiarda a . a . O » S . 203 .

/ ) Wie z . B . die Willkühren des BrokmerlandeS .

g ) Offenbar das nehmliche Verhältniß , in welchem

bei den Dithmarsen die vo , n Erzbiscbof zu Bremen

bestellten Vögte standen . Ob auch bey den lezte -
rcn Spuren eines Asega neben den bischöflichen

Vögten vorkommen , ist mir unbekannt . Der Fri -
sische Asega steht übngcns in demselben Verhältniß
zu dem Grafen und der Gemeinde in welchem die

Fränkischen Sagibaronen ( § . 75 . ) sich befanden .

h ) Denn die oben § . o8L h . Note e . angeführte
Stelle , bestimmt nur daß der Graf eine „ wieder

werc " — gültige Vollmacht — mitbringen und
vom Kaiser bestätigt seyn soll . Dieß paßt eben

so gut auf die früherbin von den Grafen von Hol¬
land und vom Bischof zu Utrecht ausschließlich an¬

gesprochene Gewalt ihn zu bestellen , als aus die
seit K , Friedrich I . getroffene Einrichtung .
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i ) Doma , wovon noch jezt in unserem Wort ver¬
dammen eine Spur ist , heißt urtheilen . Doma
und Dela kommt häufig in den nordischen Rechts -
qucllcn vor . Deel ist daher auch wähl richtiger
durch Gericht als durch Theil übersezt ; es bezeich¬
net einen zu derselben Volkögemeinde ( Volksgericht )
gehörigen District .

k ) Das altfrifische Lnndrecht soll ohne Angabe des
Orts und Jahres gedruckt seyn zu Cölln 1463 oder
1470 wenigstens vor 1483 . Nachher hat es S ch 0 -
tanus in seine Descryvinge van de Hcerlyckhcydt
van Friesland , in deren Lte Ausgabe 1664
Fol . eingerückt . Eine neue von Wierdöma
und Brantsma angefangene aber unvollendete
Ausgabe , unter dem Titel : Oude Friesche Wet¬
ten , St . x . Campen und Leuwarden 1782 . St . 2 .
1787 . 4 . ist eben so selten als die beiden ersten .

Z ) Herausgegeben unter folgendem Titel : Asega '-
buch , ein altfnsi 'sches Gesczbuch der Rüstringer , -
mitAnmcrk . von T . D . W la rd a . Berlin 1807 . 4 .
Mit einer deutschen Ueberseznng und mit Erläute¬
rungen in Beziehung auf Sprache und Inhalt , die
es , auch abgesehen von dem eigenthümlichen In¬
teresse des Frisischen Rechts , zu einem der wich¬
tigsten deutschen Rechtsmonuments machen . Der
Text der Frisischen allgemeinen Geseze ist auch
übrigens hier am vollständigsten und reinsten .

m ) Bei Puffendorf Observ . iur . imiv , Tom . 3 .
im Anh . Nro . 3 .

IV . RechLssystem ,
§ . 236 .

Man wird . schon durch den Ausdruck Feu¬

dalsystem , mit welchem man gewöhnlich die

Verfassung bezeichnet , welche sich in diesem Zeit -
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räum ausbildete , mit Recht auf das Verhältniß

aufmerkfanr gemacht , in welchem sich das belc - ,

Lende Princip dieser Verfassung am reinsten und

deutlichsten ausspricht , und welches an ihr auch

zuerst in die Augen fallt , weil es die Form aus¬

macht in welche sich fast alle gesellschaftliche Ein¬

richtungen schmiegen « rußten . Nur muß man sich

durch jenen Ausdruck nicht verleiten lassen , in

den ju risti sch en Verhältnissen des Lehnwesens ,

als -der bloßen Form , das Princip und Wesen

dieser Verfassung selbst zu suchen und unter dem

Namen des Feudalsystems diese Verhältnisse allein

zu verstehen a ) , oder gar das Feudalsystem dem

System der Hierarchie entgegen zu sezcn b ) das

vielmehr mit diesem nur eines und dasselbe System

der Verfassung ' ist c ) . Das Wesen des Feudal¬

systems aber laßt sich auf folgende Principien zu¬

rückführen .

I . Die Christenheit , zu welcher nach

der göttlichen Bestimmung dtr . Kirche aste Völker

gehören sollen , ist ein Ganzes , dcsscnWohl -

fahrt durch die von Gott selbst gewissen Per¬

sonen anvertraute Gewalt besorgt wird . Diese

ist eine zweifache , eine geistliche und eine

weltliche . Beyde sind dem Papste als Stellver¬

treter Christi und sichtbarem Oberhaupte der Chri¬

stenheit anvertraut ct ) ; von diesem , und daher

von ihm abhängig und unter seiner Aufsicht , hat

der Kaiser als sichtbares Oberhaupt der Christen¬

heit in weltlichen Sachen , und haben überhaupt

alle Fürsten die weltliche Gewalt beyde sollen

sich gegenseitig unterstüzen / ) . Insofern als

die Einrichtung des Staats eine göttliche Anord¬

nung ist , kommt daher alle öffentliche Gewalt
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von Gott . Die geistliche Gewalt ist aber bey
dem Papste allein , der einen Theil derselben den
Bischöfen als seinen Gehülfen anvertraut , um
sie untergeordneterweise auszuüben g ) .

II . Alle Gewalt wird daher von einem
Höheren lehensweise besessen , und geht
nicht von dem Auftrage derer aus , die derselben
unterworfen sind , wenn gleich diese die Befug -
niß haben können , den zu bestimmen , welchem
diese Gewalt anvertraut seyn soll , und nicht will -
kührlich sondern nur nach der hergebrachten Ver¬
fassung regiert werden können .

III . Kirche und Staat sind in der Idee ei¬
nes , ein großer Christenstaat , wenn sie
gleich äußerlich als verschiedene Gesellschaften er¬
scheinen und in so fern in vertragsmäßigen Ver¬
hältnissen stehen können ( § . 261 ) .

IV . Die Ausübung der weltlichen und geist¬
lichen Gewalt macht nothwendig , daß sie Anderen
zum Theil verliehen werden , deren Unterwür¬
figkeit unter den , von welchem sie ihre Rechte ha¬
ben , durch das ausdrückliche Angelöbniß der be¬
sonderen Treue ausgesprochen wird . Durch die
Werth eilung der Gewalt auf diese Weise ,
entsteht in der Kirche unll im Staat ein Sub¬
ordinationssystem von Herrschenden ,
deren jeder kraft eigenen aber nurlehens -
w eise besessenen Rechts , seinen Antheil an der
Regierung hat , und den Obern , von dem er sie
hat , durch die Ausübung seines Rechts einschränkt ,

Bd . 11 . S
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und controllirt . Die Gewalt eines Obern in je¬

der Abstufung ist also nicht die eines öffentlichen -

Beamten , sondern Eigenthum desselben , über

das er wie über anderes Eigenthum disponirt .

V . Nicht nur Rechte der öffentlichen Gewalt

sondern überhaupt alle Gegenstände des Eigen¬

thums können lehensweise , d . h . dergestalt beses¬

sen werden , daß mit dem Eigenthum ( nuzbaren

Eigenthum ) die Uebernahme gewisser fortwähren¬

der Verbindlichkeiten gegen einen Andern , und

die Beschränkung der Eigenthumsrechte durch ge¬

wisse diesem zustehenden Rechte ( Obereigenthum )

verknüpft ist . Alle Arten des Besizes von Rech¬

ten und Gütern nehmen mehr oder weniger diese

Form des lehenbaren Besizes an .

VI . Durch die Vertheilung der öffentlichen

Gewalt , durch die Trennung der Nation in ver¬

schiedene Classen nach der Art ihrer Beschäftigung

( tz . 2 : 9 , 241 ) und die stete Ergänzung dieser

Classen nur aus sich selbst , durch die enge Ver¬

bindung der Glieder einer jeden dieserClassen un¬

ter sich in Beziehung auf eine Menge von Ver¬

hältnissen , durch die ausschließlichen Vorzüge die

eine Classe vor der andern erwarb , durch die

Verknüpfung endlich der verschiedenen Arten der

uralten persönlichen Abhängigkeit mit

der Abhängigkeit des BesizeS und der öffentli¬

chen Gewalt , bildete sich eine Stufenfolge der

Mitglieder des Staats nach ihrem höheren

oder niederen Geburtsstande , und von

diesem wurde die Verschiedenheit der Rechte ,

wenigstens der Genuß der wichtigsten Rechte

oder der Fähigkeit zu demselben abhängig .
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VII . So aufgelöst aber auch eine Nation
mit diesem Systeme der Verfassung , so zersplit¬
tert ihre Kraft in eine Menge von einzelnen kleinen
und größeren Gesellschaften mit verschiedenem
Rechte und verschiedenem Interesse beym ersten
Anblick zu seyn scheint , so wurde sie doch durch
Uebereinstimmung der Sitten , Meinungen und
besonders durch Einheit des Glaubens zu einem
wahrhaft organischen Ganzen gebildet , und da¬
durch auch äußerlich zusammengehalten .

a ) Die englische Verfassung hat bekanntlich weit
mehr von dem Wesen des Feudalsystems ( selbst ,
vermöge der Grundiaze der Episcopalkirche , in
den kirchlichen Verhältnissen ) beybehalten , als die

irgend einer andern Europäischen Monarchie , ohn -
erachtet das Juristische des Lchenöwesens in Eng¬

land längst verschwunden ist .

b ) Wenn man von einem Kampfe beyder spricht,
so kann man nur den Kampf zwischen dem Kaiser

und Pabst damit meinen ; dieser galt ober nicht

dem System selbst , sondern dem obersten Plaz in
diesem System .

c ) Doch kann man von einem besonderen System
der Hierarchie im Gegcnsaze des Feudalsystems
sprechen , in so fern man mit jenem den Theil der .

Verfassung im Geqcnsqze aller übrigen bezeichnet ,

der die Verfassung der Kirche betrifft ^ so daß
das System der Hierarchie nur eine Veite des
Feudalsystems ist .

«Y Sächs . Landr . B . 1 . Art . i . „ ZweySchwerdt
ließ Gott auf Erden , zu beschirmen die Christen¬
heit , dem Pabst das geistlich , dem Kaiser daS

weltlich . Dem Babst ist auch gesezt zu reiten , zu

bescheidener Zeit , aus einem weißen Pferd . Und

Bd . n . S 2
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der Kaiser soll ihm den Stegreifs halten , auf daß
sich der Sattel nicht wende . Das ist die Bezei -

gunq , was dem Bapst widerstehet , das er mit

geistlichem Rechte nicht bezwingen mag , daß es

der Kaiser mit den weltlichen Rechten zwinge , dem
Bapst gehorsam zu seyn . Also soll auch die geist¬
liche Gewalt helfen dem weltlichen Gericht , ob

man sein dazu bedarf " . - Das s ch w a b .
Landr . erläutert diese Stelle jedoch näher dahin :

Vorrede Art . y » nd io ( der Senkend . Ausg . )
„ Seid nun Got des FridcS Fürst ja heißet , so

ließ er zwei Schwerr aus Crtrcich da er zu
Himmel für , zu Schirm der Christenheit ; die
befalch Got S . Peter beide , eines von weltlichem

x Gericht , - das ander von geistlichem Gericht . Das
weltlich Schwert des Gerichts das leihet derBapst
dem Kaiser " . Eben so erklärt jene Stelle die

Glosse zum Sacks . Lande S . § . 359 . Note li .

Daß diele Vorstellnngsart nicht bloß am pabst -
lichen Hofe herrschte , sondern allgemein war ,
braucht wohl nicht erst erwiesen zu werden Sie

findet sich übrigens ganz so wie sie der pabstliche
Hof begründete , auch bey G e r v a 1 i 11 s T i 1 b e -
rienl ' is ( der doch am Hofe K . Otto IV lebte )
in der Vorrede zu seinen Otiis Imperialibus ( beyL e i b n i 2 Script . Rer . Brunsv . Tom . » .
p . 881 . ) entwickelt .

e ) Denn ihre Gewalt wurde ja von der des Kaisers
abgeleitet . S . unten § . 289 , besonders Note I .

J ) S . Note d und Schwab Landr . Art . 1 .

Als ein Mann ist in dem Bann sechs Wochen und

ein Tag , so soll in der Kayser oder ander weltlich
Richter ze Aucht thun . Und wer auch in der

Aucht ist sechs Wochen und einen Tag , den soll
man ze Bann thun .

§ ) S . uyten das canonische Recht .
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a :

O effeti tl ich es Recht .

§• 237 .

Das deutsche Reich mit seinen Pertinen -

zen und Nebenlandern ( § . 225 ) war unzertrenn¬

lich mit dem Römischen Reiche verbunden

( § . 216 ) , und bildete daher das heilige Rö -

m i sch e Reich deutscher Nation . An¬

der Spize desselben steht der von den deutschen

Reichsständen gewählte König , der durch

die Wahl und Krönung ( zu Aachen ) aber nur

den Titel und die Rechne eines ( römischen ) Kö¬

nigs erlangt , und erst durch seine Krönung

zu Rom , zu welcher ihn alle Reichsvasallen be¬

gleiten müssen , und die ihm der Pabst , wenn er

rechtmäßig gewählt ist , nicht versagen darf , die

Rechte und den Titel eines Römischen Kaisers er¬

langt a ) . Der Nachfolger , der dem Kaiser et¬

wa noch bey seinem Leben gewählt wird , führt

den Titel eines römischen Königs . Das

Wahlrecht gebührt dem Herkommen nach nur

sieben Wahl - oder Kurfürsten ( princi¬

pes electores ) , drei geistlichen und vier weltli¬

chen , deren Vorzüge vor den übrigen theils durch

die Analogie der Pabst - und Bischosswahlen
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theils durch die mit ihren Stiftern oder Fürsten -
thümern verbundenen Erzämter , sich erklären
lassen b ) t Unter die Eigenschaften , welche der
König haben muß , gehört insbesondere daß er
von ( hohem ) Adel sey c ) . Die Form der Wahl
und Krönung , selbst die Frage , ob die Majorität
der Stimmen unter den Kurfürsten gelte , war
weder durch Gcsez noch durch Herkommen ge¬
nau bestimmt d ) . Nach dem Tode oder der
Absezung eines deutschen Königs , oder in des¬
sen Abwesenheit aus dem Reiche , wurde dieses
durch die zwei vornehmsten weltlichen Kurfür¬
sten verwaltet , denen aber nur die Rechte des
Königs zukamen , deren Ausübung sie herge¬
bracht hatten e ) .

0 ) Sachs . Landr . B . Z . Art . 55 . e Die Deut¬
schen sollen durch Recht den König wählen . Wann
er dann geweihet wird von den Bischöfen die dazu

gesazt sind , und auf den Stul zu Ach kommt , so
hat er die königliche Gewalt ^und den königlichen

Nahmen . Wann ihn dann hernach der Wabst wei¬
het , so hat er des Reichs Gewalt und den Kai¬

serlichen Nahmen . S ä ch s. L e h u r . Art . 4 »
Wenn aber die Deutsche » einen König kiesen und

er denn gen Rom zeucht zu der Weihung , so sind

chflichtig sechs Fürsten mit ihm zu ziehen , die die
ersten in des Reiches Köre sind . Der ' Bischof

von Mcntz u . s . m . — durch das dem Bapst wis¬
sentlichen werde des Königs rechte Köre . Auch

soll da mit ziehen ein jeglicher Mann ( mit seinem

Herrn ) der des Reiches Lehenqut von ihm zu Le¬
hen hat , oder soll die Fahrt lösen u . s . w .

b ) Schwäbisch Landr . Art . 31 . ( der Sen¬
kend . A usg . ) . Welche den König söllen erwe -

len drei priesterfürsten und vier leyenfürsten . Der

Bischof von Mencz ist Canczlcr in teutschen
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landen der hat die ersten stymm an der wähl .

Der Bischof von trier die andere . Der Bischof
von Cölen die dritten . Und der lanensürsten ist

der erste zwen an der stymm zwen welen . Der

pfalzgraf von dem rein des reichs truck -
saß der soll dem künig die ersten schuffel fürtra -

gen . Der ander an der stymm ist der H e r c z o g
von sachsen des reichs Marschalck der soll
dem künig sein schwert tragen . Der drit ist der

marggraff von Brandenburg des reichs
Kämmerer der soll dem künig waffer geben .
Der vierd ist der Künig von Behem des

reichs schenk , und sol dem Künig den ersten

Becher byetcn Doch ist ze wissen daß der Kü¬

nig von Bchem kein für hat wann er nit ein
teutscher Mann ist , aber die vier söllent teutsch

man sein von vater und von mutter oder von

eintwederem . Vergl . sächs . L andr . Buch 3 .
Art . 57 .

c ) Sächs . Landr . B . 3 . Art . 54 . Einen lah¬
men noch aussazigen Mann , noch den der in
des Pabsteö Bann ist mit Recht kommen , den

mag man nit - zum König wählen . Der König
soll auch frey , edel und ehelich gcbohren seyn
und soll sein Recht auch behalten haben . Schwab .
Landr . Art . 22 . Erwelent sy aber diesen die

andern Fürsten verwerffen in wol mit recht an
der stat do ein Hof hingesprochen wird . Art . 24 .

Die fürsten sollen erwelen einen künig der ein

freyer Herr sey , und also frey daß sein vater
und seine mutter frey seien gewesen , und nicht
söllcnt mittelfreyen sein , sie söllent nicht sein

man wann der Priesterfürsten mann und söllent
. mittelfreien ze man haben , unt habent sy ee -

weib zu der ee genommen so man sie erwelet und
ist die frau nit als frey so sol man sy nit er -

rvölen zu künigen wann das wär wider recht .

ä ') Schwab . Landr . Art . 30 . , , Als man den
Künig erwelen wil das soll man thun zu Frank¬

furt oder auf dem Plane vor der stadt . Art . 3 * -
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Und wann sy erwöllent so söllent sy ein gespräch

.gebieten hin zu Frankfurt . Die sol gebieten der
Bischof von Mencz bey dem bann und der Pfalz¬
graf bey rein soll es gebieten bey der auchte . Sy
söllent gebieten zu dein gespräch irer gesellen die
mit in das welen sollen , dernach den andern Für¬
sten als vyl sy ir gehaben mügen . Darumv ist
der Fürsten nngerad gesezt ob drey an ein val¬
lent und vier an ein andern das drey den vie¬
ren söllent volgen , und daß minder den merern
folgen das ist an aller kur recht " . Der Spieg -
! er giebt also der Majorität der Stimmen den
Vorzug und auch Jnnocenz fll führt dieß in sei¬
nem Schreiben an die deutschen Fürsten ( § azo )
als den Grund an , warum er sich für Otto IV
entscheide ; aber bey der Wahl Richards von
Cornwallis und Alfons von Castilien gab die
Minorität der Majorität , welche für den leztern
war , nicht nach . — Vergl über die Form der
Wahl auch noch Schwäb . Landr . Art . 32 .
Der Antheil , den außer den Kurfürsten auch noch
die übrigen Fürsten an der Wahl hatten , verlor
sich , eben so wie der Antheil des Volks bey den
Bischvfswahlen , schon sehr früh . Doch hat noch
das sächs . Landr . B . 3 . Art . 57 eine Spur
davon : Die aber zu dem ersten an der Wahl
benannt sind , die sollen nicht wählen nach ihrem
Mutwillen , wen sie wollen , sondern welchen die
Fürsten alle zu einem Könige erwählen , den sol¬
len sie aufs allererst bey Namen nennen und
kiesen .

<0 Schwäb . Lehnr . Art . 17 . Und so der Künig
von deutschen landen vert , so mag er des reiches
marschalck den gewaltd wohl geben an seiner statt
baß er den ban leihe . Das ist der Herzoge von
Sachsen . Das soll er thun in Türingen und in
sachsen und in Hessen uncz an Behem und über
alles Frankenlandt . Unnd giebt ihm der Künig
den gewalte das er den Van leihe , so hat der
marschalck recht das er den Ban leihe über alle
schwabenlandt bis an den Rein und durch das
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gepürge uncz für trier ein weil . Der pfalcz -
graffe von dem reyn hat gewalt den Ban zu lei¬
hen jenseits reyns uncz für Metz ein um ! , undt
uncz an den fee und in Flandern , und ob ihm der
Künig den Ban leihet oder nit , so hat er doch den
gewalt daß er in leihet . Diß recht haut die zween
Herrn wann daö reich an einen Künig ist . —
Schon die Art wie hier von der Ausübung dieses
Rechts die Rede ist , läßt nicht vermuthen , daß
eö Ausfluß einer allgemeinen Befugniß , alle Rechte
Leö Königs , auszuüben war ; eö ist auch nirgends
in dem Landrechte die Rede von dieser , wo sich
doch so mancher Anlaß fand , derselben zu gedenken .

§ . 288 .

Durch die Wahl wird der König seinem
Rechte nach ein Franke , zu welcher deutschen
Nation er der Geburt nach auch gehöre « ) . Dem
Reiche muß er Huld ( Homagium ) schwö¬
ren und eidlich geloben " daß er das Recht
stärken und das Unrecht kränken und dem Reiche
vorstehen wolle zu seinem Rechte zum Besten als
er könne und möge " ö ) . Sonst soll er keinen
Eid weiter schwören , außer wenn ihn der Pabst
beschuldiget , daß er an dem rechten Glauben
zweifle ; alles was er nachmals bezeugen soll , ver¬
sichert er blos bey dem Eide , den er dem Reiche
geleistete ) . Er ist nicht über das Recht erhaben ,
sondern soll zu Recht stehen vor dem Pfalzgrafen
am Rhein ci ) ; doch muß er zuvor des Reichs ent -
sezt werden , wenn das Urtheil an seinen Leib
oder seine Ehre gehen soll s ) . Auch kann er .nur
von dem Pabste und nur aus gewissen Gründen
in den Bann gethan werden / ) . Sein Eigenthum
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ist von dem des Reiches getrennt und wird wie
eines anderen Mannes Eigenthum vererbt g ) .

a ) Sächs Landr . B . z . Art . 54 . Schwäb .
Landr . Art . 24 .

h ) Sächs Landr . a . a . O - Schwäb . Landr .
a . a . O - wo noch hinzugesezt wird : und dacz
Reich allezeit meren soll und nicht erincr machen .
Dieses schreibet der König an allen seinen B lesen
die er sendet . ( Die uralte Erklärung des kaiserli¬
chen Titels semper Augustus . )

c ) Sächs . und Schwäb . Landr . a . a . O .

d ) Schwäb . Landr - Art . 21 . Die Schöffensollen nach Art 25 des Reiches Fürsten , Grafen .
Freyherr » und Dienstinannen seyn . Den Grund
dieses Richteramteö des Pfolzgrafen giebt das
Sachs . Lande , an B 3 Art . 52 . Kein Graf
mag ein recht Ding halten ohne seinen Schultheißen ,
dann klagt ein Mann über den Grafen so soll er
antworten vor dem Schultheißen — Also ist auch
der Pfalzgrafe über dem Kaiser und der Burggraf
über den Marggrafen .

e ) Sächs . Landr . SB . 3 . Art . 54 . Schwäb .Landr . Art . 25 .

f ) Sächs . Landr . 93 . 3 . Art . 57 . Schwäb .Landr . Art . 29 . Die drei Ursachen sind : ob er
an dem Glauben zweifelte , oder sein ehelich Weib
von sich triebe , oder Gotteshäuser oder Gottes¬
dienste zerstörete .

S ) Schwäb . Landr . Art . 35 .

§ . 289 .

I . Die Rechte des Königs als Römischen
Kaisers bestehen i . in der Schirmvogtey
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über die Römische Kirche , und somit über

die christliche Kirche überhaupt ^ ) . Da¬

her ist der Kaiser alle Kirchen , Geistliche , Witt¬

wen und Waisen besonders zu schüzen , den catho -

lischen Glauben gegen Ungläubige , Schismatiker

und Kezer zu vertheidigen , und ihn zu verbreiten

verpflichtet ; eine Folge davon ist das Recht allge¬

meine Concilien zu berufen und ihnen besonderen

Schuz zu verleihen b ) . 2 . In der obersten welt¬

lichen Gewalt über die Christenheit

( dominium mundi ) c ) . Eine Folge dieses

Rechts ist der unbestrittene Rang des Kaisers vor

allen weltlichen Fürsten , und das Recht Titel be¬

sonders den Titel eines Königs zu ertheilen d ) ;

von dem Kaiser geht auch ursprünglich aller Adel

und alle Ritterschaft aus e ) . In diesem Sinne

gehören alle christliche Staaten zum Römischen

Reiche , und sollen dem Kaiser in allen ziemlichen

und billigen Dingen untergeben seyn / ) . Die

hieraus entspringende allgemeine Gültigkeit der

kaiserlichen Geseze in allen christlichen Landern und

eine oberst - richterliche Gewalt des Kaisers war

wenigstens in der Theorie unbestritten , so wenig

die Kaiser auch daran dachten , sie ordentli¬

cherweise geltend zu machen § ) . Diese Ge¬

walt aber hat der Kaiser von Gott durch den

Pabst , dem er daher bey seiner Krönung Treue

und Gehorsam geloben muß h ) .

a ) Vergl . überhaupt : I . §t . Pu etter specimen
iuris publici et gentium mollii aevi . Goett .
I ? 84 - 8 > Cap . 7 und Cap . 11 . Litt . elector ,
ad P . M . a . 1314 . Consensimus concorditer
in eundem Ludovicum — in imperatorem ,
postmodum promovendum et in advocatum
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sacrosanctae Romanae ac universalis ecclesiae
viduarumque et orphanorum defensorem .

i ) Die Pflichten welche bey Wippo Vita Conr ,Sal . ( bey Pistor p . 466 . ) dee Erzbischof von
Mamz Kaiser Conrad II aus Herz legt , sind :
Quum deus a te multa requirat , hoc potissi¬
mum desiderat , ut facias iudicium et iusti -
tiam ac pacem patriae quae semp -er respicit
in te ; ut sis defensor ecclesiarum et clerico¬
rum , tutor viduarum et orphanorum . Die
Concilien , welche Heinrich III und Friedrich I zur

Herstellung der Einigkeit in der Kirche beriefen ,
-sind bekannt genug .

e ) Diese oberste Gewalt des Kaisers war so allge¬
mein anerkannt , daß selbst das Herabsinken der
kaiserlichen Macht während des igten und lZten

Jahrhunderts die allgemeine Meinung nicht zu
ändern vermockte , und die eifriasten Vertheidiger
der Unabhängigkeit einzelner Reiche nur eine E -r e m -
tion derselben behaupteten und in so fern ihren

Beherrschern eine suprema potestas , wie sie der
Kaiser habe , beilegten . Wagte es doch noch Al -

ciatus in Frankreich , die Unterwürfigkeit aller
Kronen , unter das Römische Reich , auch die Fran¬

zösische nicht ausgenommen , zu behaupten . Nur
worauf sich das dominium mundi eigentlich be¬

ziehe , schien schön sehr frühe zweifelhaft ; daß es
der Kaiser nicht quoad proprietatem habe , hielt

aber schon Bulgarus für ausgemacht .

d ) So haben die Könige von Pohlen und Böhmen
den königlichen Titel kaiserlichen Privilegien zu ver¬

danken gehabt , anderen ist er von Kaisern bestätigt
worden . S . Pseffinger ad Vitriar . Tom . ii
p . 424 seq ,

e ) In der Urkunde , in welcher K . Friedrich II 1245
zu Gunsten Herzogs Friedrich ( des lezten Her¬

zogs aus dem Babenbergischen Stamme Oester¬

reich zum Königreich erhebt , ( bey Pseffinger

a . a . O . S . 425 ) heißt es daher : De fulgore
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Throni Caesarei velut ex sole radii , sic ceterae
prodeunt dignitates etc . Ganz in demselben Tone
spricht die UrkundeK . Siegm unds von 143 ' in
welcher Caspar Schlick in den Grafcnstand erhoben
wird ( bey Kuli >is script . rer . Germ p > 85 )
wo es unter anderen heißt : Und ist auch kein Adel
noch Würde zu rechnen , er sey von Königen , Für¬
sten , Herren oder anderen , der seinen Anfang an¬
ders habe dann von dem heiligen römischen Reiche ,
als von einem Grunde alles Adels . Vergl . oben
$ . 241 Note c . Nro . 9 .

f ) Aeneas Sylvius de ortu et auctoritate
imperii Romani , ( bey Sim . Schard 'syntag -
ma Tractatuum de imperiali iurisdictione Ar -

• gentor . 1609 . sol , p . 395 ) Sicut in spirituali¬
bus Romano pontifici singuli patriarchae pri -
m .; tesque ■ceterique praelati subiecti sunt ; —
sic et Romano principi temporales quoslibet
liquet esse subiectos . Etenim quis non videt '
et populos et principes omnes ab ‘imperatore ,
qui mundi dominus est , recipere temporalia ? —
Quum ratio ipsa naturalis ostendat , unum esse
principem oportere qui lites dirimat , iustitiam
administret , populos in pace custodiat , ac tem¬
poralibus praesit omnibus , manifestum est ,
huius muneris dignitatem Romano regi com¬
petere , quem diu constat in possessione eiuä '
fuisse . Gregor ii VIII . P , litt . ad Hernicum
VI . a . 1187 - ( bei) L eibn iz Cod . iur . gent . dipl .
Tom . 1 . p . 4 . Nr , 5 . ) Speramus , quod in die¬
bus ministrationis nostrae taliter circa celsitu¬
dinem regiam Romana praestante domino se
geret ecch sia , ut regia celsitudo honorem ,
suum sibi gaudeat conservatum , et populus
Christianus per contrarias voluntates eo¬
rum , quibus principaliter commissus est gu¬
bernandus , sperata non debeat utilitate fru¬
strari .

§ ) Eine Reihe hieher gehöriger Stellen hat Puet -
ter spec . iur , pubi , med , aevi . Cap . XI .
P . 197 .
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ä ) Vergl . oben § . sFzNote d . Daher sagt die Glosse
zum S a ch se n sp . B . i . Art . r . Es ist gewiss
daß man das Reich von niemand haben mag denn

von Gott . Und drrowegcn möchte einer schließen
daß der Kaiser eine höhere Gewalt hatte als der

Pabst . Aber dem zuwider ist dieses daß Gott hat
dem Pabste geistliche und weltliche Gewalt gegeben ;
auch muß der Kaiser dem Pabste schwören . — Der

Eid hat sich so lang erhalten als das Römische Reich
bestand , denn unter dem was der Römische Kai¬

ser auf die ihm vorgelegten Fragen beschwören
mußte , fand sich auch noch in den neuesten Zeiten

die Frage : Vis sanctissimo in Christo patri etDomino Romano Pontifici et s. Romanae ec¬
clesiae subiectionem debitam et fidem reve¬
renter servare . Der Eid selbst ist nicht erst , wie
manche Historiker glauben , seit Gregors VII Zeit
üblich geworden , er findet sich schon bey D i t h -

mar von Merseburg , nach dessen Erzählung

( bey Leibn iz scr . rer . Brunsvic . T . I . p . 400 )

ihn Heinrich II ablegen mußte : Henricus ad ec¬
clesiam S , Petri , papa cum clero exspectante ,
venit , , et antequam introduceretur ab eodem
interrogatus : fi fidelis vellet Romanae patro¬
nus esse et defensor ecclesiae ? sibi autem suis -
que successoribus per omnia intimus fidelis ?
devota professione se sic facturum respondit :
et tunc ab eodem inunctionem regalem et co¬
ronam . cum contectali sua , accepit . Nur das
Anerkenntniß eines wahren Vasallenverhaltnisses ,

welches die Pabste späterhin in diesen Eid hinein¬

legen wollten , lag früherhin sicher nicht darin und
ist von keinem Kaiser je eigentlich anerkannt wor¬

den . Uebrigcns heißt das Römische Reich heili¬

ges R . R wegen dieser Verbindung mit der

Kirche die nach der Glosse zu Art . 4 des Sächs .

Lehnt , " ein Mutter des heiligen Römischen Rei¬
ches " ist .

§ . 290 .
II . Die Regierung des Reichs besorgt der

Kaiser nach althergebrachter Weise nach Rath der
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Reichsstände . Mit ihnen werden auf Reichs -

oder Hoftagen er ) Beschlüsse über alle all¬

gemeine Reichsangelegenheiten gefaßt , insbe¬

sondere G e sez e aufgerichtet ; sie sind dieSchös -

fen des Kaisers wo er über eines Fürsten Leib ,

Ehre oder Lehen zu Gericht sizt . Seine Gewalt ,

Recht und Frieden zu handhaben , übt er aber

jezt ordentlich erweise weder selbst noch

durch Beamte an seiner statt aus , sondern

durch die welche sie von ihm zu eigenem

Recht , jedoch lehensweise besizen . Zu die¬

sem Ende verleiht der Kaiserdas Fahnlehen ,

( d . h . ursprünglich das Herzogthum , seit der

Auflösung der Hezogthümer aber , überhaupt

jedes vom Herzogthum unabhängige ursprüng¬

liche Reichsamt ) , und die Grafschaft ; aber

nur wer jenes besizt heißt des Reiches

Fürst b t er sey geistlich oder weltlich , obwohl

dem geistlichen Fürsten sowohl Fahnlehen als

Grafschaft nur durch den Scepter verliehen

wird c . Die Lande , über welche die Grafschaft

und das Fürstenamt nicht verliehen ist , ver¬

walten an des Kaisers statt , Vögte ci ) ;

die welche unter des Reichsvogtes Amte ste¬

hen , sind also dem Reiche unmittelbar un¬

tergeben ; daher heißen die Städte , die vom

Kaiser aus der Grafschaft und dem Fürsten¬

amte ausgehoben e ) und des Reiches Vögten

untergeben sind , des Reiches Städte / ) . Da

dieß jedoch nur die Ausnahme von der Regel

ist , so mag , in so fern des Reiches Regierung

hauptsächlich in der Handhabung des RechtS

und Friedens besteht ^ ) , schon jezt das deutsche

Reich ein zusammeng esezter Staat ge »
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nannt werden , in welchem - eine untergeord -

, nete Staatsg ew alt denen zusteht , welchen

das Fürstenamt oder die Grafschaft vom Reiche

zu Lehen ertheilt ist , und die man am schicklichsten

auch schon sezt Landesherr » nennt , Und diese

untergeordnete Staatsgewalt ist ein wesentliches

Stück der Verfassung , denn der Kaiser soll kein

Fahnlchen das ihm eröffnet wird , über Jahr

und Tag behalten h ) . Doch besteht neben der

Landeshoheit , des Kaisers Bcfrrgniß die Regie¬

rung selbst zu versehen r ) . Vor ihm oder seinen

Gerichten ( § . 293 ) mag man eben so wohl Recht

suchen als vor denen des Landesherr » ü ) ; und

wo der Kaiser selbst ist , wird dadurch von selbst

die Gewalt des Landesherr » suspcndirt i ) . Auch

mag der Kaiser - , als von dem alles Recht aus¬

geht , eines Landesherrn Unterthanen beliebig

Rechte und Privilegien verleihen , wodurch je¬

nes Befugnisse beschrankt werden m ) .

a ) Das schwäb . Lande . Art . 41 . und das Sacks .

Lande . B . Z , Art . 64 . sprechen von des Königs

Hoftagen nur in so fern sie Rechtstage sind ; hier¬
auf allein bezieht sich das Gewett , das der aus¬

bleibende zahlen soll , wovon bey andern Reicks -

und Hoftagen keine Spur ist ; die Befreynng des

Herzogs von Oesterreich oben § . 238 Note a Nro . %
scheint sich , wenn man vergleicht was Nro . 5 ge¬

sagt wird , auch nur auf solche Rechtstage zu be¬
ziehen .

l ~) Sachs . L a n dr . B . Z . Art . 53 . ( übereinstim¬

mend mit Schwab . Lande . Art . 20 . ) ' Jegliche

Deutschlands hatten ihre eigene Pfalzgrafen . Sach¬
sen , Bayern , Franken und Schwaben waren alle

Königreiche . Hernach aber wandelt man ihn die

Namen , und hieß sie Herzogen , da sie die Rö¬

mer bezwungen . Doch behielten sie dir Fürsten zu
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Mannen und die Fahnlehen unter dem Namen .
Seither haben ihnen die Kaiser beyde
Fürstenlehen und Fahnlehen abge¬
brochen . Art . 58 . Des Reichs Fürsten sollen
keinen andern Layenfürsten zum Lehenherfn ( nehm¬
lich rückstchtlich ihres Amtssprengelö ) haben , denn
den König allein . Es ist kein Fahnlehen davon ein
Mann des Reiches Fürst möge seyn , er einpfahe
eS denn von dem Könige . Mas ein Mann von ei¬
nem andern zu Lehen empfähet , da ist der andre
der es vorbaß auch empfähet der vorderste nicht
an dem Lehen , seit daß es jener von ihm empfan¬
gen hat . Und dieser mag auch des Reiches Fürst
darnach nicht seyn davon . ( Das Schwäb . Landr .
Art . 33 . sezt noch als Glosse hinzu : So man spricht
princeps das spricht in deutsch der » orderst em -
pfahcr ) . Art . 52 . Den König wählet man zum
Richter über eigen und über Lehen und über eines
jeglichen Mannes Leib . Der Kaiser mag aber in
allen Landen nicht seyn , noch auch alle Ungericht
richten zu aller Zeit , und darum so leihet er den
Fürsten Fahnlehen und Grafschaften . — Eile
sezt also den Begriff eines Fahnlchens , von wel¬
chem man Fürst sey , darin , daß man es unmit¬
telbar von dem König erhalte , und unterscheidet
es genau von der Grafschaft ; da diese auch von
dem Könige unmittelbar verliehen wird , so muß
aber zum Begriff des Fahnlehens noch etwas wei¬
ter gehören , nnd dieß ist , wie B . 3 . Art , 64 cr -
giebt , daß mit dem Fahnlehen das Herzogtbum

. d . h . die Hcerfolge ( oben § . 234 ) über Unmittel¬
bare ( Mannschaft ) verliehen wird , mit der Graf -
schaft aber bloß das Gericht und der gemeine
Heerbann , denn Art . 64 heißt eS ausdrücklich ,
der Bann , d . h . die Grafschaft werde ohne
Mannschaft geliehen . Zugleich liefert der
Art . Zz den Commentar über die oben vorgetra¬
gene Geschichte der Auflösung der Herzogthümer
und erklärt wie aus ihnen Fahnlehen entstehen
konnten . So lange das ächte Hcrzogthum be¬
stand , waren die Fürsten , d . h . die Markgrafen ,

Bd . H . T
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Pfalzgrafen u . s. w ., ohnerachtet sie mit dem Rei¬
che unmittelbar zusammenhiengen , in Ansehung
ihrer Lehen , Mannen der Herzoge , d . h . sie ge¬
hörten in ihre Heerfolge mit ihren Fahnlehen .
Seither aber , sagt Eike , haben dieß die Kaiser
ihnen abgebrochen , d . h . daS ächte Herzogthum
ist aufgelöst , und diese Fürsten haben nun ihre
eigene Heerfolge und besizen selbst das Herzog¬
thum . Den Beleg zu dieser Erklärung enthält
Art 62 wo Eike sieben ( weltliche ) Fahnlehen in
Sachsen aufzählt : das Herzogthum zu Sachsen ,
die Pfalzgrafschaft , die Mark Brandenburg , die
Landgrafschaft zu Thüringen , die Mark zu Mei¬
ßen , die Markgrafschaft Lausiz , und die Graf¬
schaft Aschersleben oder Ascauien , d . h . Anhalt ,
Die Grafen hatten ohnehin mchrentheils keine voll¬
ständige ursprüngliche Gangrafschaft , noch weni¬
ger aber das Herzogthum in Ostsachsen ( denn von
Westphalen und Engern spricht Eike offenbar nicht )
durch des Reiches Be lehnung erworben , waren
also auch nicht Fürsten geworden . Diesen Grafen
kann man selbst nicht durchgängig im igten Jahr¬
hundert bereits eine vollständige Landeshoheit zu ,
schreiben , so wenig als den Bischöfen , die unter
ein Färstenamt gehörten . Die Veränderung des
Reichsheerdienstes hat sie ihnen zwar späterhin
größtentheils verschafft ; bekanntlich haben sie aber ,
besonders in Sachsen und Bayern , wo große Fahn¬
lehen waren , unter welche die Grafschaft im Reichs¬
heerdienste gehörte , die Landeshoheit doch nicht alle
vollständig erworben . Man denke nur z . B . an
die Verhältnisse der Häuser Stollberg und Schwarz¬
burg . Dergleichen würden überall in Deutschland
noch mehr sichtbar geblieben seyn , wenn nicht bey
dem Aussterben so vieler Grafen und edler Herren
die Grafschaften von den Fürsten eingezogen und
mit dem Fürstenamte vereinigt worden wären .

- ) Sachs . Landr . B . z . Art . 60 . Der Kaiser lei¬
het allen Geistlichen Fürsten Lehen mit dem Scep ,
ter , und allen weltlichen Fürsten Fahnlehen leihet
er mit den Fahnen . In dem Schwab . Landr .
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Art . 4Z findet sich noch der Saz , daß auch Bi¬
schöfe , die in einem Fürstenamte fizen , den
Hof , den der Fürst grblktet , suchen sollen . Dreß
sezte voran ,; , daß der Bischof das Herzogt !, um
noch nicht erworben hatte , welches aber zur Zeit
des Spieglcrs nur bey wenigen Bischöfen der Fall
seyn mochte . Doch war er es zum Beispiel bey
den Brandenburgischen Bischöfen . — Uebrigenö
darf man nicht glauben , daß alle Grafschaften
eigentlich l e h n b a r waren , wie es nach den
Rechtöbüchern der Fall zu seyn scheint ; der Kaiser
konnte sie auch zu freiem Eigenthum verleihen ,
nur ein Fürstenamt war nothwendig lehnbar
s. unten § . 320 .

d ) Die Entstehung der Reichst , ogteyen sieben
H . 234 . b . Sie kommen seit dem raten Jahrhun¬
dert in allen Gegenden Deutschlands vor ( die Reu -
ßen von Planen advocati imperii , sind bekannt
genug ; über die Landvogteien in der Wetterau ,
im Elsaß , in Franken zu Nürnberg si Historia
Norimbergensis diplomatica . Nürnberg 1758 .
fol . im Prodromus S . 155 - u f . ) . Die Neichs -
vogtei war im Grunde nichts Anderes als die
Grafschaft , nur mit dem Unterschiede , daß sie
des Reiches Vogt an des Kaisers statt übte , wie
auch schon der Name ausdrückt ) und nicht zu ei¬
genem Recht erblich besaß . ( In der Hiit . Nor ,
Dipl . a . a . O . werden sechs Reichövögte genannt ,
die die Landvogtei von 1506 bis 1346 inne gehabt
haben . Sie sind aus ganz verschiedenen Häusern ,
aber alle von hohem Adel . ) Allmählig gieng eö
aber mit den Reichövogteien wie mit den Graf¬
schaften ; sie wurden verkauft , verpfändet , zu Le¬
hen ertheilt , auch wohl durch eigenmächtiges Zu¬
greifen in den stürmischen Zeiten des igten und
igten Jahrhunderts verloren . ( So kam z . B . die
Reichsvogtei zu Nürnberg , theils an die Burg¬
grafen , theils an die Stadt . Die Reichsvogteien
in Helvetien hatte Albrecht I seinem Hause zugewen¬
det , wären nicht die Männer des Rütli gewesen .)

Bd . n . T 2
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* ) Die Vogteien in Reichsstädten darf man mit
den Landvoqteien nicht verwechseln , wie das Bei¬
spiel von Nürnberg beweist , wo der Landvogt ,
der Burggraf und der Schultheiß verschieden wa¬
ren . Doch standen die Reichsstädte anfänglich
überall unter dem Landvogt , wie die Landstädte ,
vhnerachtet sie aus dem Landgerichte ausgehoben
waren , unter dem Landesherr » . Die Landvog »
teien über die Reichsstädte in Elsaß und in Schwa¬
ben sind bekannt genug . Sie wußten sich aber
von diesem und von dem städtischen Vogt in der
Folge loszumachen . Die Veräußerung der Vog -
tci war natürlich eine Veräußerung der Stadt
vom Reiche , daher suchten die Städte , wenn sie
die Vogtei nicht selbst an sich zu bringen vermoch¬
ten , wenigstens Privilegien nach , daß sie nicht
veräußert werden sollten , und lösten die Vog¬
tei , wenn sie verpfändet war , etwa selbst ein .
So erhielt Lindau 1275 das Privilegium : Quod
nos Advocatiam nobis et imperio attinen¬
tem — nunquam alienabimus , obligabimus
vel commutabimus . ( Hilt . Norirnb . dipl . a .
a . O . S . 42 . )

/ ) In solche Städte soll der König nach dem
S ch w ä b . Landr . Art . 40 seinen Hof ge¬
bieten . .

g ) Nach des Kaisers Eide oben § 288 und Sächs .
Lan dr . B . 5 . Art . 52 . oben Note b .

h ) Sächs . Landr . B . 3 . Art . 60 .

r ) Darauf weisen die Rechte hin , die der Kaiser
auch in eines jeden Landesherrn Territorio so
gut wie dieser ertheilen kann 3 . B Stadtrecht ;
aus dieser concurrenten Befugniß sind nachmals
als sie ' bey steigender Landeshoheit auf gewisse
Rechte eingesd ) ränkt wurde , die kaiserlichen Rcser -
vatrechte entstanden , und die kaiserlid ) en Pfalz¬
grafen im spätern Sinne des Worts zur Ausübung
derselben .
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k ) Wovon sich selbst späterhin noch in den kaiserli¬

chen Land - und Hofgerichten eine Spur erhielt .

l ) Sachs . Landr . B . Z . Art . 60 . In welche
Statt des Reichs er kommt binnen dem Reiche ,
da ist ihm ledig Münz und Zoll , und in welch
Land er kommet , da ist ihm ledig das Gericht da¬
selbst , also daß er wohl selbst richten mag alle die
Klagen , die vor ihn kommen , und ehe vor einen
andern Gericht nicht begunnt noch geendet sind .
Wenn auch der König allererst in das Land kom¬
met , so sollen ihm ledig seyn alle Gefangne auf
Recht , und man soll sie für ihn bringen aufs
erste so man sie besenden mag , und mit Recht
überwinden oder ledig lassen u . s. w .

m ) Es ist beinahe kein die Landeshoheit , im Sinne
dieser Zeit , beschrankendes Recht welches die Kai¬
ser nicht den Unterthanen der Landesherrn oder
anderen Landeöherrn in jener Gebiet verliehen
hatten , ohne daß es je einem Landesherr » in
den Sinn kam , daß er ein Widerspruchsrecht ge¬
gen die Ausübung jener Befugniß dcö Kaisers
an sich habe . Vergl , Strub en ' s Nebenstun -
den . Th . 4 . Abh . 22 . § . 19 . wo eine Reihe von
Belegen zu diesem Saze gesammelt ist . Doch
wurde auch schon der Anfang gemacht , dem Kaiser
in Absicht einzelner Rechte die Hände zu binden .
S . oben $ . 247 . Note c ) .

§ . 291 .

Den Hof des Kaisers ( der noch immer wan¬
delnd ist ) bilden die Erzbeamten und andere Dienst¬
leute des Reiches , welche , seitdem der Kaiser
auch als Fürst Dienstleute haben kann ä ) , von
den Dienstleuten des Kaisers wesentlich verschieden
sind . Die lezteren verrichten den ordentlichen Hof¬
dienst . Im ordentlichen Staatsrath des Kai -
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fers § . 220 ) , mit welchem der Kaiser vorbereitet,
was auf den Reichstagen verhandelt werden soll ,
und die Reichsgeschäfte verwaltet , bey welchen
die Reichsstandc nicht mitwirken , ist statt des
Pfalzgrafen and des Apocrisiarius der Kanzler
( im Verhältniß zum Reichserzkanzler der Vice -
kanzler ) der erste Minister in geistlichen und welt¬
lichen Angelegenheiten . Das Richteramt der Pfalz¬
grafen ist auf den kaiserlichen Hofrichter überge¬
gangen ( § 293 ) ; es hatte sich aber schon vorher
in den Provinzen , ohne daß sich genau angeben
läßt wie und zu welcher Zeit , in ein gewöhnliches
Fürstenamt verwandelt b ) , welches auf die eige¬
nen Herrschaften , Grafschaften und Lehen der
Psal - grafen beschränkt war . Nur der Pfalzgraf
von Franken oder der Pfalzgraf am Rhein macht
hiervon eine Ausnahme . Er gehörte zu den
Reichserzbeamten , mit dieser Pfalzgrafschaft wa¬
ren die großen Erbgüter des Fränkischen Kaiser¬
hauses großentheils verbunden worden , und bey
dieser scheinen auch viele Reichsvogtcien die in
lehnbaren Territorialbesiz verwandelt wurden , ge¬
blieben zu seyn . Bey den übrigen Pfalzgrafschaf¬
ten war das lcztere in viel geringerem Umfang
der Fall . — Eine besondere ausführende und
controllirende Behörde ( wie der Missus gewesen
war ) einzurichten , wurde in diesem Zeitraume
gar nicht versucht , die Ausführung der kaiserli¬
chen Befehle wurde entweder lediglich den Lan¬
desherrn und Reichsvögten überlassen , oder vom
Kaiser willkührlich einem zu diesem Endzweck be¬
sonders ernannten Vicarius oder Commiffarius
übertragen .
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<j ) Dieser Unterschied fängt also mit den Fränkischen
Kaisern an , die durch das Einziehen des Franki ,

schen Herzogthurns den Rechtssaz begründeten ,

daß der Kaiser zugleich deö Reichs Fürst seyn
könne .

b ) Es ist freilich leicht aus dem Gange , welchen die
Verfassung nahm , die Veranlassung anzugeben
und zu erweisen , und hiernach auf die Art und

-Weise und die Zeit zu schließen , aber unmöglich
sie urkundlich darzuthun . weil diese Veränderung

vor sich gieng , , wie der Ursprung der Landeshoheit ,
ohne daß es die handelnden Personen selbst bemerk¬

ten . Die Auflösung der Gauverfassung war auch

hiervon die Veranlassung ; zuerst horten dadurch die
Cameralgeschäfte ,des Pfalzqrafen auf , weil das
Reichsgut nun eximirt und besonderen Vögten un¬

tergeben werden mußte ; das Nichteramt des Pfalz¬
grafen dauerte zwar fort , aber in einer ganz an¬
deren Gestalt , eben so wie die Grafcngerichte in

den Gauen eine andere Gestalt erhielten . Für die

dem Kaiser allein noch unmittelbar unterworfenen

Rcichsvogteien dauerten eigene kaiserliche fort ,
welche da wo die alte Gaugrafschaft in eine Reichs¬
vogtei verwandelt wurde , den Namen kaiserli¬

cher Landgerichte führten , da aber wo die

Reichövogtei ein aus der Gaugrafschaft eximirter
Sprengel war , ein Vogtgericht genannt wurden .

Für die Verwaltung der Gerichtsbarkeit die der
Missus ehedem gehabt hatte , war der Pfalzgraf ,

und an seiner Statt wurde jene Gerichtsbarkeit
durch Stellvertreter , iudices palatini , Hofrichter
ausgeübt , die ihre Gerichte in den althergebrach¬

ten Malstättrn einzelner kaiserlicher Pfalzen hielten .
Die Wirksamkeit dieser Hvfgerichte bezog siel ) zu¬
nächst ebenfalls aufdieReichsvogteien deren Ober¬

gerichte sie waren ; allein wegen deö Grundsazes
daß die kaiserlichen Gerichte mit den Territorial -

gerichtcn concurrirten , waren sowohl diese Hofge¬

richte als jene Landgerichte auch für andere Sachen
competent . Rechtöbclehrungen wurden auch von

Tcrritorialgerichtku von ihnen eingeholt , und aus
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dem ehemaligen Reichsamtssprengel für
welchen sie ursprünglich angeordnet waren ,
konnte man sich auch fortwährend in ersterJnstanz
oder von denTerritorialgerichten wegen verweiger¬
ten Rechts und sonst in höherer Instanz an sie
wenden . Dadurch daß dergleichen Landgerichte
wie Reichsvvgteien oder mit diesen selbst an Ter -

, ritorialherrn kamen , entstanden späterhin so manche
Landcsboheitsstreitigkeiten , indem die Erwerber
ihren Gerichtssprengel , zu welchem seit den Pri¬
vilegiis de non evocando eigentlich nur ihr ei¬
genes Territorium geborte , für ein Territorium
ausgaben . Die große Anzahl der kaiserlichen Land -
und Hofgerichte während des igten und l /sten
Jahrhunderts ist bekannt ; die berühmtesten unter
ihnen , weil sie unter der Begünstigung besonderer
Umstände die J .rstizreform im i6ten Jahrhundert
überlebt haben , sind die Landgerichte zu Nürnberg
( welches schon 1273 die Burggrafen von Nürnberg
hatten , s. d . Belehnungsnrkunde Rudolphö l in
der Hiß . Norimb . dipl . p . 167 ) das kaiserliche
Landgericht zu Würzburg und das Hofgericht zu
Rorhweil geworden . Alle Hofrichter richteten na¬
türlich nicht an des Pfalzgrafen , sondern an des
Kaisers statt , weil der Pfalzgraf selbst nur
an des Kaisers statt richten konnte . Diesem Um¬
stände ist es ohnstreitig zuzuschreiben , daß diese
Hofgerichte außer allen Zusammenhang mit den
Pfalzgrafen kamen , seitdem diese die Grafschaften ,
die sie wie andere Große zusammengebracht hatten ,
durch dgS dazu erworbene Herzogthum schloffen ,
und zu einem Fürstcnthum bildeten . Die Kaiser
sezten daher seitdem die Hofrichter selbst , ertheil¬
ten aber allmäblig die Hof - und Landgerichte ,
auch wie Grafschaften und Herzogthümer zu Lehen .
Bcrgl v . Senkenberg von der kaiserlichen höch¬
sten Gerichtsbarkeit . Franks . 1760 . 4 , S . 14 u . f .

§ . 292 .

Bey welchen Angelegenheiten des Reiches ei¬

gentlich die Reichsstände mitzuwürken hätten , war
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weder durch Gesez noch Herkommen genau be¬
stimmt . Ausgemacht war es , daß kein Gesez
ohne Rath und Einwilligung der Reichsstände
aufgerichtet werden möge , auch die auswärtigen
Angelegenheiten wurden gewöhnlich auf Reichs¬
tagen verhandelt , und Kriege des Reichs daselbst
beschlossen « ) , hingegen das wichtige Recht Pri¬
vilegien zu ertheilen und Reichslehen zu vergeben ,
übte der Kaiser ohne alle Einschränkung . Die
Reichsstandschaft steht den geistlichen und weltli¬
chen Fürsten , Grafen und Herren zu , und ist etwas
rein persönliches ö ) . Bey den geistlichen Herrn
bestimmt jezt nicht mehr die geistliche , sondern
die weltliche Würde ( der Fürsten oder Herren
d . h . Grafenstand ) die Reichsstandschaft , woraus
sich denn der Begriff der Reichsäbte oder
Prälaten von selbst ergiebt c ) . Auf den
Reichstagen selbst erschien jezt auch , außer
den eigentlichen Reichständen niemand mehr ei ) .
Die Deliberatione » hatten keine bestimmte Form ;
das Hauptgewicht gaben natürlich , die Stimmen
der Fürsten wegen der in ihren Händen liegenden
Macht . Kirchliche Angelegenheiten waren ver¬
möge der ganz veränderten Kirchenverfaffung ,
welche der weltlichen Macht allen Antheil an der
eigentlichen Kirchengesezgebung und Kirchenregie -
rung entzog , kein Gegenstand der Verhandlun¬
gen mehr , ausgenommen in so fern sie die Rechte
des Staats im Verhältniß zur Kirche betrafen .

a ) OttoFrisingde gest . Frid . I . L . 2 . C . 6 .

Ibi etiam princeps , eo quod omnibus in pro¬

prii imperii finibus ad eius voluntatem com¬

positis , virtutem animi ' quam intus gerebat ,
extra ferri disponeret , Ungaris bellum indi -
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cere , ipsosque ad Monarchiae apicem redu¬
cere volebat ; sed cum assensum principum ,
quibusdam de causis latentibus , habere non
posset , ad effectum tunc perducere e?a ' quae
volvebat mente , non valens , ad opportunio¬
ra tempora distulit , Godefridi Mon ,
( bey Freher Tom , i ) Chron , ad a . 1172 . Im¬
perator apud Wormatiam curiam celebrem
habuit , ubi conquestus de Italicis , —- iudicio
cunctorum principum expeditionem in Italiam
iterum indixit , post circulum duorum anno¬
rum determinatam . Erlangte der Kaiser die Ein »
willigung der Reichsstände zum Reichskriege nicht ,
so mußte er sich mit der Hülfe begnügen , die ihm
Einzelne freiwillig leisteten , und sich auf die Kräfte
verlassen , über die er auch ohne das Reich dispo ?
Viren konnte ,

5>) ^D . h - der Best ; eines Fürstenthumö , einer Graf¬
schaft oder Herrschaft gehörte freilich dazu , um
auf dem Reichstage zu erscheinen und zu stimmen ,
aber die Stimme haftete nicht wie späterhin , auf
dem Lande , sondern dieß war nur die Bedingung ,
unter welcher sie der Person zukam ,

c ) Die ehemaligen Monasteria regalia ( § . 189 ) wa ,ren es daher allein , welche die Reichsstandschaft
erhielten , weil die in früheren Zeiten erworbene
immunitas , späterhin durch Privilegien der Kai¬
ser immer in die wahre Grafschaft verwandelt
wurde . Die Kloster und Stifter , welche dieß
Vorrecht nicht erlangten , sondern einer landesherr¬
lichen Vogtei unterworfen blieben , wenn ihnen
auch eine Gerichtbarkeit über ihre eigenen Leute
und andere Hintersassen zu Theil wurde , blieben
landsässig und erschienen auf keinem Reichstage .
Dieß war daher das Schicksal der meisten erst spaZ
tcrhin gestifteten Klöster und Stifter .

d ) Denn das Gefolge des Kaisers und der Standegehörte nicht zum Reichstage .
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§ . 293 .

Von den einzelnen Regierungsrechten des
Kaisers verdient zuerst die Gerichtsbarkeit
ausgezeichnet zu werden . Er übte sie selbst in
F ürst en g e ri ch t en ( iustioiuni oder curia prin -
cipum ) von welchem allein über der Fürsten Leib ,
Ehre und Lehen oder Erbe gerichtet werden mag « ) ;
in anderen Sachen kann man sich an den ( von
Friedrich II , so viel man weiß , i2ZZ zuerst be¬
stellten ) , Hofrichter ( iudex curiae } rc>en =
den , der an des Kaisers statt zu Gericht
sizt b ) t Mit diesem concurrirten die kaiserlichen
Hof - und Landgerichte ( § » 291 Note H ) .
in den Provinzen c ) , und an beide mochte man
sich wenden , wo man sich von einem gemeinen
Landgericht beschwert glaubte , oder von diesem
keine uupartheiischc Justiz erwartete .

a ) Sachs . L a ndr . B . 3 » Art . 55 . Schwäb .
Landr . Art . 26 .

b ) Friedr . II Reichsabsch . A . 1235 - Cap . 24 .

Wir sezen daß des Reichö Hof hab ' einen Hof¬

richter der ein Frey mann seyn soll ; der soll
an dem Amt zum mindesten ein Jahr bleiben ,
ob er sich recht oder wohl behaltet . Der soll

alle Tage zu Gericht sizen , on ( außer ) den

Sontag und on die großen Feiertage und soll
auch allen Leuten richten die ihm klagen ,
und von allen Leuten , on von Fürsten und
andern hohen Leuten wo eS geht an ihren Leib
und an ihre Ehre an ihr Reckt an ihr Erb an
ihr Lehen , das wollen wir selbst richten . — Vor

der Errichtung dieses beständigen Hofgerickts
mochte der Kaiser , wenn er in Deutschland war ,

keinen allgemeinen Stellvertreter haben , in

seiner Abwesenheit aber willkührlich einen Vica -
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rius ernennen wie man aus dem Schwab .
Lande . Art . 26 . zu schließen berechtigt scheint .
Man kann übrigens auch aus der Ernennung ei »
« es Hofrichters unter Friedrich II abnehmen , daß
die § . 2yr erwähnte Veränderung , die mit dem
pfalzgräflichen Amte vorgegangen war , schon längst
geschehen seyn mußte .

-) K . Ruprechts Urk . für Freyburg A . 140Z .
Were es aber daß dem Kläger das Recht daselbs
( vor dem Herzog von Oesterreich ) verzogen würde,
so mochte er sie um dieselbe Ansprache für unser
Inniglich , Hofgerichte oder unser Land¬
gerichte zu Rotwile fürheischen und laden .
( Bey 8 chilter Instit . iur . pubi , L . 4 » Tit , 9 ,
i). 379 ) .

§ . 294 .

Die Reichskriegsverfassung war
jezt folgcndergestalt organisirt : I . ?llle Reichs¬
stände , und alle Gemeinheiten die dem
Reiche unmittelbar unterwarfen sind , sind
verpflichtet dem Reiche zu dienen und es zu ver¬
theidigen ä ) . II . Die Reichsstände leisten den
Reichsdienst hauptsächlich durch ihre Ritter¬
schaft, wiewohl auch andere Freie , welche in ih¬
rer Herrschaft gesessen sind , zuweilen denReichs -
dienst leisten müssen , insonderheit ihre Städte ö ) .
III . Die dem Reiche unmittelbar unterworfenen
Stadt - und Landgemeinden dieyen , wie
die zu des Kaisers ( Reichs ) Gütern gehörige
gemeine Dienstmannschaft , unter dem Reichs -
vogt bb ) t IV . Der Maaßstab , nach welchem
der Reichsdienst geleistet wird , ist hauptsäch¬
lich das , was jeder Reichsstand an Reichs¬
gut hat ; nach der Reichsdienstordnung soll von
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jeden 10 Mansis Reichsgut welche zu Lehenrecht,
ein Ritter und zwei Knechte , und von jeden 5
Mansis die zu Hofrecht ausgethan sind , ein
Ritter und ein Knecht gestellt werden c ) . Der
Dienst derer , die kein Reichslehen haben , rich¬
tet sich nach dem Herkommen oder eines jeden
freier Verwilligung , die denn freilich hauptsäch¬
lich davon abhängt , wie er durch seine Verhält¬
nisse des Kaisers Gnade zu suchen oder sich der¬
selben dankbar zu beweisen veranlaßt wird 6 ) .
V . Ueber die Verbindlichkeit der Ritterschaft
eines jeden Rcichsstandes , den Reichsdienst zu
leisten , bestimmt die Reichsdienstordnung unbe¬
dingt , nux daß sie auch außerhalb des Landes
ja selbst des Reiches zu folgen schuldig sey ;
unter welchen Bedingungen sie aber in
des Reiches Angelegenheiten dienen müsse , be¬
stimmt sie nur subsidiarisch ainb nur unvollstän¬
dig e ) , weil hier das meiste von den besonde¬
ren Dienstrechten abhängen mußte . VI . Da das
Herzogliche oder Fürstenamt hauptsächlich in der
Befugyiß besteht , die in seinem Sprengel belege -
nen Rcichsgüter den Vasallen und Dienstleuten
als Reichsafterlehen zu reichen und diese zu des
Reichs Dienste aufzubieten , so besteht das Reichs¬
heer aus so viel Hauptfahnen oder Bannern als -

t es Fahnlehen giebt / ) ; unter diesen stehen die
Banner g ) der Grafen und Herren und anderen
Freien ( Bannerherrn ) , die vom Reich ohneMittel
oder durch den Fürsten ihre Reichslchen haben ,
oder dem Reiche freiwillig dienen ; ihren Bannern
folgt eines jeden gemeine Ritterschaft mit ihren
( cdeln oder freien ) Knechten ( armigeri , scutarii ,
famuli) und die sonstige Landfolge unter einer
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jeden Stadt oder Gemeinheit Banner h ) . DaZ
Reichsbanner , welches dem Kaiser selbst vorgetra¬
gen wurde , führte immer ein Fürst i ) . VII . Auf
dieser Organisation des Reichsheeres ( oder des
Reich sheerschildes ) beruhte die Abtheilung
aller Freien in sieben Classen oderHeerschilde ,
welche ihren höheren oder geringeren Stand , wie
er theils durch ihre Geburt und Würde , theils
durch ihre Dienstverhältnisse bestimmt wurde , be¬
zeichnen . Den ersten Heerschild hat der König ,
den zweiten die geistlichen Fürsten , weil sie nur
des Königs Dienstleute ( Ministerialen ) sind , den
dritten die weltlichen Fürsten , weil sie der Geist¬
lichen Dienstleute , ihres Fürstenamtes unbescha¬
det , werden können , den vierten die Grafen und
Freiherr « , weil sie der Fürsten Dienstleute
sind , den fünften die Bannerherrn oder mit -
telfreien ( mittelfrei d h . die nicht höchstfrei ,
Freiherr « sind , weil sie ihrer Geburt nach nicht
zum Adel gehören , aber auch nicht frei schlecht¬
hin , weil sie Freie zu Mannen haben können ) ,
den sechsten die gemeine Ritterschaft , d . h . die
Vasallen und Dienstleute der vorstehenden Clas¬
sen , die aber selbst keine ritterliche Mannschaft
mehr haben ( dem Geburtsstande nach der fünf¬
ten Classe gleich , und daher auch fähig in diese
ohne besondere Standeserhöhung hinaufzurücken ) ,
den siebenten alle Freie , die nicht ritterlicher Ge¬
burt sind ü ) . VIII . Der Kaiser sagt den Reichs¬
heerdienst , wenn die Heerfarth auf dem Reichs¬
tage beschlossen ist, den Fürsten Jahr und Tag
zuvor an I) ; wer auf deren oder sonst seines
Lehenherrn Aufgebot nicht erscheint , oder , der
Regel nach mit dessen gutem Willen , gegen
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Erlegung des durch die Reichsdienstordnung oder

das besondere Dienstrecht bestimmten Summe

die Heerfahrt löst m ) , verliert zur Strafe sein

Lehen n ) . IX . Von dem zum Rcichsdienst auf¬

gebotenen Reichsheere konnte indessen der Kaiser

nur auf eine kurze Zeit Gebrauch machen o ) ,

einen längeren Dienst mußte er von ihrer freien

Verwilligung durch Gnadenbezeigungen und Ge¬

schenkegewinnen p ) ; auch bedurfte er in Fällen ,

wo er der Reichsstände Einwilligung zu einer

Unternehmung nicht erhalten konnte q ) , und doch

auch die Kräfte , welche ihm als Fürsten zu

Gebote standen , nicht hinreichten , einer beson¬

deren von ihm allein abhängigen Miliz . Es

wurde daher schon sehr frühe üblich , Ritter

und gemeines Kriegsvolk gegen Sold in Dienst

zu nehmen , den der Kaiser aus seinen Einkünften

zahlen mußte r ) .

a ) Der Reichsdienst darf daher durchaus nicht « 15 ,
bloßer Lehendienst angesehen werden , obwohl er
durch den Maaßstab nach welchem er hauptsäch¬
lich geleistet wird , und nach der Art wie ihn die
Verpflichteten , nämlich durch ihre Dienst - und
Lehenlente leisten , die Form eines Lehendienstes
hat . Das Schwäb . Lehenrecht sagt jenes
ausdrücklich : Art . 73 . § . 2 . ( nach der Ansg . von
Schiller Cap . g . § . 2 . ) Den aber die des ReichS
Dienstmann seynd ( wie diese Worte , die in der
Schilterschen und Bergerschen Ausgabe fehlen , zu

‘ verstehen sind , zeigt der § . 5 , und 7 . ) und die
nicht Lehen von dem Reiche habent den ge¬
beut doch der Künig wohl ein Hörfart . § . 5 .
Wenn die teutschen einen Künig welent , und der
gen rome nach der weihin vert , die Fürsten jseint
schuldig mit im ze faren die in erwelt haben zu ei¬
nem künig . — § . 6 . Auch söllent ander fürsten
und alle frey Herrn mit im varen den er
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gebeut . — Man findet auch Spuren des auch an
andere als bloß Lehenleute gerichteten Aufgebots
Godefridi Mon . Chron . ad a . II89 . Rex
( Henricus VI ) expeditionem Italicam iurare
fecit nobiles , maxime eos qui Ministeriales
imperii effent . Aber selbst ohne alle diese Be¬
weise müßten schon die Reichsmatrikeln auf die all¬

gemeine Verbindlichkeit aller unmittelbaren Reichs -
unterthanen zum Reichsdienst führen , die man spä¬
terhin , als der Lehendienst in natura nach und

nach aufhörte , entwarf Und endlich welchen Grund

hätte man gehabt , den Reichsstädten den Reichö -
dienst zuzumuthcn , die meistens kein Lehen hatten

das durch Heerfahrt verdient werden mußte . Denn
daö , was sie gewöhnlich zu Lehen trügen , Ge -

richtbarkeit und andere Regalien / gehörte nicht

dahin . , , Bann leihet man ohne Mannschaft " .
Sächs . Landr . B . Z . Art . 64 .

I ) Der ordentliche Reichsdienst wurde durch bieMt -
terschaft und deren reisige Knechte geleistet , die
Reichsdienstordnung ( Note n ) spricht daher auch

bloß von ihnen und legt den gemeinen Landsaffen
bloß eine Beysteuer auf ( g . 223 Note c ' . In au¬

ßerordentlichen Fällen blieb aber den Ständen im¬
mer das Recht die alte gemeine Heerfolge aller

Freien ( Landfolge , Landwehr ) zu fordern . Seit¬
dem die Städte zu dieser eine rüstige Miliz liefer¬
ten , besonders ein tüchtiges Fußvolk , . das meist

besser war als das geworbene , dessen man sich

fossst hauptsächlich bediente , mochte von derselben
öfter Gebrauch , auch zu des Reichs Dienst , am
meisten aber in des Landesherrn Fehden gemacht
werden , denn außerhalb des Reichs diente diese

Miliz nicht gern . Daher gehörte es zu den Pri¬
vilegien , die sich die Städte von den Kaisern und
Landeöherrn ertheilen ließen , daß sie ( ordentlicher¬

weise ) zu weiten Expeditionen nicht gebraucht wer¬
den sollten . So heißt es schon in dem Stadtrechte

von Freiburg von II20 . Burgenses non tenen¬tur ire cum Domino in expeditione , nisi iter
unius diei , ita tamen ut quisque sequenti nocte



IV . A . CcffcntI . SK , R . Kriegöverfaffung . ZOZ
possit ad pröpria remeare . — Cum vero pre -
dicta expeditio communiter praecipitur , qui¬

cumque civium audierit et non exierit , nisi le¬
gitimam causam protenderit , domus eius fun¬
dites destruetur . — Doch - er Landesherr hatte

Mittel genug die Bürgerschaft auch zu bedeuten¬
deren Heerfahrten zu bewegen , besonders da - ie

kriegslustige Jugend selbst Gefallen daran fand ,
und so dient denn schon iin izten Jahrhun¬

dert ein zahlreiches Fußvolk aus den Städten auch
im Reichshecre . Die Zürcher Miliz hatte bedeu¬
tenden Anthril an dem großen Siege K . Rudolfs
über K . Ottokax von Böhmen ; die Anzahl des

Fußvolks das im Anfange des rgten Jahrhunderts
im Kriege zwischen den Gegenkönigen Ludwig von
Bayern und Friedrich von Oesterreich diente , giebt
.Toann . Vitoduranus ( bepEccard Tom . I . p . 1787 )

auf 20 , 000 Mann an , von denen gewiß nur der

kleinere Theil geworben war .

Lü ) Wie kräftig die dem Reich unmittelbar unter¬
gebenen Schweizer Kaiser Friedrich II in Italien
des Reiches Dienst geleistet s . bey Joh . von

Müller Gcsch . Schw . Eidgen . Th . 1 . 497 .

c ) Dieser Reichödienstordnung mochte aber freilich
ein besonderer Lehnscvutract dcrogiren . S . z . B .
oben § . 2Z8 . Note a . Nr . 1 .

\ d ) Als einCommentar zu diesemSaze mag hier folgende
Stelle slltöM . Justini Lippiensis Lippiflorium
( c . 1260 ) bey Meibom Tom . I . p . 585 stehen :

Der Graf Bernhard von der Lippe erscheint vor

K > Friedrich I mit einer zahlreichen Ritterschaft :

Hex equitem vocat , ille venit ; Rex ore
sereno

Respicit hunc , ipsi dona dat , atque refert :
Parva quidem tibi do , sed me maiora daturum

Spondeo : Miles ait : Das mihi magna fatis .

Inclyte Rex , tibi semper ero servire paratus ;

Vd . 11 . u
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8 i re deficio , corpore promtus oro .
lena milii satis ampla manet , munitio

nulla :
Hostibus expositus iurgia , damna Jero ,
Hinc precor , ut proprio liceat mihi condere

fundo
Oppidulum : per quod firmior esse queam .
Annuit his Caesar , apicum quoque robore

, , firmat
Ne quis cassare Caesaris acta velit , —

Herzog Heinrich von Oesterreich leistete mit einer
zahlreichen Dienstmannschaftden Reichsdienst auf

.Friedrichs I zweiten Zuge nach Italien , ( Rade -
vicus de gest . Frid . I . L . i . G . 35 . 36 ) ohncrach -
tet er nach dem kurz zuvor erhaltenen Privilegio
( § . 238 . Note a ) zu gar keinem Dienst verpflichtet
gewesen wäre .

e ) Sie bestimmt nämlich nur : i ) dafl überhaupt je¬
der , der Reichsgut zu Lehen habe , 6 Wochen
auf seine Kosten dem Reiche dienen müsse .
Note 0 . 2 ) Daß sonst ( in so fern durch das
Dienstrecht nicht ein anderes verabredet sey ) der
Dienstmann wahrend des Feldzugeö ( quam diu
in incepta vadant expeditione ) von seinem
Dienstherrn den nöthigen Unterhalt bekommen
und zu jenem eine bestimmte Ausrüstung erhal¬
ten soll . 3 ) Wie die Beute getheilt werden soll
je nachdem der Dienstherr nach der Neichsdienst -
vrdnung oder dem besonderen Dienstrechte seinen
Unterhalt bekommt oder nicht bekommt . Vergl .
Note n . Nro . V .

f ) In der Ordnung in welcher Friedrich ! bey seinem
zweiten Zuge nach Italien über die Alpen gieng ,
lassen sich die verschiedenen Hauptbanncr deutlich
unterscheiden » St Radevicus L . 1 . C , 25 .

g ) Der Banner > welche ein Fürst von seinem Für -
stenthum führte , mit welcvem jederzeit auch eine
beträchtliche Anzahl Grafschaften oder Herrschaftkn
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verbunden war ( § . 222 . ) die ihm zu eigen oder zu
Lehen zuqehbrten , waren daher immer mehrere ;
das Hauptbanner für das Fürstenthum , die übn ,

. gen für die damit verbundenen ( nicht zu verwcch -
sein mit den demselben unterg , denen ) Grafschaf¬
ten . Hieraus ertlürr sich Otto Frisirrg , de
gest . Frid . I . L . 2 . Cap . 32 . Henricus maior
natu Ducatum Baioariae per septem vexilla re¬
signavit . Quibus minori ( Heinrich dem Löwen )
traditis , ille duobus vexillis Marchiam orien¬
talem cum comitatibus ad eam ex antiquo per¬
tinentibus , reddidit . Exinde de eadem Mar -
chia cum praedictis comitatibus , quos tres di¬
cunt . iudicio principumDucatum fecit , eum -
que non solum sibi sed et uxori cum duobus
vexillis tradidit ( es mag hier eine Fahne die
Markgrafschaft , die andre die Grafschaften bezeich¬
net haben .

h ) Das gemeinhin der Schultheiß oder ein besonde¬
rer Bannerherr trug .

r ) Schob seit Friedrich I findet sich übrigens in dem
Reichsbanner ein Adler , vergl . Hä der lins
Ncichsgesch . Th . 2 . S . 223 .

k ) Schwäb . Landr . Art . 8 . ( vergl . Sachs .
Landr . B . 1 . Art . 3 . ) . Der Künig hebet den
ersten Heerschilt , Die Bischof und die äpt und
die äptißin die do gefnrstct seynd , die hebent alle
den andern Heerschilte . Die lryenfürsten den drit¬
ten ( seit sie der Bischof Manne worden sind —
Sachs . Landr ) . Die freyen Herrn den vier¬
ten . Die Mittelfreyen ( Sachs . Landr . die
Schöpfenbaren Leut und der Freyherr « Manne )
den fünften . Die Dienstmanne den sechsten .
( Sächs . Landr . Ihre Manne fortan haben
den sechsten ) . Den sibenten Herschilt hebt ein jeg -
lich Mann , der nicht eigen ist und ein eekind ist .

I ) Ein Ausschreiben dieser Art von Heinrich IV . s.
Bd . n . U 3
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bey Goldast . Constif . Imn . Tom . r . p . 234 .
Nro . 12 . und von Friedrich I bey Orro FiT -
IIng . de gest . Frid , I . L . 2 . C . 30 .

m ) Was dafür gegeben wird , heisit Adoha oder
Hostendiiiae ( obwohl diese Ausdrücke im weiteren
Sinne , der schon in ihrer Etymologie liegt , auch für
andere Leistungen gebraucht werden . S . die Glos¬
sarien bey diesen Worten ) . Die Reichögescze be¬
stimmen ihre O. uantität nur in Ansehung der
Rcichslchcn , in Absicht anderer Lehen hangt sie
von den besonderen Dienstrechtcn ab ‘ ( f. jj . 304 ) .
Nach dem Vet , auct , de benef . § 13 dem
Sächs Lehnr . Art . 4 . und dem Schwäb .
Lehnr . ( nach der Schilterschen Ausg . ) Art . 8 .
§ . Z und Art . 87 . § . 2 sind sie , wahrscheinlich
nach einem älteren Reidisgesez , der zehnte Theil
der Einkünfte . Nach H F . 40 vermöge eines Ge -
sezcs Conrads II in Deutschland ^ der Einkünfte .

• Nach II F . 55 . vermöge eines Gesezeö Friedrichs I
( welches auch Radevieus L . s . Gap . 7 . hat ) die
Halste der jährlichen Einkünfte . ( Die adelichen Mi¬
nisterialen der Fürsten , geben nach der Const . de
exp . Rom . sogar von jeder Hufe 1 Pf . oder die
Einkünfte eines ganzen Jahrs wenn sie den Zug
nicht mitmachen wollen S . Note n ) , Vielleicht
bezieht sich die Bestimmung der Rcchtsbücher nur
auf den Fall , wenn wegen Collision der Verbind¬
lichkeit gegen mehrere Diensthcrrn eine nothwen¬
dig eRcluition der Dienste statthatte , und die
lezteren Geseze verhalten sich bey ändern Reluitio -
nen wie älteres und neueres Recht . Die Befug¬
nis? statt der Dienste die Hvstenditien zu zahlen ,
steht übrigens nicht in der Willkühr des Vasallen .
Nur wenn der Vasall mehrere Lehensherrn hat ,
die ihn zu gleicher Zeit aufbieten , soll er dem den
Vorzug geben , der ihm zuerst den Dienst angesagt
bat , und dem andern Hostenditicn zahlensS ch w a b .
Lehnr . Art . 87 . § . r . ) und wenn er Lehen unmit¬
telbar voin Reiche hat , andere Lehen aber nur mit¬
telbar oder gar nicht vom Reiche , so soll er jene
durch persönlichen Dienst verdienen , den Dienst
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für diese itber absaufen ( Const . de exped . Rom .

Note n ) . In allen übrigen Fällen muß der Basall
selbst erscheinen oder einen tüchtigen Substitute »

stellen , oder des Lehnsherrn Genehmigung zur Zah¬
lung der Hostenditien einholen ( II F . 55 . vergl .

mit der Conti , de exped . Rom . Note 11) ,

71) Ich kann die in diesem tz aufgestellten Resultate

nicht besser erläutern und zugleich beweisen alö
durch - die in der Constitutio de expeditione
Romafta enthaltene älteste RcichSdienstordnung ,
welche daher hier ihrem Hauptinhalte nach stehe »
magr

I . 8tatuimus ergo et decrevimus cum consen¬
su tam spiritualium quam seculariutn princi¬
pii m ibidem nöbiscum adsilentium , quando
piro corona no st r a vel aliqua regni
utilitate aut honore Romana expeditio
a nobis vel a successoribus nostris praepare¬
tur , ad omnium nobiscum euntium prae¬
parationem annus cum fex hebdomadibus pro
induciis detur , et taliter per totum regnum
fidelibus nostris indicetur .

Die Verordnung soll also nicht bloß auf den ei -

' gentlich sogenannten Rdmcrzug gehen , sondern
überhaupt eine R e 1 ch s d i e n st 0 r d n u n g seyn .
Die Worte omnium u . s . w . lassen auch schlie¬

ßen , daß es nicht bloß Rcichölehnleute waren ,

welche mitzogen , weil sie , wie es scheint , den
fidelibus entgcgcngcsczt werden .

II . Cui cunque autem secundum hanc
legem eadem expeditio imperetur ,
si ad curiam Gallorum : hoc est in campum
qui vulgo Rungalle dicitur , dominum
suum non comitetur , et ibi curri mili¬
tari adparatu non repra .esentetur , feodo ,
praeter hos qui gratia dominorum suorum re¬
manserint , in conspectu nostro absque lpe re¬
cuperationis privetur .
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Dieser Saz enthält also die allgemeine Verbind¬

lichkeit jedes Vasallen , der znm Reichö -
dienste fecundum baue legern d . f) . unter den

nachher folgenden Bestimmungen , aufgeboten
wird , den Dienst ; u leisten . Auf den G r u n d ,

aus welchem er aufgeboten wird , d h . auf feine
Eigenschaft als Vasall oder Mmistcrial des

Reichs , wird hier noch keine Rückstcht genom¬
men . Dieselbe Strafe trifft auch den welcher '

ohne Reichsgnt zu Lehen zu haben , dem Aufge¬

bot seines Lchensherrn nicht folgt . Den besten
Commentar zu dieser Stelle enthalt Otto F ri¬
si ng , De gest . Frist . I . L . 3 , Cap , 12 . Indes
castra movens in campo Roncaliae super Pa¬
dum , non longe a Placentia , mense Novern -
bri resedit . Est autem consuetudinis regum
Francorum , quae et Teutonicorum , ut quo¬
tiens ad sumendam llomani Imperii coronam
militem ad transalpizaudum coegerint , in
praedicto campo . mansionem laciant . Ibi
ligno in altum porrecto scutum suspenditur ,
universorumque equitum agmen fetida ha¬
bentium , ad excubias proxima nocte Prin¬
cipi faciendas , per curiae praeconem expos¬
citur : quod sectantes qui in eius comitatu
fuerunt , singuli singulos beneficiatos suos
per praecones exposcunt . At sequenti die
quicunque nocturnis vigiliis defuisse depren -
sus fuerat , denuo ad praesentiam regis , alio¬
rum ve principum vel virorum illustrium evo¬
catur ; sicque omnes omnium benefi¬
ci at i , qui fine bona voluntate Dominorum ,
suorum domi remanserunt , in se udis con¬
demnantur .

III . Qui autem per lio minium , sive liberi
sive famuli dominis suis adhaeserint , quot
decem mansos in beneficio possideant , tot
brunias cum duobus scutariis ducant , ita ta¬
men quod pro halsperga tres mareas . et pro
singulis scutariis singulas marcas accipiant : et
fic eundo ac redeundo cum hoc stipendio , sine
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omni dominorum damno vel expensa , nisi
•quantum ipsis Dominis placuerit fideliter ser¬
viant . -Si autem sorte , quod absit , accidat ,
ut iidem milites diversos dominos propter di¬
versa beneficia acquirant , ne aliquod benefi¬
cium indebitum vel sine servitio remaneat , sin¬
guli singula debita singulis dominis persolvant :
videlicet , quantum ab ipsis , fi irent .accepturi
erant , tantum se daturos cognoscant : vel in
praefato loco ( ut dictum est ) feodum amittant : ,
nisi aliqui a nobis vel a regno sint inbenefi -
ciati ; hi fi nobis cum vadant nolumus ut len¬
dum amittant , sed stipendia , nisi voluntate
dominorum non praetermittant .

Das richtige Verständniß dieser Stelle hängt
hauptsächlich davon ab , daß man die dabey ge¬
brauchten technischen Ausdrücke richtig versteht ,
i . Die domini von welchen un ersten Saze
die Rede ist . sind die Fürsten , die liberi , die
ihnen per hotninium anhangen , die Grafen
und Herrn , die famuli die Banncrherrn . Man
sieht dieß daraus . Nach dem Eingänge der Ver¬
ordnung war die Veranlassung derselben , daß
die Fürsten mit ihren Militibus darüber stritten , .
wie viele Ritter ( Halspcrgas oder Brunias ,
Harnische , eben so wie man ihre Anzahl nach
Lanzen oder Glcven bestimmte ) jeder von seinem
Lehen stellen ( ducere ) müsse . Die milites
welche hier gemeint sind , d . h . die Vasallen der
Fürsten , können nicht die gemeinen Vasallen
und Dienstlcute seyn , welche im sechsten Heer¬
schilde stehen ( Note k ) ( denn diese können keine
Lehnsleute weiter haben ) , sondern die Grafen
und Herrn im vierten und die Banncrherrn ( mit -
telfreyen ) im fünften Hcerschilde im Gegcn -
saze der Fürsten , die den zweiten und dritten
Heerschild haben , und deren Manne .jene sind .
Der Ausdruck s. liberi s . famuli zeigt den Un¬
terschied zwischen beiden an , der dadurch ent¬
steht , daß jene zum hohen , diese aber zum nie¬
deren Adel gehören . Daß man bey dem Aus -
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druck famuli nicht an eigentliche Ministerialen
denken darf , ergabt theils - der Umstand , daß
von diesen erst nachher besonders die Rede ist ,

theils der Ausdruck homiuium , Lehnseid , durch

den der Mmisterial nicht bezeichnet werde » kann ;
weil er nicht secundum liotninium sondern se¬
cundum ius Curiae dient . Vet . au er . de

benef . Cap . 130 . Der Ausdruck famuli ist

nur davon hergenommen , daß die Personen ,
welche im fünften Heerschilde stehen , ( nach dem

- sächsischen Landr . B . r . Art . 3 ) „ der Freyher¬
ren Mann e " ( famuli ) stnd , oder ihrem Stande

nach seyn können . Der Schau des ersten Sazcs
ist also der : Wer durch Lehn seid , er sey adc -
lich oder mittelfrei , den Fürsten ergeben ist , soll
von je zehrn Mansis , die er vorn Reiche ( wie
aus Sachs . Lehnr . Art . 4 oben § . 2Z7 . Note a

folgt ) zu Lehen hat , einen Ritter und zwei

Knechte ( Knappen ) stellen , jedoch so , daß er

für jeden Ritter drei und für jeven Knappen eine
Mark bekommt , und für diesen Sold soll er

ohne weiter etwas von feinem Herrn ( dem Für¬
sten ) zu erhalten , als waö dieser ihm , freiwillig
giebt , auf dem ganzen Zuge dienen . Dieser
Sold ist eine Vergütung für die Kosten , die es

dem Lchenöhcrrn macht , ftine Ritter auszurü¬
sten und zu unterhalten . Man sieht dieß aus

der nachher Nro . V folgenden Verordnung über
die Ausrüstung und aus den Dienstrcchtcn auf
welchen die Verhältnisse zwischen der geiueinen
Ritterschaft ( im sechsten Hecrscbild ) und ihren

Dleustherrn beruhten . Z . V . Kölnisch Dienst -

recht ( bey Kittdlinger Th . 2 . Urk . 13 . g ; 4 . )
Item Ministeriales 8 , Petri ad Coronationem

Imperatoris cum Domino suo Archiepiscopo
ultra Alpes in expeditionem ire tenentur ,
illi specialiter , qui quinque marcas vel am¬

plius in redditibus de eo tenent , praeter so¬
lum Advocatum Coloniensem et Camera¬

rium . — Reliqui vero omnes , qui quinque
marcas vel amplius beneficiati suerint , si
Archiepiscopus voluerit fine omni occasione
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( excusalio ne ) ad hanc expeditionem ibunt ,
et Archiep i scopus cuilibet eorum
X Marea s ad l ' e praeparandum da¬
bit , et XV ulnas panni qui Sellar¬
io t dicitur , ut servos suos ( fcinC

Knappen ) inde vestiat , et duobus mi¬litibus so marium unum cum fella
et cum omnibus pertinentibus ad
sellam , et duas Bulgas cum tegu¬
mine , quod vulgo D e c k li u i t d i c i -
t .ur , et quatuor ferramenta equi
cum 24 clavis . Cum ad Alpes ventum
fuerit , debet cuicunque militi deinceps per

' mensem marca una de camera Archie -
discopi dari pro expensa sua . Kürzer b tuest

sich das Tcklenburgische Diensirecht aus ( bey
l -ttdeevig reliq . Mit . Tom . 2 . p . 500 ) . Item
li aulam imperialem adire disponimus , mi¬
nisterialibus noltris pluribus vel pauciori¬
bus aslumlis , ipsos in expensis no -

' stris exhibere tenemur , , et in om¬
nibus necessariis iisdem provi¬
dere , Prosecti vero in pedem Alpium , si
transalpare volumus , ipsis liberum est redire
ad sua , nisi de bona voluntate sequi
nos voluerint . — Was der Kaiser durch

seine Verordnung für die Reichsvasallen des

Fürsten , Grafen , Herrn und Bannerherrn¬
standes that , war eigentlich bloß dieses , daß er

der Ritterschaft die Verbindlichkeit aufllegte , ih ^
nen in dem Reichsdiensic zu folgen , wenn sie
auch gerade kein Reichsgut von jenen zu Lehen
hätte . Diese Verbindlichkeit konnte er ihnen

freilich nicht unbedingt d . h . ohne Vergel¬
tung ( Note 0 ) auflegen ( Schwab . Lehnr . Art .
59• § - Z - Es mag kein Herr seinem mann deS

reiches Dienst dickten , er heb denn das gut von
dem reich das er von im hat ) sondern nnr inso¬
fern als der Lehensherr die nach der Reichs -

dienstordming oder dem Dicnstrechte festgesezte
Vergütung zu geben sich verstehen wollte . Doch

auch damit war für den Dienstherrn schon viel
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gewonnen , denn nun konnte sich wenigstens der
Vasall nicht damit entschuldigen , daß er nur
zur Vertheidigung seines Dienstherrn und in
gerechten oder von ihm gebilligten Fehden des¬
selben zu dienen brauche , ( § . 504 .. ) sondern
wurde , wenn er. auf das Aufgebot nicht er¬
schien , seines Lehens ' verlustig erklärt . Nur
die Vcrsagung des nöthigen Unterhalts ( wie na¬
mentlich daö Cölnischc Dienstrecht festsezt ) be¬
rechtigte ihn nun zurückzubleiben . Daher bil¬
ligte "ihn selbst die Rcichsdienstordnung dem
Dicnstmaune zu ( vergl . weiter unten Nro . V .) ,
wenn er kein Rcichslehen hätte , von welchem
er sonst 6 Wochen umsonst dienen mußte , oder
durch das besondere Dienstrecht nicht ander¬
weitige Bedingungen über diesen Gegenstand
festgesczt waren . Diese gab es aber allerdings -
DaS Cölnischc Dienstrecht vcrwilligt den
Dienstleuten auf Augen nach Italien nur et¬
was gcwisteö ; das Bambergische ( bey
Eccard Corp . bist . med . aev . Tom . 2 . p . 102 )
versichert ihnen unbedingt Unterhalt auf Ko¬
sten des Diensthcrrn , das Teklenbiirgische
Dienstrecht läßt es darauf ankommen , wor¬
über sich jedeSm -zl Diensiherr und Mannen ver¬
einigen würden ( so versiehe ich die Worte : nisi
de bona voluntate sffc| pi nos voluerint ) . —
Dieß zugleich zur Erläuterung dessen was oben
§ , 223 und 253 über die Rcichsdienstordnung
gesagt worden ist . a ) Die vorgeschriebene R e -
lurtionsp flicht im zweiten Saze be¬
zieht sich darauf , daß es sich bey den Reichs -
aftcrvasallcn leicht treffen konnte , daß sie von
mehreren Herrn Lehen battcn , also unter meh¬
reren Bannern ausziehen mußten . Dazu die
Mannschaft zu stellen , mußte ihnen öfter nicht
möglich seyn , eö blieb also nur übrig ( vergl .
Schwab . Lehne . Art . 59 § . 2 ) bey einem
Lehensherrn die Rcluition des Dienstes zuzu¬
lassen . Diese wird , wie der würkliche Lehen -
dienst , der Regel nach bey Strafe des Ver¬
lustes des Lehens geboten , und soll darin be -
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stehen , daß für jeden Ritter und Knappen ,
mit welchem der Banncrhcrr erscheinen mußte ,

er seinem Lehensherrn so viel zahlt als er er¬
halten würde , wenn er wirtlich yiit ihnen aus¬

zöge ; die ») war sehr natürlich , denn der Fürst

oder sonstige Lchcnshcrr mutzte nun die Leute ,
die dadurch ausfielen , a >:S seiner eigenen ge¬

meinen Dicnstfolge nehmen und auf seine Kosten
ausrüsten und unterhalten . Trüge es sich aber

zu , daß ein Herr vöm Reiche theils unmittel¬
bar theils durch andere Herren Lehen trüge , so

geht der unmittelbare Reichsdienst vor , und

wenn er diesen verrichtet , so muß er zwar
den übrigen Dienst auch relnircn , aber ohne

wegen Eaumniß hierin -lebenSfstllig zu werden —
Uebrigenö darf das was hier gegeben wird nicht

für die eigentliche Hosienditicn genommen wer¬
den , die meines Erachrrnü davon ganz verschie¬

den sind , und ohne Zweifel noch besonders be¬
zahlt werden mußten . Jenes halte ich nur für

eine besondere Vergütung der Ausrüstung .

IV . Similiter de Ecclesiarum filiis ( vielleicht fide¬
libus ) vel domesticis , id est ministerialibus ,
vel quorumcunque principum clientela , qui
quotidie ad. serviendum parati esse debent ,
statuimus , ut quicunque quinque mansos in
beneficio possideant , domino suo , ad quem
pertinent , bruniam cum uno scutario ducant ,

Dis vorhergehende Stelle Nro . III sprach von

des Reiches Aster LehenSlcnten , diese spricht

von den Reichsafter - Dienstlenten , bey denen
man so wenig als bey jenen an gemeine Dienst -
mannschaft denken darf . Es ist bekannt genug ,

daß die Grafen und Herrn der geistlichen und

weltlichen Fürsten Dienstleute waren , und eben
darum im Heerschilde eine Stufe weiter unten
standen . Ueber die Verhältnisse der Dienstleute
dieser Art enthält sehr vollständige Nachrichten :

Nie . Kindlingers Geschichte der Familie

und Herrschaft von Volmestcin . % Bde . 8 .



Zi6 Dritte Periode A , 888 * 1272 .

Oönabr 1801 ) . Sie stellen schon von fünf
mansls eincn Ritter und einen Knecht , Zeichen
der strengeren Verbindlichkeit der Dicnstlcute .

V . Et lioc in arbitrio dominorum pendeat ,
quos ducan t , a quibus itipendia accipiant
quibus etiam halspergas concedant , Ij 'jsis etiam
ad itineris praeparationem fex librae suae mo¬
netae in stipendium tribuantur ; et duo equi ,
unus currens , alter ambulans , addantur , ac
duobus sociis Io limarius victualibus bene one¬
ratus comminatur , qui ab ipsis ad opus do¬
minorum diligenter custodiatur . Ipsi quoque
in dominorum tam diu vivant pro¬
curatione , quam diu in incepta va¬
dant expeditione ; et cpiicquid 'a rebelli¬
bus regni pugnando acquisierint , partes duas
ad dominas deserant , tertiam sibi prd consola¬
tione retineant , Ouos autem non pascunt do¬
mini * ad ipsos reportent tertiam partem fui
acquisiti .

Diese Stelle ziehe ich , waö auch die Worte
quos ducant schon nothwendig machen , auf
die gemeine Dienstmannschaft oder Ritterschaft .

Es soll von den Herrn abhängen , wen von ih¬
rer ! Dienstleuten sie stellen , von wem sie stach

des wirklichen Dienstes ein Aeguivalent nehmen
( dessen Quantität aber auch wieder von der be¬

sonderen Dienstordnung abhängt s . st . 304 ) ,
wem sicsaußer der nachstehenden Ausrüstung )
auch noch einen Harnisch geben wollen . Die

Ausrüstung sowohl a !S die Leistung dcö nöthigen
UnterhallS wird aber nur fubsidiarifch vorge¬

schrieben , denn daß nach den besonde . cn ^ ) icnst -
. rechten andere Verhältnisse statt , haben konnten ,

sieht man aus diesen .

VI . Singuli vero principes suos habeant •offi -
r.ionnrios speciales , Mnrscalcum , Dapiferum ,
Pincernam et Camerarium . Qui quatubr quanto
plus sunt laboraturi , tanto plus in stipendio , ia
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vestitu , in eqnitatu prae ceteris sunt honorandi ,
scilicet unicuique iltorum decem librae cum
tribus equis tribuantur : quartus Marscalco ad¬
datur ; quorum unum ad praecurrendum , al¬
terum ad pugnandum , tertium ad spatiandum ,
quartum ad loricam portandum . Isti veio ta¬
les remanere cupientes , fi apud dominos im¬
petrare valeant , quot manlos polsideant , tot
libras suae monetae , vel totum fructum feudi
in illo anno pro stipendio solvant .

Die adeliche Dienstmannschaft ,' die zu diesen
obersten Hvfamtern bey den Fürsten gewöhnlich
allein gelangte ; wird natürlich von der gemei¬
nen Dienstmannschaft Nro . V unterschieden .

VII . Beysteuer , welche das Volk zum Reichödienste
geben muß , s. oben § . 223 . Note c .

0 ) „ Die Heerfahrt zur Kaiserktönnng endet sich
( nach dem Sachs Lehnr . Art . q ) an den Deut¬
schen , als der König geweidet wird Zu weite¬
ren Unternehmungen in Italien brauchte also nach
vollzogener Krönung das Heer nickt zu dienen .
Zu anderem Reichsdienst soll es nach dem ange¬
führten Text , gar nur sechs Wochen dienen .
Doch dieß scheint » ach dem ganzen ZusamnHnhang
nur auf den Fall zu gehen , wenn der Lehensherr
ihm keinen Unterhalt reichen will , und fallt also
weg , wenn er ihm das reichen läßt , was ihm
nach des Reichs Dienstordnung oder seinem be¬
sonderen Dienstrechte gebührt . „ Sechs Wochen
soll der Mann reisen und dienen seinem Herrn ,
bey seines selbs Kosten , darzn soll er sechs
Woche » vor und sechs Wochen nach , des Reiches
Fried und darbinnen Ruhe haben . So daß ihn
keiner seiner Herrn dabinnen zu Lehnrecht betci -
bing mag noch des Reiches Dienst gebieten " .
Aber auch gegen die gebührende Vergeltung dauert
der Reichsdienst nie lang Man sieht dieß am
deutlichsten aus der Geschichte des zweiten Zu¬
ges « ach Italien unter Friedrich I . der nach der
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Eroberung von Mailand den größten Theil dex
Fürsten mit ihrem Heere entlassen mußte , ( Ra -
devicus L . I . Cap . 44 ) und als er im folgen¬
den Jahre die Reichshülse von neuem nöthig
hatte , es nicht wagte , dieselben Fürsten aufzu¬
bieten , die daS Jahr zuvor mit ihm in Italien
gewesen waren ( ibid . L . 2 . C . 26 . ) . Von dem
Unglück Friedrichs auf seinem fünften Auge war
die Hauptursache , daß der größte Theil des Reichs -
heercs zu früh zurnckgieng ( Otto de 8 . Blasio
Cap . 23 . )

p ) So z . B . verlangte Heinrich der Löwe 1178
von K . Friedrich I . die Reichsstadt Goslar ( und
die dortigen Bergwerke ) , wenn er langer in Ita¬
lien bleiben sollte .

g ) Besonders wenn er mit Gegenkönigen oder auf - '
rührischen Großen zu kämpfen und also einen Theil
der deutschen Stände selbst gegen sich hatte .

r ) Literad Henrici VI . ap . G o d e s r i d .
Colon , ad a , 119g . Pro redemtione eius ter¬

rae ( sanctae ) mille quingentos milites et to¬
tidem 1'argantos in expensis nostris a Martio

usque ad annum transmittere , ddcrevimus , et
ho *« manifesto spopondimus , unicuique militi

30 uncias auri , et tantum annonae , quae ei
ad annum sufficiet , daturi , — Milites itaque

et sarganti iurabunt obedire illi , quem Mkgi -
strum eis et ducem constituemus . et per an¬

num stare in ' servitio dei . Die Sarganti sind
Bogenschüzen , die schon in einer Urkunde Hein¬
richs IV vorkommen . Auch bey Otto Frising .
kommen milites qui Soldarii vocantur vor , und
auf Friedrichs I zweitem Zug machte die merce¬

naria multitudo eine eigene Abtheilung des Heers
aus . ( Radevicus de gest . Fr . 1 , L , 1 . Cap . 32 , )
Die Söldner dienten immer unter besonderen
Hanptleuten die der Dienstherr sezte . Gode -

frid . Colon , ad a . 1236 . Imperator motu¬

rus bellum Longobardis sibi rebellibus , prae -
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mittit quingentos milites menfurnis stipendiis
co-nductos , quibus praeficit Nobilem virum
et rebus bellicis expertum , Geveardum de
Harvestein , ut apud Veronam exspbctet Impe¬
ratoris exercitum subsequenlem . Auch die
Landesherrn bedienten sich in ihren Fehden der

Evldnert Maguurn Chron . Balg . ad a . 1195 .Otto de Gelria — perpendens —' non vires
fui solius contra tot Magnates sufficere , de
potestate Coloniensis et Monasteriensis , Ducis
Brabantiae et Comitis de Monte militum cir¬
ca tria millia stipöndiis conduxit .

§ . 295 .

Dic königlichen Einkünfte sanken in
diesem Zeitraume zu einem Zustande der Mittel¬
mäßigkeit herab , der nur einem durch beträchtli¬
ches Erbgut mächtigen Kaiser verstattete , sich in
des Reiches Angelegenheiten so zu halten , wie es
desselben Würde und Nuzen erforderten . I . Das
Reichsgut welches der Kaiser durch seine Vögte
und Amtleute verwalten ließ , und das ihm theils
als Kammergut , , theils als Herrschaft Revenüen
abwarf » ) , schmolz allmählig gar sehr zusammen .
Um die Kosten derReichskriege ( besonders gegen
Gegenkönige und bey auswärtigen Unternehmun¬
gen ) zu bestreiten , mußte der Kaiser eine Vogtei ,
eine Stadt nach der anderen verkaufen , verpfän¬
den oder zu Lehen ertheilen . In den unruhigen
Zeiten des iZten Jahrhunderts griffen auch wohl
die Vögte selbst und die benachbarten Herren zu ,
und maaßtcn sich desReichsgutcs and ) . Der Ab¬
gang aber wurde nicht wieder ersezt . Was dem
Reiche durch Abgang der Belehnten heimfiel , oder
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von Geächteten eingezogen wurde , wurde gleich
wieder verliehen und mußte wohl gar gleich wie¬
der verliehen werden <7) ; das Erbgut ver frän¬
kischen und schwäbischen Kaiser , unter welches
auch manches Stück Reichsgut gekommen seyn
mochte , hätte so wie früher das carolingische und
sächsische Gut den Abgang crsezen können , aber
nach den jezigen staatsrechtlichen Grundsäzen
wurde es nicht zum Rcichögute : Und endlich das
was an Reichsgut noch übrig war trug nicht viel
ein ; ein großer Theil desselben war Lehen , die
Verwaltung war kostbar d ) , und , bey der weni¬
gen Aussicht gieng doch eine dazu gehörige Reve -
nüe nach der anderen verloren , oder wurde von
den Reichsunterthanen selbst durch Privilegium
erworben oder eingelöst e) .

c ) Ueber die Beschaffenheit des Reichsgutes giebt
den besten Aufschluß , das S a a ! ba ch , , derGü -
tcv die zu dem Reich gehörend , auf die Burg
zu Nürnbergs in der Mist . Norimb . Dipl , p . 4 .
u . f . Dieß Verzeichn iß ist am Ende des rzten
Jahrhunderts verfaßt . Man sieht daraus , daß
die Landvogtci , deren Siz zu Nürnberg auf der
dortigen kaiserlichen Purg war , gerade so einge¬
theilt urch verwaltet war , wie eine unter Landes - '
Hoheit stehende Herrschaft ( Grafschaft ) . Sie beißt '
auch in dem Saalbuch die Herrschaft zu Nürn¬
berg . Sie bestand aus Vogteien ', gerade so
wie die Grafschaften aus einem oder mehreren
Landgerichten , und aus Städten . Mit diesen
Bogteien darf man die eigentlichen Kammcrgüter
nicht verwechseln , welche durch Amtleute ( die frei¬
lich auch Vögte heißen , weil ein Amtmann und
ein Vogt ganz das nämliche ist ) verwaltet wur¬
den , und in welchen das echte Eiacnthum des
Grundes und Bodens dem König zustand . Was
in einem solchen Amte an Einkünften des Reichs
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fällig ist , nimmt der Amtmann ein , und liefert

es a » die Landvogtei in Nürnberg ( an den Ka¬
sten wie es im Saalbuche heißt ) . Von dem
Kammergut verschieden , aber unter daö Amt oder

doch unter die Vogtei gehörig , sind die Neichsgü -

tcr , die zu Lehen ertheilt sind und auch die Centge -
richtbarkeit haben können ; hatten sie auch den
Blutbann , so würden sie von der Vogtei cz' iniirt

und bloß der Landvogtci unterworfen seyn , näm¬
lich in Absicht des von dem Lehen zu leistenden

Lchndicnstes , und des mit der Landvogtci verknüpf¬
ten höheren Landgerichts . Die sämmtlichen der

Landvogtei untergebenen Reichöfassen werden von
dem Kaiser eben so besteuert , wie die Landsaffen
von ihren Landcöherrn ( s. unten § . 306 ) ; diese
Rrichsstcuer nahmen die Amtleute eben so wie die

dem Kaiser als Gutsherrn zu leistenden Abgaben
ein , die gleichfalls so weit sie dem Amtmann nicht

zu seinem Unterhalt überlassen sind , auf die Burg
abgeliefert und dort znm Unterhalte der Burg so

weit sie vom Kaiser derselben zugelegt sind , ver¬
wendet , oder dem Kaiser verrechnet wurden . Zum

Beweise dieser Säze mögen hier einige Artikel aus
dem Salbuche stehen . — , , A Id 0 rff das Ampt

gehört z » Nürmbcrg , das gältet alle Jar auf den
Kasten zu Nürmberg anderthalb hundert Sümmer
Kerns , von dem Gerichte vierzig Pfund und acht¬

zig Pfund z » zweyen Steuern , achtzehen
Sckwein , der jcdlichs gältet ein halbes Pfund zu

Fronkost , vier Kuffen mit Kraut , und Heu und
Stro und Holz , wanne des das Reich bedarf , und
Hüncr und Kcs . S ch u p p fe . Der Hartenstaincr
hat da zu Suppfe vier Lehen , zu dem HofleinS
ein Hub und ein Lehenzu dem Kolbcnhof em Hub

daö gehöret auch zu der Vogtcy zu Herßpruck . ES
gehört auch in dieftlb Vogtey ein Hub zu Ru¬

prechtstagen , zwo Hub zu dem Sigoltshof zway
Lehen zu Trinffe , ein Lehen zu Ausendorf , vier

Lehen zu Bakenhof u . s . w .
b ) So heißt es z . B . in dem angeführten Salbuch .Die Vogler zu Herßpruck da giebt der Markt alle

Bd . II . %
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Jar zu steuer achtzig pfund zwir in dem Jar , je
vierzig pfund , die Vogtei auf dem Lande alle Jar
sechzig Pfund — der hat sich der Herzog ( von
Bayern ) unterwunden , scyt den maln und sie slch
ergaben an das Reich .

e ) Wenn es Faynlehcn war . Doch hatte noch Frie¬
drich II die Absicht , das ledig gewordene Hcrzog -
thum Oesterreich zum Reiche einzuziehen .

ä ) So heißt es in dem Salbuche : Es gehöret auch
zu Nürnberg die Vogtci zu Amberg , der geneußct
der Herzog alle Jar dreyhundert Pfundt Regens¬
purger und mehr . In die Vogtci Vilseck gehören
407 Hub . Was die geltend daö nimmt der Her¬
zog ein , und zu Steuer geben sie ihm alle Jar
mehr denn ioo Pfund . Es gehöret auch zu Nürn¬
berg die Adelnburg , waö dazu gehört die hat inne
der Burggrave . Er hat auch inne zu Pattenhofen
L Hub . Er hat auch inne Singlingen und Schrepp -
fcnreut , daö Burglehcn ist an - die Burgk zu Nürn¬
berg . Es gehört auch dazu Lenkeröhaim , die Hof -
mark und Etelbach und was darzu gehört , die hat
auch der Burggrave inne . Es gehört auch dazu
Frindorf der Markt und was dazu gehört , das
hat auch der Burggrave inne . — Einen eben so
beträchtlichen Antheil o.n den Einkünften desKam -
merguts mögen die Vögte und Amtleute gezogen
haben .

e ) Doch fällt dieß mehr in den folgenden Zeitraum
in die Periode der Luxemburgischen Kaiser .

§ . 296 .

II . Die f i fc a li fd ) cn Einkünfte des

Kaisers bestanden : 1 ) in den Zöllen . Zwar

blieb es noch bey dem alten Rechtssaze , daß alle

Zölle dem Ruche zuständig seyen und also niemand

" inen Zoll haben könne , er habe ihn denn von
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dem Reiche « ) , aber da von den Kaisern die Zölle '
eben so wie anderes Rcichsgut verkauft , verpfän¬
det , verschenkt oder zu Lehen ertheilt wurden , so
blieben dem Kaiser jezt schon keine Zölle weiter
übrig als die , welche sich auf den Reichsgütern
befanden , die denn eben das Schicksal wie andere
Einkünfte von den Reichsgütern hatten . In ei¬
nes Reichsstandcs Landen aber sollte der Kaiser
ohne dessen Einwilligung keinen neuen Zoll anle¬
gen 5 ) . Da die gcsammten Zölle des Reiches
waren , so hatte übrigens der Kaiser die Oberauf¬
sicht über dieselben c ) , und mochte auch in Anse -
hung solcher Zölle die ihm nicht gehörten , Zollbe¬
freiungen ertheilen , welche die Städte , besonders
die Reichsstädte sehr häufig erhielten ei ) . 2 ) In
der Münze . Mit der Münze verhielt es sich
gerade so wie mit den Zöllen ; auch hier blieb dem
Kaiser von dem Münzregal nichts als scincMünz -
stättcn in den Reichsstädten und die Aufsicht über
die Münze im ganzen Reiche ; zum Nachtheile
der landesherrlichen Münzen sollte er keine neue
Münzstätten anlegen e ) . Durch die einzelnen
Reichsständen anvertraute Verwaltung dcs Münz -
regals entstanden bedeutende Nachtheile : damit
der Schlagschaz mehr abwerfe , wurden von den
Herren der Münzen schlechtere Münzen geprägt
als nach dem Reichsmünzfuß / ) geschehen sollte g ) .
Davon war die nothwendige Folge , daß keine
Münze ohne Vorwissen und Genehmigung des
Landesherrn in seinem Territorio zugelassen wur¬
de ü ) . Auch fanden sich Falscbmünzer ein - ) ;
um dem Umlaufe schlechter oder falscher Münzen
vorzubeugen , zugleich aber um das Münzregal

Vd . 11 . ck' 2
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noch besser zu nuzen , wurde nun von Zeit zu
Zeit alle ^ Münze widerrufen und umgeschmol -
zen k ) . Diese Verwirrung des Münzwesens
hatte zur Folge daß man in den Städten ( be¬
sonders den Reichsstädten ) eigene Aemter nie -
dersczte , um die Wärung ( den wahren Werth )
einer jeden Münze , die hier in Umlauf gesezt
wurde , - zu bestimmen / ) , und daß ein eigenes
Gewerbe mit dem Umtauschen der Münzen ( cam -
biuai ) zur Erleichterung des Handels an frem¬
den Orten getrieben wurde m ) . Die Ausübung
des Regals war ordentlicherweisceiner aus den
Dicnstleuten des Landesherrn gebildeten Genos¬
senschaft , die M ü n z e r genannt , denen ein
Münzmeister vorgesezt wurde , überlassen n ) ,
und wenn gleich zuweilen diese durch gering¬
haltigere Münzen nach dem Beispiele der Münz -
herrn se-lbst widerrechtlichen Vortheil ^ zu ziehen
suchten 0 ) , so mochte das Geschäft doch besser
in ihren Händen gelassen , als , wie an einigen
Orten geschah , an Juden verpachtet werden p ) .

0 ) Henrici IV dipl , a . 1073 ( bey Ludewig Re ] .
Mscr . Tom . 3 pag . 176 ) Thelöniimj . — quod
in qmnibus locis regiae potestati adsignatur .

1 ) S . oben § . 247 . Note e . Nro . a .

c ) Worin sich diese äußerte , ergiebt sich aus dem
Zollgesez Friedrichs II in dem N . A . v . 1235 .
Cap . ro . Wir ftzen und gebieten , daß a -ie die

Zolle , die mit Unrecht gehabent sin anders
denn sie von erst uffgesezet sind , daß

die Hebnnge ab sy , und der Zolle blibe als er zu
recht soll . Und das niemandt nein , wann zu
Recht ; und daß man in recht nemen soll . Wer das

bricht , den soll man halten für ein Straßenren -
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der , 2 — daß cille die Zolls die syder unsers Va¬

ters Tod — uffgcsazte auffWasser und uff Lande ,
von wennc fy gcsezt sind , daß sy gare abspn ;
es sy denn der ine bewkren möge von dem Riche ,

. a !ö er von Recht solle . 3 . Alle die Zolle nehmend
uff Wasser ode - auff htm Lande , . die sollen den
Wegen und Brücken ihre Recht halten mit
machen und mit bcsserunqe . Unde von

den sie den Zoll nement , sollen sie befrieden und
beleiten nach ihr Macht , alö fere ire Gewalt qeet
das sie nichtcS vorließen 4 . Were dieß Gebot

zu dryen malen bricht , wird er es bezeu¬

get vor Gericht , als recht ist , der Jolle soll
dem Riche ledig sin .

d ) In der Urkunde Note a erhalt Worms ein Zokl -

privilcgium in Ansehung mehrerer kaiserlichen Zolle .
Weit ausgedehnter ist daö , welches K . Friedr . II

A . >219 der Stadt Nürnberg ertheilte ( HistNo -
lirnb . Dipl . Prodrom . p . 11 ) : Nulius Nurim -
bergenfis in celebratione Curiae Regalis ibi¬
dem de aliquibus rebus luis solvet theloneum .
Iu Ascha ( eine bekannte Zollstätte an der Do¬

nau unterhalb Passau ) Nurembergenses non ma¬gis solvent thelonei de rebus luis , quam nauta
de navi lua . De Ratisbona usque Pat -
taviam nullum solvent theloneum
etc . Vermöge der ursprünglichen Bestimmung der
Zölle waren übrigens nach einem gemeinen Her¬

kommen , Pfaffen und Ritter und ihr Gesinde Zoll '
frey , — wo sie Schiffs oder Brücken nicht bedür¬
fen . " Sachs . L a ndr . B . 2 , Art . 27 .

e ) S . oben § . 247 . Note c . Nro . 2 .

f ) S . oben § . 171 .

g ) Schon im iztcn Jahrhundert war es daher da¬

hin gekommen , daß man keine Zahlung mehr in
einer Münzsorte überhaupt , sondern immer nach

einer gewissen Landmünze bestimmte . S . z . B .

§ oyz . Note d . In dem Landbuchc der Mark

Brandenburg geht daher der Angabe der Ein -
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fünfte des Landesherrn eine genaue Bestimmung
der damals dort üblichen Münze voraus .

h ) Spruch zwischen dem Erzbischof von Cöln und
der Stadt . Cöln A . 1258 - ( entlehnt aus v . Mar¬
te ns Versuch einer histur . Einwickl . des ' wahren

Ursprungs ' des Wechselrechts . Gö ! t . 1797 . ? .
S . 22 ) dicimus qnod mercatores in districtum
Coloniensem venientes cambire debent argen¬
tum ad monetam Coloniensem ; quodsi non fe¬
cerint ab hominibus domini Archiepiscopi ar -
restari possunt , sed si arrestantur argentum eo¬
rum ad monetam debet deferri et facto cam¬
bio cum denariis ., quos recipiunt pro argento
libere abire permitti . — Daher war es ein Pri¬

vilegium von Wichtigkeit , welches K . Friedrich ll
1219 der Stadt Nürnberg ertheilte : In nundmis
Werde civis Norimbergensis cum denariis No -
rimbergensibus de iure cambiet et emet au¬
rum et argentum et nemo prohibebit . Simi¬
liter in nundinis Noerdlingen — et maxister
monetae Norimbergensis illuc ibit fi voluerit ,
et denarios suae monetae ibi formabit .

r ) Zur Erlaukerirng dieses und der folgenden Säze
mag vorzüglich das Dchwab . Landr . Art . 590 .
Vergl . mit Sachs Landr , B . 2 . Art . 26 . die¬

nen . I . Alt pfenning soll man nit verschlagen
wanne so ein neuer Herr kommt . Stirbt aber der

Herr oder wird verwandelt in drey Zaren die

pfenning söllcnt doch gestern uncz sie zu den drey
jarcn komment . II . Und giebt der münzen einen
falschen pfenning aus also daß er damit übt kau¬

fen will oder domit gelten will . und ist er zwölf
oder wer es gest im an die Hand . er bab ir dann

feinen fchnb . Und dannocht muß er schwören daß
er nicht wisse daß sie falsch waren . Und ist ir ein

halb Pfund oder mer es gect im an den Hals .
Ist er aber derselben Unthat ee bewart oder über¬

zeugt vor gericht so soll man seinen eid nit remen .
Man soll im drey wal ( urteilen , das heiß e .scn

ze tragen aufs bloßer Hand . oder in einen wallen ;
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den keffel zu greiffcn uncz an den ellenbogen . oder
die wafferurtcil . Gericbtet er nit mit der einen
man svl im die Hand gbschlahen . Diz recht ist nit
wann der münzer . Wer an seinem rechte voll «
kommen ist vinbt man bey ihm ein schilling fal¬
scher pfenning minder oder wer , man zerschneidet
ihm die Pfenning und gibt ihm die stück wider .
Und ist ir mer denn fünf schilling es geet im an
die Hand er müg ir dann seinen schub haben . —
V . Niemant mag neue marckt oder neue müncz er¬
heben wann mit ces Herrn Willen in das geeicht
er liget . Dannocht mag es nit beschehen es sende
dann der künig seinen handschuch darzu . daS ist
darum gesezt das die landleut innen werden daß
eö sein will sei .

A) Die Glosse zum Sacks . Lande . II . 26 . sezt zn
dem in der vorhergehenden Note Nro . c . angeführ¬
ten Rechrösaze hinzu : dieses Recht ist wider un¬
sere Gewohnheit . Denn man verneuct alle Jahr
einmal die Pfenninge in der Mark und zwier in
dem bisthumb zu Magdeburg . — Der Glossator
entschuldigt dieß zwar als das neuere Recht , man
sieht aber leicht , daß es bloße widerrechtliche Fi -
nanzspeculation war .

l ) S . Olenschlagcr Erläuterung der G - B . S . 2i§ .
Einen ähnlichen Zweck hatten die Privilegien , wel¬
che sich die Städte ertheilen ließen , die in densel¬
ben befindlichen kaiserlichen oder landesherrlichen
Münzen zu visitiren . Ein solches Privilegium er¬
hielt Lübeck schon 1187 von K . Friedrich I . S .
Willebrand Hansische Chronik , in der Gesch »
von Lübeck . S . 30 .

m ) Dieß Gewerbe trieben ursprünglich die Münzer
und Hausgenossen . Daher rührte es in der Folge ,
daß man dazu eines besonderen Privilegii bedurfte .
Schon Friedrich I privilegirt in der in der vorher¬
gehenden Note angeführten Urkunde die Bürger
von Lübeck zu diesem Geschäft wenn eö nicht ge¬
rade ante domum monetae geschehe . In dem
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Note h angeführten schiedsrichterlichen Spruch

heißt es : Item dicimns quod exceptis Canipl 'o -
j 'ibus Domini Archiepiscopi nemo debeat emere
argentum nisi ad usus peregrinantiuin vel ad
anaglyfi ( zu künstlicher Verarbeitung ) species
comparetur , fecundum quod a quibusdam ci¬
vibus edocti fumus ,

rr ) Vergl . meinen Aufsaz über den Ursprung der

stadt . Versass ^ citschr . für gesch . Rw . B . 2 .
S . 218 . Daß sie sich nicht bloß bey den kaiserli¬
chen Münzstätten befanden , sondern auch bey den
landesherrlichen sieht man besonders aus einer Ur -

künde von i ? 53 in Hanselm an n s dipl . Beweis
( oben tz . 2 -',4 . Note c . ) S . 413 naeb welcher der

Vogt des Grafen von Hoheitlohe zu Oeringcn , , sol
auch olleine haben die Juden und die Münze , und

soll sezen , zwelfMünzere dieheizcnt hnsgenvzzcn " .

0 ) Der Betrug , den sich die Münzer erlaubten , scheint
den Landesherr » und Städten hie und da den Ver¬

wand gegeben zu haben , die kaiserlichen Münzen

an sich zu reißen , wozu daS Nvte 1 erwähnte Pri¬
vilegium der erste Sebritt war . Dieß war na¬

mentlich zu Cöln der Aast . S . Lententia Don -
radi Arcliiep . Colon , qua monetarios Colonien -
ses ab illorum officio quod vulgariter dicitur

Huyßgenvsscnschaft , seu custodia monetae , prop¬ter eorum manilestos excessus amovit et sibi et
omnibus successoribus Inis ius - monetarios in¬
stituendi adiudicat . Bey H irs ch Mügzarchiv
Th . i . Nro . 21 . — Aiich das Schwä b . Lands ,

beklagt sich a . a O - Nro . VJT . daß man schlechte

Münzen schlage und daß es die Könige geschehen
ließen .

V ) S . Olenschlager a . a . O . S . 195 und 214 .

§ . 297 .
3 ) Eine allgemeine Reichßstcner

die an die kaiserliche Kammer zu entrschten gewe -
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sen wäre , oder ctucfy nur eine so allgemeine Ab¬
gabe wie der alte Cmsus gewesen war , gab es
in diesem Zeitraums nicht : denn die Steuer ,
welche auf den Reichsgütern erhoben wurde , wenn
sie gleich dem Reich entrichtet ward , gehört
nicht hieher « ) . Doch erhob der Kaiser als
L e h e n s h e r r von den kleineren Stiftungen und
Abteien eine Abgabe unter dem Namen der Ko¬
ni g s st e u e r ( Servitium oder subsidium re¬

gium ) b ) , deren Ursprung aus der althergebrach¬
ten Beisteuer solcher Stiftungen , die ihre Lehen
nicht zu verdienen brauchten . § . 169 . Note b ) ,
sich nicht verkennen laßt , und also nicht mit
den Adjutorien oder Beden in Parallele gesezt
werden darf , welche sich andere Lehenshcrrn bey
außerordentlichen Gelegenheiten von ihren Vasal¬
len und Unterthanen entrichten ließen . Auch trug
dieAoäration der persönlichen Lehendienstc , zu
welcher sich die Reichsvasallen verstehen mußten ,
wenn sie nicht selbst mitzogen , sondern nur ihre
Leute stellten , 'der kaiserlichen Kammer etwas ein .
4 ) Eine wie es scheint neue fiscalische Nuzung c )
entstand durch die schirmvogtcilichen Rechte des
Kaisers über die Kirchen ( § . 289 ) , .welche ihm
nach der Vorstellungsart dieses Zeitalters das un -
bezwerfelte Recht gaben alle Juden auszurotten ,
und ihr Gut einzuziehen d ] . Der Kaiser fand
aber für gut , Gnade für Recht ergehen zu lassen ,
und die sämmtlichen Juden bloß seiner Kammer
als deren besondere Knechte zu unterge¬
ben e ) . Für den Schuz welchen sie dadurch er¬
langten , mußten sie mehrere Arten von Abgaben
an die kaiserliche Kammer entrichten / ) , die aber
willkührlich erhöht und verändert werden könn -
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ten , da ja ihr Leben und ihr sämmtliches Gut

immer in der Gewalt des Kaisers blieb g ) . Das

Recht Juden zu schüzen und 'Abgaben von ih¬

nen zu erheben , wurde übrigens von den Kaisern

wie andere Regalien verliehen h ) , 5 ) Ebenfalls

erst in diesen Zeitraum gehört die Entstehung des

Bergregals , ohne daß man jedoch anzugeben

weiß , zu welcher Zeit und durch welche Veran¬

lassung die Idee entstanden ist , daß alle Metall¬

gruben , wenigstens Gold - und Silbergruben

dem König gehörten ?' ) • Da die reichsten Silber -

gruben , die man in diesem Zeitraume kannte , die

Harzbergwerke , unter Otto I aus königli¬

chem Grund , und Boden eröffnet wurden , so

dürfte vielleicht dieser Umstand die Veranlassung

dazu gegeben haben , und dann ließe es sich er¬

klären , warum es nun so lange schwankend blieb ,

was eigentlich zum Bergregalc gehöre h ) und wie

es kam , daß sich ohngeachtet derRechtsgrundsäzo -

über das Bergregal , Reichsstände und Landsaffen

im Besiz von Bergwerken befanden , ohne , wie

es scheint , eine kaiserliche Begnadigung darüber

zu haben . Da der Bergbau hie und da schon

vorher im Gange war / ) , und die Idee des Berg¬

regals sich erst nach und nach bildete , so dehnte

man den Begriff desselben auch erst nach und nach

weiter aus , und wer einmal im Besize von Gru¬

ben war , der mochte sie auch ferner ungestört ge¬

nießend ) . Salzquellen rechnete man in die¬

sem Zeitraum gewiß nicht ausgcmachterwcise un¬

ter die Regalien n ) .

a ) Denn da der König sich in Absiebt des unmittel¬

baren Rrichsgutes gerade so wie der Landesherr
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zu seinem Territorio verhielt ( § . 2g5 . Note a ) so
war dir Steuer , die er von den Reichsunterthauen ,
wie andere Ländeshcrrn von den ihrigen , erhob ,
keine wahre Rrichsabgabe , die ihm als König
hatte entrichtet werden müssen , wie es bey dem
Census der Fall war .

5 ) Eine solche Steuer von jährlich hundert Pfund ,
mußte das Kloster Lorsch schon vor Konrad II be -
zahlen ; ein Nonnenkloster zu Paffan befreite erst
ii <) 3 K Heinrich VI von derselben . S . Lang
histor . Entwickl . der Deutschen Dtenerverfassung .
S . Z2 .

e ) Denn daß es schon unter den Carolingern eine
eigentliche Judensteuer nach dem Begriffe der spa¬
teren Zeit gegeben habe , wie Olcnschlager a .
a . O . S . rg c behauptet , beweisen die von ihm an¬
geführten Stellen nicht ; nur so viel geht daraus
hervor , daß sie Abgaben von ihrer Person zu zah¬
len hatten we -l sie überall Schuzgenossen waren .
Dieß mußten sie seyn , da sich keine Spur findet ,
daß sie jemals für fähig gehalten worden wären ,
Mitglieder einer freien deutschen Gemeinde zu wer¬
den . Dadurch wurde indessen der Jndenschuz kein
Regal . Auch mußten sie schon in der Carolingi -
schen Zeit als Kaufleute einen höheren Zoll oder eine
höhere Handelsaccise bezahlen , als andere nicht jü¬
dische Kaufleute ; aber auch hieraus folgt keine Re -
galität des Judenschuzeö . Die erste bestimmte
Spur , welche man von einem besonderen Schuz ,
den der Kaiser allen den Juden verlieh , findet ,
fallt in die Regierung Heinrichs IV ; vielleicht wa¬
ren es erst die Verfolgungen , welche die Juden
durch die Kreuzfahrer erlitten , welche die Kaiser
auf ihre Rechte als Schirmvogte der Kirche und
die Vortheile , die sich daraus ziehen ließen , auf¬
merksam machten ,

«k) Daher heißt es noch 1462 in einer Instructio «
Markgraf Albrechts zu Brandenburg : „ So ein
Römischer Kaiser oder König gekrönt wird , mag
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« f den Juden allenthalben im Reich all ihr Gut

nehmen , dazu ihr Leben und sie tbdten , bis auf

ein Angal der lützel seyn soll , zu einem Gedacht -
nuß . "

») . Cour . IV R . I7ipl . ap . Gold äst . Const .
imp . Tom . 2 . pag . 85 . Omnes el singuli Ju¬
daei , degenles ubique per terras nostrae iu -
risdiciioni subieclas , Christianae legis
et imp erii praero gati va , fervi sunt
nostrae Camerae speciales . — Es ver¬
dient übrigens znr Ehre der Päbste bemerkt zu
werden , daß sie es für Pflicht erklärten , die Ju¬
den zu dulden und zu schüzen , lind sie nicht durch
Gewalt , sondern durch Unterricht zur christlichen

Religion z » bekehren . S , C . W . Epiker über
die ehemalige und jczige Lage derJudcn in Deutsch¬
land . Halle ib - y . g . S . Z - und f . — Dennoch
vermochten weder diese Grundsaze noch der kaiser¬

liche Schuz die Juden vor den grausamen Verfol¬

gungen zu bewahren , die sie von Zeit zu Zeit unter
allerlei Verwand , besonders im tgten und izten

Jahrhundert erfuhren . S Epiker a . a . O . S .23 ti . f. ,

/ ) Die Judensteuern bestanden nach Urkunden : i ) in
dem dritten Pfennig oder der Kronstcner , die

jedem neugckrönten Römischen König von den Ju¬
den zu einer Ehrung gegeben werden mußte , ihr

Leben damit zu lösen . ' 2 > in dem zehnten Pfen¬
nig von allem Handelswncher , z ) in der ordentli¬
chen Judensteuer , eine Schazung , die der Kaiser

wo er den Landesberrn Juden zu halten erlaubte ,

sich öfters zur Hälfte vorbehielt . 4 ) in dem güld -
neu Opferpfcnniq , l Rhein . fl . für jede Person

über 12 Jahr jährlich zu Weihnachten zu bezahlen .
5 ; in Geschenken an die Hofheamten und der Lie¬

ferung des Pergaments in die Kanzlei . S . Lang
histor . Entw . S . rpg . Ordentliche Abgabe war

wohl nur Rro . 3 , die übrigen kamen wobl nur sel¬
tener und in einzelnen Fallen vor ; auch findet man

Beispiele , daß die Juden von den Etadtobrigkeiten

gegen wlllkührliche Ausdehnung der kaiserlichen Ge -
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rechtsame geschüzt wurden S . .̂ nn . DloImar .
üä s . l 2 g ' . öey Urstisius T . 2 . p , 30 .

g ) Dabei' vernichtete der Kaiser auch nach Gelegen¬
heit aus kaiserlicher Machtvollkommenheit die For¬
derungen der . Juden , z . B . K . Wenzel A izay
ihre Forderunaen im ganzen Reich . - Wegen

Einziehung der Judensteuer ertheilte K . Sieg -
niund lgzo seinem .Landvogt in Schwaben die
Instruktion : „ und gedenke >a darauf , daß du

den Fall auf das höchst , wie du immer staunst ,
bringest " .

h ) S . z . B > oben § . 258 . Note a . Nro . 10 .

r ) Eine Reibe von Stellen , nach welchen Bergwerke
und Salinen bis ins rate Jahrhundert als sim¬

ples Pertincnz von Grundstücken behandelt wurde ,

findet sich gesammelt in H ü l l m a n n ö Geschichte
des Urspr . der Regalien in Deutschland . Franks ,
a . a . O . 1826 . S > 62 u . f .

k ) Die Rechts bücher sprechen von dem Bergregal
noch sehr unbestimmt : Sachs . Landr . B . l .

Art . 35 . ( vergl . Schwab . Landr . Art '. 222 ) .

Alle Schäz unter der Erden begraben tiefer denn

ein Pflug geht , gehören zu der Königlichen Ge¬
walt . Silber inag auch kein Mann brechen auf
eines andern Mannes Gut ohne des Willen des

die Statt ist . Giebt er ihm aber Urlaub dazu ,

die Vogtei bleibt doch fein darüber . — Ich
halte cö zwar für unzweifelhaft , daß Elke unter

Schazeu Bergwerksschaze versteht , worauf auch
die Glosse hinweist , Bergwerksschaze sind also

nach Eike ' s Meinung Regal . Was er aber unter

Bergwcrksschäzen versteht , sagt er nicht , und
fügt nur hinzu , welche Rechte der Eigenthümer
habe , auf dessen Grund und Boden eine Silber¬

grube angelegt werde . Er schreibt diesem die Vog¬
te ! , d . h . wie ich glaube das dominium ' dire -
ctum zu . Daß dieß seiner Meinung nach bloß
bey Silbergrube » und nicht auch bey andern Me ->
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tallgruben ( wenn er bey dem Ausdruck Schäze
auch an diese dachte ) statt finden solle , kann man
unmöglich annehmen , weil in der Natur der Sa¬

che offenbar kcin ^ Grund zu einem solchen Unter¬
schiede liegt . Dieser Jusaz führt also nothwendig
auf die Annahme , daß Elke bey den Schazen nur

an edle Metalle ( hauptsächlich Silber , da Gold

bekanntlich in Deutschland wenig gefunden wird )
dachte , worauf auch der Ausdruck Schaz , den
man von andern Metallen gewöhnlich nicht braucht ,

hinweist , daß also seiner Meinung nach keineswegs
alle Metalle Regal waren . Dieß vvrausgesezt ,
führte ihn der Zusammenhang bey Erörterung der

Verhältnisse des Eigenthümers zum Finder nur
auf Silbergruben . Es war aber freilich sehr na¬

türlich , daß die Kaiser , als man erst für ausge¬
macht ansah , daß edle Metalle unter ihre Gewalt

gehörten , das Regal allmahlig auch auf andere

Metalle auszudehnen suchten , ja sogar Steinsalz
als Mineral , das durch künstlichen Bergbau ge¬
wonnen werden mußte , und vermöge einer leichten

Schlußfolge von diesem , Salzquellen dahin rech¬
neten . Diese Ausdehnung findet sich schon in einem
Lehnbriefe Conrads III von nzo ( bey Schaten
Ann . Paderb . p . 786 ) wo Gold , Silber , Kupfer ,
Blei und Zinn unter die Regalien gerechnet wird ,

und Friedrichs II für Graf Poppo von Henneberg
' A . 1216 . ( bey Sehöettgen et Kreysig dipl .- et

. Icr . R . G . Tom . 2 , p . 588 ) : in reatum st per¬
petuum feudum ei concessimus omnes argen¬
tifodinas et tam alia quaecunque me¬
talla seu saline fuerint in terra sua a modo
reperte , ut eas ad usum suum convertat ; et
tam ipse , quam sui heredes , sicut ad impe¬
rium et nos spectaret , eunt universis proven¬
tibus suis iure seodali teneant et possideant . —>
Man ist aber noch nicht berechtigt , anzunehmen ,
daß diese Ausdehnungen auch schon unbestritten

waren , weil sie der Kaiser als unbestritten auf¬
stellte .

I ) Denn die Bergleute , die auf dem Harze die dort



IV . A . Oeffentl . R . Rekchseinkünfte . 335
gefundenen Gruben eröffneten , wurden auS Fran¬
ken vomFichtclberge genommen , wo wahrscheinlich
schon seit uralten Zeiten der Bergbau im Gange
war .

m ) Auf diese Weife mochten auch Privatpersonen ge¬
nug im Besiz von Bergwerken seyn .

ji ) Weil mit der Annahme des Gegentheils die Ent¬stehung der berühmtesten Salzwerke bekanntlich
im Widerspruch stehen würde .

§ . 298 .

III . Die persönlichen Leistungen an
das königliche Hoflager ( $ . 171 . Note 2 ) , die
sonst von den gesummten Unterthanen einer Pro¬
vinz gefordert wurden a ) , verloren allmählig die
Eigenschaft einer gemeinen Last , und mochten or-
dcntlicherweise nur von den Einsaffen der Reichs -
güter gefordert werden b ) . Zum Unterhalte des
Heers zu contribuiren , blieb in so fern noch die
Schuldigkeit aller Reichsunterthanen , als die ge¬
meinen Kriegsgeseze einem durchziehenden Heere
erlaubten , gewisse Bedürfnisse zu nehmen , wo
sie sie fänden c ) . Die Verpflegung des Königs
und der königlichen Beamten , und die Landfrohn -
den zum Nuzen desselben und des Heeres ( § . 171 .
Nro . Z ) blieben im Ganzen noch gemeine Laste ! ) ,
obwohl jene ordentlicherweise hauptsächlich den
Reichsgütern und Stiftern zugemuthet <? ) , und
diese vorzüglich nur zum Besten des Landesherr » ,
der den Reichsdienst leistete , gefordert wurden / ) .

a ) Noch unter Heinrich IV , denn es gehörte zu denHauptbeschwerdender Sachsen gegen ihn , daß er
dem Lande durch die Lieferungen an sein Hofla -
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aer , die seine stete Gegenwart in Sachsen noth¬

wendig mache , zu sehr beschwerlich falle .

h ) S . oben § . 295 . Note a .

c ) So heißt es in einem Landfrieden für den Elsaß

( bey Datt . de pace pubi . p . 149 ) . Si autem pu -

plica Imperatoris expeditione , aut condictio -
nali exciuiti fuerint acclamatione , tribus die¬

bus proprio pergant victu : Si autem iter pro¬
lixius luerit , caballorum tantum cibaria , et

ad vescendum sumant necessaria , et nihil

praeter herbam , olera , poma , ligna et quae
ad venatoria pertinent exercitia tollere prae¬
sumant . Sä ch s. Landr V . 2 . Art . 68 . Er¬

lieget einem wegfertigen Mann sein Pferd , er
mag wohl Korn schneiden und ihm das geben als
weit er das gereichen mag stehende im Wege mit

einem Fuße . Aber er soll es nicht von bannen
führen noch wegbringen zu seinem Nutz . Eine

ähnliche Verordnung K - Friedrich I enthält II F .
2 " . § - £•

d ) Sie werden noch in der Constitntion Friedrichs l
über die Regalien ( II F . 56 ) dem Kaiser zugespro¬
chen : angariarum parangariarum et plaustro¬
rum et . navium praestationes , et extraordina¬
ria collatio ad felicissimam Numinis regalis

expeditionem , Otto F r i 1' i n g . de gest .

Frid . I . L . 2 . Gap . 13 . Mos enim antiquus ,

ex quo Imperium Romanum a .I Francos deri¬
vatum est , ad nostra usque deductus est tem¬

pora , ut quotiescunque Reges Italiam ingredi
destinaverint , gnaros quoslibet de familiaribus

luis praemittant , qui lingulas civitates seu op¬

pida peragrando , ea quae ad fiscum regalem

spectant , quae ab Accolis Fodrum dicuntur ,
exquirant .

e ) Wie man aus der Menge von Befreiungen schlie¬
ßen muß , die sich die Stiftungen auch in diesem

Zeiträume ertheilen ließen .

/ ) S . oben g . 323 . Note c . und unten § . 304 .
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§ . 299 .

Die Landeshoheit im Sinne dieses

Zeitalters laßt sich nicht als ein Recht so defini -

niren und behandeln , daß aus dem Bcgrisfc selbst

dessen Bestandtheile logisch abgeleitet und ent¬

wickelt werden könnten , weil man unter diesem

Ausdruck nur einen Inbegriff einzelner

verschiedenartiger ' Rechte zusammen¬

faßt a ) . Sie laßt sich nur diesen Bestandtheilen

nach beschreiben , und umfaßt eine dreifache Classe

von Rechten : i ) Kaiserliche durch Verleihung

zum lehenbaren oder freien Eigenthum über¬

tragene Rechte , d . h . Regalien . Dahin

gehört wesentlich die Grafsch a st b ) nach

ihren beiden Bestandtheilen Gerichtbarkeit

und Heerbann ; zufällig , aber der Regel

nach , Münze , Zoll und andere fiskalische Nuzun -

gen . 2 ) Lchenshcrrliche Rechte , - d . h .

die durch den Geburtsstand c ) oder !, bey den geist¬

lichen Fürsten und Herrn ) durch das Amt erlangte

Möglichkeit als Lehens - oder Dienstherr ei¬

ne aus mindestens ritterbürtigen Personen beste¬

hende Heerfolge zu haben , und mit derselben den

ordentlichen Reichsdienst für die Grafschaft zu

versehen . Z ) S ch u z h e r r l i ch e Rechte , d . h .

die durch dieJmmunitqtsrcchte erworbene Befug -

niß alle auf eigenthümlichen Gütern und im Di -

strict von jener gesessenen Reichsunterthanen im

Reichsdienst zu vertreten . Erst durch dieß Recht

wurden die , welche der Grafschaft unterworfen

waren , Hunt erfassten , d . h . Landsassen

des Berechtigten , und mithin mittelbare Reichs -

unterthancn . Die Landeshoheit war aber entwe -
Vd - h . A
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der vollständig oder unvollständig . Die
erstere war nur die , mit welcher ein Fürsten -
amt , oder wenigstens , wenn auch ohne dessen
Titels ) , die Rechte des Fürstenamts ( Hcrzog -
thums ) verbunden war . Wer , obwohl mit jenen
Hauptrechten der Landeshoheit versehen , in einem
Fürstenamte gesessen war , gehörte nur zu den
Landsassen vomHerren stande , und hatte
die Ausübung seiner Landeshoheit nur beschränk¬
ter und untcrgeordneterweise, besonders in Be¬
ziehung auf die in derselben liegenden Rechte
des Heerbannes e) .

a ) Der Ausdruck Landeshoheit ist bekanntlich erstseit dem Westphalischen Frieden gewöhnlich und
weil er in diesem Sinne etwas ganz anderes be¬
zeichnet als das Recht , welches in dieser Periode
dem Landesherr » zustand , eigentlich nicht ganz
passend . Indessen kenne ich keinen schicklichern ,
weil die Ausdrücke iuris dictio , Grafschaft , Für -
stenthum , Herrschaft , welche bis zum Westphali¬
schen Frieden dafür gebraucht wurden , wegen 'der
damit verknüpften Nebenbegriffe noch weniger pas¬
sen An der so lange fortdauernden vergeblichen
Bemühung , das ganze Verhältniß durch einen
schicklichen Ausdruck zu bezeichnen , ist es übrigens
am sichtbarsten , wie sehr es noch schwankend und
im Werden begriffen war . Man sehe ji B . § . 247 .
Note c die Worte , deren sich Friedrich II bedient ,
um den weltlichen Fürsten den ruhigen Genuß der ■
bis dahin erworbenen Landeshoheit zuzusichern .

b ) Denn seitdem Herzogthum und Grafschaft erbli¬ches Eigenthum wurden , müssen sie auch zu den
Regalien im Sinne dieses Zeitalters ( § . 17s ) ge¬
zahlt werden . In Italien rechnete man sie daher
auch schon zu Friedrichs I Zeit dahin . S . oben
§ . 246 . Note a .

e ) S . unten § . 303 . Note i am Ende .
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<̂ ) ^Wie das am häufigsten da der Fall war , wo das
ächte Herzogthum , selbst dein Namen nach , ganz
aufhörte , wie z . B . in Franken .

c ) Vergl . unten § . Z04 und 326 Note d . ' In wie¬

fern eigentlich der Landesherr , der unter einem

Fürstcnamte blieb , eingeschränkt war , ist unmög¬
lich allgemein zu bestimmen ; das Verhältniß bil¬
dete sich bey der Auflösung der Herzogthümer und

unter der Mitwnrkung so sehr verschiedener späte ,
rer Ereignisse , in den einzelnen Territorien sehr ver¬
schieden aus . Man kann am besten eine dreifache

Gattung desselben unterscheiden . 1 ) In einigen

Territorien sanken die Landsassen vom Herrenstande
zu gewöhnlichen Landsassen herab ; in dem Frei -

herrntitel des Adels ist noch eine Zeitlang , bis die¬
ser auch Titel des niedern Adels wird , eine Spur

davon . 2 ) In anderen verwandelte sich ihreLand -
sässigkeit in eine bloße Lehnbarkeit . 3 ) In anderen

endlich verwandelte sich das Fürsienarnt in einzelne

dem Fürsten zustehende Rechte der Landeshoheit im
späteren Sinne des Worts , durch welche der ei¬

gentliche Landesherr beschränkt wurde . Die Ge¬

schichte fast aller Territorien liefert dazu Belege .

§ . 300 .

Der erste Schritt zur Entstehung der Lan¬
deshoheit war die Auflösung der Gauverfassung
und die gleichzeitige Veränderung des Reichsheer -
dienstcs gewesen ; der zweite , die entschiedene
Erblichkeit der Lehen , Grafschaften und Herzog -
thümcr ; die Auflösung der Herzogthümer hatte
den lezten Stoss gegeben . Bey diesem allmähli -
gen Fortschreiten des neuen Systems , durch wel¬
ches die alten ohnehin schwankenden Verhältnisse
( § . 225 ) nur nach und nach verdunkelt wurden ,

Bd . n . B 2
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wußten zulezt weder Kaiser noch Stände noch

Volk , auf welchem rechtlichen Fundament eigent¬

lich das Factische ihrer Vereinigung beruhe . All -

mahlig erst entstand die Idee , daß es die Le -

h e n s v c r b i n d u n g sey , durch welche die Stände

mit dem Reiche verknüpft ' würden , öhnerachtct

weder die nach und nach erworbenen einzelnen

Rechte der Landeshoheit würklich immer zu Lehen

getragen wurden , noch auch , selbst nach der Aus¬

bildung dieser Idee , all ? Landeshoheit würklich

lehnbar wurde a ',. Jene Idee entstand ohnstreitig

zuerst den den geistlichen Fürsten und Herrn , durch

die in dem Concordat von 1122 dem Kaiser zuge¬

sprochene Investitur derselben mit den Rega¬

lien . Eine bloß für dieses Verhältniß stets

wiederholte Investitur , die bei freiem Eigenthum

undenkbar war , mußte nothwendig auf die Idee

einer eigentlichen Lehn bar keil dieser

Rechte führen b ) , obwohl die meisten derselben

vorher freies Eigenthum des Stifts gewesen wa¬

ren c ) . In allen Stiftern und Abteien

wurde also die Landeshoheit auch würklich

lehn bar d ) . Bey den weltlichen Fürsten und

Herren war dieß hingegen keineswegs allgemein

der Fall . Es fand sich zwar ohnstreitig bey allen

Herzogthümern und Gaugrafschaften ursprünglich

der Gebrauch der Investitur ( als feierlicher In¬

stallation in das Amt ) , welche etwa bey den Gra¬

fen anfänglich durch den Missus und nachher or¬

dentlicherweise , so lange das ächte Herzogthum

bestand , durch den Herzog oder Pfalzgrafen ge¬

schehen mochte e ) , bey den Herzogen aber vom

König selbst . Da sich bey diesen die Idee des

Amtes am längsten erhielt / ) , so blieb es auch
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in Rücksicht ihrer allgemein bey einer förmlichen

Investitur , und nach der Ausbildung der Idee

von der Lehnbarkeit der Landeshoheit , verband

man mit dieser Investitur den Begriff , daß da¬

durch das Fürstenamt im eigentlichen Sinne

zu Lehen ertheilt werde g ) . Dadurch wurde noth¬

wendig die ganze Landeshoheit lehenbar . Das

Fürstenamt machte zwar von dieser eigentlich nur

einen Theil aus , und man kann daher auf den

Gedanken kommen , daß durch die mit der Inve¬

stitur verknüpfte neuere Idee doch immer nur das

Fürstenamt selbst und die wirklichen Lehen ( vor¬

malige fiskalische Güter ) , die auch bey der älteren

Investitur zugleich mit übertragen werden moch¬

ten , lchnbar geworden seyen ; aber da man sich

unter dem Fürstenamte eine Gewalt über die in

dem Fürstenamte liegenden Grafschaften zu denken

hatte , so mußte man nothwendig diese auch als

eine P ertin enz d es H erzog thums betrach¬

ten , und die Grafschaften sowohl , welche der

Fürst selbst besaß , als die Grafschaften , die von

Anderen besessen wurden , die aber noch von ihm

abhängig blieben und daher von ihm selbst zu Le¬

hen ertheilt wurden , mußten dadurch reichslehn -

bar werden . Daß dieß würklich der Fall war ,

beweisen die alteren und neueren Lehnbriefe un -

widersprechlich h ) . Die übrigen Regalien wurden

darum eigentlich noch nicht lehnbar , denn sie wa¬

ren weder Pertinenz der Grafschaft noch des Für¬

stenamts , sondern beruhten auf besonderen Con¬

cessionen ; aber die strengen Verordnungen , daß

niemand dergleichen besizen solle , der nicht ihren

rechtmäßigen Erwerb nachweisen könne ( § . 296 . ) ,

mußten nothwendig die Veranlassung geben , daß
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sie zum Schuz des althergebrachten rechtmäßigen
Befizes in die Lehnbriefe eingerückt wurden i ) ,
seitdem diese üblich wurden K) . Mit der Landesho¬
heit der Grafschaften verhielt es sich dagegen et¬
was anders . Sie waren freilich aus den oben ( § .
234a ) bezeichneten Gründen , größtentheils lehnbar ;
aber es gab doch auch einzelne die als freies Eigen¬
thum besessen wurden . Seit der - Auflösung der
Gauverfassung und dem Erblichwerden der Graf¬
schaften , geschah es auch , daß da sich bey , den lezte -
ren der Begriff des Amtes ganz verlor , die In¬
vestitur , welche von dem König oder Herzog er¬
theilt wurde , weniger auf die Grafschaft als auf
die eigentlichen Lehen , welche der Graf befaß
und auf welche die Investitur ohnstrcitig von je¬
her auch gieng , bezogen wurde . Und bey
dieser Vorstellungsweise blieb es zuweilen in An¬
sehung der Grafen , welche nach der Auflösung der
alten Herzogthümer das Glück hatten , sich unab¬
hängig von den neuen Fürstenämtern zu erhalten ;
die Belehnung . wurde ausdrücklich bloß über ihre
eigentlichen Lehen ertheilt , weil sie diese Beleh -
mmg bloß vorn König erhielten , und in ihrem
Verhältniß zu diesem in der Regel kein Grund
lag , die Lehnbarkeit weiter auszudehnen ; nur
etwa gewisse Regalien ( § . 296 . ) wurden aus
eben dem Grunde , wie bey den Fürsten , in die
Lehnbriefe eingerückt . Das Recht der Grafschaft
( die alten Amtsrechte ) , oder die Landeshoheit
dieser unabhängigen Grafen blieb hier folglich
freies Eigcnchum i ) . Die Grafschaften hin¬
gegen , welche den neuen Fürstenämtern unter¬
worfen blieben , deren Bcfizer daher auch keine
vollständige Landeshoheit erwarben , blieben oder
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wurden in der Regel lehenbad , weil es eben in

jener Unterwürfigkeit wesentlich lag , daß die Ab¬

hängigkeit nicht bloß auf die eigentlichen

Lehen sondern auf die Heerfolge überhaupt bezo¬

gen werden mußte , mithin auch die Belohnung

nicht bloß auf die Lehen , sondern auch auf die

Grafschaft bezogen werden konnte . Dazu kam

noch , daß , da die Grafschaft immer als auf ge¬

wissen Gütern haftend gedacht wurde ( § . 234 ) ,

es auch oft geschehen konnte , daß gerade dieses

Gut lehenbar war , und auch hieraus die Schluß¬

folge gezogen werden mochte , daß es die Graf -

schaft selbst sey .

a ) S . über das allmählige Entstehen der Idee , daß
das Verhältniß zwischen Kaiser und Standen Le -

henöverbindung sey : A . F . H . Posse über die

Sonderung reichsständischer Staats - und Pri -

vatverlasscnschaft . Gvtttug . 1790 . 8 . S . 1 - 57 .
Die Gründe , aus welchen ich von der daselbst

enthaltenen trefflichen Entwickelung in mehreren

Stücken abweiche , finden sich in den folgenden
Noten .

I ) Man könnte fragen , warum die auch vorher ,

nur in anderer Form , üblich gewesene Investitur ,
nicht schon früher auf diese Idee habe führen müs¬
sen ? Allein ehe das Wormser Concordat den Sinn

der Investitur bestimmte , war sie I n st a l l a t i 0 n
in daö geistlicheAmt , und die damit verknüpf¬

ten Beneficien und Befugnisse . So lang konnte
also auch die Investitur bey den geistlichen so we¬

nig als bey den weltlichen Herrn die Idee einer

würktichen Lehenbarkeit dieser Befugnisse hervor¬
bringen .

c ) S . Posse a . a . O . S . 10 .

ä ) Posse a . a . O . S . 13 glaubt zwar , daß auch

dadurch eigentlich nichts weiter als die bischöflichen
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Güter , die von diesen vergebenen Leden und die
Fiscalrechte , Münze und Zoll , Leben geworden
seyen . Allein da das Concordat dem Kaiser ganz
allgemein die Investitur mit den Regalien zuspricht ,
und unter diese jezt auch Herzogthümer und Graf¬
schaften gerechnet werden mußten , so mußte hier
nothwendig die gesammte Landeshoheit lehenbar
werden . Man darf auch nur , um sich zu überzeu¬
gen , daß dieß würklici » der Fall war , die Lehen¬
briefe über die geistlichen Fürstenthümer ( bey L ü -
nig im Neichsarchiv und im Corp . iur . feud . )
durchgehen . Selbst bey den Neichsabteien und
Stiftern wird man immer den Blutbann unter den
lehenbaren Stücken finden , der hier nichts an¬
deres als die Grafschaft bezeichnet und bezeichnen
kann . Die Stelle des sch w a b . L e h e n r Art . 17 .
„ was des Gerichtes ist , das über Plntreynsen
geht und um Todschlag , wem das der Bischof
leihet den soll er senden mit seinem Pries an den
Künig daß er ihni den Bann leihe “ — aus welcher
P 0 ' •' c auf eine sehr scharfsinnige Weise seine
Meinung darzuthun su ' dt , daß die wahre Landes¬
hoheit auch nach dem Wormser Concordat noch in
den Handen des Königs geblieben und mithin nicht
ledab 'ar geworden sey , muß , wie mich dünkt , nicht
davon verstanden , werden , daß die Vogte den Blut¬
bann di ; Grafschaft ) an des Königs statt auszu¬
üben , und folglich die Stifter die wahre Grstfschaft ,
also auch die La .nd . .-boheit nicht hätten , denn das
wäre gegen die deutlichsten Verleihungsurkunden ,
sondern auf folgende Weise . Da die Kirche sich
nach dem canonischen Recht nicht mit dem Blut¬
gericht befassen soll , so suchte man den Wider¬
spruch , in welchem der Best ; der Grafschaft und
mitbin des Blutgerichts mit jenem Gesez stand ,
dadurch zu heben , daß man annahm , es komme
das Bl utg ericht durch die Investitur mit der
Grafschaft gar nicht in die Hände des Prälaten ,
sondern der König leihe es an seiner statt
gleich unmittelbar an den Vogt . Die Grafschaft
blieb aber darum doch in den Händen des Präla¬
ten . Auf diese Erklärung weist auch die Glosse
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her selbst als Markgraf von , Reiche besessen « nd
etwa - weiter zu Lehen ertheilt hatte , nebst den
Reichsasterlehen , welche bisher die Herzoge von
Barern kraft des Herzogthums verliehen hatten
( s. oben tz . 2Z4 . Note e ) , sondern daß darunter
nothwendig auck die Grafschaften gehören mußten ,
wenn man erwägt daß ja doch diese schon zuvor
entweder vom Herzog oder von , Markgrafen Na¬
mens des Königs durch die Investitur übertragen
werden mußten , und daß alle indicia secülaria
jezt ime feodali von dem Herzog von Oesterreich
abhängen sollten . Diese Interpretation bestätigt
auch dasOcsterr . Landr . ( beyLenstenberg Visiern , -
Div p . 814 Art . 2 — 3 ) . Bey Errichtung des Her¬
zogthums Braunschweig und Lüneburg ( s. oben
§ . 24c») trug Herzog . Otto dem Kaiser zum Eigen¬
thum auf : Proprium castrum suunt Luueburch
cum multis aliis castris terris et ho¬
minibus eidem castro pertinentibus ,
in nostram proprietatem et dominium specia¬
liter assignavit , ut de eo quicquid nobis pla¬
ceret tanquam de nostro proprio faceremus .
Der Kaiser schlug dazu die ihm gehörige Stadt
Wraunschweig , überließ daö Ganze dem Reiche
und belehnte dann Namens desselben den Herzog
Otto damit als einem Herzogthum . Cum con¬
sensu — principum civitatem Br uns wich
et castrum Lnneburch , cum omnibus
castris hominibus et pertinentiis
suis uni vim us et creavimus inde du¬
catum etc . Origg , Guelf . Tom . IV . p . 49 .
Der ganze Vorgang scheint hieraus sehr klar sich
so darzustellen ; Herzog Otto überließ seine Güter
und die darauf haftenden Rechte über freie und
unfreie Personen ( denn etwas anderes können doch
die homines eidem castro pertinentes nicht
bedeuten ) , d . h . seine Allodialgrafschaften dem
Kaiser , und diese wurden dadurch nothwendig
nun auch lehenbar , was sie nicht geworden seyn
würden , wenn Otto nicht nach der Ehre gestrebt
hätte , das Fürstrnamt und den damit verbunde¬
nen Rang vom Reiche anerkannt zu sehen , son -
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dem sich wie andere turnt achten Herzogthum
freigewordene Grafen , mit der herzoglichen Ge¬
malt ohne ihren Titel begnügt hätte . Unter die
Grafschaften welche das Welfische Haus befaß,
gehörte denn freilich auch die Lehensherrlichkeit ,
über die Grafschaften des Herrenstandeö , in ei¬
nem beträchtlichen Theil des alten herzoglichen
Sprengels . Diese Lehenöherrlichkeit war wohl gro -
ßentheils nur ein Ueberbleibsel der bisherigen her¬
zoglichen Rechte , oder mit andern Worten : die

, Weifen waren eigentlich - bisher Allodialhrrzoge in
einem Theil dcö alten Herzogthumö , nnd dieses
Allodialherzogthum wurde nun in ein lehnbareö
verwandelt , weil sie ohne Lehnbarkcit dieser Rechte
keinen Fürstentitel führen konnten . Zum Beweise,
daß diese erste Delehnung so verstanden werden
muß , und daß späterhin anS den im Paragra¬
phen angegebenen Gründen die Regalien gewöhn¬
lich mit i » die Lehcnbriefe kamen , ohnerachtet
sie ursprünglich nicht lehenbar waren , mag hier
auch noch stehen , was das HauS Braunschweig
und Lüneburg späterhin vom Reiche als Lehen
recognosckren mußte : " die Fürstenthümer Braun -
, , schweig und Lüneburg , die Graf - und Herr -

schaften Eberstcin , Wnnstorf , Hallermund , Wöl -
' , pe , Hoya , D.iepholz , Homburg und Bruckhausen
„ ( die lcztcrn sind spatere Acquisitionen ) mit allen
„ A ft e r l e h e n , G r a fsch a ft c n , Herrschaften
„ und Vogteien der Klöster in obgemeldtem Für -
„ stenthum , und ' ihren fürstlichen Obrigkeiten,
„ Regalien , Gerichten , Straßen , Zöllen " u . s . w .
0 . Lü n i g s N e i ch s a r chiv l J ars i 'pec , Cou -tin . 2 . unter Braunschweig »

i ) D . h . Urkunden über die zu Lehen ertheilten ein¬
zelnen Stücke und die Bedingungen dcö Lehens -
vertrages . Der Lehenbrief K . Friedrichs l über
Oesterreich vom I . iiZü ( s. oben § . 238 . ) ist
bekanntlich der älteste den man kennt . Der Ge¬
brauch solcher Lehenbriefe ist aber eine Folge der
zu einer festen Form gediehenen Erblichkeit der
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Leben , und mag daher in der lezten Hälfte deS
Uten Jahrhunderts anfangen .

k ) Wie man aus den Lehenbriefen bey Lünig im
Reichsarchiv und im Cbrp . itir , feud . sieht ,
unter denen sich wenige sinken , in welchen nicht

allgemein der Regalien gedacht oder wenigstens

die meisten und wichtigsten einzeln aufgeführt
würden .

l ) Man darf nur die spateren Lebcnbriefe der Gra¬

fen , mit denen der fürstlichen Häuser vergleichen ,

um sich bie 'won aufs vollständigste zu überzeu¬
gen . Meistens sind es nur einzelne Güter und

Rechte , und die Iczteren meist solche , die erst spä¬
terhin erworben wurden , welche man hier als le -

henbar ausgezeichnet findet . So z . B . trugen die
Grafen von Solms vom Reiche weiter nichts

zu Lehen als : Rödelnheim , das Schloß und Dorf ,

Niedernursal , und das Dorf Halligsheim , mit
allen ihren Rechten und Zugehörungen " . S . Lü -

nigs Reichvarchiv Lpicil . Seeul , P . 1 , p . 250 .

252 . 262 . 264 . In Ferdinands II Hohenzollersche »

Fnrstendiplom versichert der Kaiser , daß Hohen -
zollern eine uralte mit allen ihren Regalien und
Herrlichkeiten ganz eigenthümliche und unlchnbare

Grafschaft sey . Irrer de feudis Imperii p . 182 .

§ . ZOI .

Eine nothwendige Folge des alten Amtsver -
haltniffes war , daß . die Landeshoheit über
ein Fürstenthum oder eine Grafschaft anfäng¬
lich untheilbar war , weil ein Amt , auch
nachdem es erblich geworden , doch untheilbar
blieb . DieRechtsbücher haben daher auch jenen
Grundsaz noch « ) , allein zu Ende dieses Zeit -
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raums war er schon nicht mehr praktisch L ) . Der

Hergang der Sache scheint dieser gewesen zu

seyn : Ursprünglich bezog sich die Theilung eines

Gutes , das ein Fürst oder Graf seinen Descen¬

denten hinterließ , nur auf die eigentlichen Lehen

und das Erbgut ; das Fürstenthum und die Graf -

schaft , die er besessen , gieng nur auf einen

Sohn über , etwa dem ältesten oder welchem

es sonst der König vor den anderen gönnen

mochte » Indessen bey dem Zusammenbringen

so vieler Grafschaften und ihrer so häufigen

Verbindung mit dem Herzogthum ( .§ . 222 ) ,

mochte es auch sehr häufig geschehen , daß nur

das Hauptamt ( die Pfalzgrafschaft , das Her -

zogthum u . s . w . ) auf einen übergieng , die

übrigen Aemter auf die anderen Erben als

Grafen oder edle Herren übertragen wurden c ) .

Je mehr sich nun das Andenken des Amtsver -

hältnifses zugleich verlor , desto leichter führte

diese Gewohnheit auf die Theilung auch des

Amtes selbst , d . h . des Fürstenthumes oder

der Grafschaft in solchen Fallen , wo sie ur¬

sprünglich nur aus einem Amte bestgnd . Doch

dauerte es sehr lange , bis auch ' bey den Für -

stenthümern , welche getheilt wurden , die meh¬

reren Erben sich nicht mehr mit dem Titel

edler Herrn begnügten , sondern ebenfalls

sämmtlich den Fürstentitel annahmen , und sich

dadurch zugleich von dem Fürstenamte unabhän¬

gig machten , dem sie als edle Herrn wahr¬

scheinlich ursprünglich unterworfen blrebey cl ) .

Der Zeitpunkt , in welchem dieß zuerst häufiger

geschah , kann als die Epoche des völligen Ver -

schwindens der alten Amtsidce angesehen werden .
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a ) Schw ä b . 8 andr . Art . 21 . Man mag kein

Fürsteuamt mit Recht zweyen Mannen geleihen .
Geschiehet aber es je , jedweder mag mit
Recht nit ein Fürst davon geheißen
» och ge seyn . Also mag man weder Markgraf¬
schaft noch Pfalzgrafschaft noch Trafschaft zweyen
Mannen geleihen . Dann wann sie getei -
let worden , so habent sie je Namen
verloren .

L ) Wie die Theilung des Herzogthums Bayern
1255 , Sachsen 1260 , Braunschweig 12S7 be¬
weist .

c ) So wurde nach dem TodeHerzogWelflV ( rioi )
sein ältester Sohn Welt V Herzog zu Bayern ,
dessen Bruder Heinrich der Schwarze bis zu jenes
Tode keinen Titel führt . ' Das Herzogthum erbte
dann von diesem Heinrich der Stolze ; sein Bruder
Weif VI führt von seinen deutschen Besizungen
ebenfalls keinen Amtötitel . Nach dem Tode Al¬
brechts des Bären ( L170 ) , der zu den Anhalti¬
schen Besizungen die MarkgrafschafkBrandenburg
erworben hatte , wird sein ältester Sohn Mark¬
graf von Brandenburg ; der zweite , Bernhard ,
heißt Bernardus de Anhalt , bis er das Herzog -
thnm Wachsen erwarb ; einer seiner Söhne führt
allein den Titel eines Herzogs ; der zweite, Stamm¬
vater des jezigen Anhaltischen Hauses , heißt wie¬
der nur Ilenticns ds Anhalt . Daß Welf VI ,
Bernhard und Heinrich von Anhalt wnrkliche
Grafschaften besessen haben , wird aber wohl
niemand bezweifeln .

d ) Dieß scheint wenigstens die Note a angeführte
Stelle sagen zu wollen , wo sie von den Folgen
einer Theilung der in der Note c beschriebenen Art
spricht . „ Jedweder " darf man aber nicht ,
wie in dem Senkenbergischcn lateinischen Text ,
durch keiner von beiden erklären ; es bezeichnet
nach seiner gewöhnlichen Bedeutung , daß nur
einer von beiden , nicht jedweder Fürst heißen
und seyn könne »
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§ . 302 .

Zmn Zwecke der Verwaltung der Gericht -
barkeit war jedes Territorium in mehrere a ) ,
L a n dgeri ch te ( Comeciae , Comitatus , iu -

dicia provincialia b ) getheilt , in welchen die
Verwaltung der Grafschaft an des Herrn
Statt einem Landrichter ( Landvogt , index
provincialis , index orriinaiins , Advocatus )anvertraut war . Jedes Landgericht zerfiel in
Centen ( Vogteien oder Aemter ) in wel¬
chen ein V 0 g t ( A m t m a n n advocatus ) die
Centgerichtbarkeit in dem alten Umfange ( § . 164 ) 1
an des Landrichters Statt übted ) . Doch wurde
in vielen Ländern schon jezt die vollständige Ci -
vilgerichtbcrrkeit mit den Aemtern verbunden e ) ,

I so daß dann nur die Criminalgerichtbarkeit in
eigentlich peinlichen Fällen dem Landgericht blieb ,

: und im Gegensaze der Centgerichtbarkeit , die
hohe Gerichtbarkcit ( indicium knpremnm ,

| | das oberste Gericht ) , hieß st ) . Und selbst diese
i wurde hie und da mit den Centgerichten ver -

-[ bunden g ) . Außer diesen Gerichten fanden sich
s in vielen -Territorien noch besondere Friedens¬

gerichte zur Erhaltung des Landfriedens , de -
! ren Entstehung immer in einer besonderen Ver -
^ anlaffung , gewöhnlich einem von einem oder
! mehreren Ländern angenommenen besonderen
^ Landfrieden ihren Grund hatte , und deren

Dauer daher auch nur auf die Zeit dieses Land¬
friedens beschränkt war A ) . Mit allen diesen
Gerichten hatte der Landesherr vermöge der
Landeshoheit concurrirende Gcrichibarkeit , und
zugleich die höchste Gerichtbarkcit über alle welt -

i
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lichen von jenen ordentlichen Gerichten eximir --
ten Personen und Sachen ( § . 303 ) zu deren
Ausübung er gewöhnlich einen besonderen Land -
oder Hofrichter ernannte i ) .

a ) Wenn , wie es meistens der Fall war , das Ter¬
ritorium aus mehreren alten Grafschaften oder

Herrschaften bestand . Vergl z . B . über die Land¬
gerichte i » Hessen C P . Kopp Nachricht von
den geistlichen und Civilgerichten in Hessen . B . 1 ,S . 228 u . f .

b ) Freilich bezeichnet indessen der Ausdruck Come -eia nicht immer ein Landgericht , und selbst dieser
Ausdruck kommt in einem beschrankteren Sinne

für eine bloße Cent vor . - S . Strubens Ne -
benst . Tb . 1 . Abh . 5 . Comecia oder Landgericht
kann eben so gut jedes Gericht ( das nicht Lehen -

gericht ist ) heißen , als jeder Richter der an der
Stelle eines Anderen richtet , mithin keine ei¬

gene Gerichtbarkeit hat , Vogt heißt . Doch iss

jene Bedeutung die gewöhnliche . S . Kopp a .
a . O . S . 232 .

c ) Daß das Landgericht die Gerichtbarkeit hat , die
in der Regel in allen Sachen eintritt , mithin

die eigentliche Grafschaft , sieht man schon dar¬
aus , daß der Landrichter gemeiniglich iudex

schlechthin oder iudex terrae ordinarius heißt .
Das Landgericht heißt daher auch commune ter¬
rae placitum . Urk . bey S trn b e n a . a . O .

x . 252 .

d ) Man sieht aus dem Landbnche der Mark
Brandenburg , ( einer unter CarlIV verfaßten

Beschreibung der Mark und ihrer einzelnen Be¬

standtheile , vorzüglich zum Zweck eines Verzeich¬

nisses der Einkünfte und Rechte des Kurfürsten ,

sowohl überhaupt als insbesondere , an jedem ein¬

zelnen Orte , aus dem Berliner Archiv heraus¬

gegeben durch den Grafen von Herzberg . Berlin
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und Lcipz . 17F1 . 4 . ) daß in der Mark die Vog¬
te ! noch im iqten Jahrhundert in der Regel

weiter nichts begriff , als die alle Centgerichtbar -
keit « S . 37 heißt eör De proventibus incer¬tis sicut cie iudiciis , cie excessibus et eorum ,
correctionibüs , de lignorum venditionibus ,
de impignorationibus etc .

Propter quod notandum quod Dominus , ia
Marchia habet quadruplex Juditium . Iu di¬
tium Curiae quod est super quaestionibus
plieudorum . Et quia lud ex Curiae personam
Domini representat quilibet Marcliionista de
et super plieudis coram eodem iudice respon¬
dere tenetur , luditium advocatorum
quod est super debitis , quare in quali¬
bet advocatia unus deputatur iudex »
Et quia ille personam advocati repre¬
sentat extra illam advocatiam cie gentes coram
illo respondere non cogantur nisi per modum
reconventionis . luditium iniuriarum
quod requirit penam sanguinis et est super
iniuriis et violentiis , In quo iudicio septem
villani ad hoc specialiter electi una cum Ju¬
dice resident Ius dictant et diffiniunt , coram
quibus tam militares quam alii quicunque
cuilibet querulanti tenentur respondere , lu¬
ditium supremum habet dominus in sin¬
gulis suis civitatibus et in quibusdam villis
nisi per venditionem vel obligationem in qui¬
busdam esset alienatum . In primis tribus ha¬
bet Dominus tam mulctas vel penas pecunia¬
rias quam emendas , tle quarto vero duas par¬
tes et prefectus -tertiam . Igitur omnes indi¬
ces omnium predictorum iudicior .um tenen¬
tur ad rationem . Diese Stelle läßt sich nur
auf folgende Weise erklären . Die Landgerichte
in der Mark hatten Erinunal - und Civilgericht -

barkeit , wie es die Natur der durch sie ausge¬

übten Grafschaft ( comecia ) mit sich brachte .
Von ihnen waren eximit t 1 ) die Städte , obwohl

die Städtischen Gerichte auch dem Landesherr »

Bd . II . Z
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zustanden , wenn er sie nicht veräußert hatte , in¬
dem sie sonst durch besondere Vögte verwaltet
wurden ; 2 ) die der Ritterschaft , den Prälaten ,
Stiftern und Klöstern zugehöriaen Hintersassen
( vergl . § . 303 ) und alles geistliche Gut . 3 ) Die
Lehenssachen . Des Umfanges der Eerichtbarkeck
der Landgerichte selbst geschieht in dieser Stelle
aber keine Erwähnung , sondern dieser wird als
bekannt vorausgesezt , und die Gerichtbarkcit über¬
haupt nicht erst beschrieben , sondern nur angege¬
ben , in wiefern die Gerichtbarkcit des Markgrafen
ein lncra tives Recht sey . Hier bemerkt nun
der Verfasser des Landbuchs , daß der Markgraf
habe : 1 ) das Lehnsgericht und davon die gesamm -
tcn Gefalle . 2 ) Das Landgericht und die von
demselben abhängigen Vogteien nebst den daraus
zu ziehenden Gefallen , indem das indicium ad¬
vocatorum super debitis ( also offenbar die
C e n t g c r i d) 1 1' a r E e i t ) dergestalt ausgeübt wer¬
de , daß in jedem Amte ( advocatia ) ein Richter
sey der an Statt des Landvogtö ( advocari ,
des Landrichters , also auch ohne Antheil an den
Gefällen , so weit sie ihm nicht der Landesherr als
Besoldung überlassen harte ) richte . Von dem
Landrichter wird dieß nicht besonders bemerkt ,
weil es sich da von selbst verstand , aber von den
Vogteien mußte es besonders gesagt werden , weil
da , wo die Vogtei dem Gutsherrn zustand , ( frei¬
lich in einem weiteren Umfange , wie sich nachher
ergeben wird ) der Landesherr keinen Antheil an
den Sporteln hatte , da der Gutsherr nicht im
Namen und an Statt deö Landrichters richtete ,
sondern in eigenem Namen . 3 ) Das BI » t ge¬
ri ch t , iudicium iniunarum , quod requirit pe -
nam sanguinis et est super iniuriia et violen¬
tiis ; daß die peinliche Gerichtbcnkeit und nicht
ein besonderes Friedensgericht , wie Herr von Herz -
berg glaubt ( der diese Stelle nicht stanz richtig er¬
klärt , weil er den nachher vorkommenden Aus¬
druck indicium supremum auf alle Gerichte in
der Mark , und nicht auf die Untergerichte in den
Städten , von denen allein die Rede ist , bezieht )
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hierunter verstanden werde , folgt Don daraus ,
daß dieß Gericht alö ein ordentliches , und nicht

als ein außerordentliches , wie alle Friedensge¬
richte waren , angegeben wird . Der Ausaz , daß
alle Personen ohne Unterschied vor diesem Ge¬

richt zu Recht stehen müßten , weist auch nicht

auf das Friedcnsgericht und dessen besondere Ei¬
genschaften hin , sondern darauf , daß es ein Land¬

gericht sey , vor welcheimnaturlich jeder , auch der
Ritkerbürrige Landsaffe , erscheinen mußte , da der
Landrichter an des Landeshcrrn Stelle richtete .

Der Verfasser des Landbuchö bemerkte dieß wohl
nur darum , weil er vorher den Würkungökrcis
der Vogtcien beschrieben hatte , in welche die Rit -

terbürtigen nicht gehörten , sondern vor das Land¬

gericht , weil die Schöffen des Vogts nicht die
nöthige Ehre gehabt bälten , » m sie vor Gericht
zu ziehen . Es kam aber nun auch 4 ) darauf an ,

zu zeigen , welche Einkünfte der Landesherr auch
von den rxcmten Gcrichtbarkeiten habe , denn al¬

les bisherige bezog sich nur auf die Landgerichte

und die von diesen abhängigen , aber nicht auf die
von diesen eximirten Vogteieu und die Städte .

Davon handelt daö Landbuch zulczt und bemerkt :
a ) in den Städten stehe dem Landesherrn in der

Regel , nämlich wo sie nicht veräußert sey , die
hohe Gerichtdartcit zu . Hierunter wird ohne

Zweifel nur die peinliche Gcrichtbarkeit verstanden ,
wie sich aus der Dpeeisication der dahin gehörigen
Falle crgiebt , die weiter unten auf die Aufzählung

der Städte folgt , in welchen der Landesherr das
iudicium supremum Ijabc ; und hieraus ist also
abzunehmen , baß um diese Zeit die Städte in der

Mark die Civilgerichtbarkeir in der Regel an sich
gebracht hatten , b ) In einigen Dörfern , wo

sonst die Vogtei einem anderen zustehe , sey dieß
auch der Fall , obwohl sonst die dem Gutsherrn

zustehende Vogtei ( wie daö Verzeichniß der ein¬

zelnen Dörfer im Landbuche beweist ) der Regel
nach die hohe und niedere Gerichtbarkeit begreife . —

Die Richtigkeit dieser Erklärung läßt sich auch

Vd . II . Z 2

k * \

*

1

•••
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aus dcr ^ Gerkcnschen Urkundensammlungen voll¬
ständig barthun .

e ) Ein Beispiel hiervon hat Kopp a . a . O . S . 272
u . f .

/ ) Urk . Landgraf Heinrich II A . 1557 bey Kopp
a . a . O . <2 - 306 : daz nbirste Gerichte waz

sich an Hals und an Hand gecridit . —

g ) In der vorerwähnten Urkunde wird dieß oberste
©credit einem Cenrgerichte beygelegt ; noch an¬
dere Beyspiele s. bey Kop p a . a . O .

S . Kopp a . a . O . S . 362 u . f . Ein Beispiel

bierz » enthalt auch ein 138c zwischen Markgraf

Siegmund von Brandenburg und einigen benach¬

barten Fürsten auf ü Jahre geschlossener Landfriede
bey Gerckdii Corl . dipl . Brandenb Tom .

IV . p . 4 oo seq . Eben so gab es außerordent¬
liche kaiserliche Friedensgerichte .

i ) Von einem solchen Landrichter spricht das Oe¬
sterreichische Landrecht Art 82 . Es ist auch
recht , wann ein Landöherr ein Lantqericht sczer ,

nach rat seiner Lanbherren daß er dem geb 300

Pfunt das er Kost nucz gehoben . — Dieser Land¬
richter soll gegen Grasen , Freie und Dicnstleuie

„ nur um Gewalt und umb sein Gepot und um

„ varend Gut ( nicht ) richten , was ander clag ist

„ die sol der landöherr richten " . Solche Land -

und Hofrichter kommen in hessischen Urkunden des
i3ten Jahrhunderts sehr häufig vor . S . Kopp
a . a . O . S . 276 u . f . und Urk . Nro . 57 .

§ '. 30Z .

Von den ordentlichen Gerichten des Landes¬

herr « waren ex -mirt : 1 ) die sämmtlichen Hin¬

tersassen und eigenen Leute der Stif -
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ter und Klöster , welche die j^ nen immer ,
wiewohl nur kraft Privilegii zustehende Gericht¬
barkeit durch ihre Vögte ausüben ließen . 2 ) Sehr
häufig kraft besonderen Privilegii n ) und in man¬
chen Ländern kraft Vertrages mit dem Landes -
Herrn b ) , die Hintersasse n und eigenen
Leute der Rittersch a ft . Die Exemtion er¬
streckte sich bald auf die bloße Eentgerichtbarkeitc )
bald auch aus bic obere Gerichtbarkeit d ) . Die
Veranlassung zu dieser Uebertragung , die bald
zum unbeschränkten Eigenthum , bald lehensweise
geschah , lag ohne Zweifel in den Rechten , welche
der Gutsherr als solcher oder als Lcibherr ohne¬
hin schon über seine Hintersassen ausübte , welche
aber keine wahre Gcrichtbarkcit bildeten , sondern
nur in der Befugnis ; bestanden , als Gutsherr , in
den Sachen welche gutsherrliche Rechte angien -
gen , diese Rechte durch eigene Gewalt zu schüzen ,
und die Frevel zu bestrafen , durch die ein Leibei¬
gener dem Leibhcrrn Schaden zufügte , wenn sie
gleich meistens in Form einer Gerichtbarkeit aus¬
geübt wurde e ) . 3 ) Alle Städtische Bürger und
Schuzverwandte , über welche die obere und nie¬
dere Gerichtbarkeit durch landesherrliche Vögte
und Schultheißen ausgeübt wurde , so weit sie
nicht der Rath oder andere Personen / ) durch
Privilegium erworben hatten . 4 ) Alle geistliche
Personen und Güter , so weit sie unter der geist¬
lichen Gerichtbarkeit standen . .5 ) 'Alle Sachen ,
für welche besondere Gerichte bestanden .
Dahin gehören : a ) alle G e m e i tt d c s a ch e n ,
d . h . alle Sachen , welche bloß Gemcinheitsrechte ,
oder die Ausrcchthaltung der guten Ordnung in
den Gemeinden betreffen , welche in den Städten



358 Dritte - Periode A . 888 « 1272 .
vor den Räch , in den Landgemeinden vor den
jezt gemeiniglich vom Landesherr » oder den Vog -
teien abhängigen Schultheißen ( Trefectus ,
Sculietns , B .auermeister ) A ) , in anderen Ge¬
meinheiten vor einen gewählten Richter
gebracht werden müssen gg ) . b ) . Alle Sachen ,
welche aus einem zwischen Gutsherrn und Hin¬
tersassen bessehenden Vertrage zu beurtheilen
sind , welche von dem Gutsherrn selbst oder sei¬
nem Vogt an seiner Statt unter Zuziehung
von Schöffen aus diesen Hintersassen selbst ge¬
richtet werden h ) , aus welchem Grunde denn
auch c ) alle L e henssach en von dem Lehens¬
herrn und seinen Mannen als Schöffen ( paros
curiae ) entschieden werden i) .

a ) Daß dieß namentlich in der Mark Brandenburg
der Fall war , sieht man aus dem Landbuche , in
welchem über den Besiz der Gerichte in den Dör¬
fern , die nicht unter die landesherrliche Vogtei
gehörten ( in welchem Falle sonst über das Gericht
gar nichts bemerkt wird , weil sich dann alles
schon von selbst verstand ) , keine Regel aufgestellt ,
sondern bey jedem einzelnen Orte besonders ange¬
geben wird wer das Gericht habe . Meistens wird
indessen nur bemerkt , wer das indicium Cupre -
mum habe , weil sich alsdann schon von selbst ver¬
stand , daß er auch die Civilgerichtbarkcit habe ,
wenn nicht zugleich ein anderer angegeben wurde ,
dem diese zustehe . Daß übrigens über diese Ge -
richtbarkeit wie über anderes Eigenthum disponirt
werden konnte , selbst wenn sie dieCriminalgericht -
barkcit umfaßte , siebt man aus dem Landbuche

' ebenfalls , wo ihrer Veräußerung wie der anderer
Rechte gedacht wird . Nur zu Lehen konnte sie
nicht weiter ertheilt werden , denn kein Gericht
über Hals und Hand soll ( Schw . Landr Art . 108 )
durch Belchnung weiter als in die dritte Hand
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kommen . Hieraus folgt dann auch , daß das
oberste Gericht , welches zu Lehen ertheilt wurde ,

von dem Landgerichte eximirt seyn mußte , weil
es sonst in die vierte Hand gekommen wäre . ( Das
sächs . Landr . B . z . 'Art . 52 , nach welchem das

Gericht über Hals und Hand nur nicht über
die vierte Hand in Heer schilt von dem
König niederwärts kommen soll , spricht

von einem ganz anderen Fall , nämlich von der
Grafschaft , d . h . der Landeshoheit , wie auch die

Glosse sehr richtig interpretirt ) .

b ) Wie inV a yern , wo Herzog Otto von Nieder -
bayern 1311 die bisherige Hofmarksgerechtigkeit

( s. Note 0 ) der Prälaten und Ritter in eine wahre
niedere Gerichtbarkeit verwandelte . Die Urkunde

steht bey Lü n ig Collectio nova , worin der uns

mittelbaren Ritterschaft Privilegien u . s . w »

Tom , 1 , p . 567 .

c ) Und zwar so , daß sie dann alle Civilgerichtbars
kcit , gewöhnlich unter dem Namen der Vogtei

begreift . So werden z . B in der § . 302 Note g

angeführten Urkunde dem Abte zu Breitenau , daS

oberste Gericht ausgenommen , „ alle Gerichte "
zugesprochen .

d ) Aus dem Landbnche der Mk . Brand , sieht man ,
daß der gntöherrlichcn Vogtci in der Regel auch

die obere Gerichtbarkeit zustand ; öfter war zwar
einem Gutsherrn die obere , einem andern die nie¬

dere Gerichtbarkeit zuständig , selten aber hat jene
der Landesherr , wenn ein Gutsherr diese hat .

e ) Schon das Sachs . Landr . B . 1 . Art . 55
sagt ausdrücklich : Alle weltliche Gerichte haben

ihren Anfang von Cur . Darum mag kein Mann
Richter seyn von gesezten Rechten , sondern er soll
seyn ein erwählter oder belehnter Rich¬

ter . Mithin kann die sogenannte Patrimonial -
gerichtbarkeit , in sofern man darunter eine wahre

Civil - oder Criminalgerichtbarkeit , und nicht die

Eigeugerichte ( Notela ) versteht , nicht mit den
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meisten neueren Juristen als eine bloße Folge
der Gutö - oder Leibherrschaft angesehen werden .
Aber noch deutlicher laßt sich die Grundlosigkeit
dieser gerühmten Hypothese aus dem Landbuche
der Mark Brandenburg darthun . In den meisten
Dörfern waren damals noch mehrere Gutsherr -
schäften , die ihr Erbe selbst daueren oder durch
freie oder unfreieHintersassen bauen ließen . Ware
nun die Gerichtbarkeit über diese ein Ausfluß der
Gutsherrschaft gewesen , so hatte doch jedem Guts¬
herrn wenigstens die niedere Gerichtbarkeit zuste¬
hen müssen . Sie steht aber fast immer nur einem
zu , und bey den meisten ist sie sogar lehenbar .
A . B . pag . 57 . Schon en berge sunt qo
mansi . Plebanrts habet z liberos , ecclesia
unum liberum . Joannes Ryke civis in Collie
cum fratre suo habent sub aratro 10 liberos
a Domino Marchione annis multis . Pary «
ibidem habet 12 liberos sub aratro suo et a
patre suo . Außerdem werden mehrere genannt ,
die den Pachtzins von steuerbaren Hufen zogen ,
und denn heißt es zulegt — Parys habet 4 mansos
( nämlich steuerbare im Gegensaze der 12 freien ,
die er selbst baute ) qui etiam habet precariam
— nun iudicio supremo et infimo et cum iure
patroliatus a parentibus suis .

/ ) Wcwon im Landbuche viele Beispiele vorkommen
z . B . S . 32 . Berlyn et Colne — Supremum
iudiciuni habet Tyl Brugke . Eine solche Er¬
werbung machte es dann dem Rath meistens leicht
das Gericht an sich zu bringen .

g ) Die Verleihung ' des Schuktheißenamteö durch
den , welcher die Vogtei hatte , ist in dieser Periode
schon ziemlich allgemein , und geschah meistens erb¬
lich oder lchensweise . S . z . V . das Landbuch der
Mk . Brandend . S . 73 . 132 u . s. w . ( Doch fan¬
den sich noch Spuren des ehemaligen Wahlrechts
im Sächs . ? andr . B . r . Art . 8Z u . f . wenn der
Gograv , welcher daselbst vorkommt , würklich der
Schultheiß wäre , wie Puffeadqrs de iurisdict .
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Germ . P . z . 8 . i . C . i . § . 6 . glaubt . ^ Allein je¬
ner ist offenbar von diesem , der im Sachs . Lande ,
der Bauermeister heißt , eine ganz verschiedene Per¬
son , obwohl es richtig ist , daß in audcrn Rechts¬
büchern und Urkunden Gograv öfters den Schult -
heißcn bezeichnet ) . Das Amt des Schultheißen
bezog sich aber freilich nicht bloß auf Gemeinde -
sachen , sondern auch auf solche Sachen die vor
ihn als Stellvertreter des Vogts gehörten . Beyde
Gegenstände erwähnt das Sachs . L a n d r . V . 2 .
Art . 13 . Geschieht aber in einem Dorfe des Ta¬
ges ein Diebheit die minder denn 3 Schilling werth :
ist , die mag der Baucrmeister wohl richten dessel -
bigen Tages zu Haut und Haar , oder mit dreyen ' '
Schillingen zu lösen geben . Es bleibet aber jener
ehrlos und rechtlos . Dieß ist daS höchste Gericht , v -4
das der Bauermeister hat , dasselbige mag er aber
nicht richten , ob es übernächtig wird nach der
Klage . Um Pfenning aber und mnb ander fah¬
rende Haab mag er wohl höher richten . Dasselbig
Gericht gehet auch über unrechte Maas , über falsch
Gewichte , und über falschen Kauf ob man daS
überwunden wird . B . 2 . Art . 5z . Was der Bauer¬
meister um des Dorfs Frornmen willen mit Vcr -
willigungj der meisten Menge der Bauern sa¬
get , das mag ' der mindere Theil nicht widerspre¬
chen . ( Aus dieser Befugniß Gemeinderecht zu
sezen , folgt dann auch die Befugniß den Ucbertre -
ter zu strafen ) .

gg ) Dieses Ursprungs sind die Ho lzgerichte un¬
ter einem Holzgreven ( Comicia lignorum in ei¬
ner Urkunde bey Pussendorf äs iurisd . Germ .
]) . 639 ) die Märkcrger ichte , die Sa lz - und
Deichgrcven , die Aunftgerichtbarkeib
u . s. w .

h) „ Die mehresten Particnlargerichte entstanden aus
, , dein Rechte des Eigenthums , als welches alle -
, , ma ! das Recht sich bey einer Sache und deren
„ rubigcm Genusse selbst zu schiften und dieselbe in
„ gebührender Ordnung zu erhalten , mit sich

V '
’/ 1e
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„ brachte , und eben daher auch dem Cigentbümer
„ eine Art von Gcrichtbarkeit gab . Das Eigen -
„ thiim erstreckte sich nun entweder über die Per ,
„ sonen oder über die Sachen . Aus jenem ent -
„ springen die sogenannten Eigengerichte in enge -
„ rem Verstände ( über Leibeigne ) , aus diesem
„ die Lehen oder Manngerichte , Hübner , Land -
, , siedelgerichte " IVogtqcdinge , die Hvfmarksge -
rechtigkeit ^ Pfahlgerichtbarkeit u . s w . ) Kopp
a . a . O - D . 249 , vergl . Senkenberg von der
kaiserl . höchsten Gcrichtbarkeit S . z » . f . Ueber
den Ursprung aller dieser Arten der Gcrichtbarkeit
giebt das Schwäb . Lehnr . Art . 123 ( derSen¬
kend . Ausg . ) Aufschluß . Leiht ein Herr viel Zins -
lehen ich mein zwclifManncn oder mehr und krigt
er mit in oder sy untereinander umb ein
Zinslchcn , so soll er den Mannen für sich gepietcn
und soll es richten als um recht Lehen .

k) Die Gcrichtbarkeit deS Lehcnsherrn in Lehenssa¬
chen mit Zuziehung seiner Mannen als Schöffen
war nach der Constitution Conrads II von 1037
( oben § . 259 . ) zu dieser Zeit schon ein völlig aus¬
gebildetes Rechtsinstitut , denn in diesem Tone
wird V . F . 1 . von ihr gesprochen . F . A . H a u s
über den wahren Grund der lehenöherrlichen Ge -
richtbarkeit ( Würzb . l " yz . 8 . ) S . 29 . hält zwar
die Pares curiae nicht für ein besonderes Gericht
sondern nur für die Schöffen des ordentlichen Rich¬
ters in Lchenssachen , aber wie es scheint ohne al¬
len Grund , da theils gerade das wesentliche jedes
Gerichts in der Art der Schöffen besteht , theils
auch in so vielen Stellen des Lvngobarbischen Le¬
henrechts , der instex und dir Pares cnriue ein¬
ander entgegengesezt werden ( z . B . II F . 15 . ) . Ue¬
ber den Ursprung der Lehengerichtbarkeit kann
kaum ein Zweifel obwalten , wenn man erwägt ,
daß i ) nach der Natur der Dienstrechte , auf
welche sich die Rechte des Herrn und seiner Man¬
nen gründeten , die Dienstleute sich gegenseitig als
die Garants der getroffenen Uebereinkuuft ansehen
mußten , und es also am natürlichsten war , daß
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sie , wo ein Zweifel entstand , was einer unter ih¬
nen nach jener zu fordern oder zu leisten habe ,
dieß unter dem Vorsize des Lehenshcrrn zu Recht

wiesen ; daß 2 ) ein solches Verfahren der Natur
dieses Verhältnisses überhaupt angemessen war

( Note 1r ) , und daß z ) die gewöhnlichen Gerichte
nickt einmal immer so befezt waren , daß die darin

befindlichen Schöffen die nöthige Ehre hatten , um

über einen Dienstmann zn richten , seitdem sich

die Dienstmannschaft zu einem eigenen Stande
gebildet hatte . Die Befngniß , die Lehengericht --

barkeit auszuüben möchte ich aber nicht mit G - L »
Böhmer ( Observ . iur , feud . Nro . 12 . § . 7
und Princ . iur . feud . § . 223 ) dem Lchcnsherrn

nur dann zuschreiben , wenn er auch schon die or¬
dentliche Gerichtbarkeit hatte , obgleich beyde frei¬

lich nach der Verfassung am Ende dieser Periode

immer in derselben Person zusammentrafen ; denn

die von ihm angeführten Stellen des longobardi -
schen Lehenrechtö sagen davon kein Wort , und das
Schwab . Lehear . Art 88 ( nach Schillers Ausg . )

„ wenn der Herre also hoch ist daß er Le¬
hen rechte mag han , und hat er als vil

. Manne die ein urteyl finden mögent , so mag er
sinen Mannen wol tag geben umb Lehenrecht , der
sol zu dem minsten subene ( zwelif ) seyn " bezieht

sich wohl eher auf den Rang im . Hecrschilde , von

welchem es abhängig war , ob die Lehen als rechte
Lehen angesehen werden mochtm , als auf den Be -

siz der Gerichtbarkeit überhaupt . Die öffent¬

liche Gewalt , die zur Ausübung der Lehngc -
richtbarkeit erforderlich war , lag vielmehr schon

in den uralten Jmmunitatsrechten ( § . 86 ) , die

freilich jeder Herr hatte , „ der also hoch war daß

er Lehcnrechte haben mochte " .

§ - 304 .

Das in der Landeshoheit liegende Recht des
Heerbanns a ) berechtigte den Landesherrn :
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I ) von seiner Lehens - und Dienstmannschaft
den Reichodwnst b ) zu fordern 2 ) im Nothfälle
alle Landsassen zur Landwehr aufzubieten c ) und
von ihnen die gemeinen Landes - Kriegsfrohnden
zu fordern ( § . 171 . Nro . 3 ) , von welchen
zwar die Ritterschaft und Geistlichkeit , nicht
aber ihre Hintersassen , und vermöge besonderer
Privilegien meistens die Städte frei waren es ) .
Wenn die Landeshoheit nur unvollständig war ,
weil das Territorium in ein Fürstenamt gehörte ,
hatte der Fürst vermöge des Hcrzogthums die
Vefugniß den gemeinen Reichs - und Landes -
dicnst zu fordern dd ) . Außerdem war die Le¬
hens - und Dienstmannfchast auch zur Verthei¬
digung der Rechte und Bestzungen des Landes¬
herrn und zu gerechten oder von ihr selbst ge¬
billigten .Fehden e ) vermöge ihrer Dienstpflicht
zu dienen gehalten , keineswegs aber unbedingt
zu dienen verbunden , und hierin unterschied die
strengere Dienstpflicht den Ministerialen in nichts
vom Vasallen / ) . Wohl aber konnte dieser ,
da er nicht vermöge seiner Geburt und nach .
Hofrecht , sondern hauptsächlich ^ ) kraft sei¬
nes mit dem Dienstherrn geschlossenen Vertra¬
ges und hiernach geleisteten Eides ( iure l ; o -
inn .qii s . hominii ) zu dienen verbunden war ,
sich g e m c sse n e Dienste h ) ausbedungen , und
Personen gegen die er nicht dienen wollte i ) ,
oder Rechte , die er nicht vertheidigen wolltet ) ,
ausgenommen haben . Dem Dienstmann hinge¬
gen , der keinen besondern Diensicoutract hatte ,
sondern nur nach dem gemeinen Dicnstrcchte
( daher iur « curiae nicht iure liomiriii wenn
er gleich auch einen Eid leistete ) vermöge sei -
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nes Geburtsstandes zu dienen verbunden war ,
konnten dergleichen Ausnahmen , so weit sie das
Dienstrecht nicht selbst machte , nicht zu statten
kommen ; er war daher immer ein Ledigmann
( horno ligius ) , der gegen jeden ( den Kaiser
ausgenommen ) dienen mußte m ) . Ohne Bor -
geltung diente aber der Regel nach weder der
Vasall noch der Dienstmann ; doch sonnte es
ihm durch das Dicnstrecht in .gewissen Falten
zur Pflicht gemacht seyn n ) . Eben so begehrte
er billig zu außerordentlichen Diensten eine Ver¬
gütung wegen der Ausrüstung o ) , und bey be¬
deutendem Verlust , den er im Dienste litt , den
Ersaz desselben p ) .

ö ) Mit welchem das ins armorum , das Recht zu
Fehden , nicht verwechselt werden darf . Das
leztere war Recht eines jeden freien Mannes und
daher konnte auch jeder Freie , sofern sein Stand
ihm verstattete , Ritterbürtige in Diensten zu ha¬
ben , eine Dienst - und Lehnmannschaft haben ,
auch ohne Landeshoheit zu besizen .

b ) S . oben § . 294 . Vergl . auch II F . 40 . 53 pr .
54 - 55 §• r -

c ) Oesterr . Landr . bey Senkenberg ( VII . iur .
Osrna . p . 241 ) Art . 49 . Wir setzen und gcpie -
ten — daß alle die Ritter und Knappen die zu dem
Land gehören , oder die Bischof angehornt oder an¬
dere Gotzhenser , oder die Herren von dem Land
die zwainzig Pfunt Gcltö haben , iglicher fürbaS
ein verdakchts Roß und ganze Wappen haben
dem Lande zu wer und zu ern . Und wer
15 Pfunt Gelts hat oder zehen oder darhinter
habe , der sol sürbas ain leoigen Hengst und ein
darf geschirre oder ein Spcr der anders nicht en
hat ( haben ) . Und welich Ritter oder Knecht von
steter Krankheit seines Leibes so siech sey , das er
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dem land zu hüls nicht gevarn mag der fei doch
sein Roö und sein Harnasch haben , und sein not ge -

schicht so sol er seinen snn oder seiner Mag ain fer¬
tigen an seiner stat . Wer das nicht entut dem sol

niemant kain recht thun was er zu klagen hat , und

sol man allen leutcn die Hintz Jin icht ze sprechen
haben volles recht tun , und so ! von dem andern

gesundert seyn . Darüber sol er geben 20 Pf . & .
1 ze Wand ! dem er zu hilf solt können seyn . zu der

pueß sol man in twingcn A r t . 50 . Wir sczen
und gepikten das jemandt der zu der samnunge
vcrt , da man das land wern sol , dem andern auf

sein giret nicht » einen ( soll ) dann futcr den Rossen

und essen und trinken zu dem mal ob erö findet ,

und sol auch sein tag waid nicht kürzer machen
dann vicr miel , in irre dann er haft not . Wer

darüber in andern Dörfern icht uimt oder da er

da Icit , das sol der marschalich in dem hervart

richten ödes wo man ims klagt Hintz im als ein
ranbcr .

d ) Diese Dienste kommen in dem Landbuche der
Mark Brandenburg unter dem Namen Servi ,

tium cumiuiu vor . Herr von Hcrzbcrg erklärt
diesen Ausdruck zwar von dem gewöhnlichen Spann¬
dienst , daß aber dieser nicht darunter verstanden

werden kann , sieht man schon daraus daß ihn der

Landesherr überall zu fordern hat , da er ihm doch

sonst nur da hatte zustehen können wo er Gutsherr
war . Dieser Dienst wurde aber wie andere Rega¬
lien veräußert . Besonders die Geistlichkeit hatte

ihn öfters an sich gebracht und auf diese Weise ihre
Hintersassen davon befreit , die aber , wie eben

daraus am deutlichsten hervorgeht , in der Regel

ihn auch leisten mußten . —

dd ) Daher behält sich Markgraf Albrecht II von
Brandenburg in einer Bestätigung der Freiheiten

des Hochstiftö Brandenburg a . 1209 ( bey Gcrcken
StiftShistvric von Brandenburg im Cod . dipl .

Nro . 30 . ) die auf das Fürsieuamt Bezug habende

Hccrfolge vor : Insuper et homines ecclesiae ab
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omni Servitio et exactione liospiliis i'eu etiam
quibuslibet vexationibus a quibuscunque per¬
sonis liberos elfe permittimus , excepta Advo -
catia et coinmmii aedificatione castri sub quo
bona ecclesiae sita sunt , et i usto bello pro
patria . Was dieser gemeine Dienst umfaßte ,
ftes )t man aus einem schiedsrichterlichen Spruch
von 1455 . smifcten dem Markgrafen und dem Bi¬
schof von Brandenburg über die Dienste welche der

erstere in der dem leztern zugehörigen StadtBlum -
bcrg ansprach : „ daß die genannten von Vlum -

berg — dem Herrn Markgrafen — jalicber — y »

im jare 12 Tage Hof Dmst tlm » sollen . Und so

vfte Hcrfarth morde geboten von der Herrschaft ,
so füllen sie allezeit verpflichtet seyn , einen guten

beschlagenen Heerwagen da ; zu mit vier Pferden
ußzurichken , man in das verkündigt wird " . —

e ) Coln . Dienstr . § . 2 . Si aliquis hominum
Terram Colonieniem et terminos Episcopa¬
tus invadere voluerit , universi Ministeriales
b . Petri , tarn benesiciati quam non benesicia -
li , ad defendendam Terram D . suo A . epi¬
scopo assistere et usque ad terminos Episco¬
patus eum cum armis sequi debent ; si autem
Archiepiscopus ultra procedere voluerit , ipsi
eum longius sequi non tenentur , nisi hoc de
voluntate sua faciant aut Dominus eorum apud
eos hoc promereatur . Si autem reditus Ar -
chiepiscopi , ubicumque extra terminos Epis¬
copatus siti sunt , ab aliquo violenter in vasi sue¬
rint , ipsi ad hanc violentiam reprimendam
Dominum suum illuc sequi debent . — Noch
genauer bestimmt den Fall der Vertheidigung das
Teklenburgische Dienstrccht § . 1 . quod ministe¬
riales nostri infeodati , cum per nuncium
nostrum inseodatum ante ad 14 dies , ad nostri
castri munitionem vocamus venire tenentur et
per 4 septimanas residendam in castro nostro
facere propriis expensis , et per hoc per
circulum illius anni libertatem nos serviendi
consecuti . Secundum est , quod si fortior nubis ,
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vel quicunque nobis vellet inferre violentiam ,
fi de consilio nostrorum ministeria¬
lium ipsi iustitiam facere voluimus ,
quamdiu i uris ordinem hoc modo persequimur ,
praefati nostri infcodati corpore et robus nobis
servire tenentur . Si vero iuris ordine praeter¬
misso potestatem agere vellemus , praeter no¬
strorum consilium , a servitio hoc modo nostro
sunt immunes . — Vergi . II F . 38 .

/ ) Eine andere Frage möchte es seyn , ob dieß im¬
mer so war oder nur erst seitdem die Dienstleute
sich bessere Bedingungen erzwängen .

g ) Dann freylich gab eö Dicnstrechte eben sowobl
für den Vasallen als den eigentlichen Dienst -
mann . Man darf nur nicht vergessen , daß die
gemeine Ritterschaft in diesem Zeitraum fast im¬
mer nur in dem Verhältnisse der Ministcrialität
stand .

h ) Ein Beispiel enthält daö Privilegium für Oester¬
reich oben § . 238 . Note a .

i ) Beispiele hat Struben Nebcnst . Tb . i . Abh .
4 . § . 4 . der ältere Lehnsherr war sogar still¬
schweigend ausgenommen . II . F . 2g , § . 4 .

£ ) Beym Bnrglchen ( feiulum urbanum beym
Vet . anet . de benef . Gap . 5 . ) braucht schon
nach der Natur dieses Lehens der Vasall nur
zur Vertheidigung dieser Burg zu dienen . Vet .
anet , de b en . Gap . 3 . § 2 . SchWä b .
Lehnr . Art . 43 . Vergl . auch Struben a . a .
£ >. §• 4 *

l ) So brauchen z . B . nach dem Colnischen
Dien str . Art . 4 . Dienstleute die von ihrem Le¬
hen nicht über 5 Mark Einkünfte haben , nicht
mit nach Italien zu ziehen , sondern geben bloß
die Hecrsicuer . Hingegen müssen nach Note e .
sogar die , welche gar kein Lehen haben zur Ver¬
theidigung dienen .
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« ; ) Cbln . D itn . st r . § . r . Ministeriales b . Pe¬tri D . suo A . episcopo fidelitatem fine
aliqua exceptione facient , et ei con¬
tra omnem hominem servabunt .

n ) Die Regel enthält II . F . 107 . Ausnahme ist ,

wenn der Dienstmann Reichsgut hat und in dcS
Reichs Dienst ziehen soll . Die Dienstrechre ent¬

halten bald jene Regel ohne alle Beschränkung ,

bald nur mit Modifikationen . So heißt es in
dem Bambergischen Dienstrccht ganz einfach :
In expeditionem iturus suo Ium tu ad Homi¬
num veniat deinceps ex sua impensa alatur .
Nach dem Cvlnischen Dienstrecht mußten die

Dienstleute wie es scheint innerhalb Landes auf
eigene Kosten dienen , aber außerhalb Landes un¬

terhalten werden . ( So verstehe ich das prome¬
reatur oben Note e ) . Nach dem Teklenburgi -

schen Dienstrecht geschieht der ordentliche Burg -

dienst ( oben Note e ) . auf eigene Kosten , nicht
1 aber der Felddienst nach § . Z . Et licet prae¬

dicto modo in castris nostris servire tene¬
antur , fi tamen extra castra eum ipsis facta
nostra disposuimus , . in expensis nostris eos¬
dem exhibere tenemur .

0 ) S . oben § . 294 . Note n . Fast alle Dienstrechte
enthalten hierüber Bestimmungen . Die Ausrü¬

stung wurde inzwischen nicht bey jedem gewöhn¬
lichen Dienst gegeben , sondern nur bey außeror¬

dentlichen Gelegenheiten , hauptsächlich beym
Reichödienst .

jj ) Nach dem Vet . auct . de benef . § . 17 .

Schwab . Lehnr . ( bey Schilter ) Cap , g .
Sachs . Lehnr . Art . 4 . braucht der Vasall
nicht eher wieder zu dienen , als bis ihm das

was er im Dienste eingebüßt hat , wieder er -
sezt ist .

Bd . n . A a
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§ . 305 .

Seitdem die Landesherr » in der Landesho¬

heit das Recht des Heerbannes als ein eigenes

Recht besaßen , bedurften sie nun auch keiner be¬

sonderen kaiserlichen Begnadigung mehr um

Burgen oder Städte anzulegen , von welcher

dieß abhängig war , so lange sie den Heerbann

nur als ein Zlmtsrecht , mithin in des Kaisers

Nahmen hatten a ) . Hingegen durfte kein Land -

saße ohne landesherrliche Bewilligung eine eigent¬

liche Veste bauen b ) .

0 ) Davon ist noch eine Spur in dem Privilegio

für die geistlichen Fürsten , oben § . 247 . Note c .
Nro . g . die ohne Erlaubniß des Landesherr » an¬

gelegten Städte und Burgen sollen regia pote¬
state niedergerissen werden . Es darf übrigens
nicht befremden , wenn man auch noch spätere

Privilegien des Kaisers zu Erbauung von Bur¬

gen und Städten findet . Denn theils ist eö im
Mittelalter etwas sehr gewöhnliches sich Privile¬

gien über etwas geben zu lassen , wozu man auch
ohne Privilegium berechtigt war , theils bildete sich

jener Grnlldsaz ja auch nicht durch ein Gescz son¬
dern durch den Geist der Verfassung . Eine An¬

erkennung des Grundsazes enthält übrigens schon
jenes Privilegium .

b ) Sachs . Landr . D . 3 . Art . 66 . Schwäb .
Landr . Art . 233 .

§ . 306 .

Die Entschädigung des Landesherr » für

den Reichsdienst und die Landesvertheidigung ,

die er mrt ' sciner Dienstmannschaft allein leistete ,
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bestand jezt fast überall in einer von den gesamm -
tcn Landsaßcn zu erhebenden ordentlichen auf
Grundstücke oder Gemeinheiten vertheilten Ab¬
gabe « ) ^ die gewöhnlich den Namen der Bede
( prscnei .1 ) führt b ) . Die Ritterschaft und Geist¬
lichkeit waren von derselben in Ansehung des
von ihnen selbst gebauten Landes frey , ihre
Hinterfüßen mußten sie aber so gut als alle
übrige Landsaßen geben c ) . In den Städten
war sie eigentlich eine Gemeindelast , aber auf
die Grundstücke repartirt und heißt daher gewöhn¬
lich Orbetc d ) . Von seinen eigenen Hinter¬
füßen e ) konnte der Landesherr auch höhere Be¬
den und in außerordentlichen Fällen Nothbcden / )
verlangen g ) , die Städte aber mußten , so wie
die Geistlichkeit und Ritterschaft , wenn ihre Hin¬
terfüßen mehr als das althergebrachte oder sie
selbst etwas geben sollten , weil der Landesherr
zu Fehden oder anderen außerordentlichen Fällen
nothwendig einer Beyhülfe bedurfte , sich frey¬
willig dazu verstanden haben h ) . Der Fälle , wo
dieß der Landesherr zu erlangen wußte , waren
indessen schon so mancherley , daß darüber nach
und nach die ursprüngliche Bestimmung der Be¬
den ganz vergessen wurde , und der Landesherr
sie als eine gemeine Beyhülfe zu allen Ausgaben ,
die er zu machen hatte , schon jezt zu betrachten
anfing . Man verglich sich sogar schon zum vor¬
aus über die Falle in welchen es dem Landesherrn
erlaubt seyn sollte , eine außerordentliche Bede
einzufordern i ) -

Bd . n . i Aa s
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a ) Daß die Beden , so fern sie schon in diesem
Zeitraum als ordentliche Abgaben vorkommen ,
ihrem Ursprünge » ach nichts anderes als eine Heer -
steuer sind , läßt sich dadurch erweisen , daß : i .
rs frührrhiu bestimmt Hcersteuern gab die unter
diesem Namen oder dieser Bestimmung ganz un¬
zweifelhaft vorkommest . Noni bis 1248 bezahl¬
ten die Bauern des Klosters Mor den Grafen
von Holstein den Heerbann und noch 12 ykommt
eine von diesem von den gestimmten Lnndsassen
zu erhebende Auflage als gemeine Auflage vor .
S . Lang histor . Entw . der deutsch . Sreuerverf .
S . 52 S >" Z . Tergl . oben § . 224 . Note c .
Die Beden tra '- cn an die Stelle jener Auflagen
und daher verschwinden diese späterhin : der neue
Name Bede rührt aber davon her , doß in der
Gestalt di : späterhin die Auflage erhielt , dieselbe
nun freylich nicht mehr bloße Heersteuer , son¬
dern überhaupt freiwillige Beyhülfe war . 2 . Bey
der Allgemeinheit der Beben in ganz Deutsch¬
land muß eö einen in der Reichsverfassung

, liegenden allgemeinen Grund ihrer Entstehung ge¬
ben , und der schicklichste , der gedacht werden kann ,
ist die oben g . 22z . geschilderte Veränderung dcS
Rcichsheerdienstes . Man giebt zwar den gewöhn¬
lichern Gebrauch der Soldmiliz gemeinhin als die¬
sen Grund an , und eö ist nicht zu läugnen , daß
dieser auf die Erhöhung und Vervielfältigung der
Abgaben im I4ten und , izten Jahrhundert sehr
viel Einfluß gehabt hat , aber die ganze Ein¬
richtung des Vedewcsens schon im igten Jahr¬
hundert sczt einen viel älteren Ursprung der Ab¬
gabe voraus . S . Note st . 3 ' Man sieht sonst
nicht warum sonst die Vasallen für das Land ,
das sie selbst bauten , von der Abgabe frey ge¬
wesen wären ; daß sie davon frey blieben , weil sie
die Abgabe selbst verwilligten , ist unerweislich ,
denn es laßt sich davon , daß sie späterhin beyder
Erhöhung und festeren Bestimmung der Beden
ein Emwilligungsrecht hatten , nicht darauf schlie¬
ßen daß sie eö auch ursprünglich hatten , und zu
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den außerordentlichen Beden gaben sie auch öfters
selbst etwaö .

b ) Nach dem Landbuche der Mark Brandenburg
und früheren Brandenburgischen Urkunden wurde
hier der Ausdruck Bede atm petitio Bitte abge¬
leitet . S . Note ii . Möser leitet den Ausdruck
von Bat oder Bat d . h . Hülfe ab . Beyde Ety¬
mologien mögen richtig seyn , doch ist für die lez -
tere die ursprüngliche Beschaffenheit der Abgabe
mehr als für die eksiere . Das Wort Steuer
( von stör , stur , d . h . stark ) bezeichnet ebenfalls
eine Beyhülfe ( eine Stärkung , ocliurorinm ) .
Eben wegen dieser Unbestimmtheit des Begriffs
kann aber freylich Bede auch jede andere nicht
gründ herrliche Abgabe heißen . An sich nur
durch den Namen , keineswegs aber immer durch
den Grund der Leistung sind von Beden verschie¬
den , die Abgaben die an vielen Orten unter dem
Namen , Elfe , Tallia ( taille ) vorkommen ,
und ihren Namen von der Art sie durch Kerbhöl¬
zer zu berechnen haben . Der Name und die Ab¬
gabe ist indeßen meist aus späterer Zeit , und ihre
Natur gewöhnlich die einer außerordentlichen Bede ,
die aber späterhin zur ordentlichen Abgabe wurde ,
wie es gemeiniglich daö Schicksal aller außeror¬
dentlichen Abgaben ist . — Vergl . HüIlmann
deutsche Finanzgeschichte S . 1 *5 u f . ( der aber
unter dem Worte Bede sehr heterogene mit der
unter dem Namen Bede vorkommenden Abgabe
gar nicht in Verbindung stehende Dinge zusam¬
menstellt ) und Langa , a . O . S - 55 u . f . und
S . 97 u . f — deßen Ansichten ich jedoch auch
nicht unbedingt beypflichten kaun . Die im H .
vorgetragene Beschreibung der Beschaffenheit die¬
ser Steuer ist übrigens meistens von dcr Berfaßung
der Mark Brandenburg entlehnt ; in anderen Ter¬
ritorien besonders den kleineren mag manche Mo -
bification vorgekommen seyn ; aber daß dem We¬
sen nach die Einrichtung überall dieselbe war ,
läßt sich fast von jedem Territorio urkundlich er¬
weisen .
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c) Den Grund ergiebt der Ursprung der Abgabe .

S . oben § . L2Z . Note ä .

d ) Man sieht dieß am deutlichsten aus dem Land¬
buche der Mark Brandenburg , wo von jeder

Stadt die ganze Summe welche sie als Orbete ge¬

ben müßte , und nicht die Abgabe die jedes Hauö
giebt , angeführt wird Der Ausdruck Orbete

rührt davon her , daß sie auf die Häuser gelegt
war , und Orbete jede Ausgabe heißen konnte die

auf einem Orbar d . h . einem Grundstücke , haf¬

tete , das ursprünglich mit vollem Eigen thums -
rcchte , nicht pacht - oder ziusweise besessen wurde .

, S . Lang a . a . O . S . 57 . Das Landbuch über -
sezt Orbete durch exactio originalis , ein Aus¬

druck der sich allenfalls auch mit jener Bedeutung
vereinigen lasst , und nicht gerade durch ur¬

sprüngliche Abgabe in Beziehung auf ihre Entste¬

hung übersczt zu werden braucht . Falsch hin¬
gegen ist es wenn man die Orbete immer für ei¬

nen an den ehemaligen Grundherrn zu entrich¬
tenden Grundzins halt ; der Ausdruck Orbete kann
dieß nur bedeuten ; im Landbnche wird S . 26 .

der Grundzins Lentus arearum genau von der

Orbete unterschieden . - Man konnte übrigens
auf die Idee kommen , daß ' auch wohl die Bede

auf dem platten Lande ursprünglich auf die Ge¬
meinden vertheilt worden sey , weil im Landbuche

das , was jede Hufe zur Bede giebt , in den ver¬

schiedenen Dörfern sehr ungleich ist ; allein diese
Ungleichheit scheint uach dem Inhalte älterer Ur ,

künden , die von der Bede als einer bestimmten

Summe von jeder Hufe und dem von derselben
zu entrichtenden Zins sprechen , aus andern Grün¬

den erklärt werden zu müssen . Vergl . Note h .

<0 Die Landesherr » hätten die Städte gar zu gern
auch als solche behandelt ; aber bey den größeren
Städten mißlangen die Versuche , ihnen willkühr »

kich allerley Abgaben aufzulegen , besonders indi¬

recte , namentlich eineAbgabe von den in dieselben

gebrachten Lrbensmrtteln oder von ihrer Nahrung ,
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in diesem Zeiträume fast immer . Eine Reihe hie -
hergehöriger Stellen hat Struben Observ , jur .
et hiftor . Germ . Decas , Obs . g , § . 3 , — Desto
härter wurden die Hinterfüßen auf dem platten
Lande angezogen , und in diese Classe kam nun
auch der ärmere Freye , der den günstigen Zeit¬
punkt versäumt hatte in den Ritterstand einzu¬
rücken nnd sein Erbe noch mit eigener Hand baute .
Er wurde weil er wie der gemeine Hi " tersaße Ab¬
gaben zu geben hatte , alö Hinterfüße behandelt .
Es war noch ein Glück für ihn wenn er blos un¬
ter den landesherrlichen Vögten alö ein dem Lan¬
desherrn Pflichtiger Mann ( der Ursprung der nach¬
her sogenannten freyen Kammerbauern ) blieb , und
die von ihm zu entrichtende Abgabe nicht wie eS
so häufig geschah ( s. Kindlinger Münsterische
Veytr . Th . 2 . S . 134 ) , einem Diensimann als
Beneficium zugelegt wurde , der leichter Reiz und
Gelegenheit hatte ihn sogar zum nnfreyen Hinter «
saßen zu machen .

/ ) Die unter dem Namen Steuer , Nothbede , in¬
debitum , gewaltige Bede , iniusta petitio ober
exactio , Unpflichten , Ungelter vorkommen .
Vergl . über diese Ausdrücke Lang a . a . O . S .
99 u . f .

g ) Urk . Bernhards und Heinrichs Herz . zu Braun «
schw . A . 1392 . Wie schelt noch jemand von un¬
sertwegen ncnerlcy Bede oder Schattunge fetten
eddcr don , up unser Herschop untersatten , noch
up ere Guth samend edder besonder , uth gespra -
ken unsere eigene Meyer , und unsere eigene
L ü d e .

h ) Am deutlichsten läßt sich die beschriebene Ge¬
schichte und Beschaffenheit der Beden ind der Mark
Brandenburg erkennen . Schon 1281 verglichen
sich die Markgrafen Otto und Conrad mit der
Llltmark ( ein ähnlicher Vergleich mit den übrigen
Provinzen war schon irgo vorausgegangen s.
Gercken Cod . dipl . Brandenb . Tom . II . p »
354 . ) folgendergestalt : — quod . ob salubrej »
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statum terrarum nostrarum , de nostro et vasal -
lorum nostrorum arbitrio , p etitio nem sive
precariam exactoriam quam in terra
sive territorio Marchie dignoscimus habuisse ,
vendidimus sub hac forma . Quod vasalli
nostri — in Die b . Michael , in - ao . 12Z1 no¬
bis dederunt de manso qui chorum duri
frumenti solvebat , de duobus choris avene
equivalentibus choro duri frumenti , et de
talento , lertonem — porro civitatenfes sive
negociatores , sculteti , villici , et rustici , de
plieodo et choro duri frumenti fertonem de¬
derant . Sed alii homines communes et cos -
sati qui mansos non habuerunt , dederunt 6
denarios de talento . Item in felto Patch e
subsequente , quod terminus fuit secundae
emtionis in a . 1232 ' dederunt nobis similiter
■— hic fuit ultimus terminus .emtionis . De¬
inde in festo Andree proximo iste census fub -
sequens instabat nomine pre -carie per -
henniter dandus de manso qui chorum
duri frumenti vel magis solverit , de duobus
choris avene et de talento in die Andree
jam dicto solidum . Post haec in die Walpur -
gis similiter solidum , dare perpetuo tene¬
buntur . - Huiusmodi census erit sempiternus
nec ipsum conferre possumus aut debebimus
alicui . — Item miles sub aratro suo habe¬
bit 6 mansos , famulus vero 4 et hi pe¬
nitus erant liberi et fi quidem plures habu¬
erit de his dabit censum praelibatum . Com¬
munes homines veluti molendinarii et Cos -
sati cie rebus eorum que vulgo dicuntur Va -
r en de Habe et de talento fex denarios dare
debent . It , fi terrae nostre guerrarum peri¬
culum ingruerit , statuimus una cum Vafallis
noitris quatuor viros milites nostros , ut quic -
quid iidem ordinaverint 'de pecunia 'danda a
bonis in Marchia exiltentibus gratum serva¬
bimus ac votum . It . a vafallis nostris nul¬
lam precariam extorquere debebimus , fi ali¬
quam ex filiabus nostris alicui voluerimus
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copulare vel imperialem Gmiam visit ave etc .
( Gercl . en Dipl Vet . March , | Tom . i , p . I 5 seq . )

Der Vergleich traf also . eine außerordentliche und
die ordentliche Bede . So kommt auch im Land -

buche p . 14 . eine außerordentliche Landbete vor ,

von welcher die gemeine Bede ( precaria , die bey
den einzelnen Hufen und Stücken verzeichnet ist ) ,

genau unterschieden wird . Die leztere blieb nicht
genau so , wie sie 1281 . verglichen war . Nach

dem Vergleich war die Freiheit der Ritterhufen nur
beschränkt , nach dem Landbuche aber waren in

der Regel alle Ritterhufen frey , denn S . 44 . heißt

eö unter ( den Fragen die an jedem Orte gethan
wurden ? Quot mansi sunt in villa ; quot illo¬
rum sunt liberi ut puta vasallorum plebani et
ecclesiae . Daß die Hinterfüßen der bischöflichen

Guter , Stifter und Klöster , nicht frey waren ,

sieht man aus dem Vcrzcichniß der Guter des
Hochstifts Brandenburg S . 105 . des Landb . und

der Kloster , aber der Bischof hatte die Bede in
der Regel selbst , vhnstreitig aber nur durch Schen¬

kung , denn vermöge der ihm nur beschrankt zuste¬

henden Landeshoheit ( da er unter das Fürsten¬
amt deö Markgrafen gehörte ) konnte er die or¬

dentliche Bede nicht aus eigenem Recht erheben ;
wohl aber außerordentliche Abgaben unter die¬

sem oder anderen Namen ziehen . Das Dotal -
gut der Kirchen aber , die Pfarräckcr d . h .

die mansi , die der Pfarrer ( plebam « ) als be¬
neficium hatte , und was die Stifter und Klö¬

ster selbst bauten , war frey . Auch die leztercn
hatten meistens die ordentliche Bede von ihren
Hinterfüßen erworben . Der Landesherr veräu¬

ßerte die Rcvenüe überhaupt wie alle andere

Rechte , wie sich aus dem Landbuch ergiebt ,

obgleich im Vergleich von 12S1 das Gegentheil
versprochen war .

r ) Nach dem Vergleich von rogi in der vorhergehen¬

den Note gehörte dahin der Fall einer Ladesver -

theidigung . Die gewöhnlichen Fälle , in welchen

in anderen Territorien eine Norhbcde gefordert
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werden durfte , oder doch erbeten zu werden pflegte ,
waren : r ) das Besuchen des kaiserlichen Hofs ,
s ) die Ausstattung einer Tochter ( Fräuleinsteuer ) ,
z ) die Auslösung aus der Gefangenschaft , 4 ) daS
Nittrrwrrden der Söhne . In diesen Fallen scheint
die Bede meist auch als eine Abgabe vor , Lehen
gefordert worden zu seyn . Der Regel nach ist
aber die Bede keine eigentliche Lchnbede .

tz . 307 .

Die Einkünfte des Landesherrn bestan¬

den , außer dem was die Bede abwarf , und was

freylich nicht überall sehr beträchtlich war , weil

die ordentliche Bede wie andere Einnahmen ver¬

äußert wurde , 1 . in den ihnen vom Kaiser ver¬

liehenen nuzbaren Regalien , Münze , Zoll ,

Bergregal , Judenschuz ( vergl . oben§ . 296 - 298 )

und Gerichtbarkeit « ) . 2 . In den Einkünften

der Domainen . Was von diesen nicht zu Le¬

hen gegeben war , wurde meistens b ) durch

Vögte verwaltet , welchen dann auch die Ein¬

nahme der übrigen landesherrlichen Gefälle über¬

tragen war . Zu den Domainen gehörten auch die

dem Landesherrn als Gutsherrn zuständigen Wal¬

dungen und Forsten , Mühlen und Gewässer c ) .

Ein großer Theil der aus den Domainen fließen¬

den Einkünfte und anderer mit ihnen verbundenen

Gefälle war aber den Vögten selbst und der un¬

ter ihnen in die landesherrlichen Burgen als Be -

fazung vertheilten Dienstmannschaft als Besol¬

dung angewiesen d ) . Die Einthcilung des gan¬

zen Landes in Vogteien oder Aemter in dieser

Beziehung , scheint meistens mit der Einthcilung

in landesherrliche Gerichts - Vogteien ( § , 302 )
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zusammengetroffen zu haben , und beyde Arten
der Wogtet waren auch meistens denselben Per¬
sonen anvertraut e ') .

a ) Nach dem Landbuche der Mark Brandenburg
S . 16 . werden als die Quellen der beständi¬

gen Einkünfte des Markgrafen angegeben : die
Orbete ( aus den Städten , die Landbete ist nur

bey jedem Dorfe angegeben ) , die Zölle , Müh¬
len , Juden ( Schuz ) Münze , Gewässer

( so weit nemlich die Fischcrey verpachtet war )
Waldungen ( unter welcher Rubrik aber nur

die Abgaben an Hafer und Honig berechnet wer¬

den , welche die benachbarten Dörfer für daS

Hütuugsrccht in den herrschaftlichen Waldungen
bezahlten ) und die Gefalle aus den Dörfern
welche zu landesherrlichen Schlössern geschla¬

gen waren . AIs ungewisse Einkünfte werden S .
57 . aufgeführt : die Gerichtsgefälle , der
Holz verkauf aus den Waldungen , die Im -
pignorationes ( über welche es heißt : Opor¬
tet aliquando quod praefumtuofe contumaces
ac rebelles compescantur ; hoc enim sepe sit
per impignorationes , ut quia aliqui contem¬
nunt parere mandatis Domini et suorum offi¬
cialium , ut quum mandatur sive indicitur ex¬
peditio non veniunt ^ad exercitum , aut ad aliam
evocationem venire contemnunt iusto impedi¬
mento cessante . Quandoque mandatis judi¬
cum immo post sententiam non volunt parere
rei judicate nec curant solvere judicatum .
Nonnulli etiam invadunt bona ad Dominum
spectantia ut puta ligna et feras de silvis gra¬
mina de pratis subtrahentes et in aquis furtive
piscantes et his similia facientes saepe impig -
norantur . Ex his quidam dant io marcas ar¬
genti quidam minus quidam vero magis ) und

die Laudem ien . Die ganze Summe der be¬

ständigen Einkünfte ( mit Ausschluß der Einkünfte
aus der Nenmark und der Landbete ) wird auf

5000 Mark Silber berechnet . Die Einkünfte
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von den Domainrn find indessen grvßtentheilü
nicht mir gerechnet . Die Einkünfte aich den Zöl¬
len machen über die Hälfte jener Summe aus .

b ) Denn es kommen schon in diesem Zeitraum Bey¬
spiele von der Verpachtung von Domainen vor.
s . 8 trüben de iure Villicorum Cap . I . § . II .

c ~) Daß diese nicht Regal waren , sieht man am deut¬
lichsten aus dem Ländbuche der M Brandend . ,
wo die Einkünfte daraus alö gewöhnliche guts -
herrliche Einkünfte vorkommen .

d) Im Ländbuche steht S . iz . eine Dispositio Ca¬
strorum sub a . D 1 ,- 76 . per D , Imp . facta wo
die jedem Vogte untergebenen Burgen und die
für ihn und seine Dienstlcute zum Unterhalt ous -
gcsezten Güter und Gefalle aufgezählt werden .
Hier heißt es z . B . Botzow ( daö jezige Oranien¬
burg ) : Hennan . Schaff, advocatus habebit
8 personas et percipiet redditus villarum ad¬
jacentium opii ad 30 sexagenas se extendunt .
Item allodium ( bie landesherrliche Domains )
cum piscatura et pratis . Dominus reserva¬
vit sibi orbetam , silvas et judiciorum proven¬
tus ,

e ) Die Vögte kommen in den Urkunden fast immer
in der zweifachen Eigenschaft als Verwalter und
Richter vor . Durch die Verbindung beyder
Aemter wurde auch die Administration der .Güter
und der Gerichtbarkeit weniger kostbar .

§ . 308 .

Mit diesen Einkünften mochten die Kosten
der Regierung und der Hofhaltung , die im Gan¬
zen noch wenig kostbar war « ) , leicht bestritten
werden , so lange keine große Fehde zu führen
war oder der Reichsdienst und häufige Reisen
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zum kaiserlichen Hoflager keine außerordentlichen

Ausgaben erforderten , Für die eigentliche Re¬

gierung hatte noch kein Landesherr besondere Be¬

amte ; der Hofkaplan und einige Schreiber mach¬

ten die Canzlei aus b ) und der Rath des Lan¬

desherr » bestand aus einigen Ministerialen , die

er ohnehin am Hofe hatte . Nur die Fehden und

jene außerordentliche Ausgaben kamen gar zu oft ,

und hatten dann zur gewöhnlichen Folge , daß

nicht nur Nothbeden auferlegt , sondern auch die

ordentlichen Einkünfte selbst veräußert werden

mußten . Die Folgen davon wurden zwar in die¬

sem Zeitraume noch nicht so sichtbar , theils weil

die Fürsten noch viel zu veräußern hatten , theils

weil durch das Aussterben einer großen Anzahl

von adelichen Geschlechtern c ) so manches Lehen

wieder Heimsiel , das ihnen früher hatte überlas¬

sen werden müssen um ihre Gunst zu gewinnen .

Desto sichtbarer wurden aber dieWürkungen die¬

ser Verhältnisse im folgenden Zeitraum .

a ) Die Diensileute waren zwar vermöge ihrer Ge¬
burt zum Hofdienst verpflichtet , aber wenn sie
sich am Hofe befanden , mußte ihnen Unterhalt
und besonders Kleidung gereicht werden . S . das
kölnische Dienstrecht ( bey Kindlinger Münst .

Beitr . Lh . 2 . Urk . 13 . ) § . 10 . rr . und ein Ver¬

zeichnis ; der täglichen Bedürfnisse zur Hofhaltung
des Erzbischvfs von Köln im rrten Jahrhundert .
( Ebendas . Urk . 20 . )

b ) Vergl . Spi ttler ' s Gesch . des Fürstenthums
Hannover Th » i . S . nü »

c ) Das dreizehnte Jahrhundert war insonderheit
dem Adel ( im älteren Sinn des Worts ) verderb¬

lich . Ich glaube daß im iZten Jahrh , allein ,



Z82 Dritte Periode . 888 * 1272 .
eine eben so große Anzahl von adclichen Geschlech¬
tern auSgestörben ist , alS vom izten bis zum i8ten
zusammen . Das häufige Eintreten ihrer Glieder
in den geistlichen Stand , die Kreuzzüge und die
italischen Kriege der Hohenstaufen mögen daran
etwa gleichen Antheil gehabt haben .

§♦ 30 . 9

In der Ausübung der Landeshoheit war der
Landesherr schon mannichfach an die Mitwür -
kung seiner Ritterschaft gebunden . Am sichtbar¬
sten war dieß in den großen Fürstenämtern , wo ,
nachdem die Grafen und Herren landsäffig ge¬
worden waren ( § . 299 ) , doch noch die alten pla¬
cita ( § . 2irr ) sich erhielten , und die dort ver¬
sammelten Bischöfe , Grafen , Herrn und Rit¬
ter eben so über gemeinsame Angelegenheiten
mitzusprechen begehrten als sonst , obgleich die
Tagefarth vom Fürsten jezt „ bey seiner selbst
Hulden ", er ) geboten wurde b ) . Aber auch in
den kleineren Territorien , wo diese alten plack »
wegfielen , weil es hier keine Landsassen aus dem
Herrenstande gab , sieht man die Landesherren
bey allen wichtigeren Angelegenheiten nur nach
Rath ihrer Vasallen und Dienstleute handeln c ) .
Ob der Landesherr bey gewissen Angelegenhei¬
ten diesen Rath zu hörend ) und ob er ihn zu be¬
folgen verbunden war , darf man nicht erst
fragen : denn es verständlich von selbst , daß
um mit Sicherheit aus die Mitwürkung seiner
Vasallen rechnen zu können , er sie zuvor für seine
Absichten gewonnen haben mußte .
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a ) Sachs . Land r . B . Z . Art . 65 , der Markgraf

dinget bey sein selbst Hulden . —

K ) Von diesen Placitis ( Landtagen ) spricht das
Schwäbische Landrecht Art . 4z . ( oben § . 221 .
Note b ) und König Rudolf im Reichsabschied von
128 ? . § 49 . ( Neue Samml . der R . A . Th . 1 .
S . 37 . ) „ Was auch die Fürsten mit ihrer
Lantherren Rat und der Fürsten geseczen und ma¬
chend diesem Lantfrid zu peßrung und zu vesti -
gung das mügen sie wol tun , damit prechen sie
des Landsrids nicht " . Die Verhandlungen auf
diesen Landtagen , die im lgten Jahrhundert noch
sehr häufig vorkommen , betrafen meistens nur
die Gegenstände , welche auch die alten Placita
deö Missus betroffen hatten , nehmlich Ausführung
der Reichsgeseze (worauf auch der Landfriede Ru¬
dolfs hinweist ) und Ausübung der Lehngerichis -
barkeit mit Zuziehung der Herrn und Ritter als
pares curiae , der einzigen Art vonGerichtsbarkeit ,
die der Herzog vermöge seines Fürstenamtö hatte ,
eben so wie der Millus als Militairbeamtc die
Aufsicht über die Beneficien gehabt hatte . — Daß
die Fürsten aber bey dieser Gelegenheit auch an¬
dere Gegenstände zur Sprache brachten , wie Feh¬
den zu deren Ausführung sie den Beistand ihrer
Landherrrn verlangten , Beden , die ihnen verwil -
ligt werden sollten u . s. f . , verstünde sich von
selbst , wenn es sich auch nicht aus Urkunden er¬
weisen ließe . Hier auch war eö ohnstreitia , wo
sich der Landesherr mit seinen Landsaffen über die
Rechtsnormen verglich , die alS Landrecht (§ 264 )
bekannt gemacht werden sollten . Ob man aber
darum berechtigt ist , die auf solchen Landtagen
versammelten Herren und Ritter Landstände zu
nennen , hängt davon ab , in welchem Sinne man
dieß Wort gebraucht . Versteht man darunter
nichts als einen vor den übrigen Landsaffeu privi -
legirtcn Stand , der vermöge der vielfachen Ver¬
hältnisse in welchen er mit den Landesherr » stand ,
Einfluß auf die Regierung hatte , so gebührt ihnen
jenerName gewiß ; denkt man sich aber unter die - -
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sein Ausdruck eine dem Landesherr » etwa in dem

Verhältniß wie das Capitel dem Bischof oder die

ReichSstände dem Kaiser entgegengcsezte , durch

eine eigenthümliche Verfassung eng verbundene
und als ein Ganzes anerkannte Corporation ,

wohl gar mit der Befngniß , - daS gesammte Land
zu repräsentiern , so gebührt er ihnen freilich nicht .

Solche Landesgcmeinden haben sich erst in dem

folgenden Zeitraum gebildet .

<■) Man darf nur irgend eine Urkundensammlung
ansehen , um sich davon zu überzeugen . Es giebt
fast keinen wichtigen Act der landesherrlichen Ge¬

walt / über den eine Urkunde aufgesezt wird , keine
Verbindlichkeit , die der Landesherr übernimmt ,
ohne daß dabey bemerkt würde , daß dieß consi¬
lio oder consilio et consensu fidelium geschehen
sey . Vergl . z . B . Gercken hist dipl . Kvan -denb . Tom . i . p . igq . und 20a . wo eine Lan -
dcötheilung ( 1268 ) consilio fi elium geschieht .

P . 231 . wo sich H . Heinrich von Meklenburg mit
M . Ludwig von Brandenburg a . 1325 . über die

Vogteien Jagow , Stolze und Liebcnwalde , , mit
Rade und mit Volbord der Man und der Stede

in den drcn Vogadien " vergleicht , p . 170 . wo sich
die Grafen von Lindow „ mit Willi » und mit gan -

zeme rade unsir getruwen Man " ( a . 1334 ) mit
Markgraf Ludwig von Brandenburg wegen ihrer

Anforderungen an diesen vergleichen u . s . f .

d ) Indessen könnte man auch Fälle auszeichnen , wo

es selbst verfassungsmäßig war . S . z . B . § . 3 ° 4 '306 .

§• 310 .

- Eine besondere Betrachtung verdient noch
die Verfassung der Städte und ihr Verhält¬
niß zum Landesherrn . Das Stadtrecht begreift
jezt wesenlich die Exemtion der Stadtgemeinde
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und ihrer .Güter vom Landgericht ( § . 224 ) und

dieBefugniß , eine selbstgewählte a ) genossen¬

schaftliche Obrigkeit zu haben , welcher die Ver¬

waltung des Gemeindeguts , die Ausübung der

der Stadtgemeinde zustehenden Gemeinheitsrechte

und der ihr verliehenen besonderen Rechte , die

Handhabung der nöthigen Ordnung überhaupt

und die Aufsicht über die Betreibung des städti¬

schen Gewerbes insbesondere ( Policey b ) , und

überhaupt die Leitung der gemeinsamen Angele¬

genheiten zukommt ( § . 243 ) . DieConcurrenz

zu diesen Sachen , welche sonst dem landesherr¬

lichen Beamten in der Stadt ( dem Vogt und

Schultheißen ) zugestanden hatte c ) , wurde in

allem , was nicht die Vogtei d . h . die Gerichtbar -

keit betraf , allmalig eingeschränkt oder ganz auf¬

gehoben ci ) . Selbst das Recht die Stadt durch

Dienstleute besezt zu halten , wurde meist auf die

Burg eingeschränkt e ) , und auf die Ausübung

der Vogtei hatte die Stadtgemeinde wenigstens

Einfluß , indem die Schöffen zu den Gerichten

des Vogts und Schultheißen ganz oder zum

Theil aus ihrer Mitte genommen werden muß¬

ten / ) . Wenn dann , wie schon häufig genug

geschah , die Stadt die Vogtei ganz oder

zum Theil g ) vom Landesherr » oder von den

Privatpersonen an welche sie dieser etwa veräu «

ßert hatte , an sich brachte ü ) , so mußte sie

beynahe ganz in das Verhältniß einer unab¬

hängigen nur dem Reich unterworfenen Kom¬

mune kommen ; dem Landesherr » blieb nun wei¬

ter kein Recht in der Stadt als das Eigen¬

thum seiner Burg und die damit verknüpften

Bd . u . 33 b
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Rechte , die Heersolge mit der Bede und die

Regalien die auf der Stadt Boden auszuüben

waren , namentlich Zoll und Münze . Doch auch

diese wurden sa oft genüg an die Stadt selbst

veräußert , oder derselben auf ihre Ausübung

ein Einfluß gestattet ( § . 296 ) , und wie schwer

mochte es nicht werden , das Recht der Heer¬

folge geltend zu machen ' oder die Stadt zur

Verwilligung von , Beden zu bewegen , wenn er

durch keine mächtigen Beamten und eine zahl¬

reiche Dienstmannschaft auf die Stadtgemeinde

würken konnte . Unter diesen Umständen mochte

es für einen großen Vortheil gehalten werden ,

daß der Geist der Zeit , der so viel auf urkund¬

liche Privilegien hielt , so oft veranlaßte , daß

die Städte so manches Recht , das sie als Ge -

mcinheitsrecht mittelst ihrer Autonomie hätten

ausüben können , sich erst besonders vom Lan¬

desherrn ertheilen oder - bestätigen ließen i ) , und

dadurch ihre Abhängigkeit von ihm anerkann¬
ten .

a ) S . z . B . das Privilegium Heinrichs des
Löwen für Lübeck bet) Westphalen Mo *
num . ined . Tom . 3 . p . 632 .

i ) Stadtrecht für Freiburg a . 1120 . ( bey Schoepf -
lin hüt . Zar , — Bad . Tom . 5 , p . 50 ) . Om¬
nis mensura vini , frumenti et omne pondus
auri et argenti in potestate 24 consulum erit ,
et posteaqwam ea aequaverint , uni eorum ,
cui visum fuerit , civitas committat etc . Diese
Polizey hat ohnstreitig auf die Entstehung der
Jünste einen wesentlichen Einfluß gehabt .

e) Freilich nicht überall weil der Vogt und Schult¬
heiß mit seinen Schöffen von dem Rath verschie -

\
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den seyn könnte . Vrrgl . meinen Aufsaz über best

Urspr . der städt . Vers . in der Zeitschr . B . 5 .
S - 166 .

d ) So faßten , um ein Beyspiel aus vielen anzu¬

führen , die Hamburger 1270 den Schluß , der

Gräflich Holsteinische Bogt , Münzmerstcr , Zöll¬
ner und andere Dieustleutc sollen nicht anders

als auf ausdrückliche Einladung in den Rath

kommen . S . ä e W e s tp h a 1 e nMonum . ined .
Tom . IV , p cogo . Nach den , , Richte -

brieve ^ ^ der Stadt Zürich war es schon im
i 3 - Jahrhundert etwas althergebrachtes daß der

kaiserliche Vogt nicht ungebeten in den R th
kommen dürfe . S . Job . von Müllers Gesch .

der Schweiz . Eidgen . Th . 2 . S . 12z .

0 ) Matt sieht dieß am deutlichsten aus dem Land »
buche der Mark Brandenburg . Nur .in die Bur¬

gen die von den Städten genau unterschieden
und besonders aufgeführt werden , waren die
Vögte mit ; den ibnen untergebenen Dienstleuten

vertheilt . Vcrgl . Landb . S . 21 . S . Zl .

f ) Bekgl . oben § , 24g . Note st .

g ) Denn das Vlutgöricht behielt sich der Landes »
Herr bey Ucbcrlaffung der Vogtei an die Stadt

öfters vor . So z . B » Conradin löüü bey Ver¬
äußerung der Vogtei an Augsburg . S . Lan -

genmantel Historie des Regiments in Augs -

bürg ( Franks . 11. Leipz . 1743 . 4 . ) S . m .

h ) Vcrgl . oben § . 302 . 303 .

1) Wie die W illkühren , übet welche Rath NNö
Bürgerschaft einig geworden ; das Rechr Abga¬

ben von der Bürgerschaft zu heben , die in al¬
len Städten sehr früh zur Bestreitung der ge¬

meinen Lasten aufgelegt wurden und sehr häufig

in einer indirekten Abgabe ( nach Art der heuti -

Bd . H - . B h 2
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gen Accise ) bestanden . S . z B . die Verfassung
von Zürich bey I . v . Müller a . a . O . Th . r .
S . lZo . lZi .

§ - ZU .

Desto höher stieg das Ansehen des Raths

und desto leichter wurde es der Stadtgemeinde ,

manches Recht zu erwerben , das sie nur durch

ein Privilegium des Kaisers oder des Landes¬

herrn erlangen konnte . Der Rath hatte mei¬

stens einen oder mehrere Bürgermeister an der

Spitze a ) und wurde aus den ritterlichen ( Pa¬

triciern b ; ) und anderen freyen Geschlechtern

( doch meist mit Ausschluß der Handwerker und

Kaufleute H ) auf eine gewisse Zeit gewählt d ) .

In die Bürgerschaft wurde von dem Rathe

aufgenommen , wer eines Bürgers Sohn war

und meist auch jeder Fremde von ehelicher und

Dreyer Geburt , welcher der Stadt wenigstens

auf eine gewisse Zeit Bürgerpflichten schwur

und sich in der Stadt ansässig machte e ) . In

gewissen vorzüglich wichtigen Angelegenheiten

konnte der Rath nicht ohne die Bürgerschaft

handeln / ) , eine ord en tli che ^ Controlle seiner

Verwaltung durch einen stehenden Ausschuß der

Bürgerschaft war aber noch nicht gewöhnlich § ) .

a ) Doch finden sich auch Rathe , an deren Spize
der Schultheiß steht , oder die gar kein stehendes

Oberhaupt haben . Jenes war z . B . der Fall
in Bern ( Joh . v . Müllers Gesch . der Schweiz .

Eidgen . Th . i . S z >, c>. ) dieses ist in Zürich

nach der älteren Verfassung ( ebendas . Th . a .
S . « 5 )
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i ) Schon im lasen Jahrhundert kommen in Frei «

burg ( im Uechtlande ) Luigenses nraiares und
minores vor ( J > v . Müller a . a . O . Th . i .
S . 382 . ) ; der Ausdruck pairieii ist wenigstens
schon in Urkunden aus der ersten Hälfte des igten
Jahrhunderts . S . eine Urkunde von izo6 bey
Lünig Cod . Germ . dipl . T , 2 , p . 1163 .

t ) Diese erlangten meist erst im I4ten Jahrburst
dert die NatbSfähigkeit . S . die lehrreiche Ge *

schichte der Veränderung der alten Züricher Ver *

fassung ( 1335 ) , durch welche auch Handwerke ^
in den Rath kamen , in J oh . v . M üll ersGcsch .

der Schweiz . Eidgen . Th . 2 . S . 122 u . f .

d ) Das älteste Lübische Recht kann am besten ^zur
Erläuterung und näheren Bestimmung dieses Da -
zes dienen : „ Küst men icmei .de i » deme Rat ,
de schall twee Jar besittcn den Rat , deö drüd -

denJares schall he vrysyn des Rades , wenne mö¬

get denn mit bebe von cme hebben , dat he suke

den Rat ; wi fettet ok dat men nemene rche in den
Rat , hcnn sy eckt , van vri -cr Bort , unde Ne¬

mans egen , nnde oc neue Ammet hebbe van

Herren unde oc syn van gobeme Rächte unde
van euer vryen Modder geboren de Nemens egen

sy , unde nicht sy geistlicher ? üde ofte Papensone ,
und de bevor torfacht egen binnen der Muren ,
und de nickt npgcdrcven sy in sincme Erve unde
de sinc Neringe nicht mit Handwerke

gewunnen hebbe " .

e ) In Zürich mußte daher der neuaufgenommene
versprechen ein Haus zu kaufen oder aufzubauen

und zur Sicherheit eine gewisse Summe nieder¬
legen . S . I . v . Müller a . a . £ >. S > 123 .

f ) Vornehmlich in Beziehung auf die auswärtigen
Verhältnisse der Stadt , Fehden , neue Auflagen
neue Willkührrn . Vcrgl . die alte Züricher Ver¬

fassung bey Müller a . a . £ >. S . 124 . 125 ,
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g ) Der Keim ha ^jt war aber schon in einer Ge ,

' wvhnheit vorhanden , die fast allgemein gewesen

zu sevn scheint , bey wichtigern Veranlassungen
eine gewisse Anzahl der angeseheneren Bürger

zuzuzielm , wenn man nicht gerade die ganze Ge¬
meinde wagen wollte . ' Aus diesen bildeten fiel )

in der Folge die sogenannten großen oder äußern
Räthe . S . z . B Joh . v . Müller a . a . O .

S . iZo . Note 15g . Etwas ähnliches fand in

Augsburg 'statt , lange ehe sich ( im Jahre 1368 )
ein eigentlicher Bürgcrauöschuß oder äußerer Rath

hildete . S . Langcnmantel a . a . O . S . 18 .

§ . 312 .

Außer dem G r u n d e i g e n t h u m , wel¬
ches die Stadtgemeinden außerhalb ihrer Ring¬
mauern von den Fürsten und von Privatper¬
sonen erwarben 0 ) , verdankten sie ihre Macht
vornehmlich dem immer mehr aufblühenden Ge¬
werbe , dessen Gedeihen sie durch mancherley
von Kaisern und Landesherrn erworbene Pri¬
vilegien zu befördern wußten , Zu jenen gehört
das Stapel - und E i nlag e rr echt b ) , zu
diesen außer dein Markt - und Geleits «
rechte ) , die Zollfreiheit und die Bestä¬
tigung der Zunft einrichtn « gen und das
Privilegium der außschließlichen Betrei¬
bung aller oder gewisser Gewerbe . Die
Bereinigung der Personen , die gleiches Gewerbe
trieben , in Handwerke , ( Gilden , Innun¬
gen , Brüderschaften ) , d . h . in Genoßcnschaften
welche ihre Mitglieder anhielten das Gewerbe
unter selbst gewählten Vorstehern nach gewissen
fretzwistig festgesczten und vom Rathe und von
den Lgndesherrn bestätigten Regeln zu erlernen
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und zu treiben , jedem aber , der nicht verfas¬

sungsmäßig darin aufgenommen wäre , dessen

Betreibung untersagten , reicht bis in die vo¬

rige Periode hinauf . Die Hörigkeit der Hand¬

werker , mußte eine solche Genoßenschaft zur

Folge haben , weil die welche dasselbe Gewerbe

trieben , zu gemeinsamer Dienstleistung verpflich¬

tet waren und schon dieserhalb nach dem Hof¬

recht in Genoßenschaften abgetheilt wurden <2) ;

auch freie Handwerker waren aber in Römi¬

schen Städten häufig in solche Genoßenschaften

vereinigte ) , und da es eine Römische Policei -

einrichtung war für allen feilen Verkauf ge -

wiße Pläze zum Zweck der Policeiaufsicht an¬

zuweisen / ) , mit welcher die Vereinigung der

Handwerker die an diesen Pläzcn ihre Waaren

feil stalten durften in eine Genoßenschaft zu -

sammcnhieng , so waren Handwerksinnungcn

ohne Zweifel in allen ursprünglich Römischen

Städten ein wesentlicher Bestandtheil der Poli¬

zeiverfassung g ) . Daß diese Einrichtungen

schon im i 2 ten Jahrhundert auch ein wesent¬

liches Stück des Weichbildrechts waren , sieht

man aus den Urkunden dieser Zeit h ) , aller die

Verfassung der Stadtgemeinde war in die¬

sem Zeitraum noch nicht auf diese Verbindun¬

gen gegründet ; daher müssen Innungen mit

politischer Bedeutung , Zünfte , von jener

bloß auf das Gewerbe Bezug habenden Jn -

nungsverfassung unterschieden werden . Mit der

Entstehung dieser Rechte ist dann schon - der

Natur der Sache nach , das Privilegium ver¬

wandt und auch ohngefähr gleichzeitig , daß

binnen einem gewissen Umkreise um die Stadt
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solche Gewerbe , die in der Stadt innungsma -

stig betrieben werden , gar nicht getrieben wer¬

den sollen i ) . Die Anzahl dieser Gewerbe war '

indessen noch nicht sehr groß , und eines wel¬

ches späterhin unter die wichtigsten gehörte , die

Bierbrauerey , war meistens noch nicht dar¬

unter A ) ,

« ) Vergl . hierüber Hüll ni anns Gesch . beö Ur-
sprungö der Stände Th . z . S . 68 u . f.

1? ) Jenes das Recht , die eine Stadt ( oder selbst
einen gewissen Umkreis um dieselbe ) berührenden

Waaren anzuhalten und auf städtischem Geschirr
weiter zu schaffen , dieses die Vcfugniß , den
Verkauf solcher Waaren an Bürger , wenigstens
das Feilbieten derselben , zu verlangen . Der Ur¬

sprung beyder Rechte ist ohne Zweifel in den

Stapelstädten Karls des Gr . ( § . 158 ) zu su¬
chen . Die Geschichte derselben ist aber durch

die Bemühung der mit diesen Rechten versehenen

Städte , ihre Entstehung möglichst hoch hinauf

zu sezen , sehr ungewiß geworden .

v) Das Geleitsrecht heißt im allgemeinen das
Recht den , welcher das Gebiet eines Landcshcrrn

betritt , zu schüzcn ; dieß Recht ist eine Folge
des Rechts , über den Landfrieden zu wachen .

Nuzbar wurde es erst dadurch , daß der Lan¬

desherr einer bestimmten Person den Schuz
versprach und sich dafür etwas bezahlen ließ ,
daß er dessen Gewähr leistete , indem er durch

seine Beamte d ? n Schuz wirklich ertheilen ließ

und wenn der , welcher das Geleit bezahlt hat¬
te , dennoch Schaden litt , diesen Schaden er -

sezte . Wer daher auf seine Gefahr reisen wollte
zahlte nichts . Säch s . Landr . B . c . Art . 27 .
Vorzüglich nuzbar wurde es , wenn es zu einem

offenen Markt ertheilt wurde , weil baun ge¬

wöhnlich jeder , der ihn besuchte , das Geleit be -
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zahlte oder auch wohl bezahlen mußte ; daher
wurde das Geleit in - dir Marktprivilegien beson¬

ders eingerückt . Stadtrecht für Frei bürg

n . a . O - Dedit autem pacem et securitatemitineris , omnibus forum eiusdem civitatis ade¬
untibus hoc promittens , quod quicunque ' sua
spoliatus fuerit , fi predonem nominatim ex¬
primeret aut reddi faceret aut ip [ e persolve¬
ret . Auch der Kaiser ertheilte vermöge seiner
Concurreuz in den gesammten Rechten der Lan¬
deshoheit , ein solches Geleit , durch dessen Um¬
fang und Wichtigkeit der Markt , dem er es
verlieh , vor anderen privilegirt wurde , welchen
bloßes landesherrliches Geleit versichert war ; da¬

her in der Folge jene durch den Namen Mes¬
sen von diesen unterschieden wurden .

d ) Der HauptbewciS liegt in dem Strasbnrger

Stadtrecht . Bergl . Ieitschr . fürgesch . Nechtöw .
B . 1 . S . 24a .

e ) L . 5 . § . 12 , D . De iure immunitatis ,

f ) Das Forum rerum venalium . S . L . i .
§ . 1X . D . de officio praes , urbi . L . 10 , L zg ,
L . ult . C . Th , de erogatione annonae misit .

g ) S . Zeitschr . a . a . O -. B . 2 . S . 213 .

h ) In einem Privilegium des Erzb . Wichmaim
von Magdeburg von 1157 ist von der Schuster -

innung schon in solchen Ausdrücken die Rede ,

daß man nicht zweifeln kann , daßHandwerksein -

richtunacn danialö in Magdeburg etwas langst
bekanntes waren . S . .Lud ewig Ileliq . (Vifer .
Tom . 2 . p . 5S9 . Das allgemeine Verbot der
Zünfte oben § , 247 , Note e . bezicht sich wohl
nur auf Zünfte , welche von politischer Be¬
den tsamkeit in den Städten seyn wollten .

i ) Gewöhnlich binnen einer Meile , daher der Stadt

Bannmeile , Banleuca , Bannilega genannt .

Schon Friedrich II , erwähnt in seiner Munde
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für die weltlichen Fürsten , ( oben § . 247 Notec . )
diesen Meilenbann » nd verspricht , ihn in den von
ihm neu angelegten Städten abzuschaffen .

k ) In einer Urkunde von 1290 wird einer schlest -
fci}cti Stadt das Privilegium ertheilt : ut nullae
camerae mercatorum , nulli erani , nulli pi¬
stores , nulli sutores , nulli carnifices , nullae
tabernae sint , nulli mechanici infra unius
miliaris i 'pacium . S . H Ü llmaNN a . a . O .
S . Il6 U. f .

§ . ZiZ .

Der Zufluß einer großen Anzahl von Men¬
schen in die Zünfte , deren Freygebohrenheit
nicht immer so ausgemacht war , als die der
ansäßigcn Altbürger der Stadt , und das all -
mählige Freywerden der hörigen Leute in der
Stadt durch vermehrte Leichtigkeit des Erwerbs ,
wurde der Grund einer ganz eigenen Gattung
städtischer Privilegien , die man gar bald als
etwas wesentliches im Stadtrcchte ansah . Die
Gemeinde verschmähte bey steigendem Gewerbe
nicht , sich durch dergleichen Einwohner zu ver¬
stärken , und ließ sich nur um den Nachtheilen
vorzubeugen , die durch Ansprüche ehemaliger
Schuzherrn oder Leibherrn auf Gemcindeglieder
dieser Art hätten entstehen können , vom Herrn
der Stadt das Privilegium ertheilen , daß alle
Gemeindeglieder von allen Lasten der
Hörigkeit frey seyn sollten d) , und daß nie¬
mand der eine gewisse Zeit als Mitglied der
Gemeinde in der Stadt gewohnt habe , wegen
seiner Freiheit weiter angefochten werden sollet- ) .
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a ) Dahin gehören die bekannten Privilegien , welche
im raten und rztcn Jahrhundert fast alle Städte
erhielten , daß kein Bürger weiter einem mortua -
rium ( Besthaupt , Besttheil ! oder einem Hei -
ratbszwange unterworfen seyn solle . S . z . B .
Sch annat hüt . Epil 'c . Wormat . Tom , 2 .
P 85 -

ö ) S . oben § . 26z . Note e .

§ . 314 *

Die gesummten Einwohner eines Terri¬

torii lassen sich daher nun in publicistischer Hin¬

sicht folgendergestalt cassisiciren : A . Landsas¬

sen d . h . 1 . Prälaten , 2 . Herren ( § . Z09 )

und Ritterstand , Z . Bürqcrstand . 15 . Hin¬

tersassen i . des Landeshertn ( vergl . § . Z06 .
307 . ) 2 . der Prälaten , Ritterschaft und Städte .
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B .

Canonischeö Recht .

§ . 315 .

Das System der Hierarchie , welches sich ,
auf die Grundlage der falschen Decretalen ge¬
stuft , im Laufe von vierhundert Jahren unter
den Händen der größten , Päbste » ) ausgebildet
und befestigt hatte , gieNg von dem Grundsaze
aus , daß nicht bloß die höchste Aufsicht , ge -
sezgebcnde Gewalt und Gcricbtbarkeit in Kir -
chensachen ( § . 174 ) , bey dem Pabste sey , son¬
dern ihm die ganze Fülle , der Kirchengewalt
allein als Episcopus universalis anvertraut
sey ö ) . Die ganze Kirche ist also seine Diöceö
und die Erzbischöfc und Bischöfe haben nur als
seine Gehülfen , wenn gleich vermöge göttli¬
cher Einsezung ihres Amtes , theils als Local -
obcre Antheil am besonderen , theils auf den
allgemeinen Synoden , Antheil am allgemeinen
Kirchenregiment c ) . Die ordentlichen Ge¬
hülfen aber des Pabstcs , beym allgemeinen Kir -
chcnregiment , sind : i ) die Cardinäle ( § » 226 )
d . h . die durch ihre Kirchcnämtcr oder . durch des
Pabstes Ernennung diesen zu erwählen berechtig -
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tcn Bischöfe , Priester und Diaconen der Römi¬

schen Provinz , theils als Consistorium ( ge¬

heimer Rath ) des Pabstes , theils in so fern ihr

nen die Aufsicht und Leitung der zur Ausübung

des allgemeinen Kirchenregiments angeordneten

administrativen Behörden d ) anvertraut ist . 2 )

Die pabstlichen Legaten , d . h . die vollmächti¬

gen Boten des Pabstes , welche außerhalb Rom

dessen Gewalt an seiner Statt an Ort und Stelle

üben , in dieser Eigenschaft erst seit Gregors VII '

Zeiten bekannt e ) ,

a ) Unter welchen besonders Gregor VII , Jnno «
cenz III , und Jnnocenz IV . als die ausgezeich¬
net werden müssen , welche für die Entwicklung

jenes Systems am meisten gethan haben .

h ) S . P l a nck ' ö Geschichte der christl . kirchl . Ge -
sellsch . Vcrf . V . IV . Äbth 2 . S . 6u u . f .

e ) Ihre Gewalt ist daher , ob sie gleich eine ordi¬
naria heißt , doch nur eine delegata , und der

Pabst der einzige wahre ordinarius Ein Saz
der weniger im kanonischen Recht bestimmt

ausgesprochen ist , als den einzelnen Rechten ,
welche jezt der Pabst behauptete ( § . 316 u . f . ) ,

als Princip zum Grunde liegt . Doch ist er
auch selbst ziemlich deutlich ausgesprochen

in den berühmten Dictaten Gregors VII . bey
Labbe Concil . Tom 10 . p . no . ) und in dem

Eide welchen Gregor VII . von den Metropoliten

verlangte ( § 316 , Note 1 . ) .

d ) Unter welchen die ältesten und wichtigsten sind :

1 . der Avpellationshof Capella oder nachher
Rota Romana 2 Die Eanzlei Cancellaria ,

welcher Honorius III . die erste festere , und Bo -

rnfacius VIII . ihre jezige Einrichtung gab . Z .

Die Dataria für die Gnadensachen , besonders

iä'..
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die Vergebung f>er Pfründen , deren Einrichtung
aber erst inö igte Jahrhundert gehören inag . 4 .
Die Poenitentiaria , für Äbsilutieuen .

e ) Nicolaus II . und Alexander II bedienten sich
zuerst der Legaten , ad 01 dioandam ecclesiae sta¬
tum auf Rath Gregors VII , un die vorhabendeKirchenrefonyanon an Ort und Stelle zu Stande
zu bringen , und allmähliq wurde , es gegen die
Widersprüche der Fürsten ° nd oer Bischöfe durch -
gesezt , daß man ihnen alle Rechte einräumen
müsse , die der gegenwärtige Pabst selbst haben
würde , und daß sie von d ?n Kirchen , deren An¬
gelegenheiten sie ordneten durch Abgaben ( Procu¬
rationes ) unterhalten werden müßten . Nach ei¬
ner Decretale Padsis Clemens IV . ( ~ 1. 272 ) sol¬
len sie überall als O rdinarii betrachtet werden .
Cap . ->. de officio leg . in 6to . ( 1 , 15 . ) . Vergl .
Planck a . a . O - S . 641 u . f .

§ - 316 .

Die Rechte des Kirchenregiments welches
der Pabst ausübt , zerfallen nun in die , welche
er sich ausschließlich vorbehalten hat , und
solche in welchen er nur mit den Localobern c o n - '
currirt . I . Zu jenen gehört : 1 ) das Recht
der obersten Aufsicht in der Kirche und die
daraus hersließenden Rechte über den Zustand der
einzelnen Kirchen Bericht zu fordern oder ihn
durch seine Legaten an Ort und Stelle untersu¬
chen zu lassen , über die Reinheit der Lehre ( § .
318 .) und dieKirchenzucht im allgemeinen zu wa¬
chen , für die Beobachtung der . Kirchengeseze zu
sorgen und die Nachlässigkeit der höheren Kir -
chcnbeamtcn zu verweisen und zu ergänzen ( ius
devohuionis ) . 2 ) Das Recht der GesczgLr
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bung in Kirchensachen . a . Gregor VII . fyattt

zuerst angefangen auch auswärtige Bischöfe zu

feinen . Synoden nach Rom zu berufen , und es

den Metropoliten in dem Eide , welchen sie vor

Erlangung des Pallii schwören sollten , zur Pflicht

gemacht , sie zu besuchen . Seine Nachfolger sez -

ten die Befugniß zu einer solchen Berufung durch

a ) ; schon Urban ri . hielt Synoden zu Piacenza

und Clermont ( 1: 095 ) die den Character der All¬

gemeinheit an sich trugen , und seitdem Calixt II .

1122 eine Synode gehalten hatte , die überall

für allgemein galt , zweifelte auch bald nie¬

mand mehr , daß der Pabst sie allein berufen

könne , weil er sie am schicklichsten berufen

konntet ) ; kaum räumte man dem Kaiser noch

das Recht ein , unter außerordentlichen Umstän¬

den ein allgemeines Concilium zu veranstalten c ) .

b . Noch früher war es gewöhnlich gewesen , daß

die Päbste National - und Provinzialconcilien

veranstalteten ( § . 162 . 226 ) ; seit der Ein¬

führung der Legaten geschah es unter Vorsiz der¬

selben sehr häufig . Die Folge davon war , daß

diese als Bevollmächtigte des Pabstes über ihr

Geschäft berichteten , und die Synodalacten zur

Consirmation einschickten . Dadurch kam es

denn von selbst dahin , daß man auch die Syno -

dalschlüsse , die ohne Mitwürkung eines Legaten

gefaßt wurden ä ) , zur Consirmation einschickte ,

und der Pseudoisidorische Saz , der in den neu¬

eren Decretalen auch noch oft genug wieder ein¬

geschärft wurde e ) , daß k e i n C 0 nc i lium

ohne Autorität des Pabstes gehalten

werden dürfe und Kraft habe ( § . 274 ) ,

würklich praktisch wurde , c . An der allgemeinen

N
, - .s' lf-.'

| |
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Verbindlichkeit der Decretalcn zweifelte jezt nie¬
mand mehr . Z . Die oben § . 174 . angeführten
Rechte Nr . 2 . 4 . 5 . 4 ) Das Recht neuerwählte
Bischöfe zu consirmiren , zu consecriren oder durch
den Metropoliten als ihren Bevollmächtigten con¬
secriren zu lassen , und einen Eid des unbeding¬
ten Gehorsams gegen den Römischen Stuhl zu
verlangen , a . Es blieb zwar bey dem alten
Grundsaze , daß der Metropolit in der Regel die
neugewahlten Bischöfe seiner Provinz , der Pabst
aber nur die ihm unmittelbar unterworfe¬
nen Prälaten zu consirmiren habe / ) ; aber der
Fälle in welchen nach dem canonischen Rechte die
Eonsirmation des Pabstes nachgesucht werden
mußte oder der Vorsicht halber nachgesucht wurde

* g ) r waren so viele , daß nicht leicht ein Bischof
versäumte seine Eonsirmation zu Rom einzuho¬
len , selbst wenn er die seines Erzbischofs schon
erhalten hatte h ) , und also die Observanz
dem Pabste ein Recht beilegte , welches er sich
selbst in seinen Decretalen nicht zusprach , b . Auf
eine ähnliche Weise gieng es mit der Consecra -
tion . Sie sollte nach dem canonischen Rechte
selbst dann , wenn die Eonsirmation zu Rom er¬
theilt wurde , durch den Metropoliten geschehend ) ;
aber es konnte nicht fehlen , daß die Bischöfe ,
welche jene persönlich zu Rom nachsuchten , einen
Vorzug darin sezten , auch gleich die Weihe vom
Pabste selbst zu erhalten ; daß ferner die Bischöfe
welche ihr Amt selbst zu Rom erhielten ( § . 317 .
Nro . Z . ) , auch dort consecrirt wurden , und daß
je öfter dieß geschah , um so mehr auch sich die
Pseudoisidorische Idee befestigte , die Consccra -
tion , wenn sie auch vom Metropoliten vorgenom -
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wen werde , geschehe nur von ihm als Bevoll¬
mächtigten des Pabstes A ) . c . Unter diesen Um¬
standen darf es dann nicht Wunder nehmen , daß
der Eid des Gehorsams , den Gregor VI 1. zuerst
nur von den Metropoliten forderte / ) , ehe er sie
durch Ucbergabe des .Pallii consirmirte , nachdem
er allmählig auf alle Bischöfe ausgedehnt wor¬
den , die sich zu Rom consirmiren und consecri -
rcn ließen , zulezt von allen Bischöfen gefor¬
dert und geleistet wurde nr ) . 5 ) Das Recht
ante factum zu d i s p e n s i r e n , mithin auch
alle wegen eines ! canonischen Jmpediments nicht
gewählte sondern nur p ostulixt e Prälaten
zu admittiren . Der Ursprung des Rechts war
darin zu suchen , daß die ältere Praxis keine ei¬
gentlichen Dispensationen ( ante factum , supra
ius ) kannte , sondern diePäbste seit Gregor VII .
sie zuerst oder wenigstens häufiger ertheilten . Das
ungewöhnliche der Sache veranlaßte dann die
Bischöfe selbst , sich in solchen Fällen n ) an den
Pabst zu wenden , und so mochte denn schon Jn -
noeenz III . erklären , daß er allein über das
Recht dispensiren könne o ) . 6 ) Das Recht , die
Errichtung neuer Mönchsorden zu bestätigen , wozu
die Stiftung der Bettelorden die Veranlassung
gab p ) . 7 ) Das Recht heilig zu sprechen , weil
ein so hohes und wichtiges Geschäft keinem an¬
deren Kirchenbeamten überlassen werden können ) .

a ) Die Gründe aus welchen sie sich dazu berech¬
tigt hielten entwickelt Paschalis II . Ep . ad
Henr . 1. Angliae R . bey Labbd Concil .

Tom . X . p . 712 .

Vd . n . C c
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I ) Die sechs allgemeinen Synoden des Occidents
welche in diesen Zeitraum fallen siehe oben § .

274 . 276 . allst die siebente überall als allge¬
mein anerkannte Synode kam bekanntlich nach¬

her nur noch die von Vienne 1311 hinzu .

e ) Vergl . oben § . 289 . und dieses Recht wurde
von den dem deutschen Reich nicht unterworfe¬

nen Bischöfen nicht einmal allgemein anerkannt .

S - über die Weigerung der dänischen Bischöfe

auf der von Friedrich >1 . ausgeschriebenen Sy¬
node zu Pavia uüo zu erscheinen , Planck a .
a . O - S . 695 .

dj Welches aber jezt und natürlich zum Vortheil
des päbstlichen Confirmationsrechtö , sehr selten

geschah , obgleich Concil . Lateran . IV . a . 12x5 .
Can . 6 . verordnete , daß jährlich eine Prv -

vinzialsynobe gehalten werden solle .

- ) Z . B . von Pascha ! II . in dem Note a . ange¬
führten Schreiben .

s ) Cap . 44 . X . de elect . Lax . 6 . iL . 18 . eod .

in 6to . ( I . 6 . ) .

g ) Weil etwa der Metropolit sich weigerte ( § . 174 .
Nro . 3 . ) oder der Pabst wegen Verdacht einer un¬
ca nonischcn Wahl , besonders der Simonie , eine Un ,

tersuchnng verfügt batte , oder die Wahl streitig
war und die Entscheidung darüber als eine causa
ardua et maior vor den Römischen Stuhl ge¬
hörte , oder ein canonisches Jmpediment des Ge¬
wählten eine Dispensation nöthig machte , das

durch die Consirmation des Pabstes gehoben wer¬

den konnte ; daber dann natürlich jeder aus Vor¬
sicht die Wahl , gegen die irgend em Widerspruch

erhoben werden konnte , zu Rom consirmiren liess .

h ) S . Planck a . a . O S . 6z » . Note 6 .

i ) Cap . 44 , X . de electione [ I . 6 . ) .
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/; ) Zumal da matt die Consecration als etwas eigent¬
lich von der Cvnfirmation abhängiges und unzer¬
trennliches ansah , folglich jene , wenn diese vom
Pabste eingeholt worden war , nothwendig
in seinem Namen geschehen mußte .

i ) Cap . 4 . X . de iureiurando . ( I . 04 ) . Ego B »
Episcopus ab hac hora in antea fidelis ero £an -
tto Petro , sanctaeque ( apostolicae ) Romanae
ecclesiae , dominoque meo Papae eiusque suc¬
cessoribus canonice intrantibus . Non ero ne¬
que in consilio , neque in facto , ut vitam per¬
dat aut membrum vel capiatur mala capti¬
one . Consilium quod mihi aut per se aut
per litteras aut per nuntium , manifestabit *
ad eius damnum nulli pandam . Papatum
sanctae Romanae ecclesiae et regulas sancto¬
rum patrum adiutor ero ad defendendum et
retinendum , salvo ordine meo , contra om¬
nes homines . Vocatus ad synodum veniam i
nisi praepeditus fuero canonica praepedi -
tione . Legatum apostolicae sedis quem cer¬
tum ( legatum ) esse cognovero , ih eundo ac
redeundo honorifice tractabo , et in suis neces¬
sitatibus adiuvabo » Limina apostolorum sin -
gUlis annis aut per me , aut per certum nun¬
tium ( meum visitabo ) ! nisi eorum absolvas
licentia . Sic me Deus adiuvet , et haec san¬
cta evangelia . Ueber die Abweichungen dieser
Formel von der , welche Gregor VII , auf dem Rö¬
mischen Concilio 1079 zum Gesez gemacht haben
soll s. Planck a . a . O . & 621 . 629 . Die
Formel mit den Ausäzen , mit welchen sie Clemens
VIII . ins Pontificale Romanum einrücken ließ
s. in I . F . Le Bret Magazin zum Gebr . der
Staaten » und Kirchengesch Th . 3 . S . 6 g »

m ) S . Planck a . a . O . S . 622 u . f .

n ) Wozu noch kam , daß es auch meistens caii - ae
arduae et maiores waren , die also ohnehin vor
den Pabst gehörten , indem man in geringeren

Bd . n . Cc 3
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Sacden anfänglich nicht dispensirte . Vergl .
Schwabensp Art . s ? 5 - Nro . II . § . 14 .

o ) Cap . 4 X . de concess . praebend . ("3 . 8 . ) , , Nos
qui fecundum plenitudinem potestaiis de iure
possumus supra i us dispensare“ , Vergl . Planck
a . a . £>. S . 6 0 » . f.

p ) Cap . ult . X . de religiös , dorn . ( 5 . 36 . ) ,

q ) Cap . 1 . X . de reliq , et vener . Sanctor . ( 3 . 45 ) »

§ . 31 ? *

IT . Unter die Rechte desKirchenregiments ,
in welchen der Pabst nur mit den ordentlichen
Localoberen concurrirt , gehört : r . die Be -
fugniß wegen aller geistlicher Vergehen Bu¬
ßen aufzulegen und zu absolvircn , eine nothwen¬
dige Folge der Eigenschaft eines Episcopus
universalis a ) , 2 ) Die concurrente Gericht -
barkeit mit allen Ordinarien , so daß es dem
Pabste frey steht , Sachen von den Gerichten ,
bey welchen sie bereits schweben , abzurufen ,
Appellationen mit Uebergehung der Mittelin¬
stanzen anzunehmen und selbst in allen Sachen
in erster Instanz zu erkennen ; ein Recht das
besonders durch die Legaten im vollesten Um¬
fange ausgeübt ' wurde und Mit der Einführung
ihres Amtes ohngefähr gleichzeitig ist b ) . 3 )
Das Recht alle Arten von K i rcb e n a m tern
zu vergeben . Bis rns zwölfte Jahrhundert
findet sich keine Spür davon daß zu Rom auch
idieses Recht in den Episcopatus universalis
hineindeducirt worden wäre ; wenn der Pabst
zuweilen ein Kirchenamt außerhalb seiner Diö -
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ces vergeben hatte , so war es Kraft des De -
volutionsrechtes ( H . zi6 . Nr . i . ) oder eines
auf ihn gestellten Compromiffes geschehen . Ha -
drian IV . erlaubte sick 1145 zuerst , den Diö -
cesanen Geistliche zur Anstellung zu empfeh¬
len c ) , wahrscheinlich weil es die weltlichen
Herren auch thaten d ) . Da der Pr e c i sten
e ) des Pabstcs unter seinen Nachfolgern sehr
viele wurden und die Bischöfe und Capitel die
Prrces nicht mehr respectiren wollten , so ver¬
wandelte man diese zu Rom nun in Mandata ,
und schon Alexander M fand auch für gut ,
mit diesen zugleich Executoren abzusenden , um
den Precisten in sein ? Stelle einzusezen . Auch
wurde etwa seit dieser Zeit wenn ein auswär¬
tiger Prälat zu Rom starb , der verwaisten
Kirche ein Nachfolger i >> consolaui - m -m >ie
obim dfcfimrii von Rom aus zugesandt . I n -
nocenz Ili . nahm bald darauf keinen Anstand
mehr , zu erklären , daß ein Pabst de plmii -
turiiru- potcltatih das Recht habe , zum Vor¬
theile verdienter Personen über alle Benefiz
cictt zu disponiren und jene selbst damit zu
providiren f ) , und schrieb dieses Recht so¬
gar schon seinen Legaten zu § ) . Etwa 50 Jahre
später reservirtc sich dann schon Clemens
JV alle Benesicicn , deren Besizer zu Rom ster¬
ben würden h ) , und legte dadurch den Grund
zu den generellen Reservationen die von
seinen Nachfolgern so sehr erweitert wurden .

a ) Grep , orii VII . P , , Ep . ad Henricum Ep »

Leodiens . bey Labb e Concil . Tom . X . p . IZ ? -
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b ) Planes a . a . O . S . 670 u . f . Durch diese
concurrente Jurisdictio « , hat die Lehre von der
Iurisdicä - delega ia ’ im isinne des cauvnischen
Rechts ihre Ausbildung erhalten . Die Titel der

Decretalen äs rescripti » ( > , 3 ) lwd de off . et
polest , iud . deleg , ( 1 , 29 ) können daher am be ,
sten zur Erläuterung des Umfangs jener Concur -

renz dienen .

c ) © . Adriani IV . P . Ep . ad Theobaldum
Paris , epii 'c , bey Labbe Concil . Tom , io . pag k
It 54 -

<?) S . unten § . 328 .
e ) Denn der Pabst selbst nannte seine Empfehlung ? »

bricfe nur preces .

/ ) S . Planck a . a . O . S . 720 .

g ) Cap . 6 . X . de officio legati ( 1 , So . ) .

h ) Cap , 3 , Dp praebendis in 6w . ( 3 , 4 . ) *

§ . 318 .

Hiernach lassen sich nun schon von selbst
die Veränderungen übersehen , welche das neue
System der Hierarchie , in der Regierung der
Provinzen und Diöcesen durch die Metropoliten
und Bischöfe unmittelbar hervorbrachte .
Was sich sonst nur unter dem mehr oder we¬
niger mittelbaren Einflüsse dieses Systems
in der Verfassung der Kirche und dem Kirchen -
rechte änderte , läßt sich hingegen schon in der
allgemeinen Darstellung der Veränderungen er¬
kennen , welche in diesem durch andere Veran¬
lassungen herbeygeführt wurden . Unter diesen
vei dient es
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I . ausgezeichnet zu werden , daß dieKirche
sich in diesem Zeitraume veranlaßt fand , eine
Reihe wichtiger Dogmen festzusezen , oder
näher zu bestimmen wozu sie zum Theil durch
die seit dem i2tcn Jahrhundert von verschiedenen
Seelen aufgestellten , und von ihr für Kezereien
« ) erklärten Meinungen veranlaßt wurde . Un¬
ter jenen verdienen hier als Dogmen die für
einzelne Rechtslchren wichtig wurden , aus¬
gehebert zu werden : i ) die Bestimmung des Be¬
griffs der Sacramente als der mystischen
gottesdienstlichen Handlungen , durch welche man
unter sichtbaren äußeren Zeichen besonderer gött¬
licher Wohlthaten theilhaftig werde ; die Anzahl
der Sacramente wurde seit dem Anfang des
I2ten Jahrhunderts auf sieben festgesezt b ),
ohne daß sich historisch zeigen läßt , wie diese
Lehre entstand . 2 ) Das Dogma der Trans -
substantiation wurde seit dem utenJahr¬
hundert die herrschendeMeinung über das Abend¬
mal c , und durch Jnnocenz 111 . auf der 4ten
Lateranischen Synode förmlich sanctionirt . —-
Die Liturgie der Kirche sollte zwar die Rö¬
mische seyn , aber die liturgischen Vorschriften
für die einzelnen Kirchen wichen doch in manchen
Stücken noch immer von jener ab d ) , weil weder
ein bestimmtes Kirchengesez den ausschließlichen
Gebrauch derselben gebot , noch auch selbst ein
unveränderliches Römisches Formular für den
gesummten Gottesdienst existirte <) .

a ) Bergl . Plancka . a . O Th . 4 . Abth . 2 . S - 439
u . f . Seit dem Anfange des i - ten Jahrhunderts
bemerkt man in den verschiedensten Gegenden sehr
verschiedenartige Sectirer , denen in verschiedenen
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Ländern auch öfter verschiedene Namen gegeben
werden . Unter ihnen zeichnen sich besonders Ar¬
nold von Brescia ( um die Mitte des taten Jahr¬

hunderts ) , ein Schüler von Peter Abelard ( geb .
1079 4 tt ' 2 ) , und Petrus Waldus ( am Ende
des - 2ten Jahrhunderts sowohl durch die Zahl
ihrer Anhänger , als durch ihre mcht sowohl auf

die Dogmen , als auf die Verfassung gerichteten ,

Reformationsplane aus . Der Name Albigenser ,
welcher einer von den Waldeusern verschiedenen
und im «üblichen Frankreich besonders ausgebrei¬

teten Seete beigelegt wurde , rührt von der Sy¬

node zu Albi her , welche ( n . 6 ) diese Secte ver¬
dammte .

b ) Die Taufe , Firmelung , das Abendmal , die

Buße , die Priesterweihe , die lczte Oclung und
die Ehe . Vergl . S chw a b ensp . Art . 375 . lXro . I .

§ . Z . Auf die allgemeine Verbreitung dieses Lehr -

sozes , wie überhaupt auf die gcsammte Dogma -
tik , hatten die Cibri 4 . sententiarum von P e -

truS Lom bardus ( Zeitgenossen Gratians )
in welchen er vorgetragen wurde , den entschie¬

densten Einfluß S . C . W . Flügge Geschichte
des deutschen Kirchen - und Predigtwcsens Th . 2 .S . 8 u . f.

c ) Die Geschichte der Verfolgung BerengarS
von Tours , welcher das Dogma noch im Uten

Jahrhundert bcstritt , s . in Schröckhs Kirchcn -

geschichle Th . 23 . S - 506 u . f .

d ) Wie man aus der Erzählung der Ch r 0 n . Ur -sperg . ad a . 105 - - von den Abweichungen , welche
Pabst Leo IX . in der Liturgie der Mamzischen

Diöceö bemerkte , sieht .

e ) Vergl . Flügge a . a . O . Th . 1 . S . 255 u . f .
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§ - 3 r 9 *

II . Die allmählig veränderte Art und Weise
der Ausübung der bischöflichen Diöce -
sanrechte . i ) Zu Gehülfen in der Ausübung
der Pontificalien ( tz . ic>o .) hatten , wenn
der Bischof abwesend war , bis gegen das iZte
Jahrhundert die benachbarten Diöcesanbischöfe
gedient . Seit dieser Zeit fand das Beispiel ,
welches schon roz 6 der Erzbischof Poppo von
Arier gegeben hatte , sich einen besonders dazu
ordinirten Bischof vom Pabste zum Gehülfen
geben zu lassen , häufige Nachahmung , und die
während der Kreuzzüge in verfallenen orientali¬
schen Bisthümern angestellten Bischöfe , die man ,
seitdem sie dort bey veränderten Umständen wie¬
der vertrieben wurden , häufig dazu gebrauchte ,
gaben die Veranlassung , daß man diese Titu -
lar - oder Weihbischöfe auf den Titel ei¬
nes in den Händen der Ungläubigen befindlichen
BiSthums a ) cynsecrirte . 2 ) Neben den Archi -
diaconen , welche die ihnen als Commissarien der
Bischöfe anvertraute Gewalt ( K . 102 . ) allmälig
in eine eigene Amtsgewalt ( iurisdictio ordina¬
ria ) verwandelt hatten , welche sich über alle
Bestandtheile der bischöflichen Amtsrechte erstreckte
b 'jf wurden seit dem iZten Jahrhundert zur Aus¬
übung einzelner Diöeesanrechte eigene Commis¬
sam , Vicarii oder Officiales c ) ernannt , welche
als außerordentliche Delegirte der Bischöfe die
Archidiaconen als außerordentliche Stellvertreter
derselben beschränkten , und dadurch den Weg
bahnten , das Amt jener ,, nachdem die Commis -
sarien zu beständigen Delegirten gewor -
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den , erst in engere Gränzen einzuschließen und
dann ganz eingehen zu lassen d ) .

ä ) Indessen waren diese WeihLischvfe nicht die er¬

sten Episcopi in partibus infidelium . Schon
früher bemerkt man im Orient und in Spanien
die Gewohnheit , auch die in den Händen der Un¬

gläubigen befindlichen Bisthümcr wieder z » bese -

zen . S . Zallwein Princ . iur , eccles , Tom .

IV . p . 296 . ( cd . 2 . ) .

i ) Wie sich die Archidiaconen zu dieser Gewalt er¬
heben konnten , sieht man leicht , so bald man

weiß , daß fast überall die Archidiaconate mit den
Probsteicn der Covegiatkirchcn verbanden , nnd

diese meist einem Mitgliede des Domcapitelö zu
Theil wurden .

<?) Officialis ( AmtmannI heißt aber freilich auch
der Beamte deö Archiv iacons , den dieser ( das

sicherste Zeichen einer iurisdictio ordinaria ) de -
Icgirte , um in seinem Namen die Jurisdiction

auszuüben . S . I . Wolf historische Abhandlung

von den geistl . Commissarien im Erzstifte Mainz .
Gottingen 1797 . Beil . i .

d ) Die Zeit , in welcher diese Commissarien zuerst
angeordnet wurden , ist indessen nicht in allen
Stiftern dieselbe gewesen . Im Erzstifte Mainz
kommen sie eilt seit dem Anfang des >gten Jahr¬

hunderts häufiger vor Seitdem bis zum idtm
Jahrhundert wurden die Archidiaconen nur durch

sie eingeschränkt , seit der Mitte des löten Jahr -

hunhers verschwinden diese ganz bis auf das Ar -

chidiaconal des Dvmprobsseö . Vergl . Wolf a .
» . O . S . i bis 48 .

§ . 320 .

III . Die geistliche GerichLbarkeit
A . über alle zum Clerus gehörige Personen ^
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wurde zwar auf der einen Seite durch die Unter¬
würfigkeit derselben unter die L e h e ns g e r i chte
in Lehenssachen , deren Competenz selbst von den
Päbstcn anerkannt wurde a ) , eingeschränkt , aber
auf der anderen Seite beträchtlich erweitert , in¬
dem man seit dem i2ten Jahrhundert oft nicht
mehr darauf bestand , daß sich ein Geistlicher we¬
gen weltlicher Verbrechen vor einem weltli ,
chen Gericht stellen muffe b ) , und die Kirche hie
und da selbst eine ausdrücklicheAnerkennung dieser
Befreiung zu erlangen c ) , wenn gleich nicht voll¬
ständig in die Praxis zu übertragen wußte d ) .
ir . Noch mehr wurde die geistliche Gerichtbarkeit
in Civilsachen erweitert , da die Kirche nicht
nur dem Princip daß gewisse Sachen die wegen
ihrer religiösen Beziehung nach den -Kir -
chengesczen beurtheilt werden müßten , vor die
geistlichen Gerichte gehörten ( § . 108 . i83 » e ) ) ,
in der Anwendung eine Ausdehnung gab , von
welcher die ältere Theorie und Praxis nichts ge¬
wußt hatte / ) , sondern auch den Grundsaz auf¬
stellte , daß man wegen jeder an sich fund li¬
chen Handlung sich an die Kirche wenden und
vor geistlichen Gerichten klagen könne g ) , da die
Kirche der Ungerechtigkeit steuern müsse , und
keine sündliche Handlung zulassen dürfe . Aus
diesem Grundsaz folgte von selbst , daß die geist¬
lichen Gerichte mit allen weltlichen concurrirend ) ,
und wenn dieß auch in der Praxis nichts weniger
als allgemein anerkannt wurde , so gab man we¬
nigstens ziemlich allgemein zu , daß man sich an
die geistlichen Gerichte wenden könne , wenn man
vor den weltlichen kein Recht erhalten könne , und
machte es wohl gar zum ausdrücklichen Gesez ,

' % ■

-'■*' . s:v' ^



4i3 Dritte Periode A . 888 - # 1272 .
daß es nur nicht eher geschehen dürfe i ) , womit
denn natürlich der Grundsaz selbst , daß die Kirche
wegen Sündlichkeit der Handlung über jede Ci -
vilsache erkennen möge , anerkannt wurde .

a ) Schon durch das Concordatum Calixtinum
( § . 232 . Note b . ) wurde sie eigentlich cinge , anmt ,

denn zu den Lehnspflichten , welche die geistlichen
Fürsten leisten sollten ( quae ex bis iure tibi de¬
bent , faciant ) gehörte ja wesentlich die Anerken¬

nung der Lebenögcrichtbarkeit . Aber auch spätere

Decretalcn sczen die Competenz der Lehensgerichte
außer Zweifel . Bergl . Cap . 5 . 13 . X . de iudi -

ciis ( 2 , 1 . ) Cap . 7 . X . de foro compet . ( 2 , 2 ) .

Nach dem S chwa b ensp . Art . 8y . muß der Geist¬

liche sogar überhaupt im forum reale zu Recht
stehen .

I ) Wie der Clerus seine Befreiung von weltlicher

Gericktbarkeit allmählig dahin auszudehnen suchte

s . bey Planck a . a . {D . B . 4 . Abth . 2 . S . 225 .
u . f .

e ) Wie Gregor IX . von K . Friedrich II . bey Gele¬
genheit des zwischen ihnen im Jahre 1250 geschlos¬

senen Friedens . © . ' Odorier Raynaldi
. Annal . eccl . ad a . 1230 . und Auth . Statuimus

C . de epilc . et cleric . ( 1 , 3 . ) .

d ) Daher wurde es auch schon durch eine Decretale
Cölcstlns III v n i8q , welche die Grundlage
der späteren Praxis wurde , dabin eingeleitet ,

daß der geistliche Richter seine Cornpetenz in welt¬
lichen Deraehcn der Eleriker behaupten und doch

den weltlichen Gerichten auf eine schickliche Weise

nachgeben könne . Cap . 10 . A . de iudiciis ( ; , 1 )

Cum — fuit — quaesitum utrum liceat regi
vel alicui seculari personae iudicare clericos

cuiuscunque ordinis , sive in furto sive in ho¬

micidio , periurio , seu quibuscunque crimini¬

bus fuerim deprehensi . Consulationi tuae ta -
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liter respondeo : quod si clericus in quocunque
ordine constitutus , in — crimine fuerit de¬
prehensus legitime , atque convictus , ab ec¬
clesiastico iudice deponendus est . Qui , si de¬
positus incorrigibilis fuerit , excommunicari
debet , deinde contumacia crescente , anathe¬
matis rrmcrone feriri , Posimodum vero fi in
profundum malorum veniens contempserit ;
cum ecclesia non habeat ultra , quid faciat :
tzt ne possit esse ultra perditio plurimorum ,
per fecularem opprimendus est potestatem , ita
quod < i deputetur exilium , vel legitima poena
infligatur .

« ) Die Ehesachen , welche ursprünglich allein hieher

gerechnet wurden , achörcn jezt aber unter die
rein geistlichen «Lachen , deren ausschließliche

Indicatur den geistlichen Gerichten nie streitig

gemacht wurde , seitdem die Ehe ein Sakrament
war .

/ ) Das Princip van welchem man ausgieng , sprichtCap . 3 . X . de iudii iis 2 , I ) aus : Causa vero
iuris paironatus ita coniuncta est et con¬
nexa spiri ' ualibus causis , quo I non¬
nisi ecclesiastico indicio debeat definiri . Au »

fler dem Pat - onatrechte rechnen die Decretalen hie -

her : die Verlöbnisse , die Sachen bey welchen ein
geistliches Verbrechen in Betracht kommt ; daher

insbesondere die Verbindlichkeiten , welche beschwo¬
ren sind , bey welchen es also auf einen Meineid

ankommtsvergl Cap . 13 . x . de iudicii - ) , wuchcrliche
Contracte u . s. w . , die Sachen welche Wittwen

und Waisen betreffen , Zehnten u . s . w .

g ) Die allgemein eintretende Befuaniß wegen
Snndlichkeit einer Handlung vor geistlichen Ge¬
richten zu klagen rDenuuci - tio evangelita ) ent¬

wickelt vorznalich die berühmte Decretale Jnno -
cenz III . vom Jahre 12 " 0 , Cap . 73 . X . de in¬diciis , wo es unter andern beißt : Cum cnim non
humanae constitutioni sed divinae potius inni -
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talnur ; quia potestas nostra non ex homine ,
sed ex Deo ; nullus , qui fit sanae mentis , ig¬
norat > quin ad officium nostrum spectet de
quocunque mortali peccato corripere quemli¬
bet Christianum , et si 'correctionem contemp¬
serit , ipsum per districtionem ecclesiasticam
coercere ,

h ) Jnnocenz III . erklärt dieß a a . O . ganz deutlich ,

indem er sich auf die berühmten Constitutionen

beruft , nach welchen diese concurrente Gerichtbar -
keit schon längst auch der Kirche von der weltli¬

chen Gewalt beigelegt seyn sollte ( § . 185 . Note a ) .Nec sic illud humillimum omittamus quod The¬
odosius statuit Imperator , etCarolus innovavit ,

quicunque videlicet litem habens , sive
petitor fuerit , sive reus , sive in initio litis ,
vel decursis temporum curriculis , sive cum
negotium peroratur , sive cum iam coeperit
promi sententia , si iudicium elegerit sacro¬
sanctae sedis antistitis , illi e 0 fine aliqua du¬
bitatione , etiamsi pars alia reiragetür , ad
Episcoporum iudicium cum sermone litigan¬
tium dirigatur ,

i ) Beyspiele von Statuten , welche dieß ausdrücklich

erlauben , führt Wolf von den geistl . Commiffa -
rien S > 20 . an . Auch findet man in vielen Sta¬

tuten die Erlvciterung des Privilegii des persönli¬
chen Gerichtsstandes eines Geistlichen , daß er

den , welcher ihm selbst ( nicht seinen Eltern oder

einem Cedenten , ) etwas schuldig geworden war ,

vor dem geistlichen Gerichte belangen dürfe . Ein

Beispiel hiezu hat Wolf a . a . 9 . S . 19 ,

§ . 321 .

Ueber das Matri möNial recht stellte
die Kirche vermöge ihrer Gerichtbarkeit in Ehe¬
sachen in diesem Zeitraum folgende Grundsäze



IV . B Can . Recht . Eherecht . 41z
auf : 1 ) dir Ehe wird durch die bloße gegensei -
tige Einwilligung , sich zu Ehegatten zu nehmen ,
welche in j ed er F o rm erklärt werden kann a ) ,
geschlossen , und ist ( jezt schon als Sacrament )
auf jede andere Weise als durch den Tod eines
der Ehegattsn in Absicht des Ehebandes unauf¬
löslich b ) . Der Vertrag künftig eine Ehe ein¬
gehen zu wollen ( sponsalia de t'niu - o ) , ist we¬
nigstens so weit verbindlich , daß der Theil , wel¬
cher sich weigert die Ehe zu vollziehen , durch geist¬
liche Zwangsmittel dazu angehalten , wenn gleich
nicht unbedingt dazu gezwungen werden kann c ) .
2 ) Die Ehe , welche wegen ( nicht nachher geho¬
bener ) Mängel der Einwilligung oder anderer
Ehehindcrnisse , zu welchen nun auch nach einge¬
führtem Cöstibat ( § . 228 a . ) die höheren Wei¬
hen gehören d ) , nichtigerweise eingegangen
ist , wird , nach Beschaffenheit der lezteren noth¬
wendig oder auf Verlangen der Ehegatten , durch
das geistliche Gericht getrennt . Gründe , wes¬
halb die Ehe nicht hätte eingegangen werden
sollen , die aber die Ehe nicht nichtig machen
( aufschiebendeEhehindernissee ) ) , ziehen nur eine
canonische Strafe nach sich . Die natürliche Ver -
wandschaft und Schwagerschaft in der Seitenlinie ,
die nach der Praxis des oten Jahrhundertsund
durch einen Synodalschluß Altxanders H . von
1065 f ) bis zum siebenten Grade deutscher Conr-
putation ( § . 68 . 183 * Note <- . ) , welch ? durch
diesen nun auch canonische Computation
wurde , Ehehinderniß geworden war , sollesnach
Innocentius i II . Vorschrift nur bis zum vierten
Grade einschließlich seyn , und nur auf die eigent¬
liche Schwägerschaft , nicht auf das ( erst in die -
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sem Zeiträume erfundene ) secundum und ter¬
tium penus affinitatis gesehen werden g ) . 3 )Die Ehescheidung findet nur durch den geistlichen
Richter aus den Gründen des älteren canonischen
Rechts , aber nur quoad consortium coniti «
gale statt h ) . 4 ) Die -Proklamation ( § , 108 . )soll jedesmal geschehen und eine hinlängliche Frist
bestimmt werden , innerhalb deren jeder die et -
wanigen Ehehindernisse anzeigen kann i ) ; sie
blieb aber wie die Einsegnung der Ehe natürlich
nur außerwesentliche Form ( Nro . 1 . ) .

a ) ' Daber Sponsalia de praesenti eine wörtliche
Ehe sind , und der zu den Sponsalien de lu¬

turo hinzutretende Beischlaf diese in eine würk -

liche Ehe verwandelt . Cap . 5 o , zr . X . deSpon -
sal . ( 4 , I . ) .

- ) Cap . 2 . X . de divortiis ( 4 , 19 . ) . Die Praxis
entschied sich in diesem Zeitraum für diesen Saz
so bestimmt , dasi man nicht einmal ein beson¬

deres Kirchengesez findet , in welchem er gegen
Widersprüche besonders sanctionirt worden wäre »

c ) Cap . 10 . 17 . X . de fponsal . ( 4 , I . ) .

d ) Der Cleriker , der nur die niederen Weihen er¬
halten hat , verliert dadurch nur seine Pfründe ,

und wird zum Erwerbe der höheren Weihen un¬

fähig Cap . I . 5 . X . de Clericis coniugat , ( 5 , 3 . ) »

e ) Wohin auch die Ehehindernisse gehören , von
welchen ante factum oder post factum bispenr

sirt worden ist .

/ ) C . 2 . C . 35 . Qu . 5 .

g ) Concil . Lateran , IV . Can . 50 . Cap . 8 . X . de
consanguin . ( 4 > 14 . ) . Dagegen bestätigte er
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aber die Ausdehnung der geistlichen Verwand -
schaft auf die Kinder der Gevattern , wenn durch

eines von ihnen die geistliche Verwandschaft zwi¬

schen den Eltern entstanden wäre . Lax . 7 . X .
cls cognat . spirituali . ( 4 , Ii . ) ,

h ) Tit . Decr . de divortiis et repudiis ( 4 , 19 .) ,

i ) Cap . 3 . X de clandest . despons , ( 4 , z ) .

§ . 322 .

L . Zur Ausübung des geistlichen St r erf¬
rech ts bediente man sich ordentlicher Weise
noch der Sendgerichte ( § . iZr . ) von de¬
ren Einrichtung im Ganzen das besondere Ver¬
fahren gegen die Kezer hergenommen wurde ,
welches die Kirche seit dem iZten Jahrhundert
wegen des Ueberhandnehmens dieses Verbrechens
anzuordnen für nöthig fand . Bis zu dem Kreuz¬
zuge , welchen die Kirche gegen die Albigenser
( 1209 ) veranlaßte , hatte man sich begnügt , ge »
gen die Kezer auf die gewöhnliche Weise zu ver¬
fahren , und sie nachdem sie überwiesen und ex -
communicirt worden , der weltlichen Obrigkeit
zu übergeben , welche schon öfter die Strafe des
Verbreiinens über sie verhängte , obschon weder
ein Kirchengesez noch das Römische Recht etwas
anderes als Confiscation ihres Vermögens all¬
gemein gebot ö ) . Erst Jnnocenz III . ordnete
auf der Lateranischen Synode von i2r§ ein be¬
sonderes jährliches Scndgericht unter Autorität
des Bischofs zur Untersuchung der Kezereyen ,
das ein besonders vorgeschriebenes Verfahren
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beobachten , auch schon wegen Verdacht der
Kezerei kirchliche Strafen verhängen sollte , und .
kirchliche und bürgerliche -Strafen gegen weltliche
Obrigkeiten die Kezer schüzen würden c ) , wenn
gleich diesen noch immer die Bestrafung dersel¬
ben überlassen blieb , die nach zweiGesczen Fri e-
drich s If . von 1222 , welche allgemeine Praxis
wurden , im Verbrennen bestehen sollte d ) . Jene
Einrichtung vervollkommnete eine Synode zu
Toulouse von 1229 , indem sie für die durch
den Kreuzzug von Kezern gesäuberten Provinzen
des südlichen Frankreichs verordnete , daß in je¬
dem Kirchspiel eine aus dem Pfarrer und eini¬
gen vertrauten Layen zusammengeseztc perma¬
nente Inquisition s - Commission be¬
stehen solle , welcher zugleich ein besonderes
Verfahren vorgeschrieben wurdet . Nach
dem Beyspiel dieser Einrichtung verordnete schon
Gregor IX . in einzelnen Provinzen , wo es nö¬
thig schien , unter seiner Autorität dergleichen
Jnquisi ' tions - Commissionen , welche er aus
den Dominicanern nahm / ) , die er zugleich den
Bischöfen zu Commissarien in Kezerei - Jnqui -
sitionssachen empfahl , ohne ihnen jedoch eine
allgemeine und dauernde Vollmacht als päbst -
lichen Jnquisi ' tions - Commissarien zu erthei¬
len g } , oder solche Commissionen , wie sie die
Synode zu Toulouse eingeführt hatte , als ein
allgemeines kirchliches Institut anzuordnen / r ) .

d ) Die nun , seitdem man ansing die Arcbidiaconen
durch Officialen einzuschränken , ebenfalls durch

.diese gepalten wurden . Vergl . Wolf Gesch . der
geistl . Commissar . S . aö u . f .
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B ) S . die Geschichte der weltlichen Gcsezgcbung ge «
gen die Kezer bis auf Friedrich II . bey Boeli -

mer Ius eccl , Prot . Tom . 4 . p . gfco u . f .

tf ) Cone . Later . IV . a . iaiZ . bey LabbeConC .

Tom . XI . P . 1 . png . 140 u . f . Vergl . Planck

a . a . O . Th . 4 . Lbth . 2 . S . 456 u . f .

d ) Bey Gold a st Constit . Imp . Tom , r . p . 295 .

e ) C on eil . T olos . a . 1029 . bey L ab b e Cone .
Tom . XI . P . t . p . 426 a . f , Vergi . Planck
a . a . O > S . 46z u . f .

/ ) S . dessen Epistola ad Priorem ordinis fratrum
praedicatorum in Lombardia a . 1238 . bey

Labbd Colic . Tom . XI . P . 1 » pag . 336 , Der

Anftrag ist bloß anf diese Provinz gerichtet .

z ) Wie auch Planck « , a . £ >. S . 474 . zeigt .

h ) Die Schlüsse der Toulouser Synode sind weder

von Gregor IX . noch von einem seiner Nachsol »
ger zu einem allgemeinen Gesez erhoben , noch in

die Decretale « eingetragen . Daher darf man

nicht erst fragen , wie es kam , daß dieseForitt
der Kezerinquisition nie allgemeine kirchliche Ein -
rid ) tung wurde ; und selbst die von dem Pabst an «

geordneten außerordentlichen Jnguisttionö - Com «

Missionen , sollten , wenn es die Bischöfe verlang «
ten , nach einer Decretale Bonifacius des VIII .
( Cap . 7 . de haereticis in 6to . 5 , 2 . ) gemein¬

schaftlich mit ihnen procedircn . Schon aus

diesem Umstände ergiebt es sich , wie verschieden
das aus ganz anderen Veranlassungen und Absich «

■ ten mehr als roöJahre spater entstandene Span i »
sche Inguisitionstribunal von den Jngui «

sitionsgcrichten ist , welche allgemeine Kirchcnge -

seze und die Päbste des iztcn Jahrhunders an «
geordnet haben .

Bd . H .
D d s
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§ 323 .

In Absicht der Strafen selbst , die von
der Kirche auf geistliche Vergehungen gesezt
wurden , findet man in mehrfacher Hinsicht Ab¬
weichungen von dem älteren Recht und der äl¬
teren Praxis . Dahin gehört i die Strafe des
Inter die ts d . h . des Suspendirens des gc -
sammten äußeren Gottesdienstes an einem Ort
oder in einer ganzen Provinz , als Zwangsmit¬
tel gegen Große oder Communen . Die ersten
Spuren dieser Strafe findet man schon am
Ende des yrcn Jahrhunderts , sie erhielt aber
erst im uten eine bestimmtere Form und häu¬
figere Anwendung ; seitdem wurde sie so oft
gebraucht , daß man sich schon im izten Jahr¬
hundert genöthigt sah , !ihre Würkungen in
mehrfacher Hinsicht einzuschränken , um durch
die Ungerechtigkeit , die meistens in ihrer Wür -
kung auf Einzelne lag , nicht alle zur Verach¬
tung derselben zu reizen o ) . ' ' 2 ) Die Bestim¬
mung , daß der Bann bey gewissen Vergehen
unmittelbare mit der That selbst verknüpfte
Folge derselben seyn solle ( Excommunicatio
latae sententiae b ) , in deren Gegensaz dann
jeder erst auszusprechendeBann Excommuni¬
catio terendae sententiae hieß ) . 3 ) Die er¬
weiterte bürgerliche Würkung kirchlicher Stra¬
fen . Dahin gehörte nicht nur die allmälig mehr '
anerkannte gleiche Würkung des Bannes mit
der Acht , da diese gegen den , welcher sechs
Wochen und einen Tag im Banne bliebe , aus¬
gesprochen werden sollte c ) , sondern auch die
weltlichen Strafen , die theils die weltliche
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Macht , theils die Kirche selbst aus geistliche
Berbrechen sezte d ) . Der lezteren verstattete
man jezt sogar bürgerlich erlaubte Handlungen
für kirchlich strafbar zu erklären , wohin beson¬
ders die Strafe gehört , die sie darauf sezte ,
wenn jemand den Gott es frieden ( Treuga
Dei ) bräche , d . h . an den von der Kirche für
befriedet erklärten Tagen eine Fehde nicht ru¬
hen ließe «-) . 4 ! Die ganz veränderte Natur
der Jndulgenzen ( § . iZr . ) . Die ältere
Büß - Praxis gestattete unter diesem Namen
nur die Vertauschung der für eine einzelne
Sünde zu übernehmenden Pönitenz mit ci .^ r
anderen ; nachdem aber Pabst Urban i . 1095
auf der Synode zu Clermont verkündet hatte ,
daß jeder welcher an dem beschlossenen Kreuz¬
zuge Theil nehmen werde , dadurch vollkommen
nen Ablaß ( indulgentia plenaria ) für jede
Buße erhalten solle , die er für die Sünden
seines ganzen Lebens übernehmen müßte , so
gieng man bald weiter , und verkündete auch
für andere verdienstliche Handlungen , oder so -
gar eine Beisteuer zu denselben , einen bald
vollkommenen bald verhältnißmäßigen d h . ei¬
ner gewissen Bußzeit gleichkommenden Ablaß .
Die Absicht der Kirche dabei war freilich bloß ,
daß durch denselben nur die Kirchen strafe
erlassen seyn solle , die man entweder in diesem
oder in jenem Leben im Fegefeuer zur Genug¬
thuung für die Kirche leiden müsse , aber sie
konnte durch alle ihre Protestationen hierüber
nicht verhindern , daß man fast allgemein die
Idee der völligen Vergebung der Sünden ohne
alle Rücksicht auf die eigentliche Buße damit
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verknüpfte / ) . Den Nachtheilen , welche hier¬
aus für die Kirchendisciplin und Moralität ent¬
stehen mußten , wurde indessen wenigstens gro -
ßentheils dadurch vorgebeugt , daß Jnnocenzlll .
den Ablaß den die Bischöfe ertheilen könnten ,
auf einen vierzigtagigen einschränkte § ) , und
es i2iZ zum Gesez machte , daß jeder Laye
wenigstens einmal jährlich , alle seine Sün¬
den seinem eigenen Priester beichten müsse /r ) .

0 ) S . Planck a a . O . Th . 3 . S . 517 n . f . und
Th . 4 . Abtb . 2 . S . vy > u . f . Die Einschränkun¬
gen bestanden hauptsächlich darin , daß Klöster

„ > und andere Communen von dem Interdicte durch
" " Privilegien ausgenommen , und gewisse gottcö -

dienstliche Handlungen ohngcachtet desselben zuge¬
lassen wurden .

1 ) Die Decretalm Gregors IX . bestimmten schon
56 Fälle wo sie eintreten solle .

- -) Schwäb . Lande . Art . z .

ä ) Vorzüglich die Strafe der Ehrlosigkeit , der Un¬
fähigkeit Lehen activ oder passiv zu haben , die Un¬
fähigkeit zu Aemtern , die Unfähigkeit zu erben ,
und ein Testament zu machen .

e ) Die französischen Bischöfe hatten « ms Jahr rozk
„ auf göttliche Eingebung " die Einrichtung ver¬
anlaßt , die zuerst in Äguitanien angenommen
wurde , daß vom Mittwoch Abend bis Montags
frühe in jeder Woche keine Fehde begonnen wer¬
den , selbst nicht einmal eine Pfändung statt haben
solle , bev Strafe der Epeommnnication Auf
ähnliche Weise verglich man sich über solche Tage
in anderen Provinzen ; s. Datt . de pace Imp .
publica . L . 1 , C . 2 , p . xx seq ,

f ) S . Planck a . a . O . Th . 4 . Abth . r . S . 398 u . s .
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g ) Oap , 14 . X . de poenitentiis ( 5 , 38 . ) .
h ) Cone , Lateran . IV , a . 1313 , Can . 31 ,

§ . 324 .
IV . Unter den Rechtsverhältnissen derK ' rche

in Rücksicht ihrer Güter verdient t ) ihr Ver¬
hältniß unter ihren .Vögten erwähnt zu wer¬
den . Äußer der allgemeinen Schirmvogtei welche
dem Kaiser zustand ( ö . 28y ) , entstand eine
untergeordnete allgemeine Schirmvogtei des Lan¬
desherrn über alle in seinem Territorio gelege¬
nen Kirchen , Stifter und Klöster . Nach der
Natur der Schirmvogtei durste jedoch umge¬
kehrt aus derselben auf keine Landeshoheit ge¬
schloffen werden ; indessen bey den mannichfachen
Bedrückungen , die sich die Vögte aller Art ge¬
gen die kirchlichen Institute , denen sie nur die¬
nen sollten , erlaubten a ) , gehörte es unter die
gewöhnlichen Ereignisse , daß ihnen die Schirm «
vögte ihre Immunität und Unmittelbarkeit zu
cntrcissen suchten . Die Kirchen bemühten sich da¬
her seit dem i2ten Jahrhundert , und durch die
Umstände , den Pabst und den Kaiser begünstigt,
mit glücklichem Erfolge b ) , sich der Schirmvögte
allenfalls durch Abkaufen ihres meist erblich
hergebrachten Amtes , zu entledigen , und von
den Kasten und Gerichtsvögten das meist lehen -
b a r gewordene Amt wieder an sich zu bringen c ) .
Die Schirmvogtei ließen sie dann unbesezt d ) ,
und als Kasten und Gerichtsvögte wurden wieder
c . ' entliche Vögte , d . h . bloße Beamte angesezt ,
uno etwa die obere Aufsicht über jene dem Probste
des Stifts anvertraut e ) .
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a ) Die Vögte aller Art wußten sich i ) erblich zu
machen , welches bey den Vchirmvögten oft gleich
bey der Gründung eines Stifts vorbehalten wor¬
den war , bey den anderen aber meistens durch

lebenbar werden des Amtes geschah 2 ) Sie ris¬
sen ein Gut nach dem anderen bald als Lehen

bald gar als freies Eigenthum an sich , besonders

die Kird .euzehnten , verwandten die Einkünfte ,

die sie verwalten sollten , zu ihrem eigenen Nuzen ,
und besteuerten die Hintersassen der Kirche wie

eigene Hintersassen . DieKaiser selbst als Schirm¬
vögte verfuhren oft nicht viel besser .

b ) Die Kreuzzüge befreiten viele Kirchen von ihren

Vögten durst » das Aussterbcn der Familien und
die . Geldnoth der Vögte ; die Kaiser und Landeö -

hcrrn schränkten die Vögte in der Ausübung ih¬

rer angemaaßten Rechte ein ( f . oben § . 247 . Note

a . Nr 8 ) ; sie privilegirtcn sie , daß sie ihre Vögte

absezen und einsezcn dürften , ja gar keine zu neh¬
men genöthigt werden sollten ( s . Planck a . a . O .

Tb . .i,. Abth . 2 . S . 37 t . ) ; der Pabst suchte ih¬

nen ihre Zehnten wieder zu verschaffen , s. § . 325 .

c ) So kauften sich iißg . Hie Hochstifter Bamberg
und Paderborn von ihren Schirmvögtcn los ; daSLbron . chsildesb . bey t . eibnitz scr . R . Brnnsv .
Tom . 1 . p . 751 . führt eine ganze Reihe von Voq -
teien auf , die ein einziger Bischof an sich kaufte ;

oft befreiten sie sich auch mit Gewalt , s . Note e .

d ) Der Kaiser oder Landesherr schirmte ja ohnehin ,
und ein vornehmer Ministeria ! der etwa doch nickt

mächtig genug war , die Vogtöreckte zu nsurpi -

ren , konnte die Dienstfolge eben so gut befeh¬
ligen als der Schirmvvgt .

<*) Chron . St ederb urgens e bey Leibniz
Ser . R . Brnnsv . T . I . p . 856 . ad . a . 1163 . fuit
autem moris ut laica persona sub antecesso¬
ribus suis villicationi prae /ideret , ac per eum
summa rerum distributa in minima ecclefiaa
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utilitate ageretur . Ipse vero ( Episcopus ) quia
magnum in hoc perpendit dispendium , innuo
irrecuperabile ecclesiae recognovit damnum ,
manum misit ad fortia et a ministerialibus ec¬
clesiae fidelitate sibi praestita , Brunnonevn
de Vimmelse audacter aggressus est , er. villi¬
cationem ab eo detentam multo labore de ma¬
nibus eius extorsit . — Chronicon Hil¬
des h . 1. c . N 10 . 25 . ( Note c . 1. Episcopus —
villicationes — ab intolerabili iugo advoca¬
torum in perpetuum absolvens , Praeposito
regendas commendavit .

§ . 325 .

2 ) Das Recht der Kirche , den Zehnten
zu fordern , wurde jezt zwar weit allgemeiner
als in der vorigen Periode , wenn gleich nicht
durchaus in dem ausgedehnten Umfange aner¬
kannt , in welchem es die Kirche stets § . 186 .)
geltend zu machen bemüht warn ) ; aber die Vor¬
theile welche sie davon hatte ziehet sollen , gien -

^ gen zum Theil dadurch verloren , daß ein großer
Theil der Zehnten durch Belehnung und Gewalt¬
thätigkeiten in die Hände der Layen kam ( deci¬
mae infeudatae ) . Eine Reihe von Synodal -
fchlüffen und Decreten von Gregor VII . bis auf
Alerander 1 U . herab b ) , durch welche man es
allen Christen zur Pflicht machte , die Zehenten
zurückzugeben , vermochte nicht sie ihnen wieder
zu entreißen ; höchstens kamen einzelne Zehnten
durch Schenkungen an Stifter und Klöster , aber
nicht wieder zur Disposition des Bischofs . Auf
der dritten Lateranischen Synode a . 1179 . wurde
daher zwar noch die Herausgabe der Zehenten
von neuem anbefohlen c ) , aber man ließ nun die
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Interpretation dieses Schlusses dahin zu , daß
nur keine neue Zchenten an Layen übertragen ,
diesen aber die bisher besessenen Zehenten nicht
abgenommen , sondern von ihnen nur nicht wie¬
der an andere Layen veräußert werden sollten d ) .

o ) S . Pla nck a . a . O . Th . 3 . S . 625 u . f .

b ~) © . Thomassini de vet . et nova discipl .
eccl , Tom . 3 . L . 1 . Cap . 11 . Nro . z - 5 .

c ) Cone . Later . III . Can . g . Can . 14 . bey
Labb e Tom . X . p . 1507 . Prohibemus etiam
ne laici decimas cum animarum suarum peri¬
culo detinentes , in alios laicos possint ali¬
quo modo transferri . Si quis vero receperit
et ecclesiae non tradiderit , Christiana sepul¬
tura privetur . Daß der Sinn des Schlusses
nicht der war , welchen man nachber hineinlegte ,
sieht man daraus , daß Pabst Urban III . noch
1186 , es anerkannt wissen wollte , daß kein Laye
einen Aehcntcn besizen dürfe , der Kaiser und die
Bischöfe aber sich auf dem Reichstage zu Geln -
hausen weigerten , diesen Grundsaz anzunehmen
{ Arnold . Lubecc . Chron . Slav . T . II . Cap . 18 .
bey Leibniz fer , R Brunsv . Tom , 2 . p . 668 ) .

d ) Cap . 7 . X . de his quae fiunt a praelato sino
eous , capit . ( 3 , 10 . ) Cap , 3 . § . 3 . de decimis
in 6to »

§ . 326 .

3 ) Die schon in der vorigen Periode begon¬
nene Bertheilung des Kirchenguts 187 . ) wurde
in dieser Periode allgemein und vollständig einge¬
führt . Nicht nur die Dom - und Collegiatstifter
erlangten allgemein die abgesonderte Verwaltung
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des zu ihrem Unterhalte durch Fundationen ge¬
widmeten a ) oder vom Bischof aus der allgemei¬
nen Gütermasse ausgesezten Gutes b ) , sondern
auch den übrigen Kirchenamternwurden bestimmte
Einkünfte und Güter als beneficium ( Pfründe )
zugelegt , und mit dem Kirchenamte ( officium )
unzertrennlich und wesentlich ( als titulus c ) )
verbunden . Zum beneficium eines Pfarrers
wurden ordentlichcrweise alle kirchliche Einkünfte
geschlagen , die in seiner Parochie fällig wurden ,
daher insbesondere die Zehenten d ) , und den ein¬
zelnen Parochialkirchen wurde zugesichert , daß
kein Bischof von , den unbeweglichen Gütern ,
die zu ihrer Dos gehörten oder dazu erworben wür¬
den , sich etwas vorbehalten oder als Lehen ver¬
leihen dürfe c ) , So zerfiel nun alles Kirchen -
gut in einer Diöces in bona parti < ularia d . h .
zu einem bestimmten Zweck gewidmetes Gut , und

bann communia , alle übrige Güter . Zu je¬
nen gehören denn insbesondere die Dotal guter
d . h . die zum Unterhalte eines Kirchenbeamten
durch specielle Fundation bestimmten und mit sei¬
nem Mrchenamte verknüpften Güter / ) . Selbst
der Bischof , ob er gleich allgemeiner Verwalter
des gcsammten , nicht zu einem bestimmten Zweck
gewidmeten und vermöge dieses einer besonderen
Verwaltung untergebenen Kirchengutes blieb ,
und in Absicht des leztereu die Oberaufsicht über
diese besondere Verwaltung behielt , sezte gewisse
Güter zu seinem Unterhalte aus ( bona mensa¬
lia , Tafelgut ) ; wozu die Veranlassung darin
lag , daß bey der Theilung der Stiftsgüter unter
den Bischof und das Capitel , ein Unterschied
zwischen dem , was aä mensam episcopi , und
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dem , was ad mensam capituli bestimmt wurde ,
entstand . In Ansehung der Veräußerung der
Kirchengüter wurden nun die Vorschriften des
Römischen Rechts g ) durch die Decretalcn pra -
ctischsi ) und überdem die Veräußerung der Stifts¬
güter an die Einwilligung des Capitels gebun¬
den i ) ; Mensalgüter des Bischofs sollten sogar
nicht ohne Vorwissen des Pabstes veräußert wer¬
den dürfen k) , eine Vorschrift , welche indessen
so wenig als die , daß zur Veräußerung der
Stistsgüter Einwilligung des Kaisers gehöre l ) ,
in Deutschland practisch wurde . Jene Einschrän¬
kungen hinderten nun auch den Bischof Kirchen¬
güter , die nicht reL inseudari solitae waren ,
zu Lehen zu geben .

a ) In Rücksicht deren die Stifter zuerst die abge¬
sonderte Verwaltung erhielten , weil die Funda -
toren gewöbnlich , besonders seit dem Uten Jahr¬

hundert , diese separirte Verwaltung zur Bedin¬

gung ihrer Stiftung machten .

5>) So wies der Bischof von Prag im roten Jahr¬
hundert ein Viertel des gefammtcn Guts zum Un¬
terhalt der Dombcncn an . S . Mob 111 oa act .
Benedict . sec . V / Nro . II . p . 8ZZ .

c ) Der alte Canon : ne quis ordinetur sine 'ti¬
tulo , der fielt bloß auf das Kirchenamt bezog ,
wurde nun auch nur von dem Tüulu « in diesem

Sinn verstanden , d h . eS solle keine Ordination

geschehen , ohne dast zugleich dem Geistlichen durch
ein Kirchenamt oder -a » sondere Weise ( titu¬
lus pat limonii ' seine Subsistenz gesichert wurde .
Die Veranlassung dazu gaben die Verbote gegen
die Ordinatione » ohne eigentlichen Titel ordina¬
tione « absolutae ) , die seit dem Uten Jahrhun¬

dert zum größten Nachtheil der kirchlichen Disciplin
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gewöhnlich wurden , nachdem Alexander III . auf
der dritten Laterauischen Synode ( can . 5 ) den
Bischöfen , die einen Geistlichen ohne Titel oder
Amt ordiniren würden , die Verbindlichkeit auf¬

legte , ihn so lange zu unterhalten , bis sie ihn mit
einer schicklichen Stelle versorgen könnten .

d ) Am deutlichsten ausgesprochen in den Verord¬
nungen über die Novalzehnten . S . z B .
Cap . 13 . X . de decimis .

e ) Conc . Roman . a . 826 . Can . 16 , Conc .
Ravennat . a . 904 . can . 10 ,

/ ) Der Ausdruck bona doialia in diesem Sinne ist
mit bona mensalia gleichbedeutend . Eine andere

Bedeutung von Dotalgut s . oben j ) . 112 .

g ) L . 14 . C . de S S . eccles . ( x , 2 . ) Nov . 7 .
No v . 120 .

h ) S . tot , tit . X . de reb . eccl . alien . vel . non .
( 3 , iZ ) - Die Veräußerung darf x ) also nun
bey rebus sacris nur aus bestimmten gesezlichen
Gründen , bey anderen Kirchensachen aus Noth¬

wendigkeit oder zum Nuzen oder einem frommen

Zweck geschehen . 2 ) Eö muß eine Untersuchung
hierüber und die zweckmäßigste Art der Veräuße¬

rung durch den gesezlichen Oberen veranstaltet ,
und 3 ) von diesem ein decretum de alienando

ertheilt werden .

i) Cap . 4 . X . de his quae fiunt a maiori parte
Capituli .

k ) Wenn mani . F . 6 . , wvrnach nach einem Snno -

dalschluß unter Urban II . ( wahrscheinlich zu Cler -
mvnt loy5 ) die tituli unveräußerlich seyn sol¬
len , vom Titulus in dem oben vorgekommenen

Sinne verstehen dürfte , so wäre die Veräußerung
der Dotalgürer ganz verboten . Allein es bezieht
sich nach dem Sinne der Synode von Clermond
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( außer deren Bestimmung man keine andere hieher

gehörige Sazunq Urbans II . kennt ) nur auf die
Verleihung der Pfarrkirchen und Altare ( oder viel¬
mehr ihrer Revenüen , die während des roten bis

raten Jahrhundert als Mißbrauch deS Patronat -

rechtes sehr gewöhnlich war ) . Die Nothwendig¬

keit der pabstlichen Einwilligung erhellet aus Cap .
8 . X . de reb , eccl . alien . vel . non ( 3 , 13 . ) unb
wurde nachher in den von den Bischöfen dem Pabste

zu schwörenden Eid eingerückt , in welchem sie je¬

doch nach Cap . 4 . X . de iureiur , unter Znnocenz
III . noch nicht stand .

l) Die Kaiser sprachen ein Einwilligungsrecht an
und machten es auch zuweilen geltend ( S . Schan -
nat . 1-Ji-st . Episc . Wormac . in Docum . p , ISO ) J
ein Reichsgesez dafür gab es aber nicht .

m ) Cap . 2 . X , de seudis .

§• 327 .

Durch das Schirmvogteirecht und das Le -
henbarwerdcn der Landeshoheit in den Bisthü -
mcrn und Reichsabteien , bildete sich im Laufe
des yten bis i2ten Jahrhunderts a ) ein eige *
ries Recht des Kaisers auf die durch den Tod ei¬
nes Bischofs vacant werdenden Güter und Ein¬
künfte unter dem Namen des ins regaliae d . h .
des Rechts diese Güter Und Einkünfte in Besiz
zu nehmen und bis zur Investitur eines neuen
Bischofs zu behalten b }. Mit diesem Rechte ent¬
stand zugleich ein anderes , das man mit dem
Namen des ius exuviorum 5. spolii bezeichnet,
das Recht die Mobiliarverlassenschaft eines Bi¬
schofs ( als peculium clericale ) in Besiz zu neh¬
men c ) , welches aber auch auf die Vcrlaffenschaft
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anderer Geistlichen ausgedehnt wurde , weil
diese , seitdem sie Beneficia besaßen , gleich
den Bischöfen für unfähig gehalten wurden ,
über das was sie durch die Pfründe erworben ,
( wohin der bewegliche Nachlaß im Zweifel ge¬
rechnet wurde - von Todeswegen zu verfügen ,
und von der Kirche beerbt wurden d ) . Der
Nachlaß eines Bischofs mochte als Pertinenz
dessen , was man iure re ^ aliae in Benz nahm ,
angesehen werden . Seit dem iLten Jahrhun¬
derte suchte sich die Kirche mit glücklichem Er¬
folge von diesen Rechten zu befreien . Schon
Otto IV . mußte 1197 bey seiner Wahl dem
ius exuviarum , und in der Capitulation , die
ihm Jnnocenz III . , 209 . vorlegte ( § . 250 . ) ,
beiden Rechten entsagen ; Friedrich II . verstand
sich späterhin zwar nur zu einer Verzichtleistung
auf das Spolienrecht e ) , aber Rudolph von
Habsburg beschwor in der Folge ( 1274 .) wie¬
der die Capitulation Otto 's IV . Mit der Auf¬
hebung des Spolienrechts wurde das Recht der
Cleriker , über das durch die Pfründe erworbene
Gut ( peculium clericale ) zu disponiren , er¬
weitert . Schon Pabst Alexander 111 . erklärte
/ ) , daß der Nachlaß eines Geistlichen , über
welchen er nicht disponiren könne , nicht dem
Bischof oder sonstigen Oberen , sondern der Kirche
zufalle , und daß eine Gewohnheit , nach wel¬
cher jener den Armen , milden Stiftungen , oder
Personen , die sich um ihn verdient gemacht ,
sie möchten Verwandte seyn oder nicht , etwas
hinterlassen dürfe , zu billigen sey . Auf den
Grund dieses Gesezes wurde jene Gewohnheit
bald ziemlich allgemein , und selbst bald dahin
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ausgedehnt , daß man auch die Verwandten

zur Jntestaterbfolge im peculium clericale

zuließ . Die nach dem Privilegio Friedrichs II .

den deutschen geistlichen Fürsten eingeräumte Bc -

fugniß , ein Testament zu machen , wurde erst

in der Folge durch die Päbste auf den Fall

einer pabstlichen Dispensation eingeschränkt g ) .

/ j ) Friedrich I . findet sich in dem anerkannten Be -

siz dieses Rechts ( S . Arnold . Lubecc . Chron .
Slav . L III . Cap . 17 . ) lind wenn einige spätere
Chronisten ihm die Einführung desselben zuschrei¬
ben , so ist dieß ohne Zweifel nur ein Mißvcrständ -
niß welches davon herrührt , daß es ihm zuerst
von Urban III . streitig gemacht wurde .

h ) Ob es in Deutschland so wie in andern Landern
auch das Recht in sich faßte , die vacanten Lehen
zu vergeben , ist zwar etwas zweifelhaft , aber
doch sehr wahrscheinlich . — Die Bischöfe legten
sich übrigens nach der Analogie der Lehensherren
dasselbe Recht in Rücksicht der Kirchcnbeneficien
bey , welche sie vergaben . Doch schon Bonifacius
VIII . verordnete im Cap , y . de off . ordinarii in

6to . ( i , if >. ) daß dieß nur da geschehen dürfe ,
wo es vermöge eines Privilegii oder einer Gewohn¬
heit statt habe , der Regel nach aber während der
Bacanz eines beneficii die Einkünfte desselben
zum Besten der Kirche verwendet oder dem Nach¬
folger aufbewahrt werden müßten .

o ) Die Spuren dieses Rechtes , welches bey ande¬
ren Kirchen die Schirmvögte auszuüben sich eben¬
falls anmaaßten , finden sich schon im Uten Jahr¬
hundert sehr häufig . S . Planck a . a . O . Th . 2 .
Abth . 2 . S . 105 .

d ) Der Grnnbsaz ,, daß ein Geistlicher über sein
Vermögen gleich anderen Personen von Todeswe¬
gen verfügen könne , war anfangs nur in Anse¬
hung des Bischofs eingeschränkt , dessen nicht ei -
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genthümlicher Nachlaß als Kirchenvcrmöqen der
Kirche blieb . Seitdem aber nach der Theilung
des Kirchenguts er nicht mehr der einzige Verwal¬
ter des Kirchenguts war , mußte jene Einschrän¬
kung natürlich auf jeden Geistlichen angewendet
werden , der ein Beneficium besaß . So ent¬
stand der Unterschied zwischen dem , waS der Geist¬
liche als Eigenthümer besessen hatte , welches nach
den Regeln der gemeinrechtlichen Erbfolge vererbt
wurde , und dem wovon er nur der Usuariu »
gewesen , ( denn aus diesem Gesichtspunct betrach¬
tete man anfangs den Bcneficiaten ) , von welchem
also das , was er etwa erübrigt hatte ( peculium
clericale ) , der Kirche bleiben müsse . Vergl . I .
H . B o elini e r ius eccl . Protest , L . 3 . Tit . 25 .
§ . 2 sqq .

c ) S . oben § S47 . Note c . die Constitution dessel¬
ben über die Rechte der geistlichen Fürsten . Daß
die Verzjchtleisiuug desselben auf beide Rechte ,
welche er im Jahre rslZ dem Pabste ausstellte ,
und welche Planck a , « . O - Th . 4 . Abth . 2 S -
110 . Note 07 . anführt , nicht auf Deutschland
gieng , sondern bloß auf das Königreich Sicilien
beschrankt war , kann man wohl auch darum an¬
nehmen , weil sonst der Verzicht auf dieses so
wichtige Recht in der Urkunde von 1220 schwerlich
hatte weggelassen werden dürfen .

j ) Cap . 12 . de testamentis ( 3 , 26 . ) .

g ) Durch Clemens IV . der sich das ius spolii vor¬
behielt . S « Bo elim er 1 . c . § . 14

§ . 328 .

Vollständig hingegen erhielt sich die welt¬

liche Macht im Besize des Patronatrechts ( § . 191 ) ,

dessen Mißbrauchen nur die Äirchengeseze zu steu -
Bd . ii . E e
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ern suchten , und in der Ausübung eines anderen
Rechts in Beziehung auf die Collation der
Pfründen , welches seit dem iZtcn Jahrhundert
unter dem Namen ius primariarum precum a )
vorkommt , und in der Befugniß , des Kaisers
bey allen , und der Landesherren bey mittelbaren
Stiftern , wahrend ihrer Regierung in jedem der¬
selben eine daselbst vacant werdende Pfründe
zu vergeben b ) , bestand .

a ) Rudolfi I . R . litt . ap . Go ld äst Const Imp .
Tom . 3 . p . 406 . Curn ex antiqua et approbata
ac a divis imperatoribus ac regibus ad nos
producta consuetudine quaelibet ecclesia in
nostro Romano imperio constituta ad quam
beneficiorum ecclesiasticorum pertinet colla¬
tio , super unius beneficii collatione precum
nostrarum primarias admittere teneatur , de¬
votionem tuam etc .

i >) Man findet sogar Beispiele des von Kaiserinnen
und Fürstinnen tn Frauenstiftern ausgeübten Rechts
der ersten Bitte .

§ . 329 .

Gegen die Staatslasten , welche in diesem
Zeitraume entstanden ( § . 306 . 310 . SRote i ) oder
vorzüglich drückend wurden ( § . 294 . ) , sicherten
die Kirche , in so fern sie auch ihr wegen ihrer
Güter auferlegt wurden , die alten Jmmunitäts -
privilegien ( $ , 172 . ) nicht , und im Besiz von ei¬
nem derselben hatte sie sich nicht einmal vollstän¬
dig zu erhalten gewußt ( § . 304 . ) . t ) Die Haupt¬
last , den Lehndienst , mußte die Kirche , so weit
sie in der Lehnsverbindlichkeit stand , wie andere
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Vasallen leisten , seitdem der Versuch sie aus die¬
sem Verhältniß ganz herauszureißen a ) mißlun¬
gen war ( § . 232 . ' . Auch der Besteuerung durch
die Landesherren ■' § . 306 ») sonnte sie fiel) nicht
ganz entziehen , und noch weniger der Besteurung
durch die Städte in deren Ringmauern sie Güter
besaß ( § . 310 . Note i ) ohnerachtet der Clerus
nicht zur Gemeinde gehörte b ) . Um so noth - ,
wendiger schien es wenigstens jeder willkührli -
chen Besteuerung , zu der die Reichthümer des
Clerus nur gar zu leicht reizen mußte , vorzubeu¬
gen ; dieß geschah zuerst durch Pabst Alexander

111 . , nach dessen Vorschrift keine Steuer von ei¬
ner Kirche anders gefordert werden sollte , als
wenn sie Bischof und Clerus wegen Nothwen¬
digkeit und Nuzen des gemeinen Wesens und in
Fällen , wo die Kräfte der Layen nicht hinreich¬
ten , verwilligt hätten <? ;■* Jnnocenz 111 * sezte
1, 06) hinzu , daß man zuvor den Pabst wegen des
vorhandenen Nothfalles zu Rathe ziehen solle d ) .
Dadurch wurde wenigstens erreicht , daß sich in
den Städten , wo der Fall einer nothwendigen
Besteuerung am häufigsten eintrat , Gemeinde
und Stifter und Klöster über den Beitrag zu or¬
dentlichen und außerordentlichen Lasten verglichen ,
und da man in den Decreten jener Päbste zugleich
den Grundsaz , daß die Kirche und die kirchlichen
Personen in der Regel von jeder Besteue¬
rung frey seyen , zu finden glaubte , so wurde es
diesen auch nicht , schwer , hie und da eine solche
Befreiung von mehr , oder weniger Lasten würk -
lich zu erlangen . Dagegen erlaubten sich aber
nun die Päbste selbst , die Kirchen und die Ein -

Bd . 11 . E e 2

. U ' i?

; -' s .
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künfte der Geistlichen zu frommen Zwecken zu
besteuern . Die Beiträge welche sie nach einem
beliebigen Aniaze zu den Kreuzzügen und ande¬
ren Unternehmungen von jenen forderten , wa¬
ren indessen nur ' erst der Anfang und zwar der
zum Theil noch zu rechtfertigende Anfang von
Auflagen , welche im folgenden Zeitraum zu wahren
Erpressungen wurden .

a ) Daß es hierauf nach dem Plane Gregors VII .
nicht nur in Rücklicht der von der höchsten weit «
lichen Gewalt abhängigen Lehen der Prälaten
sondern in Rücksicht jedes Lehenöverhaltnisses
ohne Unterschied angelegt war , sieht man aus
den Decreten Urbans II . auf der Synode zu
Malst a . io8 ( ). ( oder logo .) bey Lafeb eConc .
Tom . X . p . 477 . Can . ro . Vergl . Planck a .
a . O - Th . 4 . Abrh . 2 . S . i ' 3 u f - Nach die¬
sen sollte überhaupt kein Geistlicher anders als
durch einen Aftervasallen des Layenstandes mit
einem Layen in Lchensverhältnissen stehen können .

- ) S . Planck a . a . O . S . : 8 Z u . f .

c ) C o n eil . L a t e r an . III . a . 1179 . Can . 19 ,

d ) Concil . Lateran . IV . a » 1215 . Can . 46 .

§ . 330 .

V . In der Verfassung der besonderen
geistlichen Gesellschaften verdient : A . in der
Verfassung der Klöster 1 ) die Entstehung der
größeren M ö n ch s co ng r eg a ti 0 n en oder
Orden ausgezeichnet zu werden . Die Reform
der Klöster , welche seit dem roten Jahrhun¬
dert , durch die Art , wie man sie gegen das
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Ende des yten Jahrhunderts wieder behandelt
hatte ( tz . 167 . ) , nöthig , und zum Theil durch
den von einzelnen Männern neubelebten religiö¬
sen Eifer der Layen selbst möglich gemacht
wurde , gieng meistens von einzelnen Klö¬
stern aus , nach deren Muster andere reformirt oder
neu gestiftet wurden . Das Stammkloster erhielt da¬
durch eine vordem nicht gekannte Autorität über die
übrigen Klöster , die seiner Aufsicht unterwor¬
fen blieben , und mit ihm zusammen eine be¬
sondere Congregation oder Orden lstlde -
ten . An der Spize des Ordens stand der Lo -
caloberc des Stammklosters ( Abt oder Prior )
mit einem Rath ( General - Capitel ) aus
den Localoberen der übrigen Klöster , von de¬
nen die einzelnen dann wieder eine untergeord¬
nete Aufsicht und Direction über die Klöster
eines bestimmten Districts ( Provinz ) als
Provinzialobere erhielten a ) . Der Re¬
formationseifer führte nach und nach zur Ent¬
stehung einer Reihe solcher Congregationen ,
welche insgesammt die Regel des heiligen Be -
nedicts von Nursia zum Grunde legten , aber
einzelne Veränderungen , meistens eine größere
Strenge des religiösen Lebens einführten b ) ,
und selbst ohne die allgemeine Bestätigung der
Kirche einführten , bis JnnocenzIU . aller wei¬
teren Einführung neuer Mönchsregeln und Or¬
den ein Ziel sezte ( § . 316 . Nro . 6 . ) . Seit
dem Anfange des iZten Jahrhunderts entstan¬
den aber fast zu gleicher Zeit zwei neue Mönchs¬
orden , der der Franciscaner und der der
Dominicaner , die sich von allen bisherigen
nach der Bencdictincrregcl gebildeten Orden
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auch noch dadurch auszeichneten , daß sie auch

für den Orden selbst dem Besize weltlicher Gü¬

ter entsagten , und ihre Regulären verpflichte¬

ten , bloß von Zlllmosen zu leben c ) .

a ) Diese Verfassung bildete sich zuerst bey den
Cluniaccnsern , erhielt aber erst durch die Cistcr -

zi .' nser eine bestimmtere Form . Auf der vierten

Lareranischen Synode machte sie Jnnoccnz III .
( can . 12 . ) zur allgemeinen Verfassung aller

Mönchsorden , durch die Vorschrift , daß alle

Orden alle drei Jahre ein Genera ! - Capitel äst
morem Ciltercierisium halten sollten .

ö ) . Die älteste Congregation reformirter Beuedicti -

ner ist die der C l n n i a c e n se r , die schon 2co

Jahre nach der Stiftung des Klosters zuClugny
tyio . ) über too Klöster in allen Theilen von Eu¬

ropa zählte . Hierauf enstanden ivrZ die Ca¬
ma I d u len se r , 10 - 6 der Orden von Gram ,

mont , 1086 die Carthanser , 1098 die

stercienser , ilsc , die - Pramonstratcnser
( oder Norbertiner ) und in der Mitte des raten

Jahrhunderts die Carme liter , welche als die
■ wichtigsten dieser neuen Congregationey genannt

zu werden verdienen . Vergl . Schröckh 6 Christi .

Kirchengesch . Th . 25 . S . 3 u . f . Lh . 2 / .
S 239 » . f .

e ) Der Franciscanerorden ( fratre ! minores ,

Minoriten ) ^ gestiftet durch Franz von Assist
1208 , bestätigt leio . Der Orden der Domi¬

nicaner ( fratres Praedicatores , ) ( Prediger -
mönche ) gestiftet durch Dominicuö von Gnzmann

wir man gewöhnlich glaubt ) , allmälig seit , 208
entstanden , 12 tü bestätigt . Der leztere nahm
die Verpflichtung der Armuth , auch des Ordens ,

erst 122 l an , die aber bey beiden in der Folge
( 1245 durch Jnnocenz IV . ) dahin interpretirt

murde , ^ daß der Orden liegende Gründe und an¬

dere Güter besizen könne , deren Eigenthum
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nur dem h . Petrus und nicht dem Orden selbst
zustehe ; eine Aenderung der Regel , die jedoch
nicht alle Franciscancr annabmcn . Die Ordens -
verfaffung wurde bey diesen Bettelorden im Gan ,
zen den bisberiqcn Congregatione » sundirter Klö¬
ster nachgebildet ; nur nahm der Ordenogene -
ral hier in Ermangelung eines StammklosterS
seinen Siz in Rom , und zu den Gencralcapitcln
kamen auch d >e Localobern ( bey den Franeisea -
nern , Mmistri und Gnardiane , bey den Domi »
nicanern Dr ,ospo ?iii , genannt ) und Deputiere
der einzelnen Klöster . Diesen ersten Bcttclorden
wurden übrigens auch andere nachgebildet , von
welchen indessen hier nur der Augustmcrorden
tOrllo Eremitarum S . '.upusiini genannt zu
werden verdient , der durch Pabst Alexander IV .
seine Entstehung erhielt Eine Schilderung der
Verfassung der gcsammten Mönchsorden mit den
wichtigsten späteren Veränderungen s . in I . XX.
Boehmer Jus eccl , Proiest . ch . III . Tit . 35 .
§ . 47 - 7 ° .

§• 33i .

2 ) Die K l 0 st e r e x e m t 1' 0 n e n ( § . 1S9 . )
erhielten eine ? lusdehnung , die man bey Er -
theilung der Privilegien , auf welche sie sich
gründeten , anfangs gar nicht beabsichtigte . Seit
der Mitte des ytcn Jahrhunderts wurden sehr
häufig einzelne Klöster ( meistens gegen einen
jährlichen Zins , ) und seit dem i2ten Jahrhun¬
dert sogar ganze Kongregationen « ) unter den
unmittelbaren Sckuz des Römischen Stuhls
gesezt b ) . Bon diesem erhielten sie aber auch
noch andere Privilegien , durch welche einzelne
Diöcesanrechte der Bischöfe würklich aufgeho¬
ben wurden ( exemtio partialis ) c ) , so daß es
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nicht schwer halten konnte , aus allen den Rech¬
ten , die ein Kloster oder eine Congregation durch
pabstliche Gnade besaß , eine völlige Unabhän¬
gigkeit von dem Diöcesanus ( exemtio totalis )
zu deduciren und allenfalls auf die Verjährung
zu gründen , sobald es nur anerkannt war , daß
es eine solche geben könne d ) . So entstanden
cremte Prälaten , denen in ihrem Wirkungs¬
kreise ein wahres Diöcesanrccht ( ins « piscopale
s. dioecefhnum veL quaii ) zukam e ) und die
Päbste begnügten sich , ohngeachtet des Wider¬
spruchs , welchen die Bischöfe gegen die Erthei -
lung oder Anerkennung solcher Exemtionen erho¬
ben , welche sie nur dann gelten lassen wollten ,
wenn der Ordinarius eingewilligt habe / ) , den
Unordnungen , welche nothwendig durch zahl¬
reiche Exemtionen entstehen mußten , dadurch et¬
was abzuhelfen , daß sie die Exemtionsprivilc -
gien einschränkend erklärten g ) und einen stren¬
geren Beweis der Exemtion verlangten hj .

a ) Wie die Cluniacenser , Eistcrcienser , Pramon -
stralenser , und überhaupt die meisten neueren
Orden .

L ) Damit sollten sie aber keineswegs völlig von der
Diocesangcwalt befreit seyn ; noch Gregor VII .
schien geneigt , dieß Privilegium bloß auf die Be¬

freiung von aller weltlichen Gewalt zu ziehen ( Ep .
L . VII . ep . 35 ) Vergl . Planck « . a . O . Th . q .
Abth . 2 . S . 550 u . f .

-7) Dahin gehörte das Recht , den Bischof zu den
im Kloster vorfallenden Ordinativnen und ande¬
ren Pontisicalhandlungen willkübrlich zu wählen ,
das Privilegium , daß sich ein , ' uf die Diöces ge¬
legtes Interdikt nicht auf ihre Kirchen beziehen
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solle , daß sie selbst von keinem Bischof mit dem

Bann belegt werden könnten , keinen Zehenten von

ihren Gütern entrichten dürften u . s. w .

d ) Wie es im rgten Jahrhundert schon unbedenklich

geschah , S . Gap - 5 . X . de in integrum restit .
( l , 41 . ) Gap , 15 und 13 . X . de prael 'cript .
( 2 , 26 . ) .

t ) Daher sie sich auch die äußeren Zeichen der
bischöflichen Würde ( inilra episro ^ a lis , Jnful ) '
beylegten Doch waren nickt alle infnlirt ? Acbte

exemt . S . Gap . 6 . de privilegiis in t>to . ( z , 7 >) .

J ) Daher wurde auch in den meisten Fallen die Gül¬
tigkeit der Exemtion auf die Verjährung gebaut .
S . Gap . 4 . X . de confinn . utili ( 2 , 50 . ) .

g ) Vergl . Gap . 9 . X . de confirm , utili ( 2 , 30 . ) .
Gap . 16 . 17 . 18 . X . de privilegiis ( 5 , zz ) . Gap .
7 . 10 . eod . in 6to . 1

h ) Gap . 7 . 10 . de privileg in 6to .

§ . 332 .

3 ) Alle Mönche sind jezt entweder ordinirt ,
Regulär - Geistliche , patres , clerici ,
oder nicht , L a yenb rü der , fratres , conversi ,
eine Unterscheidung , die erst seit dem utenJahr -
hundert aufkam , in so fern sie sich darauf be¬
zieht , daß nur jene Siz und Stimme im Capitel
haben , diese aber bloß zu Handarbeiten und
ankeren nicht geistlichen Verrichtungen gebraucht
werden a ) . Durch Uebertragung des Patronat¬
rechtes an Klöster gelangten übrigens jezt viele
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Klöster unter bischöflicher oder päbstlicher Geneh¬
migung b ) zum Besize von Pfarrkirchen ,
die dann auch gegen die alteren Kirchengescze
Mönche zu Pfarrern erhielten .

a ) Die ältere Eintheilimg der Möncke in Cleriker
und Laycn bezog sich bloß darauf , daß einige un¬
ter ihnen für den Gottesdienst in den Kolstcrca -
pellen ordinirt waren , andere aber nickt , ohne
daß durch jenen Umstand etwas in den Neckten
der Laycn geändert wurde , welche sie als Mönche
hatten . Durch das den Aebten durch die Kir -
chengeseze eingeräumte Recht , die niederen Weihen
zu ertheilen , kam es daher dabin , daß fast alle
Mönche Cleriker waren , und erst die Cistercienser
führten gleich bey ihrer Stiftung jenen Unterschied
dadurch wieder ein , daß sie Layenbrüdcr annah¬
men , um für die eigentlichen Mönche mehr Zeit
zu religiösen Beschäftigungen 'zu gewinnen . Die
Franciseaner und Dmnmicaner oeroflichteren sogar
außerhalb des Klosters lebende Layen beiderlei
Geschlechts für das Interesse ihres OrdenS und
zu einer gewissen ibrer Regel gemäßen religiösen
Lebensart , jedoch ebne eigentliche Klosterqelübde .
Der Ursprung solcher dem Orden afsiinrtcr Laycn ,
die nian Terti arier nennte , ist eigentlich bey
den Franciscanern zu suchen , von welchen die Do¬
minicaner ihre fratres et sorores sie militia Jesu
Christi , de Poenitentia B . Dominici ent¬
lehnten .

I ) S . Plancka . « . O . Th . 4 . Abts ) . 2 . S . 532 u . f .

§ . 333 -

v ) Die vita canonica der Geistlichen bey
den Dom - und Collegiatkirchen , wurde im Laufe
des roten bis i2ten Jahrhunderts aufgehoben .
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Nachdem die Domkapitel die Trennung der Ca¬

pitelgüter von dem bischöflichen Tafelgute er¬

zwungen , wurde zuerst unter allerlei Vorwand

das Zusammenwohncn im Stift , dann auch der

gemeinschaftliche Haushalt aufgehoben und die

gesummten Güter und Einkünfte in so viel Theile ,

als Canonici waren , getheilt und jedem ein¬

zeln als Praebenda zur Nuzung und Verwal¬

tung überlassen « ) : schon zu Anfang des i2ten

Jahrhunderts entzogen sie sich sogar den gottcs -

dienstlichen Verrichtungen ( dem Chordicnst ) , der

ihnen als Stiftsgeistlichen oblag b ) , und ließen

ihn durch Vicarien verrichten . Seitdem gab es

Canonici ohne vita canonica , und nur die C a -

pitel cinrichtung blieb , d . h . die gesammten

zum Stift gehörigen Geistlichen blieben ein Col¬

legium und behielten nicht nur die Rechte , welche

sie während der Periode des canonischen Lebens

- erworben hatten , sondern erweiterten sie noch gar

sehr : i - Sie machen jezt den stehenden Senat

des Bischofs in geistlichen und weltlichen Ange¬

legenheiten aus c ) , und dieser ist sogar in ge¬

wissen durch die Geseze bestimmten Geschäften

; ( S . z . B . >>. Z26 . ) an ihre Einwilligung gebun¬

den . 2 ) Bey erledigtem bischöflichen Stuhle

1 haben sie ( seit der Aufhebung des Regalienrech¬

tes ) die Verwaltung der bischöflichen geistlichen

Jurisdiction und der Temporalien d ) . 3 ) Das

Recht , den Bischof zu wählen , welches sie nach

dem älteren canonischen Recht mit dem übrigen

Clerus und dem Volk theilen sollen e ) , crwar -

i den sie seit dem Wormser Concordat als ein

f ausschließliches schon im Anfang des r3tenJahr -

- Hunderts anerkanntes Recht / ) . 4 ) Sie ct *
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langten die Befugm' ß , die erledigten Pläzc in
ihrem Collegio durch eigene freie Wahl zu bescz -
zcn ; dem Bischof sonst ordinarius collator
dieser wie aller übrigen Pfründen , blieb dabey
höchstens eine gewisse Concurrenz g ) , er mußte
sogar öfter die Collation auch der übrigen Kir -
chenpfründen in der Diöces mit dem Capitel
theilen . 5 ) Ihre Dign itari en ( Pröbste , De¬
chanten , Domküster , Domscholaster u . s . w . ) er¬
hielten eine Dssciplinarjurisdictidn über die Ca -
pitula'ren , ja öfter die Ausübung gewisser Ju .
risdictionsrechte in der Diöces oder einzelnen
Districte » derselben als ihrer Dignitat anklebend
h \ 6 ) Sie übten das Recht der Autonomie
als Gemeinheit in sehr ausgedehntem Umfange ,-
durch ihre Kommunal statute wurde die in¬
nere Verfassung des Capitels regulirt , insbeson¬
dere die Anzahl der Capitularen , die in dasselbe
aufgenommen werden könnten , festgesezt und
also das Capitel geschlossen i ) , die Grösse je¬
der Pn -ündc , die Art und Weise der Perception
und die Eigenschaften , dh der Aufzunehmende
haben müsse , bestimmt k ) . Zu diesen gehörte
schon jezt in manchen Stiftern ( nach dem Bei¬
spiel der geistlichen Ritterorden K . ZZZ . ) Rittcr -
bürtigkeit , wenigstens um zu gewissen Pfründen
zu gelangen / ) . ~ ) Das ausschließliche Wahl¬
recht wurdedie Veranlassung zu Verträgen , welche
schon vorder Wahl mit dem zu Wählenden über¬
feine künftigen Verhältnisse zum Capitel geschlos¬
sen wurden ( Capitulationen ) von welchen sich
schon in diesem Zeitraume die ersten Spuren fin¬
den . — Dieselben Rechte erlangten , zu eben
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dieser Zeit die Collegicitstister , so weit sie auf
ihre Verfassung anwendbar waren .

a ) S . Plan ck a . a . 0 - Th . 3 . S . 749 - 767 .
Th . 4 . Abth . » . S . zü 5 u . f .

b ~) Paschalis II . Ep . 7g . bey Labbe Conc . Tom .
X . p . 696 .

c ) Cap . 4 . 5 . X . de his quae fiunt a . praelato fine
conf . Capit . ( 3 , 10J .

d ) Cap . 11 . 14 . X . ile maiorit . et obedient . ( 1 ,
34 . ) , Cap . 40 . de electione in 6to . ( 1 , 6 . ) .

L) Den Hauptanthcil basten bann außer dem Ca¬

pitel die Stiflödiciistlcute und die Aebte derDiö -
ces .

J ) Friedericill . Imp . Aurea Bulla de liber¬tate ecclesiastica a . I2iz . § , 2 . ( bei) Goldast
Constit . Imp . Tom . 1 . p . 2 ; ' g . ) Concedimus —
ut electiones Praelatorym libere et canonice
fiant , quatenus ille praeficiatur Ecclesiae vi¬
duatae , quem totum Capitulum , vel maior et
sanior pars ipsius duxerit eligendum —

g ) Die Besezuug gewisser Stellen , oder auch ein
Präsentationö - . oder Einwillignngsrecht . S .
Planck a . a . £ ) . Th . 4 . Abth . 2 . S . 576 u . f .

h ) So war z . 93 . zu Mainz der Domprobst ver¬
möge seiner Diqnität Archldiaconus , und übte

in dem zum Mainzer Arcbldiaconat gehörigen
Sprengel die Junsdiction durch einen Archipreö -

byter aus .

i ) Dadurch entstand denn , weil man doch noch
außerdem Capitnlaren , aber ohne Pfründen ,

aufnahm , ein Unterschied zwischen Canonicis
maioribus mit Pfründen , und Canonicis mino -



446 Dritte Periode . A . 888 - * 1272 .
ribus , in herbis , iunioribus , Domicellaribus ,

t ». h . solchen , die sürö erste keine Pfründe wohl

aber eine Summe im Capitel hatten , zu wel¬

liger man sie icdoch in der Folge auch erst dann

liest , wenn sie in jene einrückten .

k ) Wozu die Capitula clausa und das Wahlrecht
die Gelegenheit gaben .

l) Vcrgl . Seufert Versuch einer Geschichte des
deutschen Adels in den Erz - und Domstiftern .
1790 . 8 .

§• 334 ‘

Indessen versuchten während des roten bis
Uten Jahrhunderts verschiedene Bischöfe in ih¬
ren Dorn oder Collegiatstistern das canonische
Leben wieder herzustellen . Wo es gelang , unter¬
schied man nun die nach der Regel ( vermeintlich
des h . Augustins » ) ) lebenden Chorherren , un¬
ter dem Namen Canonici regulares ( oder 8 »
Auguitini ) von den übrigen , Canonici secula -
res . ^Der Orden der Pramonstratenser war ei¬
gentlich nach derselben Regel angelegt , viele Ca¬
nonici regulares nahmen daher auch die Pra¬
monstratenser Regel förmlich an ; wo dieß nicht
geschah löste sich in der Folge das canonische
Leben meistens wieder auf. — Die Verände¬
rungen , welche das Mönchslcben und das Ca -
uonicalinstitut trafen , finden sich im Ganzen ^eben
so bey den Nonnenklöstern , die zu irgend einem
Mönchsorden gerechnet und nach dessen Regel
unter der Aufsicht seines Generals und seiner
Provinzialoberen regiert wurden , und bey den
Chorfraüen ( canonissae ) b ) .
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a ) Weil das gemeinschaftliche Leben des Bischofs

und seines Cleeus durch , ihn zuerst eingeführt
und durch Chrodogang nur allgemeiner gemacht
worden seyn sollte .

b ) Von den Nonnen nur dadurch unterschieden ,

daß sie ohne feierliches Gelübde zu einem reli¬

giösen Leben vcrvfkichtct sind . Weltliche . Ehor -

frauen erwähnt schon Bonisacius VIII . in Gap .
4 a . cle elect . in 6to , ( r , 6 . ) .

§ . 335 *

C . Einer ganz neuen Art besonderer reli¬
giöser Gesellschaften gab der ritterliche fromme
Geist des Zeitalters ihre Entstehung , den geist¬
lichen Ritterorden , i ) Aus einer christ¬
lichen Brüderschaft , welche sich bereits vor den
Kreuzzügen a ) zu Jerusalem vereinigt hatte
kranke Pilgrimme in dem dortigen Hospital
zum h . Johannes aufzunehmen und zu war¬
ten , entstand ii2o . der Orden der Hospi¬
talritter oder Johanniter , seitdem die
ritterlichen Mitglieder derselben snach dem Bei¬
spiele der Tempelherrn Nr . 2 . ) sich durch feier¬
liche Gelübde zum beständigen Kriegsdienst gegen
die Ungläubigen und zum religiösen Leben nach
einer bestimmten Regel verpflichteten b ) . 2 - Zu
dem lezteren Zwecke trat gleich anfangs 1118 zu
Jerusalem eine Gesellschaft von Rittern zusam¬
men , welche von ihrer ersten Wohnung beym
Tempel Salomons den Namen der Tempelherren
( trntres militiae templi c ) ) und 10 Jahre
später auf der Synode zu Troyes eine Regel er¬
hielt . 3 ) Zu gleichem Zwecke wie die Johanniter
stifteten auf dem dritten Kreuzzuge 1190 deut -
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sche Kreuzfahrer einen Orden zum Hospital der
h . Maria ( ü . lVlaria Deutonicorum in Hie¬
rusalem d ) ) nach der Regel der Tempelherren ,
der in der Folge , weil er bloß für Deutsche ge¬
stiftet worden , den Namen des Deutschen
Ordens erhielt und auch bald nach seiner Stif¬
tung seine Waffen gegen andere Ungläubige
wandte ( § . 2ZZ . ) , zu deren Bekämpfung 4 ) schon
1204 der Orden der Schwerdtbrüder ( fraires mi¬
litiae Christi Z . 255 . ) gegründet worden war .
Die Regel der drei erst genannten Orden , welche
sie durch die Pabste selbst erhielten oder unter
päbstlicher Genehmigung annahmen , war die
des h . Augustin ( der regulirtcn Chorherrn ) e ) 5
ihre Verfassung wurde der der Mönchsorden
durchaus nachgebildet ; sie erhielten einen Groß¬
meister oder Hochmeister als Oberhaupt
des ganzen Ordens , welchem ein Capitel
aus den Localoberen zugegeben wurde , denen
der Orden die Verwaltung seiner überall zer¬
streuten Güter und eine Disciplinarjurisdiction
über die einzelnen Mitglieder des Ordens über¬
trug f ) . Die Mitglieder des Ordens bestanden
nach der Analogie der Mönchsorden aus 1 . or¬
dentlichen Mitgliedern , welche zum Kriegsdienste
und zum Leben nach der Regel verpflichtet wa¬
ren , einzelne Güter des Ordens nach Art der
Kirchenpfründen zum Genuß erhalten konnten und
ritterlicher Geburt seyn mußten ( ruilites ) ; 2 .
außerordentlichen Mitgliedern , ( nach Analogie
der Layenbrüderl Seiviemes dienende Brüder
genannt , die nach der Regel zu leben und zu
Kriegs - und andern Diensten zum Besten des
Ordens verbunden waren , ohne die Rechte der
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Ritter zu genießen ; dazu kamen dann Geist¬
liche ( fratres clerici ) zur Verrichtung der got -
tesdicnstlichen Functionen in den Capellen und
Häusern des Ordens O . Ändere Gesellschaf¬
ten zu frommen Zwecken oder einem religiösen Le¬
ben , wie die Kalandsbrüderschaftcn ,
die Elendsgilden , Beguinen oderBeg -
hinen , welche ihre Verfassung Mehr oder
weniger denen der alteren und ausgebrcitcteren
Gesellschaften dieser Art nachbildeten , verdie¬
nen hier nur erwähnt zu werden , um die allge¬
meine Richtung anzudeuten , welche die Reli¬
giosität dieses Zeitalters hatte , sich zu frommen
Uebungen und Zwecken in ordensähnlichen As¬
sociationen zu vereinigen .

o ) S . isdobi äe Vitriaco ( f 7244 ) Histo¬
ria Hierosoljm . ( bey Bongars . oben § . 235 .
Note a . Tom » I . pag . 1051 . ) Cap » 64 »

ä ) Jac . de Vitr » 1 . c . praedicti hospitalis frä ^
tres ad imitationem militiae templi ar¬
mis materialibus utentes , milites cUm ler -

. vientibus l'Uo collegio receperunt »

t ) Jac . de Vitr » 1* C. Cap » 6z » Guilieirtius
Tyrius histöria belli ä princip » Christ , in
Palaest * gesti » L . XII , ( bey Bdngars Tom » I . )

d) Jac » de Yitriaco 1. 6 . Cap . 66 . Professio¬
nem et Regulam et institutionem fratrum
militiae templi , tam in bello quam in pace
prorsus observant » infirmos » peregrinos et
alios nihilominus sicut fratres hospitalis 8 »
Joannis in hospitali suo » quod dicitur 8 .
Mariae Teutonicorum in Hierusalem , reci¬
piunt » eisdem cum onini religione et pietatä
necessaria sufficienter ministrantes »

Bd . II » F f
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e ) Nur die Schwcrdtbrüder erhielten die Reqel der
Cistercienser , von welcher inzwischen der d . Bern¬

hard van Clairvaux , ^ cr die Reacl der Tempel¬

herrn auf Veranlassung des P . bsteö und der

Synode von Troyes 1 1 tB - aufsezte , auch eini¬

ges in diese aufnahm . Vergl . übrigens : Hi -Itoire de i ' oidre de S . Jean par l ’Abbe V er¬
töt . Amsterd . [ - 35 5 voll . I . Chr B eck «
mann Beschreibung des ritterlichen Johanni -

terordenö Frkf a . d O >6 .jZ . kni . Jutt . Chr .
Dithmar Geschichte des ritterlichen Johanni -

terordens , Frkft a . d . O 1729 . 4 . Pierre du
Puy histoire de 1 ’ ordre militnire des tem -
pliers . Bruxelles 17 ^ 1 . 4 . Statutenbuch
des Ordens der Tempelherren auö einer alt fran¬

zösischen Handschrift , herausgegeben von D . F .
Munter . Berlin 1794 8 . Kaym , Due 1-lius Historia Ordiri , equitum Teutonicorum
Viennae 1727 . sol . Die Statuten des deutschen
Ordens nach dem Original herausgegeben von D .

Ernst Hennig Konigsb . 1806 . g . Ueber ähn¬
liche weniger bedeutend gewordene geistliche Ritter¬

orden dieser Zeit s . C h r i st . G r y p h i i kurzer Ent¬

wurf der geist - und weltlichen Ritterorden 1709 . 8 .

/ ) Die Johanniter und Tempelherrn theilten ihre
Mitglieder und ihre gesammten durch ganz Eu¬

ropa zerstreueten Güter in Jungen und diese in ~
Grosprior ate . Dem Großpripr waren die

einzelnen Balleyen oder Aemter d h . ein In¬
begriff von Ordensqütern unterworfen . Die ein¬

zelnen Güter , welche unter den Balleyen begrif¬
fen waren , erhielten die einzelnen Ritter nach Art
der Kirchenpfrnnden als Commehdae zum Ge¬

nuß , der Inhaber einer solchen Pfründe hieß da¬
her Oommendator Comthur ) . Der deutsche
Orden dessen Hochmeister seit der Eroberung von

Preussen seinen Siz in Marienbnrg nahm , hatte
einen besonderen Deutschmeister in Mergentbeim )

und einen Heermeister ( in Lieflmd ) unter sich .
Die Commenden desselben waren in Balleyen ver¬

theilt , denen Land - Cvmthure vorgesezt waren .
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C . P r i v a t r e ch t .

§ . 336 .

In Beziehung auf den Geburtsstand ekr
n.er Person , ist es zuvörderst noch immer sehr
wichtig , zu welchem der deutschen Hauptstämme
sie vermöge desselben gehört , denn - vor dem
Reiche a ) und allenthalben wo unter des Kö¬
nigs Bann gerichtet wird b ) , d . h . in den
Landgerichten , hat ein jeder noch immer
in der Regel sein Recht nach seiner Ge¬
burt ; nur Erbe und Eigenthum wird allge¬
mein nach den Gesezen des Ortes beurtheilt ,
wo es liegt c ) . In jenen Gerichten kann da¬
her auch nur der Urthel sprechen , welcher zu
dem Rechte geboren ist , welches er finden soll

d ) , da hingegen in den Vogteien und Lehens¬
höfen jeder ( ebenbürtige ) unbescholtene Mann
Urthel finden mag e ) , weil hier hauptsächlich
nach particulären Rechtsnormen ( § . 259 . )
gesprochen wird .

a ) Sächs . L a ndr . 33 . 3 . Art .

"Bd . H . Ff 2
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b ) Ebendas . B . 2 . Art , 12 . S . Note - . ) — Deß
unter den Gerichten , in welchen unter Königsbann

gerichtet wird , keine verstanden werden können ,
als die , wo unter dem Kaiser oder dessen Hof¬

richter Urthel gefunden werden und die Landge ,
richte , sieht man aus B 3 . Art . 64 . ES folgt
aber selbst auö der älteren Verfassung , nach wel¬

cher nur mit der Grafschaft , also auch nach der

jezigcn Verfassung , nur mit dem Landgericht
( s. § . Z02 . ) der Königsbann verknüpft war . S .
oben § . >64 .

e ) Sachs . L a ndr . B . i . Art . 30 . B . Z . Art . ZZ »
7g . Schwäb . La n dr . Art . 405 .

«k) Daher bemerkt auch die Vorrede des Sachsen¬
spiegels so genau , welches der Herren im
Lande zu Sachsen Geburt sey .

S ächs . Lan dr . B . 2 . Art . 12 . Außerhalb Kö¬

nigsbann mag ein jeglicher Mann über den
andern wohl Urthel finden und Urthel schelten , der

vollkommen ist an seinen Rechten , um solche

Sache , die man ohne Königsbann richten mag .

Die gewöhnliche Glosse versteht diese Stelle offen¬
bar unrichtig , wenn sie nicht gelten laßt , daß

„ ein jeglicher " , hier auch so viel bedeute , als ,
ohne Unterschied der Geburt in Beziehung auf die

Nation , zu der jeder nach dieser gehört . Man

sieht dieß aus B 3 . Art . 70 wo derselbe Grund -

saz wiederholt wird , mit dem Zusaze : „ ohne der
Wend auf den Sachsen und der Sachs auf den

Wenden " . Und nach der Glosse selbst legten

auch einige die Stelle so aus , wie ich sie hier

verstehe .

§ . 337 .
Die Lehre vom Stande a ) der Perso¬

nen , wird in dieser Zeit besonders dadurch äu¬
ßerst schwierig , daß die verschiedenen Classen
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der Personen nicht immer durch verschiedene
Benennungen genau unterschieden werden , und
daß sich die Abstufungen der Standcsverhält -
nisse zwar überall in demselben Geiste , aber
nicht durchaus in gleichen Formen ausgebildet
haben .

I . Durch die veränderte Einrichtung des
Reichsheerdienstes ( § . 223 . ) war kriegeri¬
sche Ehre L ) in ihrem vollen Umfange
ausschließliches Erbtheil zweier Classen der
Freien geworden ( § . 241 . 242 . ) derer , welche
den Reichsdienst übernahmen , und derer , durch
welchen sie ihn ordentlicherweise leisteten c) ;
die übrigen Freien wurden insgesammt we¬
nigstens Un gen offen ( § . 338 . ) jener beiden
Classen , wenn gleich ein Theil derselben von
den Rechten , welche von der kriegerischen Ehre
abhiengen mehr rettete als ein anderer , der
eben dadurch zu einer eigenen Classe von Personen
wurde ( § . 348 . ) . Die beiden ersten Classen
werden unter dem Namen Semperfreie und
Mittelfrcie von der leztercn , den freien
Landsassen d ) ( unterschieden ,

II . Die S e m p e r fr e i e n retteten durch
die Auflösung der Herzogthümer ihre Reichs¬
freiheit , d . h . die Unabhängigkeit von der
Landeshoheit , und blieben dem Reiche wenig¬
stens für ihre Person unmittelbar untergeben .
Die übrigen Freien verloren durch die Entste¬
hung der Landeshoheit einen großen Theil ih¬
rer Freiheitsrechte ; die Abhängigkeit , in welche
sie geriethen , war jedoch von sehr verschiede -;
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nem Umfang . A , Ein Theil derselben trat

durch die Verhältnisse in welche er mit dem

Landesherrn kain ( § . 223 , 224 . ) , in d ie Stelle

der alten Landcsgemeinde , welche durch

Auflösung der Gauvcrfassung und die Entste¬

hung der Landeshoheit gesprengt wurde ( § .

345 b ) , und erhielt dadurch seine Selbst -

ständigkeit wenigstens in vielen Beziehungen ;

dahin gehören alle die , welche in den Land¬

gerichten und nach W e i ch b i l d r e ch t s ch of¬

fen barfrei ( § . 348 . ) waren . B . Ein an¬

derer Theil derselben hingegen mußte den Lan¬

de s h e r r n zum Schuzh e r r n annehmen und

wurde zu dessen Hintersassen . Dieses Ver¬

hältniß , das sich nicht allenthalben ganz

gleich ausbildete , sondern hie und da auch

in eine Art von Hörigkeit ausartete , bezeichnet

im Allgemeinen der Ausdruck Psieghafte .

III . Die doppelte Gattung der Ministe -

rialitat , welche sich in der vorigen Periode

gebildet hatte ( § . 195 . ) , erhielt in diesem Zeit¬

raume eine bestimmtere Form .

0 Der höhere Ministerin ! , jezt ge¬
wöhnlich ausschließlich so genannt , stand in ei¬

ner dem Verhältniß eines eigenen Man¬

nes analogen Abhängigkeit von seinem

Dienstherrn e ) f und unterschied sich dadurch

auf der einen Seite von dem Vasallen , dessen

Abhängigkeit in diesem Zeitraume ein rein

dingli . ches Verhältniß wurde , auf der an¬

dern Seite aber durch seine Ritte rbürtig -

keit und die mit dieser verknüpften Rechts
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der M1' tt e lfr e i h ^e i t ( welche durch die Mi -
nistcrialität nur beschrankt wurden ) , von der
wahren Eigenschaft / ) und jeder anderen
Art von Hörigkeit .

2 . Der geringere Ministerial wurde
mit dem hörigen Hintersassen zu einer
Classe von Personen , die der Ausdruck Laße ,
Landsiedcl , Meier , Zinsm ann , in Be¬
ziehung auf das besondere dingliche Ver¬
hältniß , in welchem sie standen , der Ausdruck
Bauer in Beziehung auf ihre Standesrcchte
bezeichnet .

a ) Eö verdient besonders bemerkt zn werden , daß
die deutsche Sprache mit dem Ausdruck Stand

vorzugsweise nur die hier angedeuteten Verhält¬

nisse bezeichnet , und also schon der Sprachge¬
brauch darauf hindeutet , daß von diesen Verhält¬

nissen der Genuß der wichtigsten Rechte abhängt .

I ) Weil diese der Leibeigene noch immer gar nicht
hat , so ist auch in den RechtSbückern bey der

Frage wer lebensfähig sey , deren Beantwortung

von der Frage abhängt , wer eigentlich kriegeri¬
sche Ehre habe , von jenem gar nicht die Rede , da

es sich schon von selbst verstand , daß er in keiner

Hinsicht lebensfähig seyn könne , sondern es wird
nur untersucht , ob alle Fr eicn hinreichende
Ehre haben um Lehen erwerben zu können .

c ) Vergl . Kaiserrecht 23 . 3 . Cap . 1 . am Ende .

<Z) Schwab . Landr . Art . 49 . Von dreyer Hand
freyer Leut . Es heißent eins scmpersreyen , das

seind die freyen Herrn als Fürsten und die an¬
dern Freyen ze Mann habent . Daö an¬
dre seind Mittelfreyen . Das seynd die die der

hohen freyen Mann seind . Das dritt
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seind Gebauern die frey srind , die beißent frey
Lantsaßen . Art . 50 . Ingenuus das spricht ju
Ssltcin der höchstfrcy . libertinus der Mlttelkrey ,
liber der Landsaßcnfrey . Der Sachse :spicgek
kennt diese Abtheilung zwar der Sache nach , aber
nicht dem Namen nach »

ss) Schwab . Lgndr . Art . 54 . Alle Dienstleut
heißent mit Recht eigen L e üt . Man crt si mit
Visen Namrn darum das si der Fürsien seynd »

/ ) S - unten Z . 545 .

Z - 338 .

Wer von gleichem Stande mit einem
andern ist , heißt dessen Genosse « ) , ober ,
weil der Stand in der Regel von der Geburt
abhängt , demselben ebenbürtig . DieEven -
burt ist daher so vielfach als die angegebenen
Abstufungen der Freiheit , und da eine Person
in Rücksicht verschiedener Verhältnisse zu ver¬
schiedenen Ständen gehören kann , so kann sie
einer anderen in gewisser Hinsicht ebenbürtig
se » n , deren Genosse sie in einer anderen Rück¬
sicht nicht ist b ) . Die Wüstungen der Ungleich¬
heit in der Ebenburt sind : 1 ) Allgemein ,
daß man über den Anderen nicht slrtheil fin¬
den oder Zeugniß geben kann , wo es an des¬
selben Leib , Ehre oder Erbe geht c ) ; 2) bey
den meisten Arten der Ebenburt , daß man
dem Ungsnossen Kampf weigern kann d ) und
daß eine mit einem Ungenoffen geschlossene Ehe ,
eine Mißherrath ist .
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c ) So gebraucht z . B . den Ausdruck dasSchwäb »
Landr . Art . y .

t >) So z B ist der Dienstmann dem St ' öpveu »
barfreicn in Beziehung auf die Freiheit ( Unab¬
hängigkeit nicht eb nbürtia , wohl aber in Be¬

ziehung auf die rttierliche Würdigkeit ( kriegerische
Ebre , ) . S Sächs Landr . B . r . Art . 12 ,

nebst der Gloße dazu und B . z . Art . ly . —
Die Glvste z » B . 3 . Art . 73 . unterscheidet vie¬

rerlei Ebenburt : 1 ) die aus der Schöffen Amt

entspriilgc ( Schvppenbare im Gegensaz der Hin¬
tersassen ) , 2 ) Die aus dem Dienst entstehe .

Z ) Ebenburt der Freie » im Geaensaz der eige¬
nen Leute . 4 ) Ebenburt in Rücksicht der ritter¬
lichen Würdigkeit ( Ritterbürtigkeit ) .

<?) S . unten § . 348 . Nore g .

d ) Sächs . Landr B . 1 . Art . 63 . Ein jegkich

Mann mag Kampfes weigern dem , der nicht
als wohlaeboren ist als er . Wann er aber baß

geboren ist , so kann ihn der weniger geborene

nicht verwerfen um der besseren Geburt willen , ,

yb er ihn anspricht . —

§ . 339 *

I . Unfrei im strengsten Sinne , oder ei¬
gen , ist eine Person , welche im Eigenthum
eines anderen steht a ) . Die Ei gen schaff
entsteht : i ) durch die Geburt . Ob die Kin¬
der . der Mutter folgen oder getheilt werden ,
wenn die Eltern verschiedenen Leibherren ange¬
hören , und ob sie nach dem Mater , oder der
Mutter oder der ärgeren Hand beurtheilt wer¬
den , wenn eines von beiden frei war , scheint
jezt mehr von her Observans als vyn dem
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sonst noch allgemein geltenden Princip , das
Kind folge der ärgeren Hand , abhängig ge¬
wesen zu seyn . b ) . 2 Durch Ergebung , wel¬
cher aber die Erben widersprechen konnten c ) .
Durch Verheirathung konnte jene stillschweigend
geschehen d ) . 3 ) Durch Verjährung von
Jahr und Tag , wenn man durch den Auf¬
enthalt an einem Orte , wo es keine Ge¬
meinheit freier Leute , sondern bloß Unfreie
gab , der Eigenschaft als nothwendiger Folge
desselben , überführt wurde e ) . Sonst wurde
freilich die Freiheit einer Person vermuthet / ) ,
und der Herr mußte den Mann der ange¬
borenen Eigenschaft durch das Zeugniß zweier
eigenen Leute oder Verwandten überweisen g ) .
Dieser behielt dagegen einen anderen Herrn ,
den er zu haben behauptete , oder seine Frei¬
heit , durch das Zeugniß von sechs Verwand¬
ten h ) , und mochte die Ergebung in die
Leibeigenschaft mit seinem Eide Widerreden ,
wenn sie nicht gerichtlich geschehen war i ) .

Den entlaufenenLeibeigenen kann derHerr
von jedem Dritten abfordern , und behält ihn
gegen dessen Anspruch auf das Zeugniß von
sechs Verwandten k ) . Der eigene Mann ist
auch dem Straf - und Züchtigungsrechte des
Herrn unterworfen / ) , und muß sich den Dienst
nach seiner Willkühr sezen lassen m ) . Doch ist
er nicht mehr unbedingt Sache ; denn wenn
er gleich noch immer kein Wehrgcld und keine
wahre Buße hat n ) , so darf ihn doch der
Herr weder ohne Schuld noch ohne Gericht
ungestraft erschlagen o ) ; auch kann er jezt
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wahres Eigenthum haben ( § . 368 . ) , und ist

fähig eine wahre Ehe einzugehen die alle Fol¬

gen einer rechtsbeständigen Ehe hat p ) . Zu

dieser soll er zwar die Einwilligung des Leib -

htrrn einholen und durch eine 'Abgabe gewin¬

nen q ) , indessen ist eine ohne jene Einwilli¬

gung eingegangene Ehe nicht nichtig r ) , son¬

dern hat nur andere Nachtheile zur Folge s ) .

Die Leibeigenschaft hört auf : 1 ) durch

Freilassung , zu welcher in Hinsicht der Form

hinreicht , daß sie durch zwei Zeugen erweislich

sey t ) . Sie giebt jezt immer die vollständige

persönliche Freiheit u ) . 2 ) Durch Verjäh¬

rung , wenn jemand Jahr und Tag , unbe -

sprochen und unbescholten an seinen Rechten ,

Mitglied einer freien Gemeinheit gewesen istu ) .

3 ) Zur Strafe des Herrn in einigen bestimm¬

ten Fällen m ) .

a ) Denn nach dem Sachs . Landr . B . Z . Art . 32 .
und Schwäb . Landr . Art . 74 . kann man an
einem eigenen Mann eine wahre G e w e r e ( § . 355 )
haben ,

b ) Die Verschiedenheit der Observanz hierüber sieht
man aus Sächs . Landr . B . z . Art . 73 . Sachs .
Weichb . Art . 3 . Gap . 5 . X . de coniugio ser¬
vorum ( IV . 9 . ) . Doch hat das Schwab .
Landr . Art 52 . noch das allgemeine Princip ,-
das Kind folge der ärgeren Hand . Manche moch¬
ten auch schon den Rechtssaz : Partus sequitur
ventrem aus dem Römischen Recht wie aus ei¬
nem Rechtsbuche entlehnen , und in Ermangelung
besonderer Obscrvanzen nach demselben entscheiden .
Wenigstens benuzt schon das Schwäbische
Landr . Art . 6z . 64 . daS Römische Recht beyBr »

: ■V ;'-

'.V
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siimmung des Geburtsstandes eines von einer un¬
freien Person erzeugten Kindes .

c ) S chwä b . L a n dr . Art . 64 . $ . 31 . Art . 64 . 73 ,

ä ) Wenn der Freye auf ein dem Leibherrn gehöriges
Gut zog , wie die neuere Observanz und die alte
Paröniic : , . trittst du mein Huhn so wirst du mein
Hahn " beweist Allgemein kann diese nicht ver¬
standen werden , weil sonst in den Note d . ange¬
führten Stellen nicht darüber gestritten werden
könnte , ob die von einem freien Vater und einer
eigenen Mutter erzeigten Kinder frei oder unfrei
seyen .

e ) Der Ursprung dieser Veweisart , denn etwa »
anderes ist hier eigentlich die Verjährung nicht ,
enthält eben die Gewohnheit , welche der Grund
der weiter unten Nro . 2 . erwähnten Erwerbungsart
der Freiheit ist S > oben g . 48 . Note d , § . 84 a , Note
a , unb sj , 263 . Note e . Man darf aber bey diesem
Grundsaz nicht außer Augen lassen , daß er sich
gewiß eben so oft aus die bloße Hörigkeit als
auf die wahre Leibeigenschaft bezog ,

/ ) Sächs . Lan dr . B - 3 . Art . 32 . Weichb .
Art . 3 .

g ) Säch s. La ndr . ebendas. S chwäb . Lande ,
Art . 40g .

A ) Sachs , und Schwä b . L a n d r . a . a . O .

r ) Sächs . Landr . ebendas . Schwab . Lande .
Art . 72 ,

L ) Sächs . Landr . ebendas . Schwäb . Landr .
Art . 71 . 409 .

I) Schwab . Landr . Art . 410 .

n ) G l 0 sse zu S äch s- L a n d r . B . 3 . Art . 40 .
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h ) Sachs . L andr . B . Z . Art . 45 . S ch w ä b .

Lanbr . Art . 402 . § . 13 .

0 ) Sonst richtet man über ihn als über einen Mor »
der . S . Schwab . Landr . ül t . 69 .

C . 8 . C . 2g . Qu . 2 . Dictumeft nobis quod
quidam legitima servorum coniugia e potesta¬
tiva quadam aaemmtione dirimant , non . at¬
tendentes iLlud Evangelicum , quod Deus con -
iunxit homo non separet . Unde nobis visunt
est , ut couiugia servorum non dirimantur ,
etiamsi diversos dominos habeant , sed in uno
coniugio dominis serviant suis . Et hoc in
illis observandum est , ubi legalis coniunctio
fuit , et per voluntatem dominorum .

§ ) Jm Sachs . Landr B . z . Art . 73 . heißt sie
Bauer in i et he ; sonst gewöhnlich Bedemund ;
vergl . C . U . Grupen de uxore Theotisca .
( Goett . 1748 . 4 . Nro . l . ) .

r ) Gap . I , X . de coniugio servorum , ( IV . 9 . ) .Sane — nec inter servos matrimonia debent
ullatenus prohiberi . Et , fi contradicentibus
dominis et invitis , contracta suerint ; nulla
ratione sunt propter hoc dissolvenda ; debita
tamen et consueta servitia non minus debent
propriis dominis exhiberi ,

r) In einem Vergleich zwischen dem Stifte zu
Aschaffenburg und dem Vogte desselben , über die
Gerechtsame deß lezteren ( bey Gudenus Cod ,
dipl . Tom , 2 . pag . 46 ) heißt est Praeterea si
homines ecclesiae forsitan , quod tamen est

1 cavendum , extra familias ecclesiae nupserint ,
ecclesia cum advocato corriget . Et nec
ecclesia sine advocato , nec advocatus sine ec¬
clesia , ut fiat , indulgebit ; immo ne fiat , ad¬
vocatus bona fide et efficaci studio se oppo¬
net , Si quis etiam ex iis qui extra familias
ecclesiae nupserint , forte morietiir ; divisio¬
nem substantiae , quod B ut eil dicitur , et



462 Dritte Periode . A . 888 * 1272 .

primogenitum , quod Besteheupt di¬
citur ecclesia recipiet . Wenn man diese Ur¬
kunde mit den Grundsäzen des Canonischen Rechts
zusammcnhält , so ergiebt sich folgendes : i . Hei -
rathete der Leibeigene eine Leibeigene seines Leib -
herrn , so mochte dieser nichts als die herkömm¬
liche Abgabe , und vielleicht eine herkömmliche
Buße verlangen , weil er durch diese Ehe nichts
an seinen Rechten verlor . 2 . Hciratheten sich die
Leibeigenen verschiedener Leibherren , so wollte zwar
das canonische Recht daß jeder seinem Leibherrn
dienen solle ; aber einer der Leibhcrren verlor dem -
vhngeachtet immer etwas an seinen Rechten .
Denn wenigstens das Weib konnte nun nicht von
dem Manne abgefordert werden , weil es diesem
folgen mußte wenn die Ehe gültig war ; einer
der Leibherren verlor immer an seinem Eigenthum
a » den Kindern , und eben daher konnte er auch
diesen nicht das Gut lassen , auf welches sie sonst
ein Erbrecht gehabt hatten ( § 36g . ) . Für diese
Nachtheile mußte er eine Buße nehmen , die er
unbeschadet der Gültigkeit der Ehe nehmen konnte ,
nehmlich entweder , wenn es sein Vortheil erfor¬
derte . weil er die Kinder nicht behielt ) , diese und
allenfalls auch den Leibeigenen selbst enterben ,
oder wenn es seinem Interesse gemäßer war , ihm
das Gut lassen , und nur einen höheren Bedemund
nehmen . ( So verstehe ich das „ corriget " in der
Urkunde ) . In beiden Fällen blieb ihm demohnge -
achtet alles was er sonst aus der Leibherrschaft
an Rechten hatte , also auch das Besthaupt , denn
durch die Enterbung hörte die Leibeigenschaft nicht
auf . — Man sieht übrigens leicht , daß die Jn -
convenienzen , die ein solches Verhältniß harte ,
benachbarte Leibherren von selbst darauf führen
mußten , in solchen Fällen lieber ein Lösegeld für
den Leibeigenen zu nehmen , der auf einen frem¬
den Hof heirathcte , oder sich auf eben die Weise
zu vergleichen , wie man sich unter gleichen Um¬
ständen bey der Ministerialität verglich . S . un¬
ten § . 344 . Note 1.

t ) Schwäb . Landr . Art . 70 .
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u ) Der eigene Mann , den man frei lagt , bekommt
nach Sächs Landr . B i . Art . i6 . „ freier
Landsaffen - Recht . ( § . 342 ) . Er mag aber für¬

baß nit kommen an seiner Freyheit , » nd ist das
davon , daß er eigen ist gewesen " . Schwäb .
Landr . Art . 56 .

i >) Sächs . Weichb . Art 4 .

iv ) Schwäb . Landr . Art . 61 . 410 ,

§ . 340 .

II . Die Semper freien ( sonderbar

Freien a ) ) machen den Adel oder Herren¬

stand b ) aus , und bestehen aus den Fürsten

und freien Herren c ) ( s . § . 337 . Note d . und

vergl . oben § . 223 . 234 . 294 ) . Der Grund des

weltlichen Adels liegt in der Abstammung von

einem uralt adelichen Geschlecht d ) , das

Kennzeichen e ) desselben ist aber jezt , daß

er Landeshoheit besizt oder doch vermöge

seines Geburtsstandes besizen kann , weil

der gesammte Adel durch die Veränderung der

Verfassung die Landeshoheit erworben hatte / ) .

Die Sempcrfreiheit wird von den geistlichen

Fürsten und Herren durch ihr geistliches Amt

von den weltlichen durch die eheliche eben¬

bürtige Geburt g ) , d . h . durch Abstammung

von einem semperfreien Vater und einer sem -

perfreien Mutter h ) erworben i ) . Die Vor¬

rechte des Adels bestehen : i ) Inder aus¬

schließlichen Fähigkeit die Landeshoheit

und mittelst derselben die Reichsstandschaft zu

erwerben , da die Grafschaft keiner Person von
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geringstem Stande verliehen werden kann h ) t
lind lehens - und schuzherrliche Rechte in dem
Umfang in welchem sie zur Landeshoheit gehö¬
ren ( § . 299 ) , nur von Semperfreien besessen
werden können l ) , 2 ) In dem privilegirten
ordentlichen Gerichtsstände vor dem Kaiser oder
dessen Hofrichter .. § > 293 . ) . 3 ) In der Rang¬
ordnung des Heerschildes nehmen die -Semper¬
freien die zweite , dritte und vierte Stufe ein
( § . 294 . ) . 4 ) In Rücksicht des Wehrgeldes
hingegen besizt der Ad -stiche nur noch vor dem
freien Landsassen einen Vorzug m ) t

Die verschiedenen Stufen des Adels , welche
durch den Rang im Heersckilde entstehen , ge¬
ben dem gefürsteten ?sbel nur den Rang
vor dem nicht gesürsteten ; alle übrige jenem
zukommende Vorzüge sind entweder dinglich ,
d . h . Folge von dem Besize eines Fahnlehens ,
( § . 294 . 299 . ) oder entspringen aus dem Dienst -
verhältniß , das zwischen bestimmten Indivi¬
duen eintritt . Aus der Ungleichheit jenes Ran¬
ges aber entsteht keine Ungleichheit in der
Ebenburt . Daher ist die Ehe zwischen Per¬
sonen vom Fürsten - und Freiherrnstande keine
ungleiche Ehe n ) .

ä ) Diese Deutung des Wortes scheint nach der Ue -

bersezung , die der Schwabcnlpiegel $ 357 . Diote
d , von dem Worte ing nuus giebt , die schick¬

lichste , doch laßt sich auch die Auslegung anderer
rechtfertigen , daß es mit sendbar gleichbedeutend

und auf den Reichssmd , b . l, den Reichstag oder
das Fürstengericht zu beziehen sey ; sehr unwahr¬

scheinlich ist aber daß es Von « empor , d . h . von
jeher frei , abzuleiten sey .
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b ) Unter dem Ausdruck Adel verstehen die Rechts »

büchcr die Ritterbürtigen niemals mit , und no¬
bilis , ja selbst öfters ingenuus ( Freyer , freyer
Herr ) zeigt in Urkunden den jczt sogenannten
hohen Adel an . Doch gebraucht schon die Glosse

das Wort Adel zuweilen in einem weiteren
Sinn , und nach und nach wurde es Sprach¬

gebrauch auch die Ritterbürtigen mit darun¬
ter zu verstehen , den indessen noch Schriftsteller

des i6tcn Jahrhunderts alö anmaaßend und
unschicklich rügen .

c ) Auffallend , und das was oben § . 254 . über
den Freibcrrentitel gesagt worden bestärkend , ist ,
daß die Grafen in der Stelle tz . 337 . Rote cl .

unter den Semperfreie » nicht besonders aufge¬

zählt wcrd ' n .

d ) Denn durch daö Verufen auf diese , nicht durch
das Berufen auf die von ihnen besessene Lan¬

deshoheit suchen die freien Herren ihren Adel

kenntlich zu machen . Z B . Dipl , a . 1748 ( bey
Scheid vom hohen und niedern Adel in der

Vorrede zur Mantissa Doc . p . 32 . ) Waltherusde Lommersheim vif nobilis et ex antiqua
prosapia in utraque parentum linea liber .
Vergl . oben § . 23 + .

e ) Der Schwabenspiegcl in der oben § . 337 . Note
d . angeführten Stelle , erwähnt dieses Umstan -
deö nicht einmal alö Kennzeichens , denn

er legt den Character der Scmperfrciheit weder

in das Fürstenamt noch in die Grafschaft , son¬
dern beschreibt die Semperfrcieen dadurch ,

daß sie andere Freie , nehmlich die Mittelfreien ,

zu Mannen hätten , und nimmt dann auch die

Beschreibung der Mittelfreien davon her , daß
sie der hohen freyen Manne seyen . Man

darf augenscheinlich auch hierin weiter nichts als
eine von dem gewöhnlich vorkommenden Ver¬

hältniß zwischen beyden Ständen hergenommene

Vd . n . G g
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Beschreibung Derselben , keinesweges aber hie
Angabe dcö Charakters oder des Grundes

der Semperfreihcit suchen ; denn dadurch , daß
jemand des anderen Mann wird , wirb sein Ge¬

burtsstand und Landrecht nicht verändert , son¬

dern nur sein Heenchild geniedert , Schwab .
Landr . Art . 9 . Sachs . Landr B . g . Art . 65 .
Wenn aber beides nicht der Grund des hohen

Adels war , so darf man wohl fragen welcher cS

denn sonst seyn konnte , als der im Text angege¬
bene .

/ ) Oder , so fern ihm dieß nicht gelungen war ,
seinen Adel verloren hatte . Es war sehr natür¬
lich , daß wer bey dem Eintreten des Adels in die

neuen Verhältnisse der Landeshoheit zurückblicb ,
den angestammten Glanz seines Geschlechts nicht

weiter zu behaupten vermochte , weil es bey den
untergeordneten Verhältnissen , in die er kam und

welche denen des übrigen Adels sogar ungleich wa¬
ren , gar zu leicht vergessen wurde von wem er
abstamme .

g ) Denn , , das ehe lich und frey geborene Kind
behält seines Vaters H e e rsch i ld und A d e l " .
Sächs . Landr . B - Z . Art . 72 . Sächs . Le -

henr . Art . 21 . . Schwä b . Le henr . Art . 18 .

h ) Schwab . Landr . Art . 50 . Es ist niemand
semperfrey wann des Vater und Mutter sempcr -

■ frey waren . Und ist auch die Mutter semperfrey
und der Vater mittelfre » , die Kinder werden mit -

telsreye . Und ist der Vater semperfrey und die

Mutter mittelfrey die Kinder werden auch Mit -
telfreye .

r ) Hingegen von Standeserhohungen , durch welche

der Mittelfreye semperfrey werden könnte , weiß
das Mittelaltcr nichts . Das Sächs . Lehnr .

Art . 2i . bemerkt zwar , daß eines Mannes Schild

und Adel durch Fahnlehen erhöhet werde , dieß
kann aber offenbar nur vom Eintreten der Sem -
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perfreyen in den Fürstenstand verstanden werden -
da cö kein Beyspiel giebt , daß je einem Mittel »
freyen Fahnlehcn geliehen worden wäre . S . Poste
über die Rechte dcö deutschen AdelS ( Rostock und
Leipzig 1802 . 8 . ) S . 19 u . f.

k ) Säch s. L a n dr . B . Z . Art . 52 . An die vierte
Hand ( in Heerschilt von dem Könige Niederwärts )
soll kein Lehen kommen , da ein Gericht sey über
Hals und Hand . — Die eingeklammerten Worte
gehören einer in den Text eingeschobencn Glosse
an , deren Richtigkeit aber das Schwä b . L a n dr .
Art . LZ . bestätigt : Lehen an Gericht mag nie ,
mand haben er sey dann semperfrcy .

t ) Weil nur sie eine Dienstfolge haben konnte » ,
wie sie erforderlich war , um den Reis sdicnst für
alle unter dem Reichöamte gesessene Freye über¬
nehmen zu . können .

m ) Denn Fürsten , freye Herren Und SchöffeNbär -
freye sind nach Sachs . Landr . B . Z . Art . 45 »
gleich , an Wchrgeld und Buße zu nehmen .

ii ) Fürsten und freie Herrn sind sich in Beziehung
auf die Freyheit ( denAdel ) ebenbürtig ( § . 337 .
Note c . ) und nur im Herrschilde ungleich . Der
Rang im Heerschilde kann aber auf ein Weib
nicht übergehen , weil ein Weib überhaupt keinen
Heerschild hat ( S ächs . Lehnr . Art . 36 . ) ; mit¬
hin kann auch nur der gleiche Grad der Frey¬
heit des Weibes in Betracht kommen ; daher
fordert auch die Note p . angeführte Stelle nichts -
als daß ein Kind ehelich und frey - d . h . . von
gleich freyen Eltern (Note h .) geboren sey , damit
es seines Vaters Heerschild und Adel erben könne »

§ . 34 ^
in . Die M itel frey en bestehen aus

denen , welche von ritterlich er Art geboren
Bd . n . ® ö *
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sind , oder den Ritterbürtigcn ( vergl . § .
242 . ) a \ Die Mittelfreiheit wird erworben :
1 ) durch die Abstammung von mittclfreien El¬
tern L ) ; 2 ) durch kaiserliche Begnadigung für
einen nicht Ritterbürtigen , die Ritterwürde zu
erwerben , in welchem Falle aber die Vorzüge
der Mittelfreiheit in ihrem vollen Umfange ,
erst den Descendenten der zweiten Generation
zu Theil werden c ) . Die Vorrechte der Rit¬
terbürtigen bestehen : i ) in dem Rechte die
Ritter würde vermöge angeborner Würdig¬
keit zu erlangen ( § . 242 . ) und sie anderen
zu ertheilen d ) . Eine Folge dieses Vorzugs
ist die Fähigkeit in Ritterorden und Stif¬
ter aufgenommen zu werden ( $ . 333 . 335 . )
und der Genuß gewisser Ehrenvorzüge , inson¬
derheit der Befugniß an Ritterspiclcn Theil zu
nehmen e ) und ein Wappen zu führen / ) . 2 )
In der ausschließlichen Fähigkeit Ritter und
Hoflehen zu vollem Rechte zu erwerben g ) .
Die Mittelfreiheit wird durch die Wahl einer
unritterlichen Lebensart verloren h ) .

a ) Schwab . Landr . Art . 5 " . Laßt einenLayen
Fürst seinen Dienstmann frey , der geboren
ist von ritterlicher Art , der behebt Mittel -
freien Recht .

b ) Schwäb . L a n dr . Art . 56 . Die von den
Mittelfreyen geboren sind , die sind mittelfrey .

c ) Dieß , zugleich aber auch daß schon die Descen¬
denten der ersten Generation ritterbürtig waren ,
sieht man daraus , daß nach dein Lehnrechte nur
der lebensfähig war , welcher von Vater
und Eltervater her von Rittersart geboren
war ; denn der Beweis der Rittcrbürtigkeit vom
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Dater her , hatte ja sonst hinreichen müssen. Auf
dieß Verhältniß bezieht sich auch Säch s. L a ndr .
33 » i . Art . 51 : welcher Mann von seinen vier
Ahnen , das ist von zwey Eiter - Vatern und von
zwey Eiter - Müttern , und von Vater und Mut - '
ter unbescholten ist an seinem Rechte , den kann
niemand an seiner Geburt bescheltcn , er habe
dann sein Recht verwürkct . Weicher Schöpfenbar -
frcyer Mann einen andern seines Gleichen zu

‘ Kampfe anspricht , der muß seine 4 Ahnen und
sein Handmal anzeigen und die benennen , oder
; ener verweigert den Kampf mit Rechte .

d ) S . Nachricht von einigen Häusern des Ge¬schlechts der von Schliessen . Cap . 2 . S . 64 .

e ) Rittcrspicle mit zunftmaßiger förmlicher Einrich¬tung , nach dem Ausdruck des Landes in welchem
sie zuerst diese erhalten haben , Tomeirnenta oder
tornearr . enta , Turney , Turnier genannt , sindin Deutschland erst im raten Jahrhundert bekannt
geworden . Es mag dieß schon daraus abgenom¬
men werden , wie Otto von Freisingen ( de gestia
Frid . I . L . 1 . Cap . 17 . ) und Radcwich ( L . 2 .Cap . 8 . ) den Ausrduck gebrauchen . Sicque re¬
gem insequentes . illo in civitate manente ,

tyrocinium quod vulgo nunc turnia -
m en tum dicitur , cum militibus eius extra

exercendo etc . — > Accessprat quod Cremo¬
nenses — Placentinorum militia egressa ad

certamen provocaverat , quod modo vul¬
go turneimentum vocant ect . Daß mandemohngeacheet späterhin diese Einrichtung Hein¬
rich I . zuschrieb , und ihm sogar eine Turuierord -
nung andichtete , deren Unechtheit sich auf den er¬
sten Blick verräth , ( s. Goldafl . Conti , Imp .
Tom . 2 . p . 41 . ) ist aus dem Umstände , daßerst durch ihn eigentliche ritterliche Ue¬
bungen Nationalsitte wurden , leicht zu er¬
klären .

/ ) Die Wappen ( Waffen ) , arma , armes , sind
ihrem Ursprung nach nichts anderes als die
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ganze auszeichnende Rüstung , an wel¬
cher man im Heere einen Gewaffnctcn vom Ande¬
ren unterschied , wie sich schon auö dem Ausdruck

selbst erqiebt . Der gemeine Krieger , der zu Fuß
dienre und der reisige Knecht unterschied sich durch
der Gemeinheit , zu welcher er gehörte , oder sei¬

nes Herrn Farbe d . h . getärbte Kleidung oder

Feldzeichen . Der ganz geharnischte Ritter hinge¬
gen war durch Farben und Figuren auf seinem
Schilde und Helme kenntlich ; daher der Ge¬

brauch des Wortes Wappen für diese Bezeich¬
nung und daher das Gleichbedeutende der Aus¬

drücke Ritterb ürtig undWappensgenoß
oder zu Schild und Helm geboren ( f . Ha ) tau »
Glossar , bey diesen Worten ) , zumal seit den Kreuz ,

zügen die Wappen in diesem Sinn allmälig e r bi¬
li ch wurden , und also , so fern sie erweislich in

früherer Zeit von Ritterbürtigen geführt worden ,
des Besizerö ritterliche oder adelige Herkunft an¬

zeigten . — Fasti Linopurgeuses ( 1617 . 8 ) ad

a . 1130 „ Dann selbige Schild und Heinz
— bestehen — in ehe ! scher Geburt und
frommen guten Herkunften adelichen

Stammes . Das hat seinen Anfang in bello ,
contra 8araceno6 , und umö Jahr 1130 seinen

völligen Schwank bekommen und den Brauch bis .
daher erkalten . Und gleichwie nit ehester die

Stammhäuser sondern die Edlen und Helden müs¬
sen vorgehen , also auch die Wappen , Schild und

Helm nit zuvor gewürdigt , sondern die Hel¬

den und mannhafte Herzen ehester seyn muffen , ,
so die Wappfen und Signet in das
Schild uff und angenommen , nachmals mit rit¬

terlichen Thaten zn Ehren gebracht , nff daß nun
hinfüro dadurch ihre Kindeskind geehret und in

Ehren erkennet und vor anderen gewürdigt wer¬

den " . — Der Gebrauch erblicher W appen
in dem bisher beschriebenen Sinn , kann bei dem

Adel und Ritterstand seit dem izten Jahrhundert

als allgemein angesehen werden , wenn gleich

die Familien noch öfter ihre Wappen verän¬

derten , und besonders nicht immer alle Zweigs
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einer Familie ein gleiches Wappen fortführten ,
welches sich sehr leicht daraus erklären laßt ,
daß insonderheit beim hohen Adel , die Wappen
sehr bald ein Zeichen der Bcsizungen wurden .
Hingegen war weder mit der Entstehung der
Wappen der Gebrauch derselben zum Sie¬
geln aleichzeitig , noch auch Wappenrecht
und Siegel recht dasselbe . Der Gebrauch
der Wappen zum Siegeln findet sich zuerst
bey den Fürsten etwa seit der Mitte des rzz .
Jahrhunderts . Zuvor hatten sie sich wie die
Könige im Brustbilde oder in der ganzen Figur ,
mit den Emblemen ihrer Würde ( Fahne oder
Schwert ) abbilden lassen , seitdem wurde auf
dem Schilde oder der Fahne , welche der gewaff -
nete , meistens zu Pferde abgebildete Fürst führte ,
dessen Wappen angebracht . Erst späterhin er¬
scheinen solche Siegel auch beym Grafen - und
Frcyherrnstande ; noch später , etwa gegen daS
Ende des izten Jahrhunderts , sieng auch der
Rittcrstand an , sich seiner Wappen zum Sie¬
geln der Urkunden zu bedienen . Er sezte übri¬
gens sein Wappen ohne Abbildung der Person
in das Siegel , welche der hohe Adel erst seit
dem lZten Jahrhundert wegließ . Doch war
beym Ritterftande dieser Gebrauch bey wei¬
tem nicht allaemein , denn der größte Theil
der Ritterbartigen war nicht siege ! bar , und
konnte sich also seiner Wappen nicht zum Sie¬
geln bedienen . Siegelbar in eigenem Ramen ,
d h . befugt ein eigenes Siegel zur Bekräf¬
tigung der Urkunden zu führen , war nur der ,
welcher die Fähigkeit hatte , Urkunden , unab¬
hängig von eines anderen Einwilligung , in ei¬
genem Namen auszustellen . Dazu gehörte die
Fähigkeit über seine Person und sein Vermögen
unbeschrankt disponiren zn können . Von bwier
Fähigkeit war noch die Befngniß durch sein Zie¬
gel die Urkunden eines anderen bekräftigen zn
können , der nicht in eigenem Namen siegclbar
war , oder kein eigenes zu führen pflegte ,
verschieden . Diese hieng zunächst von dem b c »
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sonderen Verhältniß ab , in welchem der
Siegelbare zu dem nicht Sicgelbaren stand , und
wo kein solches besonderes Verhältniß statt hatte ,
von der einer Person zustehenden öffentlichen
Gewalt . Schwab . Landr . Art . 28g . „ des
Pabsts Jnsiegel heißen Bullen . Wer die mit
Recht giebt und sie mit Recht empfahet , so sind
sie gut und gerecht . Der Könige Jnsiegel ha¬
ben auch groß Recht und Kraft . Der Priester¬
fürsten Jnsiegel und der Layenfürsten Jnsiegel
sind recht . Der Prälaten und der Capitel Jn¬
siegel sind recht , und aller Convent Jnsiegel
sind recht . Und werden sie über andere Sachen
gegeben , denn über ihr selbst Sach , die haben
also große Kraft als über ihr selbst Geschäft .
Anderer Herrn Jnsiegel haben nicht Kraft wann
um ihr selbst Geschäft ( um ihrer Leute Ge¬
schäft Quci . vifend ) . Die Städte sollen auch
Jnsiegel haben , doch mit ihrer Herrn Willen .
So ( Ood . Uffenb . u » d haben fies wi¬
der ihrer Herrn Willen ) haben dieselben
Jnsiegel kein Kraft wann um ihr selbst Geschäft .
Andere Leute mögen wohl Jnsiegel ha¬
ben , die haben nicht Kraft wann um
ihr selbst Geschäft . Man mag mit Recht
wohl ein Jnsiegel zu dem andern legen an einen
Brief zu mehrerer Festung . Alle Richter mö¬
gen mit Recht wohl Jnsiegel haben , die haben
Kraft über die Ding die zu ihrem Gericht ge ,
hören . "

Da der größte Theil der Ritterbürtigen dienst¬
bar war , und in dieser Eigenschaft nicht die
Fähigkeit hatte über sein Vermögen zu disponi -
ren , so stellte er auch keine Urkunde unter eige¬
ner Autorität und unter eigenem Siegel aus ,
sondern bediente sich des Siegels dessen , unter
dessen Autorität er die Urkunde ausstellte , also
seines Dienstherrn . Andere Personen , die
zwar dienstfrei , selbst von hohem Adel waren ,
aber unter väterlicher Gewalt oder unter Vor¬
mundschaft standen , befanden sich in demselben
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Falle . Ja ritterbürtige dienstfreie Personen , die
ihr Wappen zum siegeln hätten gebrauchen dür¬
fen , in deren Familie dieß aber bisher noch
nicht üblich gewesen war , weil es überhaupt
unter Personen dieses Standes noch nicht sehr
gewöhnlich war , ersuchten ihren ^Lebensherrn
durch sein Siegel ihre Urkunden zu bekräftigen .
Schwab . Lande . Art . zu . Ist aber daß
ein Mann einem Freund Gut schaffen will nach
seinem Tode , will er ihm das sicher machen ,
er soll ihm Geschrist darüber geben , ein Hand¬
feste . Und daran ein Jnsiegcl eines Bischofs
oder eines Layensürsten , oder eines Klosters ,
oder einer Stadt , oder der Herren Jnsiegeln ,
oder des Landrichters , oder er soll für seinen
Richter oder für seinen Herrn fahren , und soll
die Gezeugen mit ihm bringen , und andere die
dabey seind . Bergl . auch eben das . Art . 305 .
— Alle diese Personen bedienten sich dann des
Ausdrucks , der so häufig in den Urkunden vor¬
kommt : quia proprium sigillum non habeo .
— Es erklärt sich übrigens auö dieser Gewohn¬
heit leicht der Ursprung der so genannten Wap¬
penlehen . Vergl . über diese Materie : Ph .
Will ) . Gercken Anmerkungen über die Sie¬
gel . 1781 . 1786 . 2 Th . 8 . Scheidt vom ho¬
hen und niederen Adel S . 213 u . f. Geschlechts -
historie der von Schlieffen S . 153 . u . f .
Posse über die Rechte des deutschen Adels S .
104 u . s .

g ) Säch s. L e hnr . Art . 2 . Pfaffen und Frauen ,
Bauern und Kaufleute jund alle Rechtlose und
die unehelich geboren sind , und alle die nicht
von RitterSart von Vater und Eltervater sind ,
die sollen Lehnrechts darben . Vergl . Schwab .
Lehenr . Art . 1 . und Vet , auct . de benef .
Cap . I , § . 4 — 6 .

h ) Denn diese macht ja nach der vorhergehenden
Not » unfähig zum Genuß des wichtigsten Rechts
der Ritterbürtigkeit .
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§ . 342 .

IV . Alle Freie , welche weder semperfrei

noch ritterbürtig sind , heißen , in so fern nicht

auf b c s 0 n d cr e Ä e r h a l t n i ff c » ) , in wel¬

chen sie stehen können , sondern bloß auf den

Stand der Freiheit gesehen wird , freie Land -

saßen ö ) . Sie sind weder dem Adel noch

den Ritterbürtigen ebenbürtig , daher sie

geringere Buße und Wehrgeld haben c ) , und

eine Ehe jener mit ihnen eine Mißheirath ist ,

bey welcher die Kinder der ärgeren Hand fol¬

gen (1) . Die Frciheitsrechte , bereit sie genie¬

ßen , werden durch eheliche Geburt von freien

Eltern e ) , und durch die Freilassung aus der

Leibeigenschaft erworben / ) .

a ) Die das Verhältniß eines Hintersaßen , in Be¬

ziehung auf welches sie Bauern ( § . 345 . ) ,
oder das eines Mitgliedes einer Stadtqcmcine ,

in Rücksicht auf welches sie Bürger heißen .
Jedoch steht der Bürger keineswegs dem Land¬
saßen gleich , weil ihm die Gcnoßenschaft der

Stadtgcmeinde besondere Rechte giebt .

I ) Denn das Sbwabische Landrecht in der § . 337 .

Note d . angeführten Stelle , will augenscheinlich

eine erschöpfende Classisication der Freien gc - ,
ben . Daß die Bauern und Landsaßen von glei¬

chem Stande sind , ergiebt auch daö Sachs .
Lanbr . V . 3 . Art . 73 « ' ( Note d . ) , und B . 3 .

Art . 45 . nach welchem sie gleiches Wehrgeld

haben . In der lezteren Stelle werden nament¬
lich alle freie Leute „ welche da lammen und

fahren Gastes weise in dem Lande und kein Ei¬
genes darin haben " Landsaßen genannt . Die

Bürger rechnet keines dcrRechtsbüchcr nament¬

lich zu den Landsaßen ; hieß erklärt sich abep
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leicht daraus , daß die Bürger ja ihrem Ge -
burtöstande nach auch rittcrbürtig seyn konnten ,
und ihrer daher in einer allgemeinen Classi -

füation der Freien nicht besonders Erwähnung
gestehen konnte .

c ) Sachs . Landr , B . z . Art . 45 .

ä ) Das Schwab . Landr . Art . 56 . sagt aus¬
drücklich , daß „ die von den Mitteln freyen

geboren sind , " mittclsrcy seyen ; wenn bloß die
Freyheit und nicht die Mittclsreyhcit der Mut¬

ter nothwendig gewesen wäre , so mußte es hin¬

gegen heißen , die von einem mittelfreyen Vater
und einer nicht eigenen Mutter erzeugt sind ,

sind mittelfrey . — Ferner das Säcbs . Landr .
B . 3 . Art . 73 . sagt : Nimmt ein Scböppenbar

frey Weib einen Bauergülten oder Landsaßen ,

und gewinnt sie Kinder ben ihm , die sind ihr
nicht ebenbürtig weder an Buße noch an Wehr -

geld . Denn sie haben ihres Vaters Recht und
nicht ihrer Mutter Recht . Darum nehmen sie

auch ihr Erbe nicht noch niemands der ihr Freund
von Mutter halben ist . Schöppenbarfrcy heißt
hier wie in den meisten Stellen des Sachsen¬

spiegels ( weil daselbst von der Vchvppenbarsrey -
heit nach Weichbildrecht nicht die Rede ist , und

die Schöppenbarfreyen nach Landrecht ritterbür -

tig waren , vergl . si . 348 . ) , so viel als rittcr -

hürtig . — Vergl . auch das Kaiserrecht B . z .
Art . 5 . Unsere Lehrbücher des deutschen Pri -

vatrechts behaupten freilich , die Ehe eines Rit -

terbürtigen mit einer nur nicht unfreien Person ,
sey nie eine Misthcirath gewesen . ( S . z . B .

Danz Handbuch des deutschen Prchatrechls
Th . 6 . S . 219 u . f . ) Wenn man aber auch

die angeführten Stellen der RechtSbücher so
deutet , daß sie jenem Lehrsaz nicht im Wege

stehen , so laßt er sich doch für diesen ! Zeit¬
raum mit dem Wesen des Instituts der Ritter¬

schaft nicht vereinigen , dos lczt noch in seiner

Aanzeg Frische dq stand , Man erwäge nur den
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einzigen Umstand , baß zu dem Genuß der wich «
tigsten Rechte dcrRitterbürtiqkeit , alter Adel ,
( nach dem jezigen Ausdruck ) erfordert wurde ,
( vergl . § . 341 . Note g . ) und daß , so lange man
Anenproben kennt , diese immer auf die
Rltterbürtigkcit auch der Eltermütter gerichtet
gewesen sind ( Sächs . Landr . B . i . Art . 51 .
oben § . 341 . Note c . wo von der Schöppen -
barfreiheit , -d . h . der Ritterbürtigkeit ( s. 348 )
die Rede ist ; Danz a . a . O - Th . 4 . S . yg .
giebt dieß selbst zn ) ; darf man dann nicht schlie¬
ßen , daß dieß auch bey der Anenprobe , die zum
Beweise der Lebensfähigkeit nothwendig
war , der Fall gewesen sey , und kann man wohl
annehmen , daß eine Ehe für eine gleiche Ehe ge¬
halten worden sey , wenn die in derselben erzeug¬
ten Kinder die wichtigsten Standesrechte ihres
Vaters , wegen des Geburtsstandes der Mutter
nicht genossen ? Erst im folgenden Zeitraum und
noch mehr in der folgenden Periode veränderte sich
dieser Nechtssaz .

*) Sächs . Weichb . Art . Z . Welches Kind ist
frey und ehelich geboren binnen Weichbild , das
behält seines Vaters Recht .

f ) Läßt ein Herr seinen eigenen Mann frey , so er¬
langt dieser freyer Landsaßen Recht . Sächs .
Landr . B . 1 . Art . lü . Schwäb . Landr .
Art . 56 .

§ . 343 .

V . Hinterfüßen heißen alle Personen ,
welche einen Schuzherrn haben , der sie in
der bürgerlichen Gesellschaft vertritt , ohne Rück¬
sicht auf den Umstand ob sie frei oder unfrei
sind a ) . . Die S chu z h c rr s chaft ( Vogtei ,
Aävocrrtia ) , ist ihrem Ursprünge nach äu -
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ßcrst verschieden ; bald aus einer Gattung der

alten Ministerialitat gebildet ( § . 195 ) , bald

aus der alten Schuzhörigkeit und Schuzpflich -

tigkeit ( § . 51 . 84 b . ) , bald aus der Verlei - '

hung eines Gutes zum Eigenthum oder einem

dem Eigenthum analogen Rechte ( § . 368 . ) ,

bald aus den landesherrlichen Schuzgerechtsa -

men ( § . 223 . ) die entweder der Landesherr

selbst durch seine Vögte ausübte oder als lu¬

crative Rechte anderen zur Ausübung überließ

& ) , bald endlich aus mehreren dieser Rechte

zugleich c ) . Diese Schuzherrschaft kann daher

bald dem Landesherrn , bald einer Person vom

Ritterstande oder einer moralischen Person

zustehen ; die B e i sa ß e n der Städte sind

wahre Hintersaßen derselben . Zwei Hauptgat¬

tungen der Vogtei lassen sich jedoch unter¬

scheiden : i ) die Vogtei , welche mit einer wah¬

ren Gutsherrschaft verknüpft ist ; in die¬

sem Falle sind die Hintersaßen Bauern d )

im eigentlichen Sinne , welche ohne volles

Eigenthumsrecht den Boden eines Ande¬

ren bauen ( Lassen , Landsiedel , Meyer ,

Zinsleute , Bir gelben , Bauer gölten

e ) ; 2 ) bloße Schuzherrschaft , ohneEigenthums -

rechte an dem Gute des Hintersaßen ; diese

Classe von Personen kommt in den Rechtsbü¬

chern unter dem Namen der P fl egha st e nf )

oder Hübner ( Hubarii g ) t vor .' Unter der

ersten Classe von Hintersaßen befanden sich

schon ursprünglich viele hörige Leute ; in dieser

Periode wurden sie in der Regel als hörig

betrachtet h ) , wodurch denn eine eigene neue

Gattung von Unfreiheit entstand , die aber frei -

v ’.v

v : y

• "'ViV■

Vi :v
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lich von der alten Hörigkeit nicht durch eine

besondere Benennung unterschieden wurde . Der

wahre Grund hiervon liegt ohnstreitig in dem

-Umstände , daß sie die Schuzherrschaft durch

eben solche Abgaben anerkennen mußten wie

der Hörige seine Hörigkeit i ) . Die zweite

Classe von Hinterfüßen , ursprünglich von ganz

anderem Stande k ) , wurde schon jezt öf¬

ters mit jener ersten als ein Stand behan¬

delt , und unter dem gemeinschaftlichen Namen

Bauern begriffen / ) , welches sich aber nur

in so fern rechtfertigen läßt , als durch die Vog¬

tei ihre Freiheitsrcchte in mehreren Beziehun¬

gen ( § . 346 u . f . ) eben so beschränkt waren ,

als die der hörigen Bauern . Die Nechtsbü -

chcr unterscheiden aber demohngcachtet , wo sie

genauer reden , diese Pfleghaften von den

eigentlichen Bauern , und zeichnen es nament¬

lich als ein nur in der eigentlichen Gutsherr¬

schaft enthaltenes Recht aus , daß der Guts¬

herr eine eigene gutsherrliche GerichtbarkciL

( § . 303 . Nr . 2 . Nr . 5 . lit . b . ) habe , ver¬

möge welcher er seine gutsherrlichen Rechte

durch eigene Gewalt geltend machen , nament¬

lich die Abgaben beitrciben , den Dienst er¬

zwingen und den Bauer von seinem Gute ver¬

treiben kann m ) .

a ) Von eigenen Leuten gebraucht diesen AusdruckS ch w ä b . Lande . Art . 340 , § . 14 . Von den
Pfleghaften die Glosse zp Sachs . Lande . B .
3 . Art . 32 .

I ) S . § . ZNZ . Z06 . Note e . § . 307 .

e ) S . Kaiserrecht B . 2 . Art . 21g «
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d ) Schon die Etimologie des Worts , welchem

daS lateinische cvlonus entspricht , führt auf

diese Bedeutung .

« ) Die Handschriften des Sächs . Lande , haben
Birgelren ; Avbel übersezt Bauergülten . Nich¬
tiger erklärt wohl Gärtner den Ausdruck zuB . 3 -

Art . 45 . durch censirici nnrivi , Vergl Note h .

/ ) S . die Glosse zu Sächs Land r . B . liArt . 2 .
Pfleg hafte sind die , die in dem Lande ei¬

genes haben , da sie pflichtig sind etwas von

zu geben oder zu thun . Die Glosse zu B . z .

Art ". 79 . nimmt zwar Pfleghafte und Lassen für
gleichbedeutend , aber offenbar gegen die klaren
Worte des Textes . Vergl . B . z . Art . 45 .

g 'i Am besten im Gcgcnsaze der Landsiedel beschrie¬
ben im Kaiser recht B . 2 . Art . 219 .

h ) Das Schwä b . Landr . Art . 422 . unterschei¬

det ganz bestimmt einen „ freyen Bauer "
von einem „ anderen Bauern , " und unter

dem leztcren kann man kcinenscigentlich Leibei¬
genen verstehen , da von diesem nachher noch be¬

sonders die Rede ist . Auch die Gloße zu Sachs .
Landr . B . 3 . Art . 35 . bemerkt ausdrücklich

von den Lassen , daß sie nicht ganz frey seyen .
Der Saz läßt sich übrigens durch eine Reihe
von Urkunden für ganz Deutschland beweisen ,

nur muß man nicht vergessen , daß die Hörig¬
keit dieser Art , so wei . ig als die Dienstbarkeit
der Ministerialen überall gleich seyn konnte , und
eben darum von der Leibeigenschaft characteri -

stisch verschieden war , welche ihren ; Wesen
nach überall dieselbe war . Eben darum kön¬

nen auch hier ihre Würkungen nicht genau ge¬
schildert werden , sondern es läßt sich nur im

allgemeinen sagen , daß sie in Rücksicht auf Ent¬

stehung und Beendigung , ein der Leibeigenschaft
meist analoges Verhältniß war ; der Schnz -

herr hatte jedoch von den Rechten des Leibherrn

1
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auf die Person des Leibeigenen , über seinen Ho ,

rigcn gewöhnlich nur die , welche sich auf die
Eingehung der Ede bezogen , weil die Rechte
auf dessen Vermögen hiermit in der engsten Ver¬

bindung standen . Ueber die Würkungen der Hö¬
rigkeit in Rücksicht ' des Vermögens s. unten
fi - 368 .

r ) Besonders das Mortuarium , welches bet ) allen
Arten von Hörigkeit vorkommt und das eigent¬

liche Kennzeichen derselben ist , und ein jährliches
Bekenngeld unter gar verschiedenen Namen

gehören hieher .

ä ) Je älter die Urkunden sind in welchen von der¬
gleichen Personen die Rede ist , desto stchtlicher

geht dieß hervor ; zum größten Nachtheile dieser
in den spätern Zeiten sogenannten freyen Bauern ,
wurde aber ihr ursprüngliches Verhältniß so ganz

vergessen , daß in den neueren Zeiten viele in ih¬

nen nur Personen sehen wollen die der Leibeigen¬

schaft entronnen sind .

l ) S . Schwab . Landr . Art . 402 . ( Rotel , . ) .

m ) Sachs . Landr . B . i . Art . 54 . Schwab .
Landr . Art . 335 . 336 . K a i s e r r . B . s . Art .
sig .

§ . 344 '

Vs . Die Ministe rialität besteht in der
erblichen Abhängigkeit eines ritterbürtigen ä)
Geschlechts , kraft welcher jeder Abkömmling
desselben als ein Dienstmann ( iVlinilieriaiis ,
miles serviens , familiam , servus aa ) ) g e -
b oren wird ö ) , und als solcher seinem Dienst¬
herr » zur besonderen Treue nach Hof¬
recht ( iure curiae ) verbunden ist . Der Mi -
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Nisterial muß - die Erfüllung dieser Verbindlich¬
keit durch einen Diensteid bestärken c ) . Hof¬
recht heißt der Inbegriff von Rechten und
Verbindlichkeiten , welche durch Vertrag Und
Observanz d ) zwischen dem Dienstherrn und
seinen Dienstleuten , sowohl in Absicht ihrer
persönlichen Abhängigkeit , als ihres Rechtes an
Erbe , Amt und Hofleyen , festgesezt sind . Dir
Rechte der Dienstleute sind daher auch sehr
verschieden , so daß sich nur die Standes¬
rechte derselben und die am häufigsten vor¬
kommenden Bedingungen dös Hofrechts allge¬
mein darstellen lassen <?) , I . Wo das Ver¬
hältniß in seiner ganzen Streng ? vorkommt -
da ist der Dienstmann in seinen Verhältnissen
zum Dienstherrn ganz nach der Analogie eines
eigenen oder hörigen Mannes zu beurtheilen ,
daher seinen dienstfreien Genossen nicht eben¬
bürtig t ) und die Ehe zwischen dienstfreien
und dienstbaren rittermäßi -gen Personen in ge¬
wisser Rücksicht eine Mißheirath § ) . i ) Es
erstreckt sich daher die Dienstvarkeit sowohl auf
die männliche als die weibliche Descendenz ü ) .
2 ) Die von DienstlcuteN erzeugten Kinder fal¬
len , wenn die Eltern verschiedenen Diensther¬
ren angehören , nach der Analogie von den ei¬
genen Leuten dem Herrn der Mutter zu , wenn
nicht die Observanz sie beiden zuspricht Und
nach der Verschiedenheit des Geschlechts oder
der Zahl theilen läßt i ) . Dieserhalb ist auch
den Dienstleuten untersagt eine andere als eine
dienstfreie Person ' k ) oder eine Ministerialin
ihres Dienstherrn , zu heirathen ?) . Z ) Die Dienst -

Vd . it H h



482 Dritte Periode A . 888 * 1273 . .
teilte werden wie die eigenen Leute als ein
Theil des Vermögens betrachtet ,- es wird über
sie , einzeln oder insgesammt , wie über andere
Güter disponirt m ) , und sie werden mit diesen
vererbt n ) . 4 ) Jeder Dienstmann ist nicht nur
zum Kriegsdienste sondern auch zu einem ge¬
wisses Amte geboren , d . h . schuldig sich zu
den Diensten gebrauchen zu lassen , welche nach
dem Hofrechte mit diesem Amte verknüpft sind .
Zu diesem Ende sind in jeder Dienstfolge alle
Verrichtungen welche nach dem Hofrechte von
den Dienstleuten gefordert werden dürfen , und
überhaupt außer dev Verwaltung einzelner be¬
stimmter Aemter auch in Gerichts - und Ehren¬
diensten bestehen o ) , unter gewisse Oberhof -
äm t er vertheilt , und jeder gemeine Dienstmann
durch seine Geburt einem von diesen zugetheilt ,
um unter der Aufsicht und Leitung der hohen
Dienstleute mit welchen diese Aemter besezt sind ,
seinen Dienst zu verrichten . Solcher Oberhof -
amter sind vier : das Marschall - , Truch -
seß - , Schenken - und Kämm er er - Amt ;
in den Stiftern gehörte auch das Obervogt¬
amt dazu jv ) . 2 ) Sie können als homines
ligii ( § . 304 . ) weder einen anderen Dienst oder
Lehenherrn neben ihrem angeborenen Herrn be -
sizen y ) , noch wie andere Ritterbürtige Bünd¬
nisse eingehen ; selbst das Kampfrecht welches sie
als rittermaßige Personen haben , steht ihnen
nur unter gewissen Einschränkungen zu r ) , 6 )
IhreDienstbarkeit hört nur durch Freilassung
auf ; der Herr ist aber schuldig seinen Dienst¬
mann freizulassen , wenn er kein Hoflehen geerbt
hat , dem Herrn seine Dienste anbietet und dieser
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ihm kein ? ( mt oder Dienstgut zum Genuß über¬
lassen will s ) . II , Diese strenge Dienstbarkeit
ist aber in manchen Hofrechten sehr gemildert .
Die erste Veranlassung dazu lag ohnstreitig in
der Dienstbarkeit des ( hohen ) Adels , der wohl
nie in so strenger Verpflichtung stand ; daher
die Oberhofämter welche bey den Fürsten ge¬
wöhnlich mit Adelichen besezt waren , auch fast
immer Vorzüge vor den übrigen genießen r ) .
Aehnliche Privilegien wurden nach und nach der
gemeinen Dienstmannschaft zu Theil , und dadurch
diese der Lehnmannschaft immer näher gerückt ,
von welcher sie sich schon zu Anfang des fol¬
genden Zeitraums , nach manchen Dienstrechterr
nur dem Namen nach unterscheiden mochte u ) .

Im Verhältniß der Dienstbarkeit konnte
ein Ritterbürtiger übrigens nur zu einer Person
von Adel stehen ; durch Uebernahme der Dienst¬
pflicht gegen eine Person seines Standes , hätte
er sich zum eigenen Mann oder wenigstens zum
Hiniersaßen herabgewürdigt r, ) .

o ) Schwab . Lande . Art . 63 . Diese Le » t ( die

Dienstleute ) sollen seyn die höchsten Freyen oder
Mlttelfrcyen .

aa ) In einer Urkunde K . Heinrich IV . bey bin¬
den brog Icr Rfr Gerin . p . I42 . und in ei¬
ner anderen , bey Scheid vom hohen und niede¬
ren Adel S . i 65 , wird sogar der Ausdruck man¬

cipium gebraucht . Im deutschen heißen die Mi¬
nisterialen auch eigene Leute , wiewohl sie in
den Rechtsbüchern von den eigenen Leuten im ei¬

gentlichen Sinn genau unterschieden werden »
S . Note f .

- Hd . n . ' 4> M
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b ) Schwab . Lehnr . Art . uz . Nach Hofrecht

soll jeglich Mann geboren seyn Truchscß , Mar¬
schalk , Kämmerer oder Schenk .

c ) S . CöIn . Dien str . oben § . 304 . Note m .

d ) Auf welche , wie sse durch das von den Dienst -
mannen auf ihren Diensteid abgelegte Zeugniß

dargethan werden könne , sich das CöIn i sche
Dienstr . ( bey Kind linger Münster . Beitr .
Th . 2 . Urk iz . b . ) ausdrücklich bezieht . — Dit

Recht hanit gemacht Her Heinrich van Alpheyn ,
und Anthonyö Johanns Sun van Molenheym ,

ume dat , owe ihre Herrn in niet wole gelubcn en
Wille , dat sie dat bereit sind zu stedigcn overmietz

den Dienzt ( Diensteid ) den sie « ente - Pctern haint
gedain ; want in ihre Vatern dat wale erzalt haint ,
dat dat ihre Reicht US .

e ) S a chs . Landr . B . z . Art . 42 . Schwab .
Landr . Art . 54 . § . 2 .

/ ) Schon die Benennung der Dienstleute deutet auf
das analoge ihres Verhältnisses zu dem eigener
Leute hin , und die Rechtsbücher handeln fast im¬

mer bey Gelegenheit der eigenen Leute von den

Dienstleuten . I . B . S äch s . La n dr B . » . Art .

7Z . Schwäb . Landr . Art . 56 . Das Schwä¬
bische Landrecht bemerkt sogar ausdrücklich Art .

54 : „ Die Dienstleute heißen mit Recht eigene
Leute ; mcm ehrt sie mit diese ,n Namen darum ,

daß sie der Fürsten sind Daß sie den Dienst¬

freien nicht in jeder Rücksicht ebenbürtig sind , er -

giebt $ . 34S . Note g Aber sobald von eigentli¬
cher Unfreiheit und nicht ' bloß von der Analogie
des Verhältnisses die Rede ist , unterscheiden die

Rechtsbücher sie so genau von den eigenen Leuten ,

daß in der That nicht zu begreifen ist , wie so viele
neuere Schriftsteller sich in die Vorstellungsart
des Mittelalters von dem Verhältniß der Dienst¬

leute durchaus nicht finden können , Und sie mit

den wirklich unfreien Leuten vermengen , ja wohk
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gar aus diesen entstehen lassen . S . z . B . S ack s.
Landr . B . 3 . Art . 42 , Art . 8i . und die Glossen
zu diesen Artikeln .

g ) So fern nehmlich die Kinder der ärgeren Hand
folgten . Säch s. L a n dr . B i . Art . r6 . Da
aber die Rittermäßigkeit der Eltern ihnen immer
die - Vorzüge des Ritterftandes sicherte , so fielen
die übrigen Folgen der Mißheirathen freilich weg ,
und eine solche Ehe hatte nichts anstößiges , wie
man schon daraus abnehmen kann , daß es den
Dienstleuten z » r Pflicht gemacht werden konnte ,
dienstfreie Personen zu heirathen . S . Note k .

70 Die Dienstbarkcit der Weiber war dem Dienst¬
herrn vorzüglich in so fern wichtig , als ihre Kin¬
der dienstbar wurden ; sie mußten aber auch , in
so fern sie das Hoflehen und einen mit dem Lehen
verbundenen bestimmten Dienst erbten , den¬
selben durch einen Substitute » versehen , und von
ihrer Per son den unbestimmten Hofdienst , be¬
sonders bey feierlichen Gelegenheiten , ,als Hof¬
frauen , und weibliche Handarbeiten verrichten .
Ottonis II . dipl . a . 976 . ( bey Gu denus
Cod . dipl . Tom . I . p . 349 ) ministerialium ius
— ut sicut dicta ecclesia masculorum utitur
obsequio , sic etiam in lineis , laneis vel seri¬
cis ecclesiae ornamentis , femineo honoretur
artificio . Conradi II , dipl . a . 1029 . ( bey
Eccard fer . II . G . Tom . 2 , p . Xil . ) » Deni¬
que pro filiabus nostris petimus , ne unquam
cogantur in servitium pedissiquarum , ( der
Kaiserin ) excppta italica expeditione , tuwcpro¬
ficiscantur . Witzenburch ( die Herrschaft mit
welcher diese Dienstleute gn den Kaiser gekommen
waren ) serias duas ad resarciendas veites . seu
quaelibet necessaria usque in ferias quatuor
( serviant . ) Vergi , Überhaupt : G . L . Boehs
mer de ferrfiua roinisteriali , in dessen Observ ,
iur . feqd . Obs , 5 «

i ) Beweisstellen über die Regel s. hey 6 . D .Boehmer st . n , O - S . 134 - Bey Heiratheq
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zwischen des Reiches « nd der geistlichen Fürsten
Dienstlcutcn , war die Obfcrvanz , daß die Kin¬
der getheilt wurden , und zwar dergestalt , daß
daö " alrestr Kind dem Gottesbause gehörte .
Schwab . Lande . Art 48 . Räch einem Ver¬
trage zwischen ©stiern und Regensburg von 1215
bey kinnki Metrop . Salisb Tom . 1. p 158 .
sollte das älteste Kind nach dem Vater gehören ,
und die übrigen getheilt werden ,

i ) Denn alsdann gehörte daS Kind nach dem
Grundsaz , daö Kind folgt der ärgeren Hand ,
dennoch nach dem Vater . Schwab . Landr .
Art . 5 $ . § . 5 . Ein Fürstengericht inner Otto
IV . gab darüber ein eigenes Weiöthum . S .
Origg . Guelfic . Tötn . 3 . Ni . 29g . p , 798 »Eben dieser Grundsaz galt im umaclehrte » Falle ,
wenn der Vater frei und die Multer dienstbar
war . S . 6 . L , Boehrii er a . a , O . S . izg .
Ob auch die freie Person selbst , welche eine
dienstbare heirathete , » ach der Analogie der ei¬
gentlich unfreien Leute dienstbar wurde , ist zwei¬
felhaft . Wahrscheinlicher ist , daß sie selbst im
Verhältniß zum Dieustberrn nur dann dienst¬
bar wurde , wenn sie sich freiwillig in dleDienst -
lbarkeit begab , obwohl sie m Beziehung ihrer
S t a ndeörechtc wahrend stehender Ehe für
dienstbar galt . Schwab . Landr . Art . 22g .
§ . 2 . Und ist ein Mann seinem Weibe nicht
ebenbürtig , er ist doch ihr Vogt und ihr Vor¬
mund , und ist sie frey , sie muß sein Genosse
seyn wann sie an sein Bette gehet . Und gewinnt
sie auch Kind , die gehören zu der ärgeren Hand ,
Wann aber ihr Mann stirbet , so ist sie ledig
vor seinem Recht , und behaltet Recht nach ih¬
rer Geburt . Und nimmt sie einen Mann
nach ihm , ' der frey ist als sie selbst , so ge¬
winnen sie freye Kind als sie selber ist . —
Warum sich aber de - w k» geachtet die freye Ehe¬frau gewöhnlich freywillig in die Dienstbarkeit
b >gab , sieht man leiät aus folgender Stelle ?
Huih * icli gdd « Iulei , a » 1079 . h ? y §cha « >?
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nat tradit , fuld . N , 6 l 6 . Herig homo nostras
ecclesiae , accepit in uxorem feminam quan -
dam liberae conditionis ; — et quia ipsa fe¬
mina libera fuit , ut posset eam vir suus
in dotare bonis ecclesiae , exuit se li¬
bertate sua , et fecit se ipsam mancipium ec¬
clesiae . — Auch findet man bey vielen Erge¬
bungen in die Dienstbarkeit , daß die Frau sich
ausdrücklich mit in die Dienstbarkeit begiebt , oder
der Mann verspricht , er wolle bewürken daß
es geschehe ,

l ) Die Uebertretung dieses Verbots statte in Absicht
des Mames und der Kinder nachtheilige Folgen .
1 . In Absicht auf jenen mögen sie » ach den ver¬

schiedenen Hofreckten sebr verschieden seyn . Nach
einigen bestand sie vielleicht in einer bloßen Buße .
So z . B . bestellten die Bruder von Linsingcn , in
einer Urkunde von 1241 bey Gadenus Cod .
dipl . Tom . 1 . p . 568 . zur Sicherheit ihres Ver¬
sprechens Mainzische Minisierialinnen zu hcira -
then . Bürge » . Räch anderen nahm der Dienst¬
herr beym Tode des Dicnsimannes einen Theil
feines Erbes zur Entschädigung dafür , daß die
Kinder in eine fremde Dienstfolge gehörten . So .
z . V . spricht das Wormsische ^Dienstrecht ( bey
Schau nat hilf . Kpisc . Wormat . im Cod .

Prob . p . 43 , u . f . Art . 26 . ) dem Bischof zwey
Drittel des Erbes zu , Nach anderen endlich ver¬
lor der Dienstmann sein Amt oder Lehen , z . B .
nach dem Corveyischen Diensirecht . S . Wede -
liindi abb . Corbei . dipl a . 1197 . ( bey Treuer
Geschlechtshistvrie der Herrn von Münchhausen ,
Anh . S . 6 . ) , wo es einem Dienstmann der erst
angenommen war , zur Pflicht gemacht wird da¬
für zu sorgen , daß feine Ehefrau Ministerialin
der Kirche werde , bey Verlust des ihm anver¬

trauten Amtes . 2 . Zn Absicht auf die Kinder
bestand der Nachtheil allgemein darin , baß sie in
der Dienstfolge des Vaters nicht erbfähig waren ,
sondern nur in der der Mutter . Eine Reihe hie -
her gehöriger Beweisstellen hat Hüll mann Ger
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schickte der Stände Tb . 2 . S . lyl . Note 2 .
SCirse auS der Geburt entspringende Unfähigkeit
zu erben , nennt das Sachs . Lan dr . B . *>. Art .
73 . ebenfalls einen Mangel der Ebenburt . - S .
die Klage zu diesem Artikel . — Um diesen nach ,
tbeilinen Folgen vorzubeugen , wurde von den
Dienstleuten oft durch Kunst der Dienstberrsckaf »
tcn erlangt , daß sie selbst oder ibre Kinder gegen
andere Dienstleute vertauscht wurden . So ver¬
tauscht ( den Oll denus Cod dipl . Tom . I , p .
22r ) Erzbisckof Arnold 1 , 55 zwey Sobne eineö
LZuedlinburgischen Dienstmannö der eine Mainzi¬
sche Ministe : ialin geheiratbet batfe , gegen zwey
O. uedlinburgische Dienstlcutc ( die , wie es scheint,
eben so durch Ehe eines Mainzischen Dienstmanns
mit einer Quedlinburgischen Dienstfrau , dem
Stifte Quedlinburg zugefallen waren ) na tota
proles hereditatis patris extorris remaneret .
Man sieht leicht , daß dergleichen Falle allmalig
dahin führen , mußten , durch Vertrage die Hei -
rath lieber frenzugeben und eine Theilung dcrKin ;
der zu verabreden ,

S . eine Reibe hieher gehöriger Stellen aus Ur¬
kunde » bey Hüll mann a , a , O . S . 183 . 184 .

« ) Auch auf die Töchter , in so fern diese überhaupt
erbten . Daher hcirathcle nach dem Chron .
Ursperg . p . ,. 238 , K . Otto IV . die Erbtochtcr
Philipps von Sckwaben , um durch (sie einen Theil
her Hohensiaufifchcn Dienstmannschast zu erwerben ,

p ) Schwab . Lehnr . Art , uz . oben Note b ,
Cölnisch Dien st r , ( bey Kindlinger a . a .'
D . Urk . 13 . , , ) § , io , Item singuli et omnes
ministeriales sd ee , ia officia curiae nati et
tleputat ? ( eiiigctl' cilt ) sum . Officia quin -
q » e sunt ; in his officiis servire solummodo
debent mjnisteriftlea b . Vetri e * specialiter illi
qui inter eo ? s^ yi 0 re s inveniuntur . Illi
putem servieys hoc modq , Quilibet eorunz
^>gr sty, hebdomadas sex ^ iet in suo offi =
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cio ad quod natus est , finitis his sex hebdo¬
madibus ipsi cum licentia Domini sui do¬
mum redibunt , et alii loco illorum . prout ordo
expetit succedent . — Justitia Babenber -
gensium mini sterialium ( bey Go 1 d a st .
Constit . Imp , Tom , IU . p . 251 ) . Beneficia
habentes a suo Domino non constringantur
nisi ad quinque ministeria , hoc est ut aut da -
piferi sint , aut pincernae , aut cubicularii ,
aut marschalci , aut venatores . In einer
Urkunde bey Schannat Vindem . ] it .t°r . Coli . 2 ,

Nr . 15 . werden dem Stifte Würzburg über 50 Mi¬
nisterialen männlichen und weiblichen Geschlechts

geschenkt , von welchen insgesammt bemerkt wird ,

haß sie in oificio marschalci deputati seyen .

p ) Wenigstens nach dem öfter angeführten Eölni -
schen Dienstncht . Eö versteht sich daß unter dem

Vogt hier nicht der Schirmvogt , sondern der oberste

Kastenvogt verstanden wird ,

q ) Wie sich aus Note s ergicbt .

r ) S . z . B . Cöln . Dicnstr . § . 8 ,

s ) Justitia Ministerial . Bähenb , bey Gol¬dast , ( Note o ) . Si beneficium non habuerit
ab Episcopo et repraesentaverit se in eius mi¬
nisterio , et beneficium non poterit ohtinere ,
cui vult militet , non beneficiarius sed
libere . Conradill . dipl . bey ( Eccard
Corp . bist . Tom . 2 . p . HI . Deinde pro filiis
ac posteris nostris efflagitamus , ut dum pri -
luuni curiam vestram frequentare nituntur
per praesentem annum propriis bonis suis vo¬
bis deserviant , nihil accipientes excepto , in
prima anni festivitate pelles cum pellicia .
Expleto autem hoc anno , accipiant iuxta ju¬
stitiam suam beneficium suum , scilicet man¬
sos regales 3 . Sin autem , potestatem habe¬
ant ubivis terrarum degere , nisi iusto .bene -
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ficio revocentur . Noch umständlicher spricht das
Cölnische Dienstrecht § . 12 .

e ) Nach dem Schwab . Landr . Art . 55 und 64 .
taun ein Tiensiinann keine eigene Leute haben ,

indem die , welche er zn haben behauptet , nach
der Meynung des Spieglers nicht seine sondern
seines Herrn eigene Lenke sind . Doch giebt er
eine Ausnahme in Rücksicht der Oberbosämter zu ,

welche er Art 6z . naher entwickelt : § . 1 . Die

geistlichen Fürsten und weltlichen Fürftenamt die

seind von ersten gestift mit vierFürstcnamten , mit
einem Kamcrer , mit einem Schenken , mit einem
Trucrsessc » , mit einem Marschalk . § . 2 . Die
vier müsscnt von erst Rechte freye Lente seyn , die

mögen wohl mit Recht eigene Leute haben . Der

Grund dieser Meynung liegt augenscheinlich darin :
der gemeine Dienstmann hatte an seinem Eigen¬
thum nur ein sehr beschranktes Eigenthumsrecht ,

indem dieß nicht auö seines Herrn Gewalt kom¬
men durste , und an seinem deneücium ( ursprüng¬

lich ) kein wahres clornininrn utile , sondern war
nur als ein Amtmann ( der das Gut iure of¬

ficii besaß ) anzusehen ( s. § . 363 ) . Auf beyde
Verhältnisse nimmt hier der Spicgler Rücksicht ,
und gesteht dem Dienstmann wahre Eigenthums «
rechte , weder an den eigenen Leuten zu , die er

auf dem ihm gehörigen Gute hatte , weil er sie
nickt frey veräußern durfte , noch anfienen , welche

zu dem ihm geliehenen Gute gehörten , weil er

an diesem ( ursprünglich , und daher ohne Rücksicht v
auf ein besonderes Dienstrecht , der Regel nach )
keine Gewexe hatte . Bey den Oberhofämtern soll
dieß anders seyn ; der Grund davon ist nach dem

Spieglcr selbst ( a . a . O . § . 3 . ) , daß die Vor¬
fahren dieser Diensileute , eher sie sich an das

Fürstenamt hingaben , frey ( d . h . freye Herrn )
waren , und jeder der dieß von seinen Vorfahren

erweisen kann , ist daher nach dem Spiegker be¬

rechtigt eigene Leute zu haben . Einen ähnlichen

Unterschied zwischen den adelichen und ritterbürti -
gen Dienstmanncn macht das Schw ab . Landr .
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Art . qor . Die Dienstmann der Fürsten mögen
( zu Morgcngabc ) geben das fünf Mark gältet . —
U » d ist em eigen M -mn Ritter der mag nicht mehr
geben denn ein Roß oder ein Viehe — Hiernach
hat man mahl Grund genug anzunehmen , daß
der Adel in feiner so strengen Dienstbarkeit stand ,
und daher eines Theils jenen Beschränkungen des
Eigenrhumsrechteö nicht vollständig unterworfen
war , anderntheils aber seine Vcneficicn zuerst in
H o f l e h e n ( § . güz ) und sein Recht daran in eine
wahre Gewere verwandelte . - r - Daß übrigens
dieObcrhofämterüberhaupt Verben übrigen Dienst -

' leutcn begünstigt waren , sieht man auch aus der
Reichödienstordnung oben § . 294 . Note « . dir . Vi .

u ) Schon die Tcklcnburgischen Dicnstleute sind nach
ihrem Dienstrecht ( bey Ludwig MOr .
Tom 2 p . 200 . 1 den freyen Lcbensleuten weit
näher gerückt , als z . B . die Cölmschen nach dein
ihrigen .

» ) Schwgb . Landr Art . 54 . Wisset baß nie¬
mand Dienstmann baden mag mit Recht wenn
,das Reich und die Fürsten . Wer anders spricht
er habe Dicnstmann das wisset der sagt unrecht ;
sie scnndt ihr eigen die sie hoben , ohne die vorge¬
nannt sind — Dass unter den Fürsten hier alle
Semperfreye verstanden werden müssen , und durch
jenen Ausdruck nur der Stand iin Allgemeinen be¬
zeichnet werden toll , bedarf wohl keines Beweises .
Wer sich aus Urkunden überzeugen will , daß auch
die Grafen und zwar sehr unbedeutende Grafen ,
Dienstleute hatten , findet dergleichen in Menge
bey Schcidt vom hohen und niedern Adel , I . B ,
S - 105 . Note n . S . I2c> u . s . w ,

§ . 345 - a -

VU , Vasall , Mann ( liber miles ,
homo , vas ^ llus ) heißt , wer einem anderen zstv



492 Dritte Periode A , 888 * 1273 »
Treue nach Lchenrecht ( iurs kcucli d ) ) ver¬
bunden ist . Lehenrecht heißt der Inbegriff
von Rechten und Verbindlichkeiten welche durch
Reichsgeseze und Reichsgewohnheiten £ ) , den
Lehnscontract ( § . 367 . ) und gute Gewohnheit
des Lehnshvfes ( § . 303 . N . 5 , litt . c , ) , aus
der Verleihung eines Gutes zum lehenbarenEi¬
genthum ( Lehens entspringen c ) . Vermöge
desselben soll der Vasall dem Lehensherrn ( clo -
minus ) für seine Person eidlich ( sacra¬
mentum Fidelitatis , homagium , vasalla -
gium ) geloben : demselben überhaupt treu und
hold zu seyn , ihm die schuldige Ehrerbietung zu
beweisen , und die gesezlichcn und durch den Le -
henscontract bedungenen Lehen dienst e , beste¬
hend in Kriegsdiensten , für welche das Le¬
hen gegeben wird cl ) , Gerichtsdicnsten und Eh¬
rendiensten zu leisten , so lange er Lehen von
ihm haben werde e ) , Da das Verhältniß bloß
durch freywillige Uebercinkunft des Herrn
und Vasallen entsteht , und von Seiten der
Erben des leztcren fortgesezt wird / ) , ob¬
wohl seitdem die Lehen erblich geworden ( § . 364 ) ,
jener diesen das Lehen zu leihen schuldig ist ; da
ferner die Treue des Vasallen bloß dinglich
( so lange er Lehen haben werde ) ist , dieser aber
jederzeit dem Lehen entsagen , und dadurch
das ganze Verhältniß aufheben kann ^ so ist durch
dasselbe die Freyheit des Vasallen nicht in sich
und überhaupt , sondern nur in der Ausü¬
bung dahin eingeschränkt , daß er nicht gegen
sein ? Lehenspflicht handeln kann , ohne sich ge¬
wissen Nachtheilen ( § , 364 . ) auszusezen , Daher
erniedrigt auch der Vasall dadurch , daß ex sei ;
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nes Genossen Mann wird , nicht seinen Geburts -
stand , sondern nur seinen Heerschild § ) .

a ) Ueber die Etymologie des Wortes s. Buri aus¬
führliche Erläuterung des Lehenrechts S . 36 u . s.
Die natürlichste scheint die zu seyn , aufweiche das
Lombardische Lehnrecht hinweist . Il F . 3 . § . 4 .
Cum a fidelitate fetidum dicatur vel a fide .
Gegen aste Ableitungen aus der deutschen Sprache
muß man schon um deßwillen mißtrauisch werden ,
weil dieses Wort niemals im Deutschen üblich
geworden ist , und zuerst da vorkommt , wo die
Romanische Sprache geredet wurde .

b ) Die in den Wciöthümern der Fürstcngerichte ent¬
halten sind .

c ) Bey dem Character der allgemeinen Anwendbar¬
keit , den ein großer Theil dieser Quellen desLchn -
rechts an sich trägt , konnte es daher vollst an ,
big in einem Rechtsbuch vorgetragen werden ,
( Sächs . Lehur . Cap . l . ) nicht so das Hofrecht
oder Dienstrecht ( ebendas . Art . 63 . ) .

d ) Daher : Welch Gut dem Mann ohne Mann¬
schaft geliehen wird , daß heißt nicht recht Le¬
hen . — Sächs . Lehenr . Art . 63 . Schwäb .
Lehenr . Art . nZ .

e ) il . F . $ ■ — Vasallus — sic iurare debet : Ego
iuro ad haec salicta Dei evangelia , quod a
modo in antea ero fidelis bnic , sicut debet esse

Vasallus Domino : nec id quod mihi suo no¬

mine fidelitatis commiserit Dominus , pandam
alii ad eius detrimentum , me sciente ; oder
wie der Eid II . F . 7 . näher erklärt wird : Ego
iuro quod nunquam scienter ero in consilio ;
velin facto , quod tu amittas vitam , vel mem¬

brum aliquod : vel quod tu recipias in per¬
sona aliquam laesionem , vel iniuriam , vel

Contumeliam , vel quod tu amittas aliquem ho -
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notem , quem nunc habes , vel in antea hs -
bebis ; ”et si scivero vel audivero de aliquo
qui velit aliquod istorum contra te facere , pro
posse meo , ut non fiat , impedimentum prae -
stafio . Et si impedimentum praestare nequi¬
vero , quam cito potero , tibi nunciabo , et
contra eum , . prout potero , auxilium meum
tibi praestabo : et si contigerit te rem aliquam ,
quam habes vel habebis , iniuste vel fortuito
casu amittere , eam recuperare iuvabo , et re¬
cuperatam omni tempore relinere . Et si
scivero te velle iuste aliquem offendere , et
inde generaliter vel specialiter fuero requisi¬
tus , meum tibi , sicut potero , praestabo au¬
xilium . Et si aliquid mihi de ' secreto mani¬
festaveris , illud sine tua licentia nemini pan¬
dam , vel per quod pandatur , faciam ; et si
consilium mihi super aliquo facto postulave¬
ris , illud tibi dabo consilium , quod mihi
videbitur magis expedire tibi , et nunquam
ex persona mea faciam scienter , quod perti¬
neat ad tuam , vel tuorum iniuriam vel con¬
tumeliam . Schwab . Lebn r . Art . 5 . Der
Mann soll feigem Herrn Huld tbiin mit seinem
Eid , daß er ibm also bold und getreu wolle seyn ,
alö er von Recht schuldig ist . Wo er das ge -
fragek wird sctnen frommen zu fördern und seinen
Schaben zu wenden alö fern er vermag . Sächs .
Lehne . Art . 3 . Vet . auct . de benef Gap .
I . H . 8i Homo Domino suo certum faciat iu -
ramento , quod sibi adeo fidelis sit et amicus ,
sicut homo est Domino suo debitus , quam -
diu homo vivus sit et beneficia ab
eo habuerit ,

/ ) Sachs . Lehnr . Art . 21 .

g ) Daher auch der Vasall li ber , liber miles ,
miles liberae con iEnnis , im Geaensaz deö Mi¬
nisterialen heißt . Sacks . Lande . B . z . Art . 65 .
Wird ein Mann seines Genossen oder Ungenossen
Mann , sein Geburt noch sein Landrecht hat er
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damit nicht qekränket , semen Hecrschildhat er aber
damit geniedert .

§ . 345 b .

Die neue Gestalt der gesammten Standes »

Verhältnisse äußerte ihren Einfluß auch auf die

Gemcinheitsverfaffung , welche in diesem Zeit¬

raume gänzlich umgestaltet wurde » I . Die alten

L a n d e s g e m c i n d e ii ( Baugenossenschaften

§ . 83 . ) wurden schon durch die Auflösung der ,

Gauverfassung geschwächt , und durch die Entste¬

hung der Landeshoheit völlig aufgelöst ; die al¬

ten Gaugenossen waren Reichsgenosscn ,

und konnten daher als solche keine Gemeinde

mehr bilden , seitdem die Reichsgenosscnschaft

ausschließlich auf den Avel übertragen wurde ,

und die Gaugenossen sich in dessen Landsassen

verwandelten . Auch blieben diese nicht als

solche in einer Gemeinheitsverbindung , theils

weil sie zunächst nicht durch ihre ehemalige Ei¬

genschaft als Gaugenoffen a ) , sondern entweder

durch das Band der Dienstbarkcit oder durch das

der Schuzhörigkeit dem Landesherrn unterwor¬

fen wurden , theils weil die alten Gaugenossen

seit der Entstehung des Ritter - und oürgerstan -

des Kraft des Weichbildrechts aus der Gemein¬

deverbindung heraustraten . Eben darum konnte

sich auch gar keine eigentliche Landesgemeinde

im alten Sinn wieder bilden , sondern die S t ä n d e

des Landes , welche jezt im Entstehen begriffen

waren ( § . 309 . ) , mußten eine ganz andere Or¬

ganisation erhalten . II . Die kleineren Gemein¬

den ( Centen ) blieben bey der veränderten Versas «
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fang ebenfalls nicht in ihrem alten Umfange be¬

stehen . Die Stadtgemeind .cn sonderten

sich auch von ihnen vermöge der Stadtgerechtig¬

keit < § . 224 . ) ab , die Ritterbürtigen traten aus

anderen Gründen H . 348 . ) wenigstens aus den

meisten Verhältnissen heraus , in welchen sie frü -

herhin zu ihnen geständen hatten . Doch blie¬

ben , wenigstens hie und da , noch Spuren der

alten M a r k g en 0 sse n sch a ft in den Verhält¬

nissen übrig , welche das Gemeindegut be¬

trafen ; die Ritterbürtigen und die freyen Eigen¬

thümer , als Inhaber von echtem Eigenthum

( § - 368 -) blieben in dieser Beziehung Markgc -

noffen , von welchen die Hintersassen von jenen ,

denen kraft der Gemeinheitsrechte ihrer Guts¬

herrn das Gemeindegut ebenfalls zur Nuzung

angewiesen war , uno die in so fern aüch als

Markgenossen zu betrachten waren , wohl zu un¬

terscheiden sind b ) . III . Das . nehmliche trat ein

in Rücksicht der aus den einzelnen Freyen beste¬

henden Gemeinheiten ( Deeanien ) e \ Zu diesen al¬

ten Gemeinden kamen aus zweierlei Gründen noch

Gemeinden von unfreien Leuten , deren Verfas¬

sung den freien Communen nachgebildet wurde .

1 ) Den unfreien Hintersassen die einen eigentli¬

chen Gutsherrn hatten und durch das Abbauen

größerer Güter erst allmalig zu einer Gemeinde

heranwuchsen , würden von diesem , außer den

Grundstücken welche jedem Einzelnen zur Cultur

übergeben wurden , gemeiniglich auch Güter zur

gemeinsamen Benuzung eingeräumt , durch welche

eine Gemeinheitsverfaffung nöthig wurde . 2 )

Zur Verwaltung der niederen Gerichtbarkeik

( § . 303 . Note g ) f die der Schultheiß ausübte ,
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mußte dieser Schöffen zur Seite haben , welche
nach der alten Einrichtung aus denen gewählt
werden mußten , über welche sie Urtheile finden
sollten , und eine collegialische Verbindung der
unter das Schulzengcricht gehörigen freyen und
unfreyen Hintersassen nöthig machten e ) .

a ) Denn kein Grundsaz ist , bey der mannichfa -
chen Exemtion deö Reichsguts und des geistli¬
chen Guts , dem öffentlichen Rechte des Mittel -

alters fremder , als die Regel : quidquid eit interritorio elr de ternLorio .

i ) S . das Ka i serrecht B . 2 . Art . §6 bis 60 .

c ) Der Ursprung der Gemein ^ everbindung unter
bloß freyen Leuten , blieo jedoch hier , nachdem

auf viele Freygüter unsrcye Hintersassen gesezt

wurden , in den Freyschulzengütern noch sehr

häufig sichtbar .

8 . 346 .

Nach dieser Schilderung der verschiedenen
Standcsverhältnisse lassen sich nun auch die
Rechte auszeichnen , die mit der Freiheit über «
Haupt verbunden waren , und also allen Clas¬
sen von Freigebornen , jeder nur in verschiede¬
nem Umfang , zukamen . Unter diese gehört :
1 ) Die Befugniß sich in allen Dingen nach
Rechtsnormen zu richten , welche durch eigene
Willkühr oder doch unter eigener Mit -
würkung entstanden sind , so fern man nicht
durch Gebote des göttlichen Rechts gebun¬
den , oder durch die Verpflichtung zur besonde -

Bd . n . St





IV . L . Private . Autonom Einigungsr . ^ gy

dels und Gewerbes <? ) , bald auf Genuß und
gemeine Vertheidigung des Eigenthums / ) ge¬
richtet waren . Die Bestätigung dieser Eini -
gungen war nur zu demselben Zwecke wie die
Bestätigung autoyomischer Rechtsnormen nüz -
Uch , aber doch bey gewissen Arten derselben
gesezlich für nothwendig erklärt gu Am aus¬
gedehntesten genoß beide Rechte der Herren¬
stand , da er , so fern er nicht im Lehens¬
oder Dienstverhältniß stand , bloß Verpflichtun¬
gen gegen den Kaiser und das Reich hatte ,
und selbst durch jenes Verhältniß weniger als
andere Stände gebunden wurde / - ) . Der Land¬
sasse hatte dagegen außer den Gerechtsamen
des Kaisers , auch des Landesherr !, von diesem
erworbene oder sonst wohlhergebrachte Rechte
zu respcctiren . Die Art und Weise von dem
Autonomierechte Gebrauch zu machen , und der
slmfang desselben in Rücksicht der Gegenstände ,
war nach den verschiedenen Classen der Land -
sassen verschieden . Die Ritterschaft übte
es durch ihre Mitwürkung , theils zur Bildung
von Landesgewohnhcitcn vermöge ihrer Schöp -
penbarfreiheit ( § . 348 . ) , theils zur Entstehung
der Dienstrechte ( § . 259 . ) 5 der Bürgerstand
durch Abfassung von Statuten und Einführung
von Localgewohnheiten ( § . 2Z8 . 259 . ) ; auf
eben diese Weise mochte sich dessen der Hin¬
tersasse gebrauchen i ) j da aber die Ritter¬
schaft entweder gar kein Eigenthum oder doch
nur ein beschränktes , an ihren Gütern hatte
( § . 363 . 364 . ) und eben dieser Fall bey ei¬
nem großenTheile der H intersasscn eintrat ,
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so waren diese Classen freilich in Rücksicht der

Gegenstände über welche sie Rechtsnormen

aufstellen konnten , viel eingeschränkter als der

Bürgcrstand , dem nichts im Wege stand ,

fast über alte Gegenstände des Privatrechts

willkührlich neue Rechtsnormen festzusezen ü ) .

Eben so beschränkten in Beziehung aussdas Ei¬

nigungsrecht , den Ritterstand die Lehens - und

Dienstpflicht V) , und die Hintersassen ihre Un¬

terwürfigkeit unter die Vogtei ( § . 343 . ) m ) ,

der Mangel eines vollständigen Waffenrcchts

( § . 347 - ) und ihre Beschränkung in Beziehung

auf Gewerbe ( § . 312 . ) , während die Bürger¬

schaften alle Arten von Einigungen eingehen

mochten , durch welche sie die Rechte des Herrn

der Stadt nicht gefährdeten n ) .

s ) Schwab . Land r . Art . 6 . Von guter Ge¬
wohnheit . — Das ist rechte Gewohnheit die

wider geistlich Recht nicht ist , noch wider mensch¬
lich Züchten , noch wider menschlich Treu und
Ehren noch wider Selichkeit der «scele . — Nach

dem Kaiser recht B . a . Art . 47 . ist es der

Character der bösen Gewohnheit , daß sie „ des

Kaisers Recht schwächt " und um sie zu verhü¬

ten , sollen nach Art . 48 . die Amtleute dreymal
im Jahre die Leute zu Hofe rufen , und „ sie
bescheiden wie sie des Reiches Sazung nach ih¬
rem Rechte halten sollen . "

b ) Denn die Gültigkeit einer Gewohnheit wird ja

nach Note a . nur auf neg ative Eigenschaften
derselben gegründet , und „ alle gute Gewohnheit
soll man behalten . " Schwab . L eh nr Art . uz .

c ) Schwab . Landr . Art . 7 . Das heißen Bür¬

gerrecht wo eine jegliche Stadt ihr selber Recht

setzet mit ihres Königs oder mit ihres Fürsten
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Willen und nach weiser Leute .Rath und alS
recht sey und alö hievor ( Art . Ü . ) geredet
ist . Und mag ( man ) die Gewohnheit mit den
Leuten gehaben , so seynd sie also gut als ge¬
schrieben Recht . Welche Rechte die Kaiser , die
Könige und die Fürsten den Städten gegeben ha¬
ben , und die sie selber haben gemacht mit ihrer
Gunst die seyn recht ob sie auch geschrieben
nicht seyn . — Halt man diesen Artikel , mit
Art .« 6 . ( Note s . ) zusammen , wo nichts davon
erwähnt wird , daß man eine Gewohnheit mit
Gunst eines Oberen errichten müsse , so sieht
man leicht welche Würknng der Bestätigung hier
beigelegt wird ,

d ) Wir haben freilich aus diesem Zeitraum nicht so
viele Nachrichten von besonderen Landfrieden ,
welche durch Einigung unter Fürsten , Herrn und
Gemeinheiten beschlossen und gewährt wurden , alö
aus dem folgenden , daher manche Neuere ( z . B .
Datt de pace pnblicaCap . 5 . § . I . ) den Ursprung
solcher Einigungen erst in die Zeit K . Rudolfs
sezen ; allein dessen eigener Landfriede von 1287 .
( s . oben § . 309 . Note b ) weist auf die längst be¬
stehende Gewohnheit , sich zur Ausführung der
durch die ReichSaewalt errichteten Landfrieden zu
vereinigen , und Bedingungen dieser Einigungfest -
zusczen , hin . Auch sind der Rheinische Stadte »
bund und die Hansa ( s. oben § , 247 . ) , die älte¬
sten Eidgenossenschaften zwischen den Gemeinden
Uri , Schwiz und Unterwalden ( s. Joh . v . Mül¬
lers Geschichte der Schweiz . Eidgen . Th . l . S .
604 . ) und die Eidgenoßenschaft zwischen den bei¬
den ersteren Gemeinden und Zürich von 1251 . ( bey
Jos . Si ml er de republ . Helvet . L . 1 . ) , in der
That nichts anderes alö solche Einigungen .

e ) Wie die Züufte . S . oben § . 312 » ■

/ ) Wie die Ganerbschaften . S . unten § . 374 .

g ) Kaiserrccht 25 . 4 . Cap . 9 . Wo zwa Bürge

✓
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ober zwa Stete oder zwa Dorf sich macbint ritt :

, riüttg itr Sache und ir Not mit einander zu
tragen , und tond das mit des Kaisers
Wahrheit , das ist alzo viel gesprochen als
üin Glübte mit ganzer Treue Cap . u . Der

Kaiser hat crloubct — daz alle Borge und Stete
undalle Dorffmogin machen fredebarc Ding ,

aber also daz der Kaiser 'wissende werde
vor in dracht . Vcrgl oben § . 2t7 - Note f . wo

den Städten das Bündnißrecht , so fern sie es
« ine nomini sui assensu üben , abgesprochen
zvird . Von solchen Einigungen , welche ohne der

Herren Bestätigung geschlossen worden , nicht
aber allgemein , ist daher ohnstrcitig Friedrichs ! .
Landfriede ( N . Sammlung der N . A . Th . r .

S , II . ) § . 8 - zu verstehen : Conventicula quo¬
que omnesque coniurationes in civitatibus ct
extra , etiam occasione parentelae , et inter
.(rivilaiem et civitatem , et inter personam et
personam - sive inter civitatem et personam ,
modis omnibus chori prohibemus , et in prae¬
teritum factas cassamus . Hingegen bey Eini »

gütigen unter Fürsten und Herren verlangt daö
Sachs , Lands . B . 2 , Art . i . nur , daß sie

, , den Kaiser und das Reich daraus scheiden "
sollen .

h ) Vergl . g . 344 . Note t .

i ) Sächs . Sslttbr . V . 2 . Art . 55 . ( oben § . 303 .
Note ’ Und B . =5. Art . 9 . Wo Bauern ein

neues Dorf so unangebauet besezen , denen mag

des Dorfs Herr wohl Erbzinsrecht an dem Gute
geben , -7- Kein Recht aber mag er ihnen ge :
den , oder sie selbst erwählen , damit sie

des Richters vom Lande sein Recht mit schmä¬
lern oder sein Gewctte vermindern oder vermeh¬

ren mögen ,

h ) Weil bey den Verhältnissen , in denen der Bür¬
ger zum Herrn der Stadt stand ( h . 310 . ) , daS

in der Stadt geltende Privatrecht nicht leicht

dessen Rechte gefährdete .
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l ) Dcrgl . § . 544 . 345 .

m ) Die Vogtci bestand ja ihrem Wesen nack in
der Vertretung des Hintersassen , daher sollte
dieser nickt sowohl von eigener Macht , als von
seinem Gutsherrn , den Schuz erwarten den
man sonst in Einigungen suchte . Was das Kai »
serrecht in den Note g angeführten Stellen von
dem Einigungsrechte der Dörfer sagt , darf da¬
her gewiß nickt allgemein , sondern nur von sol¬
chen Gemeinden verstanden werden , die als Aus¬
nahme von der Regel ( wie die Helvetischen Land¬
gemeinden ) keinen Gutsherrn hatten , oder wenig¬
stens aus lauter freien Eigenthümern bestanden ,
über die sich jczt noch nicht immer alle Rechte
der Vogtei geltend machen ließen .

7i ) Vergl . Note g .

§• 347 -

3 . Das Recht der Waffenfahigkeit ,
d . h . die Befugniß a . im Reichöheer und im
Landstürme ( § . 304 . ) zu dienen ; l >. sein Recht

gegen unrechtmäßigen Angriff zu vertheidigen

und in rechtmäßiger offener Fehde ( § . 3 9 . ) zu

verfolgen ; c . Ehre , Leib und Erbe im Kampf¬

gerichte gegen Genossen zu vertreten . In vol¬

lem Umfang genoß dieses Rechts nur der Ade ,

lichc und Ritterbürtige . Dem Freigcborcnen

war es° zwar vergönnt im Reichsheere und

im reisigen Gefolge ( milites gregarii ) bcr S « nfl =

Herrn zu dienen a ) ; aber der Hintersasse sollte

keine ritterliche Waffen führen b ) , und nur

die Bürgerschaften retteten das Recht der Fehde

und des Kampfgerichts c ) , welches jenem

schon sehr früh abgesprochen wurde 6 ) .
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a ) S . oben § , 594 . Note b und bb . Die reisigen
Knechte oder Knappen der Ritterschaft ( milites

gregarii , oder , wie sie oben § . 294 . Note n .
Nro . II ' » heißen , scutarii ) waren bey weitem
nicht alle ritterbürtig Man kann dieß schon

daraus abnehmen , daß in Urkunden in welchen von
Knappen die Rede ist , der Geburtsstand dersel¬

ben so oft ausdrücklich naher bestimmt wird . Z . B .
Dipl . a . 1315 bey Meichelbeok Hist . Fri -
sing . Tom . 2 . P 2 . pag . IZ - . Es füllen auch
die vorgenannten Burgen — einen Ritter ,

oder einen ehrbaern Ritter inäzigen
Knecht an seiner Statt einlagen mit zwain

Pferden , nipl . a . IZZ / . Ich H . von der Leyen
ein wolgeboren Knecht . —

b ) Ausgenommen in des Reiches Dienst oder in der

Landfolge . Ein anderer mochte sie sonst wohl

führen , außer binnen geschworenem Frieden und
an befriedeten Orten Sachs . Landr . B . 2 Art .
7 ' - Binnen geschworen Fried sol man kein Waffen
führen , denn allein zu des Reiches Dienst und
auch zn Tbornieren , sonder Schwcrd . Alle die

ander Waffen führen über die sol man richten wan
sie damit begriffen werden . Schwerd soll man

aber nicht tragen in Burgen noch in Städten noch

Dörfern . Und alle die darin » Herbcrq oder Woh¬
nung haben , sollen nicht Schwcrd tragen ( Vcrgl .

die Statuten der Stadt Göttingen bey Puffen -
dorf Obi . iur . univ . Tom . III . Atfp . Doc pag .

Waffen mag man aber wohl führen , wenn

man dem Gerufft folgt . ! l . F . 27 . ( wo von ge -

r sci >worenem Frieden die Rede ist ) § . 5 . 8i quis
rustieus . arma vel lanceam portaverit vel gla¬
dium , iudex in cuius potestate repertus fue¬
rit , vel arma tollat vel viginfi solidos pro ip¬
sis recipiat a rustico . Daß dieß Gesez welches
auch in Deutschland galt ( S . Samml . der R . A .

Th . 1 . S . 9 . ) nur von der Führung ritterlicher
Waffen zu verstehen ist , sieht man aus der alten

Uebersezung desselben , in welcher sich hierbey der

Zusaz findet : das soll man verstan reisig Waffen ,
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das dem Kaiser vder Ritterschaft oft zugehört ,
fundet - seyend die Lauf des Landes anders dann

zu der Zeit da die Gesez gemacht wurden .

<7) Den Beweis , daß die Städte das Recht zu
fehdcn hatten , liefert die Geschickte jeder Stadt .
Daß das Kämpft echt auch binnen Wcichbildrecht

galt sieht man aus Sachs . Weichb . Art . zg .
wo von dem Kampfrechte umständlich gehandelt

wird . Indessen die Bürgerschaften ließen sich

seit dem lzten Jahrhundert , von der Verpflich¬
tung vor Kampfgerichten zu erscheinen , durch

kaiserliche Privilegien befreien . Eine Reihe sol¬

cher Privilegien bat Datt depase publica C « p .
I . § . 34 - Das älteste , welches ich kenne findet

sich in einem Privilegio K . Friedrichs Ij\ für
Nürnberg von 1219 S . Hist Norim b . Prpl .
in Prodr . pag . 10 . So wurde es aklinälcg all¬

gemeiner Rechtösaz , daß die Bürger von kam -
pflichcr Ansprache frey seyen , daher auch das
Kaiser recht B . 4 . Cap . i . diese Freyheit zu

den allgemeinen Gerechtsamen der Bürgerschaf¬

ten zählt . Indessen darf man hieraus nichts
zum Nachtheile des Waffenrcchts der Bürger
folgern , denn die Kampfgerichte kamen seit eben

dieser Zeit überhaupt all .nälig ab , und schon die
Glosse zum Sächs . Landr . B . r . Art . 6g .

betrachtet sie als eine Antiquität , s . unten si .
Z84 . Jedoch muß allerdings bemerkt werden ,

daß der Adel das Waffenrccht der nicht ritter -
bürtigen Bürger nicht vollständig anerkannte ,

und ihnen gern die Befngniß ritterliche Waffen

zu führen ganz abgesprochen hätte . Spuren da¬
von finden sich , in dem , in der vorhergehenden

Note angeführten Gesez Friedrichs 1 . II . F . 27 .
Mercator negotiandi causa per provinciam

transiens , gladium suae sellae alliget vel su «

per vehiculum suum ponat , non ut quem in¬
nocentem laedat , sed ut a praedone se defen¬

dat . ^ Aber die Bürger wachten höchst eifersüch¬
tig über ihrem Waffenrccht , und fast in allen

Statuten wird es den Bürgern zur Pflicht ge -
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macht , so gut , gcwaffnet zu seyn , alS eß nur
ihre VermögenSinnstande erlaubten . So fordern
die Note b . angeführten Statuten der Stadt
Göttingen ( im Art - 45 ) von ihren Bürgern ,
dost „ we da heft festig Mark wert Gudeö , de
schal hcbben vnlle Wapcne . "

d ) Am deutlichsten ausgesprochen 1 L F . 27 . § . 3 .
Si rusticus militem de pace violata pulsans
manu sua juraverit , — manu militari se miles
expurgabit . Si miles rusticum pulsaverit , et
manu sua juraverit , — de duobus rusticus
unum eligat , an divino aut humano judicio
innocentiam suam ostendat : aut septem te¬
stibus idoneis quos iudex elegerit se purget .
Si miles adversus militem pro pace violata ,
aut aliqua capitali causa duellum committere
voluerit , facultas pugnandi non concedatur ,
nisi probare possit , quod antiquitus ipse cum
patentibus suis natione bgitimus miles exi -
8 tat . Ich nehme miles hier nicht wie die alte
Ueberseziing ( N Samml . der 3t „ A Th . 1 . S .
8 . ) in dem gewöhnlichen Sinn für Ritter , son¬
dern verstehe darunter jeden Waffenfähigen ,
so daß cS also auch den nicht ritterbürtigen rei¬
sigen Knecht bezeichnet . Es wäre sonst kein Grund
vorhanden warum der Kaiser nachher für den
Fall si miles a »versus militem du * Hum com¬
mittere voluerit , den Beweis der Ritterbürtigs
keit erforderte ; denn waren beide Theile Ritter ,
so verstand eS sich ja schon von selbst daß sie
Ritterbürtige waren , weil kein anderer Ritter
werden konnte .

§ . 348 .

4 . Endlich muß als ein besonderes hie¬
rher gehöriges Recht ausgezeichnet werden , die
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S 6) ö p p e n b a r f r e i h c i t , " b . h . die mit dem
Geburtsstande verknüpfte Fähigkeit , in einem
Gerichte Urtel zu finden und Zeugniß zu ge¬
ben a ) , welche nach der Verschiedenheit der
Gerichte einen verschiedenen Geburtsstand er¬
fordert Z>) . Man muß daher die Schöppcn -
barfreiheit nach Land recht d . h . in - den or¬
dentlichen Gerichten in welchen unter Königs¬
bann gerichtet wird , welche das sächsische Land -
recht in der Regel allein unter der Schöp -
penbarfreiheit versteht c ) , von der nach Weich¬
bild r e ch t d ) und in den landesherr¬
lichen und gutsherrlichen Vogteien e ) ,
unterscheiden . i ) Die Schöppenbarfreihcit
nach Landrecht sezt überhaupt Ricterbür -
tigkcit / ) , und wenn sie jemand in ihrem
vollen Umfange besizen soll . Freiheit vom Dienst -
verhältniß g '' voraus . Der Grund davon liegt
in der veränderen Gerichtsverfassung . Seit
der Trennung der Ritterbürtigen von dem
Staude der Freien , konnten jene , nach dem
alten Grundsaz , daß jeder von seines Gleichen
gerichtet werden müsse , nicht mehr unter der
Vogtei ( dem Centgericht ) stehen , weil die Schöf¬
fen des Vogts aus den gcsammten unter dem
Gericht gesessenen Freien genommen werden
mußten , und diese nicht mehr die nöthige Ehre
hatten um über Ritterbürtiae zu urtheilen . Es
blieb daher kein anderer Äusweg als der , die
Ritterbürtigen in den Sachen , in welchen sie
sonst auch unter dem Vogt gestanden hatten ,
ausschließlich dem Landgericht zu unterwerfen ,
und zu diesem fortan nur Ritterbürtige als
Schöffen zu nehmen . An den meisten Ländern
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gi' eng man noch weiter und übergab auch den
Wogteien die gesammte Gerichtbarkeit über die
nicht ritterbürtigen Einsassen der Bogtei
( Zlmtssaßen ) , so weit sie nicht schon besonde¬
ren exemten Jurisdictioncn ( § . 303 . ) unter¬
worfen waren h ) . 2 ) Die Schöppenbarfrei -
i>eit nach W e i chb i ldrecht sezt voraus , daß
man Bürger ( Rote d . ) und von vier Anen frei
und an seinen Rechten unbescholten sey / ) .
Z ) In den Vogteien hingegen war jeder freie
unbescholtene Mann schöppcnbar k ) , so fern
sich nur daß allgemeine Requisit jeder Schöp -
penbarfreiheit bey ihm fand , d . h . wenn er
unter dem Gerichte Grundstücke zu eigen hatte
/ ) . Sie fehlte also den Hintersassen , der Bauer
in strengem Sinn war ( § . 243 . ) , ganz .

a ) Nach der ©fosse zmn Säch si Landr . B . 2 .
Art . 12 . ist ein Schöppenbarfreicr Mann , ein
jeglicher unbescholtener Mann von seinen vier
Anen , der in der Stadt ( d . I>. in dem Gerichts¬

bezirk , gesessen ist , und an allen ftincn Rechten
untadelhaftig ist . Und ein solcher heißt darum

ein Schbppenborsreier Mann , daß man ihn wohl

zu einem Schöppen wählen mag . — Glosse
zu SS . r . Art . 2 . Schöppenbarftci sind die so
zu Schvppenstuhl in ein Grafschaft , d . i . in ein
Gericht gehören .

I ) Gl0sse zum Sächs . Landr . V . z . Art . ey .
Schöppenbarfrciheit ist ein Amt ; und sind nun
daö Amt einen wohlgcbornen Mann es schadet
ihm nichtö . Aber hinwieder adeltö auch keinen

schnöben Mann . — Also auch , ob Schbppcn -
barfreie schlechte Bauern wären , diese adelt das
Amt nicht , noch keinen andern Mann .

c ) Sächs . La ndr . 25 . 1 , Art . 2 . Die Schöppen -
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barftcicn sollen suchen des Grafen Ding über
18 Wochen .

d ~) Nach dem Kaiserrecht B . 4 . Art . 1 . gab

der Kaiser den Bürgern , dcz Freiheit : daz se
ussewcndig der Fleckin dy tz » des riches stedin

werden gemacht , nymant mag geladin vor
daz riche ( in die Grafschaft , wo unter Kö¬
nigsbann gerichtet wird ) uz der stat do se ynne

srczin , aber anderswa nergen dy wile se dcz ri¬
ches Borgen sint , dan vor erme amptmann

indez richeö stedin und dan er genoß
met dem Borgrechte .

e ) Wo ein schlechter Bauer ( Note b . ) schöffenbar -

frei ist .

/ ) Man sieht dieß am deutlichsten aus der Ver -
gleichung des Sachsenspiegels und Schwaben -

spiegels . Wo in jenem von Schöppenbarsreien
die Rede ist , da ist in diesem von Mittelfreien
die Rede . Z . B . das Sachs . Landr . sagt B .

1 . Art . 3 ', den Schöppenbarsreien den fünften
Heerschild ' zu ; eben diesen haben nach dem
Schwab . Landr . Art . 8 . die Mittelfreien .

Nach Sachs . Landr . B . 3 . Art 8i . kann der

Kaiser aus des Neichs Dicnstmannen Schöp -
penbarfreie machen , wenn er sie der Dienstbar -
keit entläßt ; nach Schwäb . Landr . Art . Z6 .

hat der Dienstmann eines Layenfürsten den die¬

ser frei laßt , Mittclfreier Recht .

§ ) Sachs . Landr . B . 2 . Art . 12 . Schöppen -
barfreie Lent mögen Urtcl finden über jeglichen
Mann . Es mag aber über sie kein Mann Ur ->

tel finden das ihnen an ihren Leib oder an ihre

Ehre geht , oder an ihr Erbe noch ihr Urtel
schelten , er sey ihnen denn ebenbürtig . —

Daß die Ebendurt hier aus die Dienstborkeit be¬
zogen wird , und daß Dienstleute Schöffen seyn
konnten wenn die Sache nicht eines Dienstfreien

Leib Ehre oder Erbe angieng , sieht man aber
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aus dem Schwab . Lande . Art . gr . wo jener

Nechtssaz folgendergestalt ausgedrückt ist : frei
Leut und des Neichö Dicnstmann und der Für¬

sten Dienstmann , die mbgent über all frey Lenk ,

Herren und ander frey Leut wol Ge ,zeugen seyn
und Urtcl über sie finden . Aber die Diensimann
die ich lnervor gcncnnct hab , die mögen dreyer

Ding über freye Leut nicht Gczcugcn seyn Daß
es an ihren Leib oder an ihre Ehre oder an ihr

Erbgut geht ; Da sollen ihre Genossen um spre¬
chen . Auch unterscheidet das Sachs Landr .

B . 2 . Art . z . den freyen schöppcnbaren Mann
vom Dienstmann .

Ji) Es war dieß eigentlich eine natürliche Folge der
ausschließlichen Schvppenbarfreiheit welche die

Ritlerbürtigen in den Landgerichten erhielten .

Denn wenn die bloß Freien hier nicht mehr Schöf¬
fen seyn konnten , so mochte man ihnen auch nicht

mehr zumuthen darunter zu sieben , zumal sie daö
Urtel des Landgerichts , nach Note g . nicht schel¬
ten konnten .

i ) Weist ) b . Art z . 10 , i 6 . zz . wo im Texte und
in den Glossen dieselbe Erklärung von der Schöp -

pcnbarfreiheit gegeben wird , wie nach Note a .
im Landrecht .

K ) Sachs . Landr . B . a . Art . 12 . Außerhalb
Königöbann mag ein jeglicher Mann über den An¬
deren wohl Urtheil finden und Urtheil schelten , der
vollkommen ist an seinem Rechte .

I ) Sachs . Landr . 58 . 3 . Art . gi .

§ . 349 *

Die mit der Freiheit wesentlich ver¬
bundenen Rechte einer Person , und andere ihr
vermöge derselben zustehende Befugnisse d ) ,
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werden ve rmin d ert , wenn sie durch die Ge -

seze aus b e st i m m t e n Gründen für r e ch t =

los d . h . gewisser dieser Rechte b ) verlustig

erklärt wird . Die Gründe der Rechtlosigkeit

sind : i ) die uneheliche Geburt ; 2 ) gewisse Ar¬

ten einer verächtlichen Lebensart ; 3 ) gewisse

Verbrechen und Strafen , zu welchen nament¬

lich die Reichsacht und daher auch der Kir¬

chenbann ( nach § , 323 . Note c . ) gehört c ) .

Die Würkungen der Rechtlosigkeit sind der

Mangel : i ) der Fähigkeit mit Biederleuten

ri ) zu zeugen e ) , Richter , Schöffe oder Vor -

sprecher zu seyn / ) , Vormünder zu Klage und

zu Kampf zu habenZ ) , und unbescholtene Leute

mit Kampf zu bereden h ) , und in so fern sie

durch Verbrechen entsteht , sich in einem glei¬

chen Falle durch Eid zu reinigen hh ) ; 2 ) ei¬

nes eigentlichen Wehrgeldes und Buße i ) ; 3 )

der Lehensfähigkcit ü ) . Sofern die Rechtlo¬

sigkeit auf die Standesrechte bezogenwird ,

heißt sie Ehrlosigkeit , entsteht dann aber

bloß durch Verbrechen l ) , und würkt den

V e r l u st der g e sa m m t e n S t a n d e s r e ch t e

m ) . Hingegen kann man Ehrlosigkeit und

Rechtlosigkeit nicht für ganz gleichbedeutend

nehmen n ) . Ehre bezeichnet nehmlich , die an

sich mit einem besonderen Stande ver¬

knüpfte äußere Würde einer Perfon , und die

davon abhängigen Rechte 0 ) . Verloren wer¬

den kann sie daher auch nur durch richterliches

Erkenntniß und zur Strafe , wohl aber . kann sie

auch ohne diese schon vermindert werden , d urch

kund gewordene verächtliche Handlungen einer

Person ( bösen Leumund ) , in so fern jene Würde
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bky Anderen Achtung verschafft , und diese

durch Handlungen die mit jener Würde unver¬

einbar sind geschmälert wird p ) .

a ) Denn die Freiheit bezeichnet außer dem , daß sie
gewisse wesentlich mit ihr verbundene Rechte
giebt , zugleich den Zustand der allgemeinen Rechts¬
fähigkeit .

I ) Der Ausdruck re chtlos scheint zwar auf den
gänzlichen Verlust emer gewissen Classe von
Rechten hinzudeuten , aber daß dem Rechtlosen
doch auch noch gewisse wesentliche Frcibeitsrechte
blieben , ergiebt Note b . verglichen mit Note hh .

0) Sacbs . Landr . B . 1 . Art . 38 . Kämpfer
und ihre Kinder , und alle die unehelich gebo¬
ren sind , ungleichem Spiclleute , und die Raub
oder Diebstahl ersezen oder wiedergeben und des
vor Gerichte überführt werden , oder auch ih¬
ren Leib , Haut oder Haare lösen , die sind alle
rechtlos . Die auch Jahr und Tag in des Rei¬
ches Acht sind , theilet man rechtlos und ver¬
theilet ihnen Eigen und Lehen .

d ) Die welche ihr Recht nicht verloren haben ,
„ vollkommen an ihrem Rechte " sind , heißen
auch biderve oder gute Leute . S . die Glosse zu
Sachs . Landr . B . 1 . Art . 33 . und Richt -
steig des Landr . Art . . 52 . ( bey Senkcnberg
S . 197 - ) .

e ) S . die in der vorhergehenden Note angeführten
Stelle » und die Glosse zu B . Z . Art . 82 .

/ ) Sachs . Landr . B . 1 . Art . 6r . B . Z . Art . 70 .

g ) Sachs . Landr . B . i . Art . 48 .

h ) Sachs . Landr . B . 1 . Art . 48 »
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hli ) Sachs . Landr . B . i Art . 39 . Die ihr

Recht mit Raul ' erey oder Dieberey verloren ha¬
ben , ni &nen , wenn man sie anderweitig Raubes
oder Dicbstahls beschuldigt , mit ihrem Elbe des¬
sen nicht unschuldig werden , sondern sie haben
dreycrley zu wählen : das glühende Eisen zu tra¬
gen , oder bis an den Ellenbogen in einen wal¬
lenden Kessel zu greifen , oder mit Kämpfen sich
zu wehren .

i ) Sächs . Landr . B . 3 . Art . 45 .
L a n d r Art . 402 .

/0 Sachs Lchur , Art r .

S ch w ä b .

I ) S ä ch s . Landr . B I . Art . 40 . Wer treulos
beredet wird , oder beerflüchtig aus des Reiches
Dienste , dem vertheilet man seine Ebre » nd fei »
Lehenrccht . — Auch sind nach S ckwab . Landr .
M . 2 . Art . rz . die welche wegen Dieberey oder
Raub bestraft werden oder sich lösen , ehrenlos
und rechtlos . Endlich zählt des Scdwäb .
Landr . Art . 8 > , unter die Sachen welche an
die Ehre gehen , „ ob man einem an seinen Eid
spricht , oder an sein Ewerk , oder daß man
spricht er sey nicht gläubig , oder daß man ihn
scheidet von der Christenheit . "

m ) Denn nach dem Kaiserrecht B . 3 . Art . 7 .
macht Ehrlosigkeit sowohl den Ehrlosen selbst als
dessen Descendenz der Vorrechte der Ritterbür -
tigkeit verlustig .

» ) Nur von denen welche durch Dieberey und Raub
ihr Reckt verlieren , brauchen die Rcchtsbücher
den Ausdruck ebrios und rechtlos . Auch unter¬
scheidet der Richt steig des Landr . Aist . 23 .
( bey Senkenberg S . 164 . ) fünf Arten von pein¬
lichen Klagen und Strafen . Die erste nehme
dem Beklagten den Leib , die andere sein „ Ge¬
sunde , " die dritte sein Recht , die vierte seine
Ehre , die fünfte den gemeinen Frieden .

Bd . II . K k
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0 ) Dieß liegt schon in der Bestimmung , daß bey
Sachen welche an die Ehre gehen , die strengste
Standesgleichheit nothwendig ist , um darin rich¬
ten zu können ( § . 343 . Note g . ) . Auch bezeich¬
net das Kaiserrecht mit dem Ausdruck Ehre aus¬

schließlich die Standesvorrechte . So wird
B . 3 . Art . 5 . unter der Rubrik „ von großen
Ehren der Rittern " von der Erblichkeit des nie¬

deren Adels gehandelt , und B 4 . Arb 1 . , , von
dem Rechte und waö sie Ehre haben sollen die

Bürgere " von den Vorrechten des Bürgerstan¬
des . Eben so gebraucht den Ausdruck das

Schwab . Landr . Art . 258 . § . IV .

p ) Ein Weib kann mit unkeuschem Leben wohl ihre
weibliche Ehre kränken , aber ihr Recht und

ihr Erbe verliert sie damit nicht . Sächs .
Landr . B - i . Art . 5 .

350 .

Eine besondere Stelle unter den Verhält¬
nissen des Personenrechts welche sich auf den
öffentlichen Zustand beziehen , verdient noch das
Judenrecht . Die Juden sind überall nicht
ordentliche Mitglieder des Gemeinwesens , son¬
dern bloße Schuzverwandte , die , ohnge -
achtet sie inkäelo8 sind , den gemeinen
Frieden gleich den Christen genießen , weil
sie als kaiserliche .Kammerknechte ( § . 297 . Nr . 4 . )
den Königsfrieden haben a ) , aber sonst
in ihren Rechten den Christen keineswegs gleich
stehen . Sie werden zwar im Ganzen nach dem
gemeinen ( kaiserlichen ) Recht beurtheilt ö ) , aber
sie dürfen auf die eigentlichen Freiheitsrechte
keinen Anspruch machen c ) . Außerdem haben
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sie besondere Rechte , welche theils auf
kaiserliä - en d ) , theils auf landesherr¬
lichen , vermöge deö Judenschuzrechtes ertheil¬
ten , Privilegien e ) beruhen . Unter diesen ver¬
dient besonders ausgezeichnet zu werden : i )
das Recht das öffentlich gekaufte oder ih¬
nen verpfändete Gut , so fern es nicht in Kir -
chengeräthen besteht , nur gegen Ersaz des Kauf¬
schillings an den wahren Eigenthümer heraus¬
geben zu dürfen , daher sie auch keinem Chri¬
sten das was sie ihm verkaufen gewähren / ) .
2 ) Das Recht Wucher zu treiben , d . h . Geld
gegen Zinsen auszuleihcn g ) . 3 ) Die Befug -
niß , Streitigkeiten in Civilsachen , welche sie
unter einander haben , vor ihren Rabbinen ,
nach dem besonderen jüdischen Recht h , , ent¬
scheiden zu lassen , so fern nicht eine der Par -
thcien den ordentlichen Richter angeht i) .

a ) Sächs . Landr . B . 3 . Art . 7 . Schlaget auch
der Christenmann einen Juden ober thut er Un »
gericht an ihm , man richtet über ihn desgleichen ;
sintemal er an ihm deö Königs Frieden gebrochen
hat . Vergl . Schwäb . Landr . Art . 346 . § . 6 .
Doch kommt der Jude unter den Personen die ein
Wehrgeld haben nicht vor , und steht also auch
in dieser Hinsicht den Christen nicht ganz gleich .

b ) S . die Glosse zum Sächs Landr . B . Z . Art . 7 .

c ) Dahin gehört , daß nach der Glosse zu dem ange¬
führten Art . und B . 3 . Art . 2 . der Jude gegen
den Christen nicht auf die gewöhnliche Weise durch
Zeugen einen Beweis führen kann , und daß er
nicht in den Fällen eine Beschuldigung durch sei¬
nen Eid widerlegen kann , in welchen es den Chri »

Bd . H . Kk 2
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sten erlaubt ist . Vergl . Schwäb . Landr . Art .
349 . Hiernach verstand eö sich dann auch von
selbst , daß kein Jude ein wahres Bürgerrecht ge¬
winnen konnte , sondern nur als Bey fasse in
den Städten leben durfte , daß er also auch kein
zünftiges Gewerbe treiben durfte , und Grund¬
stücke meist nur unter gewissen Einschränkungen
zu erwerben fähig war .

d ) Von welchen übrigens der größte Theil in den
Rechtsnachtheilen bestand , die man in dem Rö¬
mischen Rechte in Rücksicht der Juden geordnet
fand , und auf sie anzuwenden um so weniger
Bedenken trug , als sie zu dem ganzen Verhältniß
der Juden § ." 297 . ) vollkommen paßten Von den
zwölf sonderlichen Rechten der Juden , welche die
Glosse zum Sä ch s. L an dr . V . Z . Art . 7 . aus¬
zeichnet , sind alle , mit Ausnahme eines einzigen
( Nr . 1 . im § . ) aus dem römischen und kanoni¬
schen Rechte genommen .

e ) Ein solches Privilegium von König Heinrich VII .
hat Gold äst Constit . Imp . Tom . 3 . p 399 .
Man findet darin aber weniges , was nicht die
Rcchtöbücher , oder die Glossen dazu , auch hätten .

/ ) Dieß Recht ist ohnstreitig aus dem Privilegium
irgend eines deutschen Königs herzuleiten ; es steht
sowohl in dem Sächs . Landr . B . Z . Art . 7 ,
wo es . E i k e nebst dem Rechte des Königsfriedcns
( welches auch noch in anderen Stellen berührt
wird ) von den Rechten der Juden allein noch aus¬
zuzeichnen für nöthig findet , als im Schwäb .
Landr . Art . 349 , wo es unter den übrigen Rech¬
ten der Juden besonders hervorgehoben wird , und
in dem angeführten Privilegium Heinrichs V 15 .
Sächs . Landr . a . a . O . der Jüde mag eines
Christenmannes Gcwcrer nicht seyn , er wollte
denn antworten an eines Christenmanneö statt . —
Käust ein Jüd oder nimmt zu Pfand Kelch , Bü¬
cher oder Kirchcngerüthe , da .er keinen Gewehren
an hat , findet man es in seinen Gewehren , man
soll über ihn richten als einen Dieb . Was aber
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der Jüde anders Dings kauft oder zv Pfande
nimmt , unverhvlen und uuversiolen , bey Tages
Licht und nickt in verschlossenen Häusern , und
mag er das gezeugcn selb dritte , er behält seine
Pfennige daran , die er darum gab oder darauf
that , mit seinem Eide , ob es wohl gestvlcn ist .
Gebricht es ihm aber an den Gezeugen er vcrleußt
seine Pfennige .

£ ) ES ist seltsam , daß man dieses ^ Recht ,
das nach den Grunbsäzen des Zeitalters über den
Wucher ( § . 577 . 1 gerade das auffallendste seyn
mußte , in keinem Rechtöbuchenamentlich erwähnt
findet ; nur der Schwabenspicgel deutet darauf ,
hin , indem er bey dem Note s . angeführten Pri¬
vilegio bemerkt , daß man nur den Pfandschil¬
ling „ ohne den Wucher " zu restituircn brauche .
Eben so das Privilegium für Oesterreich , oben
§ . Note a . Nro . 10 . Das Recht selbst aber ,
wird durch die lauten Klagen , die so oft über den
Wucher der Juden erhoben wurden , und durch
die Besteurung dieses Wuchers ( § . 297 . ) außer
Zweifel gesczt .

h ) D . h . nach dem Mosaischen Gesez und dem
Talmud .

i) Statuten von Augsburg von 1276 . Cav . 77 .
( bey Wa Ich Beitr . zum deutschen Recht . Th . 4 .
<3 . 105 . ) . Man soll auch wissen , daß die Juden ,
die hie zu der Stadt sitzen und -herkommen , das
Recht habe ! . , es seyn Gast oder andere Juden ,
daß kein Vogt nichts mehr richten soll das dieJu -
dcn unter einander thun , ohne den Todschlag und
die Wunden , und daß der einer zum Vogt gienge
und ihm llaate dem soll der Vogt richten , und
der Jud ist dem Vogt bey dem ersten so er klagt
schuldig einer Mark Silbers .
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§ . 35 r .

Da man jezt die Lehre non der Form ,
Gültigkeit und Trennung einer Ehe , nach den
Grundsäzen des canonischen Rechts beurtheilte a ) ,
aber weder die bürgerlichen Würkungen der Ehe
allein von ihrer Gültigkeit abhängig machte , noch
auch alle Wüstungen anerkannte , welche das ca -
nonische Recht einer gültigen Ehe beilegte , so
entstand jetzt ein Unterschied zwischen einer über¬
haupt gültigen Ehe , d . h . einer Verbindung
zum Zweck der Ehe , die als erlaubt angesehen
wurde , und einer bürgerlich vollkomme¬
nen Ehe ö ) , zwischen den Würkungen jener ,
die bloß in den geistlichen Gerichten , und denen ,
die auch in den weltlichen anerkannt wurden . I .
Zu einer bürgerlich vollkommenen Ehe , gehörte
außer den Erfordernissen des canonischen Rechts ,
auch Gleichheitdes Standes der Ehe¬
gatten . Fehlte es an dieser , so war die Ehe
eine Mißheirath ; die Frau von höherem
Stande trat in den geringeren des Mannes , und
die von geringerem Stande erhielt nicht Theil an
den Standesrechten desselben c ) ; die Kinder wa¬
ren nicht ebenbürtig , sondern folgten der ärge¬
ren Hand d ) , und die gewöhnlichen Würkun¬
gen der Ehe in Beziehung der Ehegatten und
der Kinder ( $ . 369 . ) traten nicht ein , die Ehe
mochte nun ausdrücklich unter der Bedingung
dieser Einschränkung der aus der Ehe entste¬
henden Rechte geschlossen , und das , was Frau
und Kinder statt derselben haben sollten , zum
Voraus bestimmt worden seyn ( matrimonium ,
ad morganaticam s. ad L . Salicam ) e ) , oder
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nicht / ) . II . Nach dem cancnischcn Recht
würkte die Ehe , wie nach dem Römischen , die
Legitimation der von den Eltern zuvor außer
der Ehe erzeugten Kinder g ) ; in den weltli¬
chen Gerichten h ) respectirte man aber über¬
haupt keine Art der Legitimation , die auf den
Grund der gemeinen kaiserlichen Rechte ange¬
nommen , oder durch Rescripte des Kaisers oder
Pabstes i ) ertheilt wurde A ) , so fern dadurch
dett unehelichen Kindern die Rechte ehelich ge¬
borener zum Nachtheile anderer Erben ihrer
Eltern beigelegt werden sollten 1) . Da Indes¬
sen doch die Legitimation irgend eine Würkung
haben mußte , so bezog man sie auf die
Rechtlosigkeit , welche der unehelichen Ge¬
burt anklebte rn ) . III . Die Würkungen der
Ehe in Beziehung auf das Vermögen der Ehe¬
gatten , treten nicht vom Augenblick des in j e¬
der Form erklärten consensus matrimonia¬
lis , sondern erst von Zeit der vollzogenen
Ehe ein n ) . IV . Uebrigens blieb die ehe¬
liche Vormundschaft des Mannest allge¬
meine Würkung jeder gültigen Ehe 0 ) .

a ) Der Sachsenspiegel berührt daher auch diese Ma¬
terie gar nicht , und die Glosse beruft sich aus¬
drücklich dicserhalb nur auf das canonische Recht .
S . B . Z . Art sg . Der Schwabcnspiegcl han¬
delt zwar die Lehre von den Ehehinderuiffen und
der Trennung der Ehe ab ( Art . 375 ) , schöpft
aber bloß aus dem canonische » Recht .

b ) So wird die Sache namentlich II . F , ap . ange¬
sehen . Quidam habens filium ex nobili con ~
iuge , postmortefti eius non valens continere ,
aliam minus nobilem duxit : qui nolens
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existere in peccato eam desponsavit

ea lege , ut nec ipsa , nec filii eius amplias
habeant de bonis patris , quam dixerit tem¬
pore sponsaliorum : verbi gratia decem libras

vel quantum voluerit dare , quando eam de¬
sponsavit : quod Mediolanenses dicunt acci¬

pere uxorem ad Morganaticam , alibi lege Sa -

lica . Hic filiis ex ea susceptis decessit . Isti
in proprietatem non succedunt , aliis exstan¬
tibus ; sed nec in feudo aliis non existentibus :

qui licet legitimi sint , tamen in feudo non

succedunt . In proprietate vero succedunt

patri , prioribus non existentibus , Succedunt

etiam fratribus -sine legitima prole deceden¬
tibus , secundum usum Mediolanensium .

r ) Das Gegentheil ist oft behauptet worden , weil

daö Sachs Lande , und die Paromie , welche die
Glosse zu B . i . Art . 20 . anführt , Nitteröweib

hat Rittersrecht , einer Ehegattin die Standes -
rechte ihres Mannes beylege . Sachs . Lande .
B . 1 . Art . 45 Wenn auch gleich ein Mann sti -

»>em Weibe nicht ebenbürtig wäre , so ist er doch
ihr Vormund , und sie lst seine Genossin , und
tritt in sein Recht , wenn sie in sein Bett

geht . Wenn er aber stirbt , so ist sie ledig von
seinem Rechte , und behalt Recht nach ihrer Ge¬

burt B . 3 . Art . 45 . Der Mann ist auch seines
Weibes Vormund , so bald als sie ihm angetrauet

wird . Das Weib ist auch des Mannes Genossin
( wobei dieZvbelsche Uebersezung hinzufügt : „ aller

der Ehren und Würdigkeit die der Mann hat ;
kein alter Text aber hat diese Worte ) , so bald als
sie in sein Bette tritt . Nach des Mannes Tode

ist sie ledig von des ManneS Rechte Allein

den Inhalt dieser Stellen entwickelt vollständiger
und qloss ' . , das Schwab . Landr . Art . 328 Und

ist ein Mann seinem Weibe nick t eb en bü r tig ,
er ist doch ihr Vogt und ihr Vormund , und ist
sie frei sie muß sein Genosse seyn , wenn sie an
sein Bett gehet Und gewinnen sie auch Kind die

gehören zu der ärgeren Hand . Wann aber ihr
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Mann stirbst ", so ist sie Icbicf von seinem Rechte ,
rind behält Reckt nach ihrer Geburt . Und nimmt

sie einen Mann nach ihm , der frei ist als sie

selbst , so gewinnet sie freye Kmd als sie selbst
ist . — Hiernach ist man wohl berechtigt , die
Bestimmung des Sächsischen Rechts , daß die
Frau durch die Ebe Genossin des Mannes werde ,

bloß auf den Fall des geringeren Standes

des lcztcren zu beziehen . Auch wäre ja sonst
kein Grund vorhanden , warum die Kinder zu

der ärgeren Hand geboren sollten . Endlich be¬

stätigen den Saz Beispiele von ungleichen Ehen
aus diesem und dem nächstfolgenden Zeiträume .

S . Pütter über Mißheirathen teutscher Für¬

sten und Grafen . S . 34 u . f .

d ) Schwab . L a n dr . Art . 50 . 32S . Sachs .

L a n dr . B . 3 . Art . 73 . S . oben ß . 340 . Note
li . § . 342 . Note d . und die vorhergehende Note »

e ) S . oben Note b .

/ ) Sachs . Landr . B . 1 . Art . 17 . 27 .

g ) Cap . I . X , Qui filii sint legitimi . ( IV . 17 , ) .

li ) Man mag dieß schon daraus schließen , daß in

dem Texte Note g . dem Richter aufgegeben
wird , severitate ecclesiastica zu procedi »

ren , wenn der Gegner das per subsequens
matrimonium legitimirte Kind , nicht als suc -

ceffionöfähig erkennen wolle , welches , da hier
von einer Civilsache die Rede ist , darauf

hindeutet , daß in dem vorliegenden Falle , der

geistliche Richter wegen Verweigerung der Justiz
durch den weltlichen Richter , angegangen war

( vergl . oben § . 320 ) ; noch deutlicher aber weist
das Schwab . Landr . Akt . 378 . auf diese

Verschiedenheit der Grnndfaze der geistlichen und
weltlichen Gerichte hin , indem es den Gnmd -

saz der Legitimation durch die nachfolgende Ehe

hier aufstellt , und den legitimirten Kindern ein
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Succcssionörecht in dem Eigen und Lehen des
Vaters beylegt , mit dem Ansaze : So sie einan¬
der zu der Ehe genommen haben , will man ih¬

nen das vor weltlichem Gericht nicht glauben ,

so sollen sie ehelich Recht vor geistlichem Gericht

beheben , und deß Brief und ' Jnsiegel nehmen ,
so behoben sie ihr Recht vor allem weltlichen
Gericht mit Recht . — Auch läßt sich der Wi¬

derspruch zwischen dem angeführten Artikel und
dem Art . 376 , wo in Rücksicht des Succcssi -

onsrechts der durch die nachfolgende Ehe legiti -
mirten Kinder , gerade das Gegentheil behauptet
wird ( s. Note l . ) nicht anders als durch die
Annahme heben , daß dieser nur von denen weltli¬

chen Gerichten angenommenen Principien rede ,
worauf auch die Ausdrücke , in welchen beide Ar¬

tikel abgefaßt sind , sich sehr wohl deuten lassen .

i ) Ueber dieses Recht des Pabsies . Vergl . Cap . 15 ,
X . qui filii sjnt legitimi ( IV . 17 . ) .

h ) Ein kaiserliches Lcgitimationsrescript aus der
Regierung K . Conradö IV . hat Goldalt Con¬
flit . Imp . Tom . 3 . pag . 398 .

I ) Schwab . Landr . Art . 376 . Gewinnt aber
ein Mann einen Sohn unehelich , den mag der

Babst wohl zu einem Ehekind machen und auch
der Kaiser nach seinem Recht . — Aber der Babst

noch der Kaiser mögen ihnen das Recht nimmer

geben , daß sie erben mit ihren Maugen als ob

sie im Mutterleib Ehekind gewesen ; wä¬
ren . Nur wertn der Ehe zur rechten Zeit
( d . h . nicht vor 40 oder 41 Wochen nach eingegan¬

gener , und nicht später nach getrennter Ehe ,
Schwab . Landr . Art . 282 . ) , oder in einem
matrimonio pntativo geboren ist , ist nach der
Theorie der Rechtsbücker für ein eheliches Kind

zu halten . S . das Sachs . Landr . B . 1 . Art .
36 . 37 - B . Z . Art . 27 . Schwäb . Landr »

Art . 379 . Hiernach ist denn gewiß auch . II . F .
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2.6 § . ii . von allen Arten der Legitimation zu
verstehen .

7» ) Jede Legitimation war also ursprünglich der Wüs¬
tung nach minus pl ^ na , ob sie es gleich der A b -
ficht bey der Ertheilnng zu Folge , nicht seyn
sollte . Das Note K . angeführte Legitimationsre -
script Kön . Konrad IV . erstreckt die Folgen dersel¬
ben ausdrücklich dahin : ut tanquam legitimi et
legitimo thoro nati , in bonis paternis et ma¬
ternis quae feudalia non existunt , suc¬
cedant : et ad omnes actus publicos et civiles
honores admittantur . — Man steng erst dann
an ausdrücklich nur die Rechte , welche man
jezt unter der unvollkommenen Legitimation ver¬
siebt , durch ein Rescript zu ertheilen , als man
die Würkungen der Legitimation nach dem römi¬
schen und canonischen Rechte allgemein anerkannte ,
und die Ausschließung des Leaitimirten von der
Succession , höchstens nur auf die Leben und
Stammgüter , dem alten Herkommen gemäß , be¬
schränkte Daß sich dieß noch in diesem Umfange
wenigstens an den meisten Orten erhielt , davon
lag der <« r » nd darin , daß das Longobardische
Recht dasselbe unterstüzte , und der Adel in seinen
Hauögesezen die eheliche Geburt zur Bedingung
der Successtonsfahigkeit machte .

n ) Von dieser Zeit an wird nach dem S ä ch s. L a n d r .
B . l . Art . 45 . und B . > Art 45 . das Weib des
Mannes Genossin , und tritt in sein Recht , wo
sie in sein Bett tritt .

0 ) Sächs . Landr . B . l . Art . 45 . B . 3 . Art . 45 .
s. oben Note c .

§ . 352 .

Eine eigentliche Gewalt kommt immer
nur noch dem Vater über seine ehelichen Kin -
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der zu . Die Spuren einer elterlichen Ge¬
walt , welche man gewöhnlich in den Rechts¬
monumenten dieser Zeit finden will , beziehen
sich entweder auf die Rechte der Zucht , zum
Zwecke der Erziehung , die freilich beiden El¬
tern von jeher zukamen a ) , oder auf die Be¬
fugnisse , welche die Mutter in Rücksicht auf
das Vermögen der Kinder hatte , die aber aus
ganz anderen Gründen entsprangen Z>) . Die
Gewalt aber die der Vater hatte , und die
sich als ein Schuz ( munclium § . 55 .) haupt¬
sächlich in der Befugniß zeigte , das Kind da
wo es sich nicht selbst vertreten konnte zu ver¬
treten c ) , ( weshalb auch von der väterlichen
Gewalt in den Rechtsbüchern der Ausdruck
Vormundschaft gebraucht wird d ) , konnte schon
darum die Mutter nicht haben , weil sie selbst
noch immer vor Gericht nothwendig durch ei¬
nen Vormund vertreten werden mußte ( § . 353 )
dd ) . Die gewöhnlichen Beendlgungsarten der
väterlichen Gewalt bey Lebzeiten des Vaters ,
sind : Absonderung beydenSöhnen , welche
diesen von Zeit der erlangten Volljährigkeit an
freistand 371 . ) e ) , und Ehe bey dcnTöch -
tern / ). Außerdem konnte sie auch wegen Miß¬
brauch verloren werden g ) . Die Absonde¬
rung bestand entweder in der bloßen Ent¬
fernung aus dem Hause des Vaters , oder
in der Absonderung der Güter ( § . Z71 . ) ,
durch welche die väterliche Gewalt auch dann
aufhörte wenn der Sohn im Hause blieb , oder
in beyden zugleich /r ) .

a ) Von dieser allein spracht das Kaiser rech t
23 . 2 . Art . 4 . Der Kaiser hat vorbodin dcmVa -
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ter und der Mutter daz se er Kind sollen czin
mit fetterlicher Bescheidenheit .

d ) S . unten § . 369 . Von diesen spricht daS S ä ch s.
La n dr . B . i . Art . 13 .

c ) Sächs . L a n d r . B . 2 . 17 . Schwä b .
L a n dr . nach Art . U2 . und Art . ug 120 . das
jedoch hier auch aus dem römischen Recht schöpft .

d ) S äch s. L a ndr . B . r . 2 Ivt . ir .

dd ) Nach dem a ltfrifischen Lan bracht ( bey
Schotanus pag . 42 . ) hat der Sohn sogar
noch immer das Mundium ( moudschet ) über die
Mutter , wenn er volljährig ist .

e ) Schwab . Lands . Art . 387 . Nach dem K a k-
se rreckt hört sogar mit der Grosjadrigkeit das
Recht der elterlichen Zucht von selbst auf S . B . 2 .
Art . 6 .

/ ) Sachs . L a n d r . B . i . Art . 45 .

g ) Kai serrecht B . 2 . 2lrt . Z . Wo ein Mann
mit seinen Kindern nnfredelichcn lci et , also da ; es
daz Kind nicht verdienet , unn die Scholt mehr
ist dez Vaters , do Hot derKeiser erloubet dezKin¬
des nechsten Fründen da ; se den Son scheiden von
dem Vater , also daz dem Svne sin Erbe nach¬
folge .

h ) Sächs . Landr . 25 . 1 . Art . n . 15 .

§ * 353 *

Die gesezliche Vo rmnndschaft über
Unmündige , dauert noch immer bis eine Per¬
son die Fähigkeit erlangt hat , ihr Vermögen
unabhängig zu verwalten , und . sich in allen
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Angelegenheiten selbst zu vertreten , d . h . bis
sie zu ihren Jahren ( oder Tagen ) gekom¬
men ist . Diese Volljährigkeit tritt nach
Sachsenrecht mit 2i , nach Particularrecht und
vielleicht überhaupt nach fränkischen Recht , mit
18 Jahren ein aj . Doch erlangt der Unmün¬
dige schon mit dem Alter von iZ Jahren und
6 Wochen , die Fähigkeit Lehen zu empfangen
b ) , und nach manchen Particularrechten mit
eben diesem oder noch früher , die Befugniß
sich selbst einen Vormund zu wählen c ) . Der
Schwabenspiegel nimmt auch schon den Unter¬
schied zwischen Curatoren und Tutören aus dem
römischen Recht auf cc ) , der inzwischen , so
wie er ihn auffaßte , unmöglich practisch wer¬
den konnte , du die Curatel über die deutsche
Volljährigkeit hinaus dauern sollte ; eher fand
der Grundsaz des römischen Rechts Eingang ,
daß auch die Mutter die Vormundschaft über¬
nehmen könne dj . Neben der gesezlichen
Geschlechtsvormundschaft , kommt auch eine frei¬
willige vor , weil ein Weib zur Betrei¬
bung gerichtlicher Geschäfte , wenn es
seinen gesezlichen Vormund nicht zur Hand hat ,
sich einen andern wählen , oder vorn Richter
bestellen lassen muß e ) . Auch wird der Aus¬
druck Vormund von dem gebraucht , welcher
freiwillig von einem Andern zu dessen Ver¬
treter vor Gericht oder im Kampf gewählt
wird , ohne Unterschied ob die Veranlassung
dazu in der Altersschwäche von jenem liegt
( wc >l er über seine Tage gekommen d . h . über
60 Jahr alt ist ) , oder in anderen Gründen ,
welche eine volljährige Person die noch bin -
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weit ihren Lagen d . h . unter 60 Zähren ist,
dazu bestimmen mögen / ) .

a ) Sächs . Ssliibr . B - i . Art . 23 . Wenn die
Söhne noch binnen ihren Jahren sind , so
nimmt ihr ältester ebenbürtiger Schwertmagen
daS Heergcwctt allein , und ist der Kinder Vor¬
mund daran . Wenn sie alsdann zu ihren
Jahren kommen , so soll er es ihnen benebst
ihrem völligen Gut wiedergeben , er könne denn
berechnen wo er es in ihren Nutzen verthan habe ,
oder daß er es durch Unglück und ohne seine Schuld
verloren habe . Ob gleich ein Kind nach Lehn -
rech t zu seinen Jahren kommen , so soll doch des¬
sen rechter Vormund demselben an seinem
Gute vorstehen , und dem Herrn an des Kindes
statt und nach deö Kindes Rechte dienen , so lange
dasselbe wegen seiner Thorheit oder Kindheit oder
Schwachheit des Leibes sich selbst nicht vorstehen
kann . Wer aber deö Kindes Erbe ist , dem soll
des Kindes Vormund von Jahren zu Jahren des
Kindes Gut berechnen . — B . 1 . Art 42 . Vor
seinen Tagen und nach seinen Tagen mag ein
Mann wohl einen Vormund haben , ob er dessen
bedarf , und mag dessen auch wohl entbehren wenn
er will . Wer seinen Vormund nicht zur Hand
hat , der soll ihn auf den nächsten Tag der von
Gerichtswegen um seine Klage angesezt wird , vor¬
bringen . Ueber ai Jahre ist der Mann zu sei¬
nen Tagen kommen und über 60 Jahre so ist
er über seineTage kommen , da er einen Vor¬
mund haben soll ob er will , und kranket damit
weder feine Buße noch sein Wehrgeld . Wenn man
eines Mannes Alter nicht weiß , und er hat Haare
im Barte und unten und unter jeglichem Arme ,
so soll man wissen , baß er zu seinen Tagen kom¬
men ist . Wenn ein Kind zu sein en Jahren
kommt , so muß es wohl seines Weibes , und ei¬
nes jeden wes es . will , Vormund seyn und auch
zu Kampfwarts , ob es gleich binnen seinen
Tagen ist, denn als es sich selbst vorstehen kann .
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also kann es auch seinem Mündlein wob ! vorste¬
llen . Schwab . Lande . Art . 327 . Wenn ein

Mann kommt zu 18 Jahren , so hat er sein volle

Tag ; will er so mag er Vormund nehmen , will

er so mag er sein wohl entbehren Aber König
Karl hat gcsezt er soll Pfleger haben bis auf 25

Jahr .

b ) Sächs Lehenr . Art . 28 . Kinder Jabrzahl ist
dreyzehn Jabr und sechs Wochen von ihrer Geburt ;
doch bedürfen sie es darnach ob sie jemand betoi -

dingen will nni ihr Lehen , dieweil sie zu ihren Ta¬
gen noch nicht kommen sint >, daß ist zu einem Jahr
und zu zwanzigen so müssen sie wohl zu Vor¬
mund nehmen einen ihres Herrn Mann der sie

vertrete zu Lchnrecht .

c ) Nach dem Schwab . Landr . Art . ZIY . haben
dieß Recht Knaben mit dem i4tcn , Mädchen mit
dem rsten Jahre , wenn sie erweisen können , daß

ihnen der Pfleger „ übel gethan habe -" Art . 32 » .

hat sogar dieß Wahlrecht ohne dicke Einschränkung .
Die Statuten von Braunschweig bey t eibr . itz

Scr . II . B . Tom . 3 . gestatten jene Wahl fP . 2

Nr . 48 ) einem Kinde wenn es 12 Jahr alt ist .
Eben so die Goslarischcn Statuten Art . io . eden¬

das . S . 400 . ) wobey gesagt wird , ein Kind sey
im rzten Jahr „ zu seinen Jahren " gekommen .
Man siebt leicht , daß diese „ Jahrzahl " wie die

zur Lehensfähigkeit , sich nur auf ein einzelnes
Recht bezieht .

cc ') Vergl . Art . gig bis 328 . wo diese Lehre über¬
haupt mit sihr vielen Einmischungen aus dem rö¬

mischen Recht abgehandelt wird .

d ) Auffallend ist , daß der Schwabenspiegel diesen
Grundsaz nicht hat , und ein stringenter Beweis

daß ergewiß noch an wenigen Orten practisch war ,
was jedoch auch schon aus seiner gänzlichen Unver¬
einbarkeit mit der Geschlechtsvormundschaft ge¬

schlossen werden mag . Doch haben ihn dieAugs -
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bürg er Statuten von 1276 . Art . 228 . S Walch
Beytrage zum deutschen R . Th . 4 . S . 229 .

0 Sachs . Landr V . I . Art . 4Z bis 47 . B . 2 .
Art . 6z . Schwäb . Landr . Art . 313 . » ach
Art . 366 .

f ) Sachs . Landr . B . 1 , Art 4 ? - S . Note g .

§ . 354 '

Die Sachen welche zu echtem Eigen¬
thum beseßeu werden sind entweder Eigen ,
d . h . unbewegliches Gut und was diesem recht¬
lich ( auch nur in gewisser Beziehung ) gleichge -
sezt ist a ) , oder fahrende Habet , ) ; auch
wird Eigen dem Lehen ( § . 364 . ) entgegen -
gcsezt c ) . Gleichbedeutend mit Eigen wird zu¬
weilen der Ausdruck Erbe gebraucht d ) , der
sich aber , wenn er eine einzelne Sache bezeich¬
net , gewöhnlicher auf den in manchen Bezie¬
hungen wichtigen Unterschied , zwischen dem von
B lutsfreunden e ) ererbten und dem
auf andere Weise erworbenen Eigen be -
zieht / ) , und für den gcsammten Nachlaß ei¬
ner Person genommen , auch die fahrende Habe
unter sich begreift g ) .

a ) S chwäb . Landr . Art . 268 . 270 .

b ) Sä ch s. Landr . B . 1 . Art . 29 , 54 , 52 . B .
3 . Art . 83 . An dieser giebt cö kein anderes
als echteö Eigenthum . Alles abgeleitete dem Ei¬
genthum analoge Bestzrccht bezicht sich nur auf
Grundstücke . Bon diesem s. § . 362 u . f ; . In

Bd . 11 . ‘ $ l
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diesem und den folgenden §§ . ist zunächst und

hauptsächlich nur vom echtem Eigenthum die
Rede .

c ) Sächs . Landr . B . 2 . Art . Z .

d ) I . B . Schwäb . Landr . Art . 268 . 288 .

e ) Schwäb . Landr . Art . 296 .

s ) Daher ist nicht ungewöhnlich , den Ausdruck
Erb und Eigen zu gebrauchen , um anzudeu¬

ten , daß jede Art von Eigen gemeint sey . A . B .
Sächs . Landr . B . 1 . Art . 5 . S . Hier . von

der Lahr im Vokabular , bey LenlcenberA

Corp . iur . Germ . m . a * Tom . S , Sect . 2 -
p . 22 .

g ) Sächs . Landr . B . 1 . Art . 6 .

§ . 355 .

Der Besiz einer Sache heißt die Ge -
wehre ( Were ) im weiteren Sinne dieses
Worts er ) . Im eigentlichen und technischen
Sinne aber , bezeichnet dieser Ausdruck den Be¬
siz des Eigenthümers b ) , daher der , wel¬
cher eine Sache in bloßer Nuzung hat , keine
wahre Gewehre hat c ) . Der Besiz des
vollen Eigenthümers , heißt die eigen¬
thümliche ( egenlike ) Gewehre , im Gegen -
saze der Lehnsgewehre , oder einer ande¬
ren Gewehre , neben welcher einem Änderen ge¬
wisse im Eigenthum liegenden Rechte zustehen
d ) . Im Gegensaze des Besizes in . fremdem
Namen aber , heißt der Besiz des ( vollkomme -
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nen oder unvollkommenen ) Eigenthümers - le¬

dig liche Gewehre e ) ,

ß ) Sachs Landr . it . 60 . Wenn ein Mann
einem andern ein Pferd oder Kleid oder eini -

gcrley fahrende Habe leihet , oder zu Pfand
versetzet , oder auf was Art er solche mit seinem
Willen anö feinen Gewehten läßt - und ver¬
kaufet sie der welcher sie in seinen Gewehren

hat u . s w . - Vergl . auch die Glosse zu Jij 44 .

b ) Sächs . Landr . II . 24 . Es kann jedweder

seines rechten Gutö wohl mit Rechr los wer¬
den - als ob er es verkaufet ober versetzet oder

aufläßt - oder sich gegen seinen rechten Herrn ver¬

jähret - oder ob es ihm zu Lanbre i t oder zu Le¬
henrecht vertheilt wird , oder yuf welche Weise er

ungezwungen davon abgebet , so ist er der Ge¬
wehre mit Recht verlustig . — Auf diese Bedeu¬

tung deö Wortes weist auch die Etymologie . dessel¬
ben hin ; denn es ist davon abzuleiten - daß der
Veraußerer das Eigenthum des veräußerten Gm

tcs gewähren muß . Sächs . Landr . B . 2 .
3 lrt / iZ . B . fl . Art . 4 - 8Z . >L . den folgenden § .

H Schwab . Landr . Art . 135 . Giebt ein Mantt
dem andern sein Gut mit Nutz und mit Ger

wehre » . s. w .

d ) Sachs . Landr . 33 . 2 . Art . 44 . Wer sich atz
seinem Lehen oder an seiner Mutter oder Niftel

Leibgeding Eigen zusagt , der muß die eigen¬
thümliche Gewehr mit sechs schöffenbaren

' Männern beweisen oder ihm - wird Brua > daran .
Eben so hat das Schwäb . Landr . Art . 309 .

Die Gewehrs welche der Ehemann nach Sächs »

Landr . I , zi . an dem Vermögen seiner Frau
Uicht erhalten kann , ohnerachtcr er nach > , 45 .

eine wahre Gewehre an diesem Vermögen hat , ist

eben so von der eigentlichen Gewehre - im Gegen -

Vd - it . L ! L
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sahe bet Gewehre welche er als ehelicher Vogt hat ,
zu verstehen . S unten § . 369 -

e) Sa chs - Lande . II . 57 • Ob wohl ein Gut ih¬

rer etlichen gehöret , also daß cö emcr von dem
andern hat , so soll man doch , waö man auf dem
Gute thut dem bessern , der cö m lcdiglichen
Gewehren bat und anders niemanden . Schwäb .

Landr Art . 337 Der an einem Lehen fre¬

velt merk also . Und ist daß ein Mann ein Gut

von dem andern hat , wer auf dem Gut oder in

dem Gut frevelt , daß er mit Nuze in lediglicher
Gewehr hat und in großem ( Berg . ganzem ) Nutz ,

dem soll man besseren . - Ganz falsch versieht

diese Stelle Hier . von der La hr im Y' ocabul . un¬
ter dem Worte lcdlgllche Gewehr ( 8 e n k e n b e r g
C j G in . aevi Toni . 2 . Scct . 2 . p . 38 ) . von ,

bloßen Besitz ohne Proprietätsrechte , wie sich dieß
aus Sachs . Landr ! , 34 crgiebt . , , Wenn

ein Mann sein Gut übergicbt , und es , wieder zu

Lehen einpfahet , so hilft dem Herren die Ucber -

gabe nicht , er behalte denn das Gut Jahr und
Tag in seinen lcdiglichen Gewehren . Her -
nacy mag er es jenem sicherlich wieder leihen , doch
so daß weder dieser noch einer seiner Erben Eigen

daran bereden kann . Vergl . auch die Glosse zu

Sächs . Landr . B . 2 . Art . 57 .

§• 356 .

Jedes Recht a ) auf eine Sache welches

durch den Richter gcschüzt werden soll , erfor¬

dert eine Autorität auf welche es sich stüze . Diese

kann sowohl in dem Eigenthum selbst , als auch

. in der bloßen Qualität des Besizes bestehen ;

in diesem Falle heißt die Gewehre eine rechte

Gewehre , welche durch den förmlich er¬

worbenen , und binnen Jahr und Tag ohne recht -
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liche Widerspräche fortgesezten Besiz , er¬
langt wird b ) . . Wer daher als Inhaber einer
Sache in Anspruch genommen wird , und daran
das vollkommene oder lehenbare Eigenthum be¬
hauptet c ) , muß den Grund seines Besizes an¬
geben , und entweder seinen Erwerbungsgrund
oder die rechte Gewehre erweisen d ) , Versucht er
I . ) jenes , und i ) der Beweis gelingt , so wird
sogleich gegen den Kläger entschieden , falls die¬
ser nicht den Beweis durch einen Gegenbeweis
zu entkräften , und zugleich sein Eigen¬
thum oder eine rechte Gewehre durch Eid mit
Eidhelfern ( s. Nro . 2 . ) darzuthun im Stande
ist e ) . 2 ) Mißlingt hingegen dieser Beweis , so
kann der Beklagte , wenn dieß bloß dadurch ge¬
schieht , , daß der Auctor ( Gewere ) sich weigert
ihn zu vertreten szu gewehrcn ) , sich noch jezt
durch die rechte Gewehre , die er selbst hat, schü -
zen / I ; fehlt es ihm aber aus einem anderen
Grunde am Beweise , oder unterliegt sein Au -
ctor , der ihn gewehrt , in dem Beweise des ihm
zustehenden Eigenthums oder der rechten Ge¬
wehre , welchen dieser , falls er den Beklagten
vertreten will , übernehmen muß , ( d . h . wird
ihm die Gewehre g eb r 0 ch e n , ) so wird sogleich
für den Kläger gesprochen , wenn sich dieser über
sein Eigenthum durch Eid mit Eidhelfern legiti -
mirt ( zu der Sache zieht § ) . II . ) Falls sich der
Beklagte auf die rechte Gewehre beruft und sie
erweist , so wird eben so für ihn gesprochen , als
wenn er sein Eigenthum erwiesen hatte , wenn
nicht der Kläger sein Eigenthum , oder eine Ge¬
wehre aus einem Grunde darthut , welcher star¬
ker ist als der aus welchem der Beklagte besizt

•SV
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/ 0 » Äst alles gleich , so wird die Sache getheilt

i ) . Eine Folge der rechten Gewehre ist übri¬

gens , daß man dem Eigenthümer keine Früchte

zu restituiren braucht / -) ,

o ) Der Besiz hingegen , wird auch ohne Angäbe
des Rechtsg ur . des , gegen jede widerrechtliche

Störung geftrützt . Sächs . Landr . B . 2 . Art -

Lg . 25 . Sckwäb . Landr . Art . z 15 .

b ) Sächs Landr B . 2 . Art . 44 . Wer Jahr und
Tag Gut in seinen Gewehren bat ohne recht¬
liche Widerspräche , hat eine rechte Gewehre
daran . Dieweil man aber ein Gut unter einem

Manne bekla gt svergl jedochSchwäb Landr .
Art . t2Z ) rwch Recht , so lange er es darüber
behält , er gewinnt doch nimmer eine reckte Ge¬

wehre daran , als lange man die rechte Klage er¬

weisen mag ,

c ) Wer nur NamenS eines Anderen besitzt , braucht
sich hingegen auf den Rechtsstreit nicht einzulas¬

sen . Vergl . R ichtsteig des Landrechtö ' B , r ,

Prt . 14 ,

dy Sächs , Landr , SS . 2 , Art , 42 . Wenn einer
auf den anderen klagt , daß er ihm sein Entnehme

so ihr jeglicher sich zu Lehen zusaget ( dasselbe

gilt aber auch nach Schwäb . Landr Art . 121 ,
wenn das Gut für Eigen angesprochen wird ) , sa¬

gen sie es sich von zwey Herren zu , so soll jeder

seinen Herrn ( Schwäb . Landr . a . a . O . seinen
Gewehren ) bringen , und wer gewehret wird be¬
hält es . Wer nicht kommt der verliert es ob sie

es beyde ohne ( rechte ) Gewehr ansprechen , und

zugleich mit dem Gute hclehnt sind , Hat einer
von ihnen Jahr und Tag eine rechte Gewehr an

dem Gute ohne rechtliche Widerspräche gehabt , der
verliert sein Gut darum nicht , wenn ihm gleich
sein Gewehre zu rechter Gewehrschaft entsteht .

Aber er muß es zu seinem Rechte vertrc -
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t en . Vergi . Richtstcig des Landrechts B . r .
Art . 25 . 26 .

<0 Sächs Landr . 95 . - . 3srt . 36 . Verqf . mit
Sckwäb . Landr Art . i6t , und Richtsteig
Landr B . 1 . Art . 17 . 3lrt . 26 .

/ ) Sächs . Lan dr . B 1 . Art . 42 . s . Note 6 ,

S ä chs . La ndr . B . 2 . Art . 36 . qs . DerUor -

tlicil der rechten Gewehre besteht also eigentlich

bloß darin , daß sich der Kläger nicht mit Eidhel¬

fern zu seinem Gute ziehen kann .

■h) Säch s Landr . B . 2 . Art . 43 . Wer ihm ein

Gut zusagt zu Lebenund ein anderer sage es iey

sein Eigen , sprechen sie es wir gleicher Ge¬
wehr an , so muß es dieser eher mit zweyer

Schöffen Zeugniß zu Ergen behalten , denn der an¬

dere zu Lehen Ererbtes Eigen muß auch ein
Mann eher behalten als ein Minderer gekauftes

oder gegebenes Eigen . Bergl . Richtsteig V . r .
Art . 26 ,

0 Sächs . Landr . B . 3 - Art . 21 .

h ) Sächs . Landr . 93 , 2 . Art . 44 «

§ ‘ 357 -

Die Erwerbungsarten , welche das deut¬
sche Recht kennt , sind : Gesez a ) , Ausspruch
des Richters b ) , Occupatior : c ) , Acceffion cl ) ,
Uebergabe ( Erbvcrtrag ) und Erbschaft . Eine
erwerbende Verjährung kennt das ge¬
meine deutsche Recht nicht e ) , da man aber
das Bedürfniß eines solchen Instituts fühlen
mochte , so fanden theils hie und da schon die
Grundsäze des Römischen Rechts von der Ver -
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jährung Anwendung f ) , theils bildete man m .

manchen particuldvc » Normen die Exstin -

ctivy erjährung des deutschen Rechts ( § . 377 )

zu einer Erwerbungsart um , wozu die Rechte

dessen der eine rechte Gewehre hatte , einen leich¬

ten Uebergang darboten § ) .

0 ) Z . B . Sächs . Lande . B . I . Art . 28 . 29 . veegl .
mit B . 3 . Art . 80 .

b ) Z . B . S a ch s. Land r . B . 1 . Art . 70 . B . 2 ,
Art . 24 . 37 . m

e ) Sä ch s. L a n dr . B . 2 . Art . 29 . 61 .

-?) Sachs . Lande , B . 2 . Art . 36 . Schwab .
Lande . Art . 161 .

e ) Die Stellen der Rechtsbücher , auswelchenwan

gewöhnlich daö Gegentheil beweisen will , SäMs .
Lande . B . 1 Art . 28 . 29 . sprechen dieß von der

Epsiinctivverjahrnng , und daß man unter der rech¬
ten Gewehre , die durch den Best ; von Jahr und
Tag erworben wurde , kein durch Verjährung er¬

worbenes Eigenthum verstehen kann , well ja ein

solcher Besizer dem wahren Eigenthümer weichen
muß ( s. § . 356 . vergl . Sacks . Landr . B . 2 .
Art 42 ) , hat schon Schilt » r ( blxere . all Fand .

Ex . 45 . j )' . Z2 . ) bemerkte ^ Vergl . auch C . U .
Grnpen deutsche Alterthümer Äbh . 1 . Selbst
das ältere Pärticularrecht , kannte , wie es scheint ,

keine Acquisiitivverjährung ; die Stellen der Leg . et
Stat , familiae S . IJ etri ( von Vurchard Bischof

von Wormö s. oben § . 23g . Note e . ) , welche
llicciu s de praefer , Germ . Gap . 4 . § . I . da¬

für anführt , sprechen auch nur von der Cxstin -
ctivverjahrung .

/ ) Schwäb . Landr . Art . 269 .

g ) Man brauchte nur den , welcher eine rechte Ge -
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wehre hatte , unbedingt gegen jeden Dritten
zu schüzen . Die älteste Spur dieser Ausdehnung
der Exstinctivverjährung , findet sich meines Wis¬
sens in dem alten Soestcr Stadtrechte 2itt ,
( bey Th . Ge , Guil . Emminghaus Commenta¬

rius in jus Sufatense antiquissimum 1755 , 4 .
p . 12z ) . Quicunque de rnanu Schulteti
vel ab co qui auctoritatem habet , domum vel

aream vel mansum vel mansi partem recepe¬

rit , ct per annum et diem legitimum quiete
possederit , si quis in eum agere voluerit , pos¬
sessor tactis reliquiis sola manu obtinebit , et
6ic de cetero sui warandiis erit , - ne e am¬

plius supra praedictis gravari po¬
terit .

§ - 358 -

Zur Erwerbung des Eigenthums durch Ue -

bergabe gehört : i . bey fahrender Habe , wei¬

ter nichts als die Erwerbung der Gewehre im

weiteren Sinn ( § . 355 . ) er ) . Eigen hingegen

muß im echte Ding ( § . 382 . ) vom Verauße -

rer durch die Erklärung das Eigenthum übertra¬

gen zu wollen , au fg e lassen , und mittelst sym¬

bolischer -Tradition empfangen werden b ) . Durch

diese Handlungen ist die Erwerbung vollendet ,

wenn gleich noch eine richterliche Einweisung in

die Gewehre folgen kann e ) . Aus dem Geschäft

aber , durch welches der Veräußeret sich zur Auf¬

lassung verbindlich machte , kann schon gegen ihn

und seinen Erben , so fern dieser überhaupt durch

dasselbe verpflichtet wird ( § . 359 . ) , auf die Voll¬

ziehung der Auflassung geklagt werden d ) . Die

gerichtlichen Auflassungen , wurden ' schon in die -
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ser Periode , in besondere Gerichtsbüchcr einge¬
tragen e ) .

a ) S ä ch s. Landr . 23 .' z . Art . 4 . Schwab .
Landr . Art . ZlL . RichtsteigB . » . Art . 13 .

Sachs . Landr . B . 1 . Art . 52 . Ohne der Er¬
ben Urlaub , und ohne echte Ding muß niemand
sein Eigen und sein « Leute geben . Doch vertau¬
schen die Herren wohl ihre Dienstleute ohne Ge¬
richt , wenn man nur dc » Wiedcrtausch beweisen
und bezeugen mag . Schwäb . Landr . Art - 312 .
An deö Vogts ding mag nyeman sein eigen hin¬
geben , daß eö kraft müg haben . Nur scheinbar
widerspricht diesen Stellen Sachs . Landr . B . r .
Art . 34 . Ohne des Richters Urlaub kann ein
Mann gar wohl mit der Erben Erlaubniß sein Ei¬
gen vergeben , nur daß er eine halbe Hufe Landes
und eine ' Hvfstatt , darin man mit einem Wagen
umlenken kann , behalte . Davon soll er dem Rich¬
ter seines Rechts pflegen . Vcrgl die Glosse zu
diesem Artikel und B . 2 Art - g , Schwäb , Landr .
Art . 3x0 . — Wenn übrigens im Säcks . Landr .
D . 2 . Art 24 das Verkaufen dem Auflassen als
eine besondere Art wie man der Gewehre verlu¬
stig werde , entgegengesetzt wird , so ist unter je¬
nem wohl die Veräußerung fahrender Habe zu
verstehen — Vcrgl . So e st er Sta t ut . Art . 33 .
und Hamburger Statuten von 1292 . Tit .
van erve Art . 2 ( bey Ander so » Hamburgische
Statuten u , s. w . 1782 . 8 . S . 260 . ) ,

c ) S ä cd s. W e i ch b , Art . 20 . Nun boret ob ein
Mann sein Eigen vergeben will binnen Weichbild ,
wie er das thun soll , damit es rechtlich sey und
hulflich dem der es haben soll . Er soll kommen
zu rechter Dinqstatt , und vor die Bänke , mit
dem der es empfabcn soll ; so frage dann der der
das Eigen vergeben twll , wie er sein Eigen
vergeben soll , so findet man ihm zu
Recht mit der Erben Laub , ob es Erb oder gab ,
hast Gut ist , daß es nicht beerbt oder ungabhaft
Gut sey , also daß ezö gekauft hab um sein Geld ,
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denn so messt ers geben wem er will ohne jemandö
Widersprechen Wenn ers dann vergeben und je¬
ner empfangen , so frage dieser ob er cs -al 'o em¬
pfangen habe , daß es ihm hülflich sey zu
seinem Rechte . Wenn ibm das gefun¬
den wird , so birte er die Einweisung von Ge¬
richts halben So sog ibn der Schullheis ein¬
weisen , oder Voigt ob die Gab vor ihm geschehen
ist , und die Schöpven sollen mit ihm gehen , ,
die da sehen und hören sollen , daß inan ihn
recht und redlich einweise , denn sie snüffen des
danach Gczeiigen seyn , ob man sie dazu bedarf .
Der Richter soll in das Haus gehen , oder in die
Hofstatt ob da kein Haus ist , und soll jenen
nehmen bei der Hand , und soll ihn leiten vor
den Schoppen in das Haus , und die sollen ihm
nachgehen , und soll sprechen diese Worte : in die
Gab die d >r gegeben lst vor den, Gerichte weise
ich dich , als dir das Urtheil ertheilt hat ,
und seze des die Schöppcn zu Gczengcn , und
die anderen Dienstpflichtigen , daß ich dich hier
einaeweisct habe als Recht ist . So ist er dann
vollkommen an feinem Rechte

d ) Sächs . Landr . B . i . y .

e ) S - Hamburger Stadtr » von 1270 » ( bey An -
son pag , 30 !) von 1292 , ( ebcnbas. pag . 260 . ) .

§ , 359 *

Fahrende Habe mag auch ohne Einschrän¬

kung und auf jede Weise vom Eigenthümer ver¬

äußert werden , so fern er nur überhaupt fähig

jst ^ über sein Vermögen zu disponiern a ) , Ei¬

gen hingegen nur mst der nächsten Erben

Urlaub , wobey der Ausdruck Veräußerung im

weitesten Sinne zu nehmen ist b ) . Bey einer

Pcräußerung ohne des nächsten Erben Einwilli -
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gung , kann sich dieser c ) des Gutes vor Ge¬

richt unterwinden d ) , sein Recht erlöscht

aber binnen fJahr und Tag von Zeit der gesche¬

hen cn Auflassung <0 . Eine stillschweigende

Einwilligung ist vorhanden , wenn der Erbe ge¬

genwärtig ist und nicht widerspricht / ) . Das

Einwilligungsrccht ist eine freye Befugn iß ,

außer in so fern die Veräußerung aus Noth

geschieht , daher in diesem Falle den ' .Erben vor

der Veräußerung bloß die Ausübung des Vor¬

kaufsrechts angeboten zu werden braucht § ) . In

manchen Statuten mag das Einwilligungsrecht

der Erben schon jczt allein auf diese Bcfugniß

eingeschränkt , und ihnen statt des Rechtes sich

des Gutes zu untcrwinden , als wenn der Ver¬

äußeret schon gestorben wäre , binnen Jahr und

Tag nur ein Recht des Rückkaufs gestattet

worden seyn h \ auch beschranken manche Sta¬

tuten schon das Einwilligungs - und Vorkaufs¬

recht des Erben auf Erbgut r ) . Verbote der

Veräußerung des Eigen an die todte sHand ,

kommen auch schon öfter vor / <) .

a ) Sachs . Landr . B . r . Net . $ 2 . ScbwAb »
Landr . Art . 384 . Alle dieweil sich der Mann
also verwalten mag , daß er sich beanrtcn mag
mit einem Schwert und mit einem Schild , auf
ein Roß kommen mag von einem Stein oder
von einem Steck der eine Daumellr hoch ist,
ohne eines ander ? » Mannes Hülse , doch soll
man ihm das Roß heben m . o den Stegreif . Die¬
weil er das mag thun und reiten alles Weges
eine Meile , so mag er ihun mit seinem fahren¬
den Gut was er will . Und alsbald er das nicht
thun mag , so mag er weder geben , noch leihen ,
noch lassen , noch thun das jemand fromme , dem
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er giebt , oder ihm laßt , oder tönt ' leiht , das

jenen schabet die seines Gutes wartend sind .

I ) Lü b i s che Statuten van - 2s§ . ( bey Dreyer
Sannnl . verm . hbhandl . zur Erlant . der deut¬

schen Rechte Th . i . S . 446 / ) . Hereditaria
bona , id est Torfach eigr .h , ,neiuo potest
i m p i g 11 orare vel dare sine hereduui con *
nivemin . ' S a As . Lands . B . 1 . Art . 2l .

Man mag mit der Erben Einwilligung
denen Frauen , wenn sie auch noch so jung , auf
ihre Lebenszeit Eigen binnen dem Gerichte über¬

geben , da daS . Eigen innen gelegen ist .

c ) -TVr entferntere Erbe hak kein Widerspruchsrecht ,
wenn er auch zur Zeit , wo dieses geltend ge¬
macht werden soll , der nächste wäre . Sachs .

Landr . a . a . O . Leibzucht kann den Frauen
niemand brechen , weder ein nach ,geborener Erbe ,

noch der auf den das Gut erstirbt .

d ) S achs . Landr . 93 . 1 . Art . 52 . Ohne der
Erben Urlaub und ohne echte Ding muß

niemand sein Eigen oder seine Leute vergeben .
Doch vertauschen wohl die Herren ihre Dienst -

leute außergerichtlich , wenn man nur den Wi -
dertausch erweisen kann . Vergiebt jemand der¬

gleichen wider Recht ohne der Erben Erlaubniß ,
so kann sich der Erbe dessen mit Urtheilen
untcrwinden , eben so , als ob jener

der eö vergab , da er es wegzugeben
nicht vermochte , bereits todt wäre ,

Vergl . Schw äb . Lan dr . Art . zl2 . undRicbt -
steig des Landr . 83 . l . Art 25 Daher ist auch
der Sohn nicht verbunden ein Gut aufzulassen ,
das der Vater versprochen hat , wenn er nicht

eingewilligt hatte . Sachs . Landr . B . 1 .

Art . '9 .

e ) S . den folgenden § .

/ ) Sachs . Landr . B . r . Art . 6. Welche Ver -
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gabung der Mann steht , oder welches Urtheil er
finden hört , und diesen nicht sogleich widersprich ^
dem mag er darnach nicht widersprechen » S »
auch die folgende Note .

g ) Wormser Dienstrecht beß Schannathist . Gpisc . Wormat , in Cod . prob . pag . 45 .
Art . 2 . Si quis praedium vel mancipia in
hereditatem acceperit , et in paupertatem in¬
ciderit , et ex hac necessitate hereditatem
vendere voluerit , prius proximis heredibus
cum testimonio proponat ad emendum ; Si
autem emere noluerint , vendat cui volue¬
rit . Art 6 . Si quis praedium vel heredita¬
tem suam infra familiam vendiderit , et ali¬
quis heredum suorum praesens fuerit et hi -

/hil contradixerit , vel si absens heredum ali¬
quis est , postea resciverit , et si infra spa¬
tium illius anni hoc reticuerit , postea iure
carebit . Lübecker Stadtrecht von 1266 »
( bey Dreyer a . a . O -) . Quicunque habet
bona hereditaria , et proponit ea vendere ,
primum debet ea oiferre proxirn is heredi¬
bus » adhibitis sibi duobus vel pluribus pro¬
batis et bonis viris . Si non , hereditatem
secundum iustitiam civitatis vendat . Ham¬
burger Stadt recht von 1270 . ( bey Ander¬
sen a . a . O . S . 31 . ) . Erve — mag nen Mann
wedde fetten , offte seilen ane erbe loff , id en sy
also , dat id eme not do , — unde de not schall
he bewysen mit erbafftigen Lüden , unde verko¬
stet id dar he will . S t a t . von 1276 . ( ebendas . pag .
155 . ) » So we syn erve tzerkopen will — de
schall id beben twen synen Naghcsten vrundcn —
und will et erer nen kopen , so möt he sin erve
wol verkopen deme de em allermerst daruinme
gheven will .

h ) Nur auf Sachs . Lands . t . 52 . ( Noted ) kann
man sich offenbar nicht berufen , da dieß von
einem ganz andern Falle spricht . Aber das Re »
vocativnsrechk mußte ohnstrritig darauf führen ,
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den Rückkauf zu gestattn . Auch erwähnt deö
RückkciufrechtS 11 . F . 3 . § . 1 .

i) Lübisch Recht von ic66 . ( a . a , 9 . ) . *Vir
libevum habet arbitrium impignorandi , ven¬
dendi , daudi , cuicunque vust , proprietates
sibi e onquisita -rum facultatum .
Hamburger ' Stüdtrecht von 1270 . ' ( a . a .
£>. ) . So wor ein Mann unn enc Vrouwe Erve
kvpet , des syn se weidlich to geven unde to
scllende weme bat se willet .

k ) Lü b i sch Recht a . a . 9 - Nemini siquidemlicet immobilia conferre ecclesiis , quin ea
vendat pro argento et illud offerat ecclesiis .
Qui hoc infregeiit 10 marcas argenti com¬
ponet .

§ . 360 ,

Gegen Ansprüche dritter Personen , welche
das Eigenthum des Auctors bestritten , mußte
dieser den Empfänger natürlich zu jeder Zeit ver¬
treten a ) , und ihm nach der Natur des Geschäfts
Gewähr leisten b ) . Um sich in dieser Beziehung
mehr zu sichern , war es üblich , besonders dann ,
wenn die Auflassung nicht nöthig , oder noch nicht
geschehen war c ) , sich die Gewehre gerichtlich
versprechen , und Bürgen für dieselbe bestellen zu
lassen ck) . UM insbesondere gegen die Ansprüche
der Erben gesichert zu seyn , ließ man entweder
diese bey der Auflassung ihre Einwilligung erthei¬
len und die Gewehre mit geloben e) , oder sich
auf Jahr und Tag Sicherheit für die Gewehre
bestellen / ) .
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a ) Sachs . Landr . B . 3 . Art . 4 .

b ) Sachs . Landr . B . z . Art . 8Z . wo aber der
Text verdorben ist , den das Sachs . Weichbild

Art . 50 , richtiger hat . Welcher Mann Eigen oder
fahrende Habe verkauft binnen Weichbild des soll er
ein Gewehr seyn dieweil erlebt ; man soll aber jenem

daö Gut lassen der es gekauft hat , und diesem zube¬

halten und zu verlieren , dieweil er es vertreten soll ;

dem eöyber gegeben ist , dcrmagda nicht mehr an¬
sprechen denn eine Gabe , darum darfman es ihm
nicht gewehrcn .

c ) Wcir die Auflassung bereits geschehen , so hatte man
den Richter und die Schöffen über daö Geschäft zn

Zeugen ( Sachs . Landr . I , 7 ) und brauchte also die

Gclobung der Gewehre eigentlich nicht ; hingegen
war man nur durch gerichtliches Versprechen der Ge¬
wehre sicher , wenn die Auflassung noch nicht gesche¬
hen war ( B . r . Art . 9 . ) , oder wenn der Gegenstand

gar nicht aufgelassen zu werden brauchte , da sonst
der Auctor der Klage auf Gewährleistung mit seinem
Eide entgehen konnte . B . 1 . Art . 7 . und 18 . und B .
3 > Art . 4 . ^

d ) Dieß geschah auch zuweilen , wenn die Auflassung
wirklich geschah , wie man aus dcu Urkunden über

die geschehene Auflassung sieht ; z . B . dipl . Henrici
de Plesse a . 114 ; . ( bey öudenus (Jod . dipl .
Tom . 1 . pag . 162 ) facta igitur hac conventione
ad locum qui ab incolis Scrannen nuncupatur ,
juxta Ilostorp de Helingenstadt processimus ;
ibi sanctorum representatis reliquiis coram iu -
dicibus , juxta legem Saxonum traditio ista no¬
bis confirmata est , sub sacramento iurisiurandi ,
astantibus memoratis fratribus . Meistens mag
dieß jedoch mehr der Erben wegen geschehen seyn ,

welche zu Bürgen genommen wurden , als um eine

stärkere Verpflichtung des Verlassers zu bewürken .

e ) So werden die Auflassungen in den Godicc . pitcu -
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raus . dsö Sächsischen Landrechts immer darge¬
stellt ; vergl . z . B . Grupen deutsche Alterthü¬
mer Cap . l .

f ) S ächs . L a n d r . B . 3 . Art . 85 . Wer einem an¬
deren ein Gut verleihet oder auflaßt , der soll cSihm
Jahr und Tag gewähren . B . 1 . Art . 3Wenn eilt
Mann sein Gut nbergicbt und es wieder zu Lehn em -
pfähet , so hilft dem Herrn die Uebcrgabe nicht , er
behalte denn das Gut Jahr und Tag in seinen ledigli -
chen Gewehren , hernach mag er es jenem sicherlich
wieder leihen , so daß weder dieser noch seine Erben
Eigen daran bereden können . Den besten Commen¬
tar zu diesen Stellen giebt die ba irische Ueberar -
bcitungdesSchwäb . L andr . sbeyTkt erimatin
Opusc pag . lOZ . ) . Wir wellen auch wergyge ver¬
kauft in dem lande , der soll nicht lenger gewcrschaft
thun wann jar und tag für erben in dem Lande , für
erben außer lannde tzway Jar , es sey dann ob er
weder pörge noch gewerschaft gehaben mag der soll es
bestätn als daöpuchsait . wann das geschickt so hat
sich alle gewetschastergangen . L ü b . Recht a . a . O .
Si quis pro immobilibus se per fideiussionem

obligavit , tamdiu fideiussioni inhaereat , doneG
anno et die res immobilis .sine lite permaneat ,
finito anno et die auctor sola manu , si necesse

habuerit , obtinebit . Vergl HaMb . S t a d t r »
v . 1270 . beyAnberson xag . 30 ,

§ . 36 r . u .

Auch die Erwerbung dinglicher Rechts an
fremden Sachen , sezte , wenn diese Eigen
waren , deren gerichtliche Bestellung mit der Er¬
ben Einwilligung voraus « ) . Die Verpfän -
dung unbeweglicher Güter war aber nickt ge¬
wöhnlich , sondern statt derselben entweder Ver¬
kauf des Guts auf Wiederlösung ( Sazung ,

Bd . M M
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Weddeschat ) b ) , wo denn natürlich die unbe -
schrankte Benuzung der Sache auf den Gläubi¬
ger übergieng , dieser aber auch seine Forderung
mit der Sache selbst verlor r ) , oder Belastung
einer Sache , die im Besiz des Schuldners blieb ,
mit einem Zins , welcher dem Gläubiger ver¬
kauft wurde , aber von dem Schuldner und des¬
sen Erben wieder abgelöst werden konnte d ) .
Fahrende Habe mochte dagegen dem Gläubiger
als P fan d übergeben werden ; dann durfte er
aber die Sache nicht gebrauchen e ) , haftete für
jedes Verschulden , und verlor demohngeachtct
mit dem zufälligen Untergang der Sache seine
Forderung / ) .

a ) S . §• 359 . Note b . Hamb . Statuten ( von
12 / 0 . bey Andersen pag . 35 . ) . . So wor ein
Man by schlapender Tyt varet ut der Stadt , will he

sinGutvorsetten , unde is dat varendeGud , offte
Kisten Pand , dat ne nach he nicht verfetten sonder
vor tween erhaftigcn Lüden , mer Erve undeSche -

pe schal me vor deine ganzen Nabe vorsettrn .

b ) Vergl . Anderson a . a . £ >. S . 29 ,

c ) S . eine Urkunde über einen solchen Verkauf bey
Schaun at hist . Episc , Wormat . in Cod . prob »
P » 54 >

d ) Am deutlichsten beschreibt die Natur des dadurch
entstandenen dinglichen Rechts , das Hamburger

Skat . v . rs / o . bey A n d er so n pag . 40 . So wor
ein Man verkost an sinemeErve ErvetinS , — de ,

genne de den Ervetins utgcven schal , hülpe em God ,
dat hePennige wunne , offte , dat se sin Erve ver¬

koste unde den Ervcntins lösen wollde , unde gcwche
denne ener Mark Niere van jewelker Mark den de Er -

vetinö jegen cm gekostwere , darniede schal sin Erve

vrywesen , ißetockmin , so schal he ein geben , also
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bnrto boret ; wvlde over ein Mann fin Erventins ko¬
sen unde wurden ft twydrachtig , so dat erer ein sede,
dat de Ervetinö dürer kofst wese , und de audere sede
min , toghen se dat uptüghebeide , de den Ervetins
gekofft hefft u n d c i n sin en Wer en hefft , de
schal to Rechte tüghcn , wo dat deErvetinß gekofft
sy , hedde awer erer ein neynen Tuch , und toghe de
andere nppe Tüghe de schölte to Rechte tüghen , man
tcetsebedeupnenentugh , soisde , de den Erve¬
tins in sinen Wer cn hefft , neger to behal --
dende uppe den Hilligen , wo dat he kvfft sy , den
em jemende äff to winncnde — Nach eben die »
sen Statuten , hat der Zinöherr ein Recht , den Zins -
mann wegen nicht bezahlten Zinses ^ » vertreiben .

- ) S ch w ä b . L a n d r . Art . 247 .

/ ) Sächs . Landr . B . 3 . Art . § .

§ . 361 . d .

Veräußerte der Pfandinhaber , oder sonst
ein Inhaber , in dessen Hände mit Willen des
Eigenthümers , durch ein das Eigenthum nicht
übertragendes Geschäft eine bewegliche Sache ge¬
kommen war , diese an einen Dritten , so konnte
sie der Eigenthümer bey dem Lezteren nicht als
gestolenes und geraubtes Gut ansprechen a ) , oder
sich , wenn er die Sache von dem Dritten vindi -
cirte , nach dem sonst in einem solchen Falle üb¬
lichen Verfahren mit seinem Eide zu der Sache
ziehen , falls der Auctor den Besizer zu vertre¬
ten sich weigerte b ) , sondern er mußte dann sein
Recht gegen den ihm nachgewiesenen ersten Em¬
pfänger derselben verfolgen c ) , der auf wider¬
rechtliche Weise die Gewährleistung versagt hatte

Bd . ii . M m 2
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d ) . Diesen Grundsaz bezeichnet die Parömie :
Hand muß Hand wahren ( Gewähr lei¬
sten ) , die eben daher nicht auf die Ausschließung
der LZindication des wahren Eigenthümers , wie
man gewöhnlich annimmt e ) , sondern auf die
Verpflichtung des Veräußcrcrs zu beziehen ist / ) .
Dieses ganze Rcchtsverhältniß war eine noth¬
wendige Folge des Grundsazes daß Eigenthum
an fahrender Habe ohne gerichtliche Auflassung
erworben werde (' § . ZZ8 -) , und der dritte Besi -
zer, da er sich mithin nicht wie bey einem Grund¬
stück durch die rechte Gewehre ( H . 356 .)
wider den bloßen Eid eines 'Andern derdie Sgche
ansprach schüzcn konnte , auf andere Weise für
den Fall sicher gestellt werden mußte , wenn ihn
sein Auctor nicht vertreten wollte .

ä ) S a ch s. Land r . V . 2 . Art 6a . Hierauf gehen
die Worte : der ne mag da nicheyne vorderunge

uph haben , ane upphe den deine her se lech ober

satztc .

I ) Säch s. Landr . B . 2 . Art . 36 wo es von dem

Falle , wenn der Inhaber einer beweglichen Sache
die in Anspruch genommen wird , seinen Auctor

nennt , heißt - Wirt her iz gewarnt alse recht is ,

die gewcre mut anwerben an siner stat vor daz
gut ; wird aber ime brok an deine gewercn
( d , h . will dieser ihn nicht vertreten ) her mut daz gut
mit weddc rinde mit bute lazcn . unde tzict men ine

dube oder roubeö daran , des mut her sich rmt -

schuldigen mit rechte .

c ) Hier hatte er denn natürlich die Wahl ob er sich feta
neö Eigenthums „ anmaßen " wollte , ( was für
ihn das vortheilhaftestewar , weil es dann nach den

Grundsazenvon B 2 . Art . 36 , qieng , und der Be¬

klagte ihn zum Eide lassen mußte , wenn er nicht
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sein Eigenthum anders als durch seinen Eid be¬
weisen konnte B . i Art . 15 . ) oder ob er sich der Con -

tractsklage bedienen wollte , der jedoch der Beklagte

bey einem nicht gerichtlich geschlossenen Geschäft mit
seinem Eide entgehen konnte . B . 1 . Art . 7 .

ä ) Sächs . Landr . B . 3 . Art . 4 .

e ) 5 . 33 . H ei n e c ci u s Eiern . iur . Gsirm . Tom .

i § . 368 Dass der Eigenthümer vindiciren könne ,
erhellt sehr bestimmt auö Sachs . Lande B . z .
Art . 22 .

s j Ueber andere Deutungen die man dem Sachs .

Landr , B . 2 . Art . 6a . «eben konnte , s . Haße

giebt es nach dem Sachsenspiegel ein Eigenthum

an beweglichen Sachen ; in der Zeitschr . für

gcschichtl . Nechtsw . 23 . 1 . H 1 . Nrv . 2 .

§ . 362 ,

Bey der Lehre vnm E >stenthum , muß jezt
auf die Regalien in mehrfacher Beziehung
Rücksicht genommen werden . I . Sofern gewisse
kaiserliche Rechte von den Reichsständen als Ei¬
genthum besessen und diese eben dadurch zu
Inhabern einer untergeordneten Hoheit werden ,
bilden die Regalien zugleich einen Gegenstand
des Privateigenthums , indem sie wie ein
solcher an andere Personen ( so fern nur diese des
Besizcs derselben fähig sind § . 303 . Note n . a .
E .) veräußert werden können . Eine solche Ver¬
äußerung geschieht bald durch eine vollständige
Ucbertragung des Regals selbst , bald nur durch
Ueberlassuug einzelner in dem Regal enthal¬
tener Befugnisse a ) ; in beiden Fällen hängt das
Verhältniß des Erwcrbers zum Uebertragenden ,
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theils davon ab , ob jenem das freie oder lehn -
bare Eigenthum übertragen wurde , theils von
der Natur des Gegenstandes , theils endlich von
den Bedingungen der Uebcrtragung ( S . Ni -o .
III . ) II . Sofern Rechte des Eigenthums in den
Händen des Kaisers oder eines Landesherrn
sind , können sie durch ihre Verbindung mit
Rechten der Hoheit einen besondern recht¬
lichen Character erhalten . In dieser Beziehung
ist der Forst und Wildbann ein Regal ö ) ,
weil keiil Privatmann die Eingriffe in seine Wald -
nuzungsrcchte durch den Königsbann schüzen kann
c ) . Die Jagd hingegen auf eigenem Grund und
Boden d ) , und die Fischerei in Privatgewäffern
e ) , ist noch immer Ausfluß des e ch t e n E i g e n -
thu ms ; nur bey den Forsten , weiche nach der
Natur ihrer Entstehung große Flachen angebau¬
ten und unangebauten Landes begriffen ( § . 199 . ) ,
war die Jagd freilich sehr häufig dem Eigen¬
thümer des Bodens untersagt . III . Kraft der
Hoheit , können Rechte der natürlichen Freiheit ,
oder des Eigenthums , durch allgemeine Ge -
seze oder durch Privilegie n beschränkt , oder
für Rechte des Inhabers der Hoheit erklärt
werden , wodurch eine eigene , der frühern Zeit
unbekannte Classe von Regalien entstand ,
deren erste Spuren >man aber eben so wenig
in der so oft mißverstandenen Stelle II . F . 5 *) .
zu suchen hat / ) , als man in diesem Zeit¬
raume bey allen Rechten der Landesherrn in
Deutschland , die mit den hier genannten kai¬
serlichen Rechten etwas ähnliches haben , an
ein wahres Regal denken darf g ) . Besonders
bey den Regalien dieser Art waren die Ueber -
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tragungen einzelner im Regal liegender Be¬
fugnisse ungemcin häufig . Als die wichtigsten
mögen hier ausgezeichnet werden , i ) Das
Bergregal ( vergl . § . 297 . ) . Die Bcnuzung

1 der Bergwcrksschaze wurde schon in diesem
j Zeitraum auf zweierlei Art an Privatpersonen
i überlassen : a . durch Ucbertragung des Regals

in seinem ganzen Umfang , so daß der Lan -
[ desherr keine Revenüe davon zog / - ) . b . Durch

Gestaltung des Bergbaues all Privatpersonen ,
mit Vorbehalt gewisser Rechte des Landesherrn ,
namentlich der Direktion des Bergbaues durch

/ seine Bergbeamte , der Berggerichtbarkelt und
einer Abgabe von der Ausbeute i ) . Die Ber -

! stattung der Befugniß an einem gewissen Orte
> nach Erzen zu graben und in den - . gefundenen

und zugemessenen Stollen die Ausbeute zu ge -
] nießen , hieß wie alle Concessionen dieser Art ,

eine Bclehnung , diese wurde nach dem
Bergrechte dieser Zeit , wie es scheint , dem Ei¬
genthümer des Bodens ertheilt , und erst als

s Afterbelchnter erhielt sie von ihm der Müder
1 k ' 5 die Betreibung des Bergbaues geschah
i; schon jezt mehrenthcils durch Gesellschaften
s! ( Gesellen , Gcwerkc ) die von dem Finder in
Ä das Gesammteigenthum zu ideellen Theilen auf -
z genommen wurden l ) . 2 ) Auf gleiche Weise

j mochte das Salzr egal an Privatpersonen
? überlassen werden ?« ) , wo man die Salzguel -
l len schon für Regal hielt , ( welches sie aber
s ursprünglich nur da seyn konnten wo der Lan -
s desherr echter Eigenthümer des Bodens war )
j! da ohnehin die Salzguellen von den ältestenf Zeiten her durch Gesammteigcnthümcr bcnuzt
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wurden n ) . 3 ) Die Fi sch e r e i in öffentli¬

chen Strömen welche nach dem gemei¬

nen Rechte in Deutschland ein Recht der na¬

türlichen Freiheit war 0 ) , wurde durch Privi¬

legien einzelnen Personen , besonders aber Ge¬

meinheiten und Zünften verliehen p ) . 4 ) Die

Befugniß der Landcshcrrn in un an gebau¬

ten Gegenden Colonisten anzusezen 4 ) ,

wurde freilich wohl aus einem Eigenthum her¬

geleitet , welches sich jener an solchen Lände -

reien zuschrieb , aber man wird dadurch nicht

berechtigt , dem Landesherr » , vermöge der An¬

sichten jener Zeit , das alleinige echte Eigen¬

thum an dem Grund und Boden , des gan¬

zen Territorii beizulegen , denn sie erstreckte

sich ohnftreitig nur auf Landstriche , welche nicht

innerhalb einer Gemarkung gelegen waren r ) ..

a ) Wie dir in der Grafschaft enthaltenen Gerecht --
fame der Gerichtbarkeit . S . § . 303 .

S . oben § . 238 . Note a . Nro . 4 . Sachs .
L a ndr . B . r . Art . 6i . Da Gott den Men¬

schen schuf « da gab er ihm Gewalt über Fische «
Böge ! und alle wilden Thiere . Darum habe »
wir Urkunde von Gott ( Schwab . Landr . Art .
'ZZü . darum haben die Könige gelezt ) , daß nie¬
mand sein Leib noch sein Gesunde an diesen Din¬

gen verwürken mag . Doch sind drei Heiden in
dem Lande .zu Sacbsen , wo den wilden Thieren

bei des Königs Bann F ^ ede gcwürkt ist — die
beißen Bannforste . Schwab . Landr . a . a . O .

Nun haben die Herren Bannsorste . Wer ih¬
nen darin etwas thut , da haben sie Buße

darüber gesetzt , als wir hernach sagen wollen .

Sie haben auch über Fische Bann ' gesetzt und
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e) Henrici U . dipl . a . 1002 . bey Schaten

annal . Paderb . Tom . I . p . 3 f?5 Insuper - fo -
reslum — cum omni integritate —, omnique
venatione quae sub bannn usuali more ad fo -
restum deputatur etc . Henr . IV . Dipl , a .
1062 bey Lindenbrog . Scr . Rer . Germ .

p . 112 . forestum - cum nostro baniio regali .
S . auch d . vorherg . Note .

d) Eine Reihe von Urkunden , in welchen sie unter
den gewöbnlichen Pcrtinenzcn der Güter aufge¬
zählt wird , s. bey 1? fe ssin ger Vitr . >11 Tom .
Z . pae , , 387 u . f . Manche Urkunden unter¬
scheiden sie sehr genau von den Wildbann . —
Üttonis IV . Dipl a . lly8 . bey SchatenAnn .
Paderb , P . 1 . pag 92 > feodum furegti quod
Solingo dicitur . — eo tenore ut in eo usum
venandi habeat , et jus quod vulgariter Wilt -
bann appellatur sine qualibet contradictione
exerceat .

e ) S . Note o .

/ ) Das Verzeichniß der Regalien welches dieserText giebt , weicht von Radewichs Angabe
( § . 246 . Note a . ) etwas ab , weil dieser man¬

ches genauer bestimmt ( z . B . die armandiae )
manches aber auch übergeht . Man fehlt ge¬
wöhnlich i . darin , daß man annimmt , die hier

aufgezählten Gegenstände würden insgesammt
als Eigenthum des Kaisers genannt , statt
theils aus den Urkunden , theils aus dem römi¬

schen Rechte , aus welchem hier so vieles genom¬

men ist , zu erklären , in welcher Beziehung

sie für Regal ausgegeben wurden ; 2 ) Durch
die Voraussezung , die Willkühr mit welcher

Friedrich R bey dieser Gelegenheit verfahren hal¬
ben soll , liege allein in den hier aufgestellte »

Grund sä zen über die Regalien . Bor jenen ;
Irrthum sollten billig schon die alteren Commen¬
tatore » des Lombardischen Lehnrechts bcwahrtz

haben , die einstimmig die meisten Regalien yus
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dem römischen Recht erklären , 3 . B . die flu¬
mina navigabilia et ex quibus iiunt naviga¬
bilia und die molendina , aus L . i . und 2 . D ,
de fluminibus , die portus , piscariae und sa¬
linarum reditus oud L . 37 . (j . I . D , de verb .
signis . Diese Erklärung ist auch schon darum
die einzige mögliche , weil man sonst nicht be¬
greifen kann , auf welche Principien die Ent¬
scheidung gebaut sey , da sie unter Vorausse «
zung deö gewöhnlich angenommenen Sinnes , we¬
der mit dem römischen noch init dem germani¬
schen Recht übereinstimmt , und auch nach Rade -
wickS Erzählung , das Herkommen gegen den
Kaiser war . Hiernach ist der wahre Sinn der
Stelle dieser . Regal sey : l . die Landeshoheit über
einzelne Districte ( armandiae oder , wie es Rade -
wich ausdrückt , die ducatus , marchiae , comia
tatus , consuhtus , denn die lezteren sollten ja nach
der Verfassung der lombardischen Städte die wahre
Grafschaft enthalten , s. § . 244 . ) . 2 . DieH obeit
über Die Heerstraste » , öffentliche Flüsse , Häfen ,
und die hieraus entspringenden nuzbaren Rechte , als :
« . Zölle , d . Abgaben für dieGestattnng einer dem
gemeinen Gebrauch hinderlichen Benuzung ( daher
flumina navi ; r. hiUa et ex quibus fiunt navigabi¬
lia , oder von Radewich , die Hanptnuznng die bie -
hergehört , molendina , gcnanvtwcrden ) . C . Ab¬
gaben für die durch ein Privilegium gestattete aus¬
schliessliche Benuzung dieser Gegenstände , die
sonst alle benuzen dürfen ( piscationum reditus ) .
Z . Die Münze . 4 . Der Zehnte von Bergwerken
( argentariae ) und Salzwerken ( salinarum redi -

' tus ) 5 . DieGerichtbarkeitund derenEmolumente .
' 6 . Das Confiscationsrecht und das Recht auf erb -

lose Güter . 7 . Die Lteserungen an den kaiserlichen
jjjof ( extraordinariacollatio ad felicissimam re¬
galis numinis expeditionemR a d . fodrum ) ,
8 * Die Landfrohnden ( angariarum etc . praestatio¬
nes ) . g . Die kaiserlichen Pfalzen , lo . Nach Nade -
wich , der alte Census . n . Die Hälfte des Scha -
zes her in loco publico oder in loco religioso ge¬
funden wird . — In diesen Grnndsazen lag , wenn
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sie bloß dem Herkommen nach geltend ge¬
macht wurden , d . h . wenn z . 23 . der Kaiser keine Ab¬
gabe von den Fischereien , von den Salzwerken ,
Bergwerken forderte , als da wo sie der ge¬
bracht war , gewiß keine Bedrückung ; aberwenn
man von jedem der dergleichen besaß , die Ab¬
gabe forderte , sofern er keine kaiserliche Verleikung
beweisen konnte ( nachRadcwich ) , welches gewiß bei
sehr vielen der Fall war , so mochte man sich mir
Recht über fiskalische VeMionen beschweren . In
dieser Anwendung derGrimdsazelag Kaupt -
sächlich dieWillkübr , wie man schon daraus siebt,
daß die Lombarden im Kostnizer Frieden nickt die
Erunbsaze bestritten , sondern sich nur gegen ihre
willkührlicke Anwendung sickerten , s. oben
§ . 246 . Noten . Das römische Recht leistete aber
hier zum erstenmale dem Kaiser seine gutcn -Dienste ,
in so fern man aus diesem deduciren inochte , was
man . aus den bisherigen Geseien nicht beweisen
konnte , daß der Kaiser in Rücksicht der genannten
nnzbaren Rechte die Rcael für sich habe , wahrend
er sich bis dahin in Rücksicht dcrmcisten , nur auf
seine hergebrachten Befugnisse berufen konnte ,
obwohl diese auch aus der ursprünglichen römischen
Verfassung von Italien hersrammten ,

g ) So kommt z . B . ein Oensus clcauro et sale ; der
vvm König Ludwig dem Kinde , dem Erzstift Salz¬
burg geschenkt wurde , m einer Urkunde vom Jahre
yo -i vor . Man siehtaber aus den Worten der Ur -
kundcftlbft , daß er hier nicht als Regal betrachtet
wurde , sondern als qrundherrliche Abgabe , weil
der König auf dessen Grund und Boden jene Gegen¬
stände gefunden wurden , sie auf eben die Weise wie
Grundstücke , zur Bcnuzung gegen einen Zins aus -
gcthan hatte « ( curtem nostram Salzburg -
hov vocatam — in proprietatem conces¬
simus — cum omnibus censibus in auro
et sale . ( Bey L ü nig Reichöarch . Spie . eeeck
I . tlcrntin . I . S . 978 . ) .
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h ) S . Jos . v . Sperges tyrolifchc Bergwerksgesch .
mit Urkunden . ( Wien 1765 . ) S . 51 .

i) Von der Einrichtung der Bergamte r sindctman
schon bestimmte Spuren in dem alten I g I a u sch cn
Bergrechte , welches wahrscheinlich in die Mitte des
izten Jahrhunderts gehört und beyvodner lAo -
numenta historica BoemiaeTom . 4 . pag « 227s
Lzs . abgedruckt ist . Den deutschen Ursprung dic -

. ser Einrichtungen verrathen schon die technischen
Ausdrucke , vieles aber ist auch umgekehrt auS der
Böhmischen Sprache in die technischen Ausdrücke
des deutschen Bergrechts übergegangen , weil die
Böhmischen Bergrechte frühe eine weitere Ausbil¬
dung erhielten , und dann späterhin wieder Quellen
des deutschen Bergrechts geworden sind .

k ) Säch si L a nd r . B . r . Art . ZZ . S . oben g . 297 .
Notei ; . Die Constitutiones juris metallici Wen -
ceslai II . ‘regis Boemiae a . 1280 . bringen dieje¬
nigen , welche den Bergbau betreiben ( cultores int
Jglauschen Bergrechte , coloni in diesem ) , in drei
Classen : 1 , principales , 2 . secundarii , 5 , tertii ;
von welchen immer die eine Classe von der anderen
eine Ieche zu Leben trägt . Die -Principales sind
die , welche sie von dem Ilrdurarius ( Zchndtner ) zu
Lehen erhalten haben . Ein ähnliches Verhältniß mag
zwischen dem Eigenthümer und Filidcr nach der berg -
rechtlichen Obiervanz der Gegenden entstanden seyn ,
in welchen Eike von Repgow seine Erfahrungen ge¬
sammelt hatte .

/) Einen Vertrag vom Jahre ugg zwischen den Ge -»
werken einer Silbergrube und dem Bischof vonTri -
ent , hat Sperges a . a . O . S . 265 bisaSZ .

pi ) Aus einer ganzen Reihe von Urkunden des izten
Jahrhunderts crgiebt sich dieß z . B . von dem C 0 l -
b er g er Salzwerke . Das Eigenthum stand ; wie
es scheint , dem Landcsberrn , dem Bischof und dem
Capitel zu ; vom Capitel waren 'die einzelnen Koten
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zu den Präbenden geschlagen , und großentheilS
an Bürger gegen einen Zins erblich überlassen .
S . Dreger Codex diplorn , Pomeraniae pae ,
504 . und im Register der Urkunden . Von dies
fern Salzwerke erheb übrigens auch ' der Lan¬
desherr als solcher Abgaben . S . ebendas .
S . 327 .

n ) Wie z . B . die Salzquellen zu Schwäbisch Hall .

0 ) Sachs . Lande . B . 2 . Art . 28 . WeichesWas¬
ser str0mw eis e fließt , das ist gemein zu
fahren ^ und zu fischen darin . Diesen öffentlichen
Gewässern werden zwei Gattungen von Pri -
vatgewässcrn cntgegengesezt „ eines andern Man¬
nes Wasser an wilder Woge " , und „ gegrabene
Teiche " . .Was unter wilder Woge iin Gegen -
saz von stromweise fließendem Wasser zu verstc - .
hen ist , wird nicht genauer erklärt ; die Glosse
versteht unter jener bloß stehende Gewässer ; rich¬
tiger möchte es seyn , den Ausdruck „ stromweise "
von solchen Gewässern zu erklären , die der
Sprachgebrauch mit dem Namen eines Stroms
im Gegeusazeines Bachs bezeichnet , etwa wie nach
dem römischen Rechte : flumen a rivo magnitu¬
dine discernendum est : aut existimatione cir¬
cum colentium L . I . § . 1 , de fluminibus . Solche
Privatgewässer kommen unter den Pertincnzen der
Güter , unter dem Ausdrucka ^ uarnm decursus in
allen Urkunden vor .

p ') Eben diese Beschränkungen der natürlichen Freiheit ,
hatten auch schon das Recht M .ühlen anzulegen zum
Gegenstände . S . z . B Larnirni duc . dip ] , a 126g .
bcp Dr eger ö . a . D pag . 557 - Das Recht Müh¬
len an Privatgewässern anzulegen , blieb aber Aus¬
fluß des Eigenthums , ebendas . S . 472 .

-/ ) Welches bekanntlich seit dem zwölften Jahrhundert ,
besonders im nördlichen Deutschland , sehr häufig in
Gegenden geschah , die entweder bisher ganz unbe¬
baut gewesen oder durch Kriege entvölkert waren
svergl . J , Eelkitig diss , de Belgis see . 12 . in
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Germaniam adrenis Gotiinp . 1770 . und 3 / . Don
We rsebe über die niederländischen Colonicn welche

im nördlichen Deuschland im i ^ ten Jahrhundert ge¬

stiftet worden . Hannov . i 8 >Z . rd . s Vde . 8 . )

r) Daher auch in den Urkunden , die vill a s gewöhn ,
lich ausdrücklich cnn > cultis et incultis , viis . et in -
viis überlassen werden .

§ . 363 .

Durch die Ausbildung der Standesverhalt¬
nisse entstanden jetzt auf der einen Seite die
mannichfaltigstenModisicationcndes Eigenthums ,
und auf der anderen durch einzelne Rechte , welche
mit dem ursprünglich bloß precären Besiz fremder
Sachen verknüpft wurden , Rechtsverhältnisse
die sich dem Eigenthum näherten . Das Eigen¬
thümliche dieser Verhältnisse läßt sich aber , am
wenigsten für diese Zeit , durch Zurückführen der
bey ihnen vorkommenden Bestimmungen auf all¬
gemeine Grundsäze schildern , sondern es müssen
die einzelnen Standcsverhältnisse durchgegangen ,
und bey diesen die eigenthümlichen Rechtsinsti -
tute , welche durch sie entstanden , ausgezeichnet
werden .

7 . Bey den D i e n st l e u t c n kommt sowohl
ihr Recht an ihrem Dienstgute als an ihrem Eigen
in Betracht . A . Das Dienstgut ( beneficium ) be¬
stand entweder r ) in einem Grundstücke , oder in
Gefällen welche auf Grundstücke angewiesen wur¬
den , oder 2 ) so fern die Dienftleute cin bestimm¬
test ) , besonders ein mit e i n e r V e r w a l t u n g
verknüpftes Amt bekleideten ü ) , in gewissen Ein -
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Künsten oder in dem Genusse eines Theils der Güter

selbst , welche sie verwalteten . Nach der ur -

sp rü n g l i ch e n Natur alles Hofrechtes , hatte

der Dienstmann in beiden Fällen weder eine wahre

Gewehre ( $ . 355 , ) , noch eine Folge ( vergl .

Notei . ) an dem Amte , dem Gute oder den Gefal¬

len ; die Dienstleute erwarben aber beides , gleich¬

zeitig mit den Vasallen , an den Grundstücken und

aufGrundstücke radicirten Gefallen die ihnen g e -

lie h en warenc ) . Mit demBcsiz dieses Dienst -

gutes wurde dann häufig die Verwaltung eines be¬

stimmten Hofamtes verknüpft d ) . Doch wurde

das Recht der Folge m e i st en s aufder einen Seite

eingeschränkter als das der Vasallen , indem das

Dienstgut gewöhnlich u nth eilb ar war und un¬

ter mehreren Descendenten , wenn alle erb¬

fähig waren ( vergl . § , 344 . Note . / ) , auf den äl¬

testen siele ' , aufder anderen Seite aber auch aus¬

gedehnter , weil es gewöhnlich in Ermangelung

der Söhne auf die in gleicher Hörigkeit befindli¬

chen Töchterund deren erbfähige Descendenz ver¬

erbtwurde / ) . Diein der Gew ehre liegenden

Rechte , waren meistens ( vergl . jedoch Notei . und

m . ) die nehmlichen wie bey den Vasallen - Le¬

hen , nur durfte das Dienstgut nie außerhalb der

Dienstfolge veräußert werden§ ) . Hingegen der

Versuch alle Aemter und die damit verknü¬

pften Emolumente erblich zu machen , mißlang

gänzlich h ) , und es blieb bey dem alten Grundsaze ,

daß hieran weder eine Folge noch eine Gewehre

stattfinde , sondern alles von der Gnade desHerrn

abhänge r ) , Daher entstand nun eissUnterschied zwi¬

schen dem was ein Dienstmann nach Lehnrecht ( iure

£eudi ) al§ Hoflehen , und dem was er iure osi »
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jicü 5. cur ! ->e A ) nach H oft echt oderZlmtsrecht be -
sizeO - Zwischen Hoflehen und Vasallen -. Lehen
( teudum , Lehen schlechthin ) war anfangs noch
mancher Unterschied , besonders der , daß jenes gar¬
nicht nach dem gemeinen Lehenrecht , sondern bloß
nach dem Dienstrecht beurtheilt werden durfte , aber
gegen das Ende dieses Zeitraums sczte man , wie es
scheint , den Besiz nach Lehen recht dem nach
Amtsrechtschlechthin entgegen m ) . B . Das Eigen
der Dienstlcute wurde zwar im Zweifel nach Land -
recht beurtheilt , aberda es auf keine Weise aus
der Dienstfolge herausfallen durfte , so entstanden
daraus manche Einschränkungen des im Eigenthum
liegenden Dispositionsrechts , und manche Eigen¬
thümlichkeiten der Erbfolgen ) .

a ) Welches nicht mit dem Amte verwechselt werden

darf , zu welchem der Ministeria ! geboren ist ( H .

244 . ) ; dieß enthält nur die Verpflichtung sich zu
diesem bestimmten Amte gebrauchen zu lassen .

t ) Ein solches Amt heißt überhaupt , und besonders

dann wenn es einHof oderGerichtsamt ist oMcium ,
ministerium , und wenn es die Verwaltung einer

landesherrlichen Domaine ( curia , sala ) giebt , vil¬
licatio , advocatia .

c ) Die gewöhnliche Meynung , daß das Dienstgnt bei
den Dienstlenten später erblich geworden sey , als

bey den Vasallen daS Lehen , beruht theils auf der

irrigen Meynung , daß die Dienstjeute nicht zum
Kriegsdienst , sondern bloß zum Hofdienst und zur
Verwaltung anderer Aemter verpflichtet gewesen
seyen , theils auf der Verwechslung des Dienst -

guts mit dem Amt und den Gütern des Herrn ,
welche der Dienstmann als Amtmann ver¬

waltete und etwa theilweise benuzte Vergl .
Note i . Die frühe Erblichkeit der Beneficien
der Ministerialen geht aber aus den Dienstrechten
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vollständig hervor . Kaiser Friedrich I . erwähnt
in einer Urkunde , welche JBoehmer Observ .
jur . feudal . Obs . 2 . § . I » . anführt : anti -
qua beneficia , quae justitia et con¬
suetudo ecclesiae indulsit , worunter offen¬
bar die durch daö Diensirecht eingeführte Erb¬

lichkeit verstanden wird , daher auch diese rccht -
mäßigerweise erblich besessenen Güter , den spä¬
terhin erworbenen , wahrscheinlich bloß nsurpirten
Gütern , die den Dienstleuten abgesprochen wur¬
den , entgcgengesezt werden . In allen Dienst¬
rechten , welche in das ute Jahrhundert hinauf¬

reichen , finden sich Spuren der Erblichkeit Vergl .
eine Urkunde K . Courads 11 . von 1229 . beyEccard Sc 'r , R . G . Tom 2 . p II 1 wo der Kai¬
ser den Dienstleuten , welchen sie ausgestellt
wurde , auf ihre Bitte gewährt : ut iura be¬
neficiorum firmentur praeceptis im¬
perialis potestatis . Ganz bestimmt spricht das
Dienstrecht der Bambcraischen Dicnstlcute , aus

der Mitte des iiten Jahrhunderts ( cbcndas . S .
me . ) , den Descendenten ein Erbrecht am Dienst¬

gute zu . 8i absque liberis obierit ct uxorem
praegnantem babuprit . exspectetur dum pariat ,
et si masculus fuerit , ille habeat beneficium pa¬
tris ; si rton proximus agnatus defuncti loricam
suam vel equum quem meliorem habuerit , Do¬
mino suo offerat et beneficium cognati sui acci¬
piat . — Und endlich denke man nur an das ,
was Wippo von Conrads 11 . Negierungsmaxi -
men sagt ( oben § . 259 . Note c . ) , und an die
Bedeutung des Ausdrucks miles , der auf die

Ministerialen eben so gut geht als auf die Va¬
sallen .

d ) Kölnisch Dienste , ( s . § . 344 . Note d . ) § .

II . Instr . composit . intra Conr . e p .Ilatisb . et Ludov . Duc . Bavar . a . 1215 bey
Hund . metrop . Salisb , Tom . x , p . 158 .
Adelberti archiep . Mogunt . dipl . a . 1127 .
bey Gudenus Cod , dipl . Tom . 3 . p , 394 ,

Bd . 11 . N n
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Das Cöl irische Dienstr . § . u . Item qui -
cunquc ministerialis b . Petri filios habuerit ,
mortuo patre senior filius obsequium
patris recipiet . Eben so fmbet sich das
Majorat bey den Aschaffenburgischen Stiftö -
Dicnstleuten , und bey . den Bayrischen und Rr -

' gcnSpurgischcn obersten Dienstämtern , in den in
der vorigen Note angeführten Stellen . — Die
Collaterale » hatten bey diesen Gütern in der Re¬
gel so wenig ein Erbrecht , als bey den Vasal -
lcnlchen . Doch findet man hiervon Ausnahmen .
Dahin gehört das Note c . angeführte Bamber -
gische Dienstrecht , und das Magdeburgische , wel¬
ches in einer Handschrift des Sachsenspiegels
steht , die sich auf der Berliner Bibliothek befin¬
det . Art , 4 - bat hovelen sal erven up sone ,
dochtere , brudere , süster , vader , müder .

f ) Aergl . die vorhergehende Note . Der Uebcr -
gang des Dicnstguts auf die Tochter , war aber
öfters auch nur Gnade . Z . B . bey den Prüm -
schen Dienstlcuten . S . Hontheim hist ,
Trevir . tiipl . Tom . i , p , 668 .

F ) Daher mußte eine freie Person die einen Mini¬
sterialen heirathcte , sich in die Dienstbarkeit er¬
geben , wenn sie aus dem Dienstgute ein Leibgc -
ding haben wollte . Vcrgl . oben § . 344 . Note k .

h ) Freilich wurden einzelne Aemter , besonders die
mit denen keine Verwaltung verknüpft war , erb¬
lich , die oberstenHosamter waren es wohl überall ;
aber die Regel wurde nirgends durchgesezt .

i) Auf diesen Grundsaz beziehen sich die Weisthä -
mer die sich , beySenkcnberg Corp . iur . feud .
p . 540 u . f . der ersten Ausgabe , finden , und
das welches G . L . II oe hm er Obs . iur . feud .
Obs . 6 . § , 2 . anführt , nach welchem nullus in
episcopali curia et sala ac ipsarum a t -
tinentiis ius feudale quod volge vulga¬
riter appellatur , debet vel potest habere . Am
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besten erläutert diesen Saz das S ch w a b . L e h e n r .
Art . H4 > Niemant mag seines Herrn gewere mit
der gewere empfnren der deß Herrn amptmann ist , ob
der im selber lehen sagt . das ist davon , das er alles
seines gutS pflegt , davon mag er im selber sagen waS
crwill . leihet aber im der Herr ein gut und benempt
im das daß er die gewer daran hab ; er behebt es als
ein ander mann . laugnet aber im der Herr des guts so
hilft in die gewer nit an dem gut . er muß sein lehen
erzeugen als ob er der gewer nit hab , mit den die das
sahe » und horten das im der Herr das gut lihe . Und
stirbt der Herr dieweil er amptmann ist und hat er le -
henserben hinter im die ' leihent im das gut ob ste
wend mag aber der amptmann erzeugen sein lehen
als hievor geredt ist , so hat er sein gut behebt ^ Stirbt
aber der Herr on lchenserbcn , dieweil er sein ampt¬
mann ist , so mag er dem gut nicht gefolgcn an einen
andern Herrn , er leiht im das gut oder laßt es die wal
ist an im . Stirbt auch der amptmann und laßt le -
henserben hinder im die müssent das gut bezeugen als
ob ir Vater die gewer nie gesaech .

A) D . h . nach der ursprünglichen Natur des Hofrechts .

i ) Hierher gehörige Urkunden s. bey Loebrner 1. c .
L - 4 -

772) Vergl . Boehmer » , (I . D . und Obs . II . § . g .
— Die wichtigsten Verschiedenheiten waren anfangs
nach der Notei . angeführten Stelle des Sch w äb .
L e h n r . i ) Die Nothwendigkeit eineö Zeugnisses
zum Beweise der geschehenen Belehnung , während
der Vasall in dieser Beziehung ganz andere Rechte
hatte ( vergl . Sächs . Landr . Art . iz . ) 2 ) Der
Mangel derFolge an einen anderen Herrn . Daher
ließen sich die Dienstleute in einem solchen Falle im¬
mer ihre Hoflehen besonders bestätigen . Urkunden ,
die sich hierauf beziehen , hat 8 0 e h m e r 3. c . Obs .
Jl . g . io . , die er aber , meines Erachteus , mit Un¬
recht von der Verwandlung der nach Hofrecht besesse¬
nen Güter in wahre Hofiehen erklärt .

Vd - n . 2 t n 2
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72) Sä cli s . L a nd r . B . z . Art . 81 . Dienstleute verer¬
ben » nd nehmen Erbe wie andere freye Leute nach

Landrecht , nur allein daß sie aus ihres Herrn Ge¬
walt nicht vererben noch Erbe nehmen . Schwab .

Landr . Art . 48 . Sie mögen auch irrigen nicht ge¬

ben noch verkaufen wann wider ihreEenosicn . Vergl .
oben § . 344 » Note k und l .

§ . 364 .
II . Für das Beneficium des Vasallen

( § . 3450 wurde in Deutschland der Ausdruck
Lehen im eigentlichen Sinn ; in den Ländern ,
wo die romanische Sprache geredet wurde , das
Wort fe 'odum , feudum gebräuchlich 6k) . Der
Ausdruck bezeichnet sowohl das Object der Ver¬
leihung , als den Inbegriff von Rechten , welche
dem Manne an diesem zukommend ) , die man
daher unter dem Namen eines rechten Le¬
hens ähnlichen Verleihungen entgegensezte c ) .
Das Lehen in diesem Sinne , erhielt während
dieses Zeitraums einen andern rechtlichen Cha¬
racter . Die neue Organisation , die man al¬
lenthalben den Dienstfolgen geben mußte , seit¬
dem der Reichsheerdienst von ihnen allein ge¬
leistet werden sollte , verschaffte zuerst den Man¬
nen die Erblichkeit ihrer Lehen für ihre Des¬
cendenz d ) . Durch die Gewohnheiten des Reichs¬
lehenhofs , wurde diese für die . Reichslehen
ohnstreitig schon im roten Jahrhundert einge¬
führt e ) , durch die meisten Dienstrechte mag in
den einzelnen Dienstfolgen zu derselben Zeit
das nehmliche geschehen seyn / ) , allgemein an¬
erkannter Rechtsfaz wurde Erblichkeit der Be -
Neficien unter Conrad II . § ) , seitdem bildete
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sich das Institut immer mehr zum Vortheile
der Mannen aus , und zur Zeit der Rcchtsbü -
cher betrachtete man das Lehen als eine wahre
Gewehre h ) ( § . 355 . ) , die sich aber doch
in manchen Stücken von der eigentlichen Ge¬
wehre unterschied . Dahin gehört : , ) der
Mann darf das Lehen nicht ohne Einwilligung
seines Herrn i ) dergestalt veräußern , daß er
der Gewehre entbehrt , und zugleich die Lchns -
verbindung aufgehoben wird ; widrigenfalls kann
sich der Herr des Gutes binnen Jahr und Tag
unterwinden , jedoch , wenn das Gut bloß ver -
sezt ist , erst dann , wenn es der Mann auf
dreimalige Mahnung nicht wieder einlöst h ) .
2 ) Das Lehen wird nur auf die männliche ,
ebenbürtige , lehensfähige Descendenz vererbt ,
wenn nicht das besondere Dienstrecht oder der
Lehenscontract eine Ausnahme begründete l } .
Seitenverwandte haben kein Recht der Lehns -
folge ; auch mehrere Lehnserben , welchen ins¬
gesammt der Herr ( aus Gnaden ) m ) das Gut
leiht , haben daher kein gegenseitiges Succes -
sionsrecht , wenn sie das Gut theilen ; nur so
lange sie in ungetheitter Gewehre sizen , '
kann freylich bey dem unbeerbten Abgänge ei¬
nes der Gesammteigenthümcr nichts an den
Herrn zurückfallen . Doch konnte durch ein be¬
sonderes Versprechen des Lehensherrn , daß sie
ungeachtet der Theilung succedircn sollten , ( Ge¬
dinge am Lehen ) diesem Nachtheile abgeholfen
werden » ) , aber * ) an diesem Gedinge war
keine Folge , d . h . es erbte nicht auf ihre
Kinder , und sie folgten nicht damit an einen
andern Herrn 0 ) , und ß ) das ' Gedinge wurde
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gebrochen , wenn zur Zeit des Todes des Man¬
nes ein ebenbürtiger , lchcnsfähiger Descendent
vorhanden war p ) . 3 ) Das Lehen fallt nicht
nur nach Abgang des Vasallen ohne lebens¬
fähige Descendenten , dem Lehcnsherrn heim ,
sondern kann auch von diesem dem Manne we¬
gen Untreue q ) f und anderer besonderer im
Lehenrecht enthaltener Gründe r ) , nach Hütet
und Recht , welches im Mannengericht gefunden
wird , „ vertheilet " werden s ) . Da aber
die Lchnstrcue gegenseitig ist , so kann auch der
Mann wegen Verlezung derselben das Lehen zu
Eigen behalten .

a ) Das Wort erscheint zuerst in Westfranken , und nickt
früher , alSum die Mitte des roten Jahrhunderts ,

in unverdächtigen Urkunden ; in Italien und Deutsch¬

land ist dessen Gebrauch aber weit jünger , s. oben § .
279 . Noteb .

b ) S ä ch s . L a n d r . B . 2 . Art . 42 , 43 .

c ) Schwab . Lehnr . Art . 113 . 1x5 .

d ) Dieß kann freilich nicht urkundlich erwiesen werden ,

aber eö folgt aus der Eigenthümlichkeit , welche die

Verfassung , durch die neue Einrichtung desRcichö -
hecrbienstes erhielt . S . oben tz . 22g . 25g . Dabey

darf man zugleich nicht außer Augen lassen , daß die
freien Mannen , welche durch die neue Einrichtung

genöthigt wurden , in eineDienstfolgezu treten , um
nicht als Bauern behandelt zu werden , und welche

meistens nichts von ihrem neuen Herrn erhielten ,
sondern vielmehr einen Theil ihrer eigenenGütcr lchn -
bar machen mußten , ganz andere Bedingungen er¬

halten mußten , als die alten abhängigeren Dienst -
leute .

« ) .Der stringentesteBeweis dafür liegt darin , daß Con -
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rad II . die Erblichkeit der Lehen in den einzelnen

Dienstfolgen ( denn davon muß offenbar Wippo

§ 259 . Note c . verstanden werden ) nicht begünsti «
gen konnte , wenn damals die Reichölchen noch nicht
erblich gewesen waren . Da diese es aber durch ein

allgemeines Gcsez nicht geworden sind ( von welchem

unmöglich alle Chronisten schweigen könnten ) , son¬
dern durch Gewohnheit ; so kann man wohl mit der

höchsten Wahrscheinlichkeit annehmen , daß diese

schon unter Conrad II . allgemein anerkannt war , und
also ihre Entstehung schon ins rote Jahrhundert ge¬

hört . Die Thatsachen , die man gewöhnlich dage¬

gen anführt , beweisen entweder nur , daß noch im
Uten Jahrhundert in den Hcrzogthümern und Graf¬
schaften öfters der Sohn dem Vater nicht gefolgt sey ,

wobey man dann vergißt , daß diese damals noch gar
nicht lehr n b a r waren , ober daß die Agnatcn kein

Erbrecht hatten , worauf gar nichts ankommt , in¬

dem diese nach dem deutschen Lehenrecht niemals
eines gehabt haben .

/ ) Weil die Gewohnheit des Reichslehenhofö nicht ohne
Einfluß auf die cinzelnenDienstfolgen bleiben konnte ,

zumal da man Aussprüche der Mannen an den
Neichölchenhof zog . S . eine hierher gehörige Ur¬

kunde , bey Senkenberg Corp . iur . feud , pag .

540 . ( d . lten Ausg ) .

§ ) S . oben § . 359 . Note e .

h ) Sachs . Landr . B . 2 . Art . 42 . ( oben § . 356 . No ?
d . ) . Vcrgl . auch § . 355 . Note e . Daher ist kein
rechtes Lehen vorhanden , wenn an dem Gegenstände
keine wahre Gewehre statt finden kann , welches nach

dem deutschen Rechte der Fall ist , wenn ein Recht zu

Lehen gegeben ist , das nicht auf einem bestimmten
Grundstücke haftet . Schw äb . Lehnr . Art . 102 .

Hingegen den Zins eines Gutes kann man zu rechtem
Lehen erhalten . Schwäb . Lehnr . Art . 79 . 89 . 90 .

i ) Der Ausdruck Herr bezieht sich übrigens stets auf
das persönliche im Lchenscontract gegründete Ver¬

hältniß , nie auf das Gut .
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A) Sachs . Lehnr . Art . 59 . Vergl . Richt steig
des Lehenr Art . iy . 20 . » nd Sachs . Lehnr .

Art . Zl . Schwab . Lehnr . Art . 124 . Nur

muß er auch die Absicht gehabt haben , dein
Herrn das Gut „ zu entführen , " sonst wettet er

bloß dem Herrn , und verliert sein Gut erst dann ,
wenn er es nicht wieder in seine Gewehre

nimmt . S . „ Form und rechte Weise , wie ein
Lehenherr seinen Mann wegen Untreue rc . ver¬
klagen soll , " bey Zeperniek Samml auscr -
lcs . Abh . aus dem Lehnr . Th . 4 . Nro . 1 —

Die Afterbelebnnng mußte natürlich erlaubt seyn »

da sie die Lchensverbindung nicht aufhob .

l ) Sachs . Lehnr . Art . 6 . Der Vater erbet uff

den Son die gewere des gutes mit sanicnt deine
gute . Dar nmbe en darf der sun nicht , daz

man ihme des vaterö gut bewise . WUch man

aber dcö snnes darbet , der erbet uffe den Her¬
ren die gewere des gutes , ez en sie daz der
Hcrre ez gedinge daran verligeu habe . Vergl .
Art 5 , 22 , 2Z , 34 .

m ) S a ch s. Lehn r . Art . 29 .

n ) Sächs . Lehn r . Art . 32 . Man inac vil Bru¬

dern ein gut lihcn ab sie ez mit gesametcr Hand
und gliche gewere daran haben , wollen sie aber

sich scheiden mit dem Gute sie teilen ez unter
sich ane des Herren nrloub . Swenne aber sie sich

beteilen ir nich ein hat recht an des anderen gute

ab der andere stirbet ^ ein si anderweide daz gc -

dinge daran gelegen ; die wile ouch sie daz gut
zusamen haben die zusamene bclenct sind , ir nich

ein max an des andern nich ein teil darab gcli -

hen noch lazen da crz deine andern mit vcrne ,
wcnd das der man nicht einen Theil entpfangen

kan , des hen mac her ni cheinn teil gclihen noch
gclazen .

o ) Sachs . Lehnr . Art . 5 . An me gedinge en

ist nich ein Folge .
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p ) Sachs . Landr . B . Art . zz .

q ) S , oben § . 2 yi . Note n . Schwab . Lehnr .
2si ‘t 155 ' ( e <! . Schilf ) . Was der Mann mit

dem Lehn tut gen dem Herrn das Geverde hei¬
ßet , damit hat der Mann das Lehn verworkt

gen süiem Herrn . Vergl . Note fc .

r ) Schwä b . Lehnr . Art . 8y - ( eä Schür ) . Und
ist daß ein Mann solche , nntott tut , daß im sin

eigen und sin Lehen vor dem Könige oder vor
dem Landrichter vertheilt wird , — die lehen sind
dem Herren ledig — hat aber der man einen

Sun dem soll er das Lehen lihen . Die Kint

sollent des Vaters Schulde nit entgelten . Vergl »
Sächs . Landr . B . 3 . Art . 8Z .

j ) Vergl . das Note k . angeführte Nechtöbuch .

§ - 395 .

| Das Lehen wird durch Belehnung und
i durch Succession « ) erworben . Jene ist
r. beym Lehen , was die Auflassung beym Eigen

ist , und muß daher im Mannengcrichte gesche -
hen b ) . Die Succession überträgt zwar die

f" Gewehre selbst ^ aber der Mann muß dennoch
1 binnen Jahr und Tag die Belehnung bey dem
- Lehnsherrn ( in gewissen Fallen bey dem Ober¬
in lehnshcrrn ) c) nachsuchen , und sich zum Lehns -
I eide erbieten d ) , worauf ihm der Lehnsherr

die Belehnung nicht ohne Grund verweigern
'j kann e ) . Ein Kind , das noch nicht lehens -

}j mündig ist , kann sich erst von Zeit der erreich -
Y ten Lchnsmündigkeit ( § . 353 .) hieran yersäu -
| i wen . Vorher muß dessen Vormund die Be -
) j lchnung nachsuchen , und in diesem Falle leiht
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der Herr dem Kinde das Lehen , das Angc -
velle aber , d . h . der Genuß des Lehens ( für
welchen das Kind noch nicht dienen kann ) bis
zur erreichten Lehcnsmündigkeit , gebührt dem
Herrn , der es dem Kinde selbst , oder dessen
Vormund , wenn er sein Mann ist , oder einem
dritten , als des Kindes L e h ens v or m u n d e ,
leihen kann ( kudum guardiae s. custodiae )
/ ) . An Angevelle ist natürlich keine Folge ,
und nach manchen Dienstrcchten gebührt es
dem Herrn gar nicht g ) .

0 ) Sächs Lehn r . Art . 6 , 20 .

b ) Schwab . Lehn r . Art . iao . ( ex edit . Schilt ;

wo der Text vollständiger ist als bey Senkenberg Art .

72 . ) . Sol lebnunge geschoben mit dcö Herren Hank ,
die sol geschehen vor den Mannen , wann die muö

man ouchertzugen mit in . Sv der Herre stnem Manne
Lehen lihet mit sint sine Man do nut zugegenue , das
mag dem Mann geschaden wil es der Herre lougcn ,

man muß das lehrn gegen dem Herren mit stnen

Mannen erzogen . ( Senkend das mag dem Mann
nicht geschaden anders wann vb der Herr leugnen

will . ) .

c) Vergl . Sachs . L e h nr . Art . 20 , 25 - Schwab .
Lehnr . Art . 15 .

d ) Sachs Lehnr . Art . 22 .

e ) Sachs Lchnr . Art . 23 . Der Herre en sal nie »
mandeS Mannschaft versprechen , ane des der

des Heerschildes darbet , oder des der in
des richters achte ist , oder in demesel -

ben geeichte verfcstct ist , oder - ab in derselbe

Herre beclagct hat vor des Landes richtcrn nmervub ,

vder nine nngerichte , unde ime mit urteile getcidin -

gct ist , binnen teidingen cn darf der Herre in zu
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manne nicht entphan » Vergl . Sachs . Lehnr .
Art . 2 .

f ) S a chsL e hnr . Art . 26 . ( -rl . 28 . ) . Schwäb .
Lch nr . Art . 2z bis27 .

g ) Recht der Dienst !, zu MagdeburgArt . z .
Uppe dathovelen der diensilüde ne hevet de bischop
neyn ancvelle .

§ . 366 .

Von diesen Grundsäzen weicht das Lombar¬
dische Lehenrecht in manchen Punkten ab , theils
weil bey seiner Ausbildung auch das Römische
Recht neben dem lombardischen Landrecht nütze -

- würkt hatte a ) , theils weil das erblicheRecht
des Vasallen am Lehen , in Italien eine ganz an¬
dere Gestalt erhielt als in Deutschlands ) . Aus
jenem Umstände ist es leicht zu erklären , daß
man sich zulezt gar nicht mehr in die Natur des
Rechts zu finden wußte , welches der Vasall am

l Lehen hatte , und bald dem Lehnsherrn die pro¬
prietas , und dem Vasallen den liLuskruetos
zuschriebe ) , bald das Recht des Vasallen als
ein eigenthümliches Recht schilderte b ) , undAna -
logien von der Emphyteuse , Superficies und dem
widerruflichen Eigenthum dabei anbrachte . Aus

I dem zweiten Grunde ist es herzuleiten , daß das
Dcräüßerungsrecht des Vasallen nicht bloß in Be¬
ziehung auf das Verhältniß zum Lehensherrn e ) ,
sondern auch in Beziehung auf die Rechte der
Agnaren beschränkt wurde . Da alle Descen¬
denten des ersten ErwerberS , aus d e ssen Be¬
le hnung ein Recht auf daS Lehen erhalten soll -
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Uns ) , so mochten freilich nicht bloß die näch¬
sten Erben , beym Lehen eben so wie beim Ei¬
gen ( § ZZ9 - ) , der Veräußerung widerspre¬
chen , sondern es mußte jedem Agna -
ten , der nicht darein gewilligt hatte , ein Revo -
cationsrecht für den Fall zugestanden werden ,
wenn ihm die Succession anfiele g ) . Veräuße¬
rungen an Agnaten hingegen , wurden nun auch
ohne Einwilligung des Lehnsherrn gültig lr ) ; für
die Fälle , wo die Agnaten gar nicht , oder noch
nicht revociren könnten , räumte man ihnen ein
Retractrccht ein , und eben dieß sollte nach ihnen ,
der Lehnsherr bey erlaubten Veräußerungen ha¬
ben r ) . Durch alle diese Eigenthümlichkeiten
wurde indessen keine von der gemeinrechtli¬
chen A ) abweichende Successionsordnung
nothwendig ; man findet auch Stellen , welche
auf jene hinzuweisen scheinen l ) , und mit diesen
lassen sich andere vereinigen , in welchen man
die sogenannte reine Lineal folge gefunden
haben will » , ) ; diese aber hat die Analogie des
deutschen Rechts ( H . 373 -) und des römischen
Rechts gegen sich ; man hat daher schwerlich hin¬
reichenden Grund , diese für das eigenthümliche
System der Lehnsfolge zu erklären , wenn sie sich
auch aus den Worten einer Stelle recht¬
fertigen laßt n ) ,

c ) II . F . I . pr .
b ) I . F . X. g . I .
c ) II . F . 23 . § . 2 .

d ) II . F . 8 - pr . § . 1 . 2 .

0 In welcher Hinsicht übrigens , das ältere lombar «
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bische Recht viel gelinder als das deutsche ( I . F . ^

I ) --. I . F . rz . n . F . 9 . ) , das neuere aber viel strenger
war . Vergi . II . F . 50 . 55 .

/ ) I . F . 14 . pr . unbg . i . I . F . so . II . F . ir , 12 , 13 ,
17 * P r * DaS deutsche Lehnrecht kennt diesen Grund -

saz nicht , den » die Theorie des Sachs . Lehne .

Art . 56 . ( sl . 58 . ) , aufwelches man sich beruft , be¬

ruht auf einem ganz andern Rechtssaze , ( vergl . oben
§ . 359 . Note d . j .

e ) 11 . F . S6 . 8 . 17 .

A ) T . F . 13 . § . 3 . II . F . 3 . § . Il . F . zg . pr .

i ) II . F . 26 , § . 13 . II . F . 9 . § . 1 .

k ~) D . h . von der Successivnsordnung , welche das 10 m -
ba rdische Landrecht festsezte , und welche ihrem

Wesen nach eine Parentelcnordnung war , wie sie an¬
dere germanische Rechte kannten . S . II » t haris

LL . Cap . 153 , ( Lomb . L , II . Tit . 14 . Cap . I . ) .

l ) II . F . 37 .

m ) II . F . 50 .

rr ) Die sogenannte Prärogative der Linie , welche auch

die Vertheidiger der gemischten Gradualfolge aner¬

kennen muffen , läßt sich freilich nicht erklären , wenn

man kein eigenthümliches System der Lchnsfolge zu -
giebt , und behauptet , daß derFcndisi der Analogie
des r ö m i sch e n Rechts folge . Aber geht man auf

die Principien der gemeinen germanischen Snc -

ceffionsordnung zurück ( § . 373 . ) , so rechtfertigt

sich daö System der gemischten Gradualfolge sehr
leicht .

§♦ 367 » 1

Ueber die Belehnung wurde in der Regel
nichts schriftliches aufgcsezt, weil man . ordcutli -
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cherweise weder einen ausdrücklichen Lehens -
contract zu schließen , d . h . die Bedingungen
des Lehensverhältnisses vertragsweisc besonders
sestzusczen , pflegte , noch auch eine Urkunde zum
Beweise der geschehenen Belehnung nöthig hatte
( §• 365 . Note b . ) a \ Wo es ausnahmsweise
geschah , hatte die Ausfertigung noch keine be¬
stimmte Form b ) . Von einer Lehen wäre
( laucieniium ) , welche von dem Vasallen , bey
der Belehnung , an den Lehnsherrn entrichtet
werden mußte , weiß zwar das gemeine Lehnrecht
nichts , in den Dienstrechten aber kommt sie schon
öfter vor ; ihr Ursprung ist in der vormaligen pre¬
kären Erblichkeit der Lehen zu suchen ( vergl . § . 363 .
Note c . ) . — Der Belehnung gieng eine Auf¬
lassung voraus , wenn Eigen des Vasallen in
Lehen verwandelt werden sollte , auf welche jene
öfters erst nach Verlauf von Jahr und Tag er¬
folgte c . ) .

a ) Den Fall ausgenommen , welcher im SächsLand r . B . 2 . Art . 42 . vorkommt .

I ) Daher der Streit über das Alter der Lehenbriefe ;Friedrichs I . Urkunde für Oesterreich ( § . 238 . ) sieht
freilich anders aus , als ein Lehenbrief des rzten oder
gar des l4ten Jahrhunderts . In Italien war es in
dieser Beziehung eben so wie in Deutschland .

e ) S . Säch s . Landr . B . r . Art . 43 .

§ . 368 .

Die Schuzherr schaft ( § . 343 . ) an
sich , änderte nichts an den Rechten des Eigen -
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thums das der Pfleghafte hatte , sondern legte
nur Lasten auf sein Gut « ) , welche außer den
gemeinen Lasten ( § . 304 . 306 . ) gewöhnlich auch
in bäuerlichen Diensten und Abgaben bestanden ,
durch welche die Vogt ei geehrt werden mußte

« er ) , wofür aber auch öfters auf der anderen
Seite , die Freiheit des Pfleghaften vomSchuz -
hcrrn ausdrücklich anerkannt wurde ö ) . Auch
wurde sie die Gelegenheit daß allmälig manche
einzelne Rechte des echten Eigenthums in die
Hände des Landcsherrn übergicngen ( s. yben § .
362 . Nro . ill . ) . Die wahre Gutsherr¬
schaft hingegen , bey welcher das echte Eigen¬
thum vollständig in den Händen des Herrn
war ( § . 62 . « ) , ließ sehr mannichfaltige Ver¬
hältnisse zu , welche den Würkungen der Hö¬
rigkeit in vielen Beziehungen analog waren , und
daher mit diesen zusammengestellt werden können .
i . Es gab Güter die nicht nach Hofrecht
besessen wurden und auf welchen daher der Bauer
ein bloßer Wirth ( Meyer ) war , der aber nur
nach vorausgegangener . Aufkündigung zur gehö¬
rigen Zeit vom Gute vertrieben werden konnte ,
und wenn er nicht leibeigen oder hörig war c ) ,
das Gut unter eben dieser Vorausfezung ver¬
lassen konnte cl ) . 2 . Die Bedingungen des Hof¬
rechts beruhten theils auf dem Herkommen ,
theils auf ausdrücklichen Concessionen ,
welche besonders bey Ansezung neuer Colonisten ,
häufig in urkundlichen Versicherungen
für alle zu einem Haupthofe gehörige Hinterfüßen
niedergelegt wurden . Erblich waren die nach
Hofrccht besessenen Besizungen regelmäßige ) ;
das Erbrecht war jedoch sehr beschrankt , weil
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der Hof untheilbar war , und sehr oft dem Guts¬
herrn das Recht zustand , unter mehreren Descen¬
denten den Anerben zu wählen ; häufig hatte
jener auch eine Prästation vom Anerben zu for¬
dern , die durch den Namen Lehen wäre am
sprechendsten bezeichnet wird / ' ) . Ein Gut dieser
Art hieß ein Erben . Zinsgut , oder wenn die
Verleihung ausdrücklich nach Lehekrecht ge¬
schah , ein Z i n s l e h e n ( teullurn rusticum ) g ) .
Der Bauer hatte daran wenigstens in gewisser
Beziehung die Rechte der Gewehre h ) , bic
man aber nicht mit dem vollständigen Recht der
Gewehre und noch weniger mit dem echten
Eigenthum , d . h . mit den chn vollen , freien
Eigenthum liegenden Gerechtsamen verwechseln
darf, von welchen manche in den Händen des
Gutsherrn blieben i ) . Diese , mit den gutsherr -
lichcn Gerechtsamen in Beziehung auf Dienste
Zinsen , dem Rechte des Rückfalls und der Be -
tugniß den Zinsmann wegen nicht bezahlten Zin¬
ses zu pfänden und vom Gute zu vertreiben k ) t
machten die Guts h err sch a st aus . Veräu¬
ßern darf auch der Erbzinsmann in der Regel
nicht ohne Einwilligung des Gutsherrn / ) , an¬
dere Dispositionen sind ihm aber gestattet m ) ;
selbst dem Erbzinsmann wird daher nur ein erb¬
liches Baurecht ( ins colonatus ) zugespro¬
chen n ) . 3 . Bey manchen Gütern geschah die
Verleihung auf gewisse Jahre oder aufLebenszeit
( Leibgeding , Leibgewinn ) o ) , welches jedoch das
Erbrecht keineswegs ausschloß , weil die einzige
Folge davon nur die war , daß nach dem Abgänge
des Bcsizers eine neue Lehenware entrichtet
werden mußte p ) . Besonders bey Gütern
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dieser Art wurden die Leihebriefe üblich ,
wohl ziemlich um dieselbe Zeit mit den Lehen -
briefen pp ) , Nach dem Rechte welches man
dem Bauer an seinem Gute eingeräumt hatte ,
erhielt die Leihe gemeiniglich eine besondere Be¬
nennung , durch welche die in der Gegend her¬
kömmlich mit einer solchen Verleihung verbun¬
denen Rechte angedeutet wurden , um einer
weitläufigen Aufzählung derselben überhoben ,
zu seyn g ) . Die Benennungen sind aber eben
darum in den verschiedenen Gegenden sehr ver¬
schieden , und die nehmlicheri Ausdrücke, bezeich¬
nen nicht immer das nehmliche Verhältniß . Am
wenigsten darf man auf den lateinischen Aus¬
druck emphyteusis ein Gewicht legen , den
man aus dem canonischen Rechte , als die
schicklichste Benennung erblicher Leihen entlehnte .
4 . An der fahrenden Habe des Bauern hatte
der Gutsherr zwar selbst dann , wenn jener
ein Leibeigener war , kein Eigenthum mehr r ) ,
aber die Erbschaft mußte von dem Herrn
durch eine Abgabe , die unter sehr verschiede¬
nen Formen und Namen vorkommt ( Todfall ,
Besthaupt u . s. w . ) , gelöst werden , und wurde
auf keine andere Erben , als solche , welche sich
in der Hörigkeit desselben Herrn befanden ,
verfallt r ) . Diese Grundsäze wandte man auf
alle Gattungen der Hörigkeit an t ) , und
daher kommt selbst bey den Dienstleuten ein
mortuaiium nicht selten vor . Die nachbarli¬
chen Verhältnisse veranlaßten aber schon jczt
öfter , daß die Erbschaft auch an solche Erben ,
welche jenen Grundsäzen zufolge wegen Mangel

Vv . n . O 0
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der Ebenbnrt nicht erbfähig waren , unter Zu -
rückbchaltung eines Theiles derselben ( Abschoß ,
gabella hereditaria ) , verabfolgt wurde u ) .
Alle diese Vortheile entgiengen dem Leib - oder
Schuzherrn durch die Freilassung eines ei¬
genen oder hörigen Mannes , daher behielt auch
in diesem Falle , jener gewöhnlich einen Theil
der fahrenden Habe zu seiner Entschädigung
zurück .

ä ) Glosse zum Sächs . Landr . B . r . Art . 2 .

aa ) S . Möser Oönabr . Gcsch . Th . 2 . S .

- ) Daher der Name Frey ; ins , welchen diese

Abgabe häufig führt .

0 Glosse zum Säch s. Landr . B . 2 . Art . 59 .
Hie wisse aber , daß man saget : ein Mann sey
zu cinein Gute nickt geboren , daran scheiden

sich Sachsen und Märkische Recht Denn wer
in Sacksen zu einem Jinsgut geboren ist ,

der hcisset ein Lasse , und der mag sich des Zins -

gutes ohne des Herren Willen nicht verzeihen .

d ) ' Sacks . Landr . V . Art . 59 . Will ein Herr
seinen Jinsmann der zu dem Gute nicht gebo¬
ren ist , von dem Gute weisen , so soll er ihm

solches zu Lichtmesse ankündigen . Solches soll
auch der Mann thun , wenn er das Land auf¬

lassen will .

e ) Dieß ergiebt sich schon aus der Note c . ange¬

führten Stelle , aus welcher auf das bestimm¬

teste hervorgeht , daß ganz gegen die gewöhnliche

Ansicht , die Leibeigenschaft und Hörigkeit , weit

entfernt dem Erbrechte der Bauern im Wege
zu stehen , vielinehr gewöhnlich mit derselben

verbunden war . Durch Vertrag wurde die

Erblichkeit besonders häufig dann begründet ,



IV , C . Privr . Vogt . u . Gutsherrschaft. 579

wenn neue Colonisten angesezt wurden , vergl .

die § . 382 . Note q . angeführte Abhandlung .
Auch der Sachsenspiegel weist darauf hin , B . Z .

Art . 79 . Wo Bauern ein neues Dorf so nnan -

gebauet besezen , denen mag deß Dorfes Herr
wohl Erbzinsrecht an dem Gute geben , ob sie

gleich zu dem Gute nicht geboren sind . Diese

Verhältnisse wurden auch häufig die Veranlas¬

sung , den Bauern Rechte von mehreren ! Umfang ,
als gewöhnlich mit den ErbzinSgütern verbun¬

den waren , zu verschaffen , und sie den Pflcg -
haftcn zu nähern oder wohl ganz gleichzusczen .
So bemerkt die Glosse zum Sachs . Landr .
B . 2 . Art . 59 . Mit uns in der Mark haben

die Eebauer auch Erb am Zinögut , und mö¬

gen eö lassen wem sie wollen Welches daher
kommen ist , daß unsere Land also sind besetzt

worden . Denn da solches erst geschehen , hat
man den Bauern die Hufen wild und unange -

baut auögcthan , welche nachdem sie nachmals
durch der Leute Arbeit sind gebessert worden ,
diesclbiqen auch ibrcö Gefallens verlausten mö¬

gen . Und heißen nunmehr der Gedau¬
ern Erb , und sind besser denn Erb -

zinsgut . — Bey solchen Verleihungen ent¬
standen übrigens sehr oft die dinglichen Verhält¬

nisse des HofrechtS ohne dessen Wirkungen auf

die persönlichen Verhältnisse .

f ) Vergi . I . C . K . Schröters Abhandl . von
der Lehenwaare 1769 - 8 . wo sich auch viele hie -

her gehörige historische Notizen finden .

g ) Vergl . Schwab . Lehenr . Art . in . na .

L ) Sachs . Landr . B . 2 . Art . 57 . Schwab .
Landr . Art . 53 .' - ( .oben tz . 355 . Note e . ) Art .

336 . a . E .

i ) Wie die Jagdgerechtigkeit , die Hut und Wei -
■ dcgerechtigkeit u . s . w .

Vd . 11 . £ 0 3



58 o . Dritte Periode A , 888 - 1272 .
h ) Ueber Zins b ußen und das Recht des Guts¬

herrn das Iiusgut einzuziehn , vergl . Sächs .
Landr B . l . Art - 54 . Schwab . Landr »

Art . 336 ,

l ) Schwab . L e h nr . Art . 112 . a . E . Wer Ains -

qut mit Recht behüben will , der soll es selb
bawen und arwaiten oder sein Knecht die in

seiner Kost scindt , mitSpeiß und Lohn . — Cod .
Uit ’onb . sehr noch hinzu : Wenn - der einer Zinö -

lebengnt vcrkaufft , so svl es derlauffgeben der es
verkaufst und jehcner entphaen , das ist darumb ,

daß der Lehenherre wisse zu weme er seiner Zinß
forder und warten solle Auel ) ist an etlichen
Orten Gewonheit wan man Zinölchengut ver ,

kauft , daß man dem Lehenherrn h a n d l o n e davon

muß geben . — Die Regel hat aber freylich manche
Ausnahme . Vergl . Note e . und Note n .

» r) Sachs . Landr . B 1 . Art . 54 . a . E . Kein
Zinßmann darf auch ohne seines Herrn — Er¬
laubniß , weder Stcingruben noch Leimgrubcn
graben , noch Holz hauen , noch auf seinem Aing -
gute umgrabe » , es sey denn sein Erbenginsgut .
Vergl . B . 2 . Art . 21 . Schwäb . Landr .
Art . 281 .

n ) So bedient sich eine Urkunde von 1298 . beyLcnnep Abhandl . von der Leyhe zu Landsicdel -
tedifc im Cod , Prob . p . ' 08 . folgender Aus¬
drücke 5 Nos — Priorissa — monasterii in .
Witzenstein — protestamur — quod 26 man¬
sos , sitos in curti Aldenfelde , ■ pro 52 mal -
dris et dimidio , videlicet quemlibet man¬
sum pro 5 quartalibus bini generis annone ,
scilicet siliginis et avene et pro 44 pullis —
incolis sive villanis ipsius curiis , locamus
et locavimus in hunc modum , quod di¬
cti incole sive villani huiusmodi pensionem
in curia Witzenstein — annis singulis pre -
sentabunt . Ceterum —• villani , antefatos
mansos , suis iustis heredibus , eo iure quo
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ipsos possident , bereditabnnt , nihilomi¬
nus , eosdem salvo nobis nostro iure reser¬
vato , cuilibet hominum vendere pote¬
runt , preterqusm hominibus morantibus in
iurisdictione Domini Lantgravii memorati . —
Man wird daher auch nie bey der Ueberlassung
eines Erbzinsguts an den Zinsmann , erwähnt
finden , daß eine würkliche Auflassung , welche
jederzeit die Uebertragung eines wahren Eigen¬
thums bezeichnet , geschehen sey .

o ) Vergl . Schwab . Lande . Art . ZoA . Einen
Leihebrief dieser Art hat Lennep a . a . {D . S .
5 23 .

p ) Sehr lehrreiche Nachrichten über Güterdieser Art , finden sich bey : P . F . I Müller
über das Güterwesen . Düffeld . 1816 . 8 .

pt >) Das Schwab . Landr . a . a . O . erwähntsie bereits .

q ) So findet man j . B . in Hessen erbliche Verlei¬hungen durch den Ausdruck „ zu Waltrccht , "
Temporalleihen durch die Benennung , , zn Land -
siedclrecht " bezeichnet . Vergl . Le nnep a . a .
O . S . 524 . bzg .

r ) Schwäb . Landr . Art . 236 .

L) Sächs . Landr . B . 3 . Art . 32 .

t ) Vergl . Ju st . Möker von den Hyen , Ecktenoder Hoden , in dessen patriotischen Phantasien
Th . 3 . S . 364 .

u ) Spuren hievon findet man schon im Uten Jahr¬hundert im Wormsischen Dienfirecht . S oben
tz . 344 . Note i . Man darf sich in dieser Be¬
ziehung nicht durch den Umstand irre machen
lassen , daß diese Gerechtsame auch als Befug -
mß der Stadtvögte , oder Schultheißen , oder
selbst der Magistrate vorkommt ; in den Städ -
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ten war freylich keine wahre Hörigkeit , aber die
städtische Vogtey wurde hier auf dieselbe Weise
benutzt

§ . 36£.

Bey Eingehung der Ehe , darf der Mann
seiner Frau , gewisse Gegenstände oder eine ge¬
wisse Summe , unter dem Namen der Mor -
gengab c , zum Eigenthum aussezena ) ; Mor -
gcngabc an Eigen aber , und Lcibzucht , d . h .
lebenslänglichen Nießbrauch an Eigen oder riehen ,
kann er ihr nur mit der nächsten Erben Einwil¬
ligung bestellen b ) Beides darf er dann ohne
Einwilligung der Frau nicht veräußern c ) . Diese
behalt ihr Leibgeding , wenn der Mann sein Gut
verwürkt *2) , oder wenn die Ehe annullirt wird
e ) , sie verwürkt es aber , wenn sie es fälschlich
als Eigen anspricht / ) , deteriorirt oder veräu¬
ßert g ) . Das gesammte Vermögen der Ehefrau
nimmt der Mann , vermöge der ehelichen Gewalt ,
in seine Gewehre , das Weib darf davon , ohne
des Mannes Einwilligung , nichts veräußern ,
und der Mann verfügt frei über dessen Nuzun -
gen , ja im Falle der Noth über die fahrende
Habe selbst ; in so fern besizen Mann und Frau
kein getheilt Gut bey ihrem Leben . Eigen aber ,
darf der Mann ohne der Frau und ihrer näch¬
sten Erben Einwilligung , nicht veräußern , und
kann es zum Nachtheile jener , durch Freigebig»
kest der Frau nicht für sich selbst erwerben st ) .
Wird hicrnächst die Ehe durch den Tod , getrennt,
so nimmt die Ehefrau ihr Eigen , ihr Leibgeding ,
und außerdem gewisse Gegenstände des zur Zeit
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i
^ des Todes vorhandenen Mobiliarvcrmogens , un¬

ter dem Namen der Gerade und des Mußthei -
' j lcs i ) der Mann hingegen die gesammte fahrende
' [ $ abc , mit Ausnahme der Gerade , welche an die
! nächste weibliche .Verwandte , die ihr von Wei -
s beshalbcn verwandt ist ( Nifftel ) , fällt ; das Ei -

gen , welches die Frau gehabt hat , nehmen de -
! ^ ren nächste Erben /- ) . Die Nealthcilung

zwischen dem überlebenden Ehegatten und den
| Erben des Verstorbenen , brauchte übrigens fei =
j neSwegs sogleich nach getrennter Ehe zu gesche -
j hcn , wenn Kinder vorhanden waren , sondern
l wurde erst durch Absonderung derselben ( Z . 371 . )
s nothwendig ; in einem solchen Falle behielt dann
j auch die Mutter , bis zur würklichen Theilung ,

den Genuß und die Verwaltung des Vermögens ,
| unter der Controle des Vormundes ihrer Kin -
j der / , ) .

j a ) Sachs . Landr . B . x . Art . co . S chwab .X Landr . Art . 30 r . Sie erwirbt das Eigenthums aber erst nach ihres Mannes Tode . S ä ch s.
Landr . B . 3 . Art . 38 .

>

! b ) Sächs . Landr . B . r . Art . 20 , 21 . Schwäb .
Landr . Art . 306 . vergl . Sächs . Landr . B . Z .
Art . 75 .

- ) Sachs . Landr . B . 1 . Art . 20 , 31 . Schwäb .
Landr . Art . 302 , 305 .

Schwäb . Landr . Art . Zog .

I - ) Sächs . Landr . B . 1 . Art . 21 . B . Z . Art . 74--
Schwäb . Landr . Art . 304 . Bey der Vchei -j dnng kommt es darauf an , ob ste der schuldige

$ Theil ist . Vergl . Augsburger Etat . von 127fr
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Art . 289 . bey Walch Deitr . zum deutsch . Recht .
Th . 4 S . 2x9 .

/ ) Sachs . Landr . B - r . Art . Z2 . Schwab .
L an dr . Art . 178 .

g ) Sachs Lande . V . l . Art . 21 .

h ) Sachs Lande . B . 1 Art zr . Mann und

Weib haben kein getheilt Gut bey ihrem Lebe » . —

Ein Weib kann auch von ihrem Vermögen nichts
weggeben , ohne ihres Mannes Willen , daß er es
nach Recht dulden dürste . Wenn ein Mann ein

Weib nimmt , so nimmt er alle ihr Gut in seine

Geweh - zu rechter Vormundschaft Darum mag
kein Weib ihrem Manne eine Gabe von ihren Ei¬

gen noch von ihrer fahrenden Habe geben , da¬
durch sie eö ihren rechten Erben nach ihrem Tode

entfremde ; denn der Mann kann an seines Weibes

Vermögen keine andere Gewehre gewinnen , als

solche , die er anfangs mit ihr in Vormundschaft
« mpfieng . Vergl . Sachs . Landr . B . 1 . Art .

45 - B . 3 . Art . 78 . S ch w a b . L a n d r . Art . 263 ,
277 , 278 , 313 .

r ) Sä ch s . Landr . B . r . Art . 24 . B . z . Art . 38 .
Schwab Landr » Art . 267 . 270 .

A) Sacks . Landr . B r . Art 27 . 31 . B . 3 , Art .

38 . Schwäb . Landr . Art . 287 .

I ) Sachs Landr . B . 1 . Art . 11 , 15 , 20 . B . z .
Art 76 . Vergl Erfurter Statuten von

1306 . . , rt . 10 . bey Walch Beyträge zu dem

deutschen Recht Th . i . S . 100 .

§ . 370 .

Schon die älteren Gewohnheiten waren in
Rücksicht der Würkungen , welche die Ehe auf
daö vermögen der Ehegatten äußern sollte ,
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keineswegcs ganz übereinstimmend gewesen ( 5 .
62 b . ) ; es darf also nicht befremden , daß man
dem Uebcrlebenden auch jezt , nach besonder
rein Recht , sehr häufig andere Vortheile als
die beschriebenen zugesichert findet , deren Ur¬
sprung sogar unmittelbar in jener älteren
Rcchtsgewohnheit zu suchen ist , nach welcher
die Errun g enschaft der Ehegatten zwischen
dem Uebcrlebenden und den Erben des Ver¬

storbenen getheilt wurde . Denn s gerade auf
diesen Bestandtheil des Vermögens , beziehen
sich dieVortheile , die der überlebende Ehegatte
erhalten soll , am häufigsten und nach den äl¬
testen Statuten a ) . Indessen wurde freilich
das Institut nicht überall auf gleiche Weise
ausgebildet , zumal da man hie und da die Di¬
spositionen des gemeinen Rechts über dieRcchce
des Erben am Eigen , auf das ererbte Eigen
einschränkte , und daher dem überlebenden Ehe¬
gatten auch an andern Gütern als der Fahr -
niß , auf welche das gemeine Recht seine Vor¬
theile beschränken mußte , Rechte einräumen
konnte , ohne den Erben zu nahe zu treten .
Gerade in Rücksicht auf dieses Verhältniß ,
mochte man sich auch sehr häufig , bey Festse -
zung der Bestimmungen , von einem dunkeln
Gefühl der Billigkeit leiten lassen , welches
dann zuweilen zu Anordnungen führte , die mit
anderen Rechtsgrundsäzen nicht ganz harmonir -
tcn . In vielen Statuten mag auch bey die¬
sen Bestimmungen die Hauptabsicht seyn , der
Witwe eine Versorgung für ihren Witwenstand
zu verschaffen . So entstand eine solche Varie¬
tät von Bestimmungen über diesen Gegenstand ,
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daß es sclwu jezt unmöglich wird , sie erschö¬
pfend zusammenzustellen , und man sich begnü¬
gen muß , die wichtigsten Modifikationen , welche
am häufigsten vorkommen , auszuzeichnen . Und
selbst dieß hat manche Schwierigkeiten , da die
wenigsten Statuten das Institut vollständig be¬
schreiben . Zwei Hauptgattungcn von Vorthei¬
len , welche dem überlebenden Ehegatten zuge¬
sichert werden , lassen sich zuerst unterscheiden ;
sie bestehen nehmlich bald in dem sortgescz -
ten Besiz und Genuß des ganzen Vermö¬
gens oder eines Theils desselben , bald in der
Erwerbung des Eigenthums an allen oder
an gewissen Gütern ; welche von diesen Vor¬
theilen er zu genießen hat , und in welchem
Umfange , hängt meistens davon ab , ob Kin¬
der in der Ehe erzeugt sind , oder nicht . I . Sind
Kinder vorhanden , welche A . noch nicht abge¬
sondert sind , so bleibt 1 . gewöhnlich der
überlebende Ehegatte mit diesen im unge¬
theilt en Besiz des gesammtcn Vermögens ,
ohne daß fürerst auch nur ideelle Theile ent¬
stehen , verwaltet und genießt das gesammte
Vermögen , unterhält aus demselben die Kinder ,
darf über die Fahrniß und auch wohl über die
Errungenschaft ohne Gefährde verfügen ,
hingegen das Eigen nicht ohne Einwilligung
der Kinder , oder wenn diese noch unmündig
sind , nicht ohne Rath der nächsten Freunde
veräußern . Der Ursprung dieses Verhältnis¬
ses aus der ehelichen Vormundschaft ist hier öf¬
ters darin erkennbar , daß der Mann , wenn er
der Ueberlebcnde ist , ausgedehntere Dispositi¬
onsrechte hat als die Frau « « ) , Mit diesem
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ungetheilten Besiz kann es sehr wohl bestehen ,
daß der überlebende Ehegatte die Fahrniß ,
oder die Errungenschast , oder einen Theil der¬
selben , und die Kinder das Eigenthum des Ei¬
gen oder des Erbguts sogleich erwerben , wel¬
ches dann oft die Würkung hat , daß bey der
Absonderung der Kinder ( § . 371 . ) , oder bey
der Wiederoerheirathung des überlebenden Ehe¬
gatten , eine Theilung vorgenommen werden
muß . Doch wird auch nach vielen Statuten ,
bey der Trennung der Ehe noch gar nichts
auf die Kinder vererbt ; sie werden dann auch
bey der Absonderung nur ausgesteuert , kön¬
nen aber allenfalls wegen schlechter Wirthschaft
des überlebenden Ehegatten auf Theilung drin¬
gen ; hingegen bey der Wiederoerheirathung
des überlebenden Ehegatten , wird ihnen das
gesammte Erbe oder ein Theil desselben ver¬
fangen , d . h . der Best ; und Genuß des
überlebenden Ehegatten dauert zwar fort , das
Eigenthum geht aber auf die Kinder über b \
2 . Nach anderen Gcsezen theilt der überle¬
bende Ehegatte , das zur Zeit des Todes vor¬
handene Vermögen , gewöhnlich mit Einwerfung
seines Eingebrachten , mit den Kindern , oder
es entstehen doch , wenn die Absonderung nicht
sogleich erfolgt oder erfolgen kann , sogleich
ideelle Theile . Der mit den Kindern fortge -
sezte ungetheilte Besiz der gesammten
Vermögensmaffe , hat in diesem Falle die ge¬
meinrechtlichen Eigenschaften ( Z . 369 ) c . ) . B .
Sind alle Kinder bereits abgesondert , so er¬
hält der überlebende Ehegatte gemeiniglich den
alleinigen Besiz des gesammten Vermögens ,
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doch ist dieses gewöhnlich ' den Kindern ver¬

gangen , und muß im Falle der Wiederver -
hcirathung mit ihnen getheilt werden d ) . In
allen dielen Fällen , werden gewöhnlich die Kin¬
der , besonders wenn sie noch nicht abgesondert
sind , von den Eltern gar nicht , oder wenig¬
stens erst dann beerbt , wenn alle übrige Kin¬
der mit . Tode abgegangen sind e ) . Die Thei¬
lung zwischen Eltern und Kindern geschieht
bald so , daß der überlebende Ehegatte einen
gewissen unveränderlichen Theil erhält , bald

^iach Köpfen . In Rücksicht der Schulden , - welche
auf dem zu vererbenden Vermögen haften , gel¬
ten dieGrundsäze des gemeinen Rechts ( Z . Z75 )
/ ) . li Sind keine <■ iiibct vorhanden , so las¬
sen sich folgende Hauptbestimmungen unterschei¬
den : 1 . Der überlebende Ehegatte wird Uni¬
versal - Erbe des Verstorbenen g ) . 2 . Er
nimmt sein eingebrachtes Gut zurück , und er «
hält vom übrigen Vermögen einen Theil , bald
eine pars quota , bald die Errungenschaft und
Fahrniß oder einen Theil derselben h ) . 3 . Er
bll >btim Besize des ganzen V crmög ens ,
darf aber über das Eigen nicht disponiren ,
welches dereinst an die rechten Erben zurückfällt
( Fallrccht) i ) . Die Schulden , welche auf dem zu
theilenden Vermögen hasten , so weit die Erben
überhaupt sie zu bezahlen schuldig sind , müs¬
sen in diesem Falle natürlich erst abgezogen
werden , ehe es zur Theilung kommen kann k ) .
An den Rechten , welche die Ehegatten wahrend
stehender Ehe , nach gemeinem Rechte an ih¬
ren Gütern hatten , wurde durch alle diese Ein¬
richtungen nichts geändert / ) ; man darf sie da -
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her keineswegs als die Würkungen eines eigen¬
thümlichen sogenannten G e sam mt ei g en -
thums ansehen , welches die Ehegatten schoir
während der Ehe an ihrem Vermögen gehabt
hätten , von welchem die Statuten dieses Zeit¬
raums nichts - wissen m ) . Die gemeinrechtli¬
chen Vortheile des überlebenden Ehegatten ,
konnten neben den angeführten besonderen , we¬
nigstens nicht vollständig bestehen n ) , Alle
diese .Verhältnisse , konnten auch durch ein be¬
sonderes Gcding , bey Eingehung der Ehe
festgesezt oder abgeändert werden , bey wett
chcm aber freilich - die Erfordernisse eines Ge¬
schäfts dieser Art ( § . 374 ) beobachtet werden
mußten 0 ) . Durch solche Gedinge mag man ,
auch schon in diesem Zeitraume , dem V er fan¬
gen schaftsr echt welches unter gewissen Um¬
standen äußerst lästig seyn mußte , vorzubeugen
gesucht haben , indem man bey Eingehung ei¬
ner zweiten Ehe , die zusammengebrachten Kin¬
der mit den in der Ehe zu erzeugenden Kin¬
dern , allenfalls mit Aussezung besonderer Vor¬
theile für einen der Ehegatten oder für die
Kinder , unter Zuziehung der nächsten Freunde ,
durch ein besonderes Gedinge ( Einkind -
sch aft ) gleichstellte p ) .

a ) Burchardi ep . Wormat . leg . Fam . S . Pe *

tri . praescr . ( bey Schannat Hist . Episc .

Woran in adp . doc . pag . 44 . - Et quie -
quid simul adquisiverunt , si quis eorum su¬

pervixerit , totum habeat in sua potestate , et
quidquid inde facGre velit faciat ,

aa ) Statuten von Bern bey Dre y er Beitr . zur
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Litt . und Gcsch . des deutsch . Rechts St » i . S . 49

u . f . Art . 40 u . f .

- ) Belegen zu diesen Säzen enthalten die Angs -
burger Statuten von 1276 chey Walck Bcitr .

zum deutsch Recht TH . 4 ) Art . 237bis 252 . Er¬
furter Statuten von 1306 . Art . 10 . ( bey
W a lch a . a . O . Th r . S . 100 . ) . Die Bremer ,
die alten Vraunschweiger Statuten u . a .

c ) L ü I) i s ch Recht , von 1240 . ( bcv VVosrpHa¬
ien nrounm . ined . Tom . 4 . pag . 639 « . f . ) .
Art . 12 . So war cn Vruwe und eu Mann tot

stimmen hcbbct Kindere und er e » vore siervet ,
it si de man , oder bat wif , all so gedan gut ,

also dar blivet , dat schal man schichten , tauschen
dcme der da blivet und den Kindcrcn , in der wcre ,

stervct ok der Kindere en , dat ervet sin deel up de
anderen Kindere de in der were sint , to Ifcfcr de -

ljnge , sc sin junc ober alt . Stervet ock der Kin¬
dere en , dat utgcsunberet is , anc erve , it ervet
weder an de were , np de andern , also vaste de
ntgcsundcrct sin , also vaste de in der were sin .

Sterven oc se allgemeine , dat crve Hort to denne -

gcstcn ervcn . —

d ) LÜb . R e ch t a . a . O . Art . 20 .

e ) Z . B . nach dem Lüb . Recht Note c .

J ) Ein Sag , den freilich die bestreiten , welche schon
in den Statuten dieses Zeitraums , die jczt soge¬

nannte allgemeine eheliche Gütergemeinschaft ge -
- funden haben wollen , der aber bestimmt genug

aus den Kesezen hervorgeht , wenn man nur nicht
cmzclnc Stellen der Statuten , ohne sie mit ande¬
ren Stellen zusammenzuhalten , als Beweise gel¬
ten laßt , und nickt mehr aus den Statuten her¬

ausließt ^ als was darin wirklich steht . Vergl .
Note k

g ) Gerade dieser Fall kommt in den alteren Statu¬
ten am seltensten vor , und in den meisten die ich
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kenne , ist . es keineswegs ganz klar , ob nicht daS

Fallrccht eintrat ; so z . B . nach den Helmers -
Häuser Statuten von 1 - Z4 . welche Scherer

( die Lehre von der ehel . Gütergemeinschaft . Th . r .

S . 193 anführt : Si aliquis defunctus fuerit ,uxor ipsius et liberi , si quos habuerit , omnia
bona defuncti p o s s id e l ) u n t , aut si liberos
non habuerit , relicta defuncti sola omnia pos¬
sidebit - Nach dem Verner Recht jst die Ve -
erbung aber wohl außer Zweifel Art . 42 : 8 iduo
contraxerint — et ambo sine 1 gitimis heredi¬
bus , unus post alium , moriantur , propin¬
quus in consanguinitate posterioris heredi -
tabit eos .

h ) L üb . Recht a . a . O . Art . 14 . Sterbet eneme
Manne siu Wif , und hebben se neue Kindere w
sammen , de man schal wederkeren der Vruwen

ncgesten crven dat halve del des Endes , dat he
mit der fruwen gcnomen hebet . To licker wis

sterbet euer fruwen er man , und de nene Kln -

bere to gadere hebbet , de fruwe nemct so gedan
gut , ut to voren also se to creme manne " hebet

gebracht , ofitdariö , so wat dar gudes boven

is , dat scal se gelicke schichten , mit des manneS
erven .

r ) S t a t u t e n von Freiburg ( oben § . 26z Note b ) .Omnis mulier est genoz viri sui in hac civi¬
tate ; et vir mulieris similiter . Omnisquoque
mulier erit heres viri sui , et vir similiter erit
heres illius . Burgensis quilibet uxore sua vi¬
vente de omni possessione sua quod vult tispo -
nit ; si alter eorum moritur de proprio et here «
ditate sua nihil facerepotest , nisi famis eum ne¬
cessitas urgere coeperit , et illam necessitatem
iuramento probabit . Si autem aliquis heredum
necessaria sibi ministrare voluerit de rebus
suis non habebit disponendi potestatem .

A) Die Statuten bestimmen immer nur , daß man

die Schulden von dem zu theilenden Gute
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welches sie darum sehr hausta das gemeine
Gut nennen , zahlen soll , ohne weiter darüber zu

verfügen , ab bloß die fahrende Habe oder auch
das Eigen ( oder das Erbeigen ) angegriffen wer¬

ben soll . I . B . Hamburger Stabtr . von
1270 St . 3 . Cap . 1 . Art . ro . So war en Mann

und ein Brouwe tosamcue sind in Echteschup , und
neue Kindere cn hebbet , stervct de Man , de
Wrouwe scholl ncmcn er Gud up , dat se to eme

bracht hcfft , — und datsülve , do de Man vffte
de Vrouwe siorve , man schol over jo thovor de

Schuldt gelben von deme menen Gute , und wore
darvon enboven , de schollde de Vrouwe hebbcn

halff unde datsülve do de Man . — Das zu thei¬
lende Gut , enthält aber gerade immer dem Be¬

standtheil des Vermögens ; welcher nach den ge¬

meinen Recht zur Bezahlung der Schulden allein
verwandt werden muß Soll man dem zufolge

die Statuten nicht nach dem gemeinen Recht in -

terpretiren ?

k) Lüb . Recht in lat . Sprache bey Westpha -
len a . a . O . pag . 622 . Vir liberum habet arbi¬
trium impignorandi , vendendi , dandi cuicum¬
que vult , proprietates sibi conquisitarum fa¬
cultatum , tine contradictione qualibet »

Aergl . desFre i burger Statut . Note i ) .

m ) Die Spuren die man von dieser in den Gesezen

dieses Zeitraums finden will , beruhen durchaus
auf Mißvcrstandniffen , indem man sich an ein¬

zelne Worte der Statuten halt , und ihren übri¬
gen Inhalt nicht beachtet So beruft man sich
z . B . in Rücksicht des Bremischen Stadtrechtö ,

j auf die Worte des Orbelgs . ( bey 1? ulfen dorf
Obs . iur univ . Tom . 2 . in app . pas ; . 99 ) : So
wor twe thosamende kamen an Echtscbopp wat de

hebben , dat is ohrcr beiden na Stades -

Nechte . Sagen aber diese Worte wohl mehr als
der Sachsenspiegel B . l . Art . Z » . , §• ,69 NoteK ) ,

in welchem doch hoffentlich niemand die allgemeine

Gütergemeinschaft suchen wird ? Noch auffal -
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lcnder ist es , wenn man sie im älteren Lübi -
schen Rechte finden will , nach welchem sie bey
beerbten Ehen , statt haben soll . Man beruft
sich in dieser Beziehung auf Art . 162 des deut¬
schen Codex bey Westphalen : „ So war man
unde wif an echtschap gut to samen hebbet , iS
dat deine Manne not anleget , dat mcn ene dor
schult tv egene schal gcven oder in opcnen or ->
loge vangen wert , in den heyden oder anders -
wor den schal mcn ledcgen und losen mit al so
daneme gute alse se to samene hebbet , it si der
fruwen medegift , oder wo gedan gut se hebbet
dar schal mcn ene mcde losen . Wert oc de man
vorvluchtig dor Schult , unde hebbet se lindere
to samene , He unde sin wif , iö de schult witlic ,
men schal gelben van al dem » gude , dat se beyde
hebbet , it si erve oder Kopschat , ne hebbet aver
se neue kindere to samene , unde is de man vor¬
vluchtig , so nemt se ere medgift to vorcn ut ,
von deme anderen gelt men , it ne si also dat se
mcde hebbe gelovct , van deme mot se mede gel¬
ben . " — Offenbar werden hier drei einzelne
Fälle ausgezeichnet , in welchen das Vermö¬
gen der Fran für die Schulden deS Mannes
hasten soll . In den beiden ersten ist es einerlei ,
ob Kinder vorhanden sind oder nicht , hier kann
also eine sogenannte allgemeine Gütergemeinschaft
nicht der Grund seyn , warum die Frau zahlen muß ;
schon dadurch wird man gehindert im lezteren Falle
den Grund in derselben zu suchen ; überdcm aber
soll ja auch nicht überhaupt , wenn Kinder vorhanden
sind , die Frau die Schulden des Manncs ^ bezahlen ,
sondern nur dann wenn er vorvlnchtig dor Schult ist ;
welchen Grund hat man denn wohl , diese Worte ,
welche deutlich genug aufdie emgegenaesezte Regel
hinweisen , als muffig zu betrachten ? Und wie ver¬
tragt sich die allgemeine Gütergemeinschaft mit den
Rechten deöMannes anderErrungenschasts . s. Note
l ) , und die Verbindlichkeit der Frau , welche Kinder
hat , in jedem Falle tue Schulden des insolventen
Mannes zu bezahlen , mit Art . 7 » nd 199 , nach wel -

Bd / n . P p -
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cheu der Mann keine Art von Verfügung über das in
die Ehe gebrachte Erbgut der Frau , ohne ihre und
ihrer Kinder Einwilligung , bat> falls sie ihm nicht
durch ein besonderes Geding gegeben ist ?

11) L ü b . Recht a . a . O . Art 27 . Herewede nnde
radhencschal man nicht sunderlike ut geven . mcr we
negest erve iö , de nimmt beide , erve unde herewede
und radhe .

o ) Dergl . z . B . die A u g s b . Stat . a . a . O . Art . 24z .

7, ) S p n r e n daß solche Verabredungen üblich waren ,
findet man schon in einer Urkunde von ny6 , bey
Gudenus Loci . dipl . Tom . I . p . 895 .

§• 371 .

Die Verwaltung und der Genuß des Ver¬
mögens der Kinder , steht dem Vater , vermöge
der väterlichen Gewalt , zu , und wenn diese
während des Lebens des Vaters nicht beendigt
wurde , nach dessen Tode der Mutter , bis zur
Großjährigkeit der Kinder a ) , vermöge des ihr
gebührenden Rechtes des Beisizes ( § . 369 . ) .
Sobald die Kinder großjährig sind , und sich
absondern wollen b ) , können sie den Vater
oder die Mutter nöthigen , ihnen ihr Vermögen
heraus zu gebenc ) ; haben sie dergleichen nicht ,
so können sie eine Aussteuer aus dem väter¬
lichen oder mütterlichen Gute verlangen , deren
Größe zunächst von der Uebereinkunft der In¬
teressenten d ) , und in Ermangelung derselben ,
von der richterlichen Bestimmung abhängen
mochte <; ) . Die Annahme einer solchen Aus¬
steuer enthält keineswegs einen Verzicht auf
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das Erbrecht an dem Vermögen , aus welchem
sie gegeben wird , sie kann aber Vertragsweise
damit verbunden seyn / ) . Die in dem parti¬
kulären Rechte dem überlebenden Ehegatten zu¬
gesicherten Vortheile , änderten freillch manches
an diesen Grundsäzen § ) .

K ) Ben den Töchtern konnte der Nießbrauch der Mut¬
ter noch früher , nehmlich durch die Verhrirathung
jener , aufhören .

L ) Ob diese Befugniß auch den großjährigen Töchtern
zugestanden habe , kann man indessen wobl mit Recht

. bezweifeln , wenngleich das Sachs . Landr . von
, , Kindern " überhaupt spricht S . d . folgd . Note .
Die Tochter mußte ja auch nach erlangter Großjah -
riqkeit einen Vormund haben , und dieser war der
Vater als nächster Agnat . Bey den Töchtern hörte
also der Nießbrauch des Vaters wohl nur durch ihre
Derheirathung auf .

<?) Säch s. L a n d r . B . r . Art . n . Hält auch ein Va¬
ter seine Kinder nach ihrer Mutter Tobe in Vor¬
mundschaft , so soll er ihnen , wenn sie sich von
ihm absondern , ihr sämmtliches mütterliches Gut
überlassen und wiedergeben , er habe es denn durch
Unglück und ohne seine Schuld verloren . Ein gl -nches
ist die Frau des Vaters Kindern zu leisten schuldig .

d ) S a chs. Land r . B . 2 . Art . 19 . Der Vater Mag
wohl den Sohn vor Gerichte von sich absondern , mit
jedwedem Gute das der Sohn annehmen will , so
wenig es auch sey .

«gVon ' einem ohngefährenMaaßsiabe , nach welchem eine
solche Bestimmung zu machen seyn dürfte , der etwa
von einer Localgewohnbeit hergenommen war , ver¬
stehe ich das Schwäb . Landr . Art . Z87 . Der Dat¬
ier sol seinen sun von im sundern so er fünf

Vd . H . P p 2
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und zweinczig rar alt ist , mit alsvil gutS
alsergelaystenmag , also daß iin der merer teyl be -

leib . Und thut er aber daS nicht geren , der sun der !
nötet indas mitt recht wol vor seinem richter . Und i

hat der vakter auch nicht mer wann ein kind er giebt |

im mit reckt nicht mer dann den fünften teyl seines J
guts . Unnd hat er mer kind dann eins , so teylct er
im mit recht das im dreü teyl beleibent und den Kin¬

dern die zway teyl .

/ ) Sächs . Landr . B . i . Art . iz . S . § . 573 .
Note i .

£ ) Als das wichtigste was hieber gehört , mag folgendes
ausgezeichnet werden . Nach dem gemeinen Recht ,

mußte der überlebende Ehegatte , den großjährigen

abgesonderten Kindern , ohnstreitig sogleich nachdem
Tode des Verstorbenen , das Erbe herausgeben ;
nach dem particulären Recht bestand aber meistens

gerade in dem Beysitz der Vortheils den der erstere
. erhalten sollte . Daher sprechen die Statuten , den

ausgeredeten Kindern gewöhnlich nur das

Aerfangenschaftsrecht zu . Vergl . z . B .
das L ü b . Recht a . a . £ ) • Art . 20 . So wor en

man und en wifKinder to samene hebben und de bcra -

dettoechtschap , stervet deman , deVruwebesit nüt

so daneme gode so sehaddcn . Dat gut ne mach se
noch verkopen , noch verfetten , noch dergeven sünder i
der erven lof , it ne st , das sc das bedorve to crer lif -

tucht , dat mot aber se an den hiligen sweren . Will

se ocman nemen , oder to klostere varcn , so schal se
delen mitdenKinderen na stadeö rechte .

§ . 372 .
Die Rechte der Vormundschaft sind j

verschieden , je nachdem sie über Unmündige
geführt wird , oder eine bloße Geschlechts -
vormundfchaft ist. Bey der ersteren hat der
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Vormund die Verwaltung des Vermögens
seines Mündels ; über diese muß er dessen . Er¬
ben jährlich Rechnung . ablegen , und bey
der Herausgabe des Vermögens allen Scha¬
den ersezen , der sich nicht zufällig ereignet hat
a ) . Die G e s ch l e ch t s v ormu n d s ch a ft ,
so fern sie dem Eh / mann zusteht , ist mit der
Verwaltung und dem Genuß des ihm unterge¬
benen Vermögens , ja selbst mit einem Dispo¬
sitionsrechte über einen Theil von diesem ver -
fniipft ( § . 369 } , und die Rechte des Geschlechts -
vormundcs , der zugleich der nächste Erbe des
Weibes ist , werden durch diesen Umstand er¬
weitert ; der bloße Geschlechts Vormund
hingegen , ist bloßer Rathgcber des Weibes
und ihr Vertreter in den Angelegenheiten ,
jn welchen « s nicht selbst odrr nicht allein han¬
deln kann , und hat keine Verwaltung , eben
darum aber auch keine Verantwortlichkeit & ) .
Jeder Vormund kann vor dem Richter ' wegen
untreuer Geschäftsführung angeklagt und ab -
gesezt werden c ) .

e ) Sachs . Lande . B . i . Art . 25 . S . obenZ . zZz .
Note -- . Schwäb . Landr . Art . ZlybisZsZ .

k>) Sacks . Landr . B . i . Art . 45 . Ein Weib vermag
auch ohne ihres Mannes Urlaub nichts von ihrem

Gute zu vergeben noch Eigen zu verkaufen , noch

Leibzucbt aufzulassen , um deswillen weil er mit ihr
in den Gewehren sitzt . Jungfrauen aber und unvcr -

heirathete Weibspersonen verkaufen ihr Eigen ohne
ihres Vormunden Urlaub , er sey dann Erbe dazu .

Vergl . Schwab . Landr . Art . Ziz . Sachs .
Landr . B . 1 Art . 47 .
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- ) Sächs . Landr . B . 1 . Art . 41 . Schwab .

L an dr . nach Art . 313 .

§ . 373 . '

Die Erbfolge nach Geblüts riecht
( von Sipve halben ' a ) beruht im Ganzen noch
auf den alten Grundsäzen ( § . 63 . 203 . . Daher
wird i . zuerst von der Erbmasse das Gut abge¬
sondert , welches garnicht vererbt wird , oder in
welches eine besondere Succession statt findet ,
wohin das Zinsgur ( § . 368 . ) b ) , das Lehen c ) ,
die Gerade ü ) , und das Heergewette e ) gehört .
II . In dem übrigen Vermögen succediren zuerst
die erbfähigen / ) , ehelichen g ) , ebenbürtigen ü )
Descendenten des Verstorbenen , ohne Unterschied
des Grades ; sie müssen aber wenn sie abgeson¬
dert waren , das , was sie erhielten , in die Erb¬
masse einwerfen . Im Erbe und Eigen genießen
die Söhne noch Vorzüge vor den Töchtern i ) .
In Ermangelung ^ der Descendenten nimmt das
Erbe der Vater , welchen jedoch der abgesonderte
Sohn , von dem von diesem selbst erworbenen
Gute , durch „ Geschefft " ( § . 374 . ) ausschlie¬
ßen kann ü ) . Auf den Vater folgt die Mut¬
ter , dann der vollbürtige Bruder , auf diesen
die vollbürtige Schwester i ) ; hiernächst nimmt
das Erbe , wer dem gemeinschaftlichen
Stammvater am nächsten steht ( wersich
zunächst zur Sippe ziehen mag m ) , er sey
Mann oder Weib , wobei aber die halbe Geburt
vor der vollen einen Grad zurücktritt n ) . Die
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Successionsordnung ist also noch immer die Pa -

rentelenordnung . Die Erbgüter , welche von der

väterlichen Linie herkommen , fallen aber an die

Schwert wagen , gleichen Vorzug genießen

in ihrer Linie die Spillmagen o ) . Mit der

siebenten Generation endet sich die Sippe nach

Sachsenrecht , daher entferntere Verwandte kein

Succestionsrecht haben ; der Schwabe aber nimmt

Erbe und Hecrgcräthe , so lange er die gemein¬

schaftliche Abstammung erweisen kann / , ) . Bey

der Theilung der Erbschaft macht der altere der

Erben die Theile , und der jüngere wählte ) . Der

Erbe darf , wenn der Mann eine Witwe hinter¬

laßt , die biö zur Herausgabe der ihr gebühren¬

den Bestandtheile der Erbschaft , aus dem Gute

nicht zu weichen braucht , den Mitbesiz der Erkk -

schaft zu seiner Sicherheit ergreifen r ) .

a ) Sächs . L a ndr . B . 2 . Art . 50 .

I ) V - rgl . Sachs . Landr . B . 2 . Art . rr .

c ) Sachs . Landr . B . r . Art . 14 . Wenn es auch
gleich Lehenrechtens ist , daß der Herr nicht mehr denn
einem Sohne seines Vaters Lehen verleihet , so ist eö
doch nicht dem Landrechte gemäs , daß dieser es all¬
ein behalte , wofern er nicht seinen Brüdern , so viel
eines jeden Theil daran beträgt , erstattet . Also ist
es auch nicht Landrechtens , ob der Vater seinem
Sohne sein Lehen abtritt , und eö ihm zugleich auf¬
laßt , daß dieser nach seines Vaters Tode eö zu vor¬
aus behalte , nnd in den übrigen Lehen gleichen Theil
mit seinen Brüdern nehme . Und ob sie ihm solches
gleich nach Lehenrechte ( nicht ) verweigern konnten ,
so ist eö doch nicht Landrechtens , dahero klagen sie
über ihn zu Landrechte , so zwingen sie ihn daselbst
wohl mit Urtheilen zu richtiger Theilung . S a d ) s.
Land ( , V . 2 . Art . 58 . £ 4> ein Mann keinen Le -
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henserben hätte nach seinem Tode , so solider , so sein
Erbenach Landrcchtist , dessen verdiente Ein¬
künfte in dem Lehen nehmen .

«k) Sächs . Landr . B Art . 21 . 27 . B . 2 . Art . 15 .
B ^ 38 . ? & • B . l . Art . Z , Die Tochter , die
noch unausgestattetzuHruse ist , theilet der Mutter
Geradenichtmit der Tochter die ausgestattet ist . —
Der Pfaffe nimmt in - der Mutter Gerade gleichen
Theil mit der Schwester . — Von deö Pfaffen Gute
nimmt man nach seinem Tode keine Gerade — Die
unausgellattete Schwester theilt die mütterliche Ge¬
rade nicht mit dem Pfaffen , der eine Kirche oder
Pfründe hat .

- ) Welches aber nachdem gemeinen Recht nur bey Per¬
sonen von Ritter - Art vorkommt . B . 1 . Art . 22 ,
25 , 27 .

f ) Sachs . Landr . V . i . Art . 4 . Auf Mißgeburten ,
Zwerge und Kröpel , erstirbtweder Lehen noch Erbe .
Welche aber alsdann die Erben und ihre nächste An¬
verwandten sind , die sollen sie verpflegen . Wird
auch ein Kind stumm oder ohne Hand . oder ohne
Fuß oder blind zur Welt geboren , so ist solches wohl
Erbe zu Landrecdt aber kein Lehcnserbe . Hätte aber
ein solcher Mensch Lehen empfangen , ehe er so ge¬
brechlich ward , da - verwirkter damit nicht . Ein
aussätziger Mann bekommt weder Lehen noch Erde ,
hatte er aber dergleichen vor seinerKrankheit erhalten ,
so behält er es und vererbt es auch als ein anderer
Mann . B . r . Art . 25 . Der Pfaffe theilet mit sei¬
nem Bruder aber nicht der Mönch . Vergl . § . 363 .
— Außer der Fähigkeit zu erben , kommt auch die
Fähigkeit zu vererben in Betracht . Diese hängt da -
vonab , daßjcmand überhaupt Rechte genießt . Da
diese nur den Personen zukommen , welche entweder
ordentliche Mitglieder einer freien Gemeinheit sind ,
oder einen Schuz genieße » , kraft dessen sie von einem
Schutzherrn vertreten werden , so ist der Fremde
nicht fähig etwas zu vererben , sondern seine Erb¬
schaft fällt an die Personen , welche überhaupt
das Recht haben , crblose Güter zu occupiren .
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Dieses Recht , welches unter dem Namen ius
» IbinsLii , drost d ’aubame , Fremdlingörecht ,
bekannt genug ist , und schon in den Soester

Statuten als ein - Gerechtsame des Vogts vor¬
kommt , wird abw ganz falsch verstanden , -wenn

man es auf freye ReichSgenossen oder

Landsaßen ausdehnt ^ welche vermöge deö

Reichsschutzes , den sie überall im Reiche genos¬
sen , wo sie sich „ Gastes weise " aushielten ,
auch an jeden Orte wo sie sterben , ihre Erb¬

schaft auf ihre rechten Erben vererbten . Der

Ursprung der Privilegien für fremde Kaufleute ,
welche des Hgndelö halber in das Land kom¬

me ,- , und der Vertrage zwischen Handelsorten

übw diesen Gegenstand , nach welchen den Frcm -
dm gewisse bürgerliche Rechte zugesichert wer¬

den , erklärt sich hieraus sehr leicht .

§ ) Sachs . Landr . B . i . Art . 57 . Vergl . oben
" <• 35 t .

ü ) Sachs . Landr . 93 . 3 . Art . 73 .

r ) Sachs . Landr . B . 1 . Art . 5 . Nimmt ein

Sohn bey seines Vaterö Leben ein Weib , so

ihm ebenbürtig ist , und gewinnet Sohne mit ihr ,
und stirbt bcrnach vor dem Vater , unabgetheilt
von dem Erbe , so nehmen dessen Sohne an des
Vaierö statt gleichen Erbtheil mit ihren Vettern

in ihres Eltervatcrs Erbe . Dieses wiederfahrt
aber den Tochterkindern nicht , daß sie sollten
mit der Tochter in des Großvaters oder der

Großmutter Erbe gleichen Theil nrhinen können .

Die Tochter , die noch unausgestattet zn Hause
ist , theilet der Mutter Gerade nicht mit der

Tochter die ausgestattet ist , was ihnen aber
an Erbe zu stirbt , das muß sie mit der

Schwester theilen . B . 1 . Art . 17 . des Vaterö
und der Mutter , der S ch w e st e r u n b

des Bruders Erbe , nimmt der Sohn
und nicht die Tochter , es sey denn daß kein

Sohn vorhanden , so nimmt es die Tochter . B .
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j . Art . 10 . Giebt cii Vater seinem Sohne

Kleiber , Roß , Pferde und Rüstung , zu der Zeit

als es der Sohn nöthig lz>t und gebrauchen kau » ,
und es der Vater zu geicii im Vermögen hat ,

so darf der Sobn nach bei Vaters Tode es mit
dessen übrigen Kindern niat theilen , noch auch

seines VaterS Herrn oder widern Erben wieder¬
geben , wen » er seinem Voicr nicht ebenbürtig
ist , ob er gleich von demselbm mit seinem Gute

nict ' t abgefunden worden . V . i . Art . 13 . Son¬
dert ein Vater oder Mutter eines ihrer Söhne

oder Töchter mit ihrem Gute ab , sie mögen sich
in der Kost scheiden oder nicht , wollen solche
alsdann nach des Vaters oder der Mutier Tode ,

an derselben Erbe , der Bruder nehmlich gegen

den Bruscr , oder die vcrhcirathete Locker ge¬

gen iher uua usgcstattere Schwester Anspruch ma¬
chen , so müssen sie vermittelst Eides , alles das¬

jenige Gut , womit sie abgesondert worden , wenn
es fahrende Habe gewesen , außer was gerade

ist , in die Theilung einbringen . Ist es ab « an¬
der Gut , das man beweisen kann , dabei wer¬

den sie zum Eide nicht gelassen . Hätten sie auch
auf ihr völliges Erbkkeil daran Verzicht ; e ! ei -

siet , so sollen sie dessen entbehren , sie vermöchten
denn , daß es nicht geschehen , eidlich zu erhaben .

Hingegen wo dicVcrzicht vor Gerichte geschehen so
siudct derBeweißdessen eher statt , als daßdiesreö

abzuschwören vermöchten . — Die hier vorgeta -

gcnen Grundsäze über die Vortheile , welche ) ie
Sohne vor den Töchtern erhalten , schränkt ier

Schwabrnspicgel mehr ein . Akt . 235 : Und stiriet
eyn man und laßfun und töchtercn hinter im doer

nicht mit geschafft hatt , die kind seyen cmsgesteuret
oder nicht , sysöllendtdas ey g en mit eyander tei¬
len . Und also was den Kinde « voraus ist geben , bis

söllen sywerffen czu anderem gut das do ist , es sy
varend oder ander Gut daö in ausgegeben ist . —
Und ist es eyn sedel do derVatterauffsaß , unnb

laßt er eynen sun oder wer süne hynder im dye « ich :

anßgestewret seyndt , und laßt auch töchteren dyi

nicht außgesteuretseyndt , die sun bksiczcntdrnftde
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recht für die schwcstern . Undt ist nicht anders do
wann dieser sedel , sostaeteöan der Bruder qenadcn
was sy der schwester geben . Laßt aber er Zinslehen
hynterimdashatdas recht ze erben als daseyqen .
— Unnd seindt die kinde nichtallc ausqesteuret , es
seyen süne odertöchtcren , so wirbt doch der sedel vor -
auß den sünen das ist recht . — Wahrscheinlich war
also der Vorzug der Söhne vor den Töchtern wenig¬
stens nicht allenthalben mehr der nemliche . Nach
den Stadtrechten fiel er wahrscheinlich schon vktganz
weg , wenigstens findet sich in den meisten derselben
nichts ausdrückliches mehr darüber verordnet , auch
war er mit den Rechten des überlebenden Ehegatten
am Erbe des Verstorbenen , welcke hier so oft von
dem gemeinen Recht abwichen , nicht ganz vereinbar .
Das Recht , welches der Sachsenspiegel enthalt , be¬
zieht sich ohne Zweifel hauptsächlich auf die R i tt er -
schaft , deren Verfassung Eike den der Lehre
vom Erbreäit , wie sich aus vielen Stellen ergiebt ,
vorzüglich vor Augen hatte . Und den dieser mochte
auch wohl überall das gelten , was der Sachsenspie¬
gel lehrt , denn die Dienstbarkeit mußte hier nothwen¬
dig das alte Recht erhalten , nach welchem bloß die
fahrende Habe unter dem Namen der Gerade aus
die Töchter fiel ; eben darum blieb die Bestellung der
Leibzncht am Eigen oder Lehen ein nothwendiges In¬
stitut für die Ritterschaft , wahrend der Bürgerstand
ln denRechten des überlebenden Ehegatten ein viel
bequemeres Surrogat für jene finden konnte .

h ) S chw a b . L a n d r . Art . 266 .

I ) S ä ch s. L a n d r , B . i . Art . 17 . Stirbet ein Mann
ohne Kinder , so nimmt sein Vater sein Erbe , und
hat er keinen Vater am Leben , so nimmt es die Mut¬
ter mit mebrerem Rechte als der Bruder . Hierauf
folgen dieNotei angeführten Worte .

7, , ) Sa chs . Lan dr . B . 1 . Art . r " . Wann aber ein
Erbe nickt auf Bruder oder Schwester verfallt , ch
nehmen alle diejenigen , welche sich gleich nabe zu der
Sippe ziehen können , es sey Mann oder W « b , glei -
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chen Theil daran , und diese heißen die Sachsen Gan -
erben . Sä ch s. L a n d r^ B i . Art . z . Nun mer¬
ken wir auch an , wo die «Lippe beginnt , und wo sft
sich eydet . An dem Haupte sollen Mann und Weib ,
die ehlich und rechtmäßig zusammenkommen , stehe » ;
an dem Gliede des Halses die Kinder , so als leiblich
Geschwister , die ohne Iwriung von Vater und Mut¬
ter geboren sind . Ist an diesen Zweiung , so mögen
sie an einem Gliede nicht zusammenstehen , sondern
sckreiten weiter an ein ander Glied . — Leiblicher
Bruder Kinder stehen an dem Gliede , wo Schultern
und Arme zusammen kommen , desgleichen auch die
Schwester Kinder . Dieß ist die erste Magenschaft
( Sipvzahl i, die man zu Magen rechnet ; die andere
steht bey dem Einbogen ; die dritte be » dem Gliede
der Hand , die vierte bey dem ersten Gliede des mitt¬
leren Fingers ; bey dem anderen Gliede die fünfte ,
und bey dem dritten die sechste . Juni siebenten steht
ein Nagel und kein Glied , darum endiaet sich da die
Sippej und die anderen beißen Nagelmagcn . Die¬
jenigen so zwischen dem Nagel und dem
Haupte sich zu gleicher Statt zu der Verwandt¬
schaft ziehen können , die nehmen das Erbe zugleich .
Der sich aber näher zu der Sippe ziehen mag , der
gehet dem andern im Erbe vor . Bergl . S ch w a b .
L a n d r . Art . 256 .

?r) Sck ) wäb . La ndr . nach Art . 2Z§ . Bruder und
swcstcr nement ungezwaitcr brüder und -swester erb
vor den brüdcrn und vor den swestern die gezwaient
sint von .vater und von muter . Ungezwaite brüder
kintsintauch gelich naben dengezwainten brüdern an
dem erb zu nemen . Vergl . S a ch s. L a n dr . B > g »
Art . so .

o ) S ch wab . Landr . Art . 236 . Der Spiegler be¬
ruft sich zwar in dieser Beziehung auf das Römische
Recht , aber der Sazist andern deutschen Rechtsin »
stitutcn so sehr gemäß , daß man hierauf wohl wenig
Gewicht legen darf .

zr) S a ch s. L a n d r . 25 . 1 . Art . 19 , S ch wäb . Lattdr .
nach Art . « 2 .
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- ) S ächs . Landr . B . Z . Art .29 . Schwä b . Landr .
Art . 27 » .

ch S a ch s. L a ndr . B . r . Art . 23 .

§ . 374 *

Die Verfügungen auf den Todesfall , welche
eine Person über ihr Vermögen durch eine bloße
Willenserklärung traf , wurden zwar , so fern
sie zum Besten der Kirche geschehen waren ,
häufig genug aufrecht erhalten a ) , aber nach
Landrecht mußte jedes „ Gelübde , " Kraftdes -
sen sich jemand Erbe zusagte , auf welches er
„ von Sippe halben " kein Recht hatte , vor
Gericht „ gestetiget " seyn b ) . Und selbst die
Beobachtung dieser Form reichte nicht hin , ei¬
nem Anderen Eigen auf den Todesfall zuzu¬
sichern , sondern an diesem müßte jener auch
die Gewehre durch eine gerichtliche Auflas¬
sung erhalten haben . Dabey konnte sich je¬
doch der Veräußerer den Mitbesiz und die aus¬
schließliche Benuzung für seine Lebenszeit vor¬
behalten , und es reichte zur Vollständigkeit
des Geschäfts hin , wenn dem Erben ein Zins
zum Zeichen der ihm übertragenen Mitgcwere
aus dem Erbguts gegeben würde . c ) t Ge¬
schäfte dieser Art welche unter verschiede - ,
nen Familien ein gegenseitiges auch
nur eventuelles Erbrecht festsezten , bezeich¬
net der Ausdruck Erbverbrüdcrungen ri ) .
Auch konnte durch dergleichen Uebertragungen
ein Gegenstand dergestalt zum Gesammtei -
genthum mehrerer Personen oder Familien
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erklärt werden , daß die einzelnen Erben im
^ getheilten Vesiz und Genuß desselben bleiben
tmb die leztercn jederzeit an die Stelle der
verstorbenen Gesammteigenthümer treten sollten ;
ein Verhältniß , welches unter dem Namen der
G an erbsch asten e ) vorkommt , und bey
welchem das Gesammteigenthum auch häufig
lehenbar war / ) . Erblose Güter fallen
dem Richter g ) zu ; dieser nimmt daher das
Gut eines Verstorbenen in Besiz , wenn sich der
rechte Erbe nicht meldet oder unbekannt ist .
Meldet sich dann dieser nicht binnen Jahr und
Tag , oder wenn das Erbe in liegenden Grün¬
den besteht , binnen 30 Jahren und Jahr und
Tag , so hat er sich daran versäumt h ) .

a ) Denn in diesem Falle feblte es nie an einer Veran¬
lassung , den Streu der etwa über die Gültigkeit der
Disposition entstand , vor ein geistliches Gericht zu
ziehen , ( vergl . § . 320 ) ; hier aber wurde unter der
Autorität des kanonischen Rechts immer für jene ge -

' sprechen , und nur die Ezecution hatte Schwierig¬
keiten . -

- ) S ä chs. La nd r . B . 2 . Art . Zo . Lü bisch Recht
a . a . £>. Art . 161 . So ve sie testament maket de scal
jt doen in twier ratmanne antworde ,
wante wo he it voget vor en van sineme gewunnenen
gudc , dat blift siede .

o ) Sckwäb . Lan dr . Art . zr > . Ist aber das eyn
man eynem frewnde autt schaffen wil nach sei¬
nem tobe . will er im das sicher machen er
sol im geschafft darüber geben eyn handtfeste . • Wil
aber er ine es stät machen , so sez im einen zinß dar¬
auf . damithat er die gewer daran . Und mag das
gut mit recht nit verlieren , hat er aber erben die vcr -
sprechentcsob sy wollen oder sy mügen sich versäu¬
men . Vergi . K a i se r r e ch t B . 2 . Art . 37 -
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ch Für die älteste welche man kennt , halt Patz ( Com¬

ment . successione universali per pactum pro¬
missa , an et quatenus promittenti facultas de
bonis inter vivos disponendi ademta sit . Goett »
1801 . 4 . p . 43 . ) . den Erbvertrag zwischen Herzog Ul -
rich von Kärnten und König Ottocar von Böhmen
vom Jahr laüo .

e) Der Ausdruck erklärt sich leicht aus S a ch s. L a n d r .
s B . 1 . Art . 17 . nach welchem überhaupt mehrere ,

die zugleich zn einer Erbschaft berufen werden ,
Ganerben heißen .

/ ) Besonders die B urgl e h e n , welche für den or¬
dentlichen Burgdienst gegeben wurden , gehören
hieher .

s ) Es versteht sich , daß hier von einer Gerichtbarkeit
die Rede ist , welche derselbe kraft e i g e n e n R e ch t s
und nicht als Stellvertreter eines Anderen ausübt ,
daher unter dem Richter jetzt ordentlicherweift der
Landesherr zu verstehen ist . Daher war wohl selbst
zur Zeit der Rechtsbücher nicht mehr ganz praktisch ,
was das Sächs . Landr . B - Z . Art . 80 . enthält .
Erstirbt ! ein Eigen von einem Birgelden erblos drei
Hufen oder darunter , das gehört in das Schultheiß -
thum . Bon wem es euch erstirbt von zo Hufen oder
darunter , dasgehört in die Grafschaft . Ist es mehr
denn zoHufen , so ist es dem König alles ledig .

chzSachs. Landr . B . i . Art . 28 , sy . Doch soll
nach den Rechtsbüchern das Reich und ein Schwabe
sich nimmer an ihrem Eigen verschweigen können so

* lange sie es erweisen mögen .

§ - 375 ‘

Jeder Erbe ist verpflichtet die Schul¬
den des Erblassers zu zahlen , so fern über¬
haupt die Verbindlichkeit auf ihn übergeht ,
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aus welcher sie herrühren a ) , daher denn auch
ordentlicherweise nur das fahrende Gut für
die Verbindlichkeiten des Erblassers hastet b ) .
Auf der anderen Seite gehen aber auch alle
Forderungen des Erblassers auf den Er¬
ben über c ) .

a ) Wer denn das Erbe nimmt , der soll deö Verstorbe¬
nen Schulden zahlen , so weit das Erbe an fahrender
Habe zureicht . Doch ist er nicht schuldig , Diebstahl ,
Raub oder Spielschulden zu bezahlen , auch keine an¬
deren Schulden , als deren Ersatz er empfangen , oder
wofür derselbe Bürge worden . Vergl . auch
S ch w ä b . L a n d r . Art . 120 . unten § . 373 .

b ) Vergl . Säch s . Landr . B . 1 . Art . 9 . unds . oben§ .
359 . Note d .

r) S ch w ä b . L a n d r . Art . 264 . Sachs . Landr .
B . i . Art . 6 , 9 .

8 . 376 .

Jeder Vertrag ist zwar jezt verbindend ,
in welcher Form er auch geschloffen seyn mag
a ) ; diese aber blieb dcmohngeachtct wichtig ,
well man einem Versprechen , welches nicht ge¬
richtlich gegeben worden war , mit seinem
Eide entgehen konnte b ) . Jenes ist wohl
der Hauptgrund , weshalb die Rechtsbücher so
wenig über die einzelnen Verträge enthalten ;
bloße Auslegungsregeln für einzelne Geschäfte
aufzustellen , mochte ihren Verfassern kein so
dringendes Bedürfniß scheinen .

>
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a ) Den wahren Ursprung dicseö Rcchtösazcö mag

man immerhin im canonischen Rechte suchen .
Man darf dabey aber nicht vergessen , daß durch
die Beschränkung des Veräußerungs¬
rechtes , das Bedenkliche , welches eine solche
Bestimmung in mehr als einer Beziehung haben
muß , gar sehr vermindert wurde .

b ) Sächs . Landr . B . i . Art 7 . Wer etwas
borget oder gelobet der soll es gelten , und was
er thut das soll er stete halten . Will er es aber
hernach läugnen , so entzieht er jenem mit seinem
Eide was er vor Gericht nicht gethan hat . Was
einer aber gerichtlich thut , dessen überzeugt ihn
der Sachwalter mit zweyen Männern , und der
Richter soll der dritte seyn .

8 . 377 .

Den Geist des damaligen Rechts in Be¬

ziehung auf diese Gegenstände , characterisiren

in mehrfacher Rücksicht folgende einzelne Bestim¬

mungen : I . Beym Darlehen wurden nach

den Grundsazcn des canonischen Rechts alle

versprochene Zinsen für unerlaubten Wucher

gehalten a ) . II . Der Pfandgläubigcr , Depo¬

sitar und Commodatar muß für jedes Ver¬

sehen haften , und daher , um vom Ersaz frei

zu werden , den Zufall beschwören b ) . In ei¬

nem ähnlichen Verhältnisse steht der Hirt des¬

sen Dienste gemiethet wurden c ) , III Un¬

ter den Verträgen , durch welche man eine meh¬

rere Sicherheit für die Erfüllung übernomme¬

ner Verbindlichkeiten zu erhalten suchte , zeich¬

net sich die Verpflichtung zur freiwil -

Bd . H , D - st
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ligen Haft an einem bestimmten Orte , bis

jene erfüllt seyn würde , aus , welche unter dem

Namen des Einlag ers ( Einreiten , obsta -

gium ) vorkommt c( ) , ein Versprechen welches

um so weniger anstößig seyn konnte , da der in¬

solvente Schuldner noch immer dem Gläubiger

„ zu Hand und Halfter " übergeben wurdee ) .

a ) Glosse zu Sachs . Lande . B . I . Art . 54 .
Merke aber — was Wucher sey , nemlich alles
das , so ein man mehr einnimpt oder aufhebt ,
dann er ausgeliehen hat , und das er ihm sol¬
ches zuvor also bedingt hab . — Statt des zins¬
baren Darlehens bediente man sich , um Geld
auf Zins anzulegen , des § . Zkl beschriebenen
Zins oder Rentenkaufs ; man ist aber gewiß auf
dem unrichtigen Wege , wenn man in diesem
ein bloßes Mittel , die Zinsverbote des kanoni¬
schen Rechts zu umgehen , sieht . Den vor¬
nehmsten Grund , warum man sich seiner be¬
diente , hat schon Möser sehr richtig angege¬
ben ; er lag darin , daß bey diesem Geschäft nur
der Schuldner aufkündigen konnte . Ein
anderer Grund war aber auch wohl der , daß
bey dem damaligen Verkehr und bey der Höhe
des Zinsfußes , der ordentlicherwcise 10 Procent
war , nicht ohne außerordentlich hohe Zinsen auf
persönliches Credit geliehen werden konnte . In
diesem Umstände ist auch die eigentliche Ursache
zu suchen , warum man den Zinswucher der Ju¬
den begünstigen mußte .

ö ) Sächs . Landr . B . 3 . Art . Z .

<0 Sachs . Land r . B . 2 . Art . 48 .

d) Auch das Sachs . Landr . B . 2 . Art . u .
erwähnt dieses Vertrags .
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- ) Säckis . Lande . B . Z . Art . zy . Wenn einer
eine Schuld vor Gericht von einem Manne for¬
dert , die derselbe nicht befahlen , noch einen Bür¬
gen stellen kann , so soll der Richter jenem den
Mann vor das Geld überantworten , und den
soll er in Speise und Arbeit , seinem Gesinde
gleich , halten . Will er ihn mit -einer Halten
spannen , so kann er es thun , anders aber soll
er ibn nicht peinigen Entläßt er ihn , oder
entläuft er ihm damit , so ist jener des Geldes
dadurch nicht verlustig , sondern so lange er ihn
nicht bezahlt hat , und die Zahlung nicht leisten
kann , so lange ist er immer sein Pfand vor das
Geld .

§ . 378 .

Jede widerrechtliche Handlung ,
durch welche ein Schaden entstehet , verpflich¬
tet zum Ersgz a ) , und oft auch zur Erlegung
einer besondern Buße , welche bald allgemein
bestimmt ist , bald sich nach dem Geburtsstande
des Beschädigten richtet b ) . Auch der Scha -
densersaz ist bey manchen Gegenständen nach Art
des Wehrgeldes gesezllch bestimmt c ) , bey an¬
dern darf der Beschädigte den Betrag desselben
angeben , und der Gegner ihn durch seinen
Eid mindern d ) , Auch den Schaden , wel¬
chen Thiere einem Anderen zufügen , muß der Ei¬
genthümer ersezen e ' . Alle Verpflichtungen die¬
ser . Art gehen wenigstens bey eigentlichen Verbre¬
chen nicht auf Erben , wenn die Klage gegen den
Erblasser nicht bereits erwiesen , oder der Be -

Vd . h . D - st 2
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weis übernommen , und der Ersaz vorbehalten

war j ) .

ß ) Dabey ist es einerley , ob die Beschädigung
absichtlich , oder durch , Verwarlosung " ge -
scbieht . Sachs Landr . B . 2 . Art . 38 , Vcrql .

Schwa b . Landr . Art 231 . 237 . Daö Pfän¬

dung siecht kommt auch jezt noch vor . Vergl .
Sächs Landr . B . Art . 27 , 47 .

£ ) I . B bey dem Umackern eines bcsaeten Fel¬

des . Sachs Landr . V . 2 . Art . 46 . Bergl .
B . 3 . Art . 48 . B . 2 . Art . 47 . - 7 . 28 .

c ) In dieser Beziehung giebt B . 3 . Art . 51 . das
Wehrgeld an , welches jedes Thier habe .

«? ) Sächs . Landr . B . Z . Art . 51 . a . E .

e ) Wenn er sich des Thieres , nachdem er die Be¬

schädigung erfahren hat , noch annimmt . Gachs .
Landr . B . 2 . Art . 40 .

/ ) Sächs . Landr . B . 2 . Art . 17 . Schwäb .
Landx . . Art . 120 .

§• 37Y .

Eine widerrechtliche Handlung , um derent¬

willen eine Person auf eine Strafe ' an Leib und

Leben , Gliedern , oder zu Haut und Haar » )

angeklagt werden mag , bezeichnet der allgemeine

Ausdruck Ungcricht ( Berbrechen ) . Dahin

gehört : 1 ) der Dieb stahl , welcher durch

heimliche Entwendung einer Sache aus eines An¬

dern Gewehre begangen b ) , und nach seinen ver -
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schiedenen Arten verschieden bestraft wird c ) ;

2 ) alle Arten von Gewalt , durch welche der

Friede gebrochen wird , wie Tod schlag , Mord ,

Raub , Brand , Verwundungen und Verstümme¬

lungen rc . Nothzucht , Entführung und der Ehe¬

bruch , in welchem der Ehebrecher ergriffen wird

d ) $ Zl von geistlichen Verbrechen , die Kezerer

und Zauberei ; 4 ) die Giftmischerei « ) ; 5 ) das

Falschmünzen / ) . Gegen den Friedcbrecher ,
ist noch sezt , nicht nur die Gewalt , welche auf
frischer That zur Vertheidigung , oder um ihn

zu ergreifen gebraucht wird , erlaubt g ) , son¬

dern auch verstattet , ihn durch Gewalt zur

Genugthuung anzuhalten , sofern ihm nur drei

Tage zuvor gehörig abgesa .gt , d . h . ver¬

kündigt ist / / ) , daß man sein Recht in offener

F e hd ei ) gegen ihn verfolgen wolle . Alle Ver¬

brechen , deren ein Mann durch Kampf über¬

führt wird ( § . 384 ) ,. gehen ihm an den Leib A ) .

« ) Worunter der Staupen schlag verstanden
wird . Vcrgl . Schwab . Landr . Ärt . uö .

t ) Sachs . Landr . B . 2 . Art . 29 .

« ) Sachs . Landr . B > 2 . Art . 13 . Den Dieb
soll man denken ; geschiehet aber in einem Darf «:
eine Dcube , die weniger denn drey Schillinge
werth ist , die mag der Bauermeister wohl des¬
selben Tages zu Haut vnd Haare richten , ober
mit Z Schillingen lösen lassen , so bleibt jencr-
chrlos und rechtlos . Sachs . Landr . L . 2 .
Art . 28 - Wer des Nachts gehauen Grast oder
Korn stiehlt , den soll man mit der Weide
richten ( die gewöhnliei ' e Strafe des Slranges ) ,
stiehlt er es ab ? r bev Tage , so gebt es ihm zu
Haut und Haar . Vcrgl . Sachs . Landr , D . q .
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2Jtt . Zy . S ch w ab . Landr . ? trt . 206 . - 07 .
Art . 116 , 195 , 221 .

Sachs . Landr . 23 . 2 . Art . 13 . Alle Mör¬

der , und die den Pflug , oder Mühlen , oder
Kirchen » nd Kirchhöfe berauben , und Vcrrathcr
und Mordbrenner , oder die ihre Vothschust zu

ihrem Nutzen werben , die soll man alle rade -
brcchen . Der einen Mann erschlagt , oder sa¬

het , oder raubet , oder brennet ohne Mordbrand ,
oder der Weiber und Jnngsrauen ( verql . jedoch

anch Säcks . Landr . V . 5 . Art . 46 . ) noth¬

züchtigt , oder der Friede bricht , oder der im
Ehebruch begriffen wird , denen soll man das

H . upt abschlagen . Wer Diedstahl oder Raub
verhehlet , oder jemanden mib Hülfe dazu beyste -

het , und des überwunden wird , über den soll
man richten als über jenen . Sachs Landr .
B 2 . Art . i6 Wer den andern läbmet oder

verwundet , und dessen überführt wird , dem

schlägt man die Hand ab 23 . 5 Art . 77 . Wer
den andern schlagt oder rauft ohne Fleisckwunden

— dem gehet es nicht an den Hals noch an die
Glieder , sondern Gewetie und Buße verwirket er
dadurch . 'Beral . S ch wa b . La n d r . Art . 316 .

Aur näheren Erläuterung , vcrgl . Schwäb .
Landr . Art . Tr >. — Mörder heyßen wir die ,

wer eyn Mensch tödtet und er das laugnet . —
Wir heyßen auch das mörder , wer mit dem an¬

dern yffct und trinket nnnd gütlichen grüßet .
Schlecht er in on schulde , das ist exn mörder .

Ueber den Raub s. Art 167 . Ueber den Frie¬
de b r u ch insbesondere , s. S ä ck s. L a n d r . B .

2 . Art . 66 blö 72 und B . 3 . A >t . 2 . Ueber

N 0 t h w e h r e s. E a ch s. L a n d r . B . 2 . Art . 14 .

Schwäb . Landr . Art . 167 , iüZ .

e ) Sächs Land r . B . 2 . Art . i t . Welcher Chrk -
stenmann ungläubig ist , oder mit Zauberen umge¬
het , oder mit Vergiffrung , und dessen überwun¬
den wird , den soll >nan auf dem Scheiterhaufen ,
verbrennen .
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/ ) Sacks . L a ndr . B . 2 . Art . 26 . S . oben § .

296 . Note i .

g ) S a ch s. L a n d r . 23 . 2 . Art . 69 .

K) K . F r i e d rich I . Landfriede von U87 . ( Sammk .
der R . A . Th . 1 . S . IZ . ) Art . 10 . Statuimus

etiam , — ut quicunque alii damnum facere
aut laedere ipsum intendat , tribus ad minus

ante diebus per certum nuntium suum dis *
fiduciet ^ um .

1) So nennt sie eben dieser Landfriede Art . 1 . 8i
qui forte manifesta Werra Castra manifeste

capiunt .

h ) Sachs . Lande . 23 . 2 . Art . 16 .

§ . 38 o .

Der Verbrecher darf beim Diebstahl , mit
des Richters Gnade und wenn er den Schaden
ersezt , Haut und Haar mit Gelde lösen a ) , bey
Verwundungen aber nur mit des Beschädigten
Willen b ) ; auf wessen Gnade es steht , sich von
der verwirkten Lebensstrafe auf eben diese Weise
zu befreien , bestimmen die Rechtsbücher nicht,
obwohl man aus mehreren Stellen sieht , daß es
auch in diesem Falle geschehen konnte c ) .

a ) Schwab . L a n dr . Art . 116 .

£ ) Sckwäb . Landr . Art . n8 . Vergl . Sachs .
Land r . B . 2 . Art . 16 .

c ) Sachs . Land r . B . 1 . Art . Z8 . B . Z . Art . 50 .
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§ . 38i .

Jedes Gericht muß mit einem Richter
und Schöffen a ) besezt seyn , und einen Fron¬
bote n L ) haben . Die Klage wird ordentli -
cherweife c ) , im gehegten Gericht ( H . Z82 ) von
dem Kläger selbst oder durch einen Vorspre -
cher angebracht , welchen er sich selbst wählt ,
oder der Richter ihm zuordnet d ) . Ebenso muß
der Beklagte antworten , e ) , Der Kläger hat
zuerst die Gewehre seiner Klage zu geloben / ) ,
und dafür , so wie für Buße und Wette ( § . Z85 )
Bürgen zu sezen , wenn ew nicht Erbe unter
dem Gerichte hat ; gleichergestalt hat der Be -
klagte Bürgen dafür zu bestellen , daß er zu
Recht vorkommen willA ) . Nach erfolgter 'Ant¬
wort des Beklagten wird zuerst bestimmt , waS
bewiesen werden muß , und wer es beweisen soll
h ) , und dann das Urtel in der Hauptsache ge¬
sunden Ueber jeden einzelnen Punkt , welcher
die Jnstruction der Sache betrifft , wird sogleich
entschieden ; die Parthei oder ihr Vorsprecher
muß hierauf antragen , indem der Antrag immer
die Urtheilsfrage selbst bestimmt i ) ,

a ) Gewöhnlich waren deren zwölf . Schwab .
Lan dr . Art . 8z . Anin wenigsten sollen deren sie¬
ben seyn . Ebenda s. Art . ioq . Nach dieser

Stelle we den sie jezt ordcntlichcrweise vom Rich¬
ter nach weiser Leute Rgth und mit Urlaub dcS >

Kbnigö oder des Herrn , der von diesem das Ge¬
richt hat , gewählt . Ihr Amt konnte aber auch

erblich seyn , Art . m Ueber die Eigenschaf¬

ten , welche sie haben muffen , vergl . Sachs ,

E -Nldx . 58 , 2 , Art . 12 , 53 . 3 . Art . 8r .
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l ) S u ch s. Lauder . B . a . Art . 56 . bestimmt seinen

Würknngökreis dahin , daß er Gewalt habe , ei¬
nen jeden Mann und dessen Gut , nn> er mit Ur =
theil dazu gegeben werde zu pfänden , anzuhalten ,
und zu freuen , d . b . in Bcftz zu nehmen . En'r
Hauptgeschäft desselben war auch das Vorladen .
S ch w ä b . Landr . Art . gZ .

0 ) Vergi . jedoch Sachs . Lan dr . B . 1 . Art 68 . 70 ,

d ) S ächs Landr . B . r . Art . 62 , 6r . V . 0 . Art .
63 . Sch wa b . Landr . Art . 84 , H5 9 » , 92 .
Nach diesen Stellen ka » n jeder Mann , dem
nicht aus besonderen Gründen die Fähigkeit , Vor -
sprecher zu werden , fehlt , dieß Geschäft üoerneh -
men , und ist dazu auf Verlangen des Ä .ichtcrS
selbst verbunden .

e ) Bittest beide Partheien um denselben Versprecher ,
so entscheidet der Richter . Die Wahl eines Vor -
sprechcrö war ein höchst wichtigen Geschäft da
von ihm die Leitung des Processes fast ausschließ¬
lich abhirng , und der Richter nur über das , was
er zum Urtheil stellte , dao Neckt finden ' lassen ,
mcht aber den Rechtsstreit leiten konnte

/ ) Wodurch der Beklagte gegen Veränderung der
Klage gesichert , und muthwilligen Klagen vorge¬
beugt wurde . S . Sachs . Landr . B 2 . Art .
15 . B . Z . Art . ' g .und die Glosse zum leztern Artikel .

g ) Vergi . S a ch s. L a n d r . B . 1 . Art . 6r . B . 2 .
Art . Z , 9 , io . B . z . Art . 9 , io , > r . S ch w a b .
Landr . Art . 106 . Wer keinen Bürgen stellen
kann , bleibt unter des Fronboten Gewalt .

h ) S ä ch s. Landr . V . 2 , Art . 18 .

1) Am deutlichsten steht man dieß aus dem Rrcbt -
steig , wo hauptsächlich dazu Anleitung gegeben
wird , wie der Vorsprcchcr bey jeder Art von Kla¬
gen , durch die Fragen , die er zum Erkenntniß
stellt , die Sache instruiren soll .
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§ . 382 .

Alle Klagen müssen ordentlich erweise
im echte Ding angebracht werden , d . h . in
dem ordentlichen Gericht , welches zu be¬
stimmten Zeiten gehalten wird , und in wel¬
chem alle Gerichtseingeseffen erscheinen müssen

a ) , die vor demselben ihren ordentlichen Ge¬
richtsstand haben b ) . In bürgerlichen Strei¬
tigkeiten sowohl , als um Ungericht , können
aber auch besondere Gerichtstage angesezt wer¬
den , zu welchen man den Beklagten durch den
Fronboten laden läßt . Das Gericht wird vom
Richter zuerst feierlich gehegt 0 ) ; sodann soll
im echte Ding der Baucrmeistcr die Ding¬
pflichtigen , welche nicht erschienen sind , anzei¬
gen d ) , und alles Ungericht rügen , welches
nicht verschwiegen werden darf e ) . Auf die
Klagen / ) , welche hiernächst angebracht wer¬
den , muß der Beklagte in der Regel so¬
gleich antworten , und bekennen oder lüugnen
g ) . Bedarf es eines Beweises von der einen
oder der andern Seite , so kann dazu ein neuer
Gerichtstag angesezt werden /, ) . Zum Beweise
der Klage kommt es erst dann , wenn der
Beklagte nicht , , , näh er " ist , ihr mit seinem
Eide zu entgehen , als der Kläger , ihn
mit Zeugen oder einem andern Beweismittel
zu überführen . Jenes ist die Regel i ) , sie
hat aber sehr viele Ausnahmen ; dahin gehört
namentlich : 1 ) daß man durch das Zeugniß des
Richters und der Schöffen aller gerichtli¬
chen Handlungen überführt werden kann ;
2 ) daß derjenige , welcher in hanthafter
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That ( H . Z84 ) ergriffen worden ist , sich nicht
mit seinem Eide reinigen darf hr -, 3 ) daß die
sogenannte leibliche Beweisung l ) dem
Eide vorgeht . Ueberdieß giebt es auch eine
Menge einzelner Ausnahmen , die sich nicht auf
allgemeine Grundsaze zurückführen lassen , son¬
dern durch die eigenthümliche Natur des strei¬
tigen Gegenstandes , und das besondere Ver¬
hältniß der streitenden Theile in Beziehung auf
denselben , begründet werden m ) . Hat der
Kläger oder der Beklagte eine Thatsache zu
erweisen , so muß er sich dazu sehr häufig be¬
stimmter Beweismittel bedienen . Ordcnt -

licherweise kann man einen Beweis füh¬
ren : r ) durch Zeugen ; wie viele Zeugen er¬
fordert werden , um den Beweis herzustellen ,
hängt hauptsächlich von der Beschaffenheit der
Thatsache ab , welche erwiesen werden soll n ) ;
die Zeugen müßen auch gemeiniglich , außer der
natürlichen Fähigkeit , die Wahrheit zu sagen ,
noch besondere Eigenschaften haben c-) ; 2 )
durch Urkunden ( Hantveste ) , deren Be¬
weiskraft theils von dem bey ihrer A'usfcrti -
gung zugegen gewesenen Zeugen , theils von
dem Siegel abhängt , durch welches sie bekräf¬
tigt worden sind , indem die Richtigkeit des
leztern die Echtheit der Urkunde beweist , und
man nun durch die Zeugen , die bey der Ver¬
handlung gegenwärtig waren , über welche die
Urkunde ausgefertigt wurde -, eben so beweisen
kann , wie durch lebende Zeugen p ) . Außeror¬
dentlicherweise darf man i ) durch seinen Eid ,
mit oder ohne Eidhelfer , eine Thatsache die
man als Kläger zu erweisen hat darthun q ) ,
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hingegen die Eideszuschiebung ist - dem deut¬
schen Rechte unbekannt r :, 2 ) Alle Arten von
Gottesurtheilen sind jezt nur außerordent¬
liche Beweismittel , und kommen , eine Aus¬
nahme ( § . 385 ) abgerechnet , bloß im Crimi -
nalproceß vor ( § . , 384 ) .

0 ) Sachs Landr . B . 1 . Art . 2 . Hier ist in¬
dessen bloß von den ordentlichen Gerichten des
platten Landes die Rede .

h ) Sachs . Landr . B 3 Art . 25 . BinnenMärkten und in auswärtigen Gerichten , d rf
niemand antworten , e -. habe denn Wohnung '
oder Gut darin , oder verwürfe sich darin mit
Ungericht , oder verbürge sich daselbst .

c ) N i chtst e iq des Landr . B . 1 . Art . r . Die
richter sal sich toe den alre yrsicn fetten , unde
sal vragen , off hy dair een ding hegben moghe ,
Jed dairna off hie verhieben mvet dingsake en
vnluste , So sal die gene sprcken die dat vynt
her richter wil dp Herren dat recht See spreke
die richter Ja , Soe segge hie oen Ick vynde u
to rechte dat gy hier ecn dingh Kcghen moeghen
ende vechiedcn dingsake ende onlust . Soe spreke
die richter . Alsoe my toe rechte vonden Js Soe
verbiede ick dingsate ende vnluste ende orlave
recht ende verhiebe onrecht .

d ) Sächs . Landr . B . 1 . Artt 2 . Richtsieiga . a . O .

Dahin gehört nach Sachs . Landr . 58 . 1 . Art .
2 . das erganqene Gerüste ( § zgg ) , Blutrunst
und alles Ungericht , welches an den Leib oder
an die Hand geht , so ferne es nicht schon durch
Klage anhängig gemacht ist . -4 lnderen Schaden
mag man verschweigen . Sachs . Landr « B . it
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Art . 62 . Der Grundsatz : wo kein Kläger ist,
da ist auch kein Richter , galt also keineswegs
so allgemein alS matk gcwölmlich annimmt , so¬
fern daö Ungcricht nur offenbar begangen
war .

/ ) Das echte Ding w »t aber freilich nicht bloß
zur Verhandlung von Rechtsstreitigkciten be¬
stimmt , sondern zugleich der Ort , wo die mei¬
sten Handlungen der jezt sogenannten freiwilli¬
gen Gcrichtbarkeit vorgenommen werden mußten .
Vcrgl . oben § . 358 - Der Zweck dabei war
vbnstreitig , daß dergleichen Handlungen hinläng¬
lich bekannt werden sollten .

g ) S äch s. L a ndr . B . 2 . Art . 3 . Beklagt man
einen Mann in seiner Gegenwart um Eigen oder
um Lehen , das er in rechten Gewehren hat , so
soll man ihm einen Tag auf das nächste Gericht
ansetzen , wenn er spricht er sey hierum nicht
vorgeladen worden . — Grüßet man einen Mann
zu Kampfe , der ungcwarnct dahin gekommen
ist , und da ihm wegen dieser Sache kein Tag
angesetzt ist , der soll Frist haben nach seiner
Geburt , wenn er darum anhält . — Um alle
übrige Sachen , darum man den Mann beklaget ,
soll er sogleich antworten , bekennen oder läugnen .
Vergl . B . 2 . Art . 45 .

- ) Sächs Landr B . 1 . Art . 6a .-

i ) Sächs Land r . B . 1 . Art . 9 , 1

k ) © a rf) f Landr . B . 1 . Art . 66 S ch w ä b .
Landr . Art . 164 .

l ) Glosse zu S ä ch s. Landr . B . u Art . 15 . Leib¬
liche Bemessung ist diese , daß man bey einem
Manne sehen und greifen mag , gegenwärtig .
Beyspiele zu dem Saze enthalt der angeführte Ar¬
tikel und B . i . Art . 22 . Bey Klagen um Unge -

Bd . II . R r
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richt kommt dieser Beweis unter dem Namen des

rechten Schub in Beziehung auf gestohlenes

oder geraubtes Gut vor , welches man bey dem
Verbrecher findet .

vi ) Belege dazu enthalten alle Artikel des Richt -
steigö . Besonders dadurch wird die Lehre vvm
Beweise außerordentlich dunkel .

n ) Vergi . z . B . Sächs > Landr . B . r . Art . 6 ,

7 / « , 54 / 65 , 66 . 83 . 2 . Art . 6 , 2 - , 36 ,

o ) Dahin gehört insbesondere , daß sie in dem Ge¬

richte schöppenbar seyn müssen ; in diesem Erfor -
dcrniß liegen gewöhnlich alle übrige .

p ) Schwäb . Landr . Art . 388 .

<7 ) S . z . B . S achs . Landr . B . i . Art . 22 .

r ) Das Gegentheil ist in der ersten Ausgabe aus
S a ch s . L a n d r . B . 1 . Art . 6 , 7 . gefolgert wor -
t >en , allein auch in diesen Stellen ist nur von dem

Eide die Rede , mit welchem der Beklagte der Klage
entgeht . Der Minderungseid ( 8 - 378 . Note
d ) muß hier auch noch als eine besondere Gat¬

tung dieses Eides ausgezeichnet werden .

§ . 383 .

Äst bey Civil klagen der Beklagte nicht
gegenwärtig , oder hat er das Recht Frist zu
begehren , so wird ein neuer Gerichtstag ange -
sezt . Vesäumt diesen der Kläger ohne echte
ehehafte ) Noth a ) , so wird der Beklagte der

Klage ledig gesprochen b ) . Gegen den Beklag -
en kann erst nach Verlauf einer dritten Frist , so
' rn er sich noch gar nicht auf die Klage einge -

äffen hatte c) zu seinem Nachtheil verfahren
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werden . Die Strafe seines Ungehorsams be¬

steht dann : i ) wenn auf ein Gut geklagt

wird , in der Einweisung des Klägers in

dasselbe d ) -, 2 ) bey Klagen um Schuld wird

der Beklagte ausgepfändet s ) .

« ) Dahin gehört Krankheit , Gefängniß , Herren¬
dienst ( Ncichödienst ) , Gottesdienst ( Wallfarth ) .
S ä ch s. Land r . B . 2 - Arr . 7 . Schw a b . Land r .
nach 274

l ) S ä ch s. Land r . B . 2 . Art . 8 .

0 ) Im cntgegengestzten Falle ist der ausbleibende
Beklagte sogleich ber Sache überwunden . Sächst
L a » d r . B - 2 . Act . 9 .

d ) Aus welcher er aber das Gut unter gewissen Mo -
dificatiancn binnen Jahr und Tag wieder heraus¬

ziehen kann . Sechs . L a n d r > V . 1 . Art . 70 .

e ) Sachs Lande . B . r . Art . 70 . S ch w ab .
L a n d x . Art . 94

§ . 384 .

? klle Klagen über F r i e d e n s b r u ch , und

' andere Klagen um Ungericht , so fern man den

- Verbrecher in hardhafter That a ) ergriffen

hat , toerden mit Gerüste b ) erhoben . Der

Verbrecher , der in handhafter That gefangen

wird , nuiß so vor Gericht geführt und mit sie¬

ben Zeugen , oder wenn man diese nicht hat und

die Sache sich zum Kampfe eignete ) , durch die¬

sen überwiesen werden d ) . Klagt man mit Ger

Bd . II . Rr 2
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rüste gegen einen verfolgten aber nickt ergriffe¬
nen Verbrecher , ehe die That übernächtig
geworden ist , und führt sogleich den ' Beweis
durch Zeugen , so wird der Verbrecher sogleich
v er festet e ) , ist aber die That übernächtig ,
so muß der Beklagte dreimal vorgeladen werden ,
und wird dann verfestet / ). Den verfesteten
Mann darf niemand beherbergen g ) und der Klä¬
ger darf sich feiner bemächtigen und ihn gefan¬
gen vor Gericht bringen h ) . In diesem Falle ,
und wenn er in handhafter That ergriffen ist,
kommt er , auch wenn noch ein neuer Termin an -
gesezt werden muß , nicht gegen Bürgschaft los ,
sondern bleibt gefangen i ) ; auch geht es dem¬
jenigen , der verfestet und während der Verfe¬
stung gefangen ist , stets an den Leib , wenn
er überführt wird , um welcher Uebclthat wil¬
len er auch gefangen seyn mag h ) . Der Ver -
fcstcte kann sich aber aus der Verfestung zie¬
hen , wenn er ungefangeu vorGericht kommt ,
( wozu ihm der Richter freies Geleit geben muß )
und sich zu Recht erbietet . In diesem Falle
muß er gegen Bürgschaft auf freiem Fuß ge¬
lassen werden Z) , Die Verfestung erstreckt sich
zunächst nur auf den Gerichtssprengel des Rich¬
ters , welcher verfestet hat , dieser aber kann ,
und muß auf Antrag des Klägers , ihn durch
Anzeige an den höheren Richter und zulezt an
den König , in die höhere Verfefmng und Reichs¬
ach t bringen m ) Wer auch Jahr und Tag
in des Reichs Acht n ) gewesen ist , wird recht¬
los , und man vertheilt ihm Eigen und Lehen ,
das Leztere dem Lehnherrn , las Erstere , wenn
er kein Dicnstmann ist , in die königliche Ge -
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walt o ) . In diesem Falle heißt die Acht , in

welcher er sich befindet , die Oberacht . p ) .

a ) Sächs . Landr . B . 2 . Art . 35 . Die hanthafte
That ist da , wo man einen Mann in der That

oder in der Flucht der That greifet , oder wenn
er Raub oder Diebstahl in seinen Gewehren hat ,

da er selbst den Schlüssel dazu tragt , es wäre

denn so klein , daß man es durch ein Fenster stek »

ken könnte . Vergl . jedoch V . 2 . Art 36 in

welchem der leztere Fall der hanthasten That

sehr eingeschränkt wird .

I ) Mit Jettergeschrey . Mit eben diesem verfolgt
man auch den Verbrecher , wenn er sich nach der
That durch die Flucht retten will . Schon dieß
ist ein Ansang der Klage und hat rechtliche 28 ür -
kungcn . Vergl . Sachs Landr . B , 1 . Art . 70 .
Dem Gerüste muß in diesem Faste der Richter
und jedermann folgen . Vergl . B . 2 . ? !rt 64 .
71 . 72 . Die Feycrlichkeiten der Klage mit Ge¬
rüste beschreibt der Richt steig des Landr .
B . i . Art . 52 .

<0 Dazu gehört wesentlich ein F r i e d e n S b r n ch .
Vergl . Sachs Landr . B > 1 . Art , 63 . und
Schwäb . Landr . Art . 171 wo die Feyerlich -
keiten des gerichtlichen Zwcykampfs genau beschrie¬
ben werden . Andere Gvttesurtbcile scheinen zur
Zeit der Rechtsbücher nur noch als Surrogat des
Reinigungscidcs chey solchen Personen vorgekom¬
men zu seyn , die man nicht überweisen konnte ,
und die doch auch das Recht der Klag .e mit ihrem
Eide zu entgeben durch Verbrechen verloren hat¬
ten . Vergl . Sachs . Landr . B . i . Art . 39 ,

«?) Sächs . Landr . B . i . Art . 66 . Schwäb .
Landr . Art . lüg .

e ) Sächs . Landr . B . 1 . Art . 70 .
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/ ) S . Richtsteig deö Landr . B . i . Art 50 .
S q .ch s. Landr . B . i . Art . 67 .

g ) Vergi , S a ch s. L a n d r . V . Z . Art . 23 .

h ) Richtsteig a . a . O . s. Note k.

i ) Sachs . Landr . B . 2 . Art . 9 .

k ) Sachs . Landr . B . r . Art 6z . Er darf sich
auch in diesem Falle nicht mit seinem Eide reini¬
gen , sondern wird wie der , welcher in handhaftcr
That ergriffen wurde , überwiesen . B . i . Art . 68 .

l ) ©dcbf . Landr . B . 2 . Art . 4 . Richtsteig
d c s L a n d r . B . 1 . Art . 52 .

m ) Sächs . Landr . B . 3 . Art . 24 . 34 . Richt¬
steig deö Landr . B . l . Art . 51 .

n ) Der Ausdruck Acht wird im Sachs Landr .
immer nur von der Reichsacht aber nicht von der
Verfettung des Richters gebraucht . Sie unter¬
scheidet sich auch von dieser dadurch , daß der Ver¬
brecher nur durch dir Acht nicht aber durch die
Verfcstunq nach Jahr und Tag rechtlos wird .
Sächs . Land r . B . 3 . Art . 63 .

0 ) S äch s. L a n d r . B . r . Art . 3 ? . Richtsteig ^
des Landrechts V . r . Art . 51 ,

? ) Sachs . Landr . Y . z . Art . 31 '.

§ . 385 .

Jeder Schöffe soll , wenn ihn der Richter
eines ' Urtheils fragt , das Recht nach seinem
besten Wiffen ugd Gewissen finden a ) ; werden
verschiedene Urtheile gefunden , so geht es nach
dem , welchem die meisten Stimmen folgen b ) .
Es kann aber auch das Urtheil , welches ge .
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futibus wirb , von einem bcr Schöffen ober von
einer Parthei c ) gescholten b . h . für wibe r -
rechtlich erklärt , unb orbentlicherweise an die
mehreren Stimmen des höheren Gerichts gezo¬
gen werben , wozu der Richter seine Boten ge¬
ben soll d ) . Als eine Eigenheit des sächsischen
Rechts wirb jedvch in den Rechtsbüchern ausge¬
zeichnet , daß ber Sachse ein Urtheil schelten unb
es an seine rechte Hand unb bie meiste Menge
ziehen möge ; in biesem Falle müsse er selb sieben
seiner Genossen wider andere sieben fechten , und
der aus dessen Seite die größere Anzahl Sieger
sey , behalte das Urtheil e ) . In allen Fällen ,
wo eine Parlhei eine Buße von ihrem Gegner
zu fordern hat ( vergl . oben § . 378 ) , muß dieser
auch dem Richter wetten , b . h . eine Geldstrafe
bezahlen / ) , welche der Richter aber außerdem
auch für W i d e r r e ch t l i chk e i t en , die sich eine
Parthei im Proceß zu Schulden kommen läßt ,
zu fordern hat g ) . Sowohl Wette als Buße
richten sich gewöhnlich nach dem Stande des Rich¬
ters oder der Parthei h ) ; beide sind aber öfters
auch allgemein bestimmt i ) .

a ) Die äußere Feyerlichkeit dabei , s . im Sachs .
Landr . B . 5 . Art . 69 .

b ) Sachs . Landr . B . 2 . Art . 12 . Schwäb .Landr » Art . no ,

c ) Dazu ist aber nicht befugt , wer gefangen vor
Gericht gebracht ist oder fechten soll . Schwab .
Landr . Art . ivg .

d ) Sachs . Landr . B . 2 . Art . 13 , S chwäb .Landr . Art . 108 , 109 .

r
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e ) S ä chs . Land r . B . 1 . Art . 18 , ' 9 - B . 2 .

Art . i2 . S chw ä b . Landr . Art . 83 -

f ) S ä ch s. L a n d r . B . i . Art . zz . Schwäb .
L a n d r . Art . gz .

g ) Z . B . wenn eine Parthei zum angesezten Gericht
gar nicht oder zu spät kommt . Sachs . L a n d r .
B . 2 . Art 6 . Wenn einer ein Urtcl schilt und

unterliegt B 2 Art 12 . wegen des Vcrlusts des

Processes allein , gebührt aber dem Richter keine

Wette . Auch begründen dergleichen Handlungen

öfter die Verbindlichkeit dem Gegner Buße zu

geben . A B wenn einer die Gewehre der Klage
gelobte , und dann die Ansprüche eines Anderen
nicht abzuweisen im Stande ist , S a ch s. L a n d r .
B 2 . Art . 15 ; wenn eine Parthei einen gerichtlich

gelobten Eid nicht leistet B . 2 . Art . 11 .

h ) Säch s. L a n d r . B . z . Art 45 . 64 .

i ) S - i B . Sächs . Landr . B . 1 . Art . 64 .
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